
Wen Verbessert- und Ergänzt«

hur-Nautisches

Welches < , . « .̂
Alle zur bürgerlichen Rechts - Gclchrsamkclt

gehörige Materien/ so viel nicht schon in dem bereits
^o. I75l. rcspcäivc 1753. WU-erösneten

und ̂
besonders hievon enthalten ist/ sowohl nach denen Gemein
als statutarischen Rechts-Grundsätzen, mit durchgängiger >VppIlc
d»r Ersten «uf di« L«yte«/ wie auch mit nithiger Entscheid, »d« 8uppl>lung

»«hm entweder in I'bcü strittig und zweifelhaft oder äeN-Kuoi befundmel SteUen
blmbst d«m »m Ende bM«Mtenehen-Iecht

in sich begreift,
Sohin mitEinschluß obgedacht- ueuer Gerichts- ^

ein kurz - deutlich, ordentlich - und vollständiges

W « solches in hiesigen shur-Land<n dermohlen üblich und eingeführt ist/
In lv. Thtüen, XiHc. Lapituln,

^Doch allenveegen in ganz natürlich- und ungezwungnen Zusammenhang darstellt.
Churfürstl.Hof,und

irr,



tn
der

Von GOttes Gnaden

her- und Miedern-Rlayrn/ auch
bern Dfalz Verzog, Dfalz - Graf bcy

eil. Römischen Michs
Uruchseß, undUhurfürst, Vand Graf

zu Nuchtenbcrg lk.

z

1985

Ntbieten Manniglich Unseren Gruß und
Gnade zuvor. Uns ist in Folge der seit w
nigen Jahren mit viel ersprießlichen 8ucccl5
unternomener Land - Rechts - k c v i l w n hier-

bey kommender Aufsatz eines neuen (^ä ic iz Qvi l iz zur
Gnädigsten katikcariou und Begnehmung gehorsamst
vorgelegt worden, welchen Wir auch Unserer bey dem
Werk geführter Absicht um so mehr gemäß zu seyn beftn-
den, als hierin« eben nicht viel Neues enthalten/ sondern
nur das altere sowohl gemein- als üarucai-ische Neckt/
wie solches in hiesigen Chur-Landen bishcro meistentheils

X 2 gangbar



gangbar und üblich gewch, aus seiner fast unübersehli-
cher Weitschichtigkeit und höchstbeschwerllcher Unord-
nung in solche Gestalt und Enge gebracht worden ist,
iaß es auch jeder, welcher selbes entweder von Amts-
vder eigner Angelegenheit wegen zu wissen bedarf, desto
leichter begreiffen, behalten und befolgen kan.

I n dieser wohlbedächtlich-Gnädigster Ewegung,
und da sowohl Unsere sammentliche luKiz-OicÄÜcr ia.
als Gemeiner lieb-und getreuer Landschafts-Verordnete
mit ihrem hierüber erstatteten Räthlichen Gutachten
gleichfalls mit einverstanden seynd, haben W i r sothanen
Aufsatz nach Selbst genommener höchster Einsicht und
reisser Überlegung seines völligen Innhalts durchaus
Gnädigst bcstättiget. Setzen, ordnen und wollen auch
hiermit, daß man solchen in Unseren sammentlichen
Lhur-Landen, mit Einschluß der Obcrcn-Pfalz, und all
anderer Uns zugehöriger Herrschaften und Landereyen,
genau beobachte, sowohl bey höh- als niederen Gerichten
in denen daselbst vorfallenden Strcithändlen vflichtmäs-
sig hierauf spreche und erkenne, jedoch soviel das ^uz n o
v u m betrifft, wodurch nemlich entweder etwas ganz
Neues verordnet, oder das ältere bisher üblich geweste
Recht abgeschafft worden, erst auf nächstkünsstigen ersten
Tag l un i i den Anfang damit mache; im Übrigen hin-
gegen, wo das Vorige nur wiederholt, bestättiget, oder

in

i n I k e l i äudia Lc con t rove r l a äec lar i r t Wird, sich
gleich von nun an in Erörterung deren sowohl künftig-
als gegenwärtig- und vergangener Handlungen, soweit
nemlich diese letztere noch nicht abgeurtheilt, und i n r c m
juäicacmn erwachsen seynd, hiernach rcßul i re, endli-
chen auch die mit der Zeit vorfallende erhebliche
jur iz i n l t i c t i , welche sich wieder Verhoffen
v c i Verdiz l^ßiz nicht füglich heben liessen, aus denen
gemein- geschrieben- natürlich- und andern ehemahligen
Rechts-principi is, wie es jede Obrigkeit ihrem besten
Wissen und Gewissen nach gleichwohl selbst finden wird,
ohne weiterer Rückfrag gebührend entscheide. Gegeben
in Unserer kcüäcuz-Stadt München den 2?" M u a r .

.1756.

8crcn^ Oomini
^ Ouci5 öc LieHori^ lpeciaii.

Philipp Tarl von Delling, Thurftrstl.
Hof»R«th und Geheim« 2cc«t«iu«.
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MlimWr Unnßall
Denn m sMmenMen vier

licher

rster Wh eil.
1. Von der Rechts - Gelehrsamkeit / und Gerechtigkeit/ dann

denm Rechten und Pflichten überhaupt.
2. Von dem Unterschied der Rechten.
3- Von Rechten und Pflichten der Personen in Ansehen ihrer

verschiedener Ständen.
4. Von dem Haus - oder kamMen- Stand.
5. Von Bäuerlicher Gewalt.
6. Von dem Ehejtand.
7. Von Pfleg-und Vorniundschaften.
s. Von der Leibeigenschaft.

weyter Mheil.
1. Von denen Pflichten und Rechten in Ansehen Haab und

Guts überhaupt.
2. Von dem Eigenthum.
3. Von der Art und Weis das Eigenthum zu erlangen.
4. Von der Verjährung.
5. Von dem Innhaben.
6. Von Unterpfanden.
7. Von Vienstbartciten überhaupt.

s. Von

. 8. Von Haus- und Feld- Dienstbarkeiten/ dann anderen ähn?
lichen Gerechtigkeiten.

9. Von der Rußniessung.
i c>. Von dem Zehend-Recht.
11. Von Frohn- und Scharwerks-Diensten.

ritter Wh eil.
1. Von der 8uccelli0n und Erbschaft überhaupt.
2. Von letzten Willen überhaupt.
3- Von I'cttamemen überhaupt.
4. Von privllcßirt - und anderen besonderen Icüamcnte«,
5. Von lüockcillen.
6. VKN Vermachtnussen oder I.cßati3 überhaupt.
7. Von allerhand besonderen Vermächtnussen.
8. Von Schankungen unter Lebendigen und von Tod-weg<n.
9. Von gemeinen

10. Von Geschlechts-
11. Von bedungener Erbschaft, insonderheit von Erbsthasts-

Verzichten und l̂ czrcss Sprüchen.
12. Von natürlicher Erbsolg oder 3uccc/IlOli ad

icrter Wh eil.
I . Von der Convention und denen hieraus entspringenden

Pflichten überhaupt.
2. Von <Ü0nrraäibu3 n o m i n a l und lcalibu5 , nemlich von

3. Von (^ontraÄibug l>nscnlualibu5, sonderbar dem Kauf.
4- Von allerhand besonderen Kaussen.
5. Von dem Einstand, sonderbar Hey dem Kauf.

X ) ( 2 6. Von



6. Von dem D ing - S t i f t - Mieth - Pacht-oder Bestands-

7. Von dem OntraÄu Llnpkxteutico , sonderbar dem Erb-
Recht, Leib-Beding, Neustift, Herrn-Gunst oder ver-
anleueter Freystist, und anderen ähnlichen Handlungen.

8. Von dem lHompazmc- pdcr ^llOciations-lüonrraÄ.
9. Von der Vollmacht und anderen ahnlichen Handlungen.

IO. Von ^ontraÄibus Vclbalidu51 nemlich der
und Bürgschaft,

l I. Von dem lÜ0Ml2Äu LitterIli oder ^ i r oz r Ip
12. Von donrlaäiduZ innOlninatis, sonderbar von dem Tausch,

und (üontraÄu geKimatorio. dann dem Spiel, Wcttung,
Wechsel, und dergleichen (Ü

l ) . Von Ouali-^oatraäiduz. besonders ß

b i r i , ob turpcm (Üaularn, (Ü2U52 clatä (̂ 2U32 non
lccmk, und dergleichen.

,4. Von der Bezahlung.
15. Von denen übrigen Arten die Verbindlichkeit wiederum auf-

zuheben, benanntlich der- (^ompcnlarion , donkulion,
I^ovarion, Oelezation, ZIrizsaÄWN) ^l^znation, I^i-
dcrarion, Kenunciarion, (^ontravcntion, Mutation,

:6 . Von Verbrechen und der hieraltS entspringmder Verbind-
lichkeit.

17. Sonderbar von der Schmach,
i« . Von dem Lehen-Recht.

rster

rjkr Weil
Mischen

echts.

Von der Rechts Gelehrsamkeit und
rechtigkeit, dann denen Rechten und Pflichten

überhaupt.
§. 1.

Je Rechts - Gelehrsamkeit oder lunzpruäcnz be- Was die
stehet nicht nur in gründlicher Känntnus deren N l
Rechten, sondern auch in richtiger Anwendung
derselbm aus die vorkommende Falle.

§. 2.

Unter der Gerechtigkeit wird allhier nur die Ubereinstim-und
numg der Handlung mit dem Recht verstanden. U

A §. 3.



lkrsien erstes Capitul

§- 3-
Dann das
Recht, D a s Recht hat zwar unterschiedliche Bedeutungen, hier

aber bedeutet es ein Gcsätz, das i s t , ein Oberherrschaftliches
Gebott, welches in Sachen das gemeine Beste betreffend dem
Unterthan vorgeschrieben ist.

§. 4.

Nu?e°t Hieraus enchrinaet die menschliche Pflicht und Verbind-
sagenden lichkeit nicht nur in Ansehen des Gesatzgebers, sondern auch
A?u°dBi- gegen all Jene, welche aus dem Gesätz entweder mittet- oder
<ügnuß. unmittelbar eine rechtliche Besügnus zu etwas erlangt haben.

§. 5.

5 Au f Seiten des Ienigen, welchem durch Recht und Ge-
sätz ein Auftrag geschehen stll, werden die dahin erforderliche
Kläfften des Verstands und Willens allzeit vorausgesetzt.

§. 6.

Solchemnach muß das Recht öffentlich kündbar gemacht
styn, damit es jeder wissen und erfahren tan.

§. 7.
Unwissenheit Dahero auch die Unwissenheit, welche durch gebührenden

" Fleiß und Aufmerksamkeit nach Gestalt der Person und Um-
standen wohl vermieden werden tan, oder soll ( lznoramia
la, asseäata, öc vmcibil iz) Niemand vortraglich styn m a g ,
ausser wo es die Rechten lpecialitcr zulassen.

§. 8.

Es erstreckt sich aber das Gesatz nur aus zutünftige, nicht
auf da?ge- auf gegmwärtig - und vergangene Fälle , ausgenommen in

blosen Erläuterungen eines vorhin schon zweifelhaft gewesten
Gesatz, oder wo es ausdrücklich so verordnet wird.

§. 9.
Deutliche Gesatz und Ordnungen soll man 1 " " nicht auA

zulegen suchen, sondern die Wor t bey ihrer gewöhnlich - und
Landläufflger Bcdeuwng ohne Verdrehung belassen. Dunkel
und zweifelhafte hingegen werden 2 " entweder durch Reckts-
Gelehrte, oder durch den Gebrauch, oder den Gesätzgebern

selbst

gene,

und di

Von der RechtssGelehrsamkeit und Gerechtigkeit, :c. 3

selbst ausgelegt, die erste Interpretation heißt äoÄrinalis, die
andere ulualiä, die dritte autkentica A lezaliä. Zu der letzte-
ren soll man 3 " erst alsdann schreiten, wenn die zwey erst?
zu Behebung des obwaltenden grossen Zweifels in ^Kel l nicht
hinreichen.

§. IO.

Bey der DoÄr ina! . Auslegung werden
Wor t ex mente öc rationc I^eAz erklärt, 2<^ wird das
von einem hierin benannten Special' Fall auch aus andere un-^"°^
benannte Fall aus der nemlich - oder stärkeren Kation so-
wol in Strafen als sonst ausgedehnt, hingegen aber auch 3 "
ein in all zu zeneralen ^erminis lautende Ordnung in beson-
deren Fallen eingeschrentt, wenn offenbar und augenschein-
lich ist, daß kat io 1 ^ 5 vollkommen und gänzlich hierin ceMrt.
A l l übrige bey denen Rechts-Gelehrten findige Reguln sind 4 "
entweder von keinem Nutzen, oder unter obigen schon begriffen.

§. 11.

D i e natürliche Bi l l igkei t , welche lediglich auf jetzt
Pachter dritter Auslegungs - Regul beruhet, soll keiner
teit zum Vorwand dienen, um von dem truckenen klaren Buch-
staben des Gesatz abzuweichen, wenn die angebliche l ^ a t i o ^ i z
selbst noch in Zweifel oder Mgcwiß ist.

§. 12.

D a s Gesatz wird entweder 1 " " in Ansehen aller Unter-
thanen ausgehoben, oder 2 ^ nur jemand besonders davon aus-
genommen , oder es stoßt solches 3 " ^ ^ ^ m m anderen ver-
bindlichen Gesätz dergestalt zusamen,daß eins von beeden nicht
befolgt werden tan. Au f den ersten Fall heißt es ^b roza t io ,
anderen Falls Nilpenlatio , und dritten Falls (üollilio I_ez,5.
V o n dieser letzteren siehe <üap. 5eq. 2. §. 17. die erste zwey aber
können sich andergestalt nicht als durch ausdrücklich-öder still-
schweigende Bewilligung des Gesetzgebers ereignen, und
wird im übrigen ( in?art icular>3tatutum, pl iv i leAum oder
Gewohnheit durch ein folgendes Qeneral-Gesätz nicht ausgeho-
ben , es seye dann voll Jenen besondere Erwehnung hierin ge-
schehen, oder die (Aaulula omnmm anteriorum^ulium taln

" einverleibt wor-
den.

Zwcytcs



ikrsien Cheils, zweites Capitul

Einteilung
derselben.

Mytes Wapilul
Von dem Unterschied deren Rechten.

§. I.

>As Recht wird hauptsachlich inGöttlich-undMmschlich-
Natur-und Völker-Staats-und Bürgerlich-Weltlich-
und Geistlich- Römisch - Longobardisch - und Teutsch-

Gemein-und ttatmarisch-geschrieben-oder ungeschrieben« durch
Gewohnheit/Obscrvanz oder besondere Freyheiten und Verord-
nungen eingeführtes Recht getheilt.

§. 2.

Göttliches Recht/ welches G O t t unmittelbar selbst zum
Urheber hat/ (1^5 llivinum) ist dem Menschen entweder mit
der Natur angebohren / oder durch die Schrift geoffenbahret.
( naturaic vcl poücivum ) von dem ersten siehe §. lc^. 4.

Menschliches Was von menschlichen Gesatzgebem willkürlicher Weis
verordnet wird/ heißt menschliches Recht. (1u "

§. 4.

Göttliches
Recht.

Natürliche« Das natürliche Recht (Iu5 I^atulX ) ist ein Gesatz/ wel-
ches von G O t t auf die menschliche Natur gegründet ist/ und
sich aus dem Endzweck und innerlicher Beschaffenheit dersel-
ben dergestalt zu erkennm giebt/ daß der Mensch solches durch
die blose Vernunft begreiffen, mithin auch wissen tan / was
er zusördenst GOtt/sodann sich selbst/ und endlich seinem Ne-
benmenschen sowol insgemein als besonders zu seiner Nothdurst
oder Bequemlichkeit zu leisten habe.

§. 5.

Völker - Recht ( ju5 (Zentium ) wird eigentlich genannt/
was unter sreyen Völkern durch stillschweigende Einwilligung
zum verbindlichen Gebrauch worden ist.

§. 6.

^

Von dem Unterschied deren Rechten. 5
§> 6.

D a s Staats-Recht ( I u 3 ? M i c u m ) welches die meinem
Staat sowol dem Oberhaupt von höchster Macht und Ge-
walt wegen / als denen Unterthanen zustehende Rechten und
Pflichten begreift/ wird in das allgemeine und besondere ge-
theilt/ nachdeme es entweder aus alle Staaten überhaupt/ oder
nur aus einen besonderen gehet.

§. 7.

Gesatz/ welche nicht so viel den Staat selbst und den Nc-
xum KcipudlicH als die klivar.Handlungen und die Gerecht-
samen betreffen / machen das Bürgerliche Recht ( )u<
t u m ) eigentlich aus.

§. 8.

Nach dem Unterschied deren Personen und Sachen
das Recht theils weltlich, theils geistlich benanyet. Das letzte-
re soll nur in geistlichen Handlen und soweit solches mit denen
C0ncor62ti5 und der obkrvanz einstimmig ist / beobachtet
werden.

§. 9.

Das Römische Recht/ welches zwar ursprünglich
denen Römern gegeben/ hernach aber auch in anderen und sim
derbar in Teutsch - und hiesigen Landen eingeführt worden/ sott
in Sachen/ welche etwan durch einheimisches Recht nichtgnug
bestimmt seynd / aus schicklich - und thunliche Weis zur Hüls
gebraucht werden.

§. io.

M i t denen Longobardijchen Lehen-Rechte«/ welche
Römischen Gesatz - Büchern mit beygefügt seynd / hat es die
uemlichc Beschaffenheit.

§. 11.

Des Heil. Römischen Reichs gemeine Saß- und ördnun^e'ttich- «nd
gen kommen in Bürgerlichen Sachen nur so weit in gebühren-^,
de Beobachtung / als durch besondere Lands-8t2tut3,?livj!c-
8w und Gewohnheiten kein anderes versehen und hergebracht
ist.

B §. 12.
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6 lkrsten LheilS/ zweites Capitul

§. 12.
M obige §'" 4 . 8. 9 . 1 0 . ö: 11. benannte Rechten scynd

unter dem Namen des Gemeinen Rechts ( M s Communis )
begriffe«/ der Sachsen - und Schwaben - Spiegel aber wird in
hiesigen Lhurlanden st wenig als andere dergleichen veraltete
ttutsche Gesatz darunter verstanden.

8tatuta gehen entweder ans das ganze Land oder nur aus
gewisse S t ä d t M ä r t t und «lommumräten. Jene werden ?ro<
vincialia und Land - Rechten / diese hingegen ̂ unic ipal ia, Î o<
calia, oder Stadt-Markt-Gemeinds-Handwerts-und derglei-
chen Rechten benamset. Von beeden ist folgendes zu merken:
i^e. wird dem willkürlichen gemeinen Recht durch das Land-
Recht/ und diesem hinwiederum 2 " durch das Stadt - oder
andere dergleichen parcicular-Recht 6crozirt. 3'° können die
letztere ohne Landsherrschaftlich - ausdrücklich - oder stillschwei-
gender Bewilligung niemahl bestehen. Beede müssen 4 " an
O r t und End, wo sie nicht öffentlich kündbar seynd/ von deme,
der sich darauf beziehet, mittels Beibringung glaubwürdiger
Urkunden und Obrigkeitlich - gefertigter LxrraÄen oder sonst
gnugsam bewiesen ftyn. Is t nun 5 " das 8tawtum gebührend
beygebracht, so stehet die rechtliche Vermuthung so lange da-
für / bis die Nichtigkeit desselben gnüglich dargechan worden.
6'" Wi rd mit Auslegung zweifelhafter 8rawten eben so/ wie
bey anderen Gesäßen/ ohne Unterschied verfahren.

§. 14.

)u3 8criptum gründet sich 1 ^ auf ausdrücklichen/ unge-
schriebenes hingegen nur auf stillschweigenden Willen des Ge-
saßgebers. 2 ^ (-lassen und Meinungen deren Rechts - Ge-
lehrten ( sie seyen gleich lüommuncs oder nicht) gehören wwer
unter geschrieben-noch ungeschriebenes Recht/ und kommen nur
so weit in lüonliäcration als sie der D0ÄNN2I - Auslegung ge-
mäß seynd. 3"" D ie bey der obristenMitz-lnttanz ergangene
Kc5 luckcatX und plXjuäicia haben zwar die Krafft eines ge-
schriebenen Nencsal. Gesatz nicht, dienen aber in zweifelhaf-
ten gleichen Fällen zur I^lual. Interpretation, und ist mithin
auch alle lüontrancrät hierin zu vermeiden. 4 " Har es fast die

nem-

Von dem Unterschied deren Rechten.

nemliche Beschaffenheit mit Landsherrlichen
cretell/ Hßnaturen und anderm dergleichen in korma
kublicX nicht ergangenen Verordnungen/ welche nur gewisse
Personen und ?nvac-Angelegenheiten betreffen«

§. 15.

Gewohnheits - Recht oder Herkommen ( l us ^onsuetu-Gewohn-
6in2num) beruhet 1 ^ M s einem solchen Gebrauch/ we lcherb" " ' ^
nicht nur den Willen der Gemeinde/ sondern auch die Lands-
herrschaftliche Miteinstimmung muthmaslich anzeigt. So l -
chemnach muß derselbe 2 " vernünftig / öffentlich / widerholt,
beständig / gleichförmig / und zwar in - oder ausser gerichtlich
seyn. 3 " Wi rd wenigst ein Zeit- Verlaus von 30. Jahren hier-
zu erfordert / ausgenommen i n Sachen / wo die Rechten eine
minder- oder mehrere Zeit insonderheit bestimmen/ oder wo es
nickt um die Einführung eines neuen / sondern nur um Be-
stättig - oder Erläuterung eines vorigen zweifelhaften Rechts
zu thun ist. Und wie nun 4 '" eine solche rechtmässige Ge-
wohnheit v im I ^ i z hat/- so hebt sie das ältere geschrieben-oder
Ungeschriebene Recht allerdings aus/ wird aber hingegen auch
5 " von dem jüngeren Gesätz oder wiedrigen Gebrauch jedoch in
c^nkormität obigen i^° 63p. 12^" §? ebenfalls wiederum aus-
gehoben. 6 " So l l man das Herkommen/sonderbar jenes/ wel-
ches gegen geschriebenes Recht lauft/ niemal auszudehnen/ son-
dern vielmehr einznschrenten suchen / und wer sich 7"'° darauf
beziehet, der soll solches so weit es nicht ohnehin schon tund-
und offenbar ist/ gnugsam beweisen.

§. 16.

?rivilezi2, wodurch man einen Unterthan von Beobach-P">;ie6ilt-
mng des Gesätz besonders befteyet/ werden zwar 1 "^ nur v o n A ^ " ^ '
der Lands-Herrschaft entweder aus Anruffen/ oder aus eigner
Bewegnus ertheilt/ können aber auch 2<" durch 30. Jährig-ru-
higen Gebrauch / wo die Rechten nicht ein besonderes verord-
nen/ erlangt werden/ und da nun 3 " der Innhalt oder die
Absicht des Pr iv i leg lediglich auf die Person gerichtet ist / so
erstreckt sich solches nur auf die hierin benannte Personen/ auf
die unbenannte aber nur so weit als dasselbe ohne ihnen nicht
wol zu gebrauchen ist. Falls aber 4 ^ das ?riviIcAum nicht
soviel auf die Person als die Sach selbst abzielet / st gehet sel-

"" 2 bes
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bes samt der Sach auf alle Nachfolger mitsort. I n Zweifel
werden 5" die aus bloser Gnad erhaltene Privileg für pcrso
nal. die mit beschwerlichm Titul erlangte aber für real gehal-
ten. I n beeden muß 6 " der äiießant die angebliche Freyheit,
so weit solche nicht kund-und offenbar ist, durch jchrifftlicbe
Urkunden oder sonst gnüglich beweisen. 7"" Leiden zwar die
klivilczia od iäenticarem Kationis keine Inrelprergrionem
exrcnsivam von einer Person auf die andere, oder von einem
Fall aus dm anderen, sonderbar wenn solches der offenba-
r m Bil l igkeit, dem Recht eines drittens oder gar dem gemei-
nen Besten entgegm wäre, doch soll man auch dieselbe nicht
gar zu genau / oder so weit einsthrenten / daß ihnen alle Wür-
kung dadurch benommen werde. Immassm 8 " dem privilegier-
ten Theil sich seiner Freyheit gegen einen anderen ebenmassig
Befreytm zu gebrauchen nicht gestattet wird , er habe dann
ein älteres oder stärkeres krivi lezium für sich, oder suche
cXtcli3 panbus seines Or ts nur Verlust und Schaden zu
vermeiden / sein Gegemheil aber einen Gewinn zu erhaschen.
6encral - Äaruta äeroArm 9 ^ ohne besonderen Ausdruck
keiner Freyheit, es erlöscht auch solche 1 0 ^ durch den Tod des
Verleihers nicht und eben so wenig 11"^ durch Absterben des
I>rivllcßi2rii wenn das p l iv i lcAum nicht merc personale,son-
dern rcalc ist , wol hingegen 1 2 ^ durch ausdrücklich - oder
stillschweigende kenunciation desselben, desgleichen 13'" durch
dm Verlust der Sach oder Eigenschaft , welcher das privilc«
Zium anhangt, femer 14" mit Ausgang der hierin bestimm-
ter Zei t , nicht weniger 15" durch dm Wiederrus, wenn selber
entweder in dem P r i v i l eg ausdrütlich vorbehalten, oder aber
durch groben Mißbrauch, begangenes Verbrechen, oder andere
Rechts - erhebliche Ursach veranlasset wi rd, endlich auch 16'"
durch zehen-jährigen Nichtgebrauch, ausgenommen, wo das
?rivilczium selbst, ein besonderes hierin ausweiset, oder viel-
leicht die gaiize Zeit über zu Ausübung des Pr iv i leg keine Ge-
legenheit obhanden gewest, dasselbe von neuem conssrmiert,
dem gemein-geschriebenen Recht oder 8 t2wtm - Buch einver-
leibt, oder wmigist an sich so beschaffen ist, daß der Gebrauch
desselben zu Niemands krXjucktz gereichen t a n , in welchen
Fällen der blose non ulus dem klivilc^iato nicht imWeeg ste-
het.

Von dem Unterschied deren Rechten. 9

§. 17.

Falls einige von obgedachtm willkürlichen Rechtm selbst
nicht miteinander zusammenstimmen, so soll man am erstens
aus die wol hergebrachte besondere Freyheiten, sodann aus je-
des Orts löbliche Gewohnheiten, Satz- und Ordnungen, hier
nächst ansdie^cncral-Lands -Xratura und endlich aus das Ge-
meine Recht sehen. Dasern aber die Rechten, 5rawren und
Gewohnheiten in loco ^uckcii, lleliäi, kci llrse, lüontraÄüz
und Domicilii unterschiedlich seynd , so soll quö aä formam
kroccküz aus die bey selbigen Gericht, wo die Sach rechtshän-
gig ist, übliche Rechtm, mit Bestraffung eines Verbrechens
aber auf die Rechten des Orts, wo solches begangen worden ,
so viel hingegen die blose solcnnität einer Handlung betrifft,
aus die Rechtm des Orts, wo solche unter Toden oder Lebendi-
gen gepflogen wird, in rncrc pcrsonalibuz aus die 8tatuta m
loco l)omicjlij, und endlich in reallbuZ vcl mixtiz auf die Rech-
ten in loco rci 5itX ohne Unterschied der Sachen, ob sie beweg-
lich oder unbeweglich, cörperlich oderuncörperlich seynd/ gese-
hen und erkannt werden.

§. 18.

D a ein benachbart - oder auswärtiger Stand in seinem
Gebiet denen Fremden nicht gleiches Recht, wie seinen eignen
Umerthanm wiedersahrm laßt, so soll man gegen einen solchen
S t a n d , und seine Unterthanen hier zu Land das nemliche in
ihren hiesigen Angelegenheiten jedoch allerwegen mit Vorwis-
sen Gnädigster Lands -Herrschaft beobachten.

§. 19.

K l a g e n , welche z w a r keinen gewissen N a m e n , g h ^ / ^
aber i n denen Rech ten , 8 r a r u t e n , G e b r ä u c h e n
tm guten Grund haben, werden lüoncliHion« cx I^c^ 5 t a . " ^
tu to , (^onlucruckne vcl privilczio benamset, und seynd V0N
der nemlichen Würtung wie die benallnte H

s. 17.
Drittes
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Von denen Rechten und Pflichten deren
Personen in Ansehen ihrer verschiedener

Standen überhaupt.
§. i.

^ Zustand oder die Eigenschaft / wornach denen Men-
chStand U Z A schen besondere Rechten und Pflichten zustehe«/ wird
der Men. ^ z H / 8ratu3 vel (üon^itio pcrldnX genannt / und in den

natürlich- oder eingeführten (nacuralcm vcl aävcmirium) ein-
getheilt.

§. 2.

De« natürli- Nach dem natürlichen Zustand / worinn sich die Menschen
^' von Natur ohne weiteres Zuthun befinden/ ( 8taw namral i )

seynd i^° dieselbe mannlich- oder weiblichen Geschlechts. Kei-
nes von beeden hat vor dem anderen Geschlecht einen Vorzug,
ausser deren in denen Rechten besonders ausgedruckten Fallen.
Ncrmapkloäiren werden 2^" dem Geschlecht beygezehlt/ wel-
ches nach Rath und Meinung deren Verstandigen vordringt,
falls sich aber die Gleichheit hierin bezeigt/ sollen sie selbst eins
erwählen / und von dem Erwählten lub?Xna kaia nicht ab-
weichen. Ungebohrne oder in Mutterleib liegende ( Lmbno-
N55, spc5 ^nim2Mi5) ko t t ^umi ) werden 3"° für gebohrett
geachtet/ wenn es ihr Nutzen also erfordert/ und die lebendige
Geburt würtlich darauf erfolgt/ man soll auch gegen die M u t -
ter nichts Verheugen/ was der Leibs-Frucht Schaden bringen
tan. Gebohrne/ welche! der Rechten theilhaftig werden sollen/
müssen 4 ' " in menschlicher Gestalt lebendig zur Welt kommen,
in Zweifel aber/ ob sie lebendig oder todt gebohren/ ist rczula-
rircr darauf zu sehen / ob die Geburt vollkommen / von einer
gesunden Mut ter / und zu rechter Zeitgeschehen seye. Bey die-
sen Umständen wird vermuthey daß das Kind gelebt habe/ sonst
aber nicht/so lange dasGegentheil nicht erwiesen ist. 5^ Seynd
die MißgebuhrttN/ welche mehr viehijch- als menschliches Wee-

sen

Von denen Rechten und Pflichten deren Personen :c. l i

sen an sich haben/ und keinegnugsameMertmahl von mensch-
licher Natur blicken lassen / der Rechten zwar nicht theilhaf-
tig / sollen aber gleichwol ohne Vorwissen der Obrigkeit und
Rath der Verständigen bey Vermeidung des punäo ^lomici-
clü auf sich ladenden schweren Verdachts eigenmächtiger Weis
nicht getödet oder aus die Seiten geräumt werden. Eheliche
Geburten werdm 6 ^ allein für acht- und rechtmäßig/ all
übrige aber für unächt geachtet/ und seynd diese letztere dreyer-
ley Gattung / nemlich fürs erste NaturaleZ i l leSr imi . welche
von zwey ledigen Personen erzeugt seynd/ die zur Zeit der Er-
zeugung einander hätten heyrathen können / zweytens 8puni öc
vulzö quHsin, welche zwar von zwey ledigm und solchen Perso-
nen/ die damalen einander hätten heyrathen mögen/jedoch von ei-
ner in offen-und gemeiner Unzucht lebender Mut ter erzeugt
seynd/ drittens illcßitimi ex (^amnato C o i m , das ist/von sol-
chen Personen erzeugte Kinder, welche zur Zeit verübter Leicht-
fertigkeit nicht einander ehelichen können. Findet- Kinder halt
man 7" " in Zweifel für ehelich Gebohrne, desgleichen 8 ^ all
jene/ welche zwar aus ungültiger Ehe / jedoch wenigst von ei-
nem Theil bonä Kĉ c erzeugt seynd / so viel nemlich das <5om-
moclum dergleichen Kindern und des unschuldigen Theils be-
trist. Dahingegen zehlt man 9 ^ den Unehelichen bey, wel-
cbe die Frau nicht in rechter Zeit / sondern von dem Tag a n ,
da ihr M a n n stirbt / oder derselben sonst erweislicher massm
nicht mehr beywohnt / erst über den Anfang des eilsten M o -
naths, das ist/ nach dem 302'." Tag gebährt/ und die nemli-
che Beschaffenheit hat es mit der Geburt / welche vor rechter
Zeit/ und zwar vor Anfang des siebeuden Monats / das is t ,
vor dem 182'?'" Tag/von Zeit der (üopulation angerechnet,zur
Welt kommt/ welches alles sich jedoch 10" " allzeit nur von Qr-
ciingri und solchen Geburten verstehet / die nichts außerordent-
liches gegen den Laus der Natur an sich haben/ dann bey diesen
wird eben aus keine gewisse Zeit gesehen. 11 "'"Unter die man-
gelhafte Personen / welche ihrer Leibs - oder Gemüts - Gebre-
chen halber besondere Rechten zu gemessen haben / gehören in-
sonderheit Blinde/ Stumme/Taube/ Blöd- und Unsinnige / wie
auch Unmündig - Unvogtbar - oder Minderjährige/ wovon das
mehrere in dap. lcq. 7.

§. 3-

Nach dem Stand / welchen man nicht so viel von Natur D
als menschlicher Anordnung oder selbstiger Auswahl erlangt /

L 2 wer-
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werden zwar die Personen aus unzehliche, sürnemlich aber auf
folgende Weis betrachtet, und zwar von dem 8tam Qvitatix
als Unterthanen, oder Auswärtige, von dem 5ratu pamilige
als Hausvätter, Eheleut, Eltern, Kmder, Dienstbotm, Be-
freundt - nnd Anverwandte, unter fremder Gewalt und Auf-
sicht Stehend-oder Selbstmächtige ( 5ui vcl aljcnj^uriz) serner a
8catu I^idcrtatiz als Frey-oder Leibeigne, von ihrem Herkom-
men, Würden und Ehren als Adeliche oder ?3r l jcü, Org^uirt/
Siegelmäßig, ircm als Ehrlich, Unehrlich,oder Icvi maculä I^o^
tirte, von ihren Aemtern als Geistl ich-Weltl ich-Qvil-^I i l jcI l .
und andere dergleichen höh - und niedere Bediente, von dem
Nahrungsstand als Bürger in Städten und Marktflecken, oder
als Bauersleut aufdemLand, von ihren Künsten,Wissenschaf-
ten und Professionen als äcacjcmici, dann Kriegs-Handwerks-
oder Handelsleut und Künstler, von der kekzion als Christen/
Ketzer, Juden und Ungläubige, von dem wcxu aber als ein-
zele Personen, oder als ganze Gemeinden, Univerl iräten^or-
pora oder (^Ollezia, und was dergleichen Eintheilungen mehr
seynd, welche von ihren besonderen Eigenschaften und Umstän-
den hergeleitet zu werden pflegen.

3. 4 .
Klagen, wodurch man den angeblichen Stand gegen an-

behaupten oder zu wiedersprechen silcht, werden 1 " ^
ijuäicialcs genannt, und weder denen ^Äiombus
noch kcalibus beygezehlt,greiffen aber 2 ^ gestal-

ten Dingen nach sowol m pct lwl io als ?QlIcll()ll0 Play, ge-
hören auch 3 " wie all andere Klagen ohne Ausnahm für die
ordentliche Obrigkeit und wenn sie 4 " przncjpaliccr attdort
angebracht seynd, so soll man (HuXNioncm 8carÜ3 zusörderist
ausmachen, ehe man zur Verhandlung deren daraus fliessen-
der Rechten schreitet. Kommen sie aber 5 " nur inciclcntcr
mit vor, so soll man sie zugleich nebst dem Hanpt-?unÄ oder
doch so viel möglich und thunlich, lummanc verhandle». 6 ' "
Haben selbe nach Absterben des Ienigen, welchem ()uXlUo
8tatÜ5 gemacht w i rd , länger nicht als fünf Jahr von Zeit des
Tods noch statt, ausser da sie entweder schon vor dem Tod bey
der Behörde angebracht worden , oder es hierunter mehr um
die Verbesser- als Verschlimmerung des in Lebzeiten geführten
Stands zu thun ist. 7" " Muß der angebliche Stand von deme,
der sich daraus beziehet / erwiesen werden / sofern er nicht ent-

weder
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weder prXlumptioncm juris vor sich hat, oder für den Ieni-
gen, wofür er sich angiebt, schon vorhin allenthalben geachtet
worden , mithin in possclNonc pr^cenli 8c2tÜ5 ist, bcy welch-
erprobter pollelNon 8"" jeder so lang beschützt werden soll, bis
der Gegmcheil gleichwol in rcrirono ein anderes ausführt.

§. 5.

Die Stands - Veränderung (Op i t i g lliminutio ) ziehet A n ^
auch rezularitcr den Verlust deren dem veränderten Stand an- Veränderung
hangend-besonderer Rechten nach sich. Wer also Z. E. d e s ^ " ' '
Lands-oder Stadt-Burgsriedens verwiesen w i rd , dem bleibt",
zwar, wenn er nicht zugleich in die Reichs-Acht verfallt, das
allgemeine Reichs -Burger- Recht und die davon abhangende
'ara noch bevor, all übrige aus der besonderen Land - - ^ ^'

c Stadt - oderGemeinds-Verfassung Müssende
hingegen gehen verlohrcn.

iertes
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und denen

Von Eltern

W a s eine
sepe?

Von dem Haus-oder Familien Stand.
§. i.

Je ^ m i l i e ist eine Versammlung deren unter einem Ge-
meinsthaftlichen Haus - Vatter beysamen lebender Per-
sonen/ bedeutet aber auch öffters eine Verwandschaft/

und begreift mithin nicht nnr Eheleut/ Kinder und Eltern/ son-
dern auch Dienstboten , Anverwandt - und Verschwägerte in
sich. Von Eheleuten insonderheit siehe ( ^ p . lcq. 6. von denen
übrigen aber § " lccz. 3. öcc.

§. 2.

Der Ienige, welcher der kamMe vorstehet / wird der
Haus-Vatter ( ?2celf3müi23) oder wenn es eine Weibs - Per-
^ . ^ die Haus-Mutter (I^atcrfamil igz) genannt. Sowol
eins als das andere/ vorzüglich aber Jener/ hat denen bey ihm
lebenden Haus-Genossenen ( O o m e w c ^ ) in Haus-Sachen zu
gebieten/ wohingegen diesen theils besondere/ theils der Haus-
Genossenschaft überhaupt anklebende gemeine Rechten und
Pflichten zukommen.

Die Elteren sollen 1 ^ ihre Kinder Christlich und ehrlich
^ ^ < ^ j ^ ^ ) ^ ^ ulH des gemeinen Weesens erziehen/mö-
gen sich auch hierunter nöthigen Zwangs und allensalliger
Züchtigung mit Vernunft und Mäßigkeit gegen sie gebrauchen,
und falls dieselbe in Ungehorsam entlausten / oder von anderen
widerrechtlich vorenthalten werden/ solche allenthalben zurück-
fordern/ wie nicht weniger die boshaften Verführer um den
dardurch verursachten Schaden und verdiente St raf gerichtlich
belangen. Dahingegen seynd die Kinder 2 ^ ihren Eltern nicht
nur zu gebührenden Gehorsam / Ehrfurcht und Dankbarkeit,
sondern auch so lang sie den Unterhalt von ihnen gemessen/ zur
gewöhnlich-und anstandiger Dienstleistung verbunden / ohne

daß

Von dem Haus ^ oder kanülien - Stanv.

daß sie verwegen eine besondere Belohnung zu fordern hätten/
ausgenommen/ wenn ihnen für ihre Mühe/ Dienst und Ar-
beit ausdrücklich etwas bedungen worden. Der Gebrauch,
nach welchen 3"" die Kinder ihre Eltern ohne vorgangiger Er-
laubnus nicht für Gericht laden darffen/ ist zwar wol dem Rö-
mischen / nicht aber den Temschcn Rechten und den Lands-Ge-
brauch qemaß. Gleichwie im übrigen 4'" unter den Kindern
nicht nur Söhn und Töchter/ sondern auch Entlen und all übri-
ge ^clccn6cncen jn gcrad absteigender !.inie / sowol aus ehe-
lich- als unehelicher Geburt/ so weit nicht etwan durch Special-
Verordnungen cm gewisses Ziel hierin gesetzt ist / gemeiniglich
verstanden seynd/ also auch und in der nemlichen Maaß wer-
den unter dem Namen der Eltern alle ^lcenäcnren in gerad
aussteigender I îme sowol vättcrlich - als mütterlicher Scits be-
gnsscn/wobey jedoch 5^ der Vattcr in der (^oncurrcnz rc^ula-
liccr denen anderen vorgezogen wird. D ie Rechten und Pflich-
ten/ welche von der vätterlichm Gewalt allein abhangen / und
anderen Eltern nicht gemein seynd / siehe mit mehreren

§. 4-
Leibeigne Leut / wovon in (^a? seq. 3. gehandlet wird /

sollen Mit Dienstboten UNd Ehehalten (kamuliz velFcrvjz „.er.
cci^sj jz) nicht verglichen werden / sondern diese letztere seynd
als blose Vermiether ihrer Diensten und Arbeit / (locatorcs
opcrgrum ) anzusehen/ mithin zu weiter nichts verbunden/ als
was die Geding und der Lands - Gebrauch oder die Ehchaltm-
Hrdnung und die Natur des Mieth-^omraÄs mit sich brin-
gen. Annebst ist dem Hans-Vatter eine maßig- und vernünf-
tige Züchtigung in kleinen nnd das Haus - Weesen betreffenden
Sachen gegen sie vorzunehmen nicht verwehrt.

§. 5.

D i e Sipp - oder Verwandtschast wird i ^ i n die Natur-5," der
lich- Geistlich- und Bürgerliche/ ( I ^ ru ra lcm, Hpiriwalcm ,
öc Qvi lcm ^oZNIcioncln ) getheilt. D ie erste ist ein Innbe-
ssnsallcr von einem Geblüt oderGcmeinjchaftlichenGesihlechts-
Vattcr absprosscndcr Personen / nnd wenn nun 2 ^ diese Ab-
stamnttnq durch lauter Manns - Personen geschehet / so heißt
es ^ n I c i o oder Schwcrdmagschaft/ geschiehet sie aber mittels
dcrFraucns-Personen/ so wird sie im engen Verstand ^o^na-

D 2
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oder Spielmagschaft genannt. Der Unterschied zwischen
Bccden aussert sich 3 " nicht nur in Führung des Namens und
Wappens, sondern auch in Lehen , k^cicommik - und mehr
dergleichen Fallen. Es kommt hierunter 4 '" gar vielmal nicht
allein auf die Verwandtschaft, sondern zugleich auf die Nahe
des Grads oder der I îme mit an, und ist Jener nichts anderes
als die mittels derNcncrarion obwaltende Distanz zwischen ver-
sippten Personen, D ie Linie aber bestehet 5^ in einer Reihe
von OencraciOnen, welche mit demStam-Vatter oderStam-
Mutter angefangen, und mit denen Kindern sortgesetzt wird.
c'oilÄreralis heißt dieselbe, wenn sie aus die Seite gehet, rcäg,
wenn solche gerad von einer Person aus die andere sortgesetzt
wird. Diese enthalt 6'" nur solche Personen, welche mittel-
oder unmittelbar einander erzeugt haben. Jene hingegen lauter
Personen welche 7"" zwar nicht einander gezeugt haben , doch
mittels anderer Personen in einem gemeinen Stammen-Haupt
f 8rjpitc communi) zusammen kommen. Dasern nun 8 ^ die
Versippte, wovon die Frage ist, in gleichen Grad von dem8ti<
pirc communi abstehen, so heist es Linca gequält, sonst aber
mXqualiz, und wird anneb^ns 9"° (ine ?2lcntcl genannt, so
weit die Seiten-Verwandte statt der Eltern conliäcnrt wer-
den, wie es bey Brüder-und Schwestern aller Hlccn6cnten in
Ansehen der llclccnäcncen allemal geschiehet. I n der Ar t und
Weis die 6l26u3 zu zehlen wird 10"" bey auf- und absteigen-
der gerader Linie sowol nach Geistlich - als Weltlichen Rechten
nur aus die Anzahl der Personen gesehen, sofort mit Ausschluß
des Stammen-Haupts auch der Grad hiernach ausgerechnet.
I n der Seiten-Lime pflegt man 11"° nach Weltlichen Rechten
alle beederseitige Oclccnäenten von dem 8tlpirc communi an
bis aus die in der Frag seyendePersonen inciulivc zu zehlen,und
so viel sich nun deren mit Ausschluß des gemeinen Stammcn-
Haupts in der Anzahl befinden, so viele Grad seynd auch die
quXttiomrte Personen einander verwandt. Dahingegen macht
das Geistliche Recht 12"° zwischen der gleich - und ungleichen
beedclseitigen Linie einen Unterschied, und schreibt hierbey fol-
gende zwey Reguln vor, nemlich von gleicher Linie: I n Wel-

ckcm Grad einer von beeden ^^/??omrten Bluts-
Verwandten ^ H / M e ^ ^ m ^ 7 mit Ausschluß des-
selben abstehet / in dcmselbigen Grad ist auch einer

dem
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dem anderen versippt. Von der ungleichen Linie hingegen:
in welchem Grad der entfernteste von ^^ /? /w / r ten
beeden Verwandten ^ H M e 5on/?mm mit Aus-
schluß desselben abstehet/in demselbigen Grad ist auch
einer dem anderen versippt, i ? " Soll das Geistliche
Recht nur in Ehe -und anderen dergleichen Geistlichen Sachen /
bey all übrigen aber das Weltliche Recht dissalls beobachtet wer-
den. So viel endlich 14" die so genante <üoznaN0ncm8pilitua-
!cm gut mere Qvjlcm anlangt/ so entspringt die erste lediglich
aus dem Tauf oder Firmung/ und hat nur statt unter dem Taus-
fend-odcrFirmenden/ und dem Getauft- oderGefirmeten / dann
dessen Taus- oder Firmungs - Eltern. D ie letztere hingegen er-
wachset aus der blosen ^lrozacion und zwar nur zwischen dem
^rroßgmen/ ^rrozaten und all seinen Oelccn6cnren/ so bann
Wischendem ^l lozIntenund des ^r lOMiEhe-Frauen/ wie
nicht weniger zwischen dem^rroßatO und des ^rroßantiz Ehe-
Frauen/endlich auch zwischen dem^rroßato und all Jenen/wel-
che unter des Hrro^nriz Vatterlicher Gewalt stehen/ so lang
dieselbe daurt.

§. 6.

D ie Sclnvagerscyast ist 1 " " eine zwischen dem Mann und
des Weibs Bluts - Besreundtcn an einem / dann zwisthen dem
Weib und des Manns Bluts-Besreundten anderen theils ent-
springende Verwandtschaft/ und wird theils in aus- und abstei-
gende/ theils in die Seiten-Schwagcrschaft getheilt. Zu der
aufsteigenden werden 2 ^ nicht nur alle eines Ehe - Gemaches
Bluts-Besreundte in aussteigender I^imez. E. Schwieger-Vatter
oder Mutter,Aclter-Vattcr Schwieger-oder Mu t te rMd so wei-
ter/ sondern auch seiner selbst eigner Bluts-Bcsreundter in aus-
steigender I^inie Ehe-Gemachte / wovon man nicht abstammet.
Z. E. Sties-Vattcr, Stieft Mutter, Sties- Ahn, StiesiAehn,
und so weiter gerechnet. Zu der Absteigenden gehören 3'" alle
von einem Ehe - Gemacht mit einer anderen Person erzeugte
Kiuder und Vclccn6cncen / z. E. Sties-Tochter/ Sties-Sohn
oder Enkel/ wie nicht weniger selbst eigner Kinder und Delccn-
cicntenEhe-Gemacht. Z .E . Sohns-Frau/ Tocbter-Mann/Un-
ter Aidam / Unter - Schnur/ und so fort. Zu der Seiten- und
^ ü l - Schwagerschaft aber 4 ' " aller (^ollarclal - Bll l ts-

E Freund-
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Freundter Ehe- Gemachte/ und ingleichen alle des Ehe-Ge-
mächts lüollaccral- Bluts-Freund/ z. E. Manns- Bruder oder
Schwester/Bruders-Weib oder Schwester-Mann nnd so wei-
ter/ wobey 5^ in Ausrechnung des Grads die einzige Regul
zu beobachten ist: I n welchem Grad der Bluts-Freund-
schaft man einem Ehegatten zugethan ist/ in dem
nemlichen Grad ist man auch dem anderen Ehegat-
ten verschwägert. Zwischen Mann und Weib selbst ist 6^
keine Schwagersthaft obhanoen/ sondern sie scynd nur der Grund
und Anfang davon / es gebahrt auch / " " keine Schwagerschaft
eine andere / und werden annebens 8"" die so genannte ^ lNn i .
tares lecunck vcl rertü <3cncri3 nicht mehr geachtet. Gleichwie
im übrigen 9"" ohne würtlichen Beyschlas niemal eine Schwa-
gerschaft gestiftet wird/ so verstehet sich all obiges aus die blosse
Ehe-Verlobte nicht/ sondern nur aufIene allein/ welche entwe-
der in Ehren oder Unehren fieischlig einander beygewohm haben.

§. 7.

Von filmen. Eine der vornemsten Pflichten und Hbligenheiten / welche
un^hMungvon obgedachttn Personen zn beobachten kommen/ ist dieVer-

rn«/ schassung des nöthjgen Unterhalts/ nnd zwar folgender Massen,
1 " " Seynd leibliche Eltern / zusörderst aber derVatter/ sodann
die Mutter/ hernach die älcenäcnren von Vätterliclier und end-
lich die von Mütterlicher Seite hierzn verbunden. Dasern
2 ^ von all diesen Perjonen Niemand mehr vorhanden oder vcr-
möglich ist/ so fallt die Burd des Unterhals aus die leibliche
Kinder und Delcenäcmen mit Beobachtung der w ^ucccMo-
nc üblicher Ordnung. Bruder und Schwester seynd z"" ohneUn^
terschied/ ob sie von einem oder zweyen Banden/ niemals hierzu
verbunden/ viel weniger mögen 4'°weitere Bluts-Besreundt-
oder Verschwägerte von Rechtswegen dahin angehalten wer-
den / wo nicht besondere Geding oder Verordnungen hierin-
falls obwalten. 5^ Werden unter obdedachten Eltern und Kin-
dern nicht nur Eheliche/ sondern auch Uneheliche, ja so gar die
von verdammter Geburt in diesem Stück verstanden/ wenn
man nur der Ankunft halber bey ihnen gnugsam versichert ist.
Wer sich 6'" durch eigne Mi t te l / Dienst / und Arbeit selbst
nähren tan/ oder sich dnrch liederliche Haus -Wirthschaft und
eignes Verschulden in Armuth uud Unvermögenheit stürzt/ der

tan
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tan den Unterhalt von anderen nicht fordere«/ vielweniger mag
solcher 7" " von Jenen gefordert werden/ welche an eigner Nah-
rung Abbruch leiden. D ie A r t und Weis oder das (^uInruni
Mmcnrariomä soll man 8"" theils nach Stand und Nothdurft
des älilncntanck, theils nach den Kräften und Einkünften des
^ümcnranrens ermäßigen/ nnd hierinsalls 9"" nicht nur auf
Anruffcn/ sondern anch gestalten Dingen nach von Amtswe-
gcn verfahren/und hat in denen zur Hlimcntacion gewidmeten
Sachen weder Lxccucion noch ärreN, oder kcrcnrwn Platz.

S o bald die Nothdurst aufhört/so bald hört auch das Qnuz
wiederum aus. Undankbarkeit halber wird man

11"° des Unterhalts verlustig/ wenn solche so groß ist/ daß der-
wegen die Enterbung Platz greiffen tan. Durch die blosse Lman.
cjp^non oder Absonderung von vätterlicher Haushaltung aber
gehet dieses Recht 12"° niemal verlohren/ sondern bleibt ohn-
geacbtct dejsell aus den Nothsall allzeit noch bevor. Was man
endlich i z " " vonUncerhaltswegen inäcbitc geleistet hat/ das
mag auch von dem / der es entweder zn6cbirc empfangen/ oder
von Rechtswegen zu leisten gehabt hätte / wiederum begehrt
werden / und wird eine Schantung hierinsalls von Niemand
vermuthet/ sondern muß bewiesen werden. Von U
deren Eheleuten siehe ( ^p . lcc .̂ 6. §. 12. n. 7.

§. 8.

Nicht nur durch den natürlichen/sondern anch durch den
Bürgerlichen Tod, das ist/ durch die Reichs - Acht oder auch
durch Verdammung zur ewigen Gesängnus gehen 1 " " alle ju-
l2 k'amiliX, (üoznaciomz, ^znationiz, ^ssinic3N3 , soviel
den Nutzen und das (^ommoäum des Geächteten oder 26 car-
cerc3 pcrpcw03 (^onclcmnirtcn betrieft / verlohren. Die
Schwagerschaft wird 2 ^ durch deu Tod des Ehe-Gemächts zwar
wol nach Weltlichen/ nicht aber nach Geistlichen Recht ausgeho-
ben 3 " Veränderen die Dienstboten ihren Stand / wenn sie
anfgebräuchigc Ar t aus dem Dienst tretten / die Kinder aber /
wenn sie 4 " nicht mehr in der Eltern Pfleg und Unterhalt ste-
hen / sondern sich von ihnen absonderen/ woran man selbe auch
nach erlangten 25^« Jahr ohne sonders erheblicher Ursach nicht
abhalten soll.

E 2 §. 9-
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§. 9.

pr»»

Wann die Frag 6e 8tatu kamiliX ist / und sich z. E. Je-
mand für Vatter, Sohn.. Geschwistert, Bluts - Befreunde /
und dergleichen angiebt,so soll man 1 " " hierunter all jenes beob-
achte«/ was oben (^Ip. 3. §. 4. cjc/^äione plXjucliciali über-
haupt verordnet worden. Insonderheit aber ist 2 " in ( ) uX t t i o
nc ?atcrnit2tj5 vcl kiliationiz zu merken / daß die von der Ehe-
Frauen in rechter Zeit gebohrne Kinder allemal dem Ehe-Mann
beygemessen werden, es seye dann das Widerspicl durch all zu
lang andaurend bestandige Abwesenheit oder Impotenz und an-
dere dergleichen augenscheinliche Proben ( per Lvicienuam ka.
ä i ) vollkommen dargelegt. Ohne solcher Prob schadet 3 " dem
Kind keines Weegs/ wenn etwan dieMutter selbst eingestehet/
daß dasselbe nicht von ihrem Ehe-Mann, sondern von einem an-
deren erzeugt seye, dann diese Gestandnus ist nur der Mut ter
allein so weit nachtheilig, daß sie des gestandenen Verbrechens
willen zur Straf und Abthuung alles daraus erfolgenden Scha-
dens aus eignen Mi t t len angehalten werden tan. Bcy unehe-
lichen Kindern wird 4 " der Ienige,welcher sich zu den mit ihrer
Mutter beygepflogenen Beysthlas einbekennt, oder dessen sonst
gnugsam überwiesen ist, so lang für den Vattcr geachtet, bis
er das Gegentheil darthun, oder wenigst so viel zeigen kan, daß
die Mutter auch anderen in Mehren fleischlich beygehalten ha-
be, welch-letzteren Falls derselbe zwar von der parcrnität los-
gesprochen , hingegen aber des einbetannt - oder erprobten Bey-
sthlafs halber nicht nur gestraft, sondern auch in die Olimen«
tation des Kinds zum Theil oder ganz con6cmmrt wird. D i e
blose Anzeig der in Unehren geschwängerten Mutter ist 5'" nie-
malen eine hinlängliche Prob gegen den angeblichen Vatter, so-
fern solche nicht durch andere glaubwürdig - und umviederlegte
Inäicia unterstüzt ist, und obwol 6 " die Mutter an sich selbst
denen Rechten nach für gewiß geachtet wird , so muß doch aus
allenfalligen Wiederspruch die Geburt und würkliche Niderkunft
bewiesen seyn, sosern man nicht durch die pollcl l ioncm rü ig .
tiOms von dieser Prob besreyet ist, dann in diesem Fall liegt dem
Ienigen, welcher die Geburt widerspricht, der rechtliche Be-
weis ob, daß das angegebene Kind unterschoben, oder von einer
anderen Mutter seye. I m übrigen greiffen 7"" bey Erprobung
der patclnirät/k'Niatlon, Verwandt-oder Schwägerschaft nicht
nur alle orämanProbs-Mittel Plaß,sondern es lassen sich auch

hierin
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hierin mehr unvollkommene Proben zu Bewürkung eines ganz-
und vollkommenen Beweiß vereinigen, und werden sowol Be-
freunde- als Haus - Genossene, ja so gar von Hörensagen
äcpomrende Gezeugen gestalten Umstanden nach für hin-
länglich geachtet. Vasern endlich 8 ^ jetzt bemclte l^uXttio
5carÜ3 zwisthen solchen Personen obwaltet, welche Vermög
vorgehenden sechsten §" den Unterhalt einander zu reichen
verbunden seynd, so soll bis zu gänzlichen Austrag der Sach
einsweilen auf die ^ljmcnren, jedoch andergestalt nicht, als
nach Maaß und Ordnung bemelten §" provisorio
gesprochen werden.

§. 10.

Wenn die Frau nach ihres Manns Tod oder
nommencr Ehe-Scheidung schwanger von ihm zu scyn
giebt, oder vermuthet w i rd , so mag 1 " " derselbe oder seine
nächste Besreundte, welchen am meisten daran l iegt , zur
Sicherheit begehren, daß man sie wenigst durch eine ge-
jchworne Hebahm und ohnpartbeyisthe zwey Frauen besichti-
ge, und da sich 2 " die Schwangerschaft bezeigt, oder von
der Frau mit dem luramcnco (>eäulzcatj5 erhärtet wird /
so mögen Jene <üulW6i2ln Vcnm'5. das ist, ein oder zwey
Ehrbare Frauen bestellen, welche nicht nur bis zur gewöhn-
licher Niedcrtunfts - Zeit beständig bey ihr verbleiben, und
gure Obsicht aus sie traget!, sondern auch der Niederkunft
persönlich bepwohnen und obrigkeitlich darauf verpflichtet wer-
den sollen. B i s dahin hat auch 3"" die Frau den gebüh-
renden Unterhalt aus des Manns Vermögen, oder der qun-
ttwliirtcn Vcrlassenschast zu empfangen, und wann 4 ^ die
Geburt innerhalb der oben l^ap. 3. §. 2. n. 9. vorgeschriebe-
ner Zeit und Maaß ordentlich geschehet, so wird das Kind
für rechtmäßig geachtet, so lange nicht das Wiederspiel nach
Ausweiß s" plXccci. 9. n. 2. erwiesen werden tan. Bezeigt
sich nun 5^ die Frau hierin widerspenstig , und wi l l er-
wehnte InspcÄioncm vcl d.ulW6iam nicht zu geben, so ist
man zwar weder zu ihrem Unterhalt, noch zu Hznolcjnmg
des Kinds, denen gemeinen Rechten nach, verbunden, damit
aber gleichwol 6'° das letztere unschuldiger Weis nicht hier-
unter zu leiden komme / so soll man solchenfalls demselben
einen (^uracolcm bestellen / welcher der Geburt halber behö-

F rige
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rige Vorsorg gebrauche, und sofern es nöthig / die wieder-
spenstig - oder verdachtige Mutter bis zur Niederkunft ent-
weder vermachten oder gestalten Dingen nach mittels obrig-
keitlicher Hüls gar in engen Bürgerlichen ürrcN bringen las-
se. Immassen 7"" dem Kind aus den F a l l , wenn zu ihren
Schaden etwas hierin verabsäumt oder begangen wird, nicht
nur der Kegels gegen die Mutter oder bemelten ^ u r a n r e m ,
sondern auch der Beweiß, daß die Geburt in rechter Zeit
würtlich geschehen seye, gegen den Vatter oder die Besreund-
te allzeit uoch bevorstehet, wohingegen 8 ^ auch diesen, wenn
sie obberührte Inlpcäion oder (^uNockam Vcnrriz nicht be-
gehrt haben, die Ausführung aller rechtmassiger Einwendun-
gen gegen die Geburt nicht weniger vorbehalten bleibt. I m
übrigen ist zwar 9"" hiesigen Lands-Gebrauch nach die Frau
weder zur Verkündigung der Schwangerschaft inner gewisser
Ze i t , noch zur Beobachtung aller in denen gemeinen Rech-
ten vorgeschriebener rrZecauvonen und 50lennitäten verbun-
den / doch ist rathfam, daß sie zu Verhütung alles Strei ts
sich wahrender Schwangerschaft, so viel immer Möglich/ ausi
ser billigen Verdacht und Argwohn zu halten suche. Wie
und auf was Weis aber endlich auch die Unterschiebung frem-
der Geburt zu bestraffen seye, siehe <^o6. c^rim. ?. 1 .6
y. §. 2. Desgleichen siehe von der kl i l l ionc VcMriz in
lioncm blXlcäiraciz unten ?. 3. (Üap. 1. §. 12.

Dunstes »pitul
Von Vättcrlichcr Gewalt.

§. I.

Je Vatterliche Gewalt ist eine Herrschaft, welche derWasße
Vatter über seine Kinder denen Rechten gemäß aus-"ü"e, u7c
zuüben hat. S ie gebührt nur dem Vatter allein, nicht

aber der M u t t e r , oder anderen , und erstrecket sich über alle
vclccnclcncen, sowol in erst- als zweyt - und weiterer Ncncra»
n o n , so lang die von der ersten selbst noch nicht aus sotha-
ner Gewalt getretten und lm ^uris worden seynd, es wird auch
dieselbe nicht nur durch die Ehe, sondern auch in gewisser
Maaß durch die I^zirimarion oder ^ o p r i o n erlangt. Von
der Ehe siehe O p . seq. 6. V o n der I ^ m m a n o n aber Z "

3. und von der ^cloprion §"" lcq. io. A i r.

§. 2.

- D ie Vatterliche Gewalt aussert sich i"'^ unter
noch meistentheils bey dem Vermögen deren Kindern(
U0 I^iberorum ) wovon §"" lcq. 3.4. 5.6. das mehrere zu er-
sehen ist. A l l übriger Rechten und Pflichten halber, welche
dem Vatter 2 ^ entweder mit anderen Eltern gemein oder in
Kraft des Vatterlichen Gewalt besonders zustandig stpnd, be-
ziehet man sich aus das, was anderwärts sowol in gegenwär-
tigen <üc>6. Qv i l . als ^uckc. öc ^nmin . bchöriger Orten da<
von angeregt ist. So viel 3 " das alte so genannte Domi-
n w m quintanum belangt,Kraft dessen die Kinder dem Vatter
sowol ihrer Güter, als Person halber wie Knecht und Leib-
eigne unterworffen waren, mithin für sich weder etwas thun,
noch erlangen, und im Nothsall gar vertauft, hingelegt, oder
um verübterMissethaten halber getödet werden kuntcn,ist solch-
alles nicht mehr in Uebung. Desgleichen obschon 4 " nach
Römischen Rechten Vatter und Kinder dergestalt für eine Per-
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son geachtet werden, daß zwischen ihnen weder eine Schan-
tung/noch (ÜomraÄ, p locck, oder andere Handlung Platz
greiffet, so ist doch solches ebenfalls nicht mehr in Gebrauch/
sondern es stehet ihnen miteinander zu handle« und zu wandlm
eben so/ wie anderen, srey, wenn nur die Kinder bey vollen
Jahren oder wahrender Minderjährigkeit mit einem (üulgrolc
aä ^ Ü u m lpcciaicm versehen stynd.

D^s Vermögen eines unter Vätterlicher Gewalt stehen-
den Kinds heißt pcculwm und zwar profcHinuln, wenn sol-
ches von dem Vatter selbst oder wenigst in Ansehen seiner von
anderen herrührt. Es gebührt dem Kind hieraus 1 ^ nichts/
als die blosse Verwaltung/ so lang es dem Vatter gefällig ist ,
dann er bleibt nicht nur Innhabcr und Nußnitsser/ sondern auch
Eigentümer davon / und wenn solches aus-oder abnimmt/ so
wachset ihm dieses auch zu oder ab. Um die von dem Kind
Konä K6c hieraus gemachte Schulden haftet zwar 2 ^ der Vat-
ter den lülcciiwljbuz, jedoch nur pro (^uamitacc?ccukz und
langer nicht als ein Jahr von der Zeit a«/ da die Verwaltung
dem Kind wiederum abgenommen worden. Nach Erlöjchung
der Bäuerlichen Gewalt hört zwar auch 3 " das kcculwm
aus/ wenn aber der Vatter solches nicht zurück nimmt / so
bleibt es dem Kink sodann eigenthümlich / und unwiederrus-
lich. 4 ^ Wi rd das?cculium in Zweifel allzeit mehr pro.pro.
teÄitio gehalten/ wenn man nicht weiß / wie und woher sol-
ches übertommen worden.

§. 4 .
l pcculium Cattlenle wird genannt , was die Kinder
durch Krieg-Dienst ckreÄc oder inclireäe erwerben/ quall
lüaKrcnlc aber / was ihnen durch Begleitung anderer Aenuer
oder durch Uebung sreyer Künsten und Wissmschaften zugehet.
Sowol in ein-als anderen werden sie den Haus-Vättern und
I>erl0lü3 sui 1UN5 durchgehende gleich geschätzt / und hat der
Vatter hierin gar nichts zu sagen / ausser wenn die Kinder
noch minderjährig oder curarelmaßig seynd / welchensalls ihm
die ^älninitt larion dieser Güter bis zu
gebührt.

Von Vätterlicher Gewalt.

§. 5.
Au f dem peculio ä^ventitio kc^ulan, welches

die Kinder weder von dem Vatter noch in Ansehen seiner von
anderen/ und eben so wenig auch im Krieg/ oder durch ande-
re Dienst / sreye Künsten und Wissenschaften / sondem nur
in andcrweeg durch Schankungen / Vermachtnuß/ Erb-
schaft, Glücks Fäll/ oder sonst eignen Fleiß/ Arbeit und Ge-
werb erobert haben / stehet ihnen zwar 1 ^ das Eigemhum,
dem V a m r aber sowol die ^min iNrar ion als Nutznießung
zu / welche jedoch 2^° nach Erlöschung der Bäuerlichen Ge-
walt auch wiederum aufhört/ ausgenommen so viel 3"" das dem
Kind Mütterlicher Selts angefallene Gut betrist/ dann darin
ist nach hiesigen Land-Rechten zwischen Siegelmässtgen und an-
deren ein Unterschied zu machen. Der letzteren halber bleibt es
in diesem Stück bey obgedachter Regul/ dergestalt/daß sie auch
für die LmancipIuon des Kinds ttichts mehr zusorderen haben.
Jene hingegen haben verstandenesMuttcr-Gut auch nach aufge-
hobner Bäuerlicher Gewalt noch Lebenslänglich zu gemessen/
seynd aber anbcy das Kind mit Aussteurung und sonst derge-
stalt zu versehen schuldig/ wie es einem Vatter gebührt. Da-
mit es auch 4 " mehr berührten Mutter-Guts halber desto we-
niger I r rung gebe /soll solches nach der Mutter Tod längst inner
einem Jahr bcy willkürlicher S t ra f von Siegelmässigen Vät-
tern in Beyseyn der Verwandten / von Unsiegelmässigen aber
vor ihr oder ihrer Kindern ordentlicher Obrigkeit gebührend aus-
gezcigt / und in Richtigkeit gebracht / auch bey verspürender
Nächlässigkeit von der Obrigkeit ex OiNcw hierinsalls vorge-
griffen werden. 5" Laßt man es fowol des Vätter - als Mü t -
terlichen l^3Ü3'kVuäü5 halber in 80M3l^jdcl()lum, ohne Un-
terschied zwischen Siegelmässigen und anderen/ bey dem Ober-
Pfälzischen Land-Recht ?. 317 / so viel dieselbige Lande betrist,
noch serner bewenden.

§. 6.

M i t dem pcculio ^civentitw Irregulär! wird es durch-
aus wie mit obberührten lüattrenN vcl quali gehalten/ es ge-^ul"s73
hören aber nur folgende Fälle Hieher/ wenn nemlich das K i n d " " " " ' "
1 " " von anderen unter ausdrücklichen Beding/ daß der Vatter
die Nutzmessung nicht haben soll/ etwas überkommt/ 2 " eine
Verlassenschast oder sonst etwas gegen Vatterlichm Willen an
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sich bringt/ 3"° einem Geschwister! nebst dcmVatter ,
4 ^ entweder von der Landsherrschaft oder anderer Fürstlicher
Person beschenkt wird/ endlich 5 " wenn sich der Vatter selbst
ausdrücklich oder durch langen Nicht- Gebrauch seines Rechts
hierin begiebt.

§. 7.

Die Bäuerliche Gewalt hört aus i " " nicht nur durch
natürlichen, sondem auch durch den BmgerlichenTod des Vat-
ters oder Kinds, 2 " durch schweren Mißbrauch der Vamrl l -
cheu Gewalt, z. E. durch Graujämteit, kxpolmQn und Hin-
legung der Kindern, item durch derselben Vertuppl- oder Ver-
führung und dergleichen, 3"° durch die Entlassung ( Lman-
cipacionem ) welche jedoch von Siegelmassigen Personen
schriftlich unter eigener Fertigung, von Unsiegelmässigcn
aber vor ordentlicher Obrigkeit cleclarirt werden soll , 4 "
wenn die Kinder sich von Vatterlicher Haushaltung so weit
absondern, daß sie dem Vatter nicht mehr aus dem Brod
und Unterhalt stehen, woran sie auch nach erlangten 25" "
Jahr von den Eltern ohne sonders erheblicher und allenfalls
von der Obrigkeit zu ermessender Ursach nicht abgehalten wer-
den sollen. 5°° Hebt zwar auch die würtliche Raths-und iiu-
dcre derselben gleichkommend - oder noch höhere Dizmrät die
Vätterliche Gewalt ebenfalls auf, wenn anders obgedachre
Absonderung darzu kommt, ausser dessen ist sie so wmig als
die Vereheligung allein zu diesem LffcH hinlänglich, sobald
aber 6'̂  die Kinder auf obige Weis einmal aus der Vät-
terlichen Gewalt getreuen und lui luriz worden seynd, ver-
bleiben auch ihre Kinder nicht mehr in des Groß-Vatters
Gewalt , sondern trettm alsogleich in die Gewalt ihres
Vatters ein, und kan im übrigen auch 7 ^ die einmal erlo-
schene Vätterliche Gewalt weiter nicht mehr «vivilciren.

§. 8.

Die Legitimation eines unehelichen Kinds wird nur
durch Landsherrliche Verordnimg, oder durch die von dem
Vatter mit des unehelichen Kinds leiblicher Mutter besche-
hene Vereheligung bewürtt. Von der Lezitimation erster
Gattung siehe folgend«, neunten Z^" Zu der anderen wird
nicht nur 1"° eine gültig - und Rechts - bestandige, mittels

Priester»
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Priesterlicher Einsegnung würtlich geschlossen - obschon durch
den Bcyschlas noch nicht vollzogene Ehe, sondern auch 2 ^ die
Einwilligung des dadurch zu lezirjmircnden Kinds erfordert,
welche jedoch so lang vermuthet wird, bis der Wiederspruch
gnugsam erwiesen ist. 3 ^ Werden aus solche Weis nur die so
genannte l^arural^ illezirimi) nicht aber 8puri i) viel weni-
ger die cx lüoicu ^amnaro, ohngeacht erfolgter OilpcnlIcion
lezirimilt. 4 " Würkt diese I ^ m m a t i o n so viel, daß das lc-
ßjtimllte Kind nicht nur unter Vätterliche Gewalt kommt,
sondern auch in all übrigen Stücken, wo keine besondere Aus-
nahmgemacht ist, denen ehelichen Kindern Kulanter gleich
geschätzt w i rd , und zwar 4'° nicht erst sürwäns von Zeit be-
schchemr Vereheligung, sondem rückwärts von Zeit ihrer Ge-
burt an. I m Fal l auch 5^ das uneheliche mit Hinterlassung
eines anderen unehelichen Kinds bereits verstorben wäre, so wird
der Enkel durch die Heyrath des Groß - Vatters in obiger
Maaß nicht Iczmmirt.

§. 9.

Durch Landsherrliche Verordnung werden
Kinder theils unmittelbar theils mittelbar durch
tw05 nach Maaß-Gaab (^06. ^uäic. <ü 2. z. 7.
und ist die Würtung sothaner I ^ i n m a r w n 2^ daß die Ge-
burts-Flecken dadurch getilgt w i rd , folglich dem I ^ m m a r o
weder ein Vorwurf deshalben gemacht, noch derselbe von Eh-
ren-Aemtern, Zünften, uud Handwerken ausgeschlossen wer-
den mag. D ie Vamrliche Gewalt aber wird dadurch 3'" an-
dergestalt nicht, als unter folgenden vier Kcqmluj3 erlangt,
ncmlich wenn der Vatter selbst um die I^czitimarion ansucht,
annebens kein anderes eheliches Kind hat , sich auch mit der
Mutter eines obwaltenden rechtlichen Impccümcmi, oder weil
sie schon tod ist , nicht mehr verehelichen tan , nnd hiernächst
der I ^ ium2n6u3 seines Orts einstimmig ist, welch-letzteres
jedoch bis aus gegentheilige Prob allzeit vermuchet wird. Wie
weit null 4 " gegenwärtige I^Arimarwn die 5ucccMons-und
andere Rechte nach sich ziehe, kommt anderwärts mit mehre-
ren vor.

§.

Die î w
tioncm öc Hclopüoncm in spccic getheilt zu werden.
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ist/ da man pcrlonam sm M z an Kindsstatt annimmt/ wo-
zu aber folgendes erforderlich seyn wi l l . Es muß nemlich 2 ^
der Wahl - Vatter ( ^rrozanz) von Natur zum Heyrathm
zwar nicht untüchtig / jedoch ohne Kind und männlichen Ge-
schlechts / anch bereits im 60^» Jahr seines Alters / oder
da die Obrigkeit hierinsalls dilpcnlirt / wenigst über 18.
Jahr und zwar allemal alter als das Wahl-Kind oder ^ll-oza-
tvi5 seyn. z"d Is t sowol jemgedachten är i -o^ t i ausdrückliche
Einwilligung als auch die ^ontirmarion jener Obrigkeit/ wo-
runter entweder der Wahl-Vatter oder das Wahl-Kind seiner
Person halber zu stehen hat / vonnötheu. 4 ^ Wird bcy ü l -
rozirung minderjähriger Personen über all obiges nicht nur
des Ouratoris ^onlcnz, sondern anch eine vorläuffige Obrig-
keitliche Untersuchung über die Nutzbarkeit sothaner Handlung,
wie nicht weniger von Seiten des Wahl-Vatters eine hinlängli-
che Versicheruug erfordert / daß wenn ^rrozawz in der M i n -
derjährigkeit ohne gültigen Icltamcnc verstirbt / seine Verlas-
sensthaft an die Erben ab Imcttaro ausgefolgt werde. 5'" M ö -
gen uneheliche Kinder von ihren leiblichen Vatter nicht arro-
Ar t werden / solang er die Vätterliche Gewalt aus andere A r t
über sie erlangen tan. 6 ^ M a g auch kein Vormund oder
t lularor sein Pfieg-Kind ohne vorgangiger Rechnungs - Rich-
tigkeit und Bestellung anderer Vormünder ausobige Weis ar-
roziren. 7" " Tr i t t ^rrozamz mittels solcher Wahl-Kindschaft
unter die Vätterliche Gewalt / und wird aller Pflichten oder
Rechten / wie andere rechtmäßig - natürliche Kinder theil-
haftig/ ansser soviel die von natürlicher Bluts-Verwandschast
allein abhangende Rechten ( lura 5anzuim3) betrist. 8"" Greift
die Lmancipiztion des Wahl-Kinds gegen Aushändigung des
eingebrachten Vermögens zwar Platz/wenn es aber ohne gnug-
sam uud allenfalls von der Obrigkeit zu ermessender Ursach ge-
schiehet/ so ist der Wahl-Vatter nicht nur zu obiger Lxtrack.
tiori verbunden/ sondern er muß auch von seinem eigenen Ver-
mögen den vierten Tbeil an Hrrozacum ausfolgen lassen.

§. 11.

Wenn man pcrsonam alieni 1un3, welche noch unter
Vätterlicher Gewalt stehet / sowol mit ihr - als ihres Vatters
Bewilligung an Kindsstatt annimmt / so wird es aöo
s i benamset/ und zwgr plena, wenn dieses von des

leibliche« Groß-Eltern geschehet/ sonst aber nunüs p
In
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I n beeden hat all jenes statt was §"" prZeceä. iv . n. 2.3. 5.
versehen ist/ ausgenommen/ daß minüz plcna auch von Weibs-
Personen vorgenommen werden tan. D ie erste ist desto star-
ker/ weil ^6opr3M3 nicht nur des/^Opramens Vätterlicher
Gewalt unterworffen wird / sondern auch ^ura 82nzuini8 öc

palncipirt. Durch die ^ o p r i o n e m minüz
aber wird die Vätterliche Gewalt von des ^6op-

ran Vattcrn auf den ^cioprantem nicht tranzterirt / .und hat
umhin anch dieselbe keine andere Würkung als daß das Wahl-
Kind dem Wahl -Vatter, wie andere leiblich- und rechtmässige
KMdcr/ 2b Imclwco lucccäirt.

§.. 12.

Wenn ans unterschiedlichen Ehen erzengte Kinder durch
bccderscitige Einverständnuß ihrer Eltern der Erbsolg Halbcroo7r umo°<-
dcrgestalt vereinigt werden/ ob wären sie alle ans cinerley Ehe"" ' " "
erzeugt worden/ so hcist es eine Eintindschaft / welche/ gleich-
wie sie in hiesigen Landen bishero ganz unbekannt nnd unge-
bräucbiss gewesen / also auch in Zukunft um Vermeidung de-
ren hieraus besorglicher Strittigteiten nicht eingeführt werden
»oll. Soviel aber die Ober - Pfälzische Lande betrift / hat
es in diesem Stück bey dortigen Lands - Gebrauch und denen

5.250. noch serner sein ungeändcms Verbleiben.
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echsies M M
Von dem Ehestand.

§.

Was und wie
vielerley de
Ehestand

Er Ehestand ist eine zwischen M a n n - nnd Weibs-
Person um Erzeugung der Kinder und Juwelen Bey-
standswegen gestiftete unzertrennliche Gesellschaft,und

wird in Klatrimoniurn raturn öc consummamm getheilt.
Jenes entstehet aus der Priesterlichen Kopulation, dieses aber
aus dem daraus erfolgenden ehelichen Beyschlaf.

§. 2.

Von der Ehe. D i e Ehe - Verlobnuß ist noch nicht die würkliche Ehe
Ae?°t?enen selbst/ sondern nur ein vorläuffig reciplocirliches Versprechen
§ o l M ^ ^ ^ V h l i isch slch P s

Von beeder-

g p s p c h n
^ ^ Vereheligung zwischen solchen Personen/ welchen

keine rechtliche Hindernuß dissalls im Weeg stehet. Es ist
aber zwischen 8ponlaüdu5 äc fumro öc pr^senri, wie auch
zwischen öffentlich- und heimlichen Ehe-Verlobnüjftn, sofern
diese letztere nur sattsam erweislich seynd/ gar kein Unterschied
mehr.

§. 3-

Sowol zllr gültiger Verlobnnß als wörtlicher Vereheli-
'gung wird i ^ v o n beeden contrakirenden Haupt-Theilen die
Einwilligung erfordert/ seynd demnach 2 " all jene davon aus-
geschlossen/ welchen es an Wil len oder genügsamen Begris bey
der Sach ermanglet. 3"" M u ß der Wil le durch Wor t oder
andere deutliche Zeichen nicht nur erklärt/ sondern auch benö-
thigten Falls von dem sich daraus beziehenden Theil bewiesen
scyn. 4 ' " G i l t hierunter gleich/ob die Einwilligung von denen
dontrakcntm selbst persönlich/ oder durch einen Anwalt gesche-
he/ wenn dieser nur lpecialitcr hierzu begwaltct, und die Vo l l -
macht vor geschehener Sach nicht wiederruffen ist. Das blosse
Stillschweigen wird 5'" ohne anderen Behelf für kein hinläng-

liches
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liches Zeichen geachtet/ ausgenommen, 6^beyKindern/wenn
sie in persönlicher Gegenwart von ihren leiblichen Eltern an
andere zur Ehe verlobt werden.

§. 4.

Ehe-Verlobnussen und VereheligungM/ welche mit Um-Van dem
gehung der Elteren / Vormündern und Obrigkeiten
seynd zwar 1 ^ an sich nicht ungült ig, lauffen aber gletchwolwunb^
gegen die Ehrbarkeit / werden daher nach hiesigen Land - Recht
mit verschiedenen Straffen belegt, und zwar so viel 2 ^ die
Kinder belangt, ist darauszusehen, ob sie sich ohne 6onlcn5
der leiblichen Elteren ihrem Stand gemäß vereheligen oder
nicht. Letztenfalls seynd ihnen dieselbe in Lebzeiten weder
Heyrath-Gut noch Fertigung und Heimsteuer, oder andere Hüls
schuldig, nach ihren Tod aber erbt zwar der Sohn bey ermang-
lender Vispolition mit anderen Kindern gleich / die Tochter
hingegen bekommt nur die Helfte dessen / was ihr sonst von
dem Vatter- oder Mütterlichen Gu t zugekommen wäre, oder
da sie eine verzichene Tochter ist/ die Helfte dessen / was eine
von denen verziehenen Töchtern am wenigsten erhalten hat ,
und fallt der Ueberrest anderen Geschwisterten/ oder nächsten
Versippten zu. Thäte sich aber 3 '" ein Kind auf solche Weis
nicht nur an eine dem Stand und Herkommen nach ungleich-
sondern etwan gar an eine schlecht- leichtfertig - oder verleum-
de Person verehelichen / so mag selbes von den pr^rcrirten El-
tern gar enterbt werden, oder da die Enterbung nicht geschie-
het, so bekommt doch das Kind ein mehrers nicht, als die Hels-
te der Nothgebührnuß, sofern die Elteren nicht ausdrücklich
ein anderes verordnen. Bey Standsmäßigen Heyrathcn kön-
nen zwar 4 " die Kinder von denen umgangenen Eltern bey
Lebzeiten weder Heyrath-Gut noch Fürderung oder Heimsteuer
mit Recht forderen, all übrige obbenanme Straffen aber greis-
fen solchenfalls nicht Platz. Das nemliche was 5^ von Vat-
ter und Mutter hiermit geordnet ist , verstehet sich auch von
Ahn-Herrn und Ahn Frauen, wenn jene nicht mehr bcy Leben
seynd. Es wird hiernäcbst 6'" zu obigen Straffen erfordert,
daß die Kinder noch unter Bäuerlicher Gewalt, oder in der El-
tern Pfleg und Unterhalt stehen, annebcns der Sohn das zc)'^,
die Tochter aber das 25" ' Jahr noch nicht erfüllet habe, und
endlichen auch denenselbigen unter solchen Jahren von ihren
Elteren bereits eine andere anständige Heyrath angetragen /

H 2 oder



«kmscegnuns

32 Ersten Theils, sechstes Capltul

oder wenigst keine Hindernuß daran im Weeg gelegt worden
seye. Vormünder oder nächste Befrenndte sollen zwar 7"° ih-
re Pfleg - Kinder / Verwand - oder Anbefohlene von guten,
Standsmassig- und ehrlichen Heyrathen nicht ab lMen, diese
hingegen, wenn sie das 2 1 ' ^ , und soviel dic Wcibs - Perso-
nen betrist/ das 2 5 ^ Jahr noch nicht erfüllet haben, ohne der-
selben Wissen, Wi l len nnd Rath sich nicht vereheligen, aus-
ser dessen die erstere mit Gefängnuß,odcr in anderweeg, die
letztere hingegen, welche sich solchermassen an Manns-Perso-
nen von ungleichen Stand vereheligen, mit dem Verlnst des
Vier ten, oder sosern es gar eine schlecht, leichtfertig- oder ver-
lemme Person wäre , des dritten Theils ihres Vatter - oder
Mütterlichen Erbs gestraft werden, es wäre dann kein Be-
freundter mehr im Leben, welchem diese verwürkte korr ion
von Rechtswegen zufallen tönte. Ihro Lhurfürstliche Durch-
laucht gedenken auch 8"° w l^Onformirät der erklärten Lands-
Frcyheit ?. 3 . ^ " . n . keine Weibs - Person ohne ihren, und
ihrer Elteren, oder da solche nicht mehr bey Leben seynd, ih-
rer Besreund - nnd Vormündern willen zu verheyrathen, nnd
soll 9 ^ in all obigen Stücken zwischen denen von Adel und an-
deren kein Unterschied seyn. i c>^ Is t allen sowol höh- als nie-
deren Thurfürstl. Bedienten und Qsticialen die eigenmächtige
Vereheliguug ohne ähursürstl. Gnädigsten ll0nscn3 bey Ver-
lust ihres Diensts verbotten. Arm nnd unvermögliche Perso-
nen betreffend, bleibt es 11"° bey deme, was ihrer eigenmäch-
tig - und ohne Obrigkeitlichen Conlcns unternommener Ver-
heyrathuug wegen bereits in (üoä. lür im.?. 1. C. n . §. 7. ver-
ordnet ist. 12"° Iene,welche zu dergleichen Hieroben verbottenen
Winkel-Ehen aus Eigennutz, oder anderen ungebührlichen Ursa-
chen rächen helffen, oder Gelegenheit machen/ sollen von ihrer or-
dentlichen Obrigkeit ernstlich gestraft werden. Bey vorfallen-
den Zweifel aber, ob die getroffene Ehe Standsmäßig seye oder
n ich t , soll man 1 3 ^ in richterlicher Ermäßigung unter an-
deren Umständen vorzüglich dahin sehen, ob der Verwand-
schast dadurch merklicher Schimpf oder Nachtheil zuwachse.

§. 5.

. D i e blosse Einwilligung ist zwar wol 1 " " zur Ehe - Ver-
u5d'lobnuß, nicht aber zur würtlicher Ehe erklecklich, sondern zu
nuns h ^ letzteren wird nach dem Schluß der Tridentinischen Kir-

chen - Versammlung auch die Gegenwart des Pfarrers nnd
zweyer

Von dem ikhesland.

zweyer Gezeugcn bcy Vermeidung der
und dergestaltcn daß 2 ^ bcy der

erfordert, also
sowol beedeund degst d ß y de p swol beede

Braut-Personen als verstandene zwey Gezeugcn nebst dem
Pfarrer zu gleicher Zeit anwesend seyn, und von deme was
hierunter vorgehet, gute Wissellschaft tragen sollen. 3'" M u ß
es parocl^uz compcrcns öc 0l6in2lM5, das ist, der jenige
Pfarrer styn, worunter entweder becde Brcmt - Personen oder
wenigst eins davon wohnhaft ist, es seye dann, daß ein ande-
rer Pfarrer die 8pccial< Erlaubnuß von ihm oder von dem Qr-
cknarwr hat. 4 " Is t Niemand von der Gezengjchast hierin-
falls ausgeschlossen, der nicht von Natur dazu untüchtig ist.

s. 6 .

D i e rechtliche Hindernusseu, welche der Ehe
oder beständig im Weeg stehen, seynd so beschaffen , daß ste^Ebe,
dieselbe entweder ganz und gar kraftlos oder nur ungebührlich
und strafbar machen. Jene hcissen Impcckmcms Uinmen-
t i a , diese lmpcckcnria. Wie weit nun in beeden die Dilpcn-
lanon Platz greiffe, anch wie und wo solche gesucht werden
müsse, ist in denen Geistlichen Rechten mit mehreren versehen.

§. 7.
Ilnpcäimcnta impcäicncw bestehen I " " in

dreymaligcr Verküudung,2^ in der ^äve^t - und Fasten-Zeit " « i ^
oder 3"" in andcrweiten besonderen Kirchen-Verbott, 4^ i n " "
der bereits vorhin sthon mit einer anderen Personen gepfloge-
ner Rechts beständiger Ehe - Verlobnuß, 5 " in dem einfachen
Gelübd der Keuschheit, dann so viel das zierliche Gelübd alt-
belangt, siehe nächst folgenden achten § ^ " Und ist annebcns
6ü zu merken, daß durch jetztbemelt- erst - und zwcytes

die Ehe-Verlobnuß niemal gehindert werde.

§. 8.

Nicht nur die Ehe-Verlobnnß sondern auch die Ehe selbst
wird durch folgende Hindernnssen ganzlich entkräftet nnd ver-
nichtet. i"ü Durch wiederrechtlichen schweren Zwang , 2 ^
grosscn I r r thum , welcher nicht soviel in zufalligen Eigensthas-
ten als in der Person selbst begangen worden. 3 ^ ̂ ^ P ^ ^
ster-Weyhe. 4'° Das vorhin schon abgelegte zierliche Gelübd
der Kenschheit. 5'" D i e mit einer anderen Person würtlich

I bcstc-
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bestehende Ehe. 6 ^ Unheylbare Untüchtigkeit zum Beyschlas,
welche sich nicht erst nach der Vereheligung ergeben hat.
Unglauben in Ansehen Lhristglaubiger Personell. 8'
climenwm pudlicX ttonettans, das ist, die Hindernuß zwi-
schen einem und denen Bluts - Verwandten des anderen Ehe-
Verlobtens bis aus den ersten Grad nach Geistlichen Rechten
gerechnet. 9°" Gewaltsame Entführung zwischen dem Ent-
führer und der Entführten, so lange diese nicht wiederum in ih-
rer voriger Freyheit ist. i o ^ Impedimemum lünminiz,
das ist, sürsetzlicher Todschlag eines Ehegattens, wodurch die
Ehe zwischen dem anderen Ehegatten und der jenigen Person,
welche den Mord in Absicht sich miteinander zu verehcligen
ausgeübt haben, verhindert w i r k D ie nemliche Hindernuß
ergiebt sich auch 1 1 " " aus dem Ehebruch zwischen den verbre-
chenden Theilen, wenn solcher entweder mit geftisscner Ermor-
dung des anderen Ehegattens, oder aber mit beedersemgen
Versprechen künftiger Ehe begangen wird. Von dem Impe-
ciiment der Verwand- oder Schwagerschaft,dann des Alters
siehe folgenden neunt - und zehenden §"."" Von der Abwcescn-
heit des Pfarrers und der zweym Gezeugen aber, wie auch
von dem Mangel der Einwilligung siehe vorhergehenden dritt-
und fünften §".""

§. 9.
Insonderheit D i e Ehe hat nicht statt I"° unter Bluts - Verwandten
ch7von"Ver-in ans- und absteigender ^ i n i e , so weit sich solche immer er-

streckt , in der Seiten - Linie aber bis aus den vierten Grad
nach Geistlichen Rechten gerechnet. 2 ^ Zwischen

Taus-Pathen dann dem Getanftcn und dessen leiblichen El-
tern , desgleichen zwischen dem Firmungs - Pathcn dann dem
Gefirmeten, und dessen leiblichen Eltern. 3"" S o viel die
Verwandschaft per ürrozationem bctrift, zwischen demWahl-
Vatter dann dem Wahl-Kind und des letzteren leiblicher De-
lcenöenz, nicht weniger zwischen dem Wahl - Vatter und des
Wahl-Kinds Ehe-Frauen, hingegen auch zwischen dem Wahl-
Kind und des Wahl-Vatters Ehe - Frauen , endlichen so lang
die ArroZation daurt, zwischen dem Hlroßaro und all jenen,
welche unter des ^rrozantiz Bäuerlicher Gewalt würtlich ste-
hen. 4 ' " Zwischen Verschwägerten bis in den vierten Grad
der Schwagerschaft, oder da selbe etwan aus unehelichen Bey-
schlas entstanden ist, bis in den zweyten Grad derselben ii
live nach Ausrechnung der Geistlichen Rechten.

§.

schafl her-
k

Von dem Ehestand.
§. IO.

Das Alter hindert die Ehe, wenn das Weibs-Bild
nicht 12. oder das Manns -B i l d noch nicht 14. Jahr erfüllet
hat. D ie Ehe - Vcrlobnuß hingegen hat bey Unvogtbaren ,
nachdem sie das 7^ Jahr zurück gelegt haben, zwar allerdings
statt, doch tan solche bey erlangter Vogtbarteit wiederruffen
werden, welche Beschaffenheit es auch hat, wenn Unvogtbare
von ihren leiblichen Eltern zur Ehe verlobt worden seynd.

§. 11.

Wenn die Ehe nicht unbedungen, sondern nur in gewisser
Maaß und Bedingnuß zugesagt w i r d , so bleibt 1 " " die Odli
ßgrion des Versprechens in 5ulpen5o und muß mit dem Vol l -
zug so lange angestanden werden, bis die (^oncktion erfüllet
und der (.ontrgg: dadurch purikcirt ist. Es wird aber 2 ^ der-
selbe für punkcirt geachtet, wenn die Bedingnuß so beschaffen
ist, daß sie nothwendig'exiüiren muß. Oder da 3 " der Ieni-
ge, zu dessen kavor sie beygeruckt w i rd , selbst wiederum mit
Worten oder Werken davon abweicht, welche Beschaffenheit
es auch 4'° mit unmöglichen, das ist, mit solchen Bedingnus-
sen hat/ die gegm die Natur lauffen, oder dem Gesatz so weit
znwieder scynd, daß ein Verbrechen daraus entstünde. Dann
dergleichen Zusatz werden für null und nicht geschrieben geach-
tet, ausgenommen, da sie etwan gar dem Entzweck und der
innerlichen Eigenschaft des Ehestands entgegen lauffen, al-
lermalftn aus diesen Fall das Versprechen gänzlich dadurch an-
nullirt und entkräftet wird. D ie von unverschenen Zufällen
abhangend-oder vermischte Bedingnussen (calualez vci mixtse)
werden 5 " ebenfalls für punkcirt gehalten, wenn deren Erfül-
lung von dem versprechenden Theil selbst mit Fleiß gehindert
wird. Hangt aber 6 ^ die Erfüllung der Bedingnuß nicht von
einem tünfttgen Znsall, sondern lediglich von der Macht nnd
dem Wil len des Versprechers ab, ( donckcio potettativa )
so mag der andere Thei l , nachdem er eine Zeitlang zugewar-
tet hat, aus die Erfüllung der (^oncktion und den würtlichen
Vollzug der Ehe andringen. 7"° Wird die Ehe durch den in
der Verlobung beschehenen Ausdruck einer gewissen Eigenschaft
oder Bewegs - Ursacl) ( Demonstrationen, vel (Üaulam ) we-
der gehindert noch wenn diese nach der Hand falsch befunden
worden, entkräftet, es seye dann daß selbe aus einem 8ubNan.

Irr thum beruhet. Dasern 8 ^ lub k loäo conrrakirt wird,
I 2 folg-
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folglich die Bedingnuß erst nach vollzogener Ehe zur Erfüllung
gebracht werden soll , so wird zwar die Heyrath nicht dadurch
aufgehalten, es tan aber gleichwol G u r i o n deswegen ver-
langt , und nach vollbrachter Ehe der saumige Theil zur Ge-
bühr angestrengt werden. D ie Beyruckung eines gewissen Tags
hemmt 9"" die Verbindlichkeit des Ehe - Verbrechens teines-
wecgs , wol aber den Vollzug desselben solang, bis der Tag
würtlich erscheint. Endlich muß auch i o " " die aus dem Fall,
wenn von der Ehe - Verlobnuß ohne Rechtserheblicher Ursach
abgegangen wird / bedungene St ra f solchenfalls entrichtet
werden.

§. 12.

D i e Pflichten und Rechten der Eheleuten / ftwiel ihr ei-
gene Person betrist, bestehen I " " in Erweisung bestandiger
Ltcb und Treue, dann der Beywohnung und all nöthigenBey-
stand, wie nicht weniger in dem ehelichen Beyschlaf, welcher
ohne Rechtserhcblicher Ursach einem Theil von dem anderen
nicht verjagt werden kan. Insonderheit wird 2 ^ der Ehe-
M a n n für das Haupt der kamilie geachtet, dahero ihm seine
Ehegattin nicht nur in DomcNjciz suborckmrt und unterge-
ben , sondern auch zu gewöhnlich - und anständigen Personal,
llltd Haus - Diensten verbunden ist , wozu sie z ^ von ihrem
Mann der Gebühr nach angehalten- und beuöthigten Falls mit
Massigkeit gezüchtiget werden mag. 4 ^ Hört die (üurarcl
einer minderjährigen Ehe - Frauen nach beschehener Vereheli-
guug alsoglcich auf , und wird mit der koreltarc marical i ,
worunter dieselbe wahrender Ehe zu stehen h a t , verwechslet,
hicrnächst tr i t t auch 5'" jede Frau in den Stand, (ükaraäcr.
Würde, Familie und das korum ihres Ehcgattens nicht nur
ein, sondern behalt dieses alles nach seinem Tod beständig fort,
so lange sie nicht den Wit t ib-Stand verruckt. Falls nun 6 ^
der M a n n sein llomicilium verändert, so soll ihm die Frau
folgen, es seye dann , daß jener eines Verbrechens halber zu
solcher Veränderung bemüssiget ist, oder sich erst nach ange-
trettenen Ehestand aus das Vazamen - Leben verlegt. 7 ^
Hat die Frau nicht nur von dem Mann sondern auch gestalten
Dingen nach von seinen Erben dm Unterhalt Lebenslänglich
zu forderen, ausgenommen , wenn sie sich selbst nähren t a n ,
oder der M a n n unvermöglich und arm ist, welchensalls er von
seiner bemittelten Frau oder ihren Erben vielmehr selbst ernährt

und
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und unterhalten werden muß. Doch kommt es sowol ausSei-
tm des Manns als Weibs meistenteils auf richterliche Ermes-
sigung an, wobey man nicht nur den Stand, Lebens-Wandel
und Wecscn der zu alimcnnrender Person, sondern auch die
Verlasscnschaft nebst denen Umständen, worin sich die Erben
befinden, zumal bey Stief- Eltern zu betrachten, und hier-
nach sowol die (^uXKioncm an als quomoäo zu rezuüren
hat. Soviel endlich 8 ^ die Pflichten und Rechten der Ehe-
leuten in Ansehen ihrer Kindern betrist, siehe oben O p . 4. §.
3.7. und iu Ansehen ihrer Guter. § " lcq. 13. Ac.

§. 13.

Heyrath-Gut oder Ehesteuer ( Do5) wird 1 ^ genannt, An,h
was dem Ehe-Mann ausdrüklich unter diesem Titul
men zugebracht w i rd , welches 2 ^ sowol von der Ehe - Frau Z h
selbst, wenn sie änderst lui )un3 ist , als von anderen statt ih-
rer, und zwar 3 " entweder vor- oder nach der Verehelichung
geschehen t a n , jedoch fangt lehterensalls 1u3 A?r iv i !c^ ium
Voriz nicht von dem Hochzeit- Tag sondern erst 2 Die lüo iM-
tutwm3 an. Unter die Personen, welche zum Heyrath - Gut
oder Aussteuer von Rechtswegen verbunden scynd, wird 4 "
Vorzüglich der leibliche Vatter gezehlt, ausgenommen, wenn
er unvermöglich , oder die Tochter nicht mehr in seiner Vät-
cerlicher Gewalt, oder selbst gnug bemittlet, oder eine recht-
mässtge Emerbungs-Ursach gegen sie verhanden ist. M i t dem
Wahl-Vatter cx ^rrozanonc oder ^äoprionc ab Hlccnäcn-
tc kaÄa hat es 5'" die nemliche Beschaffenheit. Ist aber 6 "
der Vatter nicht im Stand, so fallt diese Bürd aus den Groß-
oderUr-Groß-Vattern Vätterlicher Seit in Ansehen deren unter
seiner Gewalt stehender Entlen und Urentten. D ie Mutter ist
/ " ä zn 8ubli6ium nur alsdann hierzu verbunden, wenn die
Tochter bereits fünfundzwanzig Jahr alt, oder von der Mu t -
ter KÄirischen kclisslon zum wahren Glauben übergetretten ist.
Brüdern, Schwestern oder anderen kan die Aussteuer 8""
nicht zugemuthet werden, und wer 9°" statt obiger Personen
das schuldige Heyrath-Gut einsweilen Vorsthußweis ohne von
einer Schankung disfalls ausdrückliche Meldung zu thun, ent-
richtet, der mag solches auch von ihnen wiederum erholen. A l -
les was 10"" m lüommercio kumano ist, kan zum Heyrath-
G u t gegeben werden, so gar fremde Sachen quo 26 ff
I M , und da nun selbes 1 1 ^ nicht in einer

K oder
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oder dZuantitat, sondem in einer besonderen Gattung von
Sachen(kc specikcä ) bestehet, anncbcns dem Ehe-Mann
in einem gewissen Anschlag übergeben w i r d , so halt man in
Zweifel dafür, daß es ihm um das taxirte Quantum vertauft,
Mithin die An imat ion mehr Vcncktionis als Dcmonttrarjo
ni3 vcl laxationiä zratiä geschehen stye. Der Unterschied in«
tcr Dotcm aävcntitiam vcl proscÄitiam ist 12^" nach hiesi-
gen Lands-Gebrauch ausgehoben, tan also der Vatter das Hey-
rath G u t , welches von ihm selbst oder in Ansehen seiner von
einem anderen gegeben worden, nach ausgelöster Ehe anderge-
stalt als cx ?aÄ0 vcl ^ure kXlccktario nicht wiederum zurück
fordern. 13"" Pflegt man solches sowol durch Geding und
letzteu Wil len , als mit Werten durch würtliche Uebergab zu
bestellen. Erstenfalls ist die ^cccptacic>n des Ehe-Manns er-
forderlich, und stehen die Bedingnussen hierunter in der ?aci-
lccnten freyer Wi l l tur . Was aber einmal beschlossen ist , das
laßt sich ohne Bewilligung sammentlicher Interessenten, so we-
nig als in anderen k a ^ i z , mehr anderen oder moäikciren.
Wegen nicht erlegten Heyrath-Guts tan 1 4 " der Ehe-Mann
sich von seiner Franen weder scheiden, noch derselben den ge-
bührenden Unterhalt versagen, und eben so wenig nach der
Vereheligung eine Aussteuer, wenn solche nicht vorher schon
Versprochen worden, von ihr pr^tencliren / wol aber mag er
15'" den Ienigcn , welcher ttwan cx paäo oder sonst da-
rum haftet, rechtlich belangen , und da sich 16'" über das
(Zuantum Ootis ein S t r i t t ereignet, so soll solches von der
ordentlichen Dbrigteit cx Xquo öc bono bestimmt, und hier-
bey sowol aus das Vermögen des Debi tors, als den Stand
des Ehe-Manns , hauptsachlich aber aus den Gebrauch und
das Herkommen gesehen werden. D ie würkliche Einbringung
des Heyrath-Guts hat 17"" auf Seiten des Manns verschie-
dene rechtliche Würtungen , dann erstlich erlangt er dadurch
Oomin ium Qvi lc sowol aus dem zugebrachten Gu t selbst als
dem Zuwachs desselben und denen davon abfallenden Nutzun-
gen. Zweytens ist er schuldig solches mit dem nemlichen Fleiß,
welchen er in anderen eignen Sachen zu verwenden pflegt, zu
erhalten, und tragt auch in Dote Vencktionis ßratiä Xitima-
ta alle Gefahr auf sich. Drittens tan er in d'gki Uorjz cvi-
ÜX die Gewehrschaft zwar von der Frau oder ihrem Vatter /
nicbt aber von einem Fremden , falls sie von ihm herrührt, be-
gehren. Aus Seiten der Ehe - Frau bleibt 18"" nach der llla-

tion
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t ion nichts als das so genannte vomin ium Naturale mehr
übrig, welches auch in so lange ruhet, bis solches gleichwol mit
dem llominio Qvi l i wiederum conldlickrt wird. 19°" 8up-
pomrt das Heyrath-Gut allzeit eine würtlichc Ehe, was dem-
nach unter Braut und Bräutigam oder anderen dissalls ver-
abredet und beschlossen w i r d , das tan ohne darauf erfolgen-
der würtlicher Vereheligung wenigst in Vim D0N3 nicht be-
stehen , was aber 2 0 " " von dem Heyrath-Gut mit oder oh-
ne der Ehe-Frauen Wissen in anderweeg beygeschaft wird,
das tritt in die Stelle desselben e in , wenn solches aus an-
dere gleichgültige Weis nicht mehr zu haben ist. 2 1 " " Wi rd
es mit der vo tc inossiciola, welche nemlich anderen zu Ab-
bruch ihrer Nothgebührnuß gereicht, aus die nemliche Ar t
gehalten, wie in ?. 3. lüap. 8. §. 14. von Oonarionibuz
in0ssici<)li3 versehen ist. Von Versicher, oder Veräusserung
des Heyrath - Gu ts , wie auch von Verwürtung und Heim-
fälligteit desselben, dann dem Beweis würtlicher Einbringung
und anderen siehe mit mehrern in seq.

§. 14.

Was die Ehe-Frau in Ansehen des Heyrath -
von ihrem Mann oder statt seiner von anderen mit -
auch ohne seinem Vorwisseu erlangt, das ist und heißt
die Wicderlag oder Gegen-Vermachtnuß, (lüontraäo
Oonatio proptcr ^up t i az ) wozu auch 2^° nicht nur der
Mann selbst, sondern, da er etwan nicht so viel in Ver-
mögen hat, sein leiblicher Vatter, Groß-Vatter oder Mu t -
ter, jedoch andergestalt nicht, als in der Maaß, wie oben
von dem Hcyrath - Gu t verordnet worden , verbunden ist.
z"ö Wi rd zwar nicht erfordert, daß die Wiederlag dem Hey-
rath-Gut allzeit gleich seye, sondern es tan mehr oder min-
der hievor bedungen werden, falls aber teine formliche Ehe-
?2Äa vorhanden seynd, so ist man der Ehe-Frauen soviel,
als das Heyrath - Gu t betragt, pro (^ontraclorc jchnldig.
4 ' " Kan selbe ohne würtlich eingebrachten Heyrath-Gut nie-
mal bestehen, sondern wird allenfalls nur für eine blosse
Schantung, mithin nach Maaßgaab folgenden ein und
dreyssigsten §^ geachtet. 5^ Stehet der Ehe-Frauen wah-
render Ehe weder Eigenthum, noch Nutzniess- oder Verwal-
tung hieraus zu , sofern nicht ein anderes ausdrücklich be-
dungen ist, wie es aber nach aufgelöster Ehe und sonst mit

K 2 selber
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selber gehalten werde, ist in Kq. des mehrcrn versehen. 6'"
Hat es mit der (üomraäOtc inossiciola die nemliche Be-
schaffenheit wie mit der llocc selbst, wenn sie anderen zur
Schmälenmg ihrer Nothgebührnuß gereicht.

s. 15.
Witt ib-Sitz oder Leibgeding ( llOtalitium vel Viciuali-

' c ium) ist jene kornon, welche die Ehe-Frau nach ihres Manns
Tod von seinem hinterlassenen Vermögen Lebenslänglich zu ge-
messen hat, wobey zusorderist und pro 1 ^ dahin zu sehen ist,
ob zwischen denen Eheleuten förmliche Heyraths-paÄa errichtet
worden oder nicht. Ersttnfalls bleibt es lediglich bey sotha-
nen paäl^, und wenn hierin von dem Witt ib - Sitz nichts
enthalten i s t , so tan solcher auch nicht gefordert werden.
Anderenfalls gebührt solcher nur deneu adelich Gebohrnen /
und zwar 2^" ohne Unterschied, ob sie dem Mann ein Hey-
rath-Gut zugebracht haben oder nicht,uud soll 3"" das l^uan«
tum in Entstehung der Güte von der Obrigkeit theils nach
üblichen Herkommen, theils nach dem Stand und Verlas-
sensthast, oder Anzahl deren Kindern des verstorbenen Manns
cx Zequo öc bono ermessen und bestimmt werden. 4 " Kan
Wit t ib - Sitz und Wiedcrlag nicht nebeneinander bestehen ,
ausgeuommen, wenn beedes zugleich bedungen ist, welchen-
falls jedoch der Wit t ib-Si tz die )ura öc?rivilezia (Honcra-
cloriä nicht zauäir t , sondern nur m V im llcbiri limpliciz
gilt. Wenn daher 5 " eine Gebohrne von Adel ihrem Ehe-
M a n n ein Hcyrath - Gu t zubringt, ohne daß die Wieder-
lag nebst dem Wit t ib-Si tz ausbedungen worden, so hat sie
eins von beeden zu erwählen. 6 " Nimmt das Leibgeding
erst von dem Tod des Ehe-Manns seinen Ansang, und wird
der Ehe - Frauen samt denen kruäiduä nawrakduz rcmpo«
rc moltl3 pcn6cntibu3 gegen Abzug deren pro l^ura A
CuIml-2 verwendeter Kosten znr Lebenslänglichen Nutzniesi
sung alsosorc eingeräumt, ?ruÄu3 (üivilez aber werden so-
viel das Stcrb - Jahr betrist, zwischen ihr und des Manns-
Erbcn pro rara getheilt, welches hingegen auch aus Abster-
ben der Wit t ib zwischen ihren und des Manns-Erben also
beobachtet wird. 7"^ Fallt der Wi t t ib -S i tz hinweg, fürs
erste durch den Tod der Wit t ib. Zweytens durch Verruckung
des W i t t i b - S t u h l s , das i s t , durch weitere Verehlictmng.
Drittens durch liederlich - und unzüchtiges Leben wahrenden

Witt ib-
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Wit t ib - Stand. Viertens durch die Ehe- Scheidung, wenn
solche aus Verschulden der Ehe-Frau erfolgt. Fünftens durch
schwere malerische Verbrechen. Scchstens durch merklich-
und Duldhaften Abschleif - oder völligen Untergang des zum
Leibgeding angezeigten Guts. Siebendens durch zehen-oder
zwanzig-jahrige Verjährung umer Gegenwärtig - und relpe.
äivö Abweesenden. Dahingegen wird solcher 8 " weder durch
Antremmg des Geistlichen Ordens-Stands, ausgenommen
den Bettel-Orden, der nichts Eignes haben kan, noch durch
Heimzahlung des eingebrachten Heyrath - Guts ausgehoben.
9"" Hat es mit dem Wit t ib - Sitz welcher etwan von einem
Dri t ten, statt des Manns, conlUmirt worden, die nemliche Be-
schaffenheit , und kan solchenfalls die Frau von ihres Manns
Vermögen keinen besonderen oder doppelten Wi t t ib-Si tz for-
deren. lO" " W i rd endlich allzeit lupponirt, daß eine würk-
lich - nnd Rcchtsbeständigc Ehe vorhanden gewesen seye, aus-
ser dessen weder bedungen - noch uubedungener Witt ib - Sitz
Platz greift.

§. 16.

Die Morgen-Gaab ist das Geschenk, womit die BramA«
in Ansehen ihres Jungfräulichen Stands entweder von dem
Bräutigam selbst, oder von anderen in der nemlichen Absicht
beehrt wird. Dieselbe tan 1 " " sowol vor-als nach der (.'opu-
lanon, uud zwar 2 ^ durch Geding oder würkliche Uebergaab
geschehen. Letzternfalls erlangt die Braut das Eigenthum,
erstensalls eine rechtliche Ansprach gegen den Versprecher, bee-
des in dem Zuppollto , daß die Ehe zum Stand gekommen,
und vollzogen worden ist. Dasern aber 3 " weder durch ?a-
äa oder Ucbergaab,noch sonst der Morgcn-Gaab halber etwas
ausgemacht w i rd , so soll solche aus InNanz des imcrcll irtm
Theils von der Obrigkeit ausgesprochen, und das (^uamulii
theils nach dem Gebrauch , theils nach dem Vermögen des
Ehe-Manns, jedoch niemal über den dritten Theil des bedun-
genen , oder sosern kein paäum desfalls vorhanden ist, pro
(^ualiracc pcrsonarum gewöhnlichen Heyrath-Guts bestimmt
werden. D ie Beehrungen, womit 4 " einer B r a u t , welche
nicht Jungfräulichen Stands ist , oder dem Bräutigam selbst
vor- oder uach dem Hochzeit-Tag begegnet wird, stynd für kei-
ne Morgen - Gaab, sondern nur für andere Schantungen zu
achten, folglich auch dereu anhero gehöriger Freyhciten nicht
sähig. L §.
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dem

Von Hoch-
zeit - Ge«
schenken.

schüft oder

Der Mahl-Schatz, welcher der Braut von dem Bräuti-
gam, oder diesem von jener zum Zeichen uud Beweis der Ehe-
Verlobnuß vor der lüopuwnon gegeben wird, ( ^rrka spon-
Alma ) ist und bleibt pro i "° dem empfangenden Theil von
Zeit würklicher Uebcrgaab eigenthumlich. Das blosse Verspre-
chm des Mahl-Schatz ist zwar 2 ^ nicht ungültig , sondern
verbindet den versprechenden Theil zu Erfüllung seines Wor ts ,
würkt aber das Eigenthum nicht eher, bis auch die Uebergaab
erfolgt. 3 " Hat derselbe in allen Sachen, wie das Heyrath-
G n t , Platz, und ist 4 ' " die gerichtliche Insinuation nicht hier-
zu erforderlich , wenn gleich der Werth die 8ummam von
iQOO. fi. übersteigt. Es wird auch solcher 5^ durch die (^0
pulatwn vielmehr bekräftiget, als aufgehoben. Wo l hingegen
fallt er 6 " wiederum weg, und MUß in nawra vcl prcuo rc>
Wwir t werden, wenn die Ehe nicht zum Stand kommt, oder
annuMrt w i rd , ausgenommen , wenn solches 7"^ aus Ver-
schulden geschehet, dann da bekommt der schuldige Thei l , von
welchem die Ehe gehindert worden , nicht nur den gegebenen
Mah l - Schatz nicht wiedernm zurück , sondern verkehrt auch
allenfalls den, welchen er von dem unschuldigen Theil dage-
gen erhalten hat.

§. 18.

s" M i t denen Geschenken, welche sich Eheverlobte Perso-
>ä nen einander selbst aus Lieb und in Hoffnung künftiger Ehe,

oder aber auch andere denensclben in dieser nemlichen Zuver-
sicht machen, wird es durchgehend wie mit ermeltem Mahl-
Schatz gehalten.

§. 19.
Hochzeit-Geschenke, welche denen Braut-Personen Eh-

renhalber von anderen dargereicht werden, (
Iw ) seynd und bleiben auch denenselbm wahrender Ehe gemein
schaftlich.

8. 20.

Gleiche Bewandnuß hat es mit deme, was die Eheleut
von ihren Einkünften erspahren, oder durch gemeinschaftlichen
Fleiß und Mitwürtung erringen, nicbt aber, was eiucm Ehe-

gattcn
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gatten allein <chon vor der Ehe zugehörig gewest, oder erst
währender Ehe durch Erbschaft, Schankung, Vermächtnuß
oder sonst ohne Zuthun und Mitwürtung des anderen Ehegat-
tens zugegangen ist. Das übrige siehe hievon unten Z"" 32.

§. 21.

Ferner ist beeden Eheleuten gemeinschaftlich nicht nur
die glcich ansanglich zusammengebracht - sondern auch nachhero
vermehrt - oder beygeschaste Hanß - Fahrnnß , worunter jedoch
1 " " mcbt alle bewegliche Güter, sondern nur der Haußrath,
als da ist, Leinwad und Bett - Gewand, Küchen - Zinn-
Kupfer - Geschirr und dergleichen, wie nicht weniger vorräthi-
ges Ge l t , Speiß, Trank und Getreid, so weit nemlich die-
ses alles nur zum täglichen Gebrauch und Bestreittung des
Hausweesens dient. Wohingegen 2 ^ all übriges Gel t , Ge-
treid und Handels-Waar, wie auch Bücher, Gewähr, Pferd
und k q m p a ^ ' Jagd- Fisch- oder Wert -Zeug, Wägen und
Pftüg, samt dem vorhandenen Viehe, nicht weniger End und
Gebänd, Kleider, Kleinodien und was zu des Manns - oder
Frauen-Leib gehört, ist unter obverstandener gemein - und ver-
mischter Haus - Fahrnuß keineswegs begriffen, sondern dem
M a n n allein eigenthümlich,ausser soviel 3"^ der Ehe-Frauen
End, Gebänd, Kleider und all anderes zu ihren Leib Gehöriges
bemst, Massen ihr solches, nebst dem Geschmuck und Kleinodien
( die Icnige ausgenommen, welche derselben von ihrem Ehe-
M a n n nur zur blossen Zierde überlassen seynd ) allein zustän-
dig ist.

§. 22.

Das gesamte Vermögen der Ehe-Frauen, welches sie ih-
rem Mann nicht ausdrücklich als ein Heyrarh - Gut zubringt,
ist entweder parapkcrnalc oder lcccvt i r ium, und zwar das
letztere, so weit der derselben die ^clmlniNration und Nulz-
messung durch besondere Geding hierauf ausdrücklich vorbehal-
ten ist, das erste aber, wenn solcher Vorbehalt nicht geschichet,
folglich gedachte äämilMrarion nnd Nntzniessnng dem Mann
zustehet. I n beeden Fallen bleibt die Frau allzeit Eigenthüme-
rin von dem Gut .

L 2 §.
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§. 23.

unterschied V o n dem Unterschied obgedachter Güter ist überhaupt fol-
t - d ^ g e n d e s zu merken. 1^ " Wi rd in Zweifel allzeit vermuthet, daß

das G u t mehr dem M a n n als der Frau eigen stye. Dcsglei-
chen werden 2 ^ der Ehe - Frauen sammentliche Güter so lang
für pI l IpKcrna! geachtet / bis das angebliche Lonum äor^Ie
vcl lcccptj twm gnugftm bewiesm ist. Solchemnach halt man
3 " auch die Morgen-Gaab und den Mahl-Schatz, dann ob-
gedachte I^ar^rIccirl Lponsaliriam samt dem der Ehe-Frauen
gebührenden Theil an denen Hochzeit - Geschenken, gemeiner
Haus - Fahrnuß / uud Errungenschaft bis aus anderen gnügli-
chen Beweis/ was und wieviel hieran pro Lono äocali vel
rcccptiNO erklärt worden, für ein wahres parap^ernal, dahin-
gegen aber das so genannte Spiel-oder Stecknadel - Gelt für
ein kcccpttts - Gut . Was endlich 4 " der M a n n mit der
Frauen Gelt oder G u t für sich und aus seinen Namen allein
anschast, das wird ihm auch allein eigen, und obwol derFrau
oder ihren Erben die Vergütung ihres verwendeten K
nais solchenfalls gebührt, so mögen sie doch das L z
selbst weder in äubllckuin bey ermanglenden anderen M i t t -
len noch sonst vwckciren.

§. 24.

VonEmbrin- D i e würkliche Einbringung des Heyratl) - oder anderen
Heyrathund Guts wird i""> nicht gemuthmajset, sondern muß von dem
" angebenden Theil ans Wiedersprechen bewiesen werden, wel-

lhes zwar 2 ^ sowol durch Gezeugen als Urkunden und ande-
re orcknan Probs - M i t t e l bewerkstelliget werden mag, falls
aber 3 ' " der Beweis aus die blosse Gestandnuß des Ehe-Manns
ankommt, so ist der Unterschied zu beobachten, ob dre Einbrin-
gung von dem Ehe - M a n n und dessen Erben selbst , oder von
seinen Gläubigern oder Kindern erster Ehe i n ( Ü s
sprochen werde. V o n dem letztem Fall siehe ^ p
20. § 6. n. 5. öc 6. Erstensalls aber ist 4 ^ nicht gnug, daß
der Ehe-Mann den würklichen Empfang des versprochenen Hey-
ratl)-Guts nur in denen Ehe- pgHis allein gestehet, sondern
es mllß solcher noch anbey 5^ durch eine nachfolgende absonder-
liche Qmttung bescheiniget oder sonst bewiesen seyn, ansscr desi
sen greift <5^ Lxccptw non numcratX DotiZ gegen solche Ge-
ständnuß, und zwar, wenn die Ehe länger nicht als zwcy Jahr

gedaurt
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gcdaurt hat, inner einem Jahr von der Zeit an, da sie durch
den Tod oder sonst wiederum ausgelößt worden, oder aber da
sie zwar langer als zwey, doch nicht ganze zehcn Jahr gedaurt
hat, langst inner drey Monaten oder neunzig Tagen noch Play,
und hindert hieran 7"" nicht, daß die Eingeständnuß des Em-
pfangs in denen Ehe-paÄiz wiederholet, oder auf gedachte Lx>
ccption in dem MMlichen Inftrurncnt rcnuncirt worden, wol
hingegen fallt 8 " sothane Einred ganzlich weg, nachdem die
Ehe zehcn ganzer Jahr gedanrt hat, welches sich jedoch 9°" auch
nur aus obigen Fall verstehet, da nemlich der Empfang des
Heyrath-Gms in denen Ehe-?aÄj3 gestanden worden. E in
anderes ist, wenn solches hierin nur versprochen oder conlU-
tuir t w i rd , dann dagegen hat mehrbemeltc Einred auch nach
zehen Jahren allzeit uud so lange noch statt, bis die Einbringung
durch des Manns nachfolgende Quittung oder sonst jättjam
dargethan ist. M i t denen pargpkcrnal - Gütern hat es 10""
hierinfalls die nemliche Beschaffenheit, wie bey dem Heyrath-
G u t , sosern man deren würkliche Einbringung auf andere
A r t nicht als durch die Ehe-kaHa gegen den Ehe-Mann oder
dessen Erbezl zu erproben weiß.

§. 25.

Ob und wie weit 1 " " die Ehe-Frau ihrer eingebrachter
ter und Heyrathlicher Sprüchen halber sich zur Sicherheit eines ge
stillschweigenden Unterpfands - Vorzugs - oder äcpai-ations-
Rechts zu erfreuen habe, ist bereits in dem zwanzigsten La-
pitnl des (ÜociiciZ ^uckciani mit mehrern versehen, und da mm
2 ^ der Ehe-Mann dnrch liederliche Hans - Wirchschaft, oder
sonst in solchen Absall gerathet, daß die Frau mit dem Ihrigen
in Gefahr stehet, so soll die Obrigkeit derselben entweder auf
Anruffen, oder nach vorlauffiger Erkundigung von Amtswegen
eilten oder zwey Curatorn Lonorum aus ihren nächsten Be-
sreundten bestellen, welche ihr Vermögen in so lang, bis man
von ihrem Ehegatten gnugsam gesichert ist, pr^vio Invcnca-
r io verwalten. Wenn ferner z"" der Ehe-Fraueu Güter nicht
in absonderlichen gewissen Stücken ( in lpccic )̂ sondern nur
in Heyrathlichen Sprüchen und Forderungen ( i n ßcncrc) be-
stehen, so soll man ihr oder ihren (üuratOlibus in obigen Fall
aus des Manns Vermögen, so weit solches hierum haftet oder
verschrieben ist , besondere gewiese Stück jedoch lalvo cstcro-

surc ^lar ir i vel aMeriorum (^rcäiwrum bey obwalten-
M der
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der Gefahr auszeigm, und lelpcÄivc zur Verwaltung einant-
werten.

§. 26.

N.e »ntd« Der Mann mag 1"° weder liegend - noch fahrendes von
U."»°2° seiner Ehe-Frauen Vota! , pglapkcrnal - oder k c c c M s ' G ü -
w°» ̂  ^ r n ohne ihrer ausdrücklich- oder stillschweigender Bewilligung
i»^ve rausse ren , es geschehe dann solches 2 " zum Nutzen derselben,
"° "^"' oder aus Nothwendigteit oder in solchen Sachen / welche dem

Gewicht / dann der Zahl und Maaß nach genommen ( k n
tunzibi l« ) oder dem M a n n in gnvissen Anschlag Kaussweis
überlassen worden ( Venöitiomz zratiä ZeMmat» ) oder mehr
zum Gewerb und taglichen Verkehr dienen. Ausser dessen hat
3 " eine solche Veräusserung keine Kraf t , und mag das ver-
ausserte G u t sowol von der Frauen und ihren Erben als dem
M a n n selbst zum Besten seiner Frauen und ihrer Erben allzeit
wiederum vmckcirt und wiederruffen werden, doch bleibt dem
Innhaber solchenfalls 4>° der kezrcL seiner Schadloshaltung
halber an den Ehe-Mann, so weit er aus eignen Mi t t len 8a-
ti5f2Äwn zu geben im Stand ist , bevor, und da er etwa«
5'ü bereits Nutz und Gewähr ersessen hat, so greift die Wie-
derruffung gegm ihn nicht mehr Platz, sondern die Frau mag
sich alsdann ihres Schadens gleichwol bey ihres Manns Ver-
mögen erholen. Unter der Veräusserung aber wird allhier 6 "
nicht nur Kauf, Tausch, Schantung oder Vermächtnuß, son-
dern auch die Vcrpiänd- Verschreib-Belehn - Vererbrecht-und
all andere merkliche Beschwerung des Guts mit Grund-Dienst-
barteiten oder sonst und nicht weniger die Abtheilung in ge-
meinschaftlichen Sachen, sofern nicht von dem allocirten Theil
selbst daraus gedrungen w i rd , allerdings verstanden. Soviel
hiernächst 7"° des Manns eigne Güter betrift, welche der
Ehe-Frauen um die Wiederlag, Wit t ib «Sitz oder andere Hey-
rathliche Sprüche und Forderungen verpfändet seynd,solche mag
er ohne ihrer Bewilligung mit Gültigkeit gleichfalls nicht vcr-
äusseren, sosern sie nicht in anderweeg aus seinem übrigen Ver-
mögen noch gmigsam gesichert ist.

§. 27.

?Z!f"'" D i e Frau soll 1 "^ ohne ihres Manns Wissen und Wil«
«wFl°«° len von ihren liegend - oder fahrendm Güte rn , Rechten und
'""" ^''Gerechtigkeiten ( die keceMs-Güte r allein ausgenommen )

weder
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weder etwas verpfänden,verschreiben,vertheilen, oncriren oder
veräusseren/noch sich einer Ansprach und Forderung begeben,und
quittiren, eben so wenig sich mit anderen in Streit oder Ver-
gleich einlassen, Erbschaften antretten, oder sonst etwas thun
oder unterlassen, was ihr zu Schaden kommen oder zu Schmä-
lerung ihrer Güter gereichen mochte. Dann diese und alle der-
gleichen Handlungen haben 2 " wenigst aus Seiten der Frauen
keim Kraft und mögen 3"° von dem Mann inner fünf Jahren
von Zei t , da er solche in Erfahrung gebracht hat , wiederrus-
scn werden, es seye dann 4 " zu erweisen, daß er mit Worten
oder Werten dazu eingewilliget habe, dahingegen bleibt 5 "
der Frauen unbenommen, mit ihren Gütern von Todwegen
und durch letzten Wi l len, oder aber auch unter Lebendigen je«
doch nur cc»nclicic»n2tc und aus den künftigen Fa l l , wenn ver
M a n n stirbt, oder die Ehe wieder aufgehoben seyn w i rd , srey
zu äilpomren. M i t des Manns Gütern gebührt ihr 6 " ohne
dessen Bewilligung so wenig, als in anderen fremden Sachen,
jemalen die geringste

§. 28.

Bey kelUtuirung des Heyrath- oder ẑ
ten Guts müssen 1 " " auch die von der Verfall-Zeit e i g h
ne Früchten wiederum zurückgegeben, und die von dem letzten
Jahr , worin sich selbes versallen hat, pro rara vercheilt wer-
den. Dagegen kommen 2 ^ die von dem Ehemann auf sotha-
nes Gu t aus Roth oder zum Nutzen desselben verwendete Ko-
sten und Ausgaaben ( LxpenlX ncccllgriX vcl Mi!c5) wiede-
rum in Abzug, jedoch dergestalt, daß 3"° unter dem Vorwand
der ersten weder die zu Abtragung deren aus dem Gut hasten-
der Oncrum noch zu Erhalt-oder Einbringung der Früchten
erforderliche Ausgaben ausgerechnet werden sollen. Desglei-
chen leiden auch 4 ^ LxpcnlX urilc3 keinen Abzug, wenn der
angebliche Nutzen nicht mehr cxi l t i r t , oder der Auswand nur
in Kleinigkeiten bestehet, oder hingegen so groß ist, daß er oh-
ne Schulden zu machen oder das Gu t gar verausserm zu musi
sen nicht ersetzt werden tönte. ZxpcnlX voIuptuariX, welche
nur zur Lust dienen, werden 5^ nicht abgezogen, sondern nur
so weit es lalvä kc i äubüanüa geschehen t a n , wiederum zu-
rück genommen.

§. 29.
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§. 29.

D i e zwischen Braut - Personen oder Eheleuten ihrer Gü-
Kinder, 5ucccssion oder anderer Ehe-Sachen halber vor-

gehende Wendungen und Gedinge ( kaÄa cloralia ) scyud 1^ "
kein nothwendiges Stück bey der Verehelichung, sondern han-
gen lediglich von der ?acilccnren freyer Wil lkür ab, und mö-
gen 2 " sowol vor als nach der (Kopulation entweder von ih-
nen selbst oder mit ihrer Bewilligung auch von denen Eltern /
Besrcundten und anderen errichtet werden, doch soll solches 3""
zwifther Siegelmässigen Personen allzeit unter eigner schriftli-
cher Fertigung, bcy anderen aber vor ordentlicher, das ist, vor
jener Obrigkeit, worunter beede oder wenigst eins von beeden
kacilccnren seiner Person halber gehörig ist, bey Vermeidung
der Ungültigkeit, geschehen. Ausser dessen aber 4 ' " das einge-
brachte G u t , wenn gleich ein vorlauffigcs kaÄum oder aÄua-
Uz Illano durch Gezeugen oder in andcrweeg erwiesen werden
tönte, krivÜeAa Doris weder w - noch cxrra doncurlum zu
gemessen hat , sondern nur für ein parapkcrnum gehalten
werden solle. 5 " I s t hierunter das nemliche zu beobachten,
was nnten p. 3. lüap. 11. §. 1. von ?aäi3 Zucccssonz über-
haupt verordnet worden. I m übrigen geben 6'" die paäa in
Stritt igteitcn zwischen Eheleuten oder ihren Erben allzeit vor-
züglichen Ausschlag, seynd aber keine vorhanden, so bleibt es
bey dem, was die Rechten überhaupt mit sich bringen.

§. 30.

Kauf, Tausch, M i e t h , Darlehen, Pfandschast, Hinter-
lag und all andere Handlungen sowol von Todwegen als un-

Eheleuteu. ter Lebendigen, welche nicht in denen Rechten besonders aus-
genommen seynd, haben unter Eheleuten aus die nemliche Ar t ,
wie bey anderen, Platz.

§. 31.

Ar^mtt"/ Donalioncg Nmp! i«3 , das ist , solche Sckankungen ,
Ehelrutcn welche nntcr obverstandenen Tittt l der Morgen-Gaab, Dona-

rionl3 z)ros>rcl 5iu^ria5, Arr^H vcl I^al^irariz ^ponlgliriX
nicht gemacht worden , seynd 1 ^ unter Eheleuten von keiner
Gültigkeit, ausgenommen wenn 2 ^ weder von ihnen noch vo-
riger Ehe ein Kind vorhanden oder die Schantung durch Vor-
abstcrben des sihenkcnden Theils bestattiget ist. I n beeden Fal-

len
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len wird 3 ^ zur bestandigen Kraft solcher SclMkung erfor-
dert/ daß sie mittels würtlicher Uebergaab zum Stand gekom-
men/ annebens vor dem Tod nicht wicdcrruffen, auch , da sie
mehr als tcylsend Gulden Landswehrung betragt, bey ordent-
licher Obrigkeit inlmuirt, und kein Kind mehr aus selbiger Ehe
nach beschchener Gaab erzeugt worden seye. Für die ordentli-
che Obrigkeit wird 4'" Hierinfalls jene geachtet, worunter der
schenkende Theil seiner Person halber zu stehen har. Falls auch
5" die selbe vor fünf Gezeugen geschiehet, so gilt es statt ge-
richtlicher Inlmuation. 6'" Verstehet sich obige 3umma der
tausend Gulden nur von einer einzigen / nicht aber von mehr

sofern solche allem Ansehen nach
bonä käc und nicht in krauäern I^czi3 geschehen. 7"° W i r d
durch den Mangel der Inlmuacion nicht die ganze Schankung,
sondern nur die Uebermaaß obgedachter5umma entkräftet. De r
Wicderruf tan 8"° nicht nur ausdrücklich, sondern auch still-
schweigend gesthehen, z. E. durch die Ehe-Scheidung, Veraust
scrung der geschenkten Sach, wie auch durch zpeciäl-Verpfan-
dung derselben. 9"° Was der M a n n seiner Franen an Kleidern
oder sonst zu ihrem Leib gehörig, schenkt, das bleibt bey Kräften,
ohngeacht dieselbe vor ihm stirbt. Wie es 10"" mit denen
Schankungen nnter Eheleuten, wenn lürcclicor^ oder Kinder
von voriger Ehe vorhanden seynd, gehalten werde, siehe in fol-
genden drey und dreyssigsten § ^ n. 4'? dann in 47 und 4 8 ^ "
§"." Jene Schantnngen aber, welche n ' " " die Frau nicht von
ihrem M a n n , sondern von anderen bekommt, gehören nicht
ihr, sondern dem Mcum allein, ausser soviel die Hochzeit Ge-
schenke, dann oberwehnte Morg(n-Gaab,l)0li2ti0ncm p l0p .
rcr Kupt iaz, ^ r rkam vcl I^arzitatcm äponsalitiam und all-
anderes betrist, was ihr nicht in Ansehen des Manns sondern
von Frenndschaft-oder anderer Ursachenwegen aus ehrbareWeis
geschenkt wird.

§. 32.

D i e Gemeinschaft der Güter , worinn beede Chelent ge-
wisserma«en zu stehen haben , erstreckt sich 1 " " entweder aus
alle sowol gegenwärtig- als künftige - oder aber nur auf einige
Güter, UNd wird hiemach bald (-encraliz, bald parriculanz
benannt. Jene hat 2 ^ nur statt, wo es durch besondere Ge-
ding ausdrücklich also beliebt wordm, diese aber gehet 3 ^
hiesigem Lands - Gebrauch nach und wo kein anderes be-

N dun-
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düngen ist/ ebenfalls nicht weiter als aus die Hochzeit - Ge-
schenk/ dann gemein - vermischte Haus - Fahrnuß und die Errun-
genschaft. Beede Gattungen von Gemeinschaft/nemlich sowol
ßencr2Ü5 als P2lticui3li5, werden 4 ^ nach denen allgemeinen
Gesellschafts-Rechten und Reguln/ soweit solche nicht durch be-
sondere Verordnungen oder Geding beschränkt seynd / bey vor-
fallenden Irrungen beurtheilt / mithin hat auch 5 " Ku lan te r
gleicher Gewinn und Verlust bey gemeinschaftlichen Stücken
zwischen Eheleuten Platz/ welches insonderheit 6 " bey Jenen
wol zu bemerken ist/ so zu offenen Kram - und Markt-Sitzen/ of-
fene Gastung oder gemeines Gewerb und Handthirung treiben/
als da z. E. seynd Meßger, Becker, B räu / Küchel- und Zu-
ckerbacker/ Meth - Schenken / Koch/ welche Gastungen hal-
ten und dergleichen. Dami t aber auch / " " unter eben gh-
dachten Personen wegen deren in Ansehen ihrer gemeinschaftli-
cher Handthirung und Gewerkschaft gemachter Schulden und
sonstigen Verlusts oder Gewinns desto weniger Streikt entste-
he/ soll die Obrigkeit fieissige Vorsehung thun/ daß in denen
Heyraths-raÄis allzeit vorher ausgetragen werde/ wie es hie-
rinsalls zu halten stylt mögte.

§. 33-
Vondercor. Iwö Hat ein Ehegatt für das andere rezulariter weder ex
3on^er'^I)eIiÄ0 noch lÜOlirraäu zu hasten / folgende drey Fälleausge-
deHeV nommm. Erstens wenn sie sich für- oder neben einander ver-
te». binden und verschreiben. Zweytens w ca5u zocicrariz vcl

<50MMum0lU5L()n()lum,oder wo sonst drittens c^ausa clcbcn.
cli etwan unter ihnen gemeinschaftlich ist/ wie z. E. bey denen
Hochzcits-Kösten/ oder denen ausBelohnung der Heyraths-Un-
terhändlern erloffenen billichen Ausgaaben / dann derwegen ge-
machten Schulden und dergleichen. Es ist aber auch 2 " zu
beobachten / daß die von der Ehe - Frauen entweder mit oder
für ihren Ehe-Mann / zumal in Schuld-Sachen/ bejchehene
Verschreibungen/ Obligation« und InrerceNionn aus ihrer
Seite gar keine Kraft oder Verbindlichkeit haben / es seye dann
das entnommene Gelt zu ihrem eigenen sonderbaren Nutzen ver-
wendet/oder von selber auf ihre dissalligeFreyheit/nach vorläuffi-
ger gnugjamer lücrtioration in (üonformirät nächstfolgenden
§" in Rechtsbehöriger Form renuncirt wordm / welch letzte-
rensalls sie jedoch auch andergestalt nicht/ als salvo ^urc <ü

und soviel die blosse Mitverschreibungen betrift/ cum
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Viviliom5 zu haften hat. 3'" Stehet in ^alu Com-
vcl 8ocjctati3 Lonorum ein Ehegatt für das ande-

re nur um die in Ansehen des gemeinschaftlichen Vermögens
gemachte Schulden / und auch bey diesen nicht weiter / als 2
r lopy l t i on seines bedungen - oder stawcenmässigen Antheils.
Dahingegen kan sich aber auch 4 " kein Ehegatt die ihme von
dem anderen Ehegatten gemacht- und oben benannte Donario-
nc5 l lmpl ic« zueigne«/ solange nicht desselben Schulden völlig
getilgt seynd.

§. 34.

I">ö Kommt der Ehe-Frau/welche sich mit oder ohne Ver-Von Erinn«
Pfändung ihrer Güter für ihren Ehe- Wirch B ü r g s c h a ^ " ^ " "
oder neben ihm als selbst Schuldnerin verschreibt/ eine
te Freybeit zu, nemlich daß erstlich eine solche Versch ^ ^ ^
obverstandener Massen nicht gültig ist/ zweytens derselben ihrer^.
Heyrathlicher Sprüchen halber nach mehrern Außweis des <üo-
6ici3 ^ucliciani der Vorgang in doncurlu (ürcäitorum gê
bührt. Sofern sich nun 2 " die Frau dieser Freyheiten verzei-
hen wi l l / soll man ihr solche vorhero in Abwesenheit ihres
Manns durch die ordentliche Obrigkeit/oder da sie eine Siegel-
mässtge Person ist/ durch einen besonderen und gnugsam ver-
ständigen Anweiser erinneren/uud was ein-so andere Freyheit
eigentlich mit sich bringt/ deutlich und unterschiedlich erklären,
annebens aber 3"" dieselbe befragen: ob sie will ig daran komme,
oder von ihren Ehe-Mann gezwungen worden seye? item ob es
nicht ihr oder ihren Kindern zum Schaden gereiche? und endlich
ob sie sich beeder Freyheiten oder nur einer allein begeben wolle?
4 " soll die ̂ crcioratioli von der Obrigkeit allzeit plOwcnüirt,
und da die 8umma mehr als 50. si. betrift/ordentlich verbrieft,
unter Siegelmäjsigen Personen aber 5 " ein schriftliches In-
Nrumenr darüber errichtet / und sowol von der Frau selbst ,
wenn sie schreiben tan/ als dem Anweiser, und noch einer an-
derer gesreyter Person mit unterschrieben und gesertiget wer-
den/ 6 " Ist nicht gnug / daß man die lüerriolarion also ge-
schehen zu seyn in dem wttrumcnc schlechterdings hinschreibe /
sondern es muß dieselbe in obverstandener Maaß würtlich vor-
genommen worden seyn/ indessen wird besagtem Instrument,
worin von beschehener (.crtioration ausdrückliche Meldung ge-
schiehet/ solange geglaubt/ bis das Wiederspiel sattsam erwie-
sen ist. 7"" Halt man jene Obrigkeit Hierinfalls für die ordcnt-
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liche, worunter die Frau ihrerPerson oder Güter halber, sofern
solche mit verschrieben werden,gehörig ist. V o n Versthreibungen
der Ehe-Frauen, welche nicht für ihren Ehe-Mann, sondern für
andere geschahen,siehe mit mehrern k. 4- ^ p . 10. Z. 2).öc 5cq.

§. 35.

Hbschon nach gemein - geschriebenen Recht das überleben-
de Ehe-Gemächt, wenn solches arm und ohne Heyrath - G u t
i s t , den vierten Theil von des Verabgcstorbcnens Vermögen,
oder da mehr als drey Kinder vorhanden scynd, einen gleichen
Kinds - Theil überkommt, oder allenfalls bey ermanglenden
anderen Erben und Bluts-Befreundten in der völligen Verlas-
senschast <ucccäjrt,so ist doch dieses in hiesigen Landen niemal
üblich gewest, und soll auch hinführo nicht daraus gesehen, son-
dern falls weder dnrch Geding, noch letzten Wi l len, ein andere
Fürsehung von äuccelNon der Eheleuten gejchiehet, alsdann
lediglich das jenige beobachtet werden, was in nächst folgen-
den §"" von denen unterschiedlichen vier Todsallen deutlich ver-
ordnet ist.

§. 36.
S t i rb t der M a n n vor der Frau und verlaßt Kinder von

ihr, oder voriger Ehe, so folgt der Frauen 1 " " all ihr einge-
brachtes G u t , 2^" die Morgen - Gaab , 3 ' " von der Errnn-
genschaft ein gleicher Kinds - Theil, soviel nemlich einem jeden
Kind ohne Verzicht / letzten Wil len oder besonderer l)ilp05i-
r w n gebühren mag. 4'° A l l ihr End und Geband, Kleider,
und was zu ihreu Leib gehört, nebst denen Kleinodien, welche
ihr nicht zur blossen Zierde von ihrem M a n n überlassen worden.
5 " V o n der gemein-vermischter Haus-Fahrnuß ein durchge-
hender gleicher Kinds - Theil. 6 " Was ihr der M a n n förm-
lich - und rechtmässiger Weis geschenkt hat. Dafern sie ihm
aber / " " ( in gewiss-und rechtes Heyrath-Gut zugebracht hat,
ohne daß der künftiger Tod-Fällen halber etwas vorgesehen ist/
so folgt ihr nicht nur das Heyrath-Gut, sondern auch die Wie-
derlag, jedoch diese nur nußnießlich, solang sie lebt, und end-
lich auch all Hbiges ausser des Kinds-Theils von der Errungen-
schaft. M i t dem Wi t t ib -S i tz aber wird es 8 ^ nach Maaß-
gaab vorhergehenden sünszehenden §" gehalten.

§. 37.

Von dem

§. 37.

St i rb t die Frau vor dem M a n n mit Hinterlassung
oder mehr Kindern von ihm oder ihren vorigen M a n n , so zeigt
er im« seinen eignen Kindern das Mütterliche G u t aus, denen
Kindern aber, welche nicht von ihm seynd, giebt er 2 " alles
hinans, was ihm die Frau zugebracht hat. Desgleichen 3"" h^
Morgen-Gaab, sosern eine bedungen worden, 4 ^ ihr End und
Geband, samt obverstandenen Kleinodien, Kleydern und was
zu ihren Leib gehörig gewest. A l l übriges bleibt ihm 5 " allein,
und ist er ein mehrers auszuzeigen oder herauszugeben nicht
schuldig. Wäre ihm aber 6 ^ ein Heyrath-Gut ohne Geding,
wie es auf künftige Todfälle gehalten werden solle, zugebracht/
so hat er solches auch Lebenslänglich zu gemessen.

§. 38.
S t i rb t der M a n n vor der F rau , oder die Frau vor demDri<

M a n n ohne Kinder von dieser oder voriger Ehe, so giebt d a s " " " " "
überlebende Ehe - Gemächt denen Erben des Vorabgestorbenen
hinaus 1 " " alles was ihm von demselben zugebracht worden /
ausser des Ehe - Betts. Hingegen bleibt ihm 2 " die Errun-
genschaft völl ig, jedoch die H M e nur nußnießlich, um welche
auch besagten Erben (Üaution zu leisten ist, daß sie nemlich so-
thane Hclfte nach dem Tod des überlebenden Ehegemächts unge-
schmälert erhalten wollen. Hätten die Eheleut 3 " ein gewisses
Heyrath - G u t und Wiederlag einander bedungen, so nimmt
die überlebende Frau jenes wiederum zurück, und dieses gemes-
set sie Lebenslänglich, oder falls sie vorabstirbt, so nimmt der
M a n n die Wiederlag zurück, und geniesset das Heyrath-Gnt
Lebenslänglich, gegen Leistimg gnugsamer lüaurion.annebens
bleibt aus solchen Fall dem überlebenden die Helfte der Errun-
genschaft eigenthümlich , die andere Helfte nußnießlich. 4 ' "
W i r d es mit denen Schankungen nglch Maaßgaab des ein - und
dreyssigsten, und mit dem Witt ib-Sitz nach Ausweis des sünt-
zehenden §"' gehalten.

§. 39-
D i e Ehe-Verlobnuß wird entweder beeder- oder nur einer- ̂

seits aufgelöst. D a s erste ergiebt sich 1"° durch den Tod eines!
Ehe-Verlobtcns, 2^° durch ein zierliches Gelübde der Keusch-

heit,
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heit/ 3"ö durch nachfolgende Verehelichlmg mit einer anderen
Person/ 4 " durch beederseitige Eiuverständnuß und Zurücknahm
des gegebenen Worts/ ohngeacht solches mit einem Eid bekräf-
tiget worden. Das andere hingegen geschieh« 5" wenn ein
Theil untrm wird / und sich mit einer anderen Persohn entwe-
der aus weitere Ehe-Verlobnuß einlaßt / oder leichtfertig ver-
bricht/ dann dadurch wird zwar der unschuldig - nicht aber der
schuldige Theil seines Versprechens entbunden. Desgleichen
wenn 6 " einerseits durch Hervorkommung eines neu-und vor-
hin nicht bekannt gewesten Umstands die Sach dergestalt al-
rcrirt wird/ daß der andere Theil/ wenn er hievon Wissenschaft
gehabt hatte/ sich so leicht aus die Ehc-Verlobnuß nicht einge-
lassen haben würde / so ist dieser alsdann auch nicht mehr hie-
ran gebunden.

§. 40.

I A A Eheleut werden 1 ^ entweder nur zu Tisch und zu Be t t ,
oder Mvoc. oder völlig und dergestalt geschieden/ daß das Eheband dadurch
""' ausgelößt wird/ und sich mithin jeder Theil wiederum weiter

verehelichen tan. Keins von beeden soll 2 ^ eigenmächtiger
Weis geschehen/ sondern dergleichen sich selbst voneinander
trennende Eheleut wiederum zusamengeschaft werden / solange
sie nicht von der geistlichen Obrigkeit Toleranz -Briefund so
genannte pclmitcimuz beybringen/ oder würtlich in dem ^cpa-
rarions-ploccls gegeneinander stehen / welch-letztemsalls z"ü
die Frait von dem Mann nicht nur die nöthige Streits Kosten/
sondern auch wenigst bis zu Austrag der Sach den gebühren-
den Unterhalt forderen mag / es seye dann / daß sie sich bos-
hafter Weis selbst von ihm wegbegiebt/und aus Ermahnen nicht
wiederum zurückkehrt.

§. 41.

Das Eheband wird in iVlarrimonio rato nur durch An-
trettung nnd profcMon des Geistlichen Ordens-Stands oder
durch Pabstliche Dilpcnlanon, in ^Vlarnmonio conlummaro
aber andergestalt nickt, als durch ein oder anderen Ehe-Ge-
machts natürlichen Tod ausgelößt / welcher jedoch aufdemFall,
da das überlebende zur weiteren Ehe schreiten wi l l / notorisch
oder vollkommen erwiesen seyn muß.

s. 42.
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Die Ehe-Scheidung zu Tisch und zuBett(qu0ac!7'K()-Obernurzu
öcklenlam)tan begehrt werden i "^ wenn man mit dem A H "

anderen Ehegatten ohne grosser Leibs - oder Seelen - Gesahr nicht
mehr leben tan. 2«^ Um verübten Ehebruchswillen/ausgenom-
men da das Ehe-Gemacht/welches die Scheidung begehrt/ selbst
dergleichen Verbrechen begangen/ oder dem anderen schuldhas-
te Anlaß dazu gegeben / oder sich mit Worten oder Werten
wiederum ausgesöhnt hat/ oder der Ehebruch ohne Verschulden
z.E. aus Zwang oder Irrthum geschehen ist. 3"« Muß die an-
gebliche Ursach der abverlangten Scheidung wenigst durch star-
te Inckcig gnüglich" bewiesen seyn / und da dieselbe 4 ^ von
Ehebruchswegen vorgenommen wird / so daurt sie bis zu selb-
stig beederseitiger Wiederaussöhnung bestandig > ausser dessen
aber nur so lang/ als die Ursach nicht aushört.

§. 43.
i"ü Wenn eine gültige Ehe aus Verschulden des Ehe-

Manns z. E. wegen verübten Ehebruchs oder Grausamkeit zu U H
Tisch und zu Bett geschieden wird / so nimmt die Frau alles Sch«mns.
zu sich/ was ihr aus den Fal l / wenn der Manu vor ihr ge-
storben wäre/ von Geding oder von Rechtswegen gebührt hät-
te. Nebst deme fallt ihr die Wiederlag/ oder da keine bedun-
gen ist / ein gleicher Kinds - Theil / oder bey ermanglenden
Kindern der vierte Theil von des Manns sammentlichm
Vermögen, wie sich solches zur Zeit der Ehe - Scheidung
befunden hat / also gleich eigenthümlich zu / und was sie ihm
serner durch leßtwillige Dilpolwon etwa« zugedacht hat/ wird
dadurch aufgehoben. Tragt aber 2 ^ die Ehe - Frau Schuld
an sothaner Scheidung / so verliehrt sie nicht nur Heyrath-
Gut und Morgen-Gaab/ samt ihren Antheil von der Errun-
genschaft / sondern auch was ihr von dem Mann sowol vor-
als wahrender Ehe geschenkt / oder durch letzten Willen ver-
schaft worden/ welch-alles sofort demselben eigenthümlich ver-
bleibt/ und da kein Heyraths-Gut bedungen ist / so bekommt
er statt dessen von der Frau sammentlicken Vermögen die nem-
liche Portion eigenthümlich / welche sie obgedachtermassen in
dem Gegenfall von seinem Vermögen zu suchen hat. Desglei-
chen bleibt ihm ohngeacht der Scheidung die ^6mimttracion
und Nutzmessung des rarap^ernalGuts/ solang die Frau lebt/
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wohingegen er solche zu alimcmiren schnldig ist/ so weit nicht
etwan die ^cccptzcs-Güterzu ihrem Unterhalt hinreichen. Falls
nun 3"" mehrgedachte Ehe - Scheidnng Leibs-oder Gemüths-
Krantheit halber oder sonst ohne ein - oder anderen Ehegattens
Versthulden vorgenommen wird/ so seynd zwar die geschiedene
Eheleut aus Ar t und Maaß/ wie oben §^ 12. n. 7. mit meh-
rern versehen ist / zur ^l imemanon einander verbunden / im
übrigen aber bleibt es ihrer Güter halber/ solang sie beede bey
Leben seynd/ durchgehends dabey/ wie es vor der Ehe-Schei-
dung gewest. 4 ' " Kommt endlich durch die Wiederaussthnung
der geschiedener Eheleuten alles in den vorigen Stand / derge-
stalt/ als wäre die Ehe-Scheidung gar niemal zwischen ihnen
Vorgegangen.

§. 44 .
Wenn sich nach der (üopularion ein Impeckmcntum ck«

.limenz bezeigt/ und die Ehe deswegen für ungültig und kraft-
los erklärt wird / so seynd drey Fälle wol dabey zu unterschei-
den/ nemlich ob sothane Verehelichung 1 ^ entweder von bee-
den Eheleuten / oder 2 ^ nur von einem allein / oder 3"ö von
keinem mit guten Glanben und in redlicher Meinung/ daß sel-
be gültig- und Rechts-beständig seye/ comrakirt worden. I n
dem 1"" Fall nimmt die Ehe-Frau sowol ihr Heyraths-als ?a-
rapkcrnal- und Kcccptirs-Gut nebst der Morgen-Gaab und
dem von der Errungenschaft / gemein - vermischter Haus-Fahr-
nuß und denen Hochzeit-Geschenken gebührenden Antheil/ wie
auch ihr End / Gebänd / Kleider / Kleinodien und was zu ih-
rem Leib gehört/ wiederum zurück. All-anderes hingegen ver-
bleibt dem M a n n / und was sie beede vor-oder wahrender Ehe
einander geschenkt haben / das fallt nebst dem Wit t ib - Sitz
gleichfalls wiederum zurück. I m übrigen würkt eine solch- ver-
meime Ehe ( wlatrimonium pmativum ) solang sich die Ehe*
lcm in bona käc befinden/ das nemliche/ was eine wahrhaft-
nnd Rechts-beständige Heyrath sowol in Betref der Hcyrath-
lichen Sprüchen und Freyheiten/ als Rechtmassigteit deren Kin-
dern und Bäuerlicher Gewalt/ oder sonst denen Rechten nach
zu würfen pflegt. I n dem 2"" Fall hat sich der unschuldige
Theil aller Rechten und Freyheiten/ welche einer gültigen Ehe
anhangen / zu erfreuen / und erhalt mithin auch alles / was
einem Ehegatten aus Vorabsterben des anderen von Rechts-
oder Gedingswegen gebührt/ jedoch mit dem m z ^ 36.37.38.

bemerk-
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bemerkten Unterschied/ ob Kinder vorhanden seynd oder nicht/
und weil derselbe hicrnächst von dem anderen Theil aus eine
so nachthcilich-als betrügliche Weis eingeführt worden/ so ge-
bührt ihm zur Gnugthuung ein gleicher Kinds - oder bey er-
manglenden Kindern der vierte Theil von des schnldigen Theils
sammentlichen Vermögen alsogleich cigenthümlich / die Kinder
aber werden für rechtmassig gehalten/ und wenn der Vatter in
bona K6c gewest/ so bleiben sie auch unter seiner Bäuerlicher
Gewalt / Ausser dessen folgen sie der M u t t c r , und müssen
nichtsdestoweniger von dem in maw 66e gewcsten Vattcr all-
lncmlrt werden. I n dem 3^° Fall seynd die Kinder für unehe-
lich zu halten und fallt sowol das Heyrach-Gut/ als Wicdcrlag
und Morgen-Gaab/ nebst denen einander gemachten Sctiankun-
qn, / oder da kein Hcyraths - G u t bedungen ist / der vierte
Thetl von beederseitigen sammentlichcn Vermögen dem 5ilco
Helm / und wie im übrigen bcy dergleichen Verehclichungen
auf Seiten des jenigen Theils / welcher mZlä Kclc darein ge-
gangen ist / gemeiniglich das O i m c n ^clultcrü, Lacri lcAi,
Li^amiX , I7x0rjci6ii ö^c. mitunterlanst/ so bleibt die O i m l -
N2i - S t r a f nach Ausweis des lüoä. (ürim. deswegen ebenfalls
noch bevor.

§- 45.
D i e zwischen ungleichen Stands - Personen vorgehendem «nM

Vcrehclichungen werden ohne Unterschied, ob
zur link-oder recliterHand geschehen/sowol nach Geistlich-als
Weltlichen Rechten für eine wahre Ehe geachtet / und seynd
mithin auch quö aä LffeÄuz (üivi l^ von der nemlichen Wnr-

h g h / sy
mithin auch quö aä LffeÄuz (üivi l^ von der nemlichen Wnr
tung/ ansscr soweit durch besondere Geding/ Herkommen/ oder
Kcacma ein anderes verschen ist.

§. 4 6 .
Nach Absterben eines Ehegattens tan 1"° das andere Von wo

nach eignen Belieben alsosort wiederum zur zweyt-oder wei-
teren Ehe sthreittcn / und obwol 2 ^ in denen Römischen
Rechten verschiedene Straffen hieraus geschlagen seynd / so
haben doch solche weder nach Geistlichen Recht/ noch hiesi-
gen Lands-Gcbrauch mehr statt/ausser soviel hievon im nächste
folgenden §"° enthalten ist/welch-alles 3'" auch gegen jene
Wittiben Platz greift / so sich zwar nicht wiederum verehc-
ligen/ jedoch einen schlecht- und unzüchtigen Lebens-Wan-
del führen.

P §. 47
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§. 47-
Straf dcr- D ie Straffen, womit die zweyt - oder weitere Vereh-

lichung üblicher Massen belegt zu werden pflegt, bestehen
dem hicgcn Lands-Gebrauch und Recht nach nur noch da-
r in : 1 " " Was man von des verstorbenen Ehegattens Ver-
mögen ^ im lo mcrc lucrativo öc zratuicc» überkommt, das
bleibt dem anderen zur weiteren Ehe Schnittenden zwar noch
Lebenslänglich nutzmeßlich, aber das Eigenthum gehet davon
verlohren und fallt denen Kindern des vorgestorbenen Ehegat-
tens, von welchem das G u t herrührt, zu gleichen Theilen der-
gestalt zu, daß keinem Kind ein mehrers als dem anderen hievon
zugeeignet werden mag. Gleiche Beschaffenheit hat es 2 "
mit dem von Bäuerlich - oder relpeÄive Mütterlicher Seite
herrührenden Vermögen eines Kinds oder Enkels, soviel hie-
von der Vatter oder Ahn-Herr, Mutteroder Ahn-Frau mit
und nebst des Kinds oder Enkels-Geschwistert- rclpcÄivc Ge-
sthwistcrt-Kindern ererbt, Massen solches bemelten Eltern ,
welche entweder vor oder - nach dem Tod ihres Kinds oder
Enkels wiederum heyrathcn, zwar nutzmeßlich verbleibt, das
Eigenthum hingegen verstandenen Geschwistert - oder Ge-
schwistert-Kindern von beeden Banden ohne Unterschied, ob
sie verziehen seynd oder nicht, zu gleichen Theilen zufallt,
z " Kan auch das Ehegatt, welches sich abermals ehelichet,
von seinem eignen Vermögen dem neuen Ehegatten für sei-
ne Person kein mehrers als einem Kind von voriger Ehe ,
welches am wenigsten bekommt, l i m l o merc zraruiro A
wcrarivo durch letzten Willen oder sonst zuwenden, und soll
allensfalls solcher Ueberschuß unter denen Kindern voriger
Ehe allein vertheilt werden. 4 " Verliehrt endlich die M u t -
ter oder Ahn-F rau durch weitere Verehelichung die Vor-
mundschaft über ihre Kinder und Entlen.

§. 48.

M jehtbemelte Straffen überhaupt greissen nicht Platz,
wenn das verstorbene Ehegatt/ von dessen Vermögen allen-
falls die Frag ist, aus die weitere Ehe erweislicher Massen
selbst cvcntualirer und ausdrücklich eingewilliget hat. Inson-
derheit aber fallt obgedachte 1 ^ und 3" S t ra f hinweg, wenn
von voriger Ehe kein Kind oder Kinds-Kmd mehr vorhanden
ist, oder die vorhanden geweste schon vor dem weiters ver-

ehelich-
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ehelichten Ehegatten wiederum sammentlich verstorben seynd,
oder auf sothane weitere Verehelichung bereits nach erlang-
ter Volljährigkeit ohne Vorbehalt eingestimmt haben. D ie
2 " S t ra f hingegen hört erstens aus in dem Vermögen, wel-
ches das geerbte Kind oder Enkel nicht von Vatter- oder rcspc-
Qive Mütterlicher Seite/ sondern anderwartsher gehabt,
zweytens wenn von demselben kein Geschwistert rcspcäivc
Geschwistert - Kind von beeden Banden mehr vorhanden ge-
west, oder d r i t t ens sammentliche schon vor dem Linudo vcl
Lwuba verstorben waren, v ier tens wenn der Sohn in ei-
nem Bettel-Orden, der kein Eigenthum haben tan, ?rofc5
lion macht / fünf tens wenn das Kind oder Enkel aus wei-
tere Verehelichung mit ausdrücklicher Vermeidung / daß da-
durch an dem Eigenthum nichts benommen seyn soll/einwilliget.

§. 49 .
V o n Strittigkeittn zwischen Eheleuten oder Eheverlob-Von Ehe.

ten Personen ( O u l i s matlimoma!ibu3) ist hier nur folgen-^"""'
des zu bemerken. 1 " " Wenn es um die Ehe selbst, und deren
Conrrakir- oder vjssolvirung zu thun ist/ so gehört die Sach
an die Geistliche Obrigkeit / falls aber 2 ^ der Screitt nur
die Güter der Eheleuten / insonderheit die LuccclNon, 411-
mcntar ion , oder RechtmWgkeit ihrer Kindern und andere
dergleichen LKcÄuz merc Qvilcs bemft/ so soll sich die Welt-
liche Obrigkeit von der Geistlichen weder unter dem Vorwand
der lüonncxiOn noch sonst hierin einigermasscn vergreisten
lassen/ viel weniger die Partheyen selbst bey Vermeidung un-
nachlässiger S t ra f und Ahndung ihren kccurä dahin nehmen.
^ Haben die hierin vorkommende Klagen und ^äioncz nichts
besonders an sich / ausser daß 4 " in der Prob auch DomelK-
quen/ Anverwandte und Vormünder/ nach abgelegter Vor-
mundschaft / für unverwerfiiche Gezeugen angesehen werden.
W o im übrigen 5 " der Geistlichen Obrigkeit durch obige Ver-
ordnungen an deme/ was das Lcclcllgtticum betrift/ keines-
weegs vorgegriffen seyn, sondem solches dem Weltlichen
Richter nur quö aä LlkcHuz Qvilcg zur RichdSchnur dienen
solle.
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Von Pfleg und Vormundschaften.
lü i iä

Was die
Vormund-
schaft seye?

Wer unter

zu s

§. i.

Vormundschaft ist eine Gewalt und Macht , an-
deren , die sich Alters halber selbst noch nicht r ^ i -
ren können, surzustehen, und sowol ihr Person als

Vermögen in gebührende Hbsorg zu nehmen.

§. 2.

i"ü Werden nur unmündig - oder unvogtbare Kinder
^ f ( Impuberc3)und zwar die Knaben, welche das vicrzehen-

zu siehe« ha-d^ und Magd lM/ welche das zwölfte Jahr ihres Alters noch
nicht hinterlegt haben, mit Vormündern versehen. 2 " So-
lang sie aber noch unter Vätter - oder Groß - Vatterlicher
Gewalt stehen / hat die Vormundschaft nicht statt / ausge-
nommen/ da der Vatter/ rclpcäivc GroMa t te r / selbst cu-
rarclmasstg ist/ und seinen Kindern nicht vorstehen tan. 3""
Wer schon einen Vormund hat/ wird nicht weiter bevor-
mundet / ausser zu gewissen Handlungen oder nur Intcrims-
oder ^chuliäionsweis/ wo es die Umstände also erforderen.

Wer Vor-
mund scyn
könne?

Jeder tan zum Vormund bestellt werden / ausgenom^
men folgende. A l l Jene, welche mit solchen Leibs- oder
Gemüths'Manglen behaftet seynd/ daß sie sich selbst nicht,
geschweigens anderen recht sürstehen mögen / z. E. unsinnig-
mondsüchtig - träntlicht - blind - stumm - und taube Personen /
^eclanne Verschwender/ wie auch Minderjährige/ ohngeacht
sie ihrer Person halber bereits Vemam Ataris erhalten ha-
ben. 2 ^ Geistliche Ordens - Personen. 3"° Weibslcut,
jedoch mit Ausnahm der leiblichen Mutter und Groß-Mut-
ter. 4 '" Ketzer und Ungläubige über LhristHatholische
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p 5^ Ehrlos / verleumd oder schlechte Personen ausser
über ihres Gleichen. 6'" Sties-Vatter ohne sonderbar erheb-
lich - und vou dcr Obrigkeit gut befundener Ursich. 7"" Chur-
sürstlich - würtliche Räch und Beamte / ohne Lhurfürstlich-
Gnädigster Erlaubnuß / jedoch in ^onfolmirät der neuver-
besserter Raths-Ordnung. 8"" Wer durch Bäuerliche Ver-
ordnung von dcr Vormundsthaft benanntlich ausgeschlossen /
oder 9"" ausser Lands wohnhaft/ oder sonst von denen Pfieg-
Kindcrn und ihren Gütern soweit entsessen ist / daß man ohne
grossen Kosten und Besthwcrnussen der Vormundschaft nickt
wol abwarten tan. i o " " Wer mit des Pfleg-Kinds Eltern in
grosser Feindschaft gestanden / oder 11^" mit dem puppiüen
selbst in Strc i t t und I r rung besangen / oder 1 2 ^ demselben
zur Zeit / da die Vormundschaft übernommen werden soll/ schon
würtlich schuldig ist/ oder etwan selbst eine Forderung an ihn
hat.

§. 4-
D ie Vormundschaft wird entweder in Kraft eines letzten unteMed

Wi l lens / oder nächster Bluts - Verwandschaftwegen / odclm"ndschast.
aus Obrigkeitlichen Befehl übernommen. D ie erste heißt ^c-
Namcmana, die andere I^z i r ima, die dritte llativa. Es
soll aber die letztere andergestalt nicht/ als in Ermanglung der
zweyten/ und diese ebenfalls nur bcy ermanglender Icüamc^-
taria Platz greiffen.

§. 5.

Vatter und Groß-Vatter haben 1"^ das Recht denen
bcy ihren Hintr i t t annoch unter Vätterlich - rclpcÄivc Groß
Vatterlicher Gewalt stehenden unvogtbaren Kindern oder Enk-
len einen oder mehr Vormünder mittels letztwilliger v i lpo l i .
t io l i zu verordnen/ die Mutter hingegen/ wie auch andere mit
Vatterlicher Gewalt nicht begabte Personen seynd 2"° dessen
nur soweit befugt / als sie denen Kindern etwas hinterlassen
und wegen ^ämimünrung sothanen Guts besondere Anord-
nung machen. 3'" Seynd zwar die § °̂ pr^c. 3. benannte
Personen von der "sutela I'clwmenrgna rezulalltcr ausge-
schlossen/ wenn aber gleichwol in dem Vattcr-oder Groß^Vät-
terlichen letzten Willen ein Minderjähriger zum Vormund
benannt ist / so befielt die Obrigkeit mittlerweil und in solang,
t i s der I m o r Icttamcnrariuz großjährig wird / einen

Q
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- Vormund , desgleichen wenn 4'° der Vatter
vcl <ürc6it0rcm ?uppjlli zum Vormund bestellt, und

aus der Disposition selbst oder sonst gnug erscheint / daß er
von der Schuld oder Forderung gute Wisscnschafft gehabt hat,
so bleibt es zwar bey dieser Bestellung / jedoch dergestalt / daß
neben ihm auch noch ein Kurator von der Obrigkeit benannt
wird/ um den Pupillen gegen seinen Vormund selbiger Schuld
oder Forderung halber gebührend zu vertretten. 5 " Kan ^ u -
tor Icttamcncarms unter gewisser Bedingnuß oder auf gewis-
se Zeit von dem Vatter ernannt werden/ welchensalls die Obrig-
keit pcnclcmc lüonäicionc odcr vor bestimmter Zeit mittels
bestellender Interims-(^Ulatcl nöthige Vorsehung thut. D a -
fern aucb 6 " der Vätterliche letzte Wil len aus Abgang der er-
forderlicher Zierlichkeit oder anderen Mangels halber nicht be-
stehen tan / so wird doch dadurch die hierin beschehcne Vor-
muudschasts-Verordnung nicht kraftlos/ wenn man nur von
des Vatters Intention gnugsam gesichert ist/ im übrigen hat
es 7 " " dem alten Teutschen Gebrauch und Herkommen nach
mit Vormündern / welche von dem Vattcr auch ausscr letzt-
williger Disposition auf andere Ar t benannt / oder gar durch
Heyraths- und Familien - ?2Äa verordnet seynd / die nemliche
BewandMlß / wie Mit lu tonbuz icNamcntaniZ.

§. 6.
Wenn entweder keine "lutcla Icttamcntaria verordnet

tst/ oder die verordnete nicht zum Stand kommt/ so fallt 1 " "
die Vormundschaft auf des kuppülens nächste Bluts - Ver-
wandte, und zwar vorzüglich aus den Vat ter , soweit die Kin-
der nicht mehr unter seiner Bäuerlicher Gewalt stehen, sodann
aus die Mut te r , hernach auf die Groß-Eltern nnd zwar zuför-
dcrst auf die von Bäuerlicher Seite, endlich aber nach Abgang
der aussteigender I^imc auf die nächste Seiten-Verwandte der
Ordnung nach / wie sie sonst ad Intcttato zu lucccclircn pfle-
gen, ohne Unterschied, der <üoz-oder ^znat ion, ausgenom-
men soviel 2^° die Manns-Lehen und ^iäcicommissa kamM»
betrist, in deren Verwaltung die äznatcn denen <Ü0znati3 so-
wol von der (üollItcra! als anssteigender I^inie allzeit vorgezo-
gen werden. Das Eintrmnngs- Recht ( ^ 3 l(cpsXscnt2ti0-
niz) hat 3"" hierinsalls wie in Erb-Fällen, unter ihnen Platz,
und da nun 4'° mehr Anverwandte von gleichen Grad vorhan-
den seynd/ so gebührt ihnen auch die Vormundschaft miteinan-

der.
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der. Ein ^ m o r I^zjtimu5 mnß 5'° zur Vormundsthast tüch-
tig seyn, dergestalt daß der nächste unfähige von denen zwar
weiter Gcsipptcn, aber fähigen/ ausgeschlossen wird. Wel-
ches auch 6^ bcy minderjährigen Besreundten/ jedoch nur so-
lang / bis sie zu vollen Jahren gelangen/ beobachtet/ und mit"
lcrweil die Vormundschaft denen übrigen Bcsrcundten odcr an-
deren von der Obrigkeit übertragen werden soll. Bey der Mu t -
ter und Groß-Mmter ist 7"" zu unterscheiden / ob ihr die Vor-
mundschaft durch letzten Wi l len , Hcyraths-Geding und ande-
re dergleichen Bäuerliche DjspoNtion ausdrücklich übertragen
worden, oder nicht. Letzlcrnfalls sollen ihr zwcy ordentlich ver-
pflichtete Mitvormündcr und zwar vorzüglich aus des ?up-
pillens nächstenBcftcundtctt/ crstcnfalls aber nur zwey nnver-
pfiichtete Beystander zugcgcbcn werden / welche allenfalls,wcnn
sie schlechte Haus-Wirthschasr von ihr verspüren / der Obrig-
keit alsogleich gebührende Anzcig hierüber 'thun sollen. 8'"
Wenn die Anvcrwandtc übcr dic Fähigkeit/ Nähe des Grads,
oder sonst miteinander der Vormundschaft halber streuten, so
soll die Obrigkeit bis zu Anstrag der Sach nöthige Interims-
Bestellung machen.

§. 7.

Bey ermanglendcr IVltela ^ckamentgria öc ^
wird I""" die Vormundschaft von der ordentlich- das ist, von
jener Obrigkeit bestellt, worunter des puppjllcns Vatter zur
Zeit des Tods seine or6inari Wohnstatt, oder da er eine ge-
sreyte Person gewest, sein korum privileziatum gehabt hat.
Wobey 2 ^ zuförderst auf die Fähigkeit der Person gesehen/und
keiner / der laut vorgehenden dritten 3" von der "Vormund-
schaft ausgeschlossen ist , hierzu gebraucht werden solle, z ' "
Gebührt sich in lu tc la Danva keincsweegs, daß die Bestel-
lung nur unter gewissen Bedingnusscn, odcr auf gewijfc Zcit
geschehe. 4'" Wenn sich unter denen Obrigkeiten ein Streit
über das Recht die Vormundschaft zu bestellen ereignet/soll sol-
che provisionalitcr von der nächst höheren Obrigkeit bestellt
werden.

"

§. 8.

Um die Bevormundung eines puppillcns mag
dermann von der ganzen Gemeinde/ sogar der l^lpp
sonderbar aber jene/ welchen ctwan einer an ihn habender For ^ " ' H
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derung oder anderer Ursach halber daran liegt, bey der behöri-
gen Obrigkeit ansuchen , die nächste Anverwandte hingegen/
wie auch die von dem Vatter benannte ^morc3 ^eNamema-
lü stynd 2 ^ darum anzusuchen schuldig und zwar längst in-
ner drcysstg Tagen von der Zeit an / da sie Wissenschaft von
dem Vormundschafts-Fall haben/ bey Vermeidung willkürli-
cher S t ra f und Erseßuug alles Schadens, welcher dem ?up-
pillen durch längere Nachsicht zuwachset. 3"" Liegt der be-
hörigen Obrigkeit aus dem Fall , wenn sich niemand darum
meldet, von Amtswegen und bey der nemlichen S t ra f zeit-
lich dafür zu sorgen allerdings ob. Was aber jemand 4 ^ um
sothaner Bevormundung willen redlicher Weis aufgewendet
hat, das soll man ihm von des kuppillms Vermögen wiede-
rum vergüten.

3. 9.
M a n soll sich 1 ^ bey schwerer S t ra f weder aus Vätter-

lichcr Anordnung, noch Obrigkeitlichen Beseht, oder von An-
ôm»nd- verwandsthaftswegen der Vormundschaft unterziehen, ohne daß

WHc?vorhero erstlich die gewöhnliche Pflicht nach Maaßgaab folgen-
den zehenden §" abgelegt, und zweytens, da es die Obrigkeit
für nöthig finden wurde, durch Bürgschaft oder sonst gnugsa-
me O u c w n geleistet, sofort auch drittens die Obrigkeitliche
Bestätigung erfolgt, und endlich viertens über des ?uppil-
lens sammcntliches Vermögen ein I^czal - und förmliches In-
vcnrarium errichtet worden ist. Der Vatter allein ist 2 ^ als
Vormund deren in seiner Bäuerlichen Gewalt nicht mehr ste-
hender Kindern dieser Obliegenheit soweit entübriget, daß er
weder Pflicht ablegen, noch Obrigkeitliche lüonkrmation
und Bestätigung begehren, viel weniger ohne anscheinender
grosser Gefahr Kaution leisten, oder ein förmliches Invcnra-
r ium errichten, sondern statt dessen nur eine summarische 5pc-
ciNcanon verfassen darf. D ie Mutter hingegen tan sich 3 ^
obiger Schuldigkeit sowenig, als all andere Vormünder ent-
schlagen, und ob sie wol 4 ^ nach hierländischen Gebrauch und
Herkommen weder auf die zweyte Ehe, noch ihre weibliche Frey-
heiten vor angetrettener Vormundschaft ausdrücklich zu rcnun-
ciren verbunden ist, so wird dieselbe doch mittels der Antret-
tunq in beeden Stücken soweit pro lenunciara gehalten, daß
sie sich gegen den puppMen ihrer Freyhciten nimmermehr ge-
brauchen darf, und durch die weitere Ehe der Vormundschaft

also
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also fort verlustig wird. Auf Absterben Adelich -
oder Siegelmäjsigcr Personen mögen zwar 5" die nächste Be-
fteundte für sich selbst einen oder mehr taugliche Vormünder
aus ihnen erwählen, es muß aber auch all jenes von denensel-
ben beobachtet werden, was sowol der Verpflichtung und l^on-
wmarion halber, als sonst überhaupt num.prZeccä. 1. verord-
net worden. Wer sich nun 6 " mit Erholung mehlgedachter
Bestätigung oder Ablegung der Pflicht und sonst säumig fin-
den laßt, der stehet auch für alle dem ?uppillcn dadurch zuge-
hende Schäden; und wer endlich 7"" die Errichtung eines Ic-
ßalen Invcmarü ohne Rechts-erheblicher Ursach gar unterlaßt/
wird nicht nur willkürlich gestraft, und in I^iccm gegen ihn
geschworen, sondern man soll ihn auch, wenn er nicht mehr
so lvent ist, als einen muthwilligen Schuldner na r ren . 8 ^
Gebührt die Vormundschafts - Bestattigung dem nemlichen
Richter , welcher solche obverstandener Massen zu bestellen hat.

§. 10.

D i e gewöhnliche Vormundschafts- Pflichts - Formul
tet 1 " " dahin, daß man des Pfleg-Kinds Person, Gu t , Recht
und Gerechtigkeit sowol i n - als ausser Gericht gebührend ver-"'""
tretten, liegende Güter ohne Obrigkeitlicher Erkanntnuß we-
der vcräusseren, noch veränderen oder beschweren, sondern die-
selbe in ihrem Weesen erhalten, was dem Kind nutz und gut
ist/ nicht unterlassen, über sein samentliches Vermögelt ein !e-
ßales InvcntI l ium errichten , zur gewöhnlicher rechter Zeit
Rechenschaft und Antwort darum geben, auch was davon zu
Händen kommt, seiner Zeit wiederum behörigen Orts auslie-
feren, und sonst allenthalben getreulich, chrlich und aufrichtig,
wie einem rechtschaffenen Vormund zustehet / hierin handlen
und thun wolle. Gemein-und Unsiegelmässige Leut sollen hier-
aus 2 ^ beeidiget werden , oder nach Gutbefinden der Obrig-
teit wenigst an Eidsstatt angeloben. Siegelmässige Personen
aber übergeben 3"" sothane Pflicht unter eigner Hand - Unter-
schrift und Fertigung, und zwar 4'° bey der Obrigkeit, welche
vorgedachtermassen die Vormundschaft zu bestellen und zu be-
stättigcn hat. Wenn aber 5 " der Vormund seiner Person
halber nicht unter selbiger, sondern unter anderer Obrigkeit ste-
het , so soll er auch von dieser letztern, jedoch nur aus k

der ersten verpflichtet werden.
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§. ii.

Vor allen soll der Vormund 1"° für des puppiüens
n , folglich auch sur seinen Unterhalt und gute Auferzic-

.,«..« fieissige Sorg tragen, nnd sich hierunter 2 ' " zllsörderjc
nach dem Vätterlichen Wil len und Befehl richten, bey ermang-
knder Vätterlicher Dilpol i t ion aber 3"° der leiblichen Mmte r
die Auferziehung des Kinds überlassen, wenn sie änderst voll
ehrbaren guten Weesen und Lebens - Wandel ist , und den
Wi t t ib - Stand nicht verändert, welch - letzternsalls gleichwol
bey Obrigkeitlicher Ermässigung stehet, ob man ihr solche fer-
ner anvertrauen wolle. Nach der Mut ter gebührt 4 " die Lclu.
« t i o n denen nächsten Bluts - Verwandten, und da etwa« kei-
ner mehr vorhanden wäre , oder sonst erhebliche Bedenken da-
gegen obwalten, so soll man den kuppillen 5'° an sicheren gu<
ten Or ten , wo weder Verführung noch andere Gefahr zu be-
sorgen is t , Christlich und ehrlich auferzichen, annebcns 6 "
nach Gestalt seines Vermögens, Stand - und Weesens nicht
nur mit Kost und Kleidung aus sein des kuppillens eignen
Mi t t len versehen, sondern auch in der 8.el>z>on und anderen
nützlich - oder nöthigen Dingen seinem Beruf gemäß zeitlich
unterrichten lassen, wohingegen der Vormund einen Mi t te l -
losen puppillen ex kiopl i iz zu unterhalten, oder die Olimen-
tÄtions-Kosten ohne Anhoffung künftigen Ersatz vorzuschiessen
nicht gehalten ist. 7"° Mögen ungehorsame Pjleg-Kinder so-
wol von ihrem Vormund, als nächsten Besreundten und Lehr,
meistern mit mässiger Züchtigung bestraft werden, und da sie
allenfalls ihren Vorgesetzten gar entlauffen, so soll man ihnen
nirgend einigen Schutz oder Unterschleis gestatten.

§. 12.

Von
Nrir - und
Verwaltung

Hat der Vormund überhaupt in Verwaltung des
schen Vermögens dahin zu trachten, daß solches aus

tlmnliche Weis nicht nur in guten Stand erhalten , sondern
auch vermehrt werde. Solchemnach soll man 2 " die Güter
nicht unfruchtbar liegen lassen, sondern zum Nutzen zu brin-
gen suchen, das vorhandene baare Gelt zu Beschaffung erträg-
licher Immobilien verwenden, oder soweit es mit Sicherheit
geschehen tan, aus jährliche Zinsen, jedoch wenn er keine Sie-
gelmässige Person i s t , niemal änderst als mit Vorwissen der
Obrigkeit ausborge»/ wie nichtweniger 3"° die l^l l iv-Schul-

d

Von pf leg, und Vormundschaften. 67

den, zuförderst jcne, welche dem?uppillen etwqn am beschwer-
lichsten seynd / nach Möglichkeit abtragen, hingegen die un-
verzinßlich - oder nicht sicher anliegende ^Ä iv - Schulden fieis-
sig betreiben. 4 '" I n Vertrettung puppillarijcher Gcrichts-
Handlen sich nöthigen Räch- und Beystands verstandiger Leu-
ten und Rcchtsgelchrter gebrauchen, und endlich auch 5 " die
Ausgaben dergestalten einrichten, daß sie die Einkünften nicht
übersteigen, ausgenommen/ wo es des puppillens bedürftiger
Unterhalt oder sonst die unausweichliche Noch erforderen möch-
te. 6'" Liegt dem Vormund auch die Verwaltung ausser Land
liegender Güter soweit ob, als für diese letztere nicht envan
besondere Vorsehung von der Obrigkeit selbigen Orts gemacht
ist.

§. 13.

Eine Veräußerung soll 1"'" in des pupplllens liegenden Von s
Gütern von der
dann derselben vorlauffig gründlicher Untersuch - und Obrig-
keitlicher Bestattigung nicht vorgenommen werden, ausser des-
sen ist dieselbe 2 ^ von keiner Kraf t , und tan das verausserte
G u t gegen Erstattung des hievor ausgelegten Werths, soweit
solcher dem ?uppillen zu Guten gegangen, wiederum vinck-
cirt werden, falls auch dasselbe vor derWiedcrruffung zu Grund
gehet, so betrift der Verlust nicht den Pupillen, sondern den /
welcher es mala 56c an sich gebracht hat, und muß jener aus
solchen Fall von ihm incicmmlm werden. Der Beweis obge-
dachter Kommen liegt 3 " dem Ienigen ob, der sich aus die
HlienariOn gegen den ?uppillen beziehet, jedoch dergestalt, daß
wenn die Obrigkeitliche Bestattigung einmal dargethan is t ,
alsdann auch die übrige Stücke solang pr^lumirt werden, bis
das Wicderspiel gnugsam erprobt worden. Für eine hinläng-
liche Verausserungs - Urjach wird 4 " geachtet , wenn es die
Nothwendigteit oder der augenscheinliche Nutzen des ?uppil.
iens also erfordert. Und wie nun 5 " die Bestattigung entwe-
der bcy der Obrigkeit des O r t s , worunter die Güter liegen,
oder worunter der puppill sein ordinär! k'orum hat, begehrt
werden mag, so soll auch 6'° daselbst die gebührende Untersu-
chung geschehen / wobey jedoch dem blossen Vorgeben des Vor-
munds nicht so schlechterdings getrauet, sondern der Sach aus
den rechten Grund gesehen werden soll. Unter der Verausse-
rung seynd hierinsalls 7"° Mc Handlungen verstanden,wodurch
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dem?uppi!Ien.entweder das Eigenthum selbst, odcr andere bey
der Sach habende Gcrcchtsiuue zum Theil oder gänzlich entzo-
gen oder geschmälert w i rd , z. E. durch Verpfändung des Guts,
Bcjcbwcrung mit Grund-Dicnstbarteitcn, oder Einräumung
dcs Nutzbrauchs, und dergleichen. Dahingegen ist 8"° die blosi
se Verpachtung keinem Vormund verwehrt , und da etwan
das Gut vorHill schon zu Erb- Leib - oder Freystists-Gerechtig-
keit verliehen ist, so mag solches auch bey der Heimfalligteit, je-
doch allzeit nur in der nemlichen Maaß odcr wenigst nicht aus
beschwerlichere (üonckrioncs von der Vormundsthaft wiederum
weiter verliehen werden, ohne daß man cbigcr keqmllrcn hier-
zu bedarf. Desgleichen scynd solche y"" nicht vonuöthcn,
wenn die Veräusserung aus Special - Anordnung des Gesäß
selbst, oder weil es der Erblasser also befohlen, oder ausdrück-
lich bewilliget hat , vorgenommen wird. Es lan aber auch
i o " ° eine aus Mangel mehrgcdachtcr kcquiNten ungültige
^lienmion nicht angefochten werden, wenn der ?uppM dcs
Vormunds Erb wird , oder nach erlangter Volljährigkeit die
Veräusscnmg mit Worten oder Werten bestättiget, welch-
lctztercs unter anderen auch aus fünfjährigem Stillschweigen a
Die I^ajorenniratiz vcl ImpetrarX VcniX gemuthmasset wird.
M i t fahrender Haab, welche sich mit Nutzen erhalten laßt,
soll es i i " " (hm so, wie mit liegender hicrinsalls gehalten wcr-
dcn; all anderes aber, insonderheit Getrcid, We in , Obst,
B ier , und Früchten, wie auch unnöthig - und überflüssiger
Vorrath an Kleidern, Kleinodien, und Kleublcn mag der
Vormund auch ohne Obrigkeitlicher Erkanntnuß versilberen,
wenn es nur in guter Absicht, zur rechter Zeit, und um billi-
chcn Werch geschieht. Gleichwie im übrigen 1 2 ^ dem ?up.
pillen auch gegen eine zwar gültig- aber schädliche ülicnation
kcNiwrio in mrezruni noch bcvorbleibt, also auch soll die
Obrigkeit bcy der Bestättigung die unförmliche Qauluwln
lalvO ^ure puppM hinweglassen, uud endlich 13"" aus den
Fall/wenn dcr Vatter selbst w tono^ominc diedonssllnatjOn
begehrt, sich weder mit selber, noch mit der Untersuchung eben
so genau, wie bey anderen Vormündern, bezeigen, i i ^ ^ ^
dem Vergleich in Strittigteiten den kuppillcu betreffend, siehe
l ü i ^ ä ^ 17. §. i.n. 7.

§.

Von pfleg, und Vormundschaften.

§. 14.

Den Fleiß, welchen i ^ jeder guter Haus-Wirth indem
Seinigen zu verwenden pflegt, soll auch ein Vormund in seinem
Amt verwenden, sonst begehet er (^ulpam Icvcm und muß
den dadurch verursachten Schaden demkupMen ersetzen. Nur
destomehr haftet er 2 ^ um alle Schäden, wenn er nicht ein-
mal soviel Fleiß, als ein schlechter Haus - W i r t h , verwendet,
mithin lüulpam latam begehet; oder z^envan gar sürsetzlich-
und gefährlicher Weis ( äoloze) zu Schaden des puppiUms
handlet. Dahingegen stehet er 4'° für keinen Unglücks - Fall
( d k l u folcuito)und ebm sowenig ist er auch 5^ schuldig, (^u^
pam IcviMmam zu pr^Mren, und soviel Fleiß zu bezeigen, als
der allertlügst - und sorgfältigste Haus - Vatter anzuwenden
pflegt.

§. 15.

Alles, was der Vormund von dem Seimgen zu des ?up-
pillens Nutzen und Nothdurst verwendet, soll 1"° demselben
wiederum vergütet werden, wenn gleich die Besserung ohne
des Vormunds Verschulden nicht mehr cxWrt. Von dem
hierzu ausgelegt- und vorgeschossenen Geld gebühren ihm 2^
die gewöhnliche Zinsen, es wäre dann, daß der puppill selbst
mit Baarschaft versehen ist, und der Vormund solche fruchtlos
liegen laßt, z " M a g ein äävoca t , welcher zugleich Vor-
mund is t , für die in des ?uppillens Strittigkeit verfertigte
Schriften und andere Arbeit den gebührenden Hclvocaren-Ver-
dienst ausrechnen, und wie er nun 4 " überhaupt um allen der
Vormundschaft halber erlittenen Kosten, Schaden und Ent-
gang latislacirt werden muß , also auch hat er 5^ von dem
ruppillen nach Beschaffenheit seines Stands und Vermögens,
dann gehabter Mühe , Verrichtung und Sorg eine propor-
üomrliche Verehr-und Ergötzung zu forderen, wenn änderst
die Vormundschaft redlich, ehrbar und getreulich verwaltet
worden. Immassen bey grösseren und conllclcradleren Vor-
mundschaften das Nonorarium nicht nur nach geendigter
Vormundschaft, sondern auch ausBegehren zu Ende jeden Jahrs
von der Obrigkeit ausgesprochen werden mag.

§. 16.
Der Vormund muß von seiner Geführten Verwaltung von Vor.

Rechenschaft geben, und zu dem Ende i^^ über alle Einnahm "
S und
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und Ausgab / wie ein jeder anderer getreu und redlicher Ver-
walter/ damit er sei-
ne Rechnung hieraus verfertigen / und solche 2 ^ nicht nur
bey geendigter Vormundschaft ablegen / sondern auch aus Be-
gehren jahrlich/ oder so offt man es für nöthig finden wurde /
wenigst summarische Anzeig thun möge / und zwar 3"" dem
?uppMen selbst nach bereits erlangter I^ 'orcnnirät/ oder da
die Vormundschaft noch sortdauren soll/ der Obrigkeit / oder
unter Siegelmassigen Personen denen nächsten Anverwandten
oder sonst jenen / welche den ?uppülen von Rechtswegen zu
vertretten haben. 4 " Is t der Vatter als Vormund eine förm-
liche Rechnung abzulegen zwar niemal schuldig / von der lum-
manschen Anzeig und Lpccilication aber sowenig als die M u t -
ter und andere Vormünder/ befreyet. 5 " Wenn der Vor-
mund unter einer anderen Obrigkeit stehet / als welche ihn
ansanglich bestellt und bestattiget hat / so gebührt zwar dieser
letzteren die Rechnungs - Aufttahm / Einsicht und Verhand-
lung/ jener hingegen die Verschaffung und aus allensalligen
Ruckstand die Lxecut ion, beedes andergestalt nicht/ als auf
Kcqui5iri0n. 6 " Seynd bey der Rechnungs - Aufnahm alle
Gastereyen und andere unnöchige Aufwände zu unterlassen,
sohin auch in der Rechnung nicht zu palNren. 7^^ So l l dem
Vormund nach abgelegter Rechnung und befundener Richtig-
keit von dem Ienigen/ welchem er solche obgedachtermassen ab-
zulegen gehabt hat/ ein schriftliches ^blolmOlium oder Quit-
tung ertheilt/ oder da sich etwan 8 " Strei t und I r rung hier-
über ergiebt/ die Sach bey obbemeldter Obrigkeit rechtlich ver-
handlet und entschieden werden. Soviel aber 9"" die noch-
malige KcvillOn einer bereits abgelegt - und ajouNirter Vor-
mundschafts-Rechnung becrift/ ist der Unterschied zu machen,
ob das Hblolutonum und die Quittung bereits von dem?up.
pillen selbst nach erlangter ^ajolennirät / oder aber nur wäh-
render Vormundschaft von der Obrigkeit / Anverwandschast
und anderm den kuppillen vertrettenden Personm ausgestellt
worden seye. Erstensalls hat eine neue und nochmalige Rech-
nungs-Revision andergestalt nicht/ als cx^apitc lloli aur Lr^

calculi mehr Platz/ anderenfalls aber tan manpcrVian,
ituriomz in imezrum, wenn änderst eine merkliche 1
dargethan werden mag/ annoch dazu gelangen.

§. 29«

Von pfleg 4 und Vormundschaften.

§. ! / .

Was der?uppM in seinen Sachen ohne Bewilligung
und kutkorirät des Vormunds thut oder handlet / hat 1'°̂  we-cb«
nigst aus seiner Sei t keine Kraft und Verbündlichteit/ wol
gegen ist und bleibt 2 ^ der andere/ welcher sich mit ihm
laßt/ verbunden/ wenn der?uvpM Vortheil davon hat/ und
seines Or ts gleichfalls prHttanäa prsttiren wi l l . Nichtweni-
ger bleibt 3"° der Bürg / welcher sich für den ?uppillen dar-
stellt/ allerdings odlizirt / und kan sich mit der Ungültigkeit
der Haupt-Handlung nicht schützen. 4 " Haftet der kuppill
aus splcher Handlung selbst soweit / als er sich dadurch berei-
chert/ oder gefahrlicher Weis jemand Schaden gethan hat. I n
Sachm welche 5 " zu des ?uppillens offenbaren Nutzen gerei-
chen/ tan der Vormund den<!onscn5 nicht abschlagen/ und
wird derselbe allenfalls von Amtswegen durch die Obrigkeit er-
setzt. I m übrigen machen zwar 6 " die Römische Rechten zwi-
schen ?upptllen unter-oder über sieben Jahren hierinsalls auch
einen Unterschied und erforderen hiernächst/ daß der Vormund
bey der Handlung selbst allzeit gegenwärtig seye/ und gleich auf
der Stel l / ohne Bedingnuß und Vorbehalt/ dareinwillige/ es ist
aber all dieses dem hiesigen Lands-Gebrauch nicht gemäß/ son-
dern es tan der Vormund auch abweesend / oder erst nach be-
schehener Handlung / Bedingnußweis und ohne Unterschied /
oh der puppM das siebende Jahr schon erfüllet hat/ oder nicht/
seme ^mkoricät imerpomren. Was aber 7"° aussolcheWeis
einmal von ihm gutgeheissen ist/ das bleibt bey Kräften/jedoch
mit Vorbehalt der IkcKzmtiOli in wtcßrum, wenn der

merklich dadurch I^ckrt worden.

§. 18.

I n Sachen/ welche den Vormund selbst betreffen, k a n H
er i"ü seine Vormundschaftliche ^urkorlrät nicht verwenden
sondern es muß dieses bey Vermeidung der Nullirär durch de
Neben - Vormund / oder da keiner vorhanden ist / durch einel?
von der Obrigkeit aä kunc ^ ä u m lpeciIlirer bestellten (5ula>
torem geschehen / insonderheit kan und soll er 2 " ohne Be-
gnehmigung der Obrigkeit weder von dem ?uppillen - Geld
Anlehensweis aufnehmen/noch sich selbst um das/ was ihm
jener nicht von der Vormundschaft/ sondern anderer Ursachen-
wegen etwan schuldig ist/ bezahlt machen/ vielweniger von ihm

S 2 tauf-
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kauften / tauschen, oder sonst aus andere Weis entweder selbst/
oder durch Mi t te ls - Personen mit ihm handle«, oder sich von
anderen die ^ura gegen den kuppillen ccäiren lassen. W o l
hingegen tan er z"" ^ Sachen, welche zwischen ihm nnd dem
kuppMen gemeinschaftlich scynd, zugleich proprio und cmo-
rio dlOmine mit anderen handlen, ohne daß es verwegen ei-
nes besonderen ^ulatorig oder Neben- Vormunds hierzu be-
darf , und diese nemliche Beschaffenheit hat es 4 " wenn der
Vormund von des kuppülens Gütern durch öffentlich - und
von der Obrigkeit angeordnete Gand etwas an sich bringt.

§. 19.

Was der Vormund in Vormundschasts-Sachen thut oder
'handlet, das wird auch I " " samt allen daraus fliessenden Rech-

chl<^/?»> ten und Verbündlichteiten für des kuppillens eigne Sach ge-
ttiren habe? achtet, derowegen er 2<" nach geendigter Vormundschaft und

erlangter Großjahrigkeit cx l^aüo ^uroriz sowol andere recht-
lich belangen als von anderen hierum belangt werden tan.
Ein anderes ist 3 ^ was der Vormund nicht in Vormund-
schaftlichen, sondern selbst eigen- oder anderen Sachen thm,wel-
ches auch 4 " in Zweifel allzeit gemuthmasset w i r d , solange
nicht aus der Handlung selbst, oder sonst das Wiederspiel erschei-
net. 5 " Wenn sich der Vormund in Vormundschafts - Sa -
chen zugleich als Burgen darstellt/ so mag er auch hierum sowol
vor-als nach geendigter Vormundschaft belangt werden, und
da er etwan 6 ^ zwar für sich und in eignen Namen, jedoch
mit des ?uppi1Iens Geld handelt, so mag sich dieser seiner Zeit
an das erhandlete G u t und die davon abgefallene Nutzungen
halten,soweit er das hierzu verwendete Geld samt denen gewöhn-
lichen Interessen aus andere Ar t nicht mehr erholen tan. k x
v o l o vel dulpa ^utoriz haftet 7 " " der ?uppil l nur soweit/
daß er dem beleidigten Theil ennveder gnugthun oder wenigst
seine äÄion gegen den Vormund ceckren muß. 8 " Hat er
«aus dem F a l l , da er durch das kaäum ^mar is IZeckrt w i r d ,
die W a h l , ob er gegen den Dri t ten kc lwur ionem m j ^ e -

, oder gegen den Vormund seinen kezrek suchen wolle.
9 a n kein Vormundschaftliche Handlung von dem ?uppU<
en unter dem Vorwand , daß er von dem Vormund nicht

mitbeygezogen worden, umgestossen werden. Falls aber i o ^ ^
andere Rechtserhebliche Ursachen dazu vorhanden seynd, so laßt

sich

9
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sich gleicbwol das I^aÄum nicht abtheilen, sondern dersich g
muß solches entweder ganz ganz anfechten.

§. 20.

Die Vormundschaft tan 1 " " olMRechtS-erhcblicherEnt-^
schuldigung nicht abgeleint werden. Wer aber gnugsame Ent- ! ^
schuldigungs-Urjach zu haben vermeint, soll solche 2 ' " bey bc-
höriger Dorigteit, das ist , bey jener, welche ihn bestellt hat,
und zwar von Ze i t , da ihm der Obrigkeitliche Auftrag inti-
mi r t ist, langst inner vierzehmTagm lud pcrna pr^cluN an-
zeigen. Seynd der Ursachen mehr, so soll man sie auch 3 ^ un-
ter der nemlichcn S t ra f zugleich alls einmal vorbringen. 4 "
Is t nicht gnug, daß man die Ursach nur gllc^re, sondern wenn
sie auf der Geschieht beruhet, und nicht sonst notorisch ist, so
muß selbe auch bewisen seyn, wobey mit dem Beweis lumma-
li lNme und mehr von Amtswegen verfahren werden soll. Mu t -
ter uud Ahn-Frau müssen sich zwar 5^ ebenfalls entschuldigen,
scynd aber gleichwol die Ursach zu specikcircn nicht verbunden.
Untüchtige und Vermög vorhergehenden dritten §"' von der
Vormundschaft ausgeschlojjene Personen bedarffen 6'° keiner
Entschuldigung, dascrn aber ihre Untüchtigteit nicht tundbar
ist, so soll man sie inner obigen Termin bey willkürlicher
S t r a f anzeigen, und sich sofort die Obrigkeit von Amtswegcn
hierüber erkundigen. V o n blosser Benenn - oder Bestcllung ei-
nes Vormunds hat.7"" keine ^ppcllarion statt, sondern man
soll sich zuvor entschuldigen, und da dessen ohngeacht dem Aus-
trag inkXl ir t wird , alsdann erst greift die ^ppcllanon an
den höheren Richterplatz, wo immittels pcnclcncc tue ein 6u>
rawr bestellt wird. Muthwi l l ig befundene ^ppcllanren, wie
auch all Jene, welche sich 8"" der Vormundschaft ohne hin-
länglicher Ursach weigern, oder ihre Entschuldigung nicht lee^-
krcr vorbringen , sollen nicht nur durch ergiebige Zwangs-
M i t t e l angehalten, sondern auch in alle dem Pupi l len aus
ihrer Verzögerung und Widerspenstigkeit zugehende Schaden
conäcmnirt , annebens von der Obrigkeit willkürlich gestraft
werden, wohingegen 9"" all übrige in denen Gemeinen Rccy
cm hieraus gesetzte Straffen nicht mehr in Übung seynd.

§. 21.

Qbschon in denen Römische Rechten gewisse Entschuldigung^
Ursachen, insonderheit hohes M e r , V i e l l M der Kindern, lange
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Abwesmheit in Lands-Fürstlichen oder anderen das gemeine
Wesen betreffenden Geschäften / obhabende andere Vormund-
schafts - Verwalmngen, Begleitung wichtig - und anschlichcr
Acnner, Unersahrenheit in denen zur Vormundschaft gehöriger
Sachen und mehr dergleichen ausdrücklich vorgeschrieben scyud/
so kommt es doch hierin nach hiesigen Lands - Gebrauch uichr
soviel aus die Vorschrift der Rechten als die Beschaffenheit der
Umstanden an/ woraus die Obrigkeit von selbst leicht ermes-
sen wird ,. ob und wie weit die vorgebrachte Ursach entweder
vor- oder nach angetrtttener Vormundschaft zur Entschuldi-
gung hinreiche.

§. 22.

Die Vormundschaft wird i " " auf Seiten des p
geendigct/ erstlich durch den Tod / zweytens durch die
p t ion , wenn er mittels selber unter Bäuerliche Gewalt kommt,
drittens nach Römischen Recht auch durch die Vogtbartett,
oder das zwölft - und relpcÄivc vierzehende Jahr / welches je-
doch durch die Lands-Ztacma und den Gebrauch dergestalt ab-
geändert ist/ daß die Vormundschaft bis zur erlangter wlajo-
rcnmrat fortgesetzt werden muß. Aus Seiten des Vormunds
wird 2 " die Vormundschaft geendiget/ erstens durch seinen Tod/
zwcytens durch Erfüllung der Maaß/ nach welcher etwan der-
selbe zum Vormund bestellt worden. Drit tens durch seine Un-
tüchtigteit / wenn sich selbe erst nach angetletteyer Vormund-
schaft entdeckt, oder neuerlich ergiebt, viertens durch die Ent-
lassung aus erheblicher Entschuldigungs-Ursach, fünftens durch
die in nächstfolgenden § " bemerkte k c m o n o n , sechstens durch
weitere Verehelichung der Mutter oder Ahn - Frau , wenn sie
Vormunden« ist. Ausser jetztgedachter Fällen soll 3"° Nie-
mand von der Vormundschaft eigenwillig abstehen, widrigen-
falls man nicht nur dempuppMcn die dadurch verursachte Schä-
den abzuthun schuldig ist, sondern auch der Obrigkeit in willkür-
liche S t ra f verfällt. Dasern sich nun 4^ die Vormundschaft
nur auf Seiteu des Vormunds endiget, folglich statt des vori-
gen ein anderer Vormund bestellt werden soll, so licgt zwar die
neue Bestellung ohne Unterschied, ob dcr vorige l u r o r "I^tta-
mcntanu5, I^icimus oder Darivu5 gewest, der Obrigkeit
ob, doch soll man hierbey die nächste Befteundtt/ sofern sie
tauglich dazu ftynd, nicht umgehen.

l .
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§- 23.

Ein jeder Vormund t M 1 " " aus erheblicher Ursach der Von
Vormundschaft entsetzt werden, stehet auch 2 ^ Jedermann,
sogar dem ?uppillen selbst, frey, einen verdachtigen Vormund
behörigen Or ts zu 6cnunciren. z"ö Hat die Obrigkeit allen-
falls von Amtswegen daraus zu sehen , jedoch 4 ' " die Ursach
der Entsetzung allemal mit vorläuffig summarischer Verneh-
mung des Vormunds in möglicher Kürze zu untersuchen, und
da 5^ die Sach zweifelhaft oder weitschichtig zu werden scheint/
einen Neben - Vormund oder Interims - (üurarorcm zu bestel-
len, 6lü seynd die Bluts-Verwandte niemal befugt, denVor-
mund eigenmächtiger Weis zu entsetzen, sondern es gebührt
dieses der Obrigkeit allein, und zwar jener, welche die Bestel-
lung gemacht hat. I m übrigen ziehet auch 7 " " z>̂  kcmoriOli
allemal eine willkürliche S t ra f nach sich, wenn sie ob llolum
vcl 6UI92M laram l u w r i ä verhengt wird.

§. 24.

Eine rechtmWge Ursach den Vormund zu entsetzen, ist
i "b wenn er ohne Obrigkeitlicher Bestätigung die Vormund-
schaft an t r i t t , 2 ^ kein Invcmanum versaßt, 3"" für des
kuppillens Person, oder Vermögen nicht sorgt, 4 ^ dessen un-
bewegliche Güter Nlczalircr veraussert, oder sonst 5 " in der
Verwaltung llolum vcl lüulpam lacam zu Schulden bringt,
6 " in schlechten liederlichen Lebens - Wandel, grossen Absall
seittes Vermögens, oder in solche Umstände verfallt, worin er
laut vorgehenden dritten §" nicht Vormund seyn tan. 7 " "
Wenn sich nach der Hand bezeigt, daß er llcbiror vcl drc6i>
tor ?uppilli seye, dann ein solcher wird nicht nur der Vor-
mundschaft entsetzt, sondern verliehnauch seine gegen den ?up>
pülen gehabte HÄion, rclpcÄivc Lxccpnon, ausgenommen,
da aus denen Umständen erscheint, daß er bey dem Antritt der
Vormundschaft keine Wissenschaft von der Schuld oder Förde-
rung gehabt, oder sich solche erst währender Vormundschaft
ergeben hat , welchensalls dem puppülen nur ein lüuracor 26
kunc ^ Ä u m lpccialcm beygegeben wird, sofern die Schuld,
oder Forderung nickt aus der Vormundschaft selbst, sondern aus
anderm Ursachen entspringt.

Rechlmässige
Ursachen der
Entsetzung

T2 §. 25.
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s. 25.

der

^

D ie Obliegenheit eines Vormunds nach geendigter Vor-
mundschaft ist 1 ^ die Ablegung der Rechnung / 2 ^ Vergü-

N " ^ tung des befundenen Ruckstands, 3 ^ ^K ib i rung des errichte-
obachttn ha- ^z; lnvcnt2rü, 4 " Auslieferung des puppillarischen Vermö-

gens / und bis 5'" dieses letztere aus vergnügliche Ar t geschehen
ist/ die weitere getreuliche Besorg-und Verwaltung desselben.

§. 26.

N

ne

gegen

Bürgen.

der Vormund um alles / was er obgedachter-
. massen als Vormund zu leisten hat / von dem puppMen recht-

lich belangt werden, und gehet 2 ^ dieser Anspmch agivc öc
.^)2^vc auf die Erben/ jedoch dergestalt/ daß 3"ä die Erben des
Vormunds nur pro O0I0 öc Culpa lata, nicht aber pro <ÜuI«
pa Icvi ihres Erblassers haften/ ausgmommen soweit sieink'a-
ÜQ proplio Version / oder der Krieg mit dem Erblasser schon
in Lebzeiten befestiget gewest / oder derselbe von des puppillens
Schaden proktirt hat. 4 " Greift diese ̂ Hion nicht nur nach
geendigter Vormundschaft/sondern auch wahrend derselben Platz,
und wird 5^ der kuppill vor erlangter ^l^orennitat von einem
Ourarorc spcclIlj.oder dem IenigM/welcher in der Vormund-
schaft lucccckrt/ allenfalls hierin vertretten. Von der

^ ^ und dem prselations-Recht desnc
siehe <^ocl. ^u6. < â̂ ). 2O. §. 5. n. 6. z. 7. A §. 12. l i . I .

§. 27.

Dahingegen tan aber auch der Vormund den ?uppjllen
um alles / was er ihm obermeltermassen von geführter Nor-
mundschastswegcn schuldig ist/ gleichfalls belangen / und ge-
het diese ^ä ion ebenmässlg aus die Erben sowol aäivc, als pa5
sivö, jedoch ohne Nvpoc^cc oder Vorzugs-Recht.

§. 28.

3venn der ?uppi!I das Seinige bey dem Vormund/ oder
dessen Erben nicht mehr erholen tan/ so hasten ihm 1 ^ die ge-
stellte Bürgen und c r e m e n . Seynd nun 2 ^ derselben mehr,
oder stcllt aus mehr Vormündern jeder einen besondern Bür-
gen / so stehet auch jeder für die ganze Schuld/ doch bleibt dem

Ieni-
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Ienigen/ welcher für andere bezahlt/ der keßrck pro rata be-
vor. Ein anderes ist 3'^ wenn der lüavcm nur ftlr eine ge-
wisse 5ummam gutspricht / oder die Vormundschaft mit Hbrig«
seitlicher Bewilligung getheilt ist/ dann da hastet jeder Bürg
nur ä ?l0polN0n. 4 " Stehen auch die lüavcnren allzeit nur
für das / was der Vormund als Vormund wahrender Vor-
mundschaft thut. 5^ Werden zwar jene / welche der Obrig-
keit einen Vormund vorschlagen/oder anrühmen und für taug-
lich augeben/ nach Römischen Recht denen Bürgen in all obi-
gen Stücken gleich geachtet / es ist aber dieses dem hiesigen
Lands-Gebrauch nicht gemäß.

§. 29.

Nach all obbenannten Personen haftet endlich auch die
Obrigkeit selbst w 3ubli6ium, das ist / zur Hülse um allen dem
kuppMen verursachten Schaden/ wenn sie in Bestellung der
Vormuudschaft / gebührender Aufsicht/ öder sonst an ihrent
Obcr-Vormundschaftlichcn Amt etwas ermanglen laßt/ und
da dieselbe etwan in mehr Personen bestehet / so hasten all jene
zugleich / welche an diesem Verschulden Antheil genommen ha-
ben/ es wäre dann die Sach einem allein commmir t gewest,
welchem sodann die Gnugthuung auch ganz allein obliegt.

§.

In liciai.HandlnngM/ welche zwar an sich
tig/jedoch so beschaffen seynd/ daß sie dcm ?uppi!!en crwei^li-
chermassen zu merklichen Schaden gereichen / hat er 1 " " die
Wahl / ob sich selber deshalb bcy seinem Vormund dnrch obvcr-
standcne ̂ Äionem l u r c l X , oder aber bcy dcm Icnigen / mit
wclchey: der Handel vorgegangen/ per kettitutionem in wcc<
^runi erholen wolle. Durch die letztere wird zwar 2 ^ alles
in vorigen Stand gestellt / wie es vor-gepflogener Handlung
gewest/ und wird mithin der erlittene Schadcn dadurch abgc-
than. Es hat aber auch selbe z"° in Lrilrl incl - oder solchen
Händlen/ worin der?uppill selbst einen Betrug zu Schulden
kommen laßt, niemal statt. 4'" Hangt sie als ein pnvilczium
mcrc personale lediglich der Person des puppiücns an / und
erstreckt sich weder ans Bürgen/ noch ans (Ü0mp2M0N3,aus-
ser in (lIul,3 in6ivi6ui5) uud eben sowenig aus seine Erben ,
wo nicht die Sach schon in seinem Lebzeiten würtlich bey bchö-
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riger Obrigkeit mcamimrt, und der Krieg befestiget worden
ist. Gegen einen Minderjährigen oder gleich Privi legien greift
solche 5^ nur aus dem Fal l , wenn erblos cicl^ucrocapran^o
streitet, und geg/n einen dritten Innhaber, mit welchen man
nicht gehandlet hat , soweit Platz , als er malä Ncic an sich
gebracht hat. 6 ^ M u ß das kcttirmions - Gesuch, wie all
anderes, lczulanrcr in k'orc) des Beklagtens, mithin auch
gestalten Dingen nach in koro Kci wX , oder da es nur wci<
clcntcl mitvorkommt, alldort, wo die Hauptsach selbst hangt/
angebracht werden, und fallt endlich 7"" wiederum weg, wenn
aus Seiten des ?uppillens nach erlangter Großjährigkeit die
katikcation entweder mit Worten oder Werten erfolgt, oder
aber von Zeit der Klajorcnmcät, sie scye gleich per Vcniam,
oder sonst oräinaric erlangt worden, vier ganze Jahr verstrei-
chen, ohne daß man kclt irmionem begehrt hat. Von )uck-
cial - Handlungen und wie weit die KclUrmion hieriu Platz
greiffe, siehe 606. ^ucl. 629.16. §. 1.

Was zu b«.

mehr V o r

§.

Die Obrigkeit soll I"ö rc^ilaliter, wo kein anderes Her-
kommens is t , zu jeder Vormundschaft mehr nicht, als einen
Vormund bestellen, es scye dann, daß die Vätterliche Anord-
nung , Gleichheit des Grads unter mehr Blms-Verwandten/
oder die Weitschichtigkeit der Vormundschaft und dergleichen
Umstände ein anderes entweder gleich anfänglich oder nach der
Hand ^HunÄionsweis erheischen. I n diesen Fällen nun ist
sich 2 ^ mit der Vormundschafts - Verwaltung zusörderst nach
dem Vätterlichcn Willen zu richten. Hat der Vatter ein oder
anderen aus denen benannten Vormündern von der Verwal-
tung gar ausgeschlossen, oder eine Abteilung unter ihnen hie-
rinsalls gemacht, so soll auch jeder dabey verbleiben, und keiner
weiter um sich greiften, wohingegen solchenfalls auch jeder
nur sür den zu verwalten gehabten Theil allein, nicht aber für
andere zu haften hat, ausgenommen wenn üble ^^minittra«
twn von dem Neben-Vormund verspührt, und solche gleich-
wol der Obrigkeit, wie sich doch allerdings gebührt, nicht al-
sobald angezeigt wird. D ie nemliche Beschaffenheit hat es 3 ^
wenn die behörige Obrigkeit besondere Abthctt - und Anord-
nung unter denen Vormündern macht, und dieselbe sammem-
lich daraus einverstanden seynd, Massen keiner wieder seinen W i l -
len durch blossen Obrigkeitlichen Befehl gleich ansimMH von
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der doacjmimNlation ganz, oder zum Theil ausgeschlossen wer-
den mag. I n Ermanglung jetztbemelt-Vätterlich- oder Obrig-
keitlicher Oilpowion seynd 4'" folgende vier Fäll zu unter-
scheiden. Erstens ob die Vormundschafts^öminittraciOn von
keinem, oder zwcytens nur von einigen,oder aber drittens von al-
len und zwar vertheilt oder viertens unvertheilterWeis geführt
worden. Erstensalls hastet zwar 5" jeder für den aus unter-
lassener ̂ m im lkac ion erfolgten ganzen Schaden ( m soüclum)
jedoch lalvä Lxccptionc Oivili0M5) Kraft welcher auch die
übrige, so weit sie so lvent seynd, ihre karam und Manns-
?0lnon beytragcn müssen. Zweytenfatts Haften 6'" alle ohne
Unterschied, ob sie a^minittrirt haben oder nicht, in ssMum,
jedoch ebenfalls vorbehaltlich obiger Lxccpnon, und soviel die
nicht H6mimNnrende betrift, lalva LxccpNOnc Orcliniz öc
Lxcul l ionjz, nach welchen sie nur soweit belangt werden mö-
gen , als die ^ämilMratorc3 nicht mehr lolvcnäo stynd.
Drittensalls hat zwar 7"^ jeder nur seinen Theil allein zu ver-
walten, und darf sich seiner Vormundschaftlicher üurkoncäc
weiter nicht, als für selbigen unterziehen, haftet aber nichts de-
stoweniger auch für die andere Thell lalvo ^urc Ql6im3 öc
LxcullioniZ. Viertensalls ist 8"" jeder der ^ m i l M r a t i o n
samt und sonders berechtiget, und was einer sür sich allein oh-
ne Beziehung der anderen thut, ist soviel, als ob es von al-
len geschehen wäre, ausgenommen, wo es um die völlige Aus-
hebung der Vormundsihaft zu thun ist , oder die Bestellung
gleich Anfangs so gemacht wird, daß keiner ohne dem anderen
verfahren darf, oder ein Vormund dem anderen ausdrücklich
wiederspricht, in welchen Fällen es auf die iVlajolI , oder wo
Paria seynd, aus den Obrigkeitlichen Ausspruch ankommt. A l -
lergestalten auch alle um einer solch -unvcrthcilter^clminjül-a-
rion willen, jedoch mit obbenannten LcncNcio DivilioniF, has-
ten. Hätte aber 9 ^ in all obigen Fällen ein Vormund seines
Mitvormunds üble Verwaltung bey bchörigcr Obrigkeit zeit-
lich angezeigt, so ist er von aller Mithaftung dissalls entlediget/
und fallt die Ruckschadloshaltung vielmehr aus die säumige
Obrigkeit. Dahingegen gehet io""das kcncsscwm Nldjniz
in obgedachten zweyt- und dritten Fall vcrlohrcn,weml der Vor-
mund dem Neben - Vormund in seiner schlechten Haus-Wilth-
schast ohne Obrigkeitlicher Anzeig wissentlich zustehet, oder sich
etwan gar des von ihm gespielten Betrugs theilhaftig macht.
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Von Ober.

§. 32.

Ein blosser Ehren - und Ober - Vormund ( ^u to r 5
ranu5) (MinZuin sich von anderen Olciinari-Vormündern in
folgenden Stücken, i ^ Kan und soll er sich der ^6mmi<
ttration niemal unterziehen, sondern solche lediglich dem Qrck<
nari-Vormund überlassen. Indeme ihm 2 ^ weiter nichts als
die Ober-Aussicht über die Vormundschaft gebührt. Solchem-
nach gehet auch 3"ö st^e Pflicht nur dahin, daß er besagte In-
lpcÄian zum Nutzen des ?uppillens fieisstg führen, und die
an der Vormundschaft verspürende Mangel allzeit gleich erin-
neren, oder wo nöthig, bey bchöriger Obrigkeit anzeigen wolle.
4 ^ Wi rd ihm keine lüaunons - Leistung, und eben sowenig
auch 5 " die Errichtung des Invemarü oder Rechnungs-Able-
gung zugemuthet, wol hingegen tan und soll er 6 ^ von"
HiOns-wegen in beeden gebührende Einsicht nehmen. 7
tcrpomrt er in des kuppil lms Handlung seine
niemal, sondern dieses stehet lediglich dem Qlcknan Vormund
zu, und da er etwan 8"" mit dem kuppillen selbst einen Handel
hat, so muß dieses ebenfalls unter der^mkOlirätdesOrdman«
Vormunds geschehen. 9"" Haftet er dem kuppillen nur aus den
einzigen Fal l , wenn er des Oi-dman-Vormunds übler ^clmi-
nMration ohne zeitlicher Erinnerung und Anzeig zuschauet,
oder sonst an gebührender Aufsicht etwas ermanglen laßt. 10 " "
Hat er sich zwar in solchen Fall des LcncKcü Qrckniz, jedoch
nur in Ansehen des Oräinari Vormunds,nicht aber in Ansehen
der Obrigkeit zu erfreuen, sondern diese haftet erst nach ihm.
I n all übrigen Stücken wird es 1 1 ^ mit ihm wie mit anderen
Vormündern gehalten, und gleichwie endlich 12"^ die Bestel-
lung eines Ehren - Vormunds niemand als dem Vatter des
?uppülens,oder der Obrigkeit von Rechtswegen zukommt, also
auch soll der jenige keineswegs dafür angesehen werden,welcher
der würtlichen ^ämimttrauon nur aus blosser pnvac - Ver-
standnuß anderer Neben-Vormündern begeben ist.

§. 33-

Jene, welche zwar zu Vormündern nicht würklich bestellt
seyud,gleickwol aber dem ?uppjl!en in guter Meinung und Ab-
sicht vorstehen , ( plorurorcä) haften dem puppillen hierum
aus die uemliche A r t / wie andere QrcknHri Vormünder. Sonst

aber
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aber wird es mit der
beobachten

wie mit der

3!

§. 34.
Wer sich falsch - und betrüglicher Weis für einen Vor-

mund angiebt, der haftet zwar 1 " " seines Orts wie ein wah-
rer Orclman-Vormund, sonst aber seynd 2 ^ alle seine Hand-
lungen kraftlos, und wenn 3"" der kuppill Schaden dadurch
leidet, so wird benöthigtensalls m I ^em gegen ihn geschwo-
ren. Annebens sott er 4 ^ nach Beschaffenheit des Betrugs
willkürlich bestraft werden, und wer 5^ mit iinem solchen
Vormund wissentlich handlet, muß sich selbst beymessen, wenn
er sich an seinem Recht dadurch verkürzt, soweit aber 6^ der
falsche Vormund dem?uppillen zu Nutzen handlet, soweit
wird er auch pro Nezoriorum 6cNore angesehen. 7"ö Wenn
sich mehr falsche Vormünder zugleich angeben, hasten sie für
den Schaden in 8oIi6uM) jedoch cum Lcnckcio llivilioms >
soweit jeder aus ihnen ldivcnöo ist.

Don falschen
Vormün-
dern,

§. 35.

D ie 6ur2tc! ist eine Gattung von Vormundschaft, und Von
pflegt nicht nur minderjährigen sondem auch blöd- oder unsin-'""
mgen Verschwendern, abwesenden, aus der Gand stehenden ,
und in gewissen Sachen öffters auch anderen Personen verord-
net zu werden. Von denen ^urawrikuz Lonorum wahren-
der Gand, siehe Cod. )u6. lüap. 19. §. 13. Von denen übrigen
aber §""" lcq. zH.öcc.

§. 36.
Minderjährige Personen werden 1°^ nach Gemeinen Rech' «n M

ten genannt, welche das fünf-und zwanzigste, oder nach Bay-A,
rischen und hinführo allch Oberpfalzischen Rechten das ein-und
zwanzigste Jahr noch nicht völlig erfüllt haben. Es seynd die-
selbe 2"" denen ?uppillen und unvogtbaren Personen in all ob-
benannten Stücken von §'" 1. bis 34. inclulivc durchgehends
gleich geschätzt, und ist mithin auch zwischen gegenwartiger
tüurarel und ^ m c ! überhaupt kein Unterschied, wol aber ist
von jener noch besonders zu merken, daß wer 3 " über einen
Unvogtbarm schon einmal Vormund gewest, der soll es auch
nach erlangter Vogtbarteit bis zur ktajolennirat verbleiben,
und ohne erheblicher Entschuldigungs - Ursach nicht entlassen
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werden. 4 ^ M u ß der Minderjährige/ auch wieder seinen W i l -
len / einen lüuracorcm haben / ohngeacht das Römische Recht
ein anderes dissalls mit sich bringt. Desgleichen ist 5'° aus-
gehoben/ was jetztbemelt-Römisches Recht von verbottener
Verehelichung zwischen der minderjährigen Pfleg-Tochter und
ihren Vormund/ oder dessen Sohn und Enkel verordnet. 6^
Hat AellituNO in inreßrum ex lüapicc ̂ morenmtanz gegen
letztwillige Oppositionen/ oder Handlungen in Ehe - Sachen
niemal Platz/ sonst aber pflegt man Minderjährige auf die nem-
liche Ar t / wie oben von kuppMen mit mehrern geordnet ist /
zu rcNirmren. 7"° W i rd die duratcl eines Minderjährigen
ebenso wie die Vormundschaft / annebens aber auch in folgen-
den Fällen geendiget. Ers tens durch Erstreckung des 8ca.
tutenmässigen A l te rs , oder zweytens noch vor demselben
dmch besondere Lands - Fürstliche Begnadigung ( Vcmam
Hta t iä ) welchenfalls jedoch der Begnadigte vor Erlangung der
gewöhnlicher ^lajorcnmtäts-Iahrm sich weder einer <üul3rcl
oder Vorlnulldschaft über andere / noch ohne Gutheissen der
Obrigkeit einer Veräusserung seiner liegender Güter anmassm
soll. D r i t t e n s durch Ablegung derkrotelNon in einem Geist-
lichen Ordens-Stand. V i e r t e n s durch dieVerehelichung so-
wol aus Seiten des Manns als des Weibs/ jedoch dergestalt /
daß sie wie andere minderjährige Personen in imezrum rclU.
tuirt werden/ wenn sie vor vollstreckten 2 1 ' ^ " Jahr merklich gc-
vortheilt seynd. 8"" Werden zwar Kirche«/Spitäler, Allmostlp
Aemter und andere approbirte ganze lüorpo la .opcr^omu'
nitäten/soweit es ihrer Beschaffelcheit nach immer thunlich und
das Herkommen nicht entgegen ist/denen Minderjährigen gleich
geachtet/ dieweil sie aber gleichwol nimmermehr majoreun zu
werden pflege«/ so soll bey ihrer kcNiturion der Lausdes^a -
cincnmi von dem Tag an/ da die Î Xsson geschehen und künd-
bar ist/ oder wenn der Vorsteher selbst daran Schuld tragt/
von dem Tag an / da ein anderer Vorsteher statt seiller bestellt
worden/ gerechnet werden.

s. 37-
Unsinnige Personen/ wie auch all jene/ welche aus M a n -

gel der Vernunft ihren Sachen selbst vorzustehen nicht im
Stand seylld / oder das Ihrige liederlich - oder verschwenderi-
scher Weis vcrthun/ sollen 1 " " auf Anzeig ihrer Befteundten,
oder auch Amtshalber von der Obrigkeit/ nach vorlauffig-gnug-

siumr

v o n pfleg - und Vormundschaften. 83
samcr Erkundigung ihres Zustands aus Ar t und Maaß wie an,
dcre puppMen uud Minderjährige bevormundet / sohin auch
durchgehcnds ans die nemliche Weis traüirt werden. Und
wenn sie mit minderjährigen Kindern versehen seylld/ so erstreckt
sich die iüurarcl zugleich mit aus selbe / wo kein besonderes hie-
r in verordnet wird. Soviel 2 ^ die muthwillige Verschwen-
der m ipecie betrift / soll man sie vor allen zur Besseren Haus-
Wirthschast ermahnen/ in Entstehung deren aber dnrch Obrig-
keitliche Erkanntnuß sür Verschwender erkläre«/ und sobald sel-
be in Kem. juckcaraln erwachsen ist / nicht nur mit würtli«
cher Bestellung der lüurarcl, sondern auch/ damit sich Iederman
in Handel und Wandel hiernach zu richten wisse / mit öffent-
licher Anschlagung der 5cmenz 26 Valvaz Ducken verfahren /
und solang nicht wahrscheinliche Hosimng zur Besserung ob-
handen ist/ mit sothaner lüuratel connnuiren. Alles was3""
ein Unsinniger in seiner Raserey thut oder handlet / ist aus
Mangel des Willens und Verstands ohnehin/ weder aus sei-
ner/noch anderer Seite/ von der geringsten Kraft/ und dieses
nur destomchr/ wenn er bereits einen (üuratorcm hat/ dafern
er aber zuweilen wiederum zu sich kommt / so tan er wahrend-
diesem Intervallo, welches jedoch von dem Mczamen allzeit
gnüglich bewiesen seyn muß / auch ohne lüurarorc handlen /
dann obwol die lüurarcl deswegen nicht gleich ausgehoben/ son-
dern solang/ bis der (^urancius vollkommen rclUmirt ist / fort-
gesetzt wird / so ruhet doch das Amt des ^urawrjz tcn
3llucic!i wrelvalll und rcvivilcirt allzeit wiederum ipso
ohne weiteren Befehl/ sobald der 6ul2li(w5 in seine vorige Ra-
serey verfallt.

§. 38-
Ob man wol rezulgritcr Niemand/ der schon einen Vor-

mund odcr (üurawrem hat/ Mtt anderwetter lüuratel zu ver-
sehen pflegt, so leidet doch 1 ^ diese Regul vielmal ihren Ab-
saß/ insonderheit/ wenn die unter Vätterlicher Gewalt ste-
hende minderjährige Kinder mit ihrem Vatter selbst / oder
Pfleg - Kinder mit ihren Vormund zu handlen haben /
dann da soll man einen 26 dune ^ ä u m lpecialem verpflich-
teten lüuratorem bestellen / welcher hierin alles / was sonst
einem Vormund zustehet/ genau beobachten, und die Kinder
gegen ihren Vattern/ relpcHivc Pfleg - Vattern/ getreulich
vertretten/ auch ohne Rechts-erhebiicher Ursach/ ehe und be-
vor selbige Handlung völlig geendiget ist / von der Kuratel
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nicht abstehen soll. Interims - Vormünder werden 2 ^ be-
stellt, wenn ^ u w r ^cttamcncaliug vcl I^czicimuä selbst noch
minderjährig ist, oder wenn der Vatter lud (üonäirionc vcl
aä ccrrum l ) icm einen Vormund benennt, oder wenn 1 u -
t0l53 L^ i t i r n i über die Fähigkeit oder Nahe des Grads mit-
einander streiten, oder wenn man gegen einen verdächtigen
Vormund in der Untersuchung begriffen ist, oder wenn der
Vormund durch Reiß, Krankheit, Persönlichen ärrelt und
dergleichen an der ^ m i l M r a r j o n aus eine Zeit gehindert
wird, oder wenn es die Obrigkeit sonst anderer bedenklicher
Umstandenhalber sür nöthig findet.

§. 39.
Abwesender Liegenden Erbschaften giebt man 1 ^ (^urarorez, wenn
Nieten, die Erben entweder gar nicht bekannt, oder wenigst noch in

' der l)e!idcr2ri0n begriffen seynd. Ein gleiches geschieht 2 ^
gegen Abwesende, in Ansehen ihrer himerlassencr Güter,wenn
sie sich aus Inttanz der Ienigen, welchen an ihrer Gegen-
wart gelegen is t , weder persönlich stellen, noch einen An-
wald benennen. Dergleichen (.'urarclen hat 3"° die Obrig-
keit, worunter die Güter liegen, zu bestellen , und allzeit
vorzüglich aus die nächste Befteundte zu reNcäiren. 4 " Is t
in der ^ciminiüration das nemliche hierbey zu beobachten,
was auch anderen ^uratoribus obliegt, und wenn 5 " der
Abwesende zurückkommt, oder stirbt, so ist der Kurator ihm,
oder rclpcÄivc seinem Erben Rechenschaft zu geben und die
CuraccI abzulegen schuldig. Dafern aber 6 ^ die Abwesen-
heit solang daurt , daß man eutweder hieraus, M r sonst
aus anderen Umständen, den Tod wahrscheinlich vermuthen
tan, so bedarf es keiner ^uraccl mehr, sondern der Abwe-
sende wird sür abgestorben erklärt, und seine Hinterlassen-
schaft aus A r t und Weis , wie in Sterb-Fällen gebräuchig
ist, denen rechtmässigen 8uccessc>nbu3 jedoch andergestalt nicht,
als gegen genügsame Sicherheit ausgefolgt, daß solche seiner
Zeit dem Abwesenden, auf allensallige Zurucktimst, samt al-
len Nutzungen, getreulich wiederum rcli ituirt werde.

§. 40.
Was hieroben von Vormündern und Curatoribus ver-

ordnet worden, das last sich auf unverfiichtete Beystander,
weil sie nur blose Rathgeber seynd, und keine Verwaltung aus
sich haben, teiuesweegs anwenden.

Achtes

Von det Leibeigenschaft.

apitul
Von der Leibeigenschaft. (

§. I.

nach Römischen Rechten ein Leibeigner seinem
Herrn mit Leib und Gu t dergestalt unterwürffig
war, daß er mehr dem Viehe als Menschen gleich

geschätzt wurde, so hat es doch mit der heutigen Leibeigen-
schaft eine ganß andere Bewandnuß, und bestehet solche nur
noch lediglich in gewissen Personal - Diensten und Gaben,
wo im übrigen der Leibeigne, wie jeder anderer, bcy seiner
Freyheit verbleibt.

§. 2.

D i e Leibeigenschaft ist zwar Ku lan te r nur eine blos-
st Personal Sache, haftet aber auch zuweilen aus den
lern, und da mm becdes öfters zusammcnmft, so giebt
auch eine Gattung von vermischter Leibeigenschaft. ""

§. 3.

Es wird die Personal Leibeigenschaft heut zu Tag nur Are
ausfolgende Weis erlangt. 1 " " Durch Geding, 2 ^ durchs
die Geburt, 3"" durch die Verjährung, 4 ' " durch die ""

§. 4 .
Durch ?aÄa wird dieselbe er langt, : "" wenn ein unter Wie

fremder Gewalt oder (^rarcl nicht stehender fteyer Mensch
sich selbsi an einen anderen sür Lelbciqcu ergiebt, welches
jedoch weder denen bereits gcbohrnen Kindern noch sollst ei-
nem Dri t ten zu?rXj'.i6iß gereichen soll. 2 ^ Wenn man
einen Leibeignen von seinem reclmuassigen Herrn durch Kauf-
Tausi'h-und dergleichen zulässignt Handel an sich bringt. Wie
nun 3 " die Leibcigeuschaft in denen Ober-Psälzistlscn Lan-
den bishero gar nicht üblich gewcst, so soll sie auch tüns-
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tighin alldort nicht eingeführt werden / und seynd mitbm
dergleichen ?aÄa, wodurch man mit Leib oder Gu t in die
Leibeigenschaft gezogen wird/ von keiner Kraft.

§. 5.
Wie durch M s Leibeignen Eltern gebohrne Kinder seynd I"'ö eben-

""' falls Leibeigen/ und gehören dem nemlichen Herrn zu, wel-
chem ihre Eltern eigen seynd/ Habelt aber 2 ^ diese nicht ei-
nen / sondern verschiedene Herrn / so folgen nach hiesigem
Land - Recht die Söhne der Mutter / und die Töchter dem
Vatter. Verehelichet sich 3"" ein Freyer mit einer Leibeig-
ner / oder eine Leibeigne mit einem Freyen. / so folgen die
aus dieser Ehe erzeugte sammentliche Kinder der M u t t e r ,
und seynd mithin srey/ wenn die Mutter srey ist/ oder Leib-
eigen / wenn sie sich in solchen Stand befindet. 4 " W i rd
allzeit aus die Zeit gesehen / welche dem Kind vorteilhafter
ist/ dergestalt/ daß wenn die Mutter entweder zur Empfang-
nnß-Gcburts-oder Mi t t le r -Ze i t srey gewest, alsdann das
Kind für srey gcacht werden muß.

§. 6.

Durch die Verjährung wird die Leibeigenschaft erlangt,
wenn einer wenigst drepssig ganzer Jahr für Leigeigen ge-
halten worden / ohngeacht kein anderer Ti tul deswegen vor-
handen ist. Kommt aber ein rechtmassiger Ti tu l dazu / so
erkteckt eine türtzcre Zeit/ und zwar unter Gegenwartigen
fünf/ unter Abwesenden zehen Jahr.

§. 7.

Wie durch W e n n sich ein Freyer m i t einer Leibeigner W e i b s -
Person ehelichet/ so w i rd er dadurch niemal Leibeigen/ son-
dern bleibt ohngeacht dessen srey. Gleiche Beschaffenheit hat
es m i t freyen We ibs -Pe rsonen , welche sich m i t Leibeignen
verehelichen.

§. 8.

ArtundWei« Das Gtt t macht I"ö den Innhaber niemal zu Leibei-
gen / ohngeacht schon vor ihm ein oder mehr Leibeigne da-

raus
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raus gesessen seynd/ausgenommen 2^ an O r t l M / w o
nigst von dreyssig Jahren also hergebracht ist/und der
Haber bey seinem Auszug gute Wissenschaft davon gehabt hat,
welche jedoch 3"" ^ ^ von ihm pr^lumirt wird / es seye
dann das Herkommen notorisch / nnd erstrecke sich eben nicht
auf selbes Gut allein/ sondern auf mehr benachtbarte Güter
in selbiger kckcr. Eine solche kcal - Leibeigenschaft betrist
4'° nur den Innhaber/ nicht aber Weib und Kinder / vielwe-
niger blosse Beständner/ weil sie das Gut nicht in eignen/ son-
dern fremden Namen besitzen.

§. 9.

D ie Leibeigenschaft ist nicht aller Orten von gleicher
Würkung/ und soll auch dieselbe weder aus denen Römischen
noch anderen auslandischen Rechten und Gebrauchen / son-
dern zusörderst aus deme/ was bedungen oder hergebracht ist,
ermessen werden. Wo aber kein ausdrückliches Geding, oder
besonderes Herkommen sich bezeigen wi l l / da soll der L ä
nur in folgenden Stücken bestehen.

3. 10.

Erstens ist der Leibeigne seinem Herrn zu all anstandig-Erster
und herkömmlichen Diensten verbunden/ jedoch gegen gebüh-^^
renden Lohn und mit solcher Massigkeit / daß allenfalls auch
der )uri3ckÄj0ns-oder Grund-Herr wegen deren ihnen etwan
schuldiger Vogt- und rc^eüive Gült-Scharwerks - Diensten
dabey bestehen kan.

§. 11.

Zweytens kan er von seinem Herrn verkauft/ verschenkt/
vertauscht/ verpfändet/ verschrieben/ vermacht/vererbt/ und
überhaupt/ wie all auderes Eigcnthum veraussert und verhand-
let werden. Jedoch andergestalt nicht als nach der Obscrvanz,
welche in Leibeigenschasts-Sachen sowol in diesem als all an-
deren ?unäen zur vorzüglichen Regul dienen soll.

§. 12.

Drittens soll er bey Vermeidung willkürlicher S t ra f aus
ser Lands gar nicht / und im Land nicht ohne Bewill igung'

Y 2 seines
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seines Herrns heyrathen , dahingegen aber auch der Herr für
den ertheilten lüonlcnz nichts zu forderen hat , ausscr das so-
genannte Abzugs Gel t , wo solches hergebracht ist.

§. 13.

Viertens bezahlt er dem Herrn alljährlich den bedungen-
oder hergebrachten Leib-Ziuß, und wenn bcede Eheleut Leibei-
gen seynd, so bezahlt teius für das andere / wol aber hasten
die Erben für das / was bereits in Lebzeiten des Erblassers
hieran versallen und rückständig ist.

§. 14.

Fester L5. Fünftens hat der Herr aus Absterben seines Leibeignens
den von Alters hergebrachten Tovtcn-Fall ( iVIorruZrium) Hey
dessen Vcrlasscnscbaft, jedoch länger nicht, als süns Jahr nach
dem Tod zu suchen , und gebührt ihm hierum sowenig , als
obbcmelt - rückständigen Leib-Zinßhalber in doncursu lüre6i-

ein stillschwcigmdes Unterpfands-oder Vorzugs-Rechc.

Sechster r f -

§.

kau ein Leibeigner, ohne Bewilligung seines
Herrns, nicht vou ihm abziehen, und da er dieses gleichwol
thut, so mag er folgeudermasscn wiederum zuruckberuffen wer-
den, nemlich 1^ " hat die ^vocation statt ohne Unterschied,
wo und in was für einem Staud sich ^V0C2M3 immer befin-
den mag, damit aber auch 2^ ein Dr i t ter nicht darunter zu
leiden habe, so soll der Leibeigne, wenn er sich zu anderen
Diensten verdungen hat, nicht zur Unzeit, sondern zu gewöhn-
licher Austündungs - Zeit avocirt werden. Uud da er etwan
3"" aus eiuem Baueru-Gut unter einem anderen Herrn sitzt,
so soll er von ihm ohne Entrichtung dessen, was er demselben
von Gutswegen schuldig ist, nicht abfahren. 4'° Folgt Weib
und Kind dem ^vocaco nach , uud wenn sie etwan 5 " ei-
nem anderen Herrn eigen seynd, so mag er sie von ihrem Ehe-
M a n n rcspcÄjvc V a t t e r n , solang wenigst die Kinder in sei-
nem Brod und Unterhalt seynd, nicht abforderen. 6'° M u ß
der Zuruckberuffcne von seinem Herrn wiederum zu anderen
Diensten angestellt,oder^ s t^ t des ingehabtenBaucru-Guts,

wel-
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welches er hat verlassen müssen, mit einem anderen derglei-
chen G u t versehen werden. 8 ^ So l l dem Herrn an seinem
^urc avocanck Niemand hinderlich seyn, dahingegen er sich
y"" dieser Rechts - Besugnuß im Fal l , wenn er aus den Ab-
zug des Leibeignens selbst eingewilliget hat , ohne Noch und
eigner Bedürftigkeit nicht gebrauchen darf.

§. 16.

Siebendens gebührt zwar dem Herrn in Kraft der Leib-
eigenschast keine ^r jzäiÄion über seinen Leibeignen, wenn er
solche nicht aus audere A n über ihn erlangt hat, doch mag er
verübte Ungebühr mit massiger Züchtigung an ihm bestraffen,
llnd da er flüchtig wird / denselben aller Hrthen an Gu t und
Leib angreiften.

§. 17.

Die Personal-Leibeigenschaft wird andergestalt nicht, als
durch den Tod des Leibeignens, dann die Verjähr-oder Frey-
lassung ausgehoben.

§- 18.

Drey Dinge werden zu gegenwärtiger Verjährung
fordert, 1"° ein dreysstg-jähriger Zeit-Verlauf,
st ganze Zeit über der Herr nicht nur von der Leibeigenschaft/
sondern auch von dem O r t , wo sich der Leibeigne ausgehalten
hat, Wissenschaft gehabt, gleichwol aber weder von ihme noch
von seinen Eltern etwas gefordert, genommen, oder sich sonst
auf andere Weis bey seinem Recht zu erhalten gesucht, 3 ' "
der Leibeigne selbst von seinem Zustand niemal mtormirt ge<
west, mithin durchaus in gutem Trauen und Glauben (bonä
K6c) sich befunden habe, welch - letzteres jedoch in Zweifel all-
zeit aemuthmasset wird.

§. 19.

D i e Freylassung geschieh« 1 " " entweder ausdrücklich oder Wie
Mschweigmd, und zwar jenes, wenn sich ein Leibeigner vo U

3 sei

«erbe?
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seinem Herrn abkauft, oder sonst durch Schankung/ letzten
Wil len/ oder Geding entlassen w i rd , das letztere aber geschehet
erstens/ wenn der Herr selbst zur Verheyrathung eines Leibeig-
mns mit einer freyen Personen hülst / oder solche wenigst ohne
Gewarnung geschehen laßt. Zwcytens, wenn der Leibeigne ei-
nenDr t beziehet/allwo er Kraft besonderer I^ca! Frcyheu nach
Verstrcichung eines gewijsen Termins nicht mehr abgerus-
sen werden darf. Dri t tens/ durch Erlangung adelich - oder
anderer ansehlicher Würde. Viertens/ durch verübte Grausam-
keir oder sonstigen grossen Mißbrauch der Herrschaftlicher
Gewalt. Fünftens/ durch Vcrstossung eines trank-und Hülf-
losen Leibeigncns/ nicht aber scchstens/ durch die blosse Be?
zahlung des Tobten - Falls / dann diese würkt in Ansehen
Leibeigner Kinder, welche den rückständigen Fall entrichtet
haben / die Freyheit für sich allem nicht. 2<^ Wenn ein
gemeinschaftlicher Leibeigner von einem Herrn privative oh-
ne Einstimmung der anderen ausdrücklich oder stillschwei-
gend freigelassen wird / so ist er zwar in Ansehen samment-
licher Herrschaft srey/ es müssen aber gleichwol jene, welche
nicht einstimmig gewest, von dem Freylasser ihres gehabten
Antheilswegen schadlos gehalten werden , und da man sich
dessalls in Güte nicht vereinigen t a n , so gicbt die Obrig-
keit den Ausspruch, uud wird bey dem Anschlag theils das
Alter und Vermögen des Lcibeigcuens, theils der Nutzen
und Gebrauch, welchen man von ihm gehabt ha t , nebst
anderen Eigenschaften in Erwegung gezogen. 3"" I s t die
Obrigkeitliche Bestattigung zur Freylassung überhaupt nicht
nöth ig, ausgenommen, wenn solche von der Vormundschaft
geschiehet, oder sonst andere der Obrigkeitlichen ( ü k

bedürftige Umstände miteinschlagen.

§. 25.

Wiediene,!. V o n der I^cal - Leibeigenschaft wird der Guts - Innha-
schast'â w- ber besrcyet, wenn er von dem G u t kommt, (s seye dann,
hoben werde? haß ^ zugleich mit der Personal-Leibeigenschaft behaftet gc-

west, dann diese wird durch den blossen Abzug von dem G u t
nicht aufgehoben. I m übrigen tan der Herr auch um so-

thanen
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thanen Abzugswegen von dem Leibeignen niemal etwas for-
deren, ausser wo es von Alters also hergebracht ist.

§. 21.

Wenn i"ö nicht soviel über die Würkungen als
ttanz der Leibeigenschaft selbst zwischen dem Herrn und Lei
eignen der Stre i t ist, dergestalten, daß dieser die Freyheit,
und jener die Herrschaft über ihn zu behaupten sucht, s
hcißt es c^ausa Ijbcl2ll5, nnd ist hierunter zusörderst all je-
nes zu beobachten, was oben im dritten Lap i tu l , vierten
§ °̂ überhaupt von (HuXMonibuz 5t2tÜ3, und plXjuckcjal.
Lotionen verordnet worden. Insonderheit aber hat 2 ^ je-
der ohne Unterschied des Stands, er seye gleich Bürger oder
Bauer, krXsumprioneln I^jbcnariz für sich, welche auch 3 ' "
von solcher Stärke ist, daß sie durch die gegentheilige ?o5
scllioN) soviel das ^ lommraneum betrist, nicht entkräftet
w i rd , derowegen 4 " der angesprochene Leibeigne solang bey
seiner angeblicher Freyheit geschützct werden soll , bis die
Herrschaft W reticono über ihn erprobt, oder wenigst?o5
scllio Orämana von zchen oder mehr Jahren zurück darge-
than ist. D i e blosse Gestandnuß des Leibeignen wird 5 "
zu sothanen Beweis nicht für hinlänglich erachtet, es seye
dann solche vor bchöriger Obrigkeit, und zwar in der nem-
lich - zwischen dem Herrn nnd Leibeignen obwaltender Strei t-
Sacbe geschehen. W o l aber kan 6'" der Beweis durch Ge-
zcugschaften, briefliche Urkunden, uud andere Ocknari-Probs-
M i t t e l gemacht werden, dergestalt, daß man 7 ^ auch des
Leibcignens Anverwandte sowol hierin als in all anderen die
Leibeigenschaft betreffenden Hingen für unverwerfiiche Zeu-
gen halt.

§. 22.

I s t der Stre i t obgedachtermassen nicht zwischen Herrn
und Leibeignen, sondern zwischen zwey oder mehr angeblichen
Herm um die Leibeigenschaft, und wem solche von Rechts-

33 2 wegen den
nen.
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wegen aus ihnen zustandig seye/ so wird die Sach zwar
nickt 26 (HaulkZ übera l l gezehlt, es ist aber gleichwol fol-
gendes hierbey zu beobachten. 1 ^ " I s t der posselldl zum
Beweis , wenn er solchen nicht selbst gern aus sich nimmt,
sowenig als in anderen (üauNs verbunden / sondern derselbe
liegt vielmehr seinem Gegentheil ob. 2 ^ Seynd hierinsalls
des Leibeignens Anvenvandte nicht nur unverwerfiiche, son-
dern auch nothwendige Gezeugen / also und dergestalt, daß
sie demselben von Mutterlicher Seite, und zwar so nahe, daß
teine gültige Ehe zwischen ihnen bestehen mag, von Rechts-
wegen verwand seyn müssen. Je naher nun die Verwand-
schaft i s t , je mehr Glauben verdient solche Gezeugschast.
D e n weiter-oder gar nicht verwandten Gezeugen aber wird
nur in Ermanglung anderer Gezeugschast geglaubt, und da
endlich 3"" die Geständnuß des Leibeignens obbemeltermas-

sen ihme selbst niemal schädlich seyn mag, also tan sie
nur destoweniger einem von beeden miteinander

streittenden Herrschaften j ä

D

Veuen Mischen
echts.

Von denen Pflichten und Rechten in
sehen Haab und Guts überhaupt.

§. 1.

und G u t begreift alle zum menschlichen
brauch dienliche Dinge, und diese seynd
der in- oder extra parrimomum smß
beweglich oder unbeweglich, cörperlich oder un

xrra parnmomum , das ist, solche Dinge
welche in Niemands-Vermögen seynd, bestehen in kcbuz 5a-
criz, 8an2i3, Kcljzi0l!8, (.ommunibus öc ^urc Ocntiurn
kudliciz, Univcrsitatis ac nullius. Alles nach mehrelN IttN-
halt folgender Ordnung.

corperlich.

Aa 5. 2.
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§. 2.

Geweyht-und znm GOttes-Dienst unmittelbar gewid-
mete Sachen, z. E.Kirchen, M ä r , Kelch, ^lonttranzen, uud
ander dergleichen GOttes-Geräth werden kcz äacrx genant,
was aber nnr mittelbar dahin gewidmet, und etwan zur^un-
Nat ion, Not i r - und Unterhaltung der GOttes Häusern,
Kirchen Bedienter, oder Geistlicher Personen gehörig ist, das
heißt Ke3 LcciclialUcg. I n beeden soll man sich zwar nach
Geistlichen Rechten,jedoch allerwegen denen ^oncoräack oder
dem Herkommen gemäß, richten.

§. 3-
Alle zum Gebrauch des ?udlici gewidmet - und dnrch be-

sonderes Verbott von freventlicher Mißhandl - uud Entuneh-
rung verwahrte Dinge z. E. Stadt- Thore nnd Manren, kor-
tiNcationcz, Landsherrliche l^e^6cntjen oder Lust-Schlösser,
Raths Häuser, öffentliche 8ramen und dergleichen werden
Kcs 5anÄX benamset, und seynd der Landsherrschaft, rclpc-
äivc dem pubüco, eigen, dahero sich auch Niemand änderst,
als Hmkoriratc publicä unterstehen darf, etwas vorzuneh-
men , was zu derenselben Verstalt- Verunehr - oder Verände-
rung und sonstiger Ungelegenheit gereichen mag.

§. 4 .

Begräbnussen werden zwar nach Nömisthcn Recht pro
Kcdu3 Kclizioli3 geachtet, hent zu Tag aber gehören sie mehr
26 Kc5 8acr33 uud ist allhier folgendes davon zu merken. I"ö
Seynd alle privat - Begräbnussen ausserhalb gewcyhtcr Grus-
ten und GOttes-Aetern weder zulässig noch gcbrauchig, und
sotten dergleichen tc-3te Aörper alsoglcich wiederum aus - mW
in geweyhtcn Erdreich begraben werden, ausgenommen 2 ^
Ketzer und Ungläubige, oder von dem Scharsrichter Hinge-
richtete , oder wenigst schon zum Tod conäemnine Missetdä-
ter, sosern nicht ein anderes lpccialircr beliebt und zugelassen
w i r d , wie nicht weniger sich selbst boshafter Weis entleibte
Personen, oder Mißgeburten , welche mehr viehisch - als
menstlilicbes Weesen an sich haben. 3 " Is t in Zweifel, ob
die Geistliche Begräbnuß statt habe, mit der Geistlichen
Obrigkeit allzeit zu corrcl^onäiren, und derselben von denen

einge-
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eingeholten Erfahrungen ^ommunicat ion zu erthcilen.
Stehet jedem srey, ob er sich in seiner Pfarr oder lk!vi5 ^ r
du5 ?3locki3lji)u3 aus eiuem fremden Freythof zur Erden be
stätten lassen wol le, jedoch mit Ausnahm deren kamMe- und
Erb - Begräbnusscu, welche nur denen Erben oder von der t ^
milie allein zustehen. 5 " Hat jede Obrigkeit von Amtswegen
zu sorgcu, daß man todte Körper nicht lang unbegrabcn lie-
gen lasse, man soll auch solche 6 " weder Schulden halber ar-
rcliiren oder aushalten, noch sonst Jemand 7"" an der Begrab-
nuß hinderen, wenn selbe nur an O r t und End beschuhet, wo
man deren berechtiget ist. D ie Kosten werden 8'° von des
Verstorbenen eignen Mi t t l cn bestritten, und wer sie einswei-
lcn vorschusset, der mag solche in gebührender Maaß alldort
wiederum erholen. Von dem Vorzugs - Reclit sothancr Ko-
sten siehe <üo6. ^ ,6 . l^Ip. 2O. §. 3. Von VWIirung der Tod-
tcn-Gräbern siehe <üo6. (^nm. p. 1. (ü. 2. §. io. Und von
dem Vil'o lcpcltO der todtenAörpMt. Ibiä. ^. 2. <ü. z.§. 2.

§. 5.

Unter die kcs dommuncä ö( ̂ urc <3entium ?udlioa3 ,
deren Gebrauch zwar Jedermann, das Eigenthum aber Nie-
mand zustandig ist, wird insgemein nicht nur das Meer samt
dem Gcstatt , dann die uneingejchräntte srcye Luft und vor-
bepfiiejscltde Wässer, sondern auch Schisrciche Ström und os-
scnc freye Land - uno Hccrstrassen gerechnet, welches jedoch
nach teutjc!) - uud hiesigen Land - Rechten , zumal was ge-
dachte Ström und Strassen anbelangt, andergestalt nicht als
lkiviz ^unbu5 Icl l i to l ia l lbus zu verstehen ist.

§. 6.

Was einer ganzen Stadt , Dorfschaft, Zunft, oder an-
derer Gemeinde eigen is t , jedoch dergestalt, daß sich jedes
Mitgl ied von der (^mmumcät dessen gebrauchen kan, wie
z. E. Gemcin-Waid oder Holzschläg, Schülzcnstätt, öffentli-
che Gäng und Gassen, Schulcu, Brünnen und dergleichen/
das ist und heißt k ^ l i

§. 7.

welche niemalen einen h s s g
Eigenthnms-Herrn gehabt, oder solchen wiederum verlohnen

A a 2 haben,
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haben / gehören zwar nach Römischen Recht alle wilde Thier,
liegende Erbschaften/ k « äcrcliÄZr, und überhaupt alleLona
väcamia, wie und aus was Weis aber das Eigenchum hierü-
ber erlangt werde/ siehe anderwärts.

§. 8.

Was sich von einem O r t zum andern ganz und unverletzt
nicht überbringen laßt / ist ein unbewegliches / ausser dessen
aber ein bewegliches D i n g / doch werden auch öffters bewegli-
che Stücke für unbeweglich geachtet / wenn jene diesen letzte-
ren anhangen/ wie z. E. die Früchten aus dem Feld und an de-
nen Bäumen / oder aber da sie zum beständigen Gebrauch da-
hin gewidmet seynd.

3. 9 .

Körperliche Dinge seynd/ welche in die äußerliche Sinne
fallen / uncörperliche aber / welche leiblicher Weis nicht be-
griffen werden/ als da seynd z. E. alle Rechten / Gerechtig-
keiten/ Dienstbarteiten, Erbschaften/ Klagen/ Pflichten und
Befügnussen/ und obwol diese letztere ihrer Namr nach weder
zu den beweglich-noch unbeweglichen Dingen gehören/H> fol-
gen sie doch dem O b M o , woraus sie gehen / oder der
rat des jenigen D ings / welchem sie anhangen.

3.

M a n hat das Recht zu einer Sach / entweder mit oder
ohne Absicht aus eine gewisse andere Person. Erstensalls heißt
(s Û5 personale, anderenfalls reale, und gründet sich das letz-
tere entweder auf das Eigemhum / Innhaben / Unterpfand /
oder die Dienstbarteit. D a s mehrere hievon siehe in folgen-
den Lap imln , von dem ^urc personak aber den vierten Theil
gegenwärtigen
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Unterschied zwischen beeden überhaupt darin: es werden nem-
tich jene l-cßulanrcr in - I ^co Kci sicZe angebracht/ erstrecken
sich aus jeden Innhaber derselbe«/ gegen die Erben aber nur
soweit / als sie in würtlichen Innhaben seynd / gehen mit der
Sach selbst zu Grund , richten sich auch in der Verjährung
nach selber und muß zwar der Kläger das angebliches in ke
beweisen / ist hingegen den Ti tul und die lüaulam proximam

Ä in dem Klag-I^idcll zu al leren nicht schuldig. D ie
. Klagen aber gehen nicht soviel gegen den Innhaber/

ch c ^ H oder Verbrechen Has-
( H ä b

als Jenen, welcher aus einem H
tct/ erstrecken sich auch aus die Erben nur pro (Huocä der Erb-
schaft / erlöschen nicht durch den Verlust und Untergang der
Sach/ dauren rezulanrer zc>. Jahr/ gehören aä k'oruln Do-
in ic i l l i , respeÄivc <Iontl2Äu5 vcl DeliÄi und erforderen in
dem Klag- IHc l l nicht nur die Ausdruckung/ sondern auch den
Beweis d.er (üauln remotX ve! l^ecialis, wenn selbe wieder-
sprechen wird.

§. it.

Gleichwie NUN « lure reali die kca l - und ex jure per«
die kcrsonal - Klagen entspringen / so bestehet auch der

Unter-
B b weytes
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Von dem Eigenthum.
( Oominio vei i

Was das Ei-
genthum
sevt?

§. I.

As Eigenthum ist eine Macht und Gewalt mit dem
Seinigen nach eignen Belieben srey und ungehindert
soweit zu äilpomren , als Gesatz und Ordnung zu-

§. 2.

Wie vieler- Dasselbe wird unter anderen hauptsachlich in v o m i n i u m
" ' Plenum, vcrum vcl quali, clircäum öc urilc , naturalL öc

civl lc, ldlicarwm öc commune getheilt. Von dem Gemein-
schaftlichen Eigenthum oder conäomimo siehe §""" lcq. 16.
l^uasi Oominium gehet ausuncorperlich-und vcrum auscör-
perliche Dinge / äireäum öc urile wird genannt, wenn die
Sach mehr Herren Hai/und einem davon die Grund-Herrschaft,
dem anderen aber nur das nutzbare Eigenthum, wie z. E. bey
Lehen Erb-Recht, Leibgeding, veranleitctcr Freystift und an-
deren dergleichen Gütern zugehört. Zivile heißt dasjenige
Recht, welches durch besondere Verordnung die Kraft des Do-
minn erlangt ha t , narurale hingegen, welches so lang ru-
het/ als einem anderen das l )omimum civNc daraus gebührt,
wie z. E. aus dem Heyrath - G u t , da der Fraum wahrender
Ehe Dominium naturalc, und dem Mann v o m i n i u m civi-
lc zustehet, Plenum endlich/ welches man ohne Einschränkung
sowol mit der Grund-Herrschaft, als dem nutzbaren Eigenthum
vollkommen innhat.

W e r dessen

§. 3-

Jeder , der seiner Vernunft mächtig is t , tan sowol für
^ seM^ als durch andere das Eigenthum einer Sache erlan«
gen, es mögen aber Blöd - und Unsinnige, dann Kinder und

Von dem Ngenthum. 99

ssg/ wie in anderen Dingen / also auch hierin von
ihren Vormündern oder ^urawnbuä verwetten werden.

§. 4.
In kczula kan alles eigenthumlich werden / ausser

von Natur nicht in unseren Besitz und Gewahrsamc kommen
tan/ oder sonst durch spcciai-Verordnungen ausgenommen ist.

§. 5.
Die Ar t und Weis das Eigenthum zu erlangen gründet

sich theils aus natürlich-theils geschriebenes Recht, (KWck ac-
czuirencli Dominium natul2lc3 vcl civilc^von denen ersten sie-
he Cap. lcq. 3. D ie andere seynd entweder ̂ niverlalez oder?2l»
cicularcä. Jene bestehen in der Erbschaft, und HlrozZtion, diese
aber in derVerjährung/Und letztwilligenVermächtnuß. Von der
^l lo^acion siehe oben?. 1. Cap. 5. §. 1 o. Von der Verjährung
unten <üap. 4. Von der Erbschaft und letztwilligen Vermacht-
Nüssen. ?. 3<ü. I.öcc. Blosse l'aÄa und <Ü0nvcmionc3 aber
mögen für sich allein / ohne daß einer von obgedachten IVlocüz
acquilenc^i naculalikuz vcl civilibuz dazukommt / das Eigen-
thum von einem aus den anderen niemal f

§. 6.
Wer volltommner Herr von der Sach ist / und Domi

nium Plenum öc illcvocabilc hat, der tan sie auch mit Aus- "
schlus all anderer nicht nur zu eignen Nutzen verwenden / und
gebrauchen/ sondern auch veräujjcren/ verpfänden/ oncnren/
oder sonst nach Gutbefinden damit schalten und walten. Kockt
ihm aber die Sach aus der Hand/ oder wird ihm unrcchtmäs-
siger Weis von anderen vorenthalten/ so mag er sie nach Maaß-
gab folgenden §" 7" ' aller Orthen retten und vm^iciren / je-
doch dergestalt / daß er sich derselben eigenmächtiger Weis
nicht unterziehe / es seye dann kosseMo vacu2, oder ohne eig-
ner Selbsthüls grosse Verlusts - Gefahr obbanden. Desglei-
chen tan er auch von denen Verwaltern oder ^äminiNraroli.
du3 seiner Sachen über alle Einnahm und Ausgaab richtige
Rechnung forderen / es seye dann per ?2Äa ein anderes aus-
drücklich beliebt worden.

§. 7.

Bey Vinciications - Klagen hat man I"ü all jenes zu b e - ^ ^
obachten, was oben t^ap. 1. §. 11. von Keal-Klagen überhaupt

B b 2 verst-
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versehen ist. 2 ^ M u ß der Klager von dem vmckcirten G n t
nöthige Beschreibung machen, und sich gleich ansanglich erklä-
ren, ob er solches ganz oder zum Theil vinäiciren wolle. 3 ' "
So l l er auf Widersprechen nicht nur nach Ausweis folgenden
achten 3" das angebliche Eigenthum, sondern auch, daß Beklag-
ter die Sach würklich besitze, oder malä K6c aus Händen ge-
lassen habe ^beweisen. 4 " Wird zwar Hierinfalls anch ein
blosser vetcncor pro rosscssorc geachtet, tan aber hingegen
Vermög lüoä. ^u6. lüap. 8.§. 3. ^mkorem nomimren, und
sich der Klag dadurch entschüttcn. Unterlaßt er dieses und
giebt sich selbst für den Gegner a n , so muß derselbe w (üalu

b den Werth mit kctunckrung aller Strcits-Kö
tt Gsten auf Begehren retticmren. 5 " Gehet diese Klag nnr auf

einschichtig - und corperliche D inge, wohingegen die Erbschaf-
ten und uncörperliche Dinge durch andere Rechts M i t te l und
^Hionez gerettet werden, ausgenommen, wenn die letztere
corperlichen Dingen anhangen, dann da folgen sie der Haupt-
sach. <3" Wenn Jemand in eignen Namen mit fremden Geld
etwas erhandlet, so tan derjenige, welchem das Geld gehö-
rig gcwest, zwar sein Geld begehren, nicht aber das dadurch
erhandlete Gu t vinckciren, ausgenommen die in denen Rech-
ten fpccialitcr benannte Fälle, / " ä Is t j^rcr ckleÄam ö( Uli-
Icrri kc i Vinckcationcm kein anderer Unterschied , ausscr so-
viel den §"° 5cq. bemerkten Beweis betrift. Und wenn 8"" die
vinäicirce Sach einmal rechtmässig verjährt i s t , so hat auch
diese Klag nach selbiger Zeit nicht mehr statt, und wird also
nach Gestalt der Sachen bald in kurz- bald längerer Zeit ver-
jährt.

5. 8.

A"m"A' Der Kläger mnß in Erprobung des Eigenthums nicht
io. nur sciues Orts einen rechtmässigen T i t u l , wodurch er die

Sach an sich gebracht hat, sondern auch eben dergleichen von
seinem Norsahrer gnüglich beweisen, und reichen hicrbey teine
blosse Inckcia, oder wahrscheinliche Muthmassungen hin , son-
dern die Prob soll auf offenbar - wahrhaft - und Messenden
Ursachen beruhen. Wenn aber die Klag nicht aus dem Da-
mmio clircäc) sondern nur urili stießt, so bedarf man obigen
scharffett Beweis nicht, sondern der Kläger hat nur dasjenige
zu erweisen, woraus ihm die angebliche Gerechtsame zustehet.

ne.

§. 9,

Von dem jAgenthum.

§. 9.

Hat Jemand das Gut einmal rechtmWger Weis i
habt, hernach aber den Besitz desselben wiedernm verlohren,
so kan er solches von jedem Innhaber, der nicht ein gleich-oder
besseres Recht hierzu beweisen mag , vmckcjren, und ist hier-
unter des w §"" ptXcc6. 8"" erwehnten beschwerlichen Beweis
überhoben, indem er seines Orts weiter nichts als die vorhin
gehabte rechtmassige posscMon zu beweisen ha t , im übrigen
hat es mit gegenwärtiger ^Äion die nemliche Beschaffenheit/
wie mit obgedachter k c i

§.

Wenn der Beklagte das vmckcirte Gut abtretten mut? /
so ist wrcr bonse öc mgln Nclci ?0sscN)lcm ein Unterschied
zu machen. Von dem letzteren siehe s ^ lcq. Der Erste giebtKl^
1^ " die Sach cum kruÄibuz pcnäcnri!)U3 und anderer Zuge-
hör heraus, dahingegen bezahlt er 2 ^ den Wcrth von deme
nicht, was er bereits bonä Ncle vcräusscrt hat. Z"" kettiruirt
er die eingehobene Früchten nur soweit, als sie noch würtlich in
Nawrä vorhanden seynd, oder dcr Iunhabcr sich damit berei-
chert hat. Um die übrige 5ruÄU3 pcrccpro5 vc! pcrcjpien"
(103 aber, wie auch um die Lxt2mc3, welche bereits verjährt
seynd, haftet er keineswegs. 4'" Hat es mit denen für aus-
geborgt- fremdes Geld eingenommenen Zinsen die ncmliche Be-
schaffenheit, wie mit änderen Früchten. 5 " Ist er dm an dcr
Sach verursachten Schaden oder Abschlcis zu vergüten nicht
schuldig, vielweniger stehet er 6 " für die Unglücks-Fall,wcnn
die Sacb dadurch verlohren gchct. 7 ^ Deren aus das Gut
verwendeter Köstenhalbcr seynd die LxpcnlH necessariX, mi-
I n öc volupruanX wol zu unterscheiden. D ie erste ziehet er
ab, und bedient sich dcnvcgen dcs Kcrcmions-Rcchts, wenn
gleich dcr L̂ sscÄ nickt mehr cxiwrt- Die andere mag er zwar
begehren, jedoch ohne Kcrcmwns-Rccbt, nnd nur soweit sich
die Kicliorarion noch bezeigt. D ie dritte nimmt er weg, soviel
ohne Beschädigung dcr Sach geschehen tan. 8"° Wird dona
?i6c3 in pollcssorc solange vermuthet, bis M2I2 kiclcz aus
gnugsamcn Inc!icü3 dargethan ist.

3.
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lo«.

i ?osscssor giebt 1 ^ nicht nnr das Gn t selbst
mit allem Anwachs wiederum heraus, sondern wenn solches
2 ^ malä 66c von ihm veräussert worden / st erstattet er den
Werth desselben / und hat ^uramcnmm in Ljrcm gegen ihn
Platz. 3 " Kan Klager die Sach selbst, ohngeacht er den
Werth bereits hievor crhaltclt hat, von dem neuen Besitzer, je-
doch gegen k e M m i o n des empfangenen Werths, vinäiciren.
4 ^ l^cttiruirt er kVuÄuz excanteZ^ <3c conlumproz^ pcrcep-
t03 öc percipicn6o3 , sie stpen gleich naturglcz, civilcz oder
in6uNilwIc3. und hat keine Verjährung hierin statt, ohnge-
acht das Haupt-Gut selbst envan l i w l o oncroso erlangt wor-
den. 5 " Bezahlt er auch die Zinsen von dem an sich gebrach-
ten fremden Geld. 6 " Ziehet er von denen aus das vmckcir-
te G u t verwendeten Kosten zwar Lxpcnsgä ncccssarw ab, und
hat auch derowegenlu3kcccnrioni3 zu excrc i ren ,^ !« scvo-
lupcualjaZ aber nimmt er soweit zurück, als es ohne Schaden
des Haupt-Guts geschehen mag. 8"" Wenn das vinäicirte
G u t durch Unglücks-Fall beschädiget wird, oder garverlohrm
gehet, so haftet er für nichts, es seye dann, daß er das G u t
durch Raub,Diebstall nnd unzulässige Gewaltan sich gebracht,
oder den (Ä lum durch eignes Verschulden veranlaßt hat. De r
Schaden, welcher llolo vcl lüulpä hierin gestbichet, muß von
ihm ersetzt werden, und zwar m (üulpä lara vcl l )o lo nach dm
eingebildeten, in (üulpä Icvj aber nnr nach den wahren Werth
desselben. 9 " Haften die Erben eines maln i ^ i p s s l l d
N5 wie der Erblasser selbst, wenn sie ebenfalls m
stynd, ausser dessen aber wie andere bonn ?i6c

§. 12.

Ein Jeder, der ein Interesse bey der Sach hat, folglich
auch der Ienige, welcher dieselbe zu vjnc^jcjren sucht, mag die
^xkidmon nud Vorlegung derselben pr^pargrolic begehren,
um eine Gewißheit dadnrch zil erlangen , ob der Gkgentheil
die nemlicbe Sach, welche man in Anspruch zu nehmen gedenkt,
würtlich besitze. Es muß aber i " ° der Kläger hierbey zusör-
derst nicbt nur sein vermeintes Recht oder Inrcrcssc vorlauffig
lul^m^sjc bestbeinigen, sondern auch, daß der andere die Sach
entweder für sich selbst, oder wenigst eines anderen wegen inn-
habe, wahrscheinlich darchun. 2"" Gehet die kxwbmons-

Klag

Von der Leibeigenschaft.

Klag nur auf bewegliche D inge , weil die unbewegliche ohne-
hin Icdmnan vor Augen liegen, sohin keiner kxkibit ion mehr
bedarffen. ^ " Ziehtet dieselbe dahin, daß der Beklagte ent-
weder acl exwbenäum, oder aber, wenn er den Besitz der Sach
abläugnet, zum Schwur angehalten werde, wasgestalten er
nemlich die Sach weder besitze, noch dieselbe malä Nde aus
Händen gelassen habe, oder den dcrmaligen Innhaber wisse.
Wer nun 4'° stwol eins als das andere weigert, muß dem
Kläger sciu vermeint - und durch das ^uramenwm in l l i tem
(rhältctes Interesse richterlicher Ermässigung nach abthun,
welche Beschaffenheit es auch 5'" aus den Fall ha t , da der
Beklagte die Sach cloIoZe um Vermeidung der Kxwbition
ab Seiten bringt. 6 " Hat nach abgelegten Eid eine weitere
Lxklbilions-Klag gegen den Beklagten nicht mehr statt, es
seye dann, daß er die Sach erst hernach überkommen hat, oder
aber eines begangenen Meineids durch vollkommene Prob ver-
wiesen werden tan.

s> 13.

Wenn die Gränzen des Eigenthums oder anderer G e ^
rechtsame zwischen benachtbarten stritt- nnd irrig stynd, st sol-
len sie 1 " " von ordentlicher Obrigkeit auf lnüanz ein oder an-
deren Theils nach vorläusiig gnugjamcr Vernehmung samment-
lichcr Interessenten mit Zuziehung gcschworncr Fcldmcsscr und
Verständiger rczM-t nnd ausgcmartt werden, wobcy 2 ^ der
Ienige, welcher sich bey der Obrigkeit am ersten meldet, all-
zeit die Stel l des Klägers zu vcrtrctten hat, und gleichwie 3 ^
diese Klag theils ex ^ure rcali theils perlonali entspringt, mit-
hin vermistlitcr Namr ist, so hat sich auch jeder Thci l , wel-
chem der Beweis in?ossessorio vel pctitorio disfalls obliegt,
hiernach zu richten, und sein angebliches Recht durch sichtige
Gränz-Zeichen,und auckentistheBc!chlcibungcn,odcr in Er-
manglung deren gleichwol durch Zeugen und andere Probs-
Mi t te l gliüglich darzuthun. 4'" Bleiben die strittig- und zwei-
felhafte Gränzen, bis zu gänzlichen Austrag der Sach in ?o5
lessono vel pecirorio, zwar beeden Thcilcn gleichsam gemein-
schaftlich, dascrn sich aber 5'° am Ende bezeigt, daß einer von
des anderen Theils Portion unrcclitm^ssiger Weis etwas gcnosi
sen hat, so wird es hicrinfalls mit der Kettimrion ebenso, wie
oben § " 10 öc n . in l<ei Vin^icatjone gehalten , nnd nicht
»reuiger ein gleiches wegen des Abzugs deren hicraus vcrwcn-
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deter Kosten beobachtet. Dami t aber auch 6'ö der Glänzen
halber desto weniger I r rung entstehe/ so soll mgn solche inBey-
styn sammentlicher Inrcrcllenren von Zeit zu Zeit fieissig be-
sichtigen , die mangelhaft befundene Mart-'Zeichen mit all ge-
wöhnlicher plXcaMlon erneueren, eine umstandig - und deut-
liche Beschreibung davon machen/ und ein Obrigkeitliches oder
sonst lezales Inttrumcnr darüber errichten lassen, welches her-
nach / " ü Hey vorfallenden weiteren Irrungen den Allsschlag
zu geben, und die Einwendung/ daß ein anderes hergebracht
worden seye/ nicht mehr dagegen statt hat.

§. 14.

D a s Eigenthum begreift zwar nickt nur die Hauptsach
selbst, sondern anchatte derselbenZugehörungen, wie aber von
Natur keine Sach zur anderen gehört, ohne daß sie durch Ge-
satz, Gewohnheit, oder deutlichen Wil len des Ienigen, wel-
cher damit zu äilpomren hat , aus beständig dahin gewidmet
und einverleibt wi rd, so müssen dergleichen angebliche Zugehö-
rungen gnüglich bewiesen seyn , und wird mall durch die et-
wan in dem Uebergabs-Instrument enthaltene (3enel2!-(.Igu-
l u l : mit allen E in- und Zugehörungen / softm solche
nicht lpccikcirt seynd, von verstandener Prob keineswegs ent-
lediget.

§. 15.

t̂hum wil- D a s Eigenthum gehet rczulariter auch aus des Eigen-
derum auf- thümers Erbel l , und erlöscht nicht durch den Tod, allster wo

' solches durch Gesatz oder Geding aus die Person eingeschränkt
ist. W o l hingegen hört solches aus durch die Vcräusserung,
und wenn ein anderer das nemliche Eigemhums-Recht anf zn-
lassige A r t an sich bringt, oder durch den völligen Untergang
der Sach, wobcy die Rechts-Rcgul zu beobachten ist , daß je-
des D i n g seinem eignen Herrn verlohren gehe.

§. 16.
Wenn eine Sach mehr Herrn zugleich hat, so werden sie

zwar sammentlich für einem Mann gerechnet, und darf keiner
den anderen in seinem hergebrachten l^onäominio stöl)rcn,oder
beeinträchtigen, wie weit aber einer gegen den anderen wah-
render Gemeinschaft das 1u5 protubenck habe, auch wie es al-
lenfalls mit der Abtheilnng zuhalten seye, siehe unten ?. 3.
6

wil-

Von.dem

niv.

§"3
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Unterschiedliche Ar t und Weis das Et-
genthum zn erlangen. ( ^ l o ä i a

Ooininiurn.)

§.

denen ̂ lo6i3 civj!ibu5 acquiren^i Domimum sie
he oben <Ü2P. 2. §. 5. ^locli nacurales bestehen theils^"'
in der ̂ pprekcnsion oder Occupation, theils in der

§. 2.

p p r e n heißt soviel als sich einer Sach in der Ab-
ficht auf das Eigenthum würklich bemächtigen / welches a u f ^
unterschiedliche Weis zu geschehen pflegt, dann entweder haben
die Sachen schon einen Herrn oder nicht. Jene werden per
s)ccup2ri0ncm bcllicarn, "lrackriOncm, <üclll0ncfn, diese
aber per VcnanonelH, Invencionem, öc l^ci clercllÄX Qc-
cuparioncm acquirirt, und ist bey denen letzteren überhaupt
die Rcgul zu bemerken/ Kcs ccckr primo occupann, das ist/
die Sach gehört demjenigen / der sich solcher am ersten be-
mächtiget.

3. 3.

Ungezähnt« wilde Thier, sowol auf Erden, als im
und der Luft, seynd zwar nach Römischen Recht Kc3 nullius ""
und gehören pr imo occupant i . nach teutsih - und hiesigen
Land-Rechten aber darf man sich weder der Jagd, noch des
Vogel-Fangs und eben sowenig in sreyen Flüssen, Sem und
dergleichen offenen Wassern der Fischerey anmassen , es seye
dafin aus Lands - Fürstlicher 8pecia1 - ConcclNon oder sonst
rechtmassiger Weis hergebracht.

D d §. 4'
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§. 4-
Gefundener Schätzenhalber, welche solange Zeit vergra-

ben, eingemaurt, oder sonst verborgen gewest, daß man den
Eiaenthümer nicht mehr davon weiß, wird das c -cncra i ^an .
62c von änno 1752. hiermit folgmdermassen erneuert. 1°«
So l l man den Schatz in drey Theile theilcn, wovon dem?,-
sc« zwey Dr i t te l zugehen, der Ueberrest aber dem Erfinder,
wenn er den Fund aus seinem Eigenthum thut, verbleibt. Falls
aber 2 " derselbe in fremden geschieh«, so thcilt der Erfinder
sothanes Dr i t te l mit dem Eigenthümer des Orts , ausser da
der Schatz nicbt von ungesehr gefunden , sondern ohne des El-
aenthümers Wissen und Wil len mit Fleiß daraus nachgesilcht
oder acaraben worden, welchenfalls das ganze Dr i t te l den» pro-
plietario I.c>ä allein zugehört. Gebraucht man sich aber 3 "
etwan aar Abergläubischer Dingen hierunter, so verfallt man
dadurch nicht nur in malckzische St ra f , sondern der Anthech
welchen man sonst dabey gehabt hätte, gehet verlohrcn, und
kommt dem ?ilco zu, jedoch ohne k ^ j u M ; des Eigcnthumers,
wenn er bey der Sach unschuldig ist. Unter dem Elgenthum
wird 4'° dissalls vorzüglich das llomimum utilc verstanden,
mithin dem Domimo öircäo pl^scr i r t , wohingegen Ululru.
äualiuz. ciommoclÄtariuz. DcpoNl2liu3. ?ißnorat2ljuz und
deraleichcn von der ralt icipation ausgcschlojsen seynd. Er«
aiebt sicb nun 5^ der Fall in Kirchen, geweyhten Orten, oder
auf Gemeinds-Gründen, öden und Herrnlosen G ü t e r n , so
kommt crstenfalls des Eigenthümers Antheil der K,rch oder
Caui« p i « . anderenfalls der Gemeinde, und drittcnsalls dem
risco zu. Solle sich endlich 6'° Jemand unterstehen, den ge»
fundcnen Schatz zu vcrhelcn, »md nicht alsogleich anzuzeigen,
so wird er nicht nur mit maicäzisch - willkürlicher Straf be-
leat sondern er verwürtt anbey seinen ihm sonst gebührenden
Antheil, und fallt solcher vielmehr demjenigen zu , der dieses
am ersten angiebt.

§. 5.

« Für verlassenes G u t wird geachtet, was man ammo 6e-
relinquenäi. das ist, in der Meinung nnd Absicht solches nicht
mehr zu haben, wegwirft, verlaßt, und Jedermann pretsglebt.
Es muß aber ^nimu5 aus deutlich - und Weltublichen Melk-
mahle» , wie z. E. bey öffentlichen Geld - Auswurf gnugsam

zu
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zu Tag liegen. Was demnach nickt in dieser Absicht, sondern
z. E. zu Abwendung besorglichen Schifbruchs von dem Schis
ausgcworffen w i rd , von dem Wagen fal l t , oder sonst unge-
sehr verlohrm gehet, ist nicht kcz äcrcliäa und kommt pn-
m o occupami keineswegs zu, sondern muß dem Eigenthümer,
wenn er sich anders gnugsam hierzu lezirimiren tan , ausge-
folgt , und da man solchen nicht weiß, die gefundene Sach öf-
fentlich verkündet werden, damit er sich behörigen Orts zu
melden wisse, wo immittels das gefundene Gut in des Erfin-
ders Händen verbleibt, und nach ersessener Verjährung gar
nicht mehr von ihm gefordert werden mag.

§. 6.

Was wahrenden Krieg von dem Feind an beweglichen
Gutem erbeutet wird, gehört von der Zeit a n , da sie in Si>
cherheit gebracht seynd, dem Erbemer, lalvo ramen ^ure polt-
l imimi in Ansehen jenerGüter, welche von Freunds in Feinds-
Handen, nachhero aber und wahrenden Krieg ^urc Lclü oder
Handlungsweis wiederum in disseitige Gewalt gekommen seynd.

§. 7.

Eine rechtmassige Uebergab oder Einräumung, wodurch
das Eigenthum von einem aus den anderen gebracht wird, er-
fordert 1 " " daß der Ucbergeber zur Auslieferung und der an-
dere Theil zur ^cccprarion befugt scye, dahcro z. E. Kinder,
Unsinnige und dergleichen keine Uebergab thuu oder annehmen
können. 2^" So l l ein ^ iwluz lDommü tran^cjvuz, das ist,
eine solche Ursach, wodurch man das Eigenthum aus andere
zu bringen pilegt z. E. ein Tausch, Kauf, Darlehen, Schan-
tung, ;c. vorhanden scyn. 3"° Ist mrcr l i r u l u m oncrolum
vcl lucrarivum dissalls kein Unterschied, und wird unter dcm
letzteren eine solche unentgeltliche Handlung verstallden, welche
mit gar keiner Gegenvcrbindlicbkeit oder sonstiger Bcscbwarde
verknüpft ist,z.E. (ine blosse Schantung unter Lebendigen oder
von Todwegen. 4 ' " M u ß derjenige,welcher sich auf die Uebcr-
gab beruft, den Ti tul insonderheit beweisen. Und da sich 5 "
ein I r r thum oder Ungerechtigkeit hieran bezeigt, so bleibt zwar
das Eigenthum nichts destoweniger tranzlcnrt, dcm Ucbergc-
ber hingegen stehet solchenfalls srey, denjenigen, welcher aus
irriger oder unrechtmajsiger Ursach etwas voll ihm empfangen
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hat, persöhnlich wiederum darum zu belangen. 6'° Kan die
Uebergab auch brcvi manu durch die Auweis- und Vorzeigung
des G i l t s , oder pcr conl i imtum kollelldrium, wie nicht we-
niger durch Zeiche«/ nemlich durch Ausdruckung desInsigels,
Aushändigung der Schlüsseln / Uocurncnrm und dergleichen
geschehen.

§. 8.

Durch obbemeltt Uebergab werden nur cörperliche D m -
ge von einem aus den anderen gebracht / uncörperliche Dinge
pflegt man per lücMonem, oder soviel die 8ervjmr« und an-
dere dergleichen Gerechtigkeiten betrist durch deren würtlichen
Gebrauch zu übergeben/ welcher in^uribuz nczanvisaufdem
Vcrbott an einer und der ^cquiclccnz an anderer Sei t / in
affirmativ^ aber aus der Uebung an einer und der Gestattung
an anderer Seite beruhet. Solchenmach ist hierunter das nem-
liche wiederum zu beobachten / was 3"° pr^ccä. n. i . bis 5.
jnciulivc, geordnet ist / die «ücMon insonderheit belangend,
kommt es 1"° hiermit lediglich auf den Willen des l^cäcn.
tens und OlNonari i an. Sobald diese beede über dm Iranz-
po l t miteinander verstanden seynd/ hat die O M o n ohne wei-
teren Zltthun seine vollständige Richtigkeit. D i e Mite inwi l -
ligung des vcbironä cclN ist 2 ^ hierzu nicht nöthig, sondern
das Recht / was man gegen ihn hat / tan auch wieder seinm
Wil len an andere ccäirt und überlassen werden. Juden mögen
3"ü ihre gegen Christen habende Forderungen an einen ande-
ren Christen ohne Nullirät nicht überlassen/ was aber 4 " das
gemeine Recht von Ol l iombuz in kotcmiorcz vcl IVlil lt«
ttawirt / wird wenigst hier zu Land nicht mehr attenöirt.
5'° Können rezularircr alle sowol gegenwartig - als zukünftige
lura vcl ^Äionez, soweit nicht ein bestndere Ausnahm gemacht
wird / ccckrt werden. 6^ M u ß die O l l i o n von dem / der
sich daranf beruft, erwiesen werden / und ist auch der blosse
Briefs-Innhaber, wenn er sich nicht in anderweg dazu Icziri-
miren tan/ von diesem Beweis nicht besreyet / ohngeacht der
Brief die cwusulam, jeden Briefs-Innhaber/ in sich
halt, weil sich solches nur von rechtmäßigen Briefs - Innha»
bern verstehet. 7^" Seynd bey Überlassung einer prineipal-
^H ion auch die ^ccclloriX vcl klXpararonge allzeit stillschwei-
gend mit darunter verstanden. 8"" Tr i t t «ücssionanuZ in alle
Rechten des (.'clUonarü, welche durch Gesatz oder Geding

nicht

von Art und weis das Higenthum zu erlangen.

nicht besonders ausgenommen seynd, durcligehends e i n , und
ist der disfalls m Römijchen Rechten gemachte Untcrsthicd zwi-
schen dem l)()mim0 vcl^xcrciri()^li3,dalM der^Äj()n^ (^ireÄä
vcl ucili.nach teutsth - und Landllblichcn Rechten als eine uu-
nöthige 3ubrl!jcät ausgehoben. Becdcs kommt dem
ljo nach beschchmcr Zession zu / und hat sodann 9
mit dem ^urc cesso gar nichts mehr zu thun / dahingegen ste-
hen i o ^ dem Ersten alle Lxccprioncz im Weeg/ welche (^c-
c!en5 selbst von Rechtswegen zu leiden gehabt hätte. Es kan sich
auch jener 11"^ deren ihm eigens zustehender Privilegien m kc

ä zu Nachtheil eines Drittens nicht gebrauchen, und muß
" die Sach mit allcn daraus haftcndcn Bürden überneh-

men. 1 ^ " Haftet auch Debitor ccssu5 von der Zeit an , da
er Nachricht von der lücMon hat, dem ONlonano dergestalt,
daß er von dem Oäemcn weder belangt noch dcr Qdl^arion
mehr entbunden werden mag. Wenn aber 14^ zwey untcr-
sthiedliche lüclUonarü sich bcy ihm angeben, so muß er sich an
jenen halten, der^die altere O l l i o n vor sich hat , und da er
etwan aus Unwissenheit sich bcy dem letzteren abfindet, so ist
er der Obligation loß. 15" Is t Lcx ^naKasiana, Kraft wel-
cher lDcbitiOl ccssu5 dem (ücllionario nur das sür dic cc6irte
Schuld ausgelegte (Quantum zu entrichten hat, zwar nicht
ausgehoben, es muß aber derjenige, welcher sich damit schützen
w i l l , zwey Dinge beweisen, ncmlich erstens, daß (ücMona-
liuä die cc6irte Schuld nicht nur um billichen Prcis llicht an
sich gebracht, sondern auch zwcytens mit sonderbarer Bemü-
hung hiernach gestrebt habe.Derowessen sich auch in strittig-und
zweifelhaft-oder gefährlich-und solchen Schuld-Forderungen/
welche einer Verlusts-Gefahr untcrworffen scynd, auf gedach-
te Lezcm niemal bezogen werden tau.

§. 9-

HccclNo wird genannt, wenn eine Sach ihrer pr^va-
lenz und Ueberlegenhcit nach die andere mit ihr vereinigte ge-
ringere Sach an > und folglich das Eigcnchum derselben nach
sich ziehet, welches theils durch die Natur selbst, thcils durch
menschlichen Fleiß und zwar per ̂ I l i lll ?!
äionem, ^ivci DcNicucioncm,

E e
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zll geschehen pfiegt.

§. ic>.

Was durch die Gewalt des vorbcyfliessenden Wassers an
einem fremden Gruud unvermerkter Weis nach und nach an-
geschüttet w i r d , das gehört auch zu selbigen Grund , wenn sol-
cher anders keine gewisse angezeigte Granzen hat, sondern der
Fluß selbst die Scheidung macht. Es soll anch dem Nico alt
deme, was er der Anschütten, Usern und Insuln halber recht-
lich hergebracht hat, weder durch diesen noch nächstfolgenden
§vum i5 A 12. etwas benommen seyn.

§. n .

Bey denen Insuln und Werden, welche mit Wasser völ-
l ig umgeben seynd, ist zu unterscheiden, ob solche in dem Fluß
nur Anschüttweis nach und nach, oder aber aus einmal durch
Gewaltsamen Wasser - Einbruch emstanden scynd. Letztensalls
bleiben sie deme, welchem der Grund vorhin zugehört hat, er-
stensalls aber werden sie zwischen denen, welche mit ihren
Gründen dis- und jenseits zunächst am Wasser liegen, K k r o
Portion getheilt.

§. 12.

Nimmt der Fluß einen anderen Gang und verändert sein
voriges Wasser-Bett, so gehört dieses denen nächst anstossen-
den 2 Proportion ihrer Anstössen. Gehet er aber in sein vo-
riges Bett wiedernm zurück, so gehört der neu - verlassene ^ 1 -
vcus ebenfalls denjenigen, welche zunächst daran liegen. Blos-
se Überschwemmungen veränderen nichts an dem Eigenthum
des überschwemmten Grnnd und Bodens , sondern lassen ihn
nach abgelauffetten Wasser in dem vorigen Stand.

3. 13.
W i r d ein Stück Lands durch die Gewalt des vorbeyslicß

senden Wassers nicht nach und nach, sondern aus einmal ab-
gerissen, uud einem fremden Grund angelegt, so ist zu scheu,
ob er bereits Wurzel alldort gefaßt habe, und angewachsen
seye oder nicht. Lemenfalls bleibt er dem vorigen Eigenchü-
nu r , crstcnsalls aber nicht, doch muß ihm der Werch desselben

nach

von Ar t und we i s das Bigenchum zu erlangen. , i l

nach unpartheyischen Anschlag vergütet werden. Ob und wie
weit übrigcus zu Verhütung dergleichen Wasser-Schäden die
Verwahrung seines Gestatts von Rcchtwegen gegründet seye,
siehe unten r. 4. O p . 16. §. n .

§. 14.

Wer 1 " " eine frcmbde Materie in nene Gestalt
Form bringt, so daß die Sach in ihren vorigen Stand und
8pccicm nicht wieder hergestellt werden mag, der erlangt
das Eigenthum davon, weuu es anders bonä Ncic uud für
sich in eignen Namen geschehen ist. Dagegen muß 2^ der-
jenige, welchem die Materie zugehört hat, um den wahren
Werch derselben nach uupartheyisthen Anschlag besridiget wer-
den, und tan sich bis dahin des kcrcmions - Rechts bey der
novä spccic, wenn er solche in Händen hat, bedienen. I s t
aber 3 ^ bemelte neue 3pccic3 wissentlich und m^Iä N6c ver-
fertiget worden, so gehört sie nicht dem Vcrfertiger, sondern
dem Eigenthümer der IVIarcrie zu, und wenn ihm solche nicht
anständig i s t , mag er den Wcrth forderen, und benöthig-
tensalls ^uramemum in I^iccm darüber abschwören.

§. 15.

Wenn man theils eigne, thcils fremde Materie
in eine solche neue Gestalt bringt, daß man becde
weder unterscheiden noch absöltdcren tan, so wird das Eigen-
thllm der fremden iVlacerie und zwar in flüssigen Dil lgen
pcr lüonfuNoncm, in truckcncn pcr (^ommixnoncm erlan-
get, gejchiehet aber ein oder anderes nicht in eignen sondern
in des Dri t tens Namen, oder gar nnr voll ungcsehr, so wer-
den beede vermischte ^arcrien gemeinschaftlich. I m übrigen
wird es, wie mit der äpccjkcarion, gehalten.

§. 16.

Wenn fremdes D i n g mit Eignen dergestalt vereiniget
w i r d , daß cm (?0rp^3 oder ^ o m ^ daraus entstehet, ulld
sich die vereinigte Theil zwar noch unterscheiden, aber nicht
füglich mehr absonderen lassen, so ist i '"" die Rechts Regul,
daß der Haupt-den Neben-Theil, und der stärkere dcn schwä-
cheren nach sich ziehet. Es wird aber 2 ^ der Neben < oder

E c 2 schwa-
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schwächere Theil darans benrthcilt, wenn er nur zur Beziehr-
Vermehr-Erganz- oder Ausbesserung des anderen Theils die-
nen soll, oder gar so beschaffen i s t , daß er für sich allein
nicht einmal bestehen tan. 3 " Is t der Eigenthümer des
Haupt-Theils schuldig den Werth des ächunzirtcn Thctts zu
vergüten, ohne Unterschied, ob die HHunÄion bonä vcl ma-
lä K6e geschehen seye. 4 " Wi rd zwar wol die Anschweissung,
nicht aber die Anlöthung für eine ^Hunä ion gehalten, weil
der angelöthete Theil sich füglich wiederum absonderen laßt.

§. 17.
Ein Gebände wird ennveder 1^ " mit sremden ^atcr ia-

l im ans fremden G r u n d , oder 2 ^ aus sremden Grund mit
eignen K4accrialien, oder 3"" ans eignen Grnnd mit frem-
den klarcrialien errichtet. I n all diesen Fallen gehört solches
dem Eigenthümer Grund und Bodens zu, und ist hiernachst
aus den i"° Fall zu merken, daß derjenige, welcher einen nütz-
lich- oder nothwendigen Bau geführt hat, seine Kosten, und
der andere, deme die KlarcriaUa zugehörig gewest, den Werth
derselben von dem Grund-Herrn forderen, oder nach nieder-
gerissenen Gebau die ktarcnalia wieder zn sich nehmen möge.
2"" Falls wird es deren Bau-Köstenhalber mit dem Unterschied
imer donam öc malam l^iclcm nach Maaßgab obigen 2""
Aapituls IQ"" §" /ten ^ u m . und iiten z^ Htm ^urn. relpeäi-
ve beobachtet, z"« ^ ^ ^ werden die IVlarcrmIja ohnpartheyi-
schen Anschlag nach vergütet, und hat die ^ ä i o in äupium
niemal mehr statt.

§. 18.

D i e nemliche Bewandnnß hat es mit denen Banmen,
Pflanzen und Saamen, dann sobald der letztere eimnal aus-
gesäet is t , und jene ans dem Grnnd - Wnrzel gesaßt haben,
gehört alles dem Grnnd-Herrn, jedoch soviel die Vergütung
der Kosten oder Erstattung des Werths betrift, mic Beobach-
tung des § " plXcccl. 17. bemerttcu Unterschieds. Soviel aber
die Baum und Pflanzen belangt, welche sich mit ihren Würz-
ten ans mehrley Herrn - Gründe erstrecken, seynd solche auch
zwischen ihnen gemeinschaftlich.

s. 19.
Wer aus fremder Tafel mahlt, behalt das Gemahlde,

und bezahlt dagegen den Werth der Tafel, bep der Schrift
aus

von Art und weis das lkigenthum zu erlangen. HZ

auf ftemdcn Papier verordnen zwar die Römische Rechten
das Wiederspiel, es soll aber dem ohngeacht die Schrift dem
Schreiber gegen Vergütung des Papiers verbleiben. Soviel
die Vieh-Zncht belangt, laßt man es bey der Rechts-Regul:
I>2rtu3 lcquirul Vcmrcln,netnlich das Innge folgt der Mutter.

§. 20.

in
Die Früchten oder Nutzungen einer Sach werden

l lüivilez, inciultlialeZ, ?cn6cmc3, Lepararos,
crcipicn6o3, ?uturo3, Lxramcä öc (Konsum-

getheilt. l^amralez werden genannt, welche die Na-
tur der Sach selbst meistentheils ohne menschlichen Zuthun
giebt. N v i l n , welche mit Gelegenheit der Sach genossen
werden, z. E. S t i f ten , G i l t en , Zinsen, wovon m §"« scq.
Inäuklialcz, welche durch menschlichen Fleiß hervorkommen.
?cn6enrc3, welche noch an dm Bäumen hangen, oder auf
dem Feld stehen, separat! . welche bereits geschnitten oder
abgelößt seynd. pcrcepti ve! pcrcipienäi. welche man würk-
lich eingebracht ha t , oder rcspcäivc durch gemeine Haus-
Wirthjchaft hatte einbringen tonnen, r u t u n , welche nur
auf blosser Hosnung beruhen. L x r a m « , welche noch m >la-

ä ö ) oder wenigst dem Werth nach vorhanden seynd.
welche auf diese A r t nicht mehr vorhanden, son

W " G bst
h h , s

dern verzehrt seynd. Wem nun 2 " das G u t selbst zuge-
hört, dem gehören auch lezularircr die Früchten z u , sosern
nicht ein anderer das Recht dazu hat , wie z. E. ein Nutz-
niesser, oder Pachter der Guts - Nutzungen, oder der Nach-
bar in Ansehen deren Baum-Früchten, welche von denen auf
seinem Grund hinüber Hangenden Aesten absallen. Soviel
aber 3 ^ fremde Güter betrist, ist unter einem Kons vcl ma-
lZe riclcj posselldre ein Unterschied, jenem werden zwar re^u-
lariter alle k>uÄu3 perccpri oder separat! eigen , doch muß
er sie dem wahren Eigenthümer, wenn er sich seiner Zeit da-
rum meldet, wiederum rctt j tuiren, soweit selbe nicht schon
conlummirt oder verjährt seynd. Dieser hingegen tan sich
von denen Früchten nichts zueignen, sondern muß sogar O n >
l u m p t e rettimiren, die Lxtamez aber mögen von ihm oder
von anderen, in deren Händen sie sich befinden, allerdings

ck " Z h ch l b l
, ch

werden. 4 " Ziehet endlich sowol
ssld st b

als4 Z h ch
possclldl die Kosten wiederum ab / welche aus kruäu5

ä verwendet worden.
Ff §. 21.
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Vel
lum.

§.

Dbschon das Geld an sich ein unfruchtbares D ing ist, so
tragt es doch i " ° dem (Äcckcori öfftermal Zinsen und Inrcrcs-
Kn/ welche ihm der Debitor ab der schuldige» Haupt-5umma.
jedoch 2^° niemal änderst zu einrichten hat/ als wenn ein aus-
drückliches Geding / oder in Entrichtung der Schuldigkeit
ein Saumsal / oder sonst ein 8pccia!. Gesätz darüber vorhan-
den ist. Der Saumsal wird z"° aus Seiten des Debirons
begangen in Obljzationc clckmrä von der Zeit an/ da der hie-
rin bestimmte Tag würtlich verstrichen ist/ in Obligation? in-
dcKmtH aber/ welche aus keinen gewissen Tag eingeschränkt ist,
von der Zeit an/ da Debitor entweder gerichtlich/ oder erweis-
lichcrmassen außergerichtlich um die Schuld einmal angegangen
worden. 4 " Hat der nach Römischen Rechten inrcr ^Hiones
bQNX I^iäel öc l i l i ä i ^UN3 disfalls obwaltende Unterschied nach
teutschen Reichs - und hiesigen Land-Rechten nicht mehr statt.
5'" Bestehen die gewöhnliche Zinsen rezularircr aus jährlichen
fünf von hundert/ es seye dann/ daß lub I^ominc I^ucri cc5
sgnciz vcl Damni cmcr^cntiä ein mehrers bewisen werden tan.
Wer nun 6 " in dieser Prob unterliegt/ verliehrt verwegen die
übrige gewöhnliche Zinsen keineswegs. 7" " Is t Niemand er-
laubt höhere als obige Zinsen zu bedingen/ und wenn derglei-
chen entweder öffentlich oder verdeckter Weis geschiehet/ so mag
8"" von der Obrigkeit aussochanen Ueberschuß ohne obgcdach-
ter Prob des I^ucri ccllanri5 vcl Damni cmcrzcntiz nicht nur
nicht gesprochen / sondern was daran bereits m6cbitc bezahlt
ist/ wiederum zurück gefordert / oder an der übrigen Schuld
abgezogen werden. Der sogenannte ^natoc i lmuä, da die
Zinsen zu verzinslichen(.apira! geschlagen werden/ist 9"" gleich-
falls verbottM/ ausgenommen/ da die Zinsen würtlich bezahlt,
sofort zu neuen Darlehen gegeben / oder aber die Person des
Debitors verändert worden. i o " ^ Wi rd man durch die Ein-
red / daß das (Äpitial bereits ulrra alrcrum tantum verintcr«
cMrt sey(/ von Bezahlung weiterer Zinsen nicht besreyet. 11 ̂ "
Seynd die mit übermässig-verbotenen Zinsen angefülte c^on-
traÄen/soviel die Uebermaaß betrift/ nicht nur von keiner Gül -
tigkeit/ sondern sollen auch 12"" wenn der Wucher groß und
gefährlich ist/ gestalten Dingen nach willkürlich bestraft wer-
den.

Viertes

Von der Verjährung.

Von der Verjährung.

§. 1.

»Enn das Eigenthum einer fremden Sache / oder eine Was dieV»
besondere Gerechtsame hieraus mittels der Zeit er-'"^"°"^
langt w i rd , so ist und heißt es eine Verjährung,

Nutz- und Gewahr- Ersitzung.

§. 2.

Wer des Eigenthums oder Innhabens der verjährender Wer veM
Sache sähig ist/ der tan auch solche mit Recht verjähren/ u n d " " " " " '
mag dieses nicht nur für sich selbst, sondern auch durch ande-
re z.E. durch einen Anwald/ Vormund oder ^urawrem ge-
schehen.

§. 3-

Alle fremde Sachen leiden rczularitcr die Verjährung/
sofern solche nicht durch Gesätz oder Gewohnheit besonders da-"""'
von ausgenommen werden / als da z. E. scynd 1 " " kcä cxcra
?acriM0nium vcl (^ommercium ^»umanum. 2^ l<c8 vitio-
sX, das ist/ entwendete oder mit umechtmWger Gewalt an
sich gebrachte Dinge / solange das Vmum nicht purArt ist.
Z"° ll.cz mcrX k^culratiz, deren man sich nemlich nicht soviel
aus besonderen als allgemeinen Recht jedesmal / und soofft es
Nur die Gelegenheit giebt/ ftey gebrauchen tan oder nicht / ohne
daß man durch fremdes Innhaben oder Verbott daran gehin-
dert wird.

§. 4.

Zur Verjährung werden rczuwritcr folgende Stücke
erfordert. 1«" Das Innhaben des verjährten Guts, 2 ^ (in
rechtmäßiger T i tu l / 3 '" bona ridcz, das ist/ die gute Me i -

F s 2 nung,
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nung, nach welcher man die Sach nicht für fremd, sondern für
die seinige halt. 4 " D ie Vollstreckung des in denen Rechten
bestimmten Zeit - Verlaufs.

§. 5.

V o n dem Besitz der verjährten Sache ist 1 ^ die Regul
M Merken: tantum ^lXlcrlptum, czuanmui ?c»ilcllum, das
ist, die Verjährung (.'streckt sich nur soweit als man würtlich
im Besitz gehabt hat. 2 ^ Wi rd die ganze Verjährungs-Zeit
hindurch ein ununterbrochen - beständiger Besitz erfordert, und
da nun 3"° Ansang und Ende desselben einmal bewiesen ist, so
wird solcher auch von der mittleren Zeit gemuthmasset, derge-
stalt , daß derjenige, welcher den Unterbruch vorschützt, die
Prob machen muß. 4 ^ Dient zwar bey uncörperlichen D i n -
gen der Gebrauch statt der kosselNon , doch soll derselbe 5 "
in plXlcribjrung jährlicher Zinsen oder Verreichnüssen gewisi
sermassen gleichförmig seyn. 6 " Is t in juribus (Montmuis,
welche ihrer Natur nach von einem unterbrochenen Gebrauch
seynd, kein beständiges ^Hual-Lxcrcitium vonnöthen, sondern
es ist gnug, wenn man sich in kaculrare cxcrccnck beständig
findet, mithin sich der Sach bey jeder Gelegenheit unhmder-
lich hätte gebrauchen können.

§. 6.

nurFür einen rechtmässigen Verjährungs-Titul wird
jener gehalten, wodurch das Eigenthum der Sach
werden t an , z.E. Kauf , Tausch, Darlehen, Schantung/
Vermächmuß, Erbschaft, und dergleichen. Solchemnach reicht
2 ^ der blosse'ljmluä l)epoNci, dommoäati) krecalü) ?iz<
nori8. Locati conäuäi öcc. nimmermehr hin. z"" Muß
der Titul aus Widersprechen bewiesen seyn, ausgenommen in
dreyssig - oder mehr jährig - oder gar unsürdenklicher prZescri«
priON) massen wenn diese, einmal bewiesen i s t , die Lange der
Zeit statt des Timls g i l t , folglich der Beweis allenfalls dem-
jenigen obliegt, welcher die Verjährung unter dem Vorwand,
daß solche auf einem l i m l o viriolo beruhe, zu bestreikten sucht.

§. 7.

Lona?icic3 ist I"ö nicht nur anfänglich, sondern auch
die ganze Verjährungs-Zeit hindurch vonnöthen , wird aber

gleich-
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gleicbwol 2 " lin Zweifel lallzeit p r ^ l um i r t , und bedarf folg-
lich keines Beweis mehr, sondern es muß im Gegentheil der-
jenige , welcher malZm k'idem vorschützt, Pie Prob machm.
3"" Schadet mala Nclez nicht, wenn man erst nach vollstrect-
tcr Verjährung darein kommt. 4 ^ Stehet auch bonX k'iclei
koücl ld l i mala I?l6c5 lüompossclloljs nicht im Weeg , wol
aber kan bong l̂ icics des ersterm dem letzttrm in b
Sachen nltßen.

§. 8.

W o keine Special. Verordnung oder Ausnahm h
den ist , da werden 1 " " die bewegliche Dinge in drey, die un-
belvegliche aber in zehen wieder Gegenwärtige, und in zwan-
zig gegen Abwesende, endlich die uncörperliche in dreyssig Jah-
ren ohne T i t u l , in zehen und rcspcHiv^ zwanzig Jahren mit
einem Ti tul verjährt. Is t auch 2 ^ in ?lHlcrzblrung jahrlicher
Zinsen oder Verreichnussen nicht nöthig, jede derselben beson-
ders zu verjähren, sondern sie werden alle zusammen in einer
Zeit sowolaÄivc als passive verjährt. 3 " Halt man hierin-
salls nur jenen für abwesend, der sich auswärts an einem der
Lhur-Fürstlichen Lands - Hoheit nicht unterworffencn Or t die
ganze Zeit über aufhalt, welches jedoch 4'° niemal gemuth-
masset w i r d , sondern von dem, der sich mit der Abwesenheit
entschuldiget, bewiesen werden soll. 5^ Pflegt man die Zeit
nicht uri l ircr, sondern cominuo, das i s t , mit Einrechnung
deren Feyertägen zu zehlen, dergestalt, daß sobald nur der letz-
te Tag erscheint, auch die Verjährung ftlbigen Augenblick ihr
End nimmt. Gegen I m e , welche <3" Alters - oder anderer
kecknal-Mänglenhalber unter zeitlicher Kuratel stehen, laust
die Zeit wahrender Minderjährigkeit oder lüurarel nicht, son-
dern wird an der vorhergehend - und nachfolgender Zeit abge-
rechnet. D i e nemlicbe Besthaffcnlieit hat es 7"" mit denm
um des gemeinen Wesens wegen Abwesenden, wie auch mit all
anderen, welche entweder von Rechtswegen noch nicht c<5ca-
circr klagen können, oder wenigst durch Kr ieg, Pcst, Was-
ser - Noch und dergleichen äusscrliche Zufall daran gehindert
werden, Massen auch diese Zei t , solange nemltch dergleichen
ehehafte Hindernuß daurt, abgezogm wird.

Gg s.
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deutlicher
Zeit.

s. 9.
Verjährung von unfürdentliclM Zeiten (

ptio "lemporig immemoriIllg )̂ wird genannt , da Nie-
mand mehr lebt, der die Sach in einem anderen Stand als
sie is t , entweder selbst, oder durch andere erfahren hat. So l -
chemnach müssen die Hierinfalls beygebrachte Gezeugcn 1 ^
wenigst 54. Jahr alt seyn, und 2 ^ nicht nur 40 . Jahr zü-
ruck von der strittigen Sach aus eignen guten Wissen, son-
dern auch, daß sie 3 ' " ein anderes niemal gehört, und dm
Ansang der strittigen Sach weder selbst wissen, noch an?
Verwarts in Erfahrung gebracht haben / äeponirm.

§.

^ ^ einmal angefangen - aber noch nicht gänzlich volb
Verjährung streckte Verjährung wlrd I ° " sowol IN Luocessore unlver«
" ° " " " ' " - sali als sm^ulari) wenn er sich nur in gleichmässlgen I n n -

haben befindet, allerdings sortgesetzt. Wobey jedoch 2 " der
Unterschied zu beobachten ist, ob sich der Vorsahrcr in do»
nä oder malä kiclc befunden habe. Elstenfalls tan der 5 u o
ccssor die ganze Zeit seines Vorsahrers, und solang ncmlich
dieser die Sach inngehabt hat, in die seinige miteinrechnen/
und aus solche Weis die Verjährung compictirm. Ande-
renfalls aber hat 3"" die Einrechnung nicht statt, sondern
er muß für sich selbst so lange Zeit in würtlichen Bejch seyn,
als zur Verjährung erfordert w i r d , welch letzterenfalls ihm
sodann 4 " mala kiäez äntecelldriz, und zwar ohne Unter-
schied imcr Zuccellioncm univerlalcrn A particularem nicht
mehr schadet, dasern er 8ucccssor nur seines Or ts jederzeit
in bonä ?iäc sich befunden hat.

§. 11.

r̂bruchd^ D i e Verjährung wird entweder nawlalitcr oder civi.
Vlljahrung. liter unterbrochen. Dieses geschehet in - oder sosem es nur

Mlglich dargethan werden kan, auch durch aussergerichtliche
Interpellation, jenes aber, wenn man währender ?rXlcri-
prion aus dem Besitz kommt. I n beeden Fallen tan die

Ver-

Von der Verjährung.
Verjährung nach der Interpellation wiederum von neuem,
und zwar nach der Nawrali von der Zeit, da man den Be-
sitz wiederum erlangt hat, nach der Qv i l i aber von der Zeit,
da man sich das letztemal gemeldet h a t , abermal angefan-
gen werden, jedoch dergestalt, daß weder ein- noch anderen-
falls die vorige Zeit mitemgerechntt wird.

§. 12.

Gegen die bereits vollstreckte rechtmässige Verjährung
Hat kettitutio in inteßrum weder unter dem Vorwand der
Unwissenheit, noch Abwesenheit, neu vorgefundener Urkunden
und dergleichen mehr statt, allermassen sich derselben auch min-
derjährige Personen um soweniger zu erfreuen haben sollen,
als die Verjährung obverstandfnermassen währender

ohnehin in 5uspenld verbleibt.

d e r . ^
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ünftes M M
Von dem Innhabcn. (

Was das
Innhaben

dntbeilullg
desse eu .

§. I.

'Esitz oder Innhaben bedeutet eigentlich jenen Zustand,
' da man eine Sach mit der Absicht, solche für sich

zu haben ( ammo l idi kabcncli) in seiner Gewalt
und Gewahrsame hat.

§. 2.

Aie?0lIelN0N wird in Vcram A <)^iall, bonN vcl

getheilt. Vera verstehet sich nur von cörperlichcn,
von uncörperlichen Dingen. LonZe l^läci, wenn der I n n -
Haber billich glaubt, daß ihm die Sach zugehörig seye. k la -
w l^iäci. wenn er wissentich eine fremde Sach für die sei-
nige behalt, lu t ta , welche auf einem rechtmäßigen Ankunsts-
T im l beruhet. I n j u l k , welche dergleichen Ti tul nicht vor
sich hat. Q v i l i z . da man die Sach nicht leiblicher Weis
( (üorpore ) sondem nur in der Meinung und Absicht al-
lein ( l o l o ^n imo ) innhat, wie z. E. ein Abwesender, oder
da man die Sach Corpore öc Hnimo zugleich, und zwar
entweder von Eigemhums - oder wenigst von eines anderen
Rechtswegen z. C.von Psandschaft, Nutznießung, oder Pach-
tungsweis innhat. I^aruraljz. da man die Sach nur l l o l -
pore allein, ohne Absicht solche für sich oder die Seinige zu
bebalten, umhat, wie z. E. ein blosser Anwald, UepoNria«
lM3) oder pOllcssor merc ?lcc2riu3, welches jedoch nur in
uncigentlichcn Verstand eine pollcMon genannt wird / und
in der That nichts als eine blosse Occencion ist.

§. 3-

W ^ bes Eigenthums von einer Sach sähig ist/ mag
auch wol das Innhabm davon erlangm.

Von dem Innhaben.

§. 4.
Alles tan posseclirt werden, was nicht besonders davon

ausgenommen ist, als da z. E. seynd kcs excra
vel lüommercium kumanum, wie auch kc
t2ti3, solang sie die nemliche verbleiben, und ihr Natur nicht
veranderen.

§. 5.

D a s Innhaben einer Sach wird 1 ^ andergestalt nicht V°«
erlangt, als wenn man selbe aus hinlänglicher Ursach nach"
Maaßgab nächstfolgenden sechsten §"' in der Absicht solche für
sich zu behalten würtlich ergreift. Solchemnach ist 2 ^ /^ni-

allein ohne sothaner ^pprckcnsion zll Erlangung der
)n nicht hinreichend, und es tan solche auch 3"" ohne

erfolgend - würtlicher Einraum - oder Ergreiffung nicht ccciirt
werden, wol hingegen mag sie 4 " jeder nicht nur selbst, son-
dern auch durch andere erlangen, wenn selbe nur statt seiner
und aus seinem Namen ergriffen wird. 5'" Kan man ein D i n g
zwar aus mehrley Ursachen zugleich umhaben, die lüaulam
rOllell ionk aber mag feiner durch blosse Einbildung, ohne
daß in der That eine neue ^aula hervorkommt, für sich selbst
abanderen.

§. 6.

D i e Ergreiffung der possck ist ein solches k a ä u m , wo-Von
durch man sich der Sach bemächtiget, und wird in Vcr^m ^ ^
kiÄam gethcilt. Jene tan 1 " " azlf unterschiedliche Weis ge
schehen, und zwar bey beweglichen Dingen gemeiniglich da-
durch, wenn man solche zu Händen bringt, bey unbeweglichen
aber durch den Eintritt also und dergestalt, daß / " in einem
zusammenhangenden D i n g ( lüorporc conncxo ) z. E. in ei-
nem Wald-oder Grund-Smck alleTheil desselben zu betretten
oder zu berühren nicht nöthig ist,sondern es wird das ganze cor-
pu3 mittels eines Theils oder dazu gehörigen Stucks apprc-
Kenckrt. Dahingegen 4 " in einem aus mehr abgclöndcrten
Theilen bestehenden D i n g ( (.orporc (i izjunäivo);. E. bey ei-
ner Heerd Viehe, der Unterschied zu machen ist, ob das ganze
(Üolpu3 aus einem Haussen beysammm und gegenwärtig, oder
aber zerstreuet, und zum Theil abwesend scye, erstcnfalls wird
das ganzc Corpus mittels eines einzigen Stücks ergriffcn,wenn
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nur die Absicht auf das ganze hierunter gerichtet ist/ anderen-
falls müssen die zerstreut - oder abwesende Stück / jedes beson-
ders/ ergriffen werden / und erstreckt sich ausser deme die k?-
prckcnlion von einem auf das andere nicht. Zuweilen wird
5 " die pollek nur durch das Angesicht erlangt, wenn nem-
lich die Sach vor Angen liegt/ und mit beederseitiger Einver-
ständnuß von dem Innhaber oder dessen Anwald in der Me i -
nung und Absicht/ solche dem anderen zu überlassen und einzu-
räumen/ würklich vorgezeigt wird. Uncörperliche Dinge / wel-
che cörperlichen anhange«/ werden 6 ^ mittels der letzteren all-
zeit zugleich ergriffen/ sonst aber geschiehet 7"^ die ^pprcticn-
l ion in incnrporalibuz durch deren würtlichen Gebrauch, oder
^ÄU3 p0Üell0rj()5, und zwar in Kundus nezarivi5, Kraft de-
ren etwas nicht geschehen soll/ z. E. in Unterlassung eines ge-
wissen B a u / oder Gang-Steigs und dergleichen durch das Ver-
bott aus einer/ und die kcqmclccnz aus anderer Seite/ in ak>
5rmarivi3 aber durch den Gebrauch auf einer/ und die Gestat-
tung auf anderer Seite. ? iäa Hpprckcnlio bestehet 8 ^ in
gewissen üblichen Zeichen/ als da z. E scynd/ die Übergebung
der Schlüsseln / oder Inlilumcnren/Ausschneidung Spahn oder
Wasens/ Ausdruckung des S igc ls , Einpfiichtung der Umer-
thanen/Verschliess- oder Bewachtung der Sach/ und nicht we-
niger durch das in nächstfolgenden §"" bemerkte ^ o n ü i m t u m
pollcssonum. 9"" Kan die ̂ pprc^cnNOn anch Bedingnuß-
weis geschehen / welchensatts jedoch die rossclliOn erst cxittcn-
rc (^onckrionc erlangt wird.

§. 7.
lüonlt i tutum posselldrium wird genant / wenn sich der

Innhaber anheischig macht/ die Sach binsühro nicht mehr für
sich / sondern für einen anderen mit dessen Bewilligung behal-
ten zn wollen / welches 1 ^ nicht nur ausdrücklich / sondern
auch stillschweigend geschehen tan/da nemlich z. E.
sich in Ansehen des ^ontt i rmari i nur für einen
rium, Dcpolitgriuln, (^ommo^atarium,
oder dnnduÄorcm erklärt. 2 ^ Richtet sich das
t u m lediglich nach der Natur des Haupt-Geschäfts / welchem
es mitbevgesügt ist/ und falls nnn dieses gewisse Bcdingnussen
auf sich hat/ so wird jenes ebenfalls pro conckrionaco gehal-
ten. z"b Erstreckt sich selbes auch auf des donNimtarn Er-
ben , dergestalt, daß ihnen alle kcmccka pollclldria, wie ihm

selbst,

Von dem Innhaben. 12 3

selbst, zu Guten gehen. 4 ' " Wi rd unter mehr donNi'tutanis
allzeit der erste für den rechtmäßigen Innhaber geachtet. 5^
Hört das O n l l i m r u m auf/ wenn das Haupt-Geschäft/ deme
es einverleibt worden ist / wegfallt / oder wenn (^0nttitucn5
sich selbst nur aus gewisse Zeit der possck zu ersreueu hat/und
diese gänzlich verflossen ist / oder wenn ein anderer die würk-
liche ?0sscMon ergreift/ nnd er sich von Zeit der Wissenschaft
nicht längst inner drey Tägen meldet.

3. 8.

D ie merklichste Würkungen der posscMon bestehen da-
r lN: I"'" Kan sich jeder bcy seinem Innhaben gegen unrechtmas-
sige Eingriffe selbst eigenmächtiger Weis schützen / und sosern
es aus der Ste l l geschiehet/ Gewalt mit Gewalt abtreiben. 2 ^
S o l l Niemand seines Innhabens entsetzt werde«/ solang nicht
ein anderer ein besseres Recht zur Sach gnüglich darthut. z""
Is t in Zweifel allzeit mclior ^onckcio possiclenriz. 4 ^ Kan
man ihm rcßulgrjccr und sofern er nicht eine stärkere prs lum-
pcioncm vcl P.c5ittcnn3m 1ulj5 wider sich hat/ den Titul oder
l^aulam possclNomZ anzugeben keineswegs zummhen. Eben
sowenig ist er 5 " schuldig/ den Beweis/ daß ihm die Sach zu-
gehörig seye/ auf sich zu nehmen/ sondern das Onus proban-
cli liegt vielmehr dem Gegentheil ob / welcher auch 6'° aus
dem Fall / wetm er die lüaukm pollcMonis für unrechtmäsi
sig angicbt / solches gcbührend zu erweisen hat. / " ö Stehet
dem Innhaber bey kciUmirung des inngehabten Guts wegen
deren daraus verwendeter paMrlicher Kosten ^ 3 8crcnti0ni3
in zll

3. 9-

D ie possclNon gehet i^° verlohren durch den Tod
Innhabcrs/ dann sie ist kaÄ i , und gebet nicht ausdie Erben/
che und bevor selbe nicht auf obgcdachte Weis von ihnen ergris-
sen wird/ dessen sie sich doch / solang posscMo vacua bleibt,
und Niemand anderer das plgcvcnirc spielt / eigenmächtiger
Weis ohne Erwartung gerichtlicher Einweisung zu pl^valiren
haben. Eine andere Beschaffenheit hat es 2 ^ mit der (üom-
pollellionc pro mciivlld, dann diese wird durch Absterben ei-
nes <Ü0mp0lIcll0rjz nicht leer / sondern wird von dem Ueber-
lebcnden/ soweit er vorhin schon in unzerthcilter <^0mpossc5
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.. ^ gewest, comlnuirt und bleibt ihm von selber Zeit an ganz
allem. Bey Lebzeiten des Innhabers gebet 3 " die?osscssion
entweder nur ämmo oder Corpore al lein, oder aus beede
Weis zugleich Verlohren, und zwar lolo ^ m m o z. E. in dem
Fall obgedachttn donlUcuti possclloni ausSeiten des OonlU-
tuentens, solo (üorporc, wenn man wider S inn und Wil len,
z. E- durch Gewaltsame Abnahm oder Vertreibung/ ganzlichen
Verlust oder Untergang der Sach entsetzt oder beraubt wird,
dkrpore öc ümmo zugleich, wenn man sich der?osscl5 selbst
gutwillig z. E. durch würtliche Uebergab, DcrcliÄion, oder ob-
verstandene ^cquiclccnz auf gegentheiliges Verbott, und der-
gleichen begiebt. 4 " Is t gleichgültig, ob man selbst oder der-
jenige , durch welchen man sie cxercirt hat, z. E. ein Anwald
oder Ocpollcariu3 des Innhabens entsetzt wird. 5 " Gehet
durch die blosse Abwesenheit oder Entfernung des Innhabers
die kosscls nicht verlohren, solang noch Hmmu5 rcrwcnck vor-
handen ist , und sich Niemand anderer darein setzt, dann ob-
wol zu Erlangung des Innhabcns ämmus allein ohne ^ ä u
corporali nicht erklecklich i s t , so reicht er doch zu Erhalmng
desselben allerdings hin.

p

§.

Klagen, welche hauptsachlich aus das Innhaben gerichtet
werden Inccrcliäa genannt, nnd gehen entweder aus die

W b i Ehl sslb (
s(ynd, w g , gh
Erlang- und Wiedcrbring - oder Erhaltung desselben ( q
rcn6am, rccuperanciam, retincn6am ?ol!ellioncm ) die
von erster Gattung haben nur in gewissen Fällen statt, und
kommen anderwärts vor. D ie von der anderen und dritten aber
siehe 1 2 .

§.

mit unrechtmassiger Gewalt entsetzt
und spolirt w i rd , hat zwar nach gemeinen Rechten unterschied-
liche ^Ä ioncz , insonderheit das Inrcrckäum unäc v i , wie
auch kcmcckum ex (üanone le6mccßlancl2, es ziehten aber
all dergleichen Klagen I"° lediglich dahin, daß 5po!zaM3 jn
wcezrum re lUmir t , annebcns aller Schadm abgethan, und
wenn die Sach nicht mehr in 5lacurä vorhanden ist / der

We«h
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Werth derselben vergütet werde. 2"° Rührt diese Klag mehr
aus einem Verbrechen als ex kollclNonc her, und ist mithm
ein blosser Personal-Spruch, welcher nur gegen spoljgmen
nnd seine Helfer, nicht aber gegen Erben Platz greift, ausge-
nommen die in (Ü06. ^uä. cap. 4. §. 2. n. 5. öc 6. benannte
Fälle. Vielweniger hat sie 3 ^ g ( g ^ einen Drit ten statt, es
seye dann, daß er Wissenschaft davon gehabt, gleichwol aber
die Sach an sich gebracht hat. Wider einen O m p o l l Ä l o -
rcm areist solche 4 " ebenfalls Platz, wenn man von ihm aus
dem Mitbesitz geworffen wird. 5^ Muß der Klager nicht nur/
daß er in ?ollcllionc gewesen , sondern auch die D c M i o n
sattsam beweisen, und wie nun 7"" die blosse vetemion ob-
verstandenermassen keine wahre eigentliche ?ollelNon ist , so
laßt sich auch diese Klag nicht daraus kinäiren. I m übrigen
ist 3 " unter beweglich - und unbeweglichen , corperlich - und
uncörperlichen Dingen hierinsalls kein Unterschied mehr, und
danrt auch 9 ^ diese ^ ä i o n überhaupt dreyssig Jahr lang ohne
DiMnÄion. ob es die Sach selbst/ oder nur das wcclcll? und.
den Werth derselben betreffe.

§. 12.

W i r d man seines Innhabens nicht gänzlich entsetzt,
dern nur darin gestört und beunruhiget, so tan man in unbe-
weglich-und uncörperlichen Dingen cx lnccrckäo m i
cleciä) in beweglichen aber cx IntcrcUHo utrubi den
rer dahin aäioniren, daß er fürs Künftige von weiterer
Kanon abstehe, auch gnugsame lüauüon derwegm leiste, für
das Vergangene aber all verursachten Schaden abthue. Es
wird i"5 diese Klag unter die Kcal-Spruch gezehlt,und obwol
hierin 2 " beede Theil die Stelle des Klägers relpcÄivc Betlag-
tcns zu venretten haben, so halt man doch jenen pro 4äorc, wel-
cher sich am ersten meldet, oder wenn dieses beederseits zugleich
beschiehct, so soll das Loos dm Ausschlag geben. 3'" Liegt dem
Kläger ob, nickt nur die würckliche posscssion aus seiner, son-
dern auch die ^urdat ion von der anderen Seite zu beweisen,

tommt ^ " diese ^Äion niemal zu , wo! aber
5 " einem Conpollclsor'j gegen den anderen, wenn er in dem
Mitbesitz voll ihm gestört wird. 6 " Falls sich aus dem Be-
weis oder sonst bezeigt, daß beede Theil in posscssion scpnd ,
so soll man sie soweit darin mariutcmren,als jeder seines Or ts

I i dar-
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dargethan hat/ oder sofern Pieses nicht wol Husilich ist, ein
chMchkMw M i M / hls glnchwpl das periro-

ein M W o M k . 7" Hau« diese Klag ppn Zeit der
M als ein Jahr.

Von demVe- ?Ol!essi5 ist k'aäl > und wird nicht plVlumirt / sondern
muß von deme/ der sich daraus silsset/ entweder durch Gezeu-
gen / Urkunden, oder andere Probsmittel dargethan werden/
und obwolen dieselbe 1°°" in der Auslegung allzeit mehr einge-
schränkt als ausgedehnt zu werden pfiegt/ so stehet doch zu rich-
terlicher ErmWgung/ ob lmd wie weit hierinsalls von einem
D r t / Person oder (Aula aus die andere wegen obwaltender
Gleichheit oder Konnexion mit Fug zu schlössen seyn mögte.
Nachdem auch 2 ^ öfters 6e ^ m m o gezweifltt wird / so bleibt
ebenfalls dem richterlichen Gutbedunken anheimgestellt / ob
und wie weit denen VAtthmassungen oder dem Eid in diesem
Stück Platz gegeben werden wolle. Soviel endlich 3"° den
klOcck in?olicss()N0 plcnglio ö( morncntanco betriest/ sie-
he cocl. ^ucl. caD 3 ^ ^ 4^ öc 5.

Von

Von Unterpfandcn.

§. 1.

A s Recht / welches der Glaubiger zur Sicherheit seinerW
Forderung in des Schuldners Vermögen zum h
oder ganz überkommt, heißt ein Unterpfand / und zwar

wenn das verpfändete G u t würtlich ausgeantwortet und über-
geben wird/ so nennt man es ohne Unterschied beweglich-oder
unbeweglicher Gütern ein Faust - Pfand / oder da solches nur
mittels blosser Verschreibung ohne Lxtracktion geschiehet/ eine
5^po rkcc , ein so anderes pflegt man in?ißnu3 l

Ic zu theilen.

3. 2.

?,'ßnu5 voluntarium vcl convcntionale rührt entweder Von fttywil.
aus einem Geding oder letzten Willen her. Falls nun Neck ^?nen ull-
tor nnd Dedicor sich soweit miteinander verstehen / daß est"plang-
bey der blossen Verschreib- oder Ver^xpot^cclrung eines Guts
nicht verbleibt / sondern solches dem Glaubiger der Versiche-
rungs willen bis zu Entrichtung der Schuld würtlich cxrra«
ciirt wird/ so entstehet hieraus der sogenannte lüontraäu^ piz-
N0raliiriu3, welcher zwar hauptsächlich nur die kaciscemn per-
sonalitcr nnter sich verbindet / anncbcns aber auch wegen des
auf dem Pfand hastenden kcal - Rccbts seine Würtung gegen
einen dritten pollcssorcm eben so, wie eine blojse ttyckc
äujsert, alles nach mchreren Innhalt folgender §"""".

§. 3.
Wenn dem Glaubiger zu seiner Sicherheit von des

toliH Vermögen an liegend - oder fahrenden Gütern durch
Obrigkeit etwas Pfandweis eingeräumt wird/ so heißt es ?jz-
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nus necellarium vei juäiciaie, weil dieses Nicht soviel aus
sreyen Wil len des Schuldners, als aus Nothwendigteit und
richterlicher ^mkor i tä t beschuhet.

§. 4.
?jznu5 expressum beruhet aus ausdrücklichen/ lezale öc

aciwm aber auf stillschweigend- und durch das Gesatz allein
äctclmmirten Willen des Debitors. D ie zur letzteren Gat-
tung gehörige sowol befreyt - als unbefreyte Psand-Glaubiger
seynd bereits in lüocj. )u6. cap. 20. specikcirt, und sollen auch
die daselbst benannte Fälle aus andere unbenannte per In t« -
pretationem äoärinalem nicht ausgedehnt werden.

§. 5.

Ein 3pccla1. Unterpfand gehet zwar nur auf einen gewisi
sm Theil des Vermögens/ soweit selber verpfändet/ oder ver-
schrieben ist/ begreift aber gleichwol alle ^ccelliones und Zu
gehörungen des eingesetzten Pfands unter sich. Eine (3ener2l-
Verschreibung hingegen gehet auf sammentliches Haab und
G u t , mithin sowol aus beweglich - als unbewegliches/ cörper-
lich- unduncörperliches/ gegenwartig-und künftiges Vermö-
gen / soweit nur solches dem Debitor! zustehet/ doch seynd hie-
von jene Dinge ausgenommen, welche entweder keine Verpfan-
dung leiden / oder wenigst der Debitor uuter der Qencral-Ver-
schreibung wahrscheinlich nicht verstanden hat, z. E. was er zur
täglichen Nothdurst, an Hausrath/ Tisch-Gezeug, Bett-Ge-
wand, Kleidungen, und dergleichen gebraucht, oder das dar-
gelehnte nemliche Geld/ um welches man das Pfand ausgestellt
hat/ item Lehen - kiäcicommik - Erbrechts - Guter ohnel^on«
lenz deren Grund-Herrn und Interessenten/ ausgenommen/ so-
viel die kruäu3 von dergleichen Gütern / oder l-l/potkecam
ßeneralem tacitam öc legalem bttrift / dann diese erstreckt
sich auch auf Erbrechts - und alle Beutel-Lehen-Güter/ wenn
gleich der Gruud - und Lehen- Herr nicht darein gewilliget hat.

§. 6.

? ^ a l und stillschweigendes Unterpfand wird 1 " " nur durch
dm Gesetzgeber allein ertheilt / kiznuz necessarium vel juäi-
ciale hingegen giebt 2^" jede ordentliche Obrigkeit, und zwar
entweder unmittelbar / oder aber da das Psand unter anderer
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liegt, mittelbar durch keqmNtion des
, in beeden Fallen aber niemal änderst, als um er-

tanut- oder sonst liquide Forderungen pro (Huanritare Dcbi-
t i aus Instanz des Cre6itori5 A plXviä C!oßnicione ^aulZe ^
immajscn ihr hierinsatts bey Vermeidung willturlichcr oder ge-
stalten Dingen nach wol gar malekzischer St ra f kein Wiedcr-
stand bezeigt werden soll. Voluntanum a^t conveniionale
?iznu3 tan 3"" jeder Debitor ausstellen, soweit er solches zu
verausscren, und damit zu öilponiren Fug und Macht hat.
4'° M a g man die Verpfandung nicht nur selbst, sondern auch
durch audere z. E. durch einen Anwald vornehmen, wozu aber
5'b (in aenerZI-Vollmacht nicht erklecklich is t , es scye dann
zum Nutzen des prinnpalens hierunter gehandlet, oder die
Handlung nachhero von ihme selbst mit Worten oder Werten
gutgeheißen worden. 6'" Hat zwar auch bonZe N6ci sss
ldr Û3 oppiznorancli, wobey aber die Rechts-Regul: r
to ^ure vantig resolvirur Û5 ^ccipientiz. Platz greift.

§. 7>

Das Pfand ist ein äccellonum.und dient nur zurVer-W«Pf»n»
Scherung der Schuld- Forderung. Kan also dergleichen im^"«.»«»
Niemand für sich erlangen, der keine rechtmässigc Forderung
hat. Vielwcniger tan solches 2^° eigenmächtig - odcr illcza-
!er Weis von dem (^rcäitore allein geschehen. In llebiro cc>n-
clicionÄto aut luturo wird auch 3°" Kas Psand niemal änderst
als conäitionatc öc cvcntualicer von dem Gläubiger erlangt.
4 " Brauchen minderjährig- und lHuratclmässige Personen zur
Erlangung eines Unterpfands die Vormundschastlichc ^utkoi-i-
rät keineswegs/ ausscr wenn sie gar nicht bcy Verstand scynd/
wie Unsinnige, odcr Kinder unter sieben Jahren. Und gleich-
wie 5 " ein Pfand M2n62t2lia, turc»rio,vcl g6minittl2rolio
Kamme für andere gegeben werden mag , also auch tan sol-
ches eoäcm N ominc für andere angenommen werden.

§. 8.

I°>ü Mögen rczulanter alle Güter des vcblton'z, sewe«t I° °°»s für
sie ihm eigen seynd, an andere verpfändet werden. Wcr abc/''
2 " ftcmdes Gu t sür das seinigc verpfändet, soll zu Ausstci-
ilung eines anderen tanglich- und hinlänglichen Pfands/ odcr zu
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Entrichmng der S M l d mV Abthuung aller Kosten undScha-
den angehalten/ annebens der Verpfänder/ welcher dieses wis-
sentlich thut, willkürlich bestraft werden. Es ist auch eine sol-
che Verpfandung fremden Guts von keiner Gültigkeit, ausser
wenn selbe von dem Cigenthümer ausdrücklich oder stillschwei-
gend begnehmiget wird/ odtt da der Verpfander selbst nachher
ro das Eigenthum des Pfands erlangt, oder aber der Eigen-
thümer ihme erblich lucccckrt. Sachen, welche 3 " bereits
verpfändet seynd, mögen mit Gültigkeit anderen nicht verpfän-
det werden/ ausser soviel die Uebermaß betrift/ um welche sie
etwan im Werth mehr/ als die Schuld betragen. Is t aber kei-
ne Uebermaß vorhanden/ so soll der Verpsänder nicht nur wi l l -
kürlich gestraft werden / sondern auch ein anderes gleichgülti-
ges Pfand geben/ und den Occktorcm schadlos halten/ oder
die Schuld heimzahlen/ welch- alles sich jedoch nur von 5pc-
cial-Unterpfanden verstehet/ dann zencralircr mag man eine
Sach wol mehrern verschreiben. Hiernächst erlangen auch der-
gleichen 8pccwl - Verpfandungen ihre Kraft / wenn der erste
Pfandglaubtger seiner Forderung befriediget ist / oder selbst in
sothane weitere Oppiznorarjon einwilliget/ welch letzternsalls
er auch Kclpcäu desjenigen / zu dessen kavor er cnnlennrt ,
das plioricats-Recht verliehrt. Grund - und Lehenbare Güter
mögen 4 " ohne ausdrücklicher Bewilligung des Grund- relpc-
äivc Lehens-Herrns/ soviel das Gu t selbst betrift/ nicht ver-
pfändet werde«/ist auch allenfalls besagten Grund-und Lehen-
Herrn sothane Bewilligung an seinem Vorgangs - Recht/ so-
fern er sich dessen nicht ausdrücklich begiebt/ bey denen Grund-
herrlichen plXttanck^ nicht nachtheilig. Wie weit aber derglei-
chen Güter unter der l^/potkcca tacica ic^ali begxiffen seynd,
siehe oben § " 5.

§. 9-

Zu einer ausdrücklichen Nypockcc wird I ̂  nach Maaß-
gab des lüoä. ^ 6 . cap. 2o. §. y. D ie schriftliche und respeäi-
vc von Unsicgelmässigm Schuldnern gar die Obrigkeitliche Er-
richtung erfordert. I m übrigen ist 2 " keine gewisse Formul zur
Verpfändung vorgeschrieben / sondern es kommt lediglich auf
den Wil len der ^acjsccmen und dahin an / daß solcher mit
Worten oder Werten gnugsam geauffert werde.

§.

Von Unterpfanden.

§.

Der Debitor bleibt i ^ ohngeacht der Verpfändung Ei-Von des
genthümer von dem Pfand/ und kan solches mithin 2 ^ auch"" ""
währender Psandschaft,wenn keine andere Hindernuß im Weeg
stehet/ nach eignen Belieben veräusseren/jedoch niemal änderst/
als mit der Bürd des darauf haftenden Pfand - Rechts / anne-
bens soll er solchenfalls dem Q'rccktori die alienarion, sofern
es ein 8pecia! -Unterpfand betrift/ bey Vermeidung willkür-
licher S t ra f und Abthuung des dadurch verursachten Schadens
allzeit gleich anzeigen. Desgleichen gehet auch z"° die?olle5
l ion des Pfands durch die blosse Verschreib > oder ^xporkeci-
rung/ solgng die würtliche Lx^aclirion nicht erfolgt/auf Sei-
ten bemelten Debitoriä keineswegs verlohren.

§.

^ezulariter darf 1 ^ der Oeckcor das verpfändete Gut , Von dem
ohngeacht ihm solches eingeantwortet worden,währender P fand 'V^ ' ^
schaft weder für sich gebrauchen noch benutzen , sonst fallt er
2<" nicht nur in willkürliche St ra f / sondern muß auch dem
vedicori allen dadurch verursachten Schaden und Entgang gut-
machen. Doch seynd?" drey Fäll von obiger Regul ausge-'
nommett/ erstens w pj^norc ^suc!ici2li, worein der Oeckror
eigens zu dem Ende immin i r t worden/ daß er solches in Ab-
schlag seiner Forderung zu gemessen haben soll. Zwcytens,
wmn dasPsand ittViehe bestehet/ dann dieses tan dcrPsands-
Innhaber für die Atzung/jedoch andergestalt nicht, als aus ge-
bührlicheWeis brauchen. Dri t tens/ wenn der Debitor selbst in
dm Gebrauch oder Genuß des Pfands ausdrücklich oder still-
schweigend einwilliget. I n all diesen Fällen aber wird 4 ^ der
Genuß oder Gebrauch billichem Anschlag nach auf vorlauftige
Berechnung an der Forderung wiederum abgezogen. Und da
endlich 5'" dem lüreckrori die rruÄuz oes innhabenden Pfands
statt der jährlichen Zinsen durch das sogenannte paäum anri-
ckrccicum ausgedungen seynd/ so tan dieses nur soweit beste-
he«/ als die Landsgebräuchige Zinsen von erwehnten Früchten
und Gefallen nicht überstiegen seynd, welches sich jedoch nur
von gewissen und gleichförmigen Gefällen verstehet, dann mit
denen Ungewissen und ungleichförmigen wird es Hierinfalls eben
Nicht sogenan genommen. I m übrigen ist auch 6 " in Berech'
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nung sothaner von dem Pfands - Innhaber eingebrachter N u -
tzungen nicht nur aus das, was er hieran würtlich gmossen
und eingebracht hat,sondern auch was er gemeiner Häus-Wirth-
schaft nach hätte gemessen und einbringen tonnen, oder sollen,
zu sehen.

§. 12.

i ' " Kan jeder Crccktor sein Recht, welches er an dem
N"ds7' Unterpfand hat, eben so, wie andere ihm angehörige Dinge

nach Belieben ccäiren, tranzporriren, und aus allerhand Ar t
veräusscren. Soviel aber 2 ^ das verpfändete Gu t selbst be-
langt, mag zwar solches von ihm ebenfalls angegriffen und ver-
aussert werden, jedoch 3 " andergestalt nicht als unter folgen?
den KeqmlltlZ. Ers t l l ch muß Debitor in k lo lk lolvcnck
seyn. Z w e y t e n s soll man den in der Qdljzation vorgeschrie-
benen Kto6um ^licnationis beobachten, und wenn dissalls
nichts paÄirt ist, so soll man h n t t e n ö ^crmlnum lcßalcm
a Die ?^0lX erwarten. Hiernächst auch VteNtNs dem De-
bitori die vorhabende Veräusserung verkünden, und endlich
fün f tens dieselbe durch den ordentlichen Richter aus Ar t und
W e i s , wie in 606. ŝuci. cap. 19. §. 7. deutlich verordnet is t ,
vornehmen lassen. Wie und auf was Weis Ocbicor in k lora
ldlvcncii conüitmrt werde,siehe oben(^3p. 3 s 21. n. Z.Ob-
verstandener Terminus lezaliz aber erstreckt sich 4'" ^ Dic iVlo«
rZe in Veräusserung liegender Pfandschaftcn aus ein Jahr , in
fahrenden hingegen nur aus vierzehen T a g , oder wenn der
Schuldner abwesend ist, ausdrey Monach, es seye dann, daß
das Pfand nnr in Viehe oder lüomettibilien bestehet, Massen
man hierin gegen Abwesende, wie gegen Anwesende, und zwar
wenn es verpfändetes Viehe betrist, nach drcy Togcn verfahret.
5'° So l l obige Dcnunciation dem Debitor,, wenn er änderst
gegenwartig ist, unter Augen, oder wenigst bey seinem häus-
lichen Anwesen geschehen. Wer 6 " eine 8pecwl - und <3cnc<
ral-I^xpntkcc zugleich hat, der mußnon obstanrc (.lemlula,
nc ipecialls zcncrali öc vici l l im deroßet , zusördclst jene an<-
greiften. Bey (3cncl2l-^/porkcqnen hat zwar 7 " " Crccjitor
die W a h l , was er am ersten angreiften wolle, doch kan er auch
hierin die Veräusserung niemal weiter, als pro l^uantiratc llc-
Kin begehren. 8"" Stehet das paäum cic non alicnancio

der Veräusserung nicht im Weeg, und hat keine ande-
re

Von Unterpfandes.

re Kraft / als daß oberwehnter lermmug lezallä verdoppelt
w i rd , und die v^nünci Iuan dreymal nach einander, wenigst
von vierzehen zu vierzeheu Tägm geschehen Nluß, Dasern nun
9"" bey der Pfands-Veräufferung an denen sub Kum. Z. oben
angeführten Î eczmsiciz etwas ermanglet, so ist dieselbe nicht
nur kraftlos, sondern wenn dem llebiton Schaden dadurch zu-
gehet , muß solcher 2 drcckrorc ersetzt werden. Dahingegen
wenn sich i o^^ nach der Hand bezeigt, daß das cklirawrte
Pfand dem Debitor! nicht zugehört habe, so erlangt der Käus-
fer nur die Besugnuß, solches verjähren zu können, und haftet
im übrigen nicht der Qcä i t o r , sondern der Debitor um die
Lv iH ion , es seye dann, daß jener sich hierzu verbunden, oder
das Pfand für sein Eigemhum bey dem Verkauf angegeben, oder
von der Beschaffenheit des fremden Guts Wissenschaft gehabt
habe. D ie Würkung einer rechtmässigen Psands - Veräusse-
rung ist 1 1 " " daß das Eigenthum von dem Ocditorc aus dm
Käuffer kommt, und alle aus dem veräussmen Pfand gelegene
tlypotKccMn erlöschen.

Das kl lol i täts - Recht, Kraft dessen ein älterer Pfand
Glaubiger dem Jüngeren in dOncurlu vorgehet, kommt i " R M b
nicht nur auf Jahr, Monat und T a g , sondern auch , soweit'"«Pla
solches nur erwiesen werden t a n , auf Stund nnd Augenblick
an, und zwar 2 ^ ohne Unterschied deren Pfändern, sofern nicht
eins vor dem anderen nach Ausweis des (^06, juä. 2 0 ' ^ Ea-
pituls etwan sonst ein besonderes ^us klZelationis hat. z ^
Wi rd zwar in Ausrechnung der Zeit eben nicht aufdas Haupt-
Geschäft allein, soudern vielmehr aus das Icrnpuz contticmi
kiznoriz gesehen, anncbens aber auch 4 " allzeit dabey sup-
pon i r t , daß bemeltcs Haupt - G M ä s t bereits würtlich zum
Stand gckomen seye. I u bedungenen (ÜOnventjOnibuz ist 5^
zu unterscheiden, ob es <üoncntw mcrö porcttariva seye, de-
ren Ersüllnng lediglich von der Willkur des pacilcenttns ab-
hangt, oder nicht. Crstcnfalls saM die pnotirät von der Zeit
a n , da die lüonckrion cxiNirt, anderenfalls aber wird sie von
dem (ÜomrIÄ angerechnet, mithin lccrorrakirt. Bey Faust-
Pfändern wird hierinsalls 6 " auf die Zeit würtlich beschchcner/
oder da man gefiissene Hindernnß macht/ aus die Zeit beschlösse
ner Lxt!-Ä<jzcjon oder Immission gesehen. I n Verpfändung
Grund-Lehenbar- oder fremder Gutem rechnet man 7"" von
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Zeit der (^ontirmatzon oder katiNcation'an. Bey Pfand-
Verschreibungen welche 8"" zu gleicher Zeit an mehr Glaubi-
ger geschehe«/ ist zu (Minqmren/ ob man sich an sammentli-
che in soli6um und unzertheilt, oder jedem nur pro parrc ver-
schrieben habe. Letzterensalls concuriren sie nicht pro Kam
vcl (Huancitate Oebici, sondern jeder für seinen Theil , ersten^
falls aber ist mclior (üonäirio Polli6cnci3, oder wenn keiner
in pollelNonc?lßnorl3 ist, concurnrt jeder a Proportion sei-
ner Forderung. 9"" Gehen Pfand-Verschreibungen, worin
sich kein Darum bezeigt, denen Dachten solang nach,bis nicht
erwiesen werden tan , daß jene älter seynd. Immassen i o " "
demjenigen, der sich aus die erioricät fusset, überhaupt allzeit
der Beweis obliegt.

§. 14.

^ 7 ^ Wk" t l der Glaubiger das Psand in Händen hat, so mag
stlbll,. er I"ü solches ^urc Kcccnnonjz solang innbehalten, bis er be-

friediget , oder in lüoncursu (üreckrorum von anderen ( inVor-
recht daraus ciocirt und erkannt ist. 2 ^ Hat erst - gedachtes

15 nicht nur um das nemliche Ocbi rum, wofür
das Pfand ausgestellt ist, sondern auch um andere gegen den
nemlichen lDcbicorcm habend - eigen-nchtige Forderungen/ ob
sie schon mit der Pfand-Schuld stlbst keine Konnexion haben,
allerdings Platz/ welches jedoch 3 ^ ausdem Fall l imicirtwird,
wenn ein anderes ausdrücklich bedungen ist / oder zu gleicher
Zeit zweyerley Schulden concrakirt werden / und das Psand
nur für eine ausgestellt ist. 4 " M a g zwar der Glaubiger sich
auch bey einem verpfändeten fremden Gu t mit dem ^ure kc«
tcnrioni3 gegen den Dckicorcm, nicht aber gegen den Eigen-
thümer / welchem das Psand zugehörig ist/ schützen.

§. 15.

Was das so- Wasmassen ein jeder Pfand - Glaubiger den alteren oder
3"e7«<I/" vorgehenden Glaubiger mit baar Geld zu entrichten, und da-
we^ gegen in seine Stel l einzutretten befttgt seye/ ist bereits in (.ocl.

^ucl. cap. 20. §. 14 mit mehrern versehen/ wobey es noch wei-
ter sein Verbleiben hat/ jedoch mit dem wolmertlichcn Beysaß,
daß der altere'oder vorgehende Gläubiger die offcrirte Bezah-
lung nur alsdann anzunehmen schuldig seye/ wenn er sich nicht
in ?0lIclN0nc kiznoriz befindet / dann der koilessor ?jZN0li3

hat
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hat die sreye Wahl, ob er die kollcl l ion behaupten und die sich
anmeldende Glaubiger, sie seyen gleich «xpockccani oder
ckiroßrapkani, alter oder jünger, mit ihren Forderungen ge-
gen lücäir- und Überlassung derselben entrichten/ oder aber das
Pfand an sie abtretten wolle.

§. 16.

Der Debitor hat das Recht sein ausgestelltes P f a n ^
dem lüreäirorc gegen Entrichtung der Schuld jederzeit wiede-Wiede-
rum zu rcluiren. Solchenfalls muß ihm auch selbes 1 " " in demU^i.
nemlichen S tand , wie es zur Zeit der Lxcrackrion gewesen,
und zwar 2 " mit allen währender Pfandschaft zugegangenen
Anwachs und Nutzungen / soweit kein anderes bedungeu ist /
rcttiruirt werden. Hat der Pfands - Innhaber 3"" mit dem
Pfand ungebührlich gehandlet, und hierunter Volum vc l^u l -
vam latam aur Icvcn^ zu Schulden kommen lassen, so thut
er Dcdicori allen dadurch verursachten Schaden ab. <üulp2m
lcvilNmam oder (^alum sormimm Prettin er 4'° nicht , es
seye dann/ daß er den letzteren durch vorläuffig eignes Ver-
schulden selbst veranlaßt hat. Nebst deme muß er 5" den an-
aeblichen 6alum , soweit solcher nicht ohnehin schon gnuqsam
kündbar is t , glaubwürdig darthun. in piznore neccllario
vcl iuäiciali wird 6'" nur D0W3 öc (üulpa lata von ihm gut-
aemacht. Dahingegen tan derselbe 7^" die aus das Psand ver-
wendete nothwmdige Kosten forderen, und derwcgen ^ 3 «.e.
rentionis excrcircn, urileg öc volupruariaä Lxpcnl35 aber so-
weit es ialvä rißnoris 8ubttantia geschehen mag, ausheben, und
endlich allen durch das Psand selbst, oder mit Gelegenheit des-
selben erlittenen Scbadcnshalber von dem Dcbicorc Inclcmn,-
lacion begehren. 8"° Gehet das luz l^cluinonlz nicht nur auf
die Erben, sondern auch aus^eMonarioz und all andere, wel-
chen es von dem Debitor? überlassen wird.

§. 17.

D ie Pfandschaft hört aus 1 " " wenn die Schuld m i t t e l s ^
Bezahluna, oder in andcrweeg getilgt ist. 2 " Durch aus-
drüctlich-oder stillsthwcigende Demission, wclch- letzteres z. E.
nicht nur durch die ohne kclcrvarion bcschehcnc Zurückgab des
Untervfands,sondern auch durch Bewilligung in du ^l'enarion
desselben, nicht aber durch den bloscn conlcnä in weitere Ver-
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Pfändung gesthiehet, dann dieses württ obverstandencrmassen
nur soviel, daß man in (üoncursu demjenigen, zu dessen ka-
vor in sothane anderweiteOppiznoracion consentirt worden,
nachstehen muß. . 3 " " Durch Ausfluß dcr Ze i t , woraus das
Pfand-Recht durch Geding eingeschrenkt worden. 4 ^ Durch
Erlöschung des Rechts, welches der Debitor auf dem ausge-
stelltenPsand gehabt. 5 " Durch völligen Untergang des Pfands,
oder da dasselbe seine Gestalt solchermassen verändert, daß sie
nicht wieder hergestellt werden mag. 6 ^ Durch lezal und
förmliche DittraÄion oder gerichtliche Heimschlagung. 7 ^
Durch die I^elmtion, und endlich 8"" durch die Verjährung,
wovon jedoch unten das mehrere versehen ist. I m übrigen ge-
het durch jetztgedachten 2"" 3"" 4 " " ;"«und 8"° Kloäum nur
das Pfand-Recht, nicht aber auch die Haupt-Schuld-Forde-
rung zugleich mitverlohren, sondern diese bleibt ohngeacht des-
sen noch m laivy.

§. 18.

Das sogenannte ?aäum commissorium , Kraft dessen
ri das Pfand ausdem Fall, wenn solches zur bestim-
ht gelößt wird, heimfällig scyn soll, ist von keiner

Gültigkeit, und dieweil dieses auch öfftcrs in krauäem I^ezis
solchergestalt verdeckt w i r d , daß es dem äusserlichen Schein
nach mehr sür einen Wiedertauss oder anderen dergleichen lüon-
t raä ausgenommen werden tönte, so soll man doch aus solche
l imu l i r te?aäa, zumal bey anscheinenden Wuchcr eben sowe-
nig als aus obbcnamttes paäum sprechen, und den Handel in
Zweifel allzeit mehr sür eine Verpfandung als einen Wieder-
taus ansehen.

§. 19.

Kein Glaubiger soll bey Vermeidung willkürlicher S t ra f
das verpfändete G u t , sosern nicht pollcMo vacua is t , eigen-
mächtiger Weis occupiren, sondern gleichwol in petitorio,
oder gestalten Dingen nach in polleilono gebührende Klag da-
rum stellen. D i e peticorische Klagen bestehen in^Kione Kypo«
tkecarik öc piznoratitiä. Von dieser letzteren siehe unten § " 2 1 .
^ene zihlet 1"° dahin, daß das eingeklagte G u t sür sein des
Klagers Pfand crt lärt, folglich ihm auch Psandsweis einge-
räumt werde. 2 " Kommt selbe sowol dreäuori als scmcn

Erben
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Erben, und zwar, wenn derselben mehr seynd, jeden ganz und
in solicium zu. z''ö Gehet sie nicht nur gegen den Dcb i to
rem und seine Erben, sondern auch gegen einen Dr i t t en , je-
doch nur soweit, als sich Beklagte in possessione ki^nons be-
finden , oder wenigst denen Rechten nach pro rossessonbus
geachtet werden. Derowegen muß 4 " der Kläger zuforderst
die polleMon des beklagten Theils nebst der Verpfändung und
Nicht weniger, daß Debitor das ̂ 15 oppißnoranäi bcy derg
Sach gehabt habe, beweisen. 5^ Gehört zwar diese

l Sch b Od
g

unter die kcal -Spruch, tan aber gegen den Oedirorem oder
dessen Erben Mit der Personal-Haupt-^äion cx Ncbicn alccr-
narive dahin cumulirt werden, daß man entweder die Schuld
bezahle, oder das Pfand abtrette. Gegen einen dritten ?o5
lewDlem hat 6 " jeßtgedachte ^lrernativa ebenfalls und zwar
tun somehr Play, als er sich 7 ' ^ durch Entrichtung dcr Schuld
eben sogut, als der Debitor selbst, von der Klag entbinden
tan. 8"" Wer in Hgionc k/potkecaria unterliegt, hac der-
wcgen die Haupt - Personal - ^ ä i o n ex Dedito noch Nicht ver-
lohrcn, es seye dann jene ex OeteÄu Debiti aberkannt worden.

§. 2O.

Unter anderen Einreden, weiche dem Beklagten
zu statten kommen, und sich meistentheils aus obigen §"' v o n ^
selbst ergeben, seynd sürnemlich folgende allhier zu bemerkend
Nemlich 1"" Lxceptio Lxcutlionis vel Orcknis, 2^°klXscri>
ptioniz und 3"" Dominii. Die !^ Lxccption , daß ncmlich
zusörderst der Schuldner selbst, oder dessen Erben um die Be-
zahlung belangt und ausgeklagt werden sollen, kommt re^ ia -
riter jedem dritten Pfands - Innhaber zu, ausscr wenn er Wis-
senschaft von dem Pfand bcy dessen Erlangung gehabt hat, oder
der Debitor nicht mehr lolvenclo oder wenigst 6Mcili3 (^on-
vcntioniz, oder das Pfand erst nach dcr gegen den Debitoren!
gestellter Klag von ihm aliemrt worden ist. ^ 6 2 ^ erlöscht
^ Ä i o ^lvpotkecaria gegen den Debitoren, und dessen Erben
erst nach vierzig Jahren, gegen einen dritten possellorem nach
zehen oder in der Abwesenheit nach zwanzig Jahren, ausgenom-
men in Kauften, dann da wird das gekaufte Pfand nach hiesi-
gen Land-Rechten in fünf, und unter Abwesenden in zehen Jah-
ren verjährt. Es sangt aber auch in all diesen Fallen die Zeit
der Verjährung erst 2 ^olleMone pjznoris an , und ist kein
Unterschied, ob der Pfands-Innhaber von dem Pfands- Recht
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Wissenschaft gehabt oder nicht. ^ 6 ^"^ f ^ ^ ^ Beklagter
Lxceptionem Dominii proplii machen , da er nemlich das
eingeklagte Pfand wiederspricht, und solches für sein eigenes
Gu t angiebt, mit der Lxception«- Domimi allem hingegen
und das nemlich nicht der Debitor, sondern ein anderer von dem
Pfand Eigenthümer seye, soll er nicht angehört werden.

§. 21.

HÄio pjznoratitia entspringt I"° aus dem Pfands-(^0N-
und ist entweder ckreÄa oder contrario Jene stellt 2^"

der Debitor gegen den Oeäitoreln, um nicht nur gegen Ent-
richtung der Schuld das Pfand wiederum zu reNituirm, son-
dern auch all anderes, was ihm obverstandenermasscn von
Psandswegen obliegt, zu prslUren. Diese kommt 3"° l^re-
äiton gegen den Debitoren^ um Schadloshaltung nnd all ans
deres, was er obiger Verordnung nach seines Hr ts gleichfalls
zn leisten hat, hinwiederum zu. Sowol ein als die andere ist
4 '" ^H io mere personale , hat folglich nur unter denen?2-
cjscenten und deren beederseitigen Erben allein , nicmal aber
gegen einen Dr i t ten statt. Dahero wenn 5'" dem Occktori
das Pfand aus der Hand komnn, so kan Debitor den Pfands-
Innhabcr nicht mittels gegenwärtiger ^ ä i o n belangen,sondern
er muß gleichwol von Psand-Herrschaftswcgen die einem jeden
Eigenthümer in denen Rechten vergönnt, und oben cZp. 2. §.
7. 9. A seq. vorgeschriebene Mi t te l und Weeg an Hand neh-
men. I m übrigen kan sich 6 ^ Oecktor mit obvcrstandener
Lxceptione Dorninii alieni gegen den Debitoren^ niemal schü-
tzen, Uttd eben sowenig auch 7 " " Lxcepnonem pr^lcriptio-
ni5, solang die Zeit auch immer seyn mögte, Hierinfalls ein-
wenden.

§. 22.

^.^».< W i rd der (üreäitor in dem Besitz des ihm eingeantworte-
w^^'ten Pfands entweder von dem Debitore selbst, oder von ande-

Pfandschaf- ren beunruhiget, oder gar mit Gewalt herausgesetzt, so tan er
I " " gegen selbe ex IntercÜÄo retinen^X) relpeÄive rccupe-
ranäH ?ollelll0ni5 aus A l t und M a a ß , wie in nächstvorher-
gehcndem Lapitul §. 11. öc 12. versehen ist , aziren. Is t er
aber nicht in poileMone des Pfands, so kan er solche 2 ^ aus
dem sogenannten Imcrckäo Lalviano erlangen, welches von

dcr
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der ^Äione ^/potkccar iä soweit unterschieden ist , daß hie-
r in auch gegen einen Dr i t ten das ^uz oppiMoranck nicht,
sondern nur das kaHum der angeblichen OppiznorItion nebst
der rol lc l l ion des Betlagtens erwiesen werden dar f , mithin
die Prob, daß es an dem ^urc oppi^noranäi gefehlt habe,dem
Gegentheil gleichwol in kcticorio obliegt. Nebst deme hat ob-
bcmelte Lxccptio LxculNomz Hey dieser kollcMons-Klag nie-
mal statt.

§. 23.

Wer sich 1 " ^ anfeine Psandschast beziehet, muß solche
auch guüglich erweisen, nnd zwar welln es 2^" ein Pfand ist
welches ohne Schrift nicht bestehen kan, so muß der Beweis
durch die nemliche schriftliche Urtund geschehen, ausser wenn
solche verlohren gegangen, welchensalls die Prob auch aus an-
dere Weis gemacht werden kan. Faust - Pfander können 3""
in Ermanglung anderer Prob allenfalls durch den Eid des
Ocäitoris erwiesen werden. Gerichtliche Einsatz und Pfand-
schasten lassen zwar 4'" den Beweis sowol durch Gczeugscbas-
ten,als andere Qräinari - Probsmittel z u , wenn aber diesel-
be durch eine gerichtliche Urtund erwiesen seynd, so machen sie
stärkeren Beweis, und gehen demjenigen allzeit vor, der den
älteren gerichtlichen Einjaß nur durch Gezeugen oder andere ausi
sergerichtliche Probsmittel darthut. 5'" Langnet entweder der
lürccktor oder Debitor die angebliche Pfandschaft ab, und wird
dessen überwiesen / so soll er willkürlich gestraft werden.

§. 24.

Pfandnngen,welche nicht soviel zur Sicherheit der Schuld,
als ans anderen Ursachen oder eigenmächtiger Weis vorgenom-
men werden, seynd mit obigen Pfandschaften nicht zu vermen-
gen, nnd ist folgendes hievon zu merken. 1"° Seynd rczula-
ritcr alle pjznorationcä, welche einer gegen den anderen um
seines vermeinten Rechts oder Anspruchswegen aus eigner Ge-
walt verhengt, bey willkürlicher S t ra f verbotten. Jene aus-
genommen , welche man 2^" um zugefügten Schadenswillen
vornimmt, wobey aber 3 ^ erforderlich ist , daß der Schade
nicht nur geschehen , sondern auch ohne vornehmender Pfan-

M m 2 düng

sHtn,nen und
Pfändungen.



340 3weyten Theils, sechstes Capilul

dung schwer zu beweisen, oder zu erholen seye. 4 ^ M u ß die
rißnoration solchenfalls aus frischer That geschehen, auch 5 "
teine unnöthig-oder allzusichtige Uebermaß hierunter gebraucht/
vielweniger mit Schlagen und anderen ungcbürlichen kxcctten
zu Wert gegangen werden. 6^ So l l man das Pfand bald-
möglichst, nnd wenn teine ehehafte Hindernuß im Wccg ttegt,
langst inner drey Tagen für Gericht bringen. 7"° Hat du Psan-
dung nicht nur gegen Viehe umAetz-und anderen Schaden, son-
dern auch gegen Menschen, z. E. um überäctercn, ubermahcn,
überzäunen/ überfahren/ überreittm und dergleichen Beschädi-
gungen statt, wenn aber 8"" Viehe gepfändet w i r d , so soll sol-
ches NznolIco, sosern er bekannt ist, gleich des anderen Tags
in Beyseyn zweyer Gezeugen zugestellt, und ein anderes uncs-
sendes Psand von ihm ausgehändiget werden, da im wiedrigen
Fall die aus seine Kosten zu verhörende Gezeugschaft statt des
Pfands dient. Eine solche förmliche pißnoranon, welche 9 ^
auf obbcmelte Weis vorgenommen wird, hat sowol in Ansehen
des Beweis, als der Gerichtsbarkeit undLatjsfaäions'Lcistung
dreysache Würkung, und zwar soviel io" '° das k'orum oder die
Gerichtsbarkeit betrift,so gebührt die Verhandlung dem Gericht
des O r t s , wo der Schaden geschehen ist, und falls Nßnoracuz
unter einem anderen Gericht sitzt, muß er auf kcqmllnon von
dort verschaft werden, ohngeacht pjznoranr etwan selbst in 1.0
00 D^nn i clati die Iurl3c!iÄi0n hat, dann dieser ist nicht schul-
dig das Psand an den höheren Richter zu bringen , oder ki^no-
raro in ein anderes Gericht nachzufahren, sondern er nimt die
Verhandlung mittels Bestellung eines unpartheyijchen Richters
selbst vor. Den Beweis belangend, ist 1 1 ^ piznoranä den
angeblichen Schaden zu beweisen nicht schuldig / sondern das
Psand soll statt der Prob seyn, solange nicht Pjßn0raru5 bewei-
sen tan, daß entweder gar kein Schaden geschehen, oder von an-
deren als von ihm und seinem Viehe zngesügt, oder das Psand
anderer Ursach wegen abgenommen worden seye. Es ist auch der
Kläger ausdas Pfand zu schwören nicht schuldig, ausgenommen,
wenn die Pfändung nächtlicherweil geschehen ist. Was aber
endlich i2 "ö die 8atz3f3Äjon betnft, muß riznorawä inner
drey Tägen nach dem richterlichen Ausspruch das Psand lösen,
oder es wird solches nach Maaßgab des <üo6. ^ d . cap. 18. §.
17. verkauft. M a n ist ferner nickt schuldig mit dem Verkaufst
lang zu zuwarten, bis das Psand durch die Schäden und Ge-
richts - Köstcn ablumilt ist. D i e l^cpi^nOlanon oder Gegen-

Pfändung

Von Unterpfanden.
Pfändung hat 13^ Hey willkürlicher St raf niemal statt/ nnd
falls 14" die piZnorarion selbst unförmlich und Ul^alircr vor-
genommen w i rd , so fallt obgedachte dreifache Würkung hin-
wcg, nnd muß pjßnorant nicht nur pjßnoraw in das Ge-
richt, worunter er seßhaft ist, nachfahren und seinen angebli-
chen Schaden aus andere Weis als mittels des abgenommenen
Pfands gnüglich beweisen, sondern auch dieses alsosort wiede-
rum reNimiren, nnd verfallt annebens der Obrigkeit des Or ts ,
wo die ungebührliche k^noration geschehen ist/ in willkürliche
Straf.

§. 25.

Das sogenannte Obttazium, Kraft dessen sich der Schuld
ner nach Ausgang des beliebten A r m i n s an dem bestimmten ^
Or t aus eigne Köstcn persönlich stellen, und
dcs Oc6iroli3 vor entrichteter Schuld nicht von danncn gehen ^ ^
solle, ist in hiesigen Landen nicht gcbräuchig , und soll auch
hinftchro auf dergleichen P2Ä2 von keiner Obrigkeit gesprochen
werden. Von Grundherrlichen Auspfändungen aber siehe

ieben-
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lebendes
Von Dicnstbarkcitcn (

überhaupt.

N a i die
Dieuftbarkeit

Wie vieler-

Wie sie con

§. i.

Je Dienstbarteit ist eine Gerechtsame, welcher man
sich zu eignen Besten aus fremden Gu t zu erfreuen
hat.

8. 2.

Sie ist unterschiedlich/ und zwar i " " M r m a t i v a , wenn
derjenige, welcher hierzu verbunden ist / entweder in dem
Seinigen etwas zu leiden oder zu thun hat. 2 " NcMjva ,
wenn von ihm etwas unterlassen werden soll. 3"" c onrmua,
welche sür sich selbst ohne menschlicher Uebung bestehet, wie

i 6 i 8 i l l i i l i i ö " Dil
deren Gebrauch lediglich auf menschlicher Uebung beruhet,
mithin auch öfftcrs unterbrochen w i r d , wie z. E. 8ervjw3
VjX, ^KÜ3, ?2lcui öcc. 5^ Kcgizz oder eine Gnmd-Dicnst-
barteit, wenn man selbe aus fremden Gu t von seines daran
stossenden, oder in gewisser Maaß benachtbarten Gutswegcn
hergebracht hat, gestalten das letztere in dieser Absicht kr^-
6ium 60mirl2N8. und das sremde lervien3 benamset wird.
6 " pcrsOnaliz, welche man ohne Absicht ans (in gewisses
Gu t in alieno zauäirt, als da insonderheit das Benutzungs-
Scharwcrts-Zehends-und andere dergleichen Rechten scynd,
wovon das mehrere im folgenden 9^° 1 ^ " und 11"» Aapi-
ml zu sehen ist. 7 " " l irb^na vel ku l t i ca , das is t , eilte
Haus - oder Feld - Dienstbarteit, wovon im nächstfolgenden
8^" Lapttul gehandlet wird.

§. H.

D ie Dienstbarkeit wird i" '" meistenteils entweder durch
rechtliche DisposwOli sowol unter Lebendigen als von Tod-

wcgen
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wegen, oder durch Verjährung conl i imir t , und tan dieses
2 ^ nicht nur unter gewissen Bcdingnusscn oder k i o M c a -
tionen, sondern auch von einer gewissen Zeit an, oder nur
auf gewisse Zeit, nach hiesigen Recht und Lands-Gebrauch,
allerdings geschehen, ohne daß die 5crviwr derwegen in ein
andere Gerechtigkeit verwandlet wird. Z^° Wenn billicher
Zweifel vorfallt, ob man die Diensibarkcit nur personaliccr.
oder in Absicht auf ein gewisses Gut realiter conlkmirt
habe, so wird das erste allzeit mehr gemmhmasset, wo nicht
das letztere aus denen Worten oder Werten und Umstän-
den deutlich gnug erscheint.

§. 4.

Aus Seiten des lüonttirucntens wird erfordert, daß erWle
1 " " von dcr S a c h , welche mit der Dienstbarteit beschwert "
werden solle, Herr scye, und damit öilpomren zn tonnen,
frcye Macln habe. Solchemnach tan 2 ^ keiner in gemein-
schaftlich - und ungeteilter Sache, zu pr^jucktz und Nachthcil
dcs (^Oliäomim, ohne dessen Bewilligung eine solche Bürde
auf sich nehmen, vielwenigcr z ' " eine fremde Sach, woran
er gar keinen Theil hat, damit beladen, es seye dann, daß
cr erst hernach das Eigenthum davon erlangt, welchensalls
die Handlung reconvIlclcirt. 4 ^ Aan auch ejn blosser Nutz-
nicsscr, odcr welcher nur Dominium revocabilc hat , eine
8ervimr länger nicht conNiruiren, als seines Orts der^luz-
kruäu5) odcr verstandenes Dominium andaurt, Massen so-
fort mit selben auch dic auferlegte Bürd hinwegfallt. Au f
Seiten des ücqmrenrens wird zwar 5 " nach Römischen
Rechten das Eigcnchum in pr^clio dommame bey denen
Grund-Dienstbartcitcn erfordert, nach tcutsch-und hiesigen
Land - Rechtcn aber tan solche auch ein blosser ^lukruHua-
riu3, und zwar für bestandig aus das Gu t bringen, immasi
sen ein gleiches 6l° per ̂ ezot iorum OeNorem oder (^0N-
ciominuln, und um soviel mehr durch einen Anwald gesche-
hen mag.

§. 5.

V o n Verjährung dcrcn Personal - Dicnstbartcitcn siehe'
cap. seq. 9. öcc. Soviel die Grund-Dienstbarteiten in die-^
sem Stück belangt, ist 1 " " unter 5ervumibu5 conrinuis öc

^ tt 2
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cilscontiliuiz zn 6iüinzuiren. Jene werden unter Anwesende«
inner zehen/ unter Abwesenden inner zwanzig Jahren pr^lcri-
dirt / soscrn hierbey entweder ein hinlänglicher Autunfts - T i -
tu l / oder wenigst/ daß der Gegenchcil solches gewußt/ und
gestattet habe / gnuglich bewiesen werden tan / anerwoqelt
solch - letztercnsalls 3cicnti3 öc kancnrja statt des Tttuls
dient. I n vierzig-jähriger pr^scriprion aber braucht man
2^" bey erwehntcn 8clvirundu3 contlnui5 weder den Ti tul ,
noch die gegenteilige 8ciemi3m öc pansnuam darzuthuu/
sondern bcedes wird dnrch die Länge der Zeit ersetzt, l^ilcon-
NNUX 3crvjmtc3 verjähren sich 3'^ ehcumer nicht/ als nach
uusürdentlicher Zeit/ ausgenommen/ wenn man nebst einem
tauglichen Titul auch verstandene äcicmwln öc kanenrial^
beweisen tan / dann da wird die Verjährung inner zehcn ,
und unter Abwesenden inner zwanzig Jahren vollbracht. 4 ^
Is t in allen Verjährungen deren Dicnstbarteiteu ohne Un-
terschied/ob sie unterbrochen- oder ununterbrochenen Gebrauchs
seynd/ erforderlich/ daß man sich derselben nicht aus blosscn
nachbarlichen Vcrtranen und Freundschaft/ sondern in Me i -
nung eine rechtliche Befngnuß dadurch zu erlangen / (

gebraucht habe/ welch - letzteres jedoch uiemal prslumirt wird,
sondern bewiesen werden muß/ es seye dann bereits ein lang-
und wenigst zehen - jähriger Gebrauch vorhaudcn / dann da
muß der Gegentheil/ welcher uur ein blosses?rc^Inum oder
k'amilianrät daraus machen wi l l / den Beweis aus sich neh-
men. 5'" Wird obgedachte Zeit deren zehen / nnd rclpcÄivö
zwanzig Jahren in Verjähruug einer durch Kauf an sich ge-
brachter Dienstbarteit hiesigen Land-Recht nach auf die Hels-
te herunter gesetzt.

§. 6.

Die Würkungen einer Grund - Dienstbarkcit bestehen
ft hauptsächlich darin. 1"° Erwachset hieraus ein 1u3 rc^lc,

welches sowol ans dem ?lX6jo äominante als scrvicmc der-
gestalt haftet/ daß es mit denen Gütern und deren Anwachs
sowol Iä ivc als passive alls jeden Innhaber mitfortgehet.
2 ^ Hangt zwar solches nicht nnr dem ganzen Gut / sondern
anch jeden Thcil oder Stuck dejjelben an / tan aber gleich-
wol nicht allzeit auf jeden Stück des ?lXcki lervicmiz würt-
lich «llsgcübt werden / sondern man hat sich mit dem Ge-

brauch/
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brauch/ zuförderst nach denen ?aäi5 und dem Herkommen,
oder wo solche ermanglen/ nach denen 5cacmj5, oder der B i l -
lichteit/ und was der Natur oder besonderer Eigenschaft jeder
5crvirm gemäß ist / zu richten. 3'" Ist der Eigenthümer des
?lX6ii äominantis aus eigne Kosten in plXcko lcrvicmc al-
les zu thun befugt/ was zu Ausübung seiner Gerechtsame von-
nöthen ist. Dahingegen wird ihm 4 ^ dasjenige / was nur
zur besseren Gemach - oder Bequemlichkeit in dem Gebranch
der 5crvnuc dient / weiter nicht gestattet / als es ohne
Schaden des Dienstbaren Guts oder Innhabers geschehen
mag. 5^ D a r f der Eigenthümer aus seinem Gruud nichts
bauen/oder sonst vornehmen/ wodurch dem anderen sein Dienst-
barkeits-Recht zum Theil oder ganz benommen/ geschmähte«
oder erschwert w i rd , was er aber zu seinen Nntzen hieraus bau-
et oder macht/ ohne daß es dem anderen Schaden thut/sondem
die Dienstbarteit ohngeacht dessen der Nothdurft nach ge-
braucht werden mag/ das tan und soll man ihm auch nicht ver-
wehren. Desgleichen mag ihn 6 " der Eigenthümer des?rV<
6ii äomwanti«; an der Veräußerung des pr^clü serviemis um
sowcniger hinderen, als das Qnuz nichts desto weniger all-
zeit daraus bleibt. 7"^ Is t die 8crviwr an sich eine untheil-
bare Sach, und wird also ans den Fall / wenn sie mehrem
conttitmrt worden/von jedem in soliclum cxcrcirt. 8"" Pftegt
man solche in zweifelhaften Fällen allzeit aus das engst - und
eingeschranttiste zn erklären/ jedoch niemal so weit/ daß sie gar
alle Würtung dadurch verliehrt. Von denen aus demDienst-
barteits-Recht fiiessenden ̂ äiamduz siehe s^" lcq. 8. öcc. und
von denen WürtUNgen der Personal - Lcrvicmen cap. lccz. 9.
IO. öc 11.

§. 7.

Wie nnd ans was Weis die personal-Dienstbarkeiten er-
löschen/ ist in mehrberührten nennt -und folgenden Lapimln
zu ersehen. D ie Grund - Dienstbarkeiten aber hören aus i ^
durch den Verlauf der Zeit/ woraufdiesclbe durch Geding ein-
geschränkt worden. 2 ^ Wenn das Recht desjenigen / wel-
cher die 3crviwt conttimirt hat/ wegfallt, wie z. E. bey einem
Nutzniesscr, VaMen / und mehr dergleichen , so nur Uomi-
nium lcvocabllc haben. 3"" Durch die dlolisoliäarion deren
Güteren / da nemlich pr^aium äominans und lervienz ganz
und ans unwiederrufiiche Weis zusammen unter einen Herrn

H 0 tom-
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kommen/ welchcnfalls auch die einmal erloschene 3ervitut durch
Veräußerung eines von beeden cOnldlicljrten Gütern nicht wie-
derum rcvivjlcirt. 4 " Durch den roralen Untergang des ?rX-
clii c>0Mlnanti3 oder serviemiä) z. E. durch Niederlassung ei-
nes Hauses, oder Überschwemmung eines Grunds / jedoch
dergestalt/ daß die 5ervttm durch Wiedcrcrbauung des Haus /
oder Ablauf des Wassers in vorigen Stand gesetzt wird. 5^
Durch ausdrücklich - oder stillschweigende l^enuncianon ,
welch-letztere theils pernon I 7 l u m , theils durch andere der
8ervimr zuwiederlaussende k'äÄa, sofern man denenselben ac-
quiclcirt / zu gesthehen pftegt / wobey aber auch zu merken
ist/ daß wo mehrley 8ervirute3 auseinem Gut zugleich liaftcn,
man eine durch Begebung der anderen keinesweegs verliehrt.
V o n dem non ^l iu siehe insonderheit nächstfolgenden 8^" 3''VUM.

§. 8.

Wieper nyl. Wenn man sich der Dienstbarkeit weder selbst/ noch durch
^ andere mehr gebraucht / so ist 1^ " zwischen Lervitmiduz con-

tinuiz öc äiscontinuiz ein Unterschied zu machen. Jene erlö-
schen zwar per non H lum inner zehen / und unter Abwesen-
den inner zwanzig Jahren/ jedoch andergestalt nicht/ als wenn
der Innhaber des ?rX6ü lerviemi'3 etwas thut / welches der
Dienstbarkeit entgegen ist. In ckscontinuis ist 2^" weiter zu
unterscheiden/ ob man die Dienstbarkeit nicht jederzeit / und
nach Gelegenheit / sondern nur zu gewissen Zeiten Abwechs-
lungsweis zu gebrauchen befugt seye? Dasern nun diese Ab-
wechslung nur Stunden-Tag- oderWochenweis geschiehey so
erlöscht die 8ervitut per non t^Isum ebenfalls in zchen/ uud un-
ter Abwesenden in zwanzig Jahren. Gejchichet sie aber Monat-
oder Iahrsweis / so wird obige Zeit verdoppelt. Wohingegen
weder in ein-noch anderen Fall aufSeiten des pr^cki se rv i l -
tl3 ein solches k'aÄurn wie in Lervicutibuz continuiz erfordert
wird. Zwischen Haus- und Feld-Diensibarteiten ist 3 ^ dis-
salls kein Unterschied. 4 ' " Stehet auch mala k'jcies in diesem
Stück niemal entgegen/ weil derNichtgebrauch eine stillschwei-
gende kenunciacion ist/ mithin das Recht nicht soviel prX-
lcribirt als vergeben 4vird. 5'° M u ß endlich non I)su3 mit
dem ^bulu nicht vermischt werden / dann der Mißbrauch hebt
den guten Gebrauch niemal aus/ es seye dann ein ausdrückli-
ches paäurn oder die Obrigkeitliche (üomminarion bey Ver-
lust der Gerechtigkeit vorausgegangen.

s. 9.

Von Dienstbarkeiten.

§. 9.

147

in Dienstbar,
'eiten.

Bey 8ervituts-Klagen ist i ^ mter 8ervitutem contti Von d«e«
öc conNituram ein Unterschied. 8ervicu3 conlii-

wird genannt / wenn sie noch nicht würtlich überge-
ben / sondern nur versprochen und zugesagt ist. (^nt t imra
hingegen/ wenn sie würklich übergeben/ oder wenigst/ wie es
in letztwilligen Dispositionen zu geschehen pflegt/die Gerechtig-
keit ipsO^ure rranzlerirt ist. Wie und aus was Weis nun 2<^
die Uebergab hierinfalls geschehe/ siehe oben cap. z.§. 8. w
princ. Es württ aber Z"^ 8crviM3 conttirucnäa» oder das
blosse Versprechen kein mehrers als ju5 mcre personale, folg-
lich tan auch hieraus kein Dri t ter / sondern nur der Verspre-
cher und dessen Erben allein dahin belangt werden / daß die
8ervjrm zum Stand gebracht / und dasjenige erfüllt werde /
was man in Kraft der Zusag zu thun / zu gestatten, oder zu
unterlassen hat. 8ervicu3 conlwuta hingegen gicbt 4'° ein
Hu5 reale, worauf sich die sogenannte ^Ä l0 Confessoria samt
der derselben entgegen gesetzter käione nezaroriä hauptsächlich
grüudet. Sowol von einer als der anderen siehe § ^ " seq. 9.
öc iO. Soviel endlich 5'" das rollessorwm betrist/ worin
man nur lediglich aus das Innhaben der 8ervimc klagt, hat
solches in Grund - Dienstbartciten nicht statt / und wer dem-
nach seine Klag hierinsalls nur aus die kosseMon gründet, der
soll von solanger Zeit arriculiren / als nach Maaßgab obigen
fünften §" zur Verjährung sothaner Dienstbarkeit erforderlich
ist/ welches sich aber auch 6'" nur von Grnnd-Dienstbarkeiten
allein / uud von der Klag in polletlono plenario vel Ql^ina-
N0 verstehet/ dann qui) aä kollclsorium momemaneum
vel summaril l imum bleibt es bey dem 606. )uö. cap. 3. §.
5. n. 1. Desgleichen greiffen der anderen Gerechtigkeiten hal-
ber, wegen welcher sonst etwan kein 8peci3l - Ausnahm vor/
Händen ist , Keme6ia pollessoria tam rerinenclX quam re-

?0llelli0ni3 auf die nemliche Art Platz , wie jn
5. §. 11. öc 12. überhaupt mit mchrern geordnet ist.

§. ic>.

conkessoria kommt 1°^ jenen zu Guten, welches«.^r
mit Fug eine k c a l . oder Personal-Dienstbarkeit zu suchen ha-" ""
beu, und zwar 2 ^ gegen all jene, welche Hidernuß hierinn
machen oder beeinträchtigen / sonderbar aber gegen den Best-
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Und

her des oncrimn Guts / oder welcher solches wenigst
zu besitzen aufgehört hat. Dasern aber 3 " bemcltcs Gu t mehr
Herren ha t , und nur einer allein Hindernuß im Wecg legt,
so tan man ihn auch m soliäum hierum belangen. Dahinge-
gen 4 ^ ein jeder, welcher an dem ?rn6i0 clominanrc Thcil
hat, und hieran gehindert w i r d , in ldliäum Klag stellen tan.
5 " Ziehlt diese ^ca l -^Hion nicht nur aus die Behauptung der
Dienstbarkeit, sondern auch auf Wiedererstattung aller durch
die unbefugte Hindernuß verursachter Schaden, wie nicht we-
niger auf die Kaution äc non turbanäo und Oiäirung eines
ergiebigen Pönsalls ab. 6'" M u ß der Kläger nicht nur 5cr-
v imrcm contticuram, sondern auch in Kcai-Dienstbarteiten
das Eigenthum des?lX6ü clOmmanriz oder wenigst den recht-
massigen Besitz desselben beweisen. 7"° Hat es mit dcr ääionc
confclldlia u tM. welche die Römische Rechten um anderer in
alieno zustehender Gerechtigkeiten willen mittheilen/ die nem-
liche Beschaffenheit.

§. 11.
^Ä io ne^atoria, wodurch Klager dem Beklagten die an-

gemaßte Dienstbarkeit, oder andere dergleichen Gerechtigkeit in
demSeinigen wiederspricht,gehet 1 " " dahin, daß man von die-
ser Burd freygesprochen , dem Gcgentheil aber all weitere An-
massuug hierin untersagt, oder wenn er in der hergebrachten
5crvirur cxccclirt, derselbe in gebührende Schranken gesetzt wer-
de. 2 ^ ?un6irt sich diese Klag in der natürlichen Freyheit,
folglich ist der Kläger, welcher dem Beklagten seine angemaß-
te Gerechtsame nnr limpliciccr nezirt, den Beweis zn machen
nicht verbunden, sondern es mnß vielmehr der Beklagte selbst
die angebliche 8crvitm, oder Gerechtigkeit, ohngeacht er etwa«
in pollcMone momentancä wäre , erweisen, weil die sonst
in kezulä für den Besitz obwaltende rechtliche Muthmassung
soviel das klomenraneum betrist, nicht sostark, als die pro
libertäre naturali ist, wenn demnach in besagten pollessorio
momcnranco aus die 8crvirur eiumal gesprochen worden, so
bleibt zwar der Obsieger solang im Besitz, bis m perirorio eilt
anderes erkannt w i rd , aber von dem Beweis, welcher aus die
in jetzlbemelten kentorio gestellte ääioncm nezatoriam ge-
macht werden soll, ist er nicht besreyet, er seye dann wenigst
in zehen-jährig - ruhigen Besitz gewest, welchenfalls die ? r ^
lurnprio pro I^ibcrtarc der pro kossclNonc solang ausweicht,
bis gleichwol die Freyheit m kencolio gttüglich dargethan ist.

Achtes

O

Von Haus und Feld - Dienstbarkeiten/
wieauch anderen dergleichen ähnlichen

Gerechtigkeiten.
§. 1.

Ey Unterscheidung deren Haus - und Feld - Dienstbar-
ketten soll weder auf die Lag und den O r t , noch den
Zweck und Gebrauch derselben gesehen werden, son-

dem wenn einer ans des anderen Haus, Stadel, Stallung
oder anderen dergleichen Gcbäu eineVienstbarteit hat, so heißt
es eine Haus-Dienstbarkeit, s8ervicu3 urbana) die aus Grund-
Stücken, Aeckern, Wiesen, Gärten, Holßwachs, Wasser und
Weyern hergebrachte Dienstbarteitm aber werden Feld-Dienst-
barteiten s 8crvirurc3 ruNicX ) genannt. Beede werden unter
die 8crviwrc3 rcalcz gerechnet, und pflegt man denen von er-
ster Gattung insgemein die in §"° seq. 2. bis 1 o. inclulivc, de-
nen von der anderen aber die W z'" lc^. n . bis 14. cxclulivc
beyzuzehlen.

§. 2.

Vermög des Balten- oder Tram - Rechts i'st man zwarI°ft«derbelt
befugt, einen Tram oder Balten in des Nachbars Mauer e i n - ^ " ^ 7
znschieben, damit er alldort ruhe, wenn aber an dem T r a m ' " " " "
selbst, oder an der Mauer eine keparanon vonnöthen ist, so
tragt der Dommu5 ?lXcki ciominamiz die Kosten, und muß sich
bey der Erneuerung allzeit wiederum nach der vorigen Bau-Art
richten.

§. 3-
Das Recht auf des anderen Mauer oder Untergebäu et-an«.« 5«

was legen oder bauen zn darffen gehet weiter als das Tram-"" ' '
Recht, und ist der Uominuä ?rgecjii lervientis schuldig, ver-
standenes Untergebau aus eigne Kosten zu unterhalten/ oder da

Pp er
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toi.

er sich hierzu nicht einverstehen w i l l , das ganze
vien3 an den lDominuln kl^cki 6omlN2nn3 zu überlassen.
Die währender Reparation des Untcrgebäu zu Unterstützung
des oberen erforderliche Kosten hat dieser letztere zu bestreuten.

§. 4.
D ie Verbindlichkeit, mit seinem Gebau nicht hoher auf-

fahren zu därffen,hindert nicht,daß derDommi.13 plZeäu lcrvjcn-
N3 nicht ein Altan mit Bäum oder Pflanzen daraus setzen tan.

3. 5-
kezularitcr hat zwar jeder die Freyheit auf dem Seinigen

so hoch zu bäum, als i.hm beliebig ist, wenn aber durch beson-
dere sratuca oder I^ocal-Gebrauch eine gewisse Maaß hierin
gesetzt ist, so darf solche eigenmächtiger Weis von Niemand
überschritten werden, der nicht die Besugnuß höher zu bauen
lpecialircr hergebracht hat. Nebst deme tau sich auch5cr vicuä
2kiü3 rollcncli ergeben, wenn der Nachbar Vermög kcvclL hö-
her auszubauen vcrbnnden ist.

§. 6.

Wenn Jemand von seiner Wand mittels eines sreyen Er-
kers, Wetterdachs, oder anderen dergleichen weder in die frem-
de Wand eingeschoben - noch daraus ruhenden Gebau in des
Nachbars Hof, Garten/ oder Grund hinanszufahren berechti-
get ist/ so heißt es 3crviru3 proMcndi vcl prorc^enäl, woraus
aber weder Fas ju5 8cil!iciclji noch^quH immirrcn6^. gefolgert
werden tan. Wol hingegen folget sowol ans ein - als anderen,
daß der Nachbar die in seinem Grund hinüber Hangende Aest
des aus dem pr^cko clommame stehenden Baums nicht ab-
hauen darf/ wie er dessen sonst ohne sothaner äervicur wol be-
rechtiget wäre.

§. 7.

Daf t rn Jemand um des Lieclits - oder Aussehens - willen
entweder 1 " " die Oeffnung in seiner eigenthümlich - oder ge-
meinschaftlicher Wand leiden muß / oder damit er 2 ^ dem an-
deren selbst nicht einsehen tan/ dieselbe nicht öffnen darf, oder

in dem Seinigen all jenes, was anderen das Liecht, oder
die
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die Anssicht hinderen tönte/ unterlassen muß, so wird das er-
ste 8crviru3 immiccencli I^ummi3 vcl k'cneNrarum, das zw(y-
te 8crviM3 olRcicn^i Luminibu5 vcl ?rc>speäui, nnd das
dritte 8crvitu3 non oNcicncli I^umimbu3 vcl krol^cäui ge-
nannt.

§. 8.

Das Trauf-Recht tan sich sowol aäivc als paMvö erge
ben/ da man nemlich das Tach-Traus von seinem Haus oder
Gebäu in dem benachbarten Grund fallen zu lassen entweder
befugt / oder aber verbunden ist.

§. 9.
M i t der 3erviwte k1umilU3 hat es die nemliche Beschaf-rwmm".

senheit, wie mit dem Trauf-Recht, und ist kein anderer Un-
terschied / als daß eines Tropffenweis / das andere aber Fluß-
weis durch lüanal oder Rinnen zu gehen pflegt.

§.

Nebst obigen seynd noch mehr Haus-Dienstbarteiten/
sonderheit 8crviM3 lüIoacX am ^ u X immitrenclge
aut pOlitum kabcnck. D a nemlich der Nachbar schuldig
das ?river nahe an seine Wand anlegen- oder gar auf seinen
Grund leiten zu lassen, den Ausguß des Wassers oder anderer
Unreinigtcit, ansserordentlichen Rauch, oder eine Niederlag
und dergleichen zu gestatten.

§. 11.

Unter die Feld-Dienstbarteiten gehört 1 " " der Fußsteig
oder Durchgang/ ( 5erviw3 Innert. 2 ^ Die Straß oder
Durchfuhr/ 8crvitu5 ViZe. Z"" Der Durchtrieb des Viehes.
8erviru3 ^ÄÜ3.) ^ ä I " " " Wird der Durchgang oder Fußsteig
auf fremden Grund nicht nur dem Domino ?lge6ii clominan-
N5, sondern auch seinen Kindern/ llomcttiquen und anderen/
welche mit ihm zuthun haben/ gestattet/ es tan auch solches zu
Fuß und zu Pferd / jedoch ohne Fuhrwert geschehen. Hier-
nächst muß wenigst ein äparwm von drey Wert - Schu-
hen in der Breite zu dem Ende offen gelassen werden. ^ 6

derjenige / welcher 3clvicuccm Vise hat / nicht nur
P p 2 dar-
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darauf gehen und reinen /sondern auch mit beladen-oder unbe-
ladenen Wagen fahren/uud wo kein Besonderes bedungen oder
hergebracht ist/ da soll der Fahrwecg acht Werk-Schuhe
breit in der Grade / und sechzehen in dcr Krümme seyn. ^ ä
^ium S ^ man bey dem Durchtrieb oder 8crvicuce ^Äüz eben-
falls vor all anderen ans die kaHa, oder das Herkommen se-
hen. Wenn aber nichts dadnrch bestimmt ist/ so erstreckt sich
solcher sowol auf Hörn- als all anderes Viehe / und insonder-
heit auch aus Last - Thier. Der O r t / wo man durchtreibt,
muß wenigst acht Werk-Schnh breit seyn/ und da sich etwan
eine I r rung hierüber ergiebt/ so soll die Obrigkeit einen zwar
bequemen/jedoch solchen O r t auszeigen / wo dem Eigenthums-
Herrn aus seinem Grund nicht mehr Schaden geschehet / als
was die Eigenschaft dieser Dienstbarkeit mit sich bringt. Es
pflegt anch der Durchtrieb allzeit nnr mit fliegender Geisel zu
geschehen/ folglich kan man sich dcr Weid oder des Blum-Be-
suchs / sofern nicht ein anderes hergebracht ist / keineswegs
hierunter anmassen. I m übrigen ist 8crviM3 ^Äüs zwar wol
unter der Lcrvicurc V i X , nicht aber Itmenz begriffen / und
wer nur des Durchtriebs allein berechtiget ist / tan sich selbi-
ger Orten des Gangsteigs oder Fahrweegs nur währenden
Trieb und soweit es hierzu vonnöthen ist/ bedielten.

§. 12.

i " ° Aus fremden Brunnen / Teich und ? r i va t . Flüssen
Wasser zn schöpffen/ das Viehe zur Tränk alldahin zu treiben/
Wasser von dort ab - und aus seinen Grund entweder unmit-
telbar oder über die dazwischen liegende fremde Gründe zu lei-
ten / gehört ebenfalls zu denen Feld - Dienstbarkeiten / doch
soll der Innhaber des ?lXcki 60minamj3 ohne Geding oder
Herkommen dergleichen Recht niemal von einer 8pccic auf
die andere exrcnciiren / sofern dem klH^io lerviemi eine
grössere Beschwerde dadurch zugehec. Es begreiffen auch 2 ^ die
erste zwey Gattungen obgedachte8crvjmrcmVjX^ÄÜ3) Irine-
ri3 soweit unter sich / als man derselben zur Wasser - Schöps-
fung oder Vieh - Tränk benöthiget ist. Ausser obgedachter
äervitur aber hat 3"ö weder aus fremden Brunnen / und Was-
ser noch über fremde Gründe ohne allerseitiger Eigenthums-
Herm Bewilligung eine eigenmächtige Wasser- Leitung statt/
und wenn hiernächst 4 " dieselbe gar aus einem öffentlichen
Stromm / ( l l ummc pubüco ) oder über öffentliche sreye

Land-
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Land- und Hcer- Straffen ( Vjam pudücam )geführt werden
solle/ so gchct dieses auch ohne Lands-Herrschaftlich - gnädigster
Bewilligung nicht an. Wer aber 5^ die Wasser - Leitungs-
Gcrechtigkcit einmal erlangt hat / der ist auch ohne weiteren
<^0nlcn3 dcr nöthigcn Ausbesserung / sosern nur nichts neues
hierunter gemacht/ sondern die vorige Gestalt dcrSach beybe-
halten wird/ allerdings befugt. Wo im übrigen 6'° bcy gemei-
nen Bachen oder Wasser-Leitungen auch alle anliegende Theil-
habcr/ welche Nntzen von dem Wasser haben/ zu denen nöthi-
gen Ausbcsserungs-Kosten concurriren. Von anderen Was-
ser-Werken/ welche nicht zur Leitung angesehen seynd/kommt
unten p. 4. cap. 16. §. 11. das mehrere vor.

§. 13.

Der Trieb oder Blum-Besuch , Kraft dessen man
Viehe aus fremden Grnnd weiden lassen darf/ erstreckt sich
i-czularircr sowol ans Hörn-als all anderes Viehc/ ausgenom-
men was krank oder mknr t ist. 2 ^ D a r f zwar die Anzahl
des Viehes/ sosern eine dctcrmimrt ist / ohne Bewilligung de-
ren wrcrcllcncen nicht überschritten werde«/dahingegen pflegt
man aber auch das junge Viehe / welches noch kein Jahr alt
ist / niemal miteinzurechnen. 3'" Wenn der Zeit und des
Or ts halber/ wo und wenn ncmlich die Wcid gebraucht wer-
den mag / nichts gewisses ausgemacht ist / so findet solche zu
aller Zeit/ uud aus allen Stücken des mit dieser Dicnstbarkeit
behafteten Grunds ohne Wicdcrrcd Platz. Jedoch 4 ^ soviel
die Holz-Gründ uud Waldungen bemft/ jedesmal mit Beob-
achtung dessen / was die Forst - Ordnung überhaupt mit sich
bringt. 5'" Is t nicht erlaubt / das Gras statt der Wcid ab-
mähen zu lassen/ und die Gerechtigkeit aus diese oder andere Ar t
eigenmächtiger Weis abzuändern. 6'° Kan dcr Eigcnthümer
sich der Mitweidschaft nur soweit bedienen/ als solches zu Ab-
bruch oder Schmälcrung der Dicnstbarkcit nicht gereicht. 7 " "
M a g auch der dienstbare Grund nicht von ihm angcbauet wcr-
dcn/ es scye dann/ daß das ^ 3 palccnck nur zu offenen Zei-
ten nach abgeraumtcu Feldern darauf hergebracht / oder noch
hinlängliche Weidsihaft auf anderen Gründen vorhanden ist.
Dasern endlich 8"" mehr l>rX6ia clominantia oder von einem
prgeäio mehr Domini sich dieser 8crvjmc auf dem nemliclicn
Grund zu erfreuen haben, so soll sie die Obrigkeit bcy entste-
hender I r rung zu vereinigen/ oder cx nquo öc t^ono abzmhci-
len suchen. Q q §. 14.
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§.

c. Gemein- oder Koppel- We id , welche einer ganzen Stadt,
Mark t , Dorffchaft oder anderer lüommumrät aufGemeinds-
Gründen zustehet,wird zwar 1 ^ nicht 1ule8ervjrmj8, sondern
(^Ommumraris öc donäomimi excrcirt, nichts destoweniger
soll man es bey denen sich hierüber ergebenden Strittigteiten
mit Ausfuhr - und Beweisung sothanen Rechts auf die nemli-
che A r t , wie oben mit denen Dienstbarkeiten überhaupt geord-
net ist, beobachten. 2 ^ Hat jeder, welcher von der ( .om-
municat ist, Theil an sothaner Gemein Wcid, und seynd die
Innwohner gesreyten Stands sowenig als andere, welche die
Onera (üommunitatiä mittragen helffen , davon ausgeschlosi
sen. 3 ^ So l l keiner von der Gemeinde mehr Vieh auf die
Gemein - Weid treiben , als er mit der Fütterey von seinem
G u t überwinteren tan. 4 " Is t auch denen Hofmarchs-und an-
deren in I^oco lHomlnunicarzz wohnenden Gerichts-Herrschaf-
ten, wie auch jenen, welche den Hos- Bau in Pacht haben /
nickt verwehrt, von ihrem eigenen Viehe, soviel zu ihrer Haus-
Nothdurft erforderlich ist, ausdie Gemein-Weid zu schlagen,
das auf blossen Bestand, oder zur Mast- unp Vertauffung von
ihnen angenommene Viehe hingegen wird hierauf nicht gedul-
det. 5'" Pflegt man auch mehrbesagte Gemein - Weid nur zu
offener Zeit, das ist, nach abgeräumten Fclderen bis aus^eorzi
zu besuchen. I m übrigen bleibt es 6^ der Schaafen nnd Schaf-
fereyenhalber bey der Policey- und soviel den Besuch deren Ge-
meinds-Hölzern betrift, bey der Forst-Hrdnung.

§. 15.

Wer in fremden Waldungen das Recht hat, sich daraus
behölzen zu dürften, oder Eichel zu klauben, und Laubm rau-
m m , der soll sich dessen mit Bescheidenheit, und der Forst-Ord-
nung gemäß um somehr gebrauchen, als sich sogar in eigen-
thumlichen Waldnngm, wo man erwehntes ^ 3 Ijznanäi vcl
(3!2ncii3 lczcnciX nicht als eine servicm, sondern ^ure Domi-
nü ö( ?r0plict2N3 zu excrciren hat, allerdings hiernach geach-
tet werden muß, damit aussolche Weis nicht nur dieWaldun-
gen in ihrem Stand und Wesen bestandig verbleiben, sondern
auch demjenigen , welcher etwan die Jagd der Orten herge-
bracht hat, an seiner Gerechtsame kein merklicher Abttag ge-
schehen möge.

§. 16.
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Ießtbenannten Dienstbarkeiten wird ferner beygerechnet Von
das sogenannte Zwang - Recht, Kraft dejjen man z. E. eine g e - " ^ 0 ^
wisse Wühl zu besuchen, bey einem gewissen Wirths -
Brauhaus Wein oder rclpcÄlvc Bier zu kauften verbunden ist,
j rcm da man auf einem fremden Grund Kalch zu brennen, Zie-
gel- oder Glashütten zu errichten, Sand oder Leim zu graben.
Stein zu klauben oder zu brechen, Zäun gegen das Wi ld , oder
Graben gegen das Wasser zu machen, das Recht hat, und was
dergleichen unbenannte Gerechtigkeiten mehr seynd, welche sich
nicht wol Hcciäciren lassen.

§. 17.

Die Bräu-Gerechtigkeit sowol zum HausTrunk, alsVer'I°n
fthleis ist zwar ebenfalls keine Zervicut-doch darf man sich der-
sclbeu weder aus eigner noch ftemder Braustatt anmassen, ohne
die Lands-Herrschaftliche gnadigste Bewilligung darüber erhal-
ten zu haben. Desgleichen werden die sogenannte vier Ehe-
Haften, nemlich Schmidt - M ü h l - Bad - und Tafern - Gerech-
tigkeit weder aus dem Seinigen noch in Fremden andergestalt
als durch Lands-Fürstliche lüonccllzon oder Verjährung von
nnsürdcnklichcn Zeiten erlangt, welches sich jedoch nur vonGe-
treid - Müh len , nicht aber von Sag - Öehl - und anderen der-
gleichen Mühlen verstehet, als welche zum Theil von der Nie-
dergerichtsbarteit, oder gar von dem Eigenthum abhangen.

Neuntes
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Ä») ?!s>

eunles Mapttul
Von der Nutzniessung. (

Was die
Nutzniessung
ftpei

I n was für
Sachen i

§. I.

Je Nutzniessung ist eine rechtliche Befugnuß fremdes
G u t zu benutzen.

§, 2.

Sie wird i ^ theils durch rechtliche Dilpol l t ion auf A r t
und Maaß / wie andere 5crvirme5 überhaupt/ theils durch zc-
hen - und rcspcäivc zwanzig- oder ohne Titul durch dreyssig jäh-
rige pr^scriptiOn. öffters aber auch durch das Gesatz selbst und
zuweilen bey strittigen Abtheilungen durch richterlichen Aus-
spruch erlangt. Soviel nun 2 " die letztwillig-odcr andere Oilpo-
litiOnez betrist/ stehet aus dem Innhalt deren und sonst zu er-
messen / ob und wie weit dieselbe nur von dem I7lufruÄu allein/
oder von dem Eigenthum/ oder von bccden zugleich zu verstehen
seyen? 3"" D i e Bedingnuß / daß der DlutruÄugnuz auch ei-
ne andere scrvicut neben sich leiden soll/ ändert die Natur der
Nutzniessung keinesweegs/ und verwandlet solche nicht in das
Eigenthum. 4 ' " Wenn einem ein gewisses G u t / und dem an-
deren ^slu3fluÄu5 daraus verschaft wird / so gebührt dem letz-
teren die Nutzniessung allein / und hat der erste nichts hievon
zn prXtencliren/ ohngcacht das Römische Recht ein anderes hie-
r in verordnet. 5 " W i rd ^5u5fruÄu3 mehr Personen zugleich
verliehen / so acquirirt zwar jeder das Recht aus dem gan-
zen G u t in soliclum, die Nutzung wild aber Pl0 ratä soweit
gethcilt, als sie sich theilen laßt.

§. 3.

Nlu5fruÄu3 hat I " " in allen Dingen / sosern sie nur in
?atlimonl0 öc (üommcrcio Kumano scynd / ja sogar 2^° in
sammentlichen Vermögen/ jedoch niemal anders als
^ alicno und wo Noth-Elbm vorhanden seyud/ lalvä Iczi,

statt.
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statt. Dafern aber auch 3'" einer Fraum die Lebenslängli-
che Nutzniessung nicht aus gewissen Gütern/ sondern aus sam-
mcntlichcr Haabschaft vermacht wird/ und ein oder mehr eheli-
che Kinder von dem ^clwtorc vorhanden seynd/ so gebührt ihr
nach hiesigen Land - Recht mehr nicht als der Standsmasstge
Unterhalt von sothaner Haabschaft/ die übrige Nutzungen soll
sie als Verwalterin denen Kindern verrechnen / es scye dann
eine ander - und nähere Erklärung/ wie es hicrinfalls gehalten
werden solle / von dem Icltacorc vorhanden / bey welcher es
sodann / lalvä tamcn lczttimä, sein Verbleiben hat.

§. 4.

I"ü Gebühren IMfruÄuario alle kluÄuz tarn natura Recht des
lc3 quam civilc3, welche ans dem Gut selbst / dessen Zuge-
hör und Zuwachs/ oder auch mit Gelegenheit und in Ansehen
desselben genossen werden mögen. 2 ^ Dient ihm das Gut nicht
nur zum Nutzen / sondern auch zur blosscn Zierde und Lustbar-
keit. 3 '" Is t er alles zu thuu berechtiget/ was zu diesen Zweck
erforderlich seyn mag/ welches allenfalls bey entstehender I r -
rung cx Xquo öc dono ermejjcu wild. 4 " Kan derselbe in
IlsufruÄu conltitucnäO zwar nur den (lonlUcuentcn oder
dessen Erben allein ^Äionc pcrsonali zu Berichtiguug des ver-
sprochenen IM5fruHÜ5, m conttituw hingegen auch jeden an-
deren / der ihn hierin störrt oder beeinträchtiget/
iclldnä, nnd gestalttll Dingen nach cx IntercliÄO
vel lccuperan6H?0lIclIi0ni3 belangen / wie nicht weniger 56
die entweder kaän cerrii oder IXarurä vcl lügsu voll dem Gut
abgesonderte Früchten/ soweit sie nicht schon verjährt/oderbo-
nä Nclc pcrcipirt seynd/ von jedem Innhaber vjnciiciren. 6'"
Fallen ihm die zur Zeit der Hcquilmon annoch stehend - oder
Hangende Fruäuz namralcz über Abzug deren hierauf verwen-
deter B a u - Kosten gleichfalls zu/ eivilcs hingegen werden für
das letzte Jahr zwischen ihm und dem propliemno pro ratä
getheilt. I m übrigen stehet ihm 7"" srey / mit denen GutS-
Nußungclt / solang seilt Recht daurt / nach Belieben zu
schalten und zu walten / folglich auch solche an jemand anderen
verschreiben/ verausseren/ ccäiren oder überlassen zu können.

§. 5.

I s t er schuldig/ das Gu t seiner Zeit nach geendigten ^ « i «
dem Eigenchümer oder dessen Erben und Nachtom- "

R r men
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mcn in dem Stand, wie er es empfangen, samt dem Allwachs
und aller Zugehör wiederum zu rclUmircn, folglich 2 ^ solches
aus eigne Kosten zu erhalten , und andergestalt nicht als auf
Haus-Wirthschastliche Ar t öc salvä ^ubNantm zu benutzen/
mithin 3"" allen Schaden, welcher Ooloveiculpä lam 6c Ic-
v i aus dem Gut durch ihne geschichet, zu erstatten, auch daß
dieses alles 4'° von ihm genau befolgt werde, aus A r t und
M a a ß , wie in § " seq. enthalten ist , hinlängliche ^ u c i o n
zu leisten, 5'" hat er alle auf dem Gu t hastend- oder in Anse-
hen desselben zu entrichtende Oncra zu tragen, oder da ihm sol?
che etwan zuschwer fallen, sich gleichwol der Nutzniessung zu
entstbütten. 6 ^ Kan er sich des auf dem Gu t gefundenen
Schaß weiter nicht anmassen, als was dem Invcncon , falls
er derjenige ist, laut obigen 3"" cap. 4 " - §" gebührt. 7 " "
D a r f er das Gu t selbst weder verpfänden, noch sonst in an-
derweeg verausseren, ausser wenn ihm diese Macht von dem Ei-
genthlimer lpccialiccr eingeräumt ist, daun da ist er nicht mehr
soviel UlusluÄuarmZ als ?

§. 6.

Abgedachte lüaut ion. welche nemlich jeder
sowol wegell (^Onlcrvjr - als l^etticulrung des nutznießli-

chen Guts zu plXüiren hat, pflegt i ^ n u r aus Begehren des
Eigentümers geleistet zu werden, und ist 2^" Niemand da-
von besreyet, als erstens der Ntcus ^ zweytens der Vatter in
Ansehen nutznießlicher Kinder - Gütern, drittens der kruÄua-
rw5 , welchem zugleich das Eigenthnm nach Ablauf einer ge-
wissen Zeit znsallig werden soll, viertens, der das Seinige
zum Theil oder ganz mit Vorbehaltung des IMckuÄüz ver-
schenkt, fünftens, wenn sich proprjecariuä derselben begiebt,
welches jedoch durch die blosse Auslieferung des Nutznießlichen
Gl l ts nicmal vermuthet wird. 3''" Aus mehr ^lutruÄuarüz
cavirt jeder nur pro rarä. 4 ' " Vo r geleisteter lüautjon ist der
Eigenthümcr nicht schuldig, dem UlufluÄuario das Gu t aus-
folgen zu lassen, sondern kan zur Sicherheit begehren, daß man
selbes verpachte, oder dnrch einen anderen auf des kruäuani
Kosten verwalten lasse, welchensalls jedoch 5 " diesem letzteren
der Pachtschilling, und rclpeÄivc die Rechnungs - Aufnahm
samt denen k>uÄibu3 des verwalteten Guts gebührt. Db 6^
in Ermanglung anderer damion das blosse g ramem ausSei-
ten des ^lufruäucil i j hinlänglich seyc, muß theils aus Beschaf-

fenheit
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senheit der Person, theils aus anderen Umstanden ermessen
werden. Dami t sich aber auch 7" " über die Vollziehung des-
sen, was cavirt worden ist, destoweniger I r rung mit derZeit
ergeben möge, soll das nutznießlichc Gut , zumal auf Begeh-
reu des Eigenthümers, vor der Auslieferung förmlich beschrie-
ben und wvcnnrt , oder wenn die Auslieferung ohne Invcnta-
ric> schon geschehen ist, von dem UlutruÄualio eine beschwor-
ne ZpeciNcarion sub ?crnä ^ulamcnüi in I^item herausgege-
ben werden, den Vatter oder jene allein ausgeuommen, wel-
che der Inventur durch Geding oder letzten Willen begeben
seynd, dann diese thun statt des Invcmam oder eidlicher kla*
m5cl^non nur eine getreue Anzeig.

§. 7.
Der Eigenthümer muß 1 ^ dem k'ruÄuano aus dem nutz-

nießlichenGut alles gestatten, was zu desselben
Benutzung erforderlich ist. 2 ^ Kan er zwar das Eigemhum
auch ohne Wijlen oder Wil len des llldfruHuanj j(do(h niemal
änderst, als lalvo ^urc ^Ill^sruÄüz verpfänden oder verausse-
ren. 3"ü H^^ ^ ^(^^z; ^^l jene, welche sich der Nußnicssung
ohne Fug und Recht anmassen, nicht nnr obverstandcne^äio
ncm nczaroriaM) sondern auch gestalten Dingen nach kcmc-
clia posscssollÄ an der Hand. Nach geendigtem lllufruÄu fallt
ihm 4'" das Gu t zwar srcy wiederum heim, dagegen entrich-
tet er alle hieraus verwendete Kosten in der Maaß , wie es je-
der anderer bonX l^i6ci kollcNor forderen mag oder soll. D ie
selbiger Zeit noch stehend - oder Hangende Früchten nimmt er
5^ ebenfalls über Abzug deren Bal l - Kosten zu sich,

l u lnmi ^nn i aber werden zwischen ihm und
, oder denen Erben pro ratä gcthcilt.

§. 8.

D i e Nlltzuielsung hört aus 1 " " per non Hlum und zwarW.e der
mner zehen, oder ullter Abwesenden mner zwallztg Jahren, oh-aufhört?
ne daß ein Verbott oder anderes 5aHum hierzll vonnöthen ist.
2 ^ Durch den völligen Untergang des Nußnießlichen Guts,
z"" Durch die LxiNcnz des Tags oder der Bcdingnnß, woraus
der Hsu3fruäu3 durch ?aÄ2 oder andere Anordnung einge-
schränkt ist. 4 " Dnrch die lüonldliciarion der Nutzllicssullg
und des Eigenthums / da nen^ich z. E. der kropriccanug dem

R r 2
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oder dieser viciMm jenem succe6irt. 5^ Wenn

das Recht desjenigen,welcher den ^ lumt ruäum verliehen hat/
aushört. 6'" Durch geflissenm Abschlcifodcr anderen schweren
Mißbrauch des Guts . 7"^ Endlich auch durch den Tod des

nach Maaßgab nächstfolgenden §"

§. 9.

Iwö Erlöscht Ulu3kuÄu3 durch den Tod des EigentlM
niemalen, wol hingegen durch den Tod des I7lutru<Iu3.

r ü , und ist hierinsalls 2"" zwischen dem natürlich- und Bürger-
lichen Tod kein Unterschied, z. E. da der UlufruÄuanu; ge-
achtet, zur ewigen Gesangnuß verdammt, oder in einem der
Weltlicher Gütern unfähigen Geistlichen Orden zur?lotcs.
l ion gelassen wird. I n einer ganzer Gemeinde, oder anderen
dergleichen lÜorporc non mouenre ist 3 " in diesem Stück
die gänzliche Vi l ldimion oder Aushebung des lüorporiz, oder
aber ein Hundert-jähriger Zeit - Verlauf statt des Tods. 4 ' "
Wi rd bey Verleihung des Nlu3kluÄÜ3 auch öjftcrs der Erben
mitgedacht, welchensalls sich selber zwar auch aus sie erstreckt/
jedoch rczulantcr nur bis auf den ersten Grad der
und Nicht soviel ^urc KZercäirario als cx

§.

-IMäiruÄuZ wird genannt/ weny man die Nutz-
nießung in Wein / B ier / Brod und dergleichen Dingen cr-
langt/ welche sich ohne Angreiff- oder Verzehrung der 5ublwnz
nicht wol gebrauchen lassen. Der Unterschied zwischen diesem
und obgedachten vcro DlufruÄu bestehet in folgenden: 1"°"
Erlangt k'ruÄu3liQ5 das Eigenthum der Sach durch die Ueber-
gab / uud tan damit/ wie in anderen eigenthümlichen Sachen,
nach Belieben cklpomren. Dagegen fallt auch 2 ^ die Gefahr
aus ihn / wenn die Sach lügüi verlohren gehet. 3 " Is t er
nach geeMgten()u35i-^sutluÄu schuldig/ das Gut zwar nicht
in 3pccic, doch in Oenerc, öc cääcm (^ualirare am (^uan-
ticacc vcl krerw zu rcNituiren/ auch 4'° derwegen auf Begeh-
ren annemliche lüamion zu leisten. I m übrigen wird 5^ jetzt-
bemelter l)u3li-I^su5lruÄuH aus die nemliche Ar t , wie^luäflu-

vclU3, verliehen und geendiget.

§. 11.

Von der Nutznießung.

§. 11.

Wenn die Nutzniessung fremden Guts nur soweit als
tägliche Nothdurft mit sich br ingt , eingeschränkt ist / so heißt
es I " " 8crvlM3 U5Ü3, und wird 2 ^ die Nothdurft nach der
Person des Dluarii seinen Stand/ kamille, Haushaltung und
dergleichen Umständen , nicht aber nach seinen anderen Ver-
mögen ermessen, anerwogen auch ein Bemittleter, oder der
schon von anderen dergleichen I M m hat, in Kraft dieser 8er-
vicut soviel forderen mag, als seinem Stand nach die tägliche
Nothdurft erheischt. 3 " Gehören all übrige Nutzungen, wel-
che die Nothdurst des Uluarü übersteigen, dem kropliergno.
4 ^ Laßt sich der Ulu5 nicht theilen, sondern wo mehr llluarii
zugleich seynd, nimmt jeder ä kropOltion seiner Nothdurst,
desgleichen tan er auch 5^ nicht an andere überlassen werden,
ausscr soweit die Sach andergestalt nicht als auf solche Weis
zu gebrauchen ist. I m übrigen kommt derselbe 6 ^ niit dem

und soviel die Qonlum^tibjlla betrift / mit dem
Übereins.

§. 12.

Unter jetztgedachter 8crvitute I M 3 und ^2ditatjQM5 ist>
kein anderer Unterschied, als daß man sich Kraft der letzteren
eines fremden Haus für sich und seine VomclUquen zur blosser
Standsmässiger Wohnung , jedoch nicht weiter gebrauchen
darf, und hindert hieran nicht, wenn man bereits selbst mit
einem eigenthümlichen Haus versehen ist.

Ss Zchcndes
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Von dem Zchcnd - Recht.
Oeciinarum. >

Wa< der Je.
hendftpe?

"

§. i.

Er Zehend ist ein gewisser Äntheil von Früchten ,
welchen man der Geistlichkeit zum Unterhalt, oder
auch anderen von Gesätz - oder Gcwohnhettswegm

schuldig ist.

§. 2.

Nach gemeinen Rechten wird derselbe hauptsächlich in
den Personal und k c a l , diestr letztere aber weiter itt den
gross- und kleinm Zehenb getheilt. OcciniX perldnaleZ be-
treffen den durch blossey Fleiß, z.E. von Amts-KausmÄM-
schaft-oder anderer ehrlicher Handthierung-wegen Megangi -
nen rechtmässigen G e w i n n , rcales oder pr^ckales hingegen
nicht nur die an Getreid, Wein , Deh l , Holz, Obst, G W
und Krautern, dann andere aus der Erden erziegleie Früch-
ten und Gewachse, sondern auch die mit Gelegenheit eines
Gu ts an S t i f ten , Zinsen, und anderm derle^ Verreichnus-
sen genossene ?ruÄu5 civilcä, wie Nicht weniger' alles, was
entweder durch die J a g d , Fistherey imd den Vö^s"^^^^
oder aber durch die Vieh-Zucht sowol än dem Viehtz
als an Käß, But ter , Mi lch und
gebracht wird. Der grosse Zehend begreift überhaupt nur
die grössere Frucht, als da ist , Wein und Getreid, samt
dem Halm oder Scroh, insonderheit Weißen/ ^orp, Fesen,
Dunke l , Gersten, Habern, Erbsen, HeHelprey / A n s m ,
Bonnen und Mischling, der kleine hinge M n m p̂ c gcringe-
re Gatwng von Früchten, als da ist , 5 ^st, Kraut, R u ö m ,
Flachs, Hanf , Hopsen, B räun , Hell -unumt, Erdapfels
Toback und dergleichen/ nebst dem so^. ..nnten Btut-Zcbend^

Von dem Zehend «Rechts

§. 3-

«63

Ietztverstandener Personal - Zehend ist 1"° in hiesigen Lan-
den gar nicht, ver kcal oder klXäial aber nur soweit gebrau-
chig, als er 2^" unter oblpccikcirtm Gattungen von gross- uftd
kleinen Zehcnd begriffen ist. 3 ^ Giebt man nach uralter Lands-
Qblcrvgnz den kleinen Zehend überhaupt nur an D r M , wo
er Herkommens ist , und in der Maaß , wie er Herkommens
ist. 4 " Wi rd unter dem Blut - Zehend nur das Viche, nicht
aber M i l ch , Butter, Kaß und andere von dem Viche tomen-
de Nutzung verstanden.

s. 4.
Der Geistliche Zehend wird 1^^ von allen Eingepflarr-Wer denk-

ten, und zwar soviel 2 ' " den grossen Zehend insonderheit be U s ' " "
trist , von jedem Innhaber des in selbiger Psarr gelegenen
Guts gereicht, sofern man anders nicht z«ö eine wiederige
Qklcrvanz, oder andere recbtmasstge Lxcmption beweisen
tan. 4 ^ Giebt den Weltlichen Zehend ebenfalls nur der
Innhaber des Zehendbarm Guts. 5 " Is t hierinsalls einer-
ley, ob man das Gu t eigenthümlich - oder nur nutznießli-
eher Weis innhabe. 6 " Kan sich der Zehend-Herr auch an
den Guts-Pachter halten, und bleibt diesem gleichwol der
l ^ r c k an den Verpachter allenfalls bevor. 7 ^ H^ft^ der
Guts-Innhaber für die unter seinem Vorsahrer etwan ver-
/allcn - und rückständige Zehendm nicht, er seye dann 5uo
ccllor universaliz.

§. 5-

I"ü Gebührt der Zehend rezulanter der Geistlichkeit,Wemsolcher
nnd zwar 2 ^ zusörderst dem Pfarrer , welcher des grossen
Zehends-Halber gegen jeden Gms-Innhabern in seiner Pfarr
tunckrtes Recht und pr^lumprion soweit für sich hat, als
ihm z"ü keine besondere Gewohnheit, oder sonstige Kxcm«
vnon entgegen stehet. Weltliche Personen seynd zwar 3""
des Geistlichen Zchends-Rechts überhaupt nicht fähig, wenn
sie es aber gleichwol aus rechtmassige Ar t einmal erlangt ha-
ben, soll man sie .- .betränkt dabey schützen und handhaben,

h ch Z h d H d 6 6 i r j
, s si

Unter mehr rechtm ; cn Zehend-Herrn
bleibt 4 " jeder bey der ihm zustehender Gattung oder
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Antheil des Zehends, ohne daß einer dem anderen hierin
vor - oder einzugreiffen hat. Thor - Wächter darffen sich 5 "
u n m dem Vorwand / daß sie zu Ernd - Zeit die Thor frü-
her auf - oder spater zusperren müssen, nicht unterstehen ,
von den Getreid-Fuhren eine Garb vielweniger den Zehend
zunehmen. Was man aber 6'° dem Gesell-Priester, Schmidt,
Bader, Hüter, Mesner oder auch dem Schergen an Getreid
entweder aus guten Wil len oder Schuldigkeit zu reichen pflegt/
ist kein Zehend, sondern eine andere Gaab, welche jeder gleich-
wolvon dem Seinigen ohne Abbruch der gewöhnlichen Zehend-
Gebühr zu entrichten hat.

§. 6.

u° des W i e und auf was Weis der Geistliche Zehend durch
Wichen Kauf, Tausch, Pacht, Vergleich, lüompromik . Belehnung,
ttrWl?" ^ n i 0 n , r r i v j l c z l u m , Gewohnheit, oder Verjährung von ei-
ch" P«s<>- ner Kirch oder Geistlichen Person aus die andere gebracht
""' werde / ist in denen gemein geschrieben - Geistlichen Rech-

ten des mchrern versehen, wobey es auch in hiesigen Landen
soweit sein Verbleiben hat, als solches denen ^oncorclaüs,
oder besonderen Herkommen nicht zuwieder ist.

§. / .

A n Weltliche Personen tan der Geistliche Zehend nickt
anders gelangen als i " " durch Pabstliche oder gestalten D i n -
gen nach Bischvffliche Bewil l igung, und zwar durch jene aus

l<»sl »«de? bestandig, durch diese aber nur aus einige Jahr. 2 " Durch
die Verjährung von unfürdentlicher Z e i t , welch - alles sich
jedoch 3"" nur von dem Geistlichen Zehend-Recht selbst, nicht
aber von denen Zehend -Früchten verstehet, dann diese mö-
gen von jedem Geistlichen llccimatore, solang er lebt/ an
Weltliche Bestands - oder anderer Weis überlassen werden.

§. 8.
A ° U " " Zehendm / welche schon einmal auf rechtmWge Weis

in Weltliche Hände gekommen / mithin lZeculanlirt seynd /
werden, wie andere Weltliche Dinge überhaupt, geachtet,
folglich auch aus die nemliche A r t durch rechtliche Oilpol i-
t w n unter Lebendigen oder von Todwegen von einem an den
anderen gebracht.

§. 9.

v°n

Von dem Zehend-Recht.

s. 9-
Obwol der Keal-Zehend eine solche Bürde ist, w e l c h e a u f ^Obwol der KealZehend eine solche Bürde ist, welche f

demZehendbarmGm selbst haftet,so wird doch selber i ° " n ich t3» '« ,
von dem G u t , sondern nur von denen darauf gewachsenen"""""
Früchte«/ und zwar 2 " von jenen, welche nach Anleitung obi-
gen dritten s " äecimgbel seynd, gereicht. Solchemnach tan
?«e> von öd - oder unangebauten G r ü n d m , solang sie in die»
scm Stand verbleiben, zwar kein Zchend gefordert werden, wenn
aber gleichwol erscheint, daß derZehmd-Mann den Feldbau
aus blosser Neidsucht oder sonst dem Zehend - Herrn zum
Schaden geflissener Weis unterlaßt, so mag er Hbrigreitllch
hierzu angehalten werden , und ist den Schaden zu ersetzen
schuldig.

s. 10.

».»
-«-

A u f den sogmanntm N o v a e n eder Neubrüchen gehört I
i">» der Zchend hiesigen Lands - Gebrauch nach dem Pfarrer
selbigen Or ts nur die erste drey Jahr, sodann aber demjenigen,
der ihn daselbst hergebracht hat. E in Neubruch heißt aber
2 " was vorhin noch nie angebauet, sondern erst neuerlich um-
acrissen worden, welches sich aus den Furchen und anderen der-
lev sichtigen Kennzeichen leicht abnehmen laßt. Wo nun 3 ' "
dergleichen Mertmahl vorhanden seynd, da ist kein Ncubruch
mehr, und gebührt mithin der Zehcnd demjenigen, der ihn
vorhin gehabt hat. D ie Vorländer werden 4'° dcme, der die
daran stossende Aecker zu öecimircn hat, vcrzchend. 5 " ^st
besagter Neubrüchcn oder Vorländern halber an einem H r t et*
was besonderes hergebracht, so hat es hierbey sein Verbleiben,
immassm, soviel die obere Psaltz betrist, dasjenige, was Con-
cacckienmäM ist, beobachtet werden soll.

§. 11.

Wenn der Feld-Bau verändert, und statt der vorigen ei-W«..«. °^
ne andere Gattung von Früchten erzichlet w i rd , seynd Haupt -
sächlich folgende Fülle wol zu merken, i " " I s t «wan der Ze-
hend unter mehr Decimatonbu,, dergestalt gctheilt, daß emcr
bev dieser, der andere bey jener Gattung Früchten dcn Zchcnd
zu gemessen ha t , so ist zu unterscheiden, ob ein oder des an-
deren Zchend-Recht nur auf gewissen Gründen, oder aber aus

" " «- t emer
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einer gewisser A r t von Früchten hafte. Letzterenfalls kan durch
die Aenderung des Feld- Ban an denen Zchendbaren Früchten
einem lüonäecjmawri etwas ab - und dem anderen zuwachsen,
ausgenommen, va etwan durch solchen Entgang dem Pfarrer
seine lüonzrua zusehr gefthmählert wurde, welchenfalls sich der
lüonäecimator des Zuwachs-Halber mit ihm billicher Dingen
nach zu vergleichm hat. Anderenfalls hindert 2 ^ die Aende-
rung des Feld - Bau keineswegs, daß nicht der Zchend-Herr
die auf dem Zehmdbaren Grund erbaute Früchten , sie seyen
gleich von Gattung, was sie wollen, auszehendm könne, ohne
daß er bey erfolgender Abänderung dercuFrüchtm einen O n ä c -
cimatorcm hieraus zu zulassen schuldig ist. Solchenmach tan
z. E. derjenige, der den kleinen Zehend nirgend als in dm Gär-
ten hat, solchen auch von anderen und grösscrm darin gebauten
neuen Früchten sich zneignen, wohingegen derjenige, welcher
den grossen Zchend nur aus dem Feld ha t , solchen gleichfalls
von denen alldort neu gebauten kleineren Früclum genielsir.
Hatte aber 3"" Jemand den kleinen Zehend nicht nur in Gar-
ten, sondern auch aus dem Feld, so empfangt er hiesigen Lands-
Gebranch nach zwar den Zehend von allen Flüchten in dm Gär-
ten, aber aus demFeld nur von denen kleineren, und zwar aus
einem halben Iuchart Ackers, das übrige gehört dem Zehend-
Herrn des grösserm Zehends, wo kein anderes Herkommens
ist. 4 ' " Macht Jemand Gärten oder Heuwism aus Aeckern/
so giebt man dm Hmzehend davon,es wären dann solcheAecker
vorhin schon einmalZehend-freye Garten oder Hcuwism gewest.
W i r d hingegen 5'° ans einem G a r t m ein Feld gemacht, so
wird solches voü dem, der vorher Decimarol von dem Garten
gewest, ausgezehend. 6 " Erweitert einer seinen Gar ten, st
giebt er dm Zchend von solchen neuen Einsang demjenigen, der
ihn vorhin daraus gehabt hat, oder findet sich billicher Dingen
von ihm ab. / " " D ie in Zehendbaren Feldern gemachte Aus-
fang werden, wie das Feld selbst, ausgezehend, wenn änderst der
Auffang mit clccimablcn Früchten angebaut wird. 8"" Hat
einer den Zehend durch Verjährung an gewissen O r t e n , wo
nur eine gewisse Gattung von Früchten selbiger Zeit gebant
worden ist, rechtmässig hergebracht, und wurden hernach an-
dere Früchten gebaut, so kan er sich bey diesen letzteren des
Zehends nicht anmassm, er habe dann ^liculum universalem
vor sich, und stehe ihm keine besondere Gerechtsame eines D r w
tens dissalls im Wceg.

§. 12.

Von dem 3ehend,Recht.

§. 12.

167

de«

1 ^ M u ß der Zehend in Karurg gereicht werden, und
ist der Zehcnd-Herr nicht schuldig, sich lmtGeld oder anderen
Hquivalcnc abfertigen zulassen, sosern er nicht durch ein Rechts-
beständiges?aÄum hierzu verbunden ist. D ie blosse Verjäh-
rung stehet ihm 2 ^ hierin niemals im Wceg, solang sie auch
immer gedaurt haben mag, ausgenommen soviel 3"° den kleinen
Zehend betrift, dann weil sich dieser obverstandenermassen le-
diglich nach dem Herkommen richtet, so tan der Zehend-Herr,
welcher sich von dreyjjig oder mehr Jahren her mit Geld oder
anderer gleichförmiger pr^ttarjon hat abfertigen lassen, den
NawrIl-Zehend nicht mehr forderen, er fönte dann beweisen,
daß dieses nur Pachtweis, oder auf andere wiederrufiiche A r t
geschehen seye.

§ 13.

V3o kein mehr- oder minderes hergebracht ist, da bleibe
es 1"° lcßulanccl bey dem zehenden Theil deren jedes Jahr ge
wachsener Zehendbarer Früchten. Was nun 2 ^ die zchende
Garb nach völliger Auszehlung alles Zehends nicht erreicht,
davon soll auch nichts genommen werden. 3 " Is t weder ans
die Anzahl der Garben vorigen Jahrs, noch da im letzten Jahr
einige Garben unter zehen übrig geblieben scynd, im folgenden
Jahr darauf zu zchlen, wol aber mag 4 ^ von einem Acttr aus
den anderen, sosern er dem nemlichen Zehend - Mann gehört /
und von einer Gattung Geneid auf die andere selbigcn Jahrs
gezehlt werden. 5'" Hat der Zchend - Herr die Wah l , bey was
für einer Garb er die Auszehlung anfangen, und sofort bis aus
die zehende allzeit sortzehlen wolle. Bey dem Blu t - Zehend
pflegt man <?", wo kein anderes Herkommens, die Auszehlung
nach dem Durchlaus und zwar von einem Jahr aus das andere
zu machen.

§. 14.

1"° Stehet dem Zehend-Herrn srey, den Zehend ansdem
Feld, in dem Stadel , oder da er sich
vergleichen wo l te , in dem Sack an Körnern einzubringen.
Hindert auch 2 ^ daran keinesweegs,daß ein anderes schon lan-
ge Zeit im Brauch gewcst seye, sofern nicht einerseits das Ver-
bott , und anderseits die ^cqmclccnz bewiesen werden mag.

T t 2 D i e
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Die Auszehendung aus der Wurzel hat 3"° nicht statt, ausser
an Or ten , wo solche von Alters Herkommens ist. Dafern
nun selbe 4 ^ auf dem Feld geschehet, so ist der Zehend-Mann
den Zehend nur solang daselbst zu verwahren schuldig, bis er
sein eigen Getreid einbringt, und mag sodann 5 " der Zehend-
Herr gleichwol selbst ohne Entgeld des Zehend - Manns davor
Sorg tragen. M a n soll auch 6'" bis zu Einbringung des Ze-
hends weder auf dem Feld ackeren, noch das Vieh darauftrei-
ben, wohingegen sich 7^° der Zehend - Herr mit der Einbrin-
gung nicht jaumig finden lassen solle. Wird nun 8"" der Fang
nicht auf dem Feld, sondern im Stadel vorgenommen, so ist
der Zehend-Mann solchen alldort zu verwahren, und hierunter
Vo lum A l^ulpam latam am lcvem zu prslUren schuldig,
jedoch langer nicht als dreyssig Tag.

s. 15.
D ie Auszehendung soll 1 ^ zu rechter Ze i t , wenn die

Früchten reiffseynd, vorgenommen, solchemnach auch 2 ^ mit
dem Zehendbaren Getreid eher nicht in den Schnitt gesetzt wer-
den, ausser wenn 3 " der Bauersmann soweit ausgezehrt hat,
daß er mit der Speiß nicht mehr versehen ist , welchensalls er
zwar mit Vorwissen des Zehcnd-Herrns an Orten, wo die Zei-
tigung sehr nahe is t , schneiden tan , sich aber gleichwol des
Schadcnshalber mit ihm zu vergleichen hat. D ie nemliche Be-
schaffenheit hat es 4'° mit dem Mischling, soweit solches vorder
Zeitigung zum Pferd-Futter geschnitten wird. 5^ So l l der
Schnitt dem Zchend - Herrn, wenn er änderst aus dem Feld
auszeheuden w i l l , den Tag vorher verkündiget werden, ausser
dessen und da 6'° sothane Vertündung unterlassen , und die
Frucht zusrüh und zuspat gesammlet wird, ist man dm Zehend-
Herrn all dadurch verursachten Schaden zu vergüten schuldig.
7"ö Wird der Zehend-Mann deswegen, weil der Zehend nicht
zu rechter Zeit gefordert worden, seiner Obligation nicht enb
bunden.

§. 16.

den«, D ie sowol zur Auszehendung der Früchten als Lieser- und
Einbringung derenselben erforderliche Kosten wcrdcn 1 " " von
dem Zehend-Herrn bestritten. Dahingegen mag der Zehend-
M a n n 2 " weder die Saam-oder Bau-Kosten, noch daß Schnit-

ter-

Von dem 3«hend«Recht. »63

ter- Drescher- und Arbcus-Lohn, vielwenigcr was zur Feld-
Hut- und Abtrcibmta des Wilds verwendet, oder dem Schmidt,
Wagner, Bader, Mesner, und anderen ausNoth oder B i t t -
weis an Getreid verreicht zu werdeu pflegt, und eben sowenig
auch die S t i f t , G i l t , und andere dergleichen Abgaben an
dem Zehend abziehen. Gleichwie im übrigen 3 " der Personal-
Zehend in hiesigen Landen nicht üblich ist , so fallt dasjenige,
was die gemeine Rechten deren Köstenhalber hierin besonders
verordnen, von selbst weg.

§. 17.

Jeder Zehend-Mann soll 1 ^ sowol den gross- als kleinen ^
Zehend, wie er solchen schuldig ist, getreulich und ohne Ab-
gang verreichen, im wiederigen Fall von der Obrigkeit zwar
willkürlich, jedoch unnachlaffig, und nach Gestalt des gespiel-
ten Betrugs und verursachten Schadens gar malckzisch gestraft
werden. Damit aber auch 2 ^ alle Betrügerey destomehr ver-
mieden bleibe, ist der Zehend-Herr befugt, dem Zehend-Mann
in dem Stadel nochmal auszugehenden, wenn er redliche An-
zeigungen hat, daß eine Gefährde oder Irrthum inderAbrei-
chung vorgegangen seye. Wird nun 3"" der Zehend - Mann
hierbey ungerecht befunden, so bezahlt er die aus sothane neue
Auszehendung erlöstem Kosten. Bezeigt sich aber 4 ^ daß der
Zehend richtig gegeben worden, so tragt der Zehend-Herr selbst
die Kosten, und wird annebens gestraft,wenn die zweyteAns-
zehendung ohne gnugsamm Verdacht, aus blossen Haß, und
Neid vorgenommen worden zu seyn scheint. 5" Sol l auch der-
selbe den Zehend-Mann mit sothaner neuer Auszehendung bey
willkürlicher S t ra f weder bedrohen , noch daß er solche unter-
lasse , sich durch Gaab oder Schantung von ihm abfinden.

§. 18.

Der Zeheltd-Herr kan 1"^ nicht nur den
sondern auch jedm anderen Innhaber deren Zehcndbarcr Früch-P«.a"»«
ten um seinen Zehend rechtlich belangen, und da etwan d ieser^ " "«
2 " von denen übrigen Früchten schon einmal leparirt ist , soH"rn,.
hat er das Eigenthnm davon/ und komme mithin bcy allenfalli-
gen (üoncusz jure 8cpIl3ri()M5. solang wenigst der icparirte
Hehend noch m Nawra öc 5pccic vorhanden ist. 3'" Mag er
den Zehendbaren Grund nicht nur eigenem Gutbefinden nach

U u jeder-
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jederzeit besichtigen/ nnd beschreiben/ sondern auch mit Zuzie-
hung deren Interessenten verstcinen und ausmarken / wie nicht
weniger sammentlich äecimadle Feld - Fruchten durch Scbäy-
manner in Anschlag bringen lassen/ damit er den Zehcnd-Fang
allenfalls an andere mit desto besseren Bestand uud Zuverlässig-
keit verpachten/ oder verausseren könne/ immasscn ihm 4'" die-
ses allerdings srey stehet / ohne daß ihn der Zehcnd-Mann hie-
ran hinderen/ oder vor anderen ein Einstands-Recht behaup-
ten maq. 5^ Stehen ihm auch gestalten Dingen nach alle
Kcmeckia posscssona öc penrolia au der Hand/ welche zu Ret-
tung anderer dergleichen auf fremden Boden zustehender Rech-
ten und Gerechtigkeiten vergönnt seyud. Dahingegen tan er
6 " aus dem Fall / wenn er sich des Zehends unbefugter D i n -
gen anmasset/ ^Äionc nc^ tonä belangt werden / und ist im
übrigen 7""" die Land - Rechtmässtge Vertünduug auf Seiten
des Zehend-Manns / falls er den Zchendbaren Gruud an an-
dere verkauft oder sonst überlaßt / nicht mehr üblich. Soviel
aber endlich 8 ^ die lüoncurrcnz des Zehend-Herrns zum Pfarr-
Kirchen-Bau oder l^cparanon betrift/ bleibt es Hierinfalls bey
dem Schluß der Tridentinijcher Versammlung Lels. 21. c. 7.
und der Landsüblicher Ob

§. 19.

e D i e Zehens-Besreyung, Kraft welcher man den Zehend
und entweder gar nicht / oder wenigst nicht nach Maaß der (3ene>
" ra i . Vorschrift z. E. in geringeren (2u3nw,odcr nur in einer

gewisser Gattuug Früchten zu reichen hat / wird theils durch
besonderes ?r iv i lez ium, theils durch Gewohnheit/ Verjäh-
rung oder Geding erlangt. Es geschehe nun die kxcmprion
auf ein oder andere Weis / wird allzeit hierunter luppomrt ,
daß der Pfarrer seine gebührende (üonzrugm und Unterhalt
habe / als welche ihm in teinerlcy Wecg benommen oder ge-
schmahlert werden tan.

§ . 2<D.

. Von dem Geistlichen Zehend tan man per priviIeZium
^ er^andergestalt nicht als durch Seine Pabstliche Heiligkeit / oder

""""^gestal ten Dingen nach durch den Qrä inI rwm nach Maaßgab
der Geistlichen Rechten erlediget werden.

Von dem Zehend 5 Recht.

§. 21.

171

Durch die Gewohnheit wird man von dem
Zehend inner dreyssig/ und von dem Geistlichen inner vierzig
Jahren besreytt/ sosern nur sonst alle zu einer rechtmassiger Ge-
wohnheit erforderlich- und oben?art. 1. cap. 2. §. 15. mit meh-
rern beschriebene kequilica vorhanden seynd.

§. 22.

Bey der Verjährung / welche mit der Gewohnheit h
hin niemal vcrmistht werden muß/ ist 1^° ebenfalls unter dem
Geistlich - uud Weltlichen Zeheud ein Unterschied zu machen.
D ie Besrcpung von dem letzten wird aus die nemliche Art/ wie
andere uncörperliche Dinge überhaupt verjährt. Bey dem er-
stell hingegen wird 2 ^ gegen den Pfarrer eine Zeit von vierzig,
und ohne Titul eine Zeit von unsürdentlichm Jahren / gegen
andere aber zehen/ respciUvä unter Abwesenden zwanzig / und
ohne Ti tu l vierzig Jahr zur Verjährung erfordert.

§. 23.

Soviel den Geistlichen Zehend belangt/ kan jeder Pfar-
rer sowol über verfallen- als künftige Zehend - Früchte ausLe-
benslättglichen Nachlaß eigenmächtig handle« und cranliziren/
soll aber das ?aÄum auch seine Nachfolger binden/ so wird der
conlenZ seiner Geistlichen Obrigkeit / und zwar nach Maaß
der Geistlichen Rechten erfordert/ mit den Weltlichen wird es
hierin eben so / wie mit anderen Weltlichen Rechten und Ge-
rechtigkeiten gehalten.

§. 24.

Der Zehend - Herr soll 1 ^ gegen saumig- oder wieder-
spenstige Zehend - Lem / sosern sie nicht unter seiner ^irizäi-
ä ion stehen/ eigenmächtiger Weis nicht vergreisten/ sondern
vielmehr Obrigkeitliche Hüls suchen / welche thn auch 2^° nicht
verfagc / sondern aus gebührendes Ansuchen mit bchörigen
Zwangs-Mittlen verfahren werden soll. 3"" Bleibt es quö
26 korum in (̂ 2u5i5 lDccimarum bey dM (^oncoräarm und
der Oblcrvanz.

§. 21. Uu 2 s. 25.
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§. 25.
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V«demBe- jeder Pfarrer des grossen Zehends- halber die
rechtliche Muthmassung in seinem Pfarr- lDMnÄ für sich, und
ist mithin 2<6 bey stellender Klag tcin mehrers zu beweisen
schuldig / als daß er von dem O r t des eingeklagten grossen Ze-
hends Pfarrer seye. Wo sodann 3"" Beklagter, welcher ein
besseres Recht oder Lxcmpcion hierzu zu haben vermeint, sol-
ches gnüglich beweisen muß, doch wenn er sich in posscllwnc
Lxemptioniz befindet, soll er wahrenden Streit seines I n n -
habens nicht entsetzt werden. Klagt aber 4 ^ nicht der Pfarrer,
sondern eine andere Geistlich - oder Weltliche Person, oder be-
trist des Pfarrers Klag nicht den grossen, sondern den kleinen
Zehend, so bleibt es bey der Regul,daß jeder Klager den Grund
seiner Klag beweisen müsse, sonderbar, wenn Beklagter j n?o^
lelNone ist. 5^ Verstehet sich die Rechts - Lehr, daß in Ze-
hend-Sachen auch einschichtige Gezeugen gnugsame Prob ma-
chen können, nur von der sogenannten 8mßul2ntatc aclmini-
culat ivä, da nemlich die Gezeugen nur in mccko conclu^cn-
6i «Menren, im übrigen mit ihrer Aussag aus den nemlichen
Zweck gehen , mithin nicht soviel für einschichtig- als gleich-
förmige Zeugen zu halten seynd. 6 ^ Laßt sich endlich auch in
dem obliegenden Beweis weder von dem kleinen auf den grosi
sen, noch von dem grossen aus den kleinen Zehend Messen.

Eilftts

Wftes
Von Frvhn und Scharwerks-Diensten.

kuüicorum.)

§. 1.

Frohn, Robold oder Scharwerk bestehet in Diensten Was
und Arbeiten, welche der Unterthan seinem Gerichts-U
oder Vogt-Herrn zur Leibs-oder Haus-Nothdurft

Vieh oder Leib verrichten muß.

§. 2.

Ießtgedachte Vogtey oder lurizckgions-Scharwerk
hauptsachlich in die Lands-gebrauchig-und ungebräuchige / ge<-
mejsen - oder ««gemessene, dann Hand - und Roß - Scharwert
getheilt. Von der ersten siehe § ^ " Kq. 3. D i e gemessene ist,
welche der Unterthan in gewiß bestimmter Maaß zu verrichten
hat, ohngcacht der Gerichts-Herr etwan ein mehr - oder min-
deres vonnöthen hätte. D ie ungemessene hingegen, welche oh-
ne gewisser M a a ß , Zeit oder Anzahl, soweitesdieNothdurst
der Herrschaft erfordert, und der Lands-Gebrauch zulaßt, ver-
ricbtet werden muß. D ie Hand - und Roß - Scharwert aber
wird genannt, nachdem sie entweder mit der Hand/ oder mit
Pferd und Vieh verrichtet wird.

§. 3.

Ungebräuchige Scharwerk ist überhaupt alle Arbeit, wel-Von KM
che jeder Haus-Vatter durch gebrödte Diener und Eheha l t tn3 lM
verrichten zu lassen pflegt, insonderheit werden folgende G a t t u n - H
gen hierunter gerechnet. 1"° D a s gehackt - und geschnittene
Holz tlieben, Holz oder Wasser in die Kuchen tragen , Brod
backen oder knetten, Obst schehlen oder schneiden, Spann ma-
chen, Bcsm binden, segm, waschen, austeren, einheitzen,
S t a l l sauberen, 2^" Weyer räumen, z«ö Wasser schöpffen und
führen, ausgenommen an Or ten , wo auf den Berg-Häusern

X r sol-
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solcher Mangel an Wasser i s t , daß man selbes aus tieften
Brunnen schöpften, oder aus den Thalern in Fässern aus
den Berg führen muß. 4 " Hund halten / treschcn , spin-
nen , es seye dann von Alters Herkommens , oder bedungen,
oder in Saal - Büchern begriffen, welchensalls man jedoch
gebührende Maaß damit brauchen/und soviel dieGespunst in-
sonderheit betrist, bey dem M i t t e l - G a r n verbleiben / mithin
den Unterchan zur feinen Garn - Gcspunst nicht anhalten soll.
5'" D i e Schloß-Wacht, ausser wo selbe zu Verhütung gemei-
ner oder der Herrschaft besonderer Gefahr im Schloß oder D o r f
bestellt w i rd , dann diese ist man, solang es die Noch erheischt/
umgehend zu verrichten schuldig, und keiner, sogar jene, wel-
che sonst die Roß-Scharwerk verrichten, nicht davon besrcyt.
6^ Getreid schneiden oder sammlen hingegen, wieauch das
Anbauen, Ackern., Eggen, und all anderes zum Herrschaftli-
chen Hof-Bau Gehöriges nebst der Einfuhr des geschnitten-und
gesammleten Getreids gehört nicht unter die ungebrauchige
Scharwert. 7"^ Bottcn lausten ist zwar eine gebrauchigc
Scharwert, jedoch dergestalt, daß man jene, welche über eine
Meilweegs also verschickt werden , einen obschon etwas gerin-
geren Lohn als sonst üblich ist, von denen übrigen Meilen ver-
reiche. 8"" Alle Scharwert ausser Lands ist ebeufalls unge-
brauchig / jedoch mit der in folgenden neunten § " gemachter
I^imitarion. Desgleichen 9 ^ die Hand - Scharwert in Anse-
hen derjmigen , welche mit Rossen scharwerken , und hinge-
gen auch die Roß- Scharwert in Ausehen deren Hand -Fröh-
nern , wo nicht ein oder anderes besonders Herkommens ist.
IQ " " Hopfen brocken, Obs abnehmen , Rüben haupten oder
Ichehlen, wieauch Haar rissen, spreitten, brechen und derglei-
chen Haar - Arbeit gehört unter die gebrauchige Scharwerk.
Gleiche Beschaffenheit hat es i i " " mit nochwendiger kcpara-
t ion des Schloß-Gebäu und denen hierzu erforderlichen Steiu-
Holz - und Sand-Fuhren. 12"^ M a g endlich durch eine dreys-
fig-oer mehr-jahrige Oblervanz alle gebrauchige Scharwert
zur ungebräuchiger und vic iMm alle ungebräuchige zur gcbräu-
chigen werden.

§. 4.

D i e Scharwerk tan I " " nur jener allein mit Recht for-
- h ^ ^ der die Niedergerichtsbarteit über die Frohn - und Schar-
werter zu cxcrcircn hat. Nach seinem Tod mögen 2 " unver«

thcilte
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chcilte neben die Scharwerk von dem Unterthan in der Maaß
und Gestalt sordercn, ob wäre der Erblasser noch bey Leben.
Scynd sie aber z ^ sowol denen Gütern als der Gerichtbarkeit
nach getheilo, so wird auch die Scharwelt hiernach abgctheilt.

§. 5.

i"ö Wi rd die Scharwerk nur von Bauers - Leuten und Wer sie zu
Gerichts-Untcrthanen auf dem Land, nicht aber
und Innwohncrn in Städten und gebahnten Märkten , viel-
weniger von adclichen oder sonst gesreytcn Personen verrichtet,
es seye dann daß 2 ^ dergleichen Personen ein mit solchem
Oncrc behaftetes Bauern - Gu t besitzen , wclchcnsalls sie die
Scharwelt, wie jeder anderer, der dieselbe in Person entwe-
der nicht verrichten tan oder nicht w i l l , per 5ublt iwtum lei-
sten zn lassen haben. Hintcrla<jcnc Erben eines verstorbenen
Unterchans stharwerken 3 ^ solang sie unvertheilt bleiben, nur
insgesamt für ihres Erblajicrs Gu t oder Perlon auf Ar t und
We ls , wie es ihm selbst in Lebzeiten obgelegen gewest, nach
der Vertheilung schalwerten 4 " jene allein, welche sonder-
bare Haushaltung haben, nicht aber die, welche nur in Dien-
sien oder eines anderen Pfieg und Unterhalt seynd. Zur Roß-
Scharwcrk seynd 5^ jene Unterchanen allein verbunden, wel-
che mit Mönath versehen scynd, wohingegen die Hand-Schar-
wert denen übrigen, so sich mit der Hand - Arbeit fortzubrin-
gen pflegen, obliegt.

§. 6.

D a s Scharwerks - Recht hangt obverstandenermassen lc- Wie sie
diglich von der Nicdcrgerichtsbartcit ab, und wird mithin a n - ^ t n,
dergestalt nicht als mittels selber erlangt. D ie übrigeDienst
und Arbeiten aber, welche man auch ohne lurjgcMion über
blossc Gruud oder andere fremde Gerichts - Unterthancn durch
Geding oder Verjährung öffters zu erlangen pflegt, seynd nicht
soviel sür Scharwelten als andere unbenanntc Gerechtigkeiten
anzusehen.

§. 7.

Soviel die gemessene Scharwerk betrift, bleibt es hierin-
falls bey der einmal r^ul ir tcr M a a ß , dergestalt, daß solche "
ohne becderseitiger Einstinmnmg weder in ungemessen - oder an-

H x 2 dcrc
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Ob statt der

dere abgeändert / snoch unter dem Verwand, daß die Herr-
schaft mehr oder weniger vonnöthen hat / eingeschränkt / oder
erweitert werden mag. Ihre Lhurfürstliche Durchseucht ver-
sehen sich dabey ganzlich / daß keine Herrschaft den Umerthan
durch Vergleich, oder sonst hierin soweit zu treiben suchen
werde/ daß die bedungene Scharwerk nebst anderen gleich- oder
mehr pnvilezirten Abgaben nicht bestehen möge. M i t der un-
gemessener Scharwerk aber hat man sich solgendermassen zu ver-
halten. i"ö So l l solche der Herrschaft lediglich zur Leibs-und
Haus-Nothdurst, nicht aber zum Gewiun und Gcwerb die-
nen. 2 ^ Is t man selbe andcrgestalt nicht, als aus Begehren
der Herrschaft, und zwar 3"° nur bey Tag / nicht Her zu
Nacht, weniger an gebottenen Kirchen - Feyenagen zu leisten
schuldig. 4 ' " M u ß unter sammentlichen Unterthanen in Cor-
porc eine solche Gleichheit und Proportion beobachtet wer-
de«/ daß sich keiner vor dem anderen einer merklicher Ueberle-
gung mit Fug beschweren mag. 5 " Hat man auch überhaupt
solche Bescheidenheit und K4o6clarion in Ersorderung der un-
gemessener Scharwert zu gebrauchen / daß dennoch der Umer-
than seinem Feld - Bau und anderer nothwendiger Arbeit ab-
warten/ sohin auch sowol seine als der Seimgen Nahrung su-
chen möge.

§. 8.
imö Leistet man die Scharwerk rezularitcr in Natura ,

folglich ist 2<l" keine Herrschaft befugt / statt der NI tu ra l '
Scharwert Geld oder anderes zu forderet / und da sich dem
ohngeachc 3"" die Unterthanen einhellig aus eine Geld - oder
andere pr^ttat ion mit der Herrschaft verstehen / so hat dech
jeder Theil freye Wahl / dieselbe wiederum alle Jahr auszukün-
VM/ sofort die ^mural-Scharwert zu leisten/ oder rclpcHive
zu forderen/ esseye dann/ daß man 4 ^ auf ein Bestandig-und
und Unwicderrufliches sich ausdrücklich miteinander verstanden/
oder die 5! awral-Scharwerk einerseits geweigert, und ander-
seits dreyssig ganzer Jahr acqmelcirt habe. 5^ Is t niemal zu
gestatten/ daß sich die Herrschaft mit einigen Unterchanm aus
Geld/ mit auderen auf die ^acural - Scharwerk verstehe/son-
dern es soll hierin eine Gleichheit gehalten werden / ausser wo
die Herrschaft mehr Hofmarchen oder einschichtige Unterthanen
hatte/ dann da mag dieselbe sich bey einer Hosmarch oder ein-
schichtigen G u t wol aus Geld / und bey denen anderen auf die
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- Scharwert mit denen Unterthanen vergleichen. 6 ^

Wenn der Vergleich alternative gesaßt ist / so hat der Unter-
than die Wahl / ob er eins oder anderes prsettiren wolle/ sosern
nicht aus den Worten oder Umstanden klar erscheint / daß die
Wahl von bceden der Herrschaft zugemeint seye. 7"^ Unter-
laßt der Umerthan die obliegende Scharwerk, so muß er solche
billichcr Schätzung nach der Herrschaft mit Gelt ersetzen / aus-
genommen , wenn die Arbeit dennoch von anderen geschehen ist/
welchensalls sich der saumige Unterthan zwar nicht mit der
Herrschaft / wol aber mit jenen/ welche ihn vertretten haben,
aus ein billiches Vergleichen/ annebens auch 8"" wegen unter-
lassener Gebühr/ wenn änderst eine gefiissene Bösheit und
mccnz mitunttllauft/ bestraft werden soll.

§. 9.
Ausser Land ist 1 " " kein Lands - Unterthan seiner

richts-Herrschaft zu scharwerten schuldig/ es scye dann 2 " soÄ«
nahe an der Gränitz/ daß er von Hauß oder dem Or t / wo die
Fuhr aufgenommen wird/ zu einer Stadt / Schrannen oder
Anschütt nicht über sechs oder höchstens sieben kleine Meilen
zu fahren hätte/ welchensalls er zwar das Herrschaftliche G i l t
und Zehend-Gctreid- / nicht aber andere Fuhren dahin zu thun
hat. Desgleichen kan man ihn auch 3 " wider Wil lcu nicht
aufbürden, daß er sich Bothen-weis ausser Lands verjchicken
lasse / es geschehe dann solches m r aus der Granitz und nicht
Über eine Mcil-wegs weit.

§. 19.

Herrschaftliches G i l t und Zehend - wie auch selbst
tes Getreid ist der Unterthan 1 ^ zwar auf die Schrannen/Fuhr« <—
Ansthütt / oder dorthin/ wo es verkauft werdensoll/ jedoch*""'
über sechs oder höchstens sieben kleine Meilen andergestalt nicht,
als gegen gebührliches Fuhr-Lohn für die übrige Meilen / zu
führen schuldig. Gleiche Beschaffenheit hat es 2 ^ mit ande-
ren nöthigenScharwerks-Fuhren/ sonderbar mit jenen, welche
^ von einer Hosmarcö in die andere / oder von einem ein-
schichtigen Gu t zur Hosmarch geschehen sollen / dann dazu ist
der Unterthan ebenfalls nicht weiter als in obiger VManz ver-
bunden. Wie weit man aber in die SclMwert zum Hof-Bau

fahren schuldig seye, siehe §""" Kq. 11.

N v §. 11.



173 3rreyten Cheils, eilftes Capttul

§. n.

Von der
Scharwerk
zum Hof-
Bau.

w?tts-wttn

M i t der Scharwerk zum Herrschaftlichen Hof- Bau soll
man zuförderst aus den Gebrauch sehen, und wo dieser den Aus-
schlag in Sachen nicht geben mag, folgende Regul beobachten,
i " " Bauet ein ganzer Bauer zwey Joch Acker winterig, und
zwey sommerig, ein halber Bauer oder Huber halb soviel und
vier Lehner zusammen mehr nicht dann ein ganzer Bauer, so-
fort jeder nach Proportion seines Gu ts , nebst aller zumFeld-
Bau gehöriger Arbeit , welche jedoch 2 " sowol überhaupt, als
insonderheit soviel die Einsuhr des Getreids und Hauets, dann
die Ausfuhr des Dungets betrist, unter denen Scharwertcrn
so einzutheilen ist, daß keiner merklich pr^Zravirt wird. I n
dieser Maaß und Ordnung mag 3"" die Herrschaft den Hof-
Bau ihrer Gelegenheit nach wol bestellen, ohngeacht sie vor-
hin einen grossen, kleinen, oder gar keinen Hos- Bau gehabt
hätte, welcher jedoch über die Gebühr nicht zu erweiteren ist.
4 " So l l man die Unterthanen, welche zum Hof-Bau scharwer-
ten , mit anderer Frohn desto leidentlicher halten , und da sie
etwan 5 " von einer Hosmarch in die andere, oder von einschich-
tigen Gütern zur Arbeit in den Hof-Bau gefordert werden, so
ist nicht nur in anderweg eine Milderung gegen sie zu gebrau-
chen, sondern dieselbe stynd auch über eine M e i l zu fahren nicht
schuldig.

§. 12.

! "ü Wer soweit mit Rossen scharwerkt, daß er über Nacht
ausbleiben wuß, deme ist die Herrschaft nebst der Manns-

. Zehrung auch das Futter zu geben schuldig, es wäre dann ein
gewisses Geld oder Futter für die Lieser-und Zehrung von A l -
ters Herkommens, wobey es sein Verbleiben haben soll. S o
viel aber 2 ^ der Handwettern Speiß und B r o d , oder Geld
betrift, wird es in hiesigen Landen nicht durchaus gleich da-
mit gehalten, und bleibt also hierin gleichfalls bey jedes Or ts
alten Gebrauch und Herkommen, welches entweder von dem
allerirenden Thei l , wenn sich circa (Quantum S t r i t t und I r r
ergiebt, bewiesen, oder bey ermanglender Prob durch dieObrig-
keit ex gequo öc Kono bestimmt werden soll. 3 " Is t die Herr-
schaft den zur Frohn benöthigtm Wertzeug z. E. Wagen, Pflüg,
Hauen, Pickten, Schaufflen, und dergleichen anzuschaffen
nicht verbunden / und haftet auch dmm Unterthanen für den

Scha-
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Schaden, welcher ihnen hieran geschieh«, nur so weit, als sie
solchen etwan durch eigenes Verschulden verursacht hat.

§. 13.

Gegen widerspenstige Unterthanen mag 1 ^ die Heri
sthaft nicht nur in dem Weeg rechtens, sondern auch eigenmächtig,
tiger Weiß mit behörigen Zwangsmittlen verfahren, wohinge-
gen aber auch 2 ^ aus der Unterthanen Klag bey befundener
Uebermaß von Landsfürstlicher hoher Hbrigteit gebührendes
Einsehen wider die Herrschaft fürgetehrt werden soll.

§. 14.

i^e, AArd ^ Zweifel die Scharwert allzeit für ungemessen
gehalten, so lange nicht derjenige, welcher sich aus die gemesiD^rks.
stne beziehet, solche gnüglich beweisen t a n , z. E. durch Kauf-l«.
Freyheits- Vertrags- Spruch- oder andere dergleichen Br ief
und Beweisthümer. Was nun 2 ^ deshalb in denen Grund-
herrlichen Brieffen allein enthalten is t , das beweiset nicht ge-
a<n den Gerichts-Herm, er seye dann zugleich Grund-Herr,
und erhelle annebens aus dem Br ief , oder sonst nicht deutlich,
daß nur die sogenannte G i l t oder Grund-Herrliche Scharwert
darunter verstanden seye. 3 " Macht das. blosse Herkommen,
da man nemlich vorher mehr oder minder oder andere Schar-
wert als man jetzt begehrt, verrichtet hat , den erforderlichen
Beweis nicht aus, ausgenommen, wenn die Weigerung auf
einer, und die dreysslg- jährige äcqujclccnz aus anderer Seite,
oder sonst dergleichen Anzeigungen von einer beederseitiger Ver-
bindlichkeit zur gemessener Scharwert dazu kommen.

§. 15.

Das Recht Scharwerk zu forderen hört auf 1 ^ durch
Verlust der ^un^ iH ion , 2^" durch rechtmässige Begcb- oder
Besreyung, jedoch dergestalt, daß, wenn solche nicht gegen alle'
sondern nur einige Unterthanen geschiehet, denen übrigen Un-
bcsreyten keine mehrereLast dadurch zuwachse. 3"° Durch schwe-
re LxccL und groben Mißbrauch der Scharwerk, wenn änderst
die Herrschaft aus vorläuffig - Obrigkeitliche Ermahnung und
c^mminacion nicht davon abstehet. 4'" Durch die Verjäh-
rung andergestalt nicht, als wenn sich der Unterthan einmal
weiaert, und die Herrschaft dreyssig Jahr acquioicirt.

" y 2 §- 16.
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§. 16.

Von derGilt D i e sogenannte G i l t - Scharwerk, welche nicht von der
be7u^e°7"Iuli86iÄi0n, sondern von Geding zwischen der Grund-Herr-
U e ? " schaft und dem Unterthan herrührt, ist nicht soviel eitle Schar-
Scharwerk. wert als bedungene gewisse Fahrt oder Arbei t , wobey man

hauptsachlich folgendes zu beobachten hat. i " " So l l sie derge-
stalten beschaffen seyn, daß der Unterthan auch die Gerichts-
Scharwert und andere ihm obliegende Bürden dabey tragen,
annebms seiner Bauem- Arbeit und Nahrung der Nochdurft
nach abwarten tan. 2 ^ Wenn die Gerichts - und Gi l t -
Scharwert nicht wol beysammen stehen t a n , so soll diese letz-
tere entweder gar abgethan, oder wenigst so gemildert werden,
daß der Unterthan solche neben der anderen wol bestreiten mag.
z " W i rd hierbey nicht aus des Grund-Herrns Nochdurft, son-
dern lediglich ausdasGeding gesehen, und ohngeacht 4 " die
bedungene Fuhren ohne über Nacht auszubleiben nicht verrich-
tet werden mögen, tan gleichwol der Grund - Unterthan weder
für die Fütterung noch Zehrung etwas forderen , soweit nicht
ein anderes paäirt ist. 5'° Hat es die ncmliche Beschaffenheit
mit jenen Fahrten oder Arbeiten , welche man etwan bey an-
deren ftemden Grund - oder ^urjäcliHions - Unterthanen durch
Geding oder Verjährung hergebracht hat.

§. 17.

Von der D i e Kriegs - und andere Landssürstliche Scharwerf, wel,
N che z:t Behnf des i M u ^ . oder sonst von gemeiner Lands-

cher Slhar- M t l ) wegen zu verrichten ist / soll mit obigen Scharwerken
nicht vermischt werden, und wird auch denenselben in

tu soweit vorgezogen, als sie envan neben einander
nicht bestehen mögen.

ritter

Mischen
echls.

Von der
überhaupt.

und Erbschaft

§. 1.

Kicceäirt einem anderen in seinen Gütern
Rechten l i t u l o universal! vel lmzulari. Aus die
erste Weis geschiehet solches durch die Erbfolge ohne
Unterschied, ob man die ganze Erbschaft, oder nur

einen Theil davon erlängt. A l l übrige Nachfolge, welche nicht
erbschaftlich, sondern aus andere Weis z. E. durch Vermächt-
nuß, Kauf, Tausch, Schankung, oder dergleichen Handlun-
gen, unter Lebendigen und von Tod wegen, «in gewissen oder
sammentlichen Gutem und Rechten geschiehet, wird äucccssio
lmzularis genannt.

3. 2.
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§. 2.

Von Erb-
schaftllcher D i e Erbschaft ist ein Oeneral > Begri f ( Hsniverl^tg5

) aller und jeder von dem Verstorbenen himerlassener G ü -
tern^ dann ^Ä iv -oder?a l l i v . Rechten, und wird aemeinig-
lich in tururam, ciclatam, jaccntem öc aciicam getheilt,^^"
re6ic23 fumra heißt, welche noch nicht angefallen ist, sondern
nur angehost wird. Oclara. welche durch den Tod des Erblassers
bereits anfällig worden, jaccnz, welche zwar schon angefallen/
aber noch nicht angetretten ist, und endlich ackcg, welche man-
würtlich angetretten hat. Soviel die sogenannte ^Xlccücarcln
prsetoriam oder Lonorum ?0llcllic>nem»(wie sie in den Rö-
mischen Rechten besthriebm wird >belangt, ist solche heut zu
Tag nicht mehr im Gebrauch, ausgenommen, die in § " Kq.
12. öc 13. benannte zwep Falle. V o n der Nv i l i aber, welche
entweder ab Inteltato, oder ex icttHmento vci kaäo
r i t t wird./ siehe ca?. 5c^. z

§. 3-

Von d« Er. Jene, welchen die Erbschaft zum Theil oder ganz zukomt,
stynd I ^ emweder Ng3re6c3 nccessglü, sui oder cxrranci.
Unter ^ccessanis oder Noch-Erben werden heut zu Tag nur
jene allein verstanden/ welche Vermög folgenden z ^ ̂ ^ ^ten
s " von dem Erblasser ohne rechtmassiger Ursach nicht umgan-
gen werden mögen, unter ttXreciibuz luiz aber jene, welche
zur Zeit des Erblassers Tod nicht nur seine nächste Erben, son-
dern zugleich noch unter seiner Vatterlicher Gewalt seynd. A l l
übrige,welche 2 ^ unter jeßtverstandenen ^Xreckduälmz oder^c-
cellariis nicht begriffen seynd,werden pro cxtranciä geachtet.Die
besondere Würkungen dieses Unterschieds siehe §"- 5cq I m übri-
genwird z"" auch an jedem Erben, er seye gleich 5uu5, neccNrius
oder exrrancuä allzeit eine solche Person luppomrt, welche der
Erbschaft nicht nur sähig, sondern auch würdig ist. V o n
Unwürdigen siehe unten §"° 20. Für unfähig aber werden 4 "
nur die Geachtete, zum Tod Verdammte, wie auch Ketzer und
Ungläubige, item unzulässige lüollczia und (.onflacernztatM/
benebst denen klcnäicamen-Klöstern, welche nicht Lonoru ln
capaccs seynd, und all jenen / welche krofcOon davon ma-
chen, gerechnet.

§. 4 .
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§. 4.

Die Erbschaft wird 1 ^ dem rechtmasstgen Erben rczula-Von demM-
liter in selbigem Augenblick, da der Erblasser stirbt, anfällig schaff ue/
sosem keine Bedingnuß oder andere Hindernuß im
wie z. E. bey l^Xrecliduz 2b Intettaco , wenn ein
vorhanden, oder bey jetten, welche nur subttimirt, oder
ciiriOnarc inNimirt seynd. 2 ^ Gehet durch den blossen Anfall
kein mehrers zu, als die Besugnuß oder das Recht, ttZercäi-
rarem clclacam mit Worten oder Werken antretten zu darf-
sen. Solang nun 3"" solche nicht würtlich angetretten ist, so-
lang wird sie für liegend geachtet. Und wenn 4 ^ der Erb vor
dem Antr i t t der cletcnrt - oder angefallener Erbschaft stirbt, so
fallt sie nicht aus seine, sondern aus seines Dorabgestorbenen
Erblassers andere Erben, nach der Rcgul: ^ reckraä clelata,
noncium ackra, non rranzmirritur. Ausgenommm 5" da
jetztgedachter E rb / welchem die Erbschaft angefallen ist, entwe-
der l^Xlcclcz nccessarios oder 5u03^ oder wenigst Delconclen«
t « l)interläßt,dann auf diese tranzminirt er die cieferine Erb-
schaft sonzeit, daß sie solche statt seiner antretten können, aus
andere Erben hingegen, welche weder Nccessarii noch 5m, oder
DclccnäcmcF seynd, wird sie nur in dem einzigen Fall rran3>
mi r r i r t , wenn der Todfall noch inner dem^cßal, oder allen-
falls von der Obrigkeit bestimmten 5p2ü0 äclibcranäi ge-
schehen ist.

§. 5-

D i e Erbschafts-Antrettung ist eine freywillig - und zuver-^ dcmA°
lässige Erklärung, daß man Erb seyn wolle, wozu aber folgen- ' " '
de Stück erfordert werden. 1 " " M u ß derjenige, welcher die
Erbsihaft antretten w i l l , nicht nur derselben nicht unfähig/son-
dern auch so beschaffen seyn, daß er sich gegen andere verbind-
lich machen möge. 2 ^ Kan solches entweder für sich selbst,
oder durch einen lpeciaüter hierzu bevollmächtigten Anwald ge-
schehen. Kinder oder Pfiegbesohlne werden 3"" wie in anderen
Sachen, also auch hierin von ihren relpcäive Vät tern, Vor-
mündern , oder (Üulaconbu5 vertrctten , und lpas diese jenen
zum Schaden etwan unterlassen, das tan per kc lwurwncm
w mrezrum wiederum ersetzt werden. 4'° Greift der Antritt
vor dem würklichen Anfall niemal Platz, solchemnach tan der-
jenige/ welcher nur Bedingnuß-weis zum Erben ernannt ist /

Z z 2 vor
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vor cxiNlrender Bedingnuß sowenig als eiu Erb ab
solang einer ex ^ettarnento vorhanden ist / vielweniger ein
8ubüitutu5» ehe und bevor der InMmtuä von der Erbschaft
abstehet/ solche antretten. 5 " Is t nicht erlaubt, die Erbschaft
nur Stück-weis antretten zu wollen / sondern es muß s o M
ganz und soweit nemlich dieselbe anfällig worden/ angctrmen/
oder repuckrt werden. Wer demnach einmal einen Theil da-
von angetrettm hat / der wird eben so geachtet/ als hätte er
sich auf das Ganze eingelassen. Daraus folgt 6 ^ von selbst/
daß sich keiner die Noch-Gebührnuß allein mit Ausschlagung
der übrigen Erbschaft zueignen möge, sondern malt muß sich
entweder beedes zugleich/ oder keins von beeden gefallen lassen.
7"ä Stehet dem leNaments-Erben / welcher zugleich l ^ r e s
ab Intcttato ist / allerdings frey / ob er die Erbschaft ex ^e -
Namento oder ab Inrettaro antrettm wolle/ jedoch / soviel die
I^czataund Ncieicommilla betrist/ Mit dem cap lcq.z. §. 29.
n. 3. bemerkten Anhang. 8 ^ Hat der Erb dreyssig ganzer
Jahr Zeit zum Antr i t t / es seye dann / daß er von denen <^o
^Xre6ibu3 , 5ubliituti3, Leßatarüs, (^reciltoribus oder ande-
ren Incerellatiz aus eine politive Deklaration getrieben wird ,
welchcnfalls ihm die Obrigkeit einen peremptonschen Termin
von einem oder mehr Monaten bey Verlust der Erbschaft zur
Oeliberation und endlicher Erklärung anberaumen / indessen
aber auch benöthigtenfalls solche provilwnal Bestellung machen
soll / damit die Verlassenschaft/ soviel möglich / W Lsse erhalten
werde. iO"b Is t die ^clitio k'aäi, und muß also von dem/ der
sich daraus beziehet / erwiesen werden. Von denen Würtun-
gcn derselben/siehe nächstfolgenden sechsten 3 ^ "

§. 6.

D ie Erbschasts - Antrettung thut folgende Würkungm.
i"°^ KeplXlentirt der Erb durchaus die Person des Erblassers/
und tritt in seine Stel l sowol aüi ve als p2lN vc ew/ jura pcrso-
nalilNma ausgenommen/welche nur auf des Verstorbenen Per-
son allein eingeschränkt gewest/sohin durch dessen Tod erlöschen.
2 " Haftet er denen Oecktoribu- des Erblassers auch über die
Kräften der Erbschaft / es seye dann / daß er solche nur cum
Lcnckcio Î cßl3 öc Inventarn angetrettm hat. Z"° z H ^
zwisthell dem lettaments-Erben dann denen hierin benannten

mittels der Antrettung gleichsam stillschweigend
contra-
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wie im vierten Thcil zwölften §"" zu ersehen ist.
4'" Erlailgt man dnrch die ^dirion jpso ^ure das Eigenthum
aller und jeder zur Erbschaft gehöriger Sachen/ und wenn 5^
der Erb nach beschehenen Antr i t t stirbt/ so fallt die angetrette-
ne Erbschaft auf seine hinterlassene ^cNamenrs - oder andere
Erben. D ie PossclNon der Verlassensthaft wird 6'" durch
dm Antr i t t / sofern er nnr in blossen Worten bestehet / vor
würtlichcr Ergreiffung derftlben nicht erlangt / nnd ist auch
nicht erlaubt / sich eigenmächtiger Weis darein zu sehen/ ausi
scr soweit solche leer und noch von Niemand anderen plXoc-
c u M ist. 7^" Pficgt man die Zeit des Antritts dergestalt
zurückzuschieben / daß man dafür halt / ob wäre solcher schon
zur Zeit des Anfalls geschehen. 8"" Verliehrt die Erbschaft
von Zeit der Antrettung ihren Namen / nnd heißt eigentlich
keine Erbschaft mehr / sondern propnum ^Xrc6i3 kammo-
nmm, weil sie dadurch mit seinem übrigen Vermögen vermischt
wird / dahcro auch y"" keine kcpuckarion oder Entschlagmg
mehr statt hat/ cs seye dann/ daß man cx (üapicc ^lworenni-
rariz gegen die ^äirwn in inrczrum rcllltuirt worden. Von
denen HÄionibuz ^Xreclicarüz, welche dem Erben nach ange-
trcttener Erbschaft zukommen/ siehe § " ^ lcq. 9. öcc.

§. 7.

D i e Erbsihaft kan 1 " " nicht nur ausdrücklich mit Wor-
ten/ solldcrll auch stillschweigend mit Wcrkcn augetrctten wcr-
den/ da man nemlich etwas thut/ was keinem anderen als dem
Erben zu thun gebührt/ z. E. da man entweder mit der Vcr-
lasscnschaft überhaupt oder denen dazu gehörigen Dingen zu
schalten nnd walten anfangt / solche gebraucht/ veräussert/ ver-
pachtet/ und dergleichen Handlungen damit vornimmt/ dann
daraus wird 2 ^ der Wil le die Erbschaft anzutrctten solange
gemuthmassct / bis nicht aus eiugelegter protettanon oder an-
deren Umständen gnüglich crstbeint / daß dieses nicht in der
Meimmg/ die Erbschaft antrmcn zu wollen/ sondern aus I r r -
thum/ Zlnwaldsthaft/ Nezotjoruln ttcttionc, oder anderer Ab-
sicht geschehen seye. Insonderheit wird 3 ^ die Vornehmung
der Inventur für eine OclUoncm pro ^Xrccle nicht geachtet.
Desgleichen wenn derjenige / welcher in des Verstorbenen
Hauß und Unterhalt gcwest / währender Ocliberation oder
Inventur einsweilen die tägliche Hauß-Fahrnuß von der Ver-
lastenschaft zur Nothdurft sortgebraucht / und solches bey der

A a a I
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Inventur ohne Verhelung redlich anzeigt / so kan man ihn der-
wegen pro I^Xreäc so wenig als jenen ansehen / welcher von
der Verlassenschaft ungefährlich etwas an sich bringt, so von
keiner oder gar geringer Importanz ist / und von ihme selbst
gleich zu dem Ende angegeben wird/ damit es in das Invenca-
r ium eingetragen werde, und dergleichen. I m übrigen hat
es 4'° mit der stillschweigenden Erbschafts-Antrettung die nem-
liche Beschaffenheit, wie mit der ausdrücklichen.

§. 8.

Immix. Hbwol vor diesem l̂gerecicä sui die Erbschaft Ipso
acquinrten, dergestalt daß sie des Antritts hierzu nicht von-
nöthen hatten, sondern ^cktio und Oclano eins bey ihnen war,
so ist doch nachhero ein anderes disfalls eingeführt worden, und
müssen sich demnach 5lXle6c5 lui eben sowol als andere entwe-
der mit Worten oder Werten aus obvcrstandcne Weis erklck
ren, ob sie sich der Erbschaft annehmen wollen oder nicht, wel-
che Ertlaruug zwar einen besonderen Namen hat, und ausLa-
tein Immixtio genannt wird, im Hauptwert selbst aber von
obbemelter ^cknone I^Xlechtatlä , rcspcÄivc (3cliione pro
I^Xlcäc in teinem einzigen Stück unterschieden ist, folglich
wird auch selbe niemal gemuthmasset, sondern muß von demc,
welcher sich hierauf belendet, als k « kaÄi, bewiesen werden.

§. 9-

ve Petition« Unter die Erbschafts-Klagen gehört zuförderst die sogenan-
te pericio ^Xrcäiraris, mittels welcher i"° der rechtmassige Erb
( er seye gleich icNamcntari^z, paÄltiu^ oder I.czitimu3, Di»
rcäuä oder ki^eicommillanuZ, cx ̂ llc vcl pro karte
denjenigen, der die Erbschaft entweder pro t^Xr^6c oder
selldrc innhat, um die Abtrettung derselben belangt.
sor pro IlXrecle wird 2^° jener genannt, welcher die Erbschaft
darum besitzt, weil er selbst der rechte Erb zu seyn behauptet,
?ro rosscltorc, welcher sich blos mit dem Besitz zu schühcn
sucht llnd hierum entweder gar keinen oder nur einen offenbar
unrechtmassigen Timl auszuweisen hat. Wer demnach z"" ei-
nen scheinbaren Nculum linzularcm für sich hat, tan ?ct i t io
ne I^Xrcäicacjz zwar Nicht, wol hingegen k.ci Vinciicatione.

l3nä, oder sonst rechtlich belangt werden. Um aber anch
zu wissen, quo l ü u l o der Beklagte die Erbschaft innhabe,

muß

Von der 5uccelKon und Erbschaft überhaupt. 137

muß er solchen dem Klager auf Begeyren gegen die sonst obwal-
tende gemeine Rechts-Regul, daß Niemand l u u l u m Pollcs-
sioni5 5uX zu e^iren schuldig ist , namhaft machen. 5'" Ge-
het diese Klag nicht nur gegen die Erben desjenigen , welcher
PIO ^Hrecle vCl pollclldrc im Besitz ist , sondern auch gegen
ihre 5uccclIorcZ linzularc5 ) soweit sie m M2I3 kicic stynd.
Der Klager soll 6 " bey dieftr Klag aus gegentheiliges Wider-
sprechen nicht nur den Tod des Erblassers, sondern auch seilt
angebliches Erbsthafts-Recht gnüglich darthun, sohin 7 ^ die
letztwillige Disposicion oder das kaAum Xucccssorium , so-
ftrn es schriftlich versaßt ist, in offenbar glaubwürdiger Form
unversehrt und unbemahlt beibringen, oder Ae. in 8uccellio-
nc 3K lnrcttaro die Sippsichaft und zwar, wenn der Gegner
dem Erblasser ebenfalls versippt ist,den gleich-oder näheren Grad
derselben mit Beyfügung eiues förmlichen 8c^em2
wzici beweisen. Nebst deme soll er 9"" wenigst
ciocircn, daß Beklagter die Erbschaft, zum Theil oder ganz, vc-
rc odcr tiÄc, ilttthabc, und wird unter dem KÄ0 ?<MlI()lc je-
ner verstanden, der sich bctruglicher Weis entweder des Inn-
habcns zu Fleiß entschlagcn, oder wenigst bey dem Strcitt für
den Imchabcr angegeben hat. Das Q b M u m dieser Klag ist
IQ"« die Erbschaft oder das Vermögen des Erblassers, wie sich
solches zur Zeit seines Abstcrbens erweislichermassen bezeigt hat,
samt aller Zugehör und von selbiger Zeit an sich ergebenen Zu-
wachs, dann dcueu davon abgefallenen Früchten, Gewinn und
Nutzungen / oder soviel den k iäum poNcssorem betrift, dem
wahren Wcrth derselben nach unpartheyischcn Anschlag. Wo-
bey aber auch 11" " zwischen dem donX und malX kiclci Pos-

ein wolmertlicher Utttersthied zu machen ist. Jener
die ilmqehabtc Erbschaft ftmt denen k'ruÄiduä nur

soweit, als noch Empore MOrZe l^iriz in Matura davon vor-
handen, öder er dadurch reicher worden ist. Nebst deme has-
tet er für keinen anderen Schaden, als welcher geftissen und
bezüglicher Weis von ihm selbst daran verursacht wordeu. kla-
IX ?i6ci posscssor hingegen rcttimirt 12^" die inngehabte Erb-
schaft in dem Stand, wie sie ̂ empöre DclgNOnis gewest, und
zwar in NawlI,oder was nicht mehr davon cxittjlt,im Werth,
samt denen ̂ ruÄitiuz pcrccpriä A percipicnälZ, wie auch mit
Abthuung aller Schaden, welche Dolo vcl (üulpa latä, Icvi
aur leviMmä hieran geschehen scynd,die unversehene Unglücks-
Fall allein ausgenommen dann diese werden nur von qualiti-

l k ä k l l b z.E. von DiebM UNd Raw
A a a 2 bern/



«83 Dritten Theils , erstes CapituI

bern / nicht aber von Gemeinen Prett in. Was 13^ auf Ent-
richtung deren Vermachmussm oder Erbschafts- Schulden ver-
wendet worden/ wird sowol von bonZe als ma l^ 5i6ci posscs«
sore abgezogen. Gleiche Beschaffenheit hat es 14^ mit denen
Kosten/ welche aus Erzieht- oder Einbringung deren in die k ^
Nitmion kommender Früchten und Nutzungen verwendet wer-
den / und zwar bey dem bonZe Näci ^ollellorc gar aus dem
Fall / wenn gleich die Früchten nicht wurtlich erziehlet wor-
den / sondern ohne seinem Verschulden zurückgeblieben seynd.
A l l übrige auf die Erbschaft ergangene Impcnlaz necellalias,
utilc3,ö( voluptuariaz ziehet 15" b a n X ^ c i posscssor gleich-
falls ab / ohngcacht die Sach selbst / woran man sie angelegt
hat/ nicht mehr vorhanden ist. ^lalX ^i6ci ?oücssor hinge-
gen bringt necellariaz öc utilc5 nur soweit in Abzug / als die
Sach würklich dadurch erhalten oder verbessert worden ist/ von
denen Volupwarijz aber nimmt er soviel zurück / als sich ohne
Beschädigung der 5ud>s!i3nz thun laßt. Währenden Streit t
soll 16 " von der Erbsthaft nichts veräussert werden / es gesche-
he dann solches aus Notwendigkeit/ oder zum merklichen Nu -
tzen der Erbschaft / und mit Obrigkeitlichen Konsens pr^viä
daulX doznit ionc, oder ausvorlauffig Hinlängliche (Kaution.
I / ^ " Seynd <ülc6jt0rc3 oder I^eZItarii nicht schuldig / den
Ausgang des Streitts abzuwarten/ sondern mögen das Ihrige
gegell lüaurwn begehren/ dahingegen mag auch 18"" der Erb-
schafts-Innhaber die dahin haftende Debitors pcnacntc i^icc
zwar belangen / welche aber zur Zahlung andergestalt nicht,
als gegen Sicherheit oder zu Gerichtshanden angehalten wer-
den mögen. 19"° Erlöscht diese ^ ä i o n , wie all andere rczu-
l , inner dreyssig Jahren.

§.

Die Erbschafts - Klagen gehen entweder auf das
oder posscssonum. Unter die erste Gattung gehört ob-

benatlllte petitio ^Xlcäl tanz, unter dte andere aber das soge-
nannte IntcrcüÄum quorum Lonorum öc L6iÄum 6ivi ^ciria«
n i , das letztere ist hem zu Tag nur noch allein mehr üblich/ uud
zwar 1 " " aus dem Fal l / wenn eine schriftlich - mit keinem sich-
tigen Mangel behastete Dilpolmon vorhanden ist/ dann da tan
derjenige/ welcher Vi Disposition^ succcäiren soll/nach Maß
und Inhalt derselben in die pollclNon der Verlassenjchaft / so-
fern kein lcAcimuä ^oncraäiHol vorhanden ist / immit t i r t

zu
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nurzu werden begehren. Ießtgedachte Immission kommt
denen Erben / nicht aber I^ßatarik, ^orriH cau52
l l iz , und k'i^cicommillarnz p3lticul2riku8 zu Guten. Z
Wi rd auch ein von Mund ausgesprochene Disposition hierin-
salls nicht atrcnäirt/ es seye dann von einem rcapirten t < o
rano oder der Obrigkeit selbst ein legales Inttrumcnt darüber
verfertiget. Ein sichtiger Mangel heißt 4 " . welcher ohne vie-
len Nachdenken gleich aus der blossen Einsicht des proctucirten
letzten Willens in die Augen fallt / z E. da an der Schrif f t ,
Unterschrift / erforderlicher Anzahl deren Gezeugen / und der
Erbs-Einsatzung etwas fehlet/oder der Inhalt des Instruments
in passu concernenti so dunkel und zweifelhaft ist/ daß er auf
wahrscheinliche Weis unterschiedliche Auslegung leidet/ folglich
der wahre Verstand erst in petitono dargelegt werden muß.
I ^ i t i m u z (üomrackÄor wird 5^ genannt / der gegen dm
proäucirten letzten Willen nicht nur Rechts-erhebliche/ sondern
auch in lüontincnti liquiciilliche / mithin solche Lxccpti0NC5
zu machen weiß/ welche keines ordentlichen Beweis durch Ge-
zeugen bedarffen/ sondern gleich durch richtige Urkunden / und
summarische Probsmittel dargethan werden mögen. Immajscn
auch 6«ü jetzt bemeltes Läiäum in älteren und nicht ab ultimo
Dctunäo herrührenden k'i^clcommiss' Dispositionen / son-
derbar wenn solche schon lang ausscr Uebung bey der kamilie
gewesen seynv/ nicht statt hat/ sondern die Sach bey entstehm-
der (üontracliäion vielmehr 26 petitorium gehört. 7"" Wer
nur sub (üonäitione inli ituirt ist/ wird vor erfüllter Beding
nuß andergcstalt nicht als provilionalircr aä L H l i
nittrationis gegen (Kaution immit t i r t .

§. 11.

Wenn der Erb zweiflet / ob der Gegentheil die p
c îrte Verlassenschaft inllhabe, oder nicht, so tan er zu
Sicherheit ^Äioncm prXparatonam 26 cxkibenäum a u f A ^ ^
und Maß / wie bereits oben p. 2. cap. 2. §. 12. mit mehreren
verordnet ist / gegen ihn anstellen. Auf die nemliche Weis
wird verfahren / wenn der Erb oder anderer inccrcMrter Theil
aus die Herausgebung vorenthaltener oder etwan gar unterschla-
gener Disposition gegen den vermuthlichen Dctencorcm oder
duppressorem entweder ^Äionc acl exl^lbcnclum, oder wel-
ches in der Tbat einerley ist / ex Inter6iÄo c!e "l'gbulis cxki-
bcnc!i3 klagt/ worinsalls auch dem Klager die Einred/ daß die
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nicht gültig seye, so wenig als all andere derglei-
chen zur Hauptsach selbst gehörige Lxccptionez im Weg stehen.

3. 12.

Liegt der prselurmrte rechtmässtge Erb ttwan nocd in M m -
" ib, so tan die Mutter währender Schwangerschaft statt

seiner den einsweilligen Besitz der Verlassenschaft, nebst der
Standsmässigen klimcmariOn bis zur Niedertunft begehren,
muß aber dagegen aus Inltanz der Intcressaten die w p. i . cap.
4. §. 10. besihriebene InlpcÄionem öc lüuttoäiam Ventlis lei-
den, und wenn sich nach der Hand bezeigt, daß die Gchwan-
gerschaft nur boshafter Weis fälschlich von ihr angegeben wor-
den, so thut sie nicht nur allen dadurch verursachten Schaden
ab, sondern wird annebens gestraft. Dasern auch nebst dem
im Mutter Leib liegenden noch ein oder mehr andere Miterben
vorhanden seynd, sotten diese zwar ebenfalls coirnmit t i r t , je-
doch keinem andergestalt als provilorie aus den Nochsall etwas
davon ausgefolgt, sohin mit der Erbschafts-Vertheil- oder Ver-
handlung bis zur Niederkunft an sich gehalten werden.

§.

oer

Dafern einem poükumy ooer Unvogtbarm (HugeNw 8ta-
tÜ3öc riüariomZ gemacht, und aus dieser Ursach die Vatter-
Mütter - Brüderlich - oder andere Zuccellion bestritten w i r d ,
so soll man ohngeacht dessen den bestellten Vormund oder<!u-
rarorem?uppil l i vcl koNkumi l>l0rnmc einsweilm in die
?0l lc l l i0n der strittigen Verlassenschast setzen, und die <HuX-
ttioncml 5tatÜ3 bis zu erlangter Vogtbarteit ausgestellt seyn
lassen, es seye dann, daß die oben ?. 1. cap. 4. §. 9. n> 2. er-
forderliche Prob ?cr Lviäcmiam kaü i also gleich gemacht wer-
den tönte.

§. 14.

S o wenig man schuldig ist in lüommunione beständig
zu verbleiben, so wenig tan solches auch einem Mitcrbcn in
Ansehen gemeinschaftlicher Erbschaft, ohngeacht solches ausdrück-

h also paÄirt worden, wider seinen W i l l m zugemuthet wer-
^ ^ ^ ^ demnach unter (üokXrcäibuz die sogenannte ̂ ä i o

crciscunclX zu dem Ende statt, damit sie voneinan-
der abgcthcilt/ und jedem seine gebührende Erbs-korcion ange-

wiesen
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wiesen werde, wobey aber folgendes zu merken ist. 1"° Is t
diese ^Ä ion theils rcaw theils pecknaliä) mithin vermischter
Na tu r , weil sie sowol cx ̂ urc KZereclitano als (Zuali-^omra«
ü u entspringt, indeme sich ein Erb gegen seinen Miterben durch
Antrett- und ^mmiNr i rung gemeinschaftlicher Erbschaft nicht
nur zu derselben redlicher Vercheilung, sondern auch zu all ge-
bührenden persönlichen krHlWrionen im Werk selbst verbind-
lich macht. 2 ^ Werden unter jetztgedachten prsttatiombus
pcrsonalibuz die Nutzungen, ^lcliorarionen, Kosten und Schä-
den verstanden, dann was ein Miterb zu Erhalt- oder Verbes-
serung der gemeinschaftlichen Erbschaft von dem Seinigen er-
weislichermassen verwendet, muß ihm von denen anderenMit-
erben wiedcrllm vergütet werden, wohingegen er die cx ^lassa
communi pnvanvc sich zitgeeignete Nutzungen ltm der Ver-
theilungs willen wiederum dahin bringen, wie nicht weniger
allen Schaden, welchen er D0I0 vcl <üulpä Icirä gut Icvi hie-
ran verursacht ha t , cx rropriiz ersetzen muß. 3'" Kan ein
pupplll odcr anderer unter der lüurarcl stehender ohne des (.'u-
l2rolj5 und der Dbrigkeit Begnehmigung weder gegen seines
Gleichen, noch einen Volljährigen die Theilung begehren, wol
hingegen 4'" ein Volljähriger, gegen einen puppMen oder <üu-
rarclmässigen, desgleichen 5^ ein Anwesender gegen Abwesen-
de jedoch dergestalt, daß diesen letzteren , sofern nicht von ih-
nen selbst ein hinlänglicher Anwald bestellt i s t , ein procura-
tor cx Qfficio acl kunc HAum von der Dbrigteit ernannt
wird, ohne daß eine vorläuffige LckÄal - dirarion hierzu von-
nöthcn ist. Wer aber 6 " aus mehr Erbs - Imercssemen ant
ersten klagt, und aus die Theilung provocir t , wird für den
Kläger geachtet. 7 " " Kommt alles in gegenwärtige Verthei-
lung,was nur zur Erbschaft gehörig ist, samt allem stit des An-
falls sich ergebenen Zuwachs, und mögen 8 " die Früchten so-
gar nach beglichener Theilnng, so weit sie cnvan hierunter ans-
ser Acht gelassen worden, mittels einer besonderen Nachtlag
pro ciebira porcionc von dem Miterben, welcher dieselbe an
sich gebracht hat, gefordert werden. 9"° Schädlich oder schänd-
liche Dinge z. E. Gi f f t , verbotene Bücber, und dergleichen,
jrcm fremd- odcr gar entwendetes G u t , wie auch i o " " alles,
was nicht contcrirt zu werden pftegt, tommt nicbt in die Erb-
schafts-Verthctlung. 1 1 ^ Sachen, welche mclit ^ r c ^Xrc6i-
taric) sondern Domini i oder sonst^irulo linßulari gemein scynd,
gehören zwar nicht zu gegenwärtiger Klag, wol aber 26
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communi 6ivi6un6o, wovon im vierten Theil dreyzehen-
den Lapitul gehandlet wird / und die nemliche Beschaffenheit
hat es mit denen Erbschafts-Stücken/welche aus Verstoß oder
sonst unvertheilt zurückgeblieben seynd. 12"" Personal Spruch
und OblizationeZ seynd zwar iplo ^ure inter (.'ok^reäez pro
rata getheilt/ ereignet sich aber allenfalls ein Zweytracht hierü-
ber/ ft legt sie der Richter gegen andere billiche Ausgleichung
einem allein bey / oder bestellt zu deren Ausführung einen ge-
meinschaftlichen Anwald von Amtswegen / und nimmt die Ob-
lißations - Br ief einsweilen zu Gerichts-HandM/ die zur Erb-
schaft gehörige Documenta aber werdm zuförderst demjenigen
übergeben/ der die Sach selbst/ wovon selbe hauptsächlich hand-
len/ in der Theilung bekommt / sonst aber gebühren sie re^ula-
riter dem ältesten Manns- Erben/ oder nach ihm dem starte-
sten Erbs-Interessenten/ jedoch dergestalten/ daß denen übri-
gen Intercssatis vickn^rte Abschriften auf gememschaftliche Ko-
sten ausgefolgt werden müssen. 1 ? " I n unbeweglichen Gü-
tern hat der ältere weltliche Manns - Erb/ sosern er anders die
übrige Miterben in leidentlichen Anschlag pro ratä hinauszu-
zahlen vermag/den Vorzug. 14 " So l l man auch denen Kindern
überhaupt das Vätterliche Erb - G u t vor der Mutter / oder an-
deren auswärtigen Erb-Genossenen/ sofern diese nicht etwcm
ein stärkeres Anbott hierum thun / in der Vertheilung zutomm
lassen. A l l übrige theilbare Güter werden 15^ nach der einen je-
den betreffender Erbs-?ortion getheilt. I n anderen Sachen aber
welche sich 16 " nicht füglich theilen lassen/ tomt es entweder auf
die ^chu6ication,oder auf die Imitat ion, oder aus das Loos an.
Es wird aber 1 7 ^ eine Sack bald civiliter bald naturalicer für
untheilbar geachtet / und zwar civi l i ter, wenn die Theilung
durch Gesatz oder Geding verbotten ist / namraliter, wenn sie
ohne merklicher Beschädigung/ oder Verminderung des Werths
nicht so getheilt werden mag / das sammentliche Stück noch so-
viel als das ganze gelten. 18"" So l l zum Loos niemal an-
ders als mit Einverständnuß aller Erbs-Interessenten geschrit-
ten werden. Bey der Achuckcgtion. mittels welcher 19"" ei-
nem Erbs-Genossen dieses oder jenes gegen Herauszahlung der
übrigen Interessenren allein angewiesen wird/ hat der Richter
ausser dem wum. pr^ceci 13 benannten Fal l / weder aus das
Alter/ noch die mehrere Stimmen deren (^okXreclum , wol
aber aus den stärtesten Antheil der zu suchen habender Portion,

vorzüglich aus das meiste Anbott zu acrenckren/ die I-ici-
tanon
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odcr Vertauffung yuanti plunmi aber hat 2O"^ nur
auf dem Fall statt / wenn weder von dem Erblasser selbst ein
gewisses prccmln von dcr Sach bestimmt worden/ noch die Er-
ben sich hierüber miteinander gütlich vergleichen können. 2 l " "
I n Lehen/^iclcicommjss und anderen dmey malienadlenGü-
tern werden unter mchr Erbs - Interessenten nur die k>uÄus
pro raca qcthcilt/ und zu dem Ende entweder ein gemeinschaft-
licher Verwalter bestellt/ oder aber in dem Genuß von Zeit zu
Zeit abqewcchslct. Daß aber 2 2 ^ unter Kindern und Erben
das Acltcrc dic Thcil zu machen / und das Jüngere hieraus zu
erwählen habc/ ist weder dem Römischen/ noch hiesigen Land-
Recht gemäß, folglich auch ausser selbstig- gutwilliger Einver-
standnuß siuumentlicher Theilen nicht zu beobachten. Desglei-
chen obschon 2 3 ^ der Richter denen gemeinen Rechten nach ei-
nem lüok^recli das Eigcuthum, dem anderen die Nutzniessung
zuzutheilen vermag / so soll doch dieses ohne allseitiger Einver-
standnuß oder in anderen Stücken beobachtend-reciprO^irlich-
llnd gleichmassiger Zmheilung nicht geschehen. 2 4 " W i l l et-
wan der Beklagte den Kläger für einen Miterben nicht erken-
nen/ so muß jener sein angebliches M i te rMaf ts Recht, so-
weit er nicht schon in desselben rechtlichen Besitz ist / gnüglich
erweisen / tan auch zu Vermeidung eines doppelten procek
gleich ansanglich in der Klag - Schrift Petitionen NTreäita«
ri3 mit gegenwärtiger ^Ä ion evcnm^Ijter cumulircn. D a -
hingegen plXjuclicirt sich Kläger 25^ durch die HÄionem k'a-
miliX Kerciscunc^X niemal so weit / daß er nicht dennoch aus
den Fall / wenn dcr Beklagte kein Miterb gewest zu seyn sich
nacb dcr Hand bezeigt / den aus Verstoß ausgefolgten Antheil
pecmonc ^Xreditatiz vel doncliÄiane In6ebiti wiederum V0N
ihm forderen möge / es seye dann derselbe prgevik (üoznjtwne
llÄulX bereits für einen Mitcrben ausdrücklich cieclarirt/ und
der Spruch in kem juclicatcim erwachsen. 26^ Kan Beklag-
ter gegell diese Klag ^xccptionem psHlcliptiOnjz nimmermehr
vorsihützen, so weit er die unvertheilte Erbschaft nur commu-
ni und nicht proprio d^0Mlne sür sich allein priv2tlvc besesi
scn zu haben äocircn kalt/ welch - letzteres unter anderen daraus
erhellet, wenn er die Nutzungen beständig allein cingehoben/
und klagender Seits niemal etwas davon begehrt/ oder wenigst
von der pr^renlion selbst wiederum 6elMm/ und drcyssig Jahr
stillgeschwiegen hat. 2 7 ^ M a g keine ErWafts-Venheilung
cx lllapite I^selloniZ gänzlich umgestossen / wol aber o d n r t
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und verbessert werden, sofern sich eine merkliche oder soviel die
^udicial - Abtheilung betrist, eine enorme I ^ l i on über die
Helfte erst nach der Hand aussein thäte. M i t der Gcwchr-
schaft - Leistung pflegt man es 28'" hierin eben so, wie in Kaus-
und Tausch-Handlungen zu halten, und da im übrigen 2 9 " ein
Erb nicht gegen einen (^oKZereciem, sondern wider einen dritten
Innhaber der acl ̂ Xreckratem gehöriger Sach klagt, so wird
ihm solche nur pro ratä vcl korrione KZercäiranä. oder wenn
sie untheilbar ist, zwar ganz, jedoch andergestalt nicht als ge-
gen lüaucion eingeräumt, zo^ " M a g ein ^ o t ^ r c s , welcher
von einem Erbschafts > Glaubiger nur pro Kck porrionc llcdi-
n um die Bezahlung belangt wird / demselben LxccpNQncm
plurium I_iti5 lüonsartum nicht machen, wol aber, wenn er
w soliclum 2Äl0nirt wird. 3 1 ^ S o lang die Erben in unver-
theilter Erbschaft beysammen bleiben, hat unter ihnen all jenes
statt, was unten?. 3 c. 13. §. 3. von anderen in C
nc stehenden lüonlorren versehen ist.

§. 15.

DieVonder<ro!. D i e doUatiOli oder Einwerffung ist eine Handlung, da
dasjenige, was er von dem Erblasser bereits beyLcb-

thil z^ten empfangen hat, zu geineinsthaftlicher Erbs-^alla bringt,
damit es zwischen ihm und anderen Miterben gethcilt werde.
Es (nnscriren aber I"ö nicht alle, sondern nur dieNoth-Erben
ohne Unterschied, ob sie ex Ic t tamcnto) paÄo, vcl ab Inrc-
Kato in aus- oder absteigender I^inie, zu gleich- oder ungleichen
Theilen succc6iren. Dasern aber 2 ^ der Noch - Erb sich der
Miterbschaft entschlagt, oder rechtmassig enterbt w i r d , oder
nur ^litulo mcrc lm^ulari succc6irt, so ist er zur (Kollation
nicht verbunden. 3"" Wi rd nur eingeworffen, was man voll
dem Erblasser noch in seinem Lebzeiten empfangen hat , folglich
kommen weder I^cZata, noch Schantungen von Tod wegen in
die lüollation, weil sie erst nach dem Tod des Erblassers em-
pfangen werden. 4 ^ M u ß jetztgedachtcr Empfang auch aus
des Erblassers Vermögen geschehen seyn. Solchemnach wird
5 " weder ?cculium lüattrenlc vcl (Huali noch ^ävcntiriurn
oräinariurn vel extraorclinarium, vielweniger k'jcicicommisz'
oder Stamm - Lehm - Güter , welche der Erb nicht von dem
Erblasser, sondern von denm Voreltern, oder anderen erhalten,
und eben sowenig auch bey Vatterlicher Erbsolg dasjenige, was
man von Mütterlicher Seite her bat, öc v i c M m eittgewors-

sen
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fen. Gleiche Beschaffenheit hat es 6<" mit deme, was die El«
tcren auf ihrer Kinder Erziehung und nöthigen Unterhalt, Er-
lernung eines Handwerks, oder anderer nußlicher kroleMon,
Kunst und Wissenschaft, anstandige Leibs-^xercitw, Anschaf-
fung bedürftiger Bücher, Erlangung des (3l26Ü3 ^cademici,
Reisen in fremde Lander, oder da sie in das Feld gehen, aus
ihre Ausstaffirung und Lquipaze verwenden, ausgenommen,
soviel hievon 7"° den zu merklichen Abbruch der Roth-Gebühr-
nuß anderer Kindern gereichenden sichtigen Ueberftuß betrift,
oder was von denen Kindern hieran offenbar mißbraucht unl>
übel angelegt wird, oder wenn dieselbe mit eignen und zu Be-
streittung obiger Allslagen erklecklichen Mitt len versehen ge-
west, welchenfalls der von denen Elteren Hierinfalls beschehene
Vorschuß allerdings conlcrirt werden muß. 8"" Kommt eben-
falls in keine Kollation, was zu Erledigung des Noch-Erbens
aus Türkischer Sclaverey oder feindlicher Gefangenschaft aus-
gelegt wi rd, wie auch 9"" der denen Kindern entweder ex 3ra«
tmo oder Elterlicher 3pecial. Verordnung gebührende Manns-
Vorthcil. Dahingegen muß 10"" nicht nur pcculium protc.
ä i t i u m , und was die Kinder zwar mit eigenen Fleiß, jedoch
aus der Eltcren Gu t acquinren, oder zum blossen Gebrauch
von ihnen überkommen, sondern auch was um Schulden wil-
lcn cx c!onrrIÄu vcl DcliÄo sür sie ausgegeben wird, nebst
allen per ^ 5 u m inter VlV03 von deuenselben erhaltenen Schan-
tungen (ausser soweit solche etwan um sonderbarer Verdiensten
wegen geschehen seynd ) in die Erbschaft mtteingeworffen wer-
den. 1 1 " " Wi r f t man ferner ein, was sür die Kinder zu Er-
langung eines nutzlichen Amts , Geistlicher prsbenä, anseh-
licher Würde, oder ^cwmmoäacion verwendet wird. Des-
gleichen 12"° was bey ihrer Versorg- oder Verehelichung auf

(zcngab und andere dcnenselben zu Guten gehende Elterliche
Ausgaben erlauft, das Hochzcitmal allein ausgenommen, wel-
ches man in die Erbschaft einwerffen zu lassen nicht schuldig ist.
13"" Fallt auch die Vättcrlich- rcspcÄivc Mütterliche Bcy-
hüls zur Haushaltuug deren Kindern in die lÜOlIarwn.und cud-
lich 1 4 " alle von obbemelten (üonfcrenäiö gefallene Zinsen und
Früchten, jedoch nur von^der Zeit an , da man um die Colla-
rwn in - oder aussergerichtlich belangt, folglich in IVWram con>
Niruirt worden ist. Kinds-Kinder und Entlen contcriren 15^
in der doncurrcnz mit Kindern nicht nur das, was sie ctwan
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selbst, sondern auch was ihre Eltern / welche von ihnen
lentirt werden, von dem Erblasser in seinen Lebzeiten empfan-
gen haben. 16 " Kan der Erblasser die Kollation in Fal len,
wo selbe sonst rezulariter statt hat, entweder ausdrücklich oder
stillschweigend nachlassen/ welches jedoch von dem angebenden
Theil bewiesen / nnd den übrigen Miterben an der I ^ m m a
unabbrüchig sepn muß/ dahingegen kan er solche 17"^ in Fal-
len/ wo sie sonst rezularicer nicht statt hat/ nichts destoweni-
ger anordnen/ soweit nicht des lüonferenrcns Noch-Gcbührnuß
dadurch zu Nahe getretten wird / es muß aber der Wil le des
Erblassers von jenen / welche in solchen Fällen die Kollation
begehren/ entweder durch die Disposition selbst/ oder in ander-
weg durch Gezeugen/ Urkunde«/ oder gestalten Dingen nach
durch den Eidgnüglich bewiesenseyN/MasseudieblosseAuszeich-
nung der lüollations-Posten in des Erblassers Haus-Kalender
oder Einschreib-Büchlein sowenig als andere dergleichen Mu th -
massungen zu dissalligen Beweis erklecklich scynd. D ie A r t
und Weis zu conkeriren bestehet 18^ darin / daß man die
Sach entweder in Naturä oder unparthcyischcn Anschlag nach
in pretio aä IVlassam bringt/ oder wenigst in der Thcilung so-
lang stillstehet/ bis auch die andere Mitcrbeu soviel erlangt ha-
ben. Jene/ welche sich 19"" hierzu nicht bequemen wol len,
mögen per HÄionem k'IMlllX kercjlcl.in^X, vcl Imploracio-
nem Qssicij ^ucjiciz angehalten/ oder da sie gleichwol ihr an-
deres Erbthcil verlangen/ Lxccptione non^um t^ÄH (^olla-
tionis einsweilen abgetrieben werden. 2 0 " " M a g jedcr In-
tcrcsscnt die Kollation auch nach beschehener Theilung noch
begehren/ und hat die Lxceptio pl^scriptioniz intcr lüok^re-
ci« llur in denen Fallen Platz / worin solche obgedachtermas-
ftn auch in ^XÄione kamilia: derciscunc^H ihrm Eingang fin-
det. I s t etwan 2 1 ^ " noch ungewiß/ ob und wie viel man zu
conkeriren habe/ so wird zwar die Theilung nicht aufgehalten,
es muß aber der (üonlerent auf Begehren hinlängliche lüau-
non leisten. 2 2 ^ Widerspricht derjenige, welcher confcriren
soll, von dem Erblasser etwas empfangen zu haben, so müssen
jene/ welche aus der Kollation bestehen, den Beweis machen,
welcher auch durch des Erblassers eigenhändige Auszeichnung
allerdings bewerkstelliget werden tail. Dann obschon verstan-
dcncrmassen der Wil le dcs Erblassers, daß die ausgezeichnete
Stück eingeworffen werden sollen, sich durch sothaneblosse ^ n -

__ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ ^ ^ der Empfang dadurch
uz
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w solang erprobt, bis das Widerspiel gnugsam dargethan ist.
Widerspricht aber 23"^ der ^onkcrcnc nicht den Empfang, son-
dern nur das (^ancum desselben/ so kan er von denen Miter-
ben zum Klamkcüations-Eid getrieben werden. I m übrigen
Hort 2 4 " die c-oUacion aus, wenn das einzuwerffende Stück
zur Zeit des Erblassers Tod dey den Erben m Natura nicht
mehr vorhanden , sondern ohne seinen Verschulden verlohren
gegangen, oder KonH r ^ von ihm verzehrt, und er dadurch
nicht reicher worden ist.

§. 16.

Wenn unter mehr Erbs -Interessenten eine Portion
Ursach, weil man sie entweder nicht haben will,oder nicht tan,äl
vacirend wird , so thut solche den übrigen nicht vacirendenw
Erbs - Portionen und zwar jeder a ?ropolt ion und pro rarä
mit dem darauf haftenden Onere, auch allenfalls wider ge-
dachter Ekbs - Interessenten Wi l l en , und ohne daß sie dieses Zu-
wachs halber eines besonderen Antritts oder ^znit ion bedars-
fen/ ipso lure accrelclren. Doch werden hierin jene/ welche
Normne coIWÄivo als (üokXleäes bemffen seynd/ bey der ih-
nen sammentlich zugemeinter Erbs- Portion in calu Vacatu-
lX denen übrigen (.okXleöibuz vorgezogen. Hiernächst hat
auch das ^u3 accrelcenäi nicht statt/ wenn Jemand in der va-
cirenden Portion subttituilt ist / oder der Erblasser sonst aus
solchen Fall andere Verordnung macht/ oder die Portion durch
besondere Verzicht vacirend wird/ welch - letzrerensalls dieselbe
nicht allen Miterben/ sondern nur jenen allein zufallt / zu de-
ren kavor besonders hieraus renuncirt worden ist. Desglei-
chen kan die schon einmal aznolcirt - und angenommene Erbs-
ko r t i on . ohngeacht man sich derselben hinnach erst wiederum
entschlagen woltt/denen anderen Erbs-Interessenten nicht mehr
sccrelciren. Von dem ^ure accrescenäi unter 6 o I I e Z t i i
und Me ren siehe unten cap. 6. §. 13.

§. 17.

St i rb t Jemand mit oder ohne visposstion. so soll ^ ^
die Verlassenschaft zusörderst gebührend obltznirt und versperrt Erbschaft «^
werdm, welches 2 ^ bey gemeinen Leuten von der ordentlichen ^
Hbrigkeit in Beyseyn des ^äuan i und zweyer glaubwürdiger
Per f tnm, wieauch mit Zuziehung deren bey der Stel l befind-
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licher Erben unverzüglich bewerkstelliget, und ihr zu dem En-
de 3"° von jeßtgedachten Erben der Todsall alsobald angezeigt,
oder da dieses unterlassen und durch andere in Erfahrung M
bracht w i r d , von Amts-wegen hierunter verfahren werden splie.
4 " I s t unter der ordentlichen Obrigkeit hierinsalls rezuIZ ^ -
jene verstanden, worunter der Verstorbene sein Oomiciü,
oder da er etwan eine gesreyte Person gewest, sein korum .
vileziatum gehabt hat. Anderen Obrigkeiten gebührt die
Sperr andergestalt nicht, als ex lüommilNone ^uchciä orckna-
r i i , oder in Ansehen deren unter ihren Gerichts-DilKiÄ liegen-
der Gütern, oder aber bey obwaltender Gefahr nur einsweilen
provildno klocio. Bey Verstorbenen von Adel oder wurtlich
Lhursürstlichen Rachen stehet solche 5 " denen männlichen
Bluts-Verwandten von Vätterlich - oder Mütterlicher Seite,
jedoch nur in eigner Person und in Beyseyn ehrbarer Leuten,
auch andergestalt nicht zu, als wenn sie ebenfalls von Adel oder
würtlich Lhursürstliche Rache und bey der Erbschaft nicht selbst
interelNrt seynd. Da f t rn sie auch nicht gleich bey der Stelle
seynd, soll die Sperr einsweilen von der ordentlichen Obrigkeit
und zwar bey den luNiß-Dicatterüz durch einen hierzu abgeord-
neten 5ccretarjum mit dem kleinen AantzleyAzner vorgenom-
men , solches aber bey Ankunft gedachter Befreunden alsosort
wiederum abgehoben werden. Der Geistlichkeit halber bleibt
es 6 " bey jedes Or ts vorhandener lüoncorclaten und Odlervanz-
masstger lüumulat iv-Sperr, wobey sowol denen Lhursürstli-
chcn Beamten, als denen Hosmarchs-Herrschaften, welche so-
thanes Obliznations-Recht besonders hergebracht haben, wie-
auch ihren 5ublwuri5 allerwegen die prsececienz gebührt. Aus
Absterben eines in Verrechnung gestandenen Ahurfürstlichen
Beamtens wird zwar 7"° die 6a l l a . Sperr von Seiten der
Lhurfürstlichen Hof-Lammer, relpeäive des Rent-Amts ver-
fügt , um aber doppelte Kosten zu erfahren, soll man solche zu-
gleich demjenigen, der die Ob l iga t ion auch bey der anderen
Verlassensthaft vorzunehmen hat , commilliOnallter übertra-
gen. 8"" Was des Verstorbenen hinterlassene Ehe Frau, Kin-
der und vomel t iquen, welche sich zur Zeit seines Absterbens
in dessen Haus und Unterhalt beftmden haben, zur taglichen
Nothdurst bedarffen, wieauch was sich in die Lange nicht er-
halten last, das soll nicht versperrt, sondern nur einsweilen
lumlnarie ausgezeichnet werden, damit man es seiner Zeit in
das Invencanum bringen möge. 9"" Nachdeme der Eheleu-

ten
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ten Vermögen in Zweifel überhaupt allzeit mehr dem Ehe-Mann
als der Ehe-Frauen angehörig zu seyn gemuthmasset wird, so soll
aus Absterben der letzteren in Lebzeiten des erstens keine Inven»
m r , folglich auch keine Sperr vorgenommen werden , sondern
was jener von seiner Ehe-Frauen Mi t t len denen Rechten nach
etwan auszuzeigen,oder gar herauszugeben hat, das soll er gleich-
wol selbst seiner Zeit redlich auszeigen, lclpcäivc herausgeben.
Soviel aber die Bauers-Leut betrift, bleibt es in diesem Stück
bey dem, was die Tax-Ordnung paz. 44. dergleichen Inven.
turen halber mit sich bringt. ic>"" Hat man bey der Sperr
zu beobachten, daß nicht zuweit damit gegangen, und solche
etwan gar auf fremde zur Verlassensthaft nicht gehörige Dinge
erstreckt werde, immassen dieses einem Dritten an seiner Ge-
rechtsame wcdcr in rollessorjo noch pericono schädlich seyn soll.
1 1 " " Nach der Sperr soll in lüonformjrat folgenden achtzehem
den §" zur Inventur, wo solche anders erforderlich i s t , oder
von dem Erben selbst verlangt wi rd, langst inner dreyssig Ta-
gen , sofort endlich auch zur förmlichen kclcrarion, kxrracji.
t w n und gestalten Dingen nach, zur Vertheil- oder anderer nö-
thiger Erbschafts-Verhandlung geschritten werden.

§. 18.

Das Inventarwm ist 1 " " eine Beschreibung sammetttli-
chcr Verlasscnschaft sowol an liegend -a ls fahrenden Gütern
Rechten und Gerechtigkeiten, ^ Ä i v - und PZlliv- Forderun
gen, und wird 2 ^ rezulancer von dem nemlichen verfertiget,
welcher obgcdachtermassen die Sperr und Obl iga t ion bey der
Verlassenschaft vorzunehmen gehabt hat, und zwar 3 " nicht
nur in Gegenwart sammcntlicher Erbs-Wtcrcllcnren, sondern
auch andcrcr zwcy ehrbarer Personen, zu welchem Ende auch
4 ^ jenen der Tag, da die Inventur vorgenommen werden soll,
zeitlich zu notiNciren ist. 5'° Seynd statt derer minderjährig
ger Erbs-Interessenten die Vormünder oder Kurator« mit bey-
zuziehen 6 " So l l die Inventur wegen Abwesenheit ein- oder
anderen Erb-Interessenten^ zumal wenn die NotiNcation oder
Ladung richtig geschehen ist, nicht aufgeschoben werden, und
da man den O r t nicht weiß, wo sich der Abwesende aufhalt, so
ist nicht nöthig, derwegen eine LckHal- Qtanon vorausgehen
zu lassen , sondcrn es wird dessen Ste l l durch einen aci Kunc
^ ä u m von Amts-wegen zu bestellenden Anwald, oder auch
durch die aäkjdn-te Gczeugen einsweilen ersetzt. 7 ^ So l l
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auch das Inventarmm soviel immer möglich und nach Gestalt
oder Grosse des Vermögens thunlich ist/ beschleuniget, sofort
ein ordentlicher LibeU darüber errichtet/ und von denen Anwe-
senden/ welche des Schreibens kündig seynd / unterschrieben/
endlichen aber nicht nur denen Erbs .sondern auch all übrigen
Interessenten z. E. denen I^ezarariiz oder dreclir<)libu3, ans
Begehren und soweit es ihr Interesse erfordert / eine glaub-
würdig - und gleichlautende Abschrift 8umptibu3 petemis er-
theilt / das Originale aber zu Gerichts - Händen genommen /
oder gleichwol demjenigen/ welchen es in der Theilung gebührt/
zugestellt werden. 8"" Wi rd die Inventur nicht um des Ei-
gennutz/ sondern lediglich der Sicherheit wegen vorgenommen/
folglich soll man solche auch dem Erben wider seinen Wil len
nicht aufdringen ausser in folgenden Fallen. Wenn nemlich
9"" der Erben mehr seynd / und einer hierunter das Invenra-
r ium verlangt/ item bey minderjährig-oder abweftndenErbs-
Interessenten / oder da ihrer Armuth halber denen Oeckwri-
duz eine Verlusts-Gefahr zu besorgen ist/ oder bey gemeinen
einfältigen Bauers-Leuten/ oder da wegm Unterschlagung der
Steuer/ Siegelamts - Gebühr / und dergleichen Gefallen ein
billicher Verdacht obwaltet/ oder ein leKamems- Lxecutor
von dem Verstorbenen benannt wird, i c>"" Ziehet die Errich-
tung eines förmlichen Inventar« verschiedene Würtungen und
Freyheiten nach sich. Dann erstlich haftet der Erb um die Erb-
schafts-Schulden/ dann l.ezata und andere Forderungen nur
soweit / als sich die Kräften der Erbschaft erstrecken. Andcr-
tens tan er nm sothane Sprüch und Forderungen wahrender In-
ventur nicht belangt werden. Drittens ist er in Entrichtung
derselben die Priorität zu beobachten nicht schuldig / sosern nur
gnugsame lüaution von ihnen geleistet wird. Viertens mag
er das/was man aus der Erbschaft an Gelt oder gewissen Werth
schuldig / und in Matura vel eäclem 8pecie nicht mehr darin
vorhanden ist / mit anderen Werth ullpartheyistlien Anschlag
nach bezahlen/ und ist nicht schuldig die in der Vcrlassenschast
befindliche Habschaft selbst denvegen zu versilberen. Fünftens
wird die kalcicka und irebellianicI dadurch erhalten. Sech-
stens bleiben ihm all seine gegen den Erblasser gehabte Rechten
bevor / und erlöschen nicht per (^ontullonem. Siebendens
hat er auch das ketentions - Recht wegen deren aus die Ver-
lassenschaft / oder Begrabnuß des Erblassers verwendeter pa5
örlicher Kosten. A l l jetztbenannter Freyheiten wird n ^ der

Erb,

Von der 3uccelHon und lkrbschaft überhaupt.

Erb/ weichet sich der Erbschaft ohne Inventars entweder mit
Worten oder Werten unterziehet/ gänzlich verlustig/ und hat
I2MÜ keine kett i tutio in intezrum mehr dagegen Platz / ohn-
geacht man sich iz " " zur eidlichen Klaniiettation anheischig ma-
chen wolle/ die minderjährige Personen allein ausgenommen/
als welchen 14^ die Unterlassung der Inventur nicht schädlich
seyn soll / wenn sie nur das an sich gebrachte wieder erstatten,
und aä Inventarium bringen. 15t" Verliehrt der Erb / wel-
cher vor oder unter der Inventur von der Verlassenschaft etwas
unterschlagt/ zwar obige Freyheiten nicht, wird aber zur
Kitution angehalten und willkürlich gestraft / oder da er
etwan die S ig i l l gefährlicher Weis verletzt / <o mag in
wider ihn geschworen werden. 1 7 ^ Kan der Erblasser die In-
ventur zu krXjucktz der lürecktorum nicht/ wol hingegelszum
Nachtheil der I^eMarien oder lüokgereöum , soweit es nicht
bey diesen letzteren die I ^ m m a m betrist/verbuchen oder nach-
lassen/ derowegen auch der Erb aus solchen Fall durch die Un-
terlassung des Inventarii weder kglciäigHi noch Irebelliani.
cam verlieh«. Doch soll man auch 18^ dergleichen Verbott
oder Nachlaß auf den Fall/ wenn minderjährig- oder abwesen-
de Erben vorhanden stynd / nicht atcenckren / sondern dem
ohngeacht mit der Inventur verfahren. 1 9 ^ Dasern die Gläu-
biger oder andere Interessenten vermeinen / daß zu ihren Nach-
theil von der Erbschaft etwas hinterschlagen worden/ so mögen
sie dieses beweisen/ oder gegen jene«/ welcher in billichen Ver-
dacht desfalls ist/ auf den iVlanifell-ations-Eid treiben/ nach-
deme der Eid der Boßheit vorläuffig von ihnen abgelegt wor-
den.

§. 19.

D i e Erbschaft wird 1 ^ entweder dem Erben als unwlw e Er
dig abgenommen / oder er begiebt sich deren selbst sreywillig/Wn gche
UNd zwar per kenuntiationem vel kepuckationem. l̂ e«
nuntiatio gehet in eigentlichen Verstand nur auf zukünftige/
Kepu6i2tio aber auf angefallene Erbschaften. Von jener siehe
das mehrere untm cap. 11. §. 2. D ie letztere stehet 2 " heut
zu Tag jedem ftey ohne Unterschied mrer ttZereclez luo5, ne«
cessgrios öc extraneos, und ist annebens Z^ intcr ^bttcntio«
nem öc kepu^jationem ebenfalls keine reale Differenz mehr.
D i e stillschweigende kepudiauon, welche 4 ^ mehr in Wer-
ten als Worten bestehet/ wird aus demblossen Nichtgebrauch

E e e ohne
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ohne anderweiten dazukommenden deutlichen Merkmaim nicht
gemuthmasset, wol aber wird 5 " die Erbschaft ipso kaäo pro
repuäiarä geachtet, wenn solche inner drcysslg Jahren von Zeit
des Anfa l ls , oder inner dem von der Obrigkeit pl^Kzirten
8patio äelibelanäi nicht angetrettcn wird. 6<ö Wer die Erb-
schaft nur mit Worten rcpuckrt, im Wert selbst aber ohne ?lo-
rettarion antr i t t , der wird pro ^Xrccje geachtet, indeme sei-
ne Declaracion dem ?2Äo sthnurgrad entgegen laust. Es muß
aber auch 7"^ jener, der sich der Erbschaft entschlagen will,sein
eigner Herr seyn, und sreye Disposition von seinem Vermögen
haben. Annebens wird 8 " erfordert, daß die Erbschaft bereits
angefallen, aber noch nicht angetreten seye, und soll hiernachst
9"° die kcpuckItwn nicht Stück-weis sondern ganz geschehen.
i O ^ Kan die Noch - Gebührnuß allein mit Kcpuckrung der
übrigen Erbschaft niemal angetlttten werden. Wo l hingegen
kann"'"der Enkel die Groß-Vatterliche Erbschaft antrett(n,und
die Vatterliche repuckren. Desgleichen tan 12^" der ^etta-
inenrs-Erb, welchsr zugleich der nächste Bluts-Befteund ist/
mit Kepuclinmg der ^cttamentarischen Erbschaft 2b IntcNato
succcäirm. D ie Würtung der ^epucliarion ist I Z ^ daß die
Erbschaft nicht aus des Kcpuckamens-Erben rransminirt wird/
sondern entweder auf den 8ublUcurum oder ^ure s ä
auf die (üokareäcs z oder wo weder 8udMtuw3 noch
re3 vorhanden ist / auf des Dckunäi Erben ab
fal l t , welch- allen jedoch auch das nemliche Recht die Erbschaft
anzutretten oder zu repuäiren zustehet. Wider die einmal be-
jchehme l^epuäiation hat 14 " keine kett iwt io in mceßrum
mehr statt, 'ausgenommen bey Minderjährigen , im übrigen
darff 15'" aus der repuckrten Erbschaft nichts zurück behalten
werden, und was 16^ der Erb vor der Kepuäiacion bona
?i6c für die Erbschaft gethan hat, das muß diese auch aller-
dings venretten.

§. 20.

jene«, Erben, welche der Erbschaft an sich nicht unfähig seynd,
Erbschaften sich jedoch derselben gleichwol wegen eines an dem Erblasser
ü . ^ h s t oder an der Erbschaft begangenen Verbrechens oder am

derer Ursach halber unwürdig gemacht haben, mögen solche
zwar wie andere. Erben acquinren, aber nicht behalten, son-
dern sobald selbe mit Wonen oder Wetten einmal von ihnen

Von der 8uccellwn und Mrbfchaft überhaupt. 2Y)

angetretten ist,^ nimmt sie der k i k u s , jedoch andergestalt
nicht als prBviä 8cmen^ä dcclarItOna und mit allen da-
raus haftenden I^zaris, Schuld - Forderungen , und anderen
Oncre, soviel nemlich den Antheil des Unwürdigen hievon
betrift , hinweg. Es werden aber heut zu Tag nur noch
folgende für unwürdig geachtet. 1"° Wer dm Erblasser
oder dessen Kinder und Elteren fürsetzlich um das Leben bringt.
2 " Boshafter Weis Gelegenheit und Ursach dazu giebt. ? "
Denselben nach errichteter Disposition eines schweren Ver-
brechens beschuldiget, oder 4'" Zwang braucht, damit die
Disposition entweder gemacht, oder unterlassen werde. 5 "
Ihme ()uXttionem 8ratü3 movm. 6 " Sich dazu gebrau-
chen laßt , daß die Erbschaft einem Unwürdigen unter der
Hand zugespielt werden möge.

E e e 2
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Handlungen werden ! "ü entweder unter Lebendigen
oder von Tod wegen gepflogen , und zwar aus jene
W e i s , wenn sie so beschaffen seynd , daß sie noch in

Lebzeiten der Handlenden Person zu Kräften kommen, auf die-
se hingegen, wenn sie erst durch dm Tod derselben ihre Kraft
und Verbindlichkeit erlangen. Solchenmach wird 2 ^ eine an
sich schon kräftige Handlung Verwegen / weil nur die
t i derselben bis zum Tod verschoben ist / pro ^ ä u k

nicht gehalten, sondem bleibt ohngeacht dessen ein äus
ln ivoä. Desgleichen wenn z ' " denen Handlungm un-
ter Lebendigen eme erst nach dem Tod zu erfüllen kommende
Bedingnuß beygesetzt w i rd , so ist und bleibt sie nichts destowe-
niger ein ^2u5 wrer Vivoz, weil man bey bedungenen Hand-
lungen nicht aus die Zeit, wenn die Bedingnuß cxittirt, son-
dem wenn sie bedungen wi rd, zurückzusehen, mithin auch die
Handlung zurück für gültig zu halten pflegt. Es werden aber
4 " denen Handlungm von erster Gattung re^ulai-irer alle ?a>
ü a und 6ontl2Äu5 beygezehlt, soweit solche nicht fi!r letztwil-
lig-oder wiederrufflich- oder erst durch den Tod zu Kräftek kom-
mende Handlungm ausdrücklich ciccwnrt seynd, wie es inson-
derheit bey?2Äi3 lloralibus gut 8uccessc)rji5 öffter zu geschehen
Pflegt. Immassm 5 " bey dergleichen paüiz aus der blossen
Anzahl deren Gezeugen, wieauch wenn die Pa ten ten von
künftigenTodfällm, L^cccllion, Erbschaft, Noch- Gebühr-
nuß und dergleichen cklpomren, ohne obiger ausdrücklicher
Declaracion noch kein ^Äu5 ultimse Voluntaciä geschlojsen
Wird.

§. 2.

Was Jemand verstandenermassm aufseinm künftigen Tod-
sallvondemScinigm äitznmn und verordneydas heißtreLulan-

Von letzten wil len überhaupt.

ein letzter W i l l , (uk ima V o l u m e ) und wird nach demUw
tcrjchied dcr Oisposicion bald ein 1>Namcnr, bald ein <Ü06i>m.
I^^ar, llonation oder k'iäcicommisz benamset. D ie 3pc^
von jeder solcher Gattung siehe W ca^. lc^. 3. öcc. D ie
n^lIiiÄ ader § ^ i^^l. ) . <3̂ .̂

§. 3.

Ein jcder letzter W i l l erfordert K u l a n t e r , wo keine be-
sondere AnMahns gemacht ist , bey Vermeidung der Kullitätl'etztcn'
folgende kl lcnnal. Stücke: nemlich er muß 1^" des O i lponen-^ '
tens letzter, 2^sclbstcigner, ^"vollkommener, 4 ^ wahr-nnd
freyer, 5'° verständlich- 6^ sicher und 7^" auch erweislicher
Wi l le seyn, wie ans nachstehender Erläuterung mit mehrern
erhellet.

§. 4.

Das erste von jeßtgedachten keqMt iz benchet lediglich
auf der Wiederruflichkeit eines letzten Willens, dann eben da-
rum, weil er seiner Natnr und Eigenschaft nach rcvocakel ist,
und sich unter anderen auch hierin von äÄibuz imer Vivo3
mcrcklich 6 M m ^ i r t , so tan er andcrgestalt nicht bestehen, er
seye dann dcr letzte, mithin durch weitere wiederige DilpoN-
t ion nicht wiederum aufgehoben. Es wird aber auch ein je-
der W i l l solang für den letzten gehalten, bis nicht ein andere
nachfolgende lljhosirion dargethan werden mag.

§. 5.

Ans dem zweyten keqml lw ergiebt sich 1 " " , daß obsclion^
in ^Äit)u3 inccr Vivc)3 der W i l l auch allerdings dem ä lb ima ' "
eines andercns überlasten werden möge, ein sochcs gleichwol
in ultimiz Volunraribuz öc ^äidu5 ^lorns causä nicht an-
gehe, es folget serner 2 ^ daß gleichwie ein Minderjähriger nach
erlangter ?ub«tät des ^uracong <Ü0nlcn3 zu Errichtung ei-
ner leßtwilliger Disposition nicht vonnöthen hat, also anch hin-
gegen bey nnvogtbarm, unsinnigm und anderen dergleichen
Personen der Mangel durch den (Ü0nlcn3 und Wttlen ihres
Bauers , oder lüurawljz Hierinfalls niemal ersetzt werde.

Fsf §. 6.
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§. 6.

^ " ^ wieweit der letzte W i l l für vollkommen oder un-
vollkommen zu achten seye / muß der Richter aus denen Um-
standen ermessen/ insonderheit werdm blosse Aufsatz oder Ent-
wurf und Vormerkungen/ ohne anderweiter Berichtigung sür
eine zwar vorgehabt - aber nicht völlig zum Stand gekomme-
ne DiipoNrion angesehen. Gleiche Beschaffenheit hat es mit
all jenen Handlungen/ welche vor dem Beschluß abgebrochen
worden / oder sonst nicht alles an sich haben / was nach Vor-
schrift der Rechten zur Vollkommenheit derselben erfordert wird.

§. 7.
Wenn es dem Disponenten etwan an gnugsamen Ver-

stand / wie z. E. Kindern / Unsinnigen / Schlaffend - stark Be-
trunkenen ermanglet / oder die Disposition erweislichermassen
nur mit Gewalt und Furcht erzwungen/ betrüglich - und hin-
terlistiger Weis erschlichen / durch wesentlichen Irr thum ver-
anlasset / im Scherz oder blojstn Dilcurs, ohne anscheinenden
rechten Ernst geäussert worden / so ist es entweder kein freyer/
oder doch kein wahrer W i l l .

3. 8.

^ " ^ Verständlichkeit manglet es/ da der Wil le weder
mündlich noch schriftlich / sondern nur durch andere Zeichen er-
öffnet/ allzuzeneral und ungewiß/ oder sonst so dunkel/ per-
plex oder contraäjHorisch ist / daß zu dessen gnüglicher Erklä-
rung keine schicklich und wahrscheinliche Interpretation mehr
hinreicht.

«. 9-

D i e Sicherheit fehlt z. E. i " * bey blind - oder sonst des
Lesens und Schreibens unkundigen Personen / wenn sie schrift-
liche Disposition machen / ohne daß hieraus oder sonst in an-
derweg von beschehener Vorlesung derselben gnugsam erhellet.
2 ^ D a der Wil le nur durch andere/ ohne sein des Dilponen-
nns Gegenwart und Begnehmigung/ oder zwar z^vonihme
selbst, jedoch nur auf beschehene Anftag mit Ja oder Nein ohne
anderweiter gnüglicher Vernchmlassung und deutlicher kxpli-
c^cion schlechthin äcclarirt/ oder 4 " in einer dem Dilponen-

ren
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ten unbekannter Sprach verfaßt wird. 5 " Wenn die Person
oder Sach selbst/ woraus die Disposition lautet / weder aus
dem Namen noch anderen deutlichen Merkmalen sattsam erhel-
let/ oder wenn ein Blinder zwar die Person mit Namen nennt/
aber nicht zugleich beschreibt. 6'" Was in der Dilpolwon zu
Guten des Schriftenstellers enthalten ist / ohne daß der ?rin.
cipa! selbst in der Unterschrift oder sonst ausdrückliche Erweh-
nung hievon thut/wird zwar nach Römischen Recht ebenfalls für
unsicher/ mithin auch für ungültig geachtet / welches aber hier
zu Land nicht recipirt ist / wenn nur sonst an dem letzten W i l l
sich kein anderer Mangel bezeigt.

§.

Jeder letzter W i l l ist kaÄi und wird mithin nicht gemuth-^
masset / sondern muß von demjenigen / der sich daraus bezie-Mll.
het/ gnüglich bewiesen seyn/ und soviel den Beweis durch Ge-
zeugen insonderheit betrift/ seynd zwar zwey Bezeugen auch zu
Erprobung eines zierlichen Willens / sofern die andere etwan
nicht mehr bey Leben seynd/ erklecklich/ doch müssen sie nicht
nur von dem Inhalt des letzten Wil lens, sondern auch von all
übrigen hierzu erforderlichen in - und äusscrlichen keqmlmz,
Icßglitcs 6cponiren. Wie aber mit dem Beweis zu verfahren/
wenn das Instrument eines schriftlichen letzten Willens ver-
lohren gehet/ siehe 60a. ^u6. cap. 11. §. 12.

^
"°°«.

§. i l .

Nachdeme der Disponent an seinem letzten Willen ohne-Von
hin memal so gebunden lst / daß er mcht solchm selbst nach
eignen Belieben in seinen Lebzeiten allemal wiederum zurück-^
nehmen möge/ so wird auch kettitutio in inrezrum gegen der-"
gleichen Disposition niemal erkannt, sondern aus Begehren als
unnöthig und überflüssig abgeschlagen.

§. 12.

I n Auslegung eines letzten Willens seynd hauptsächlich
folgende Reguln zu beobachten. 1 " " So l l man deutlich >
Nare Disposition« niemal auszulegen/ oder zu verdrehen suchen.
Sohin 2 ^ die Wort bey ihrer gewöhnlich - und Landlauffiger
Bedeutung belassen/ ausgenommen 3 ^ in folgenden zwey F^l-

F f f 2 len,
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da nemlich fürs erste in dcr nemlichen Disposition selbst
anderwärts deutlich und unzweisemlich angezeigt wird / daß
man die Wor t in anderen Verstand genommen habe / zweytens
wenn aus der gewöhnlichen Bedeutung entweder gar keine/ oder
ein offenbar ungereimte Würtung erfolgen wurde. 4 '" Haben die
Wor t offt unterschiedliche Bedcutuugcn oder seynd sonst schr
zweisclhaft/Nnd schwer zu verstehen. Solchenfalls soll man nicht
soviel aus den Buchstabe«/als die Intention und Absicht des
Ollponentens sein Augenmerk richten / sohin selbe durch ver-
nünftig - und wahrscheinliche Muthmassungen zu entdecken su-
chen. Es ergeben sich aber 5^ dergleichen Muthmassungcn
entweder aus dcr unter Händen habender Sach selbst ( ex lud«
Nlötä ^ I t e n ä ) oder 6'" aus Zusammenhaltung deren damit
vereinigt - und sowol vor - als nachgehender Stellen uud Um-
standen / oder / "^ äug ^ ^ ^ Würtungen der zweifelhaften
DispoNtion, oder endlich 8"" aus denen Ursachen, welche dm
Disponenten zu sothaner Verordnung hauptsächlich bewegen
haben. 9"" So l l man auch die Stellen / welche sich einiger-
massen zu wiedersprcchen scheinen / durch schickliche Auslegung
dergestalt zu vereinigen trachte«/ daß sie füglich nebeneinander
bcstchen können. Offenbar-und augeuscheinlicbc Widerspruch
aber leiden teine (üomdination mehr/ sondern die sich solcher-
gestalten contraäicirend - sammentliche l^ssus werden pro non
3cripti3 gehalten / folglich wenn sie sich in partidus subNan-
tmllbus ereignen/ die ganze Disposition selbst als perplex und
unverständlich dadurch entkräftet.

§. 13.

'D ie gerichtliche ^onkrmat ion eines letzten Willens ist
zwar an sich keine Notwendigkeit/ wenn aber solche gleichwol
gesucht wird/ so muß dieses vor sein des Dilponemens ordent-
licher Obrigkeit geschehe«/ nnd wird die gebencne d o n k l n ^
t ion andergestalt nicht/ als nach gnugsamer Einsicht und Ueber-
lcgung dcr entweder persönlich oder per I ^an^ ta l i um , jedoch
allerwegen in Onzinali übergebener Disposition erthcilt. V a -
scrn es hingegen nicht um die Bestätigung / sondern nur um
Vermeid- oder 8upplirung derm zu einen letzten Wil len erfor-
derlicher Zierlichkeiten und 8olennitaten zn thnn ist, tan die
Ueberqab vor ordentlich - oder anderer Dbrigteit / offen oder
verschlossener/ jedoch in alle Weg nach Maßgab folgenden 4<"

" ' " §" geschehen. Soviel die (üonklmation deren von
Welt-
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Welt-Priestern errichteter lctztwilliger Oispositionen detrist/
bleibt es bey denen (^oncoläatis und dfr

§. 14.

D i e Eröffnung und publication
Wehet in keiner anderen Absicht / als daß all jene/ welchen s ü
daran liegt/ bchörige Nachricht davon erlangen. Wer nun
i" ' " obgedachtermassen die Sperr lmd Obliznation bey der
Vcrlassenjchaft von Rechts-wegen vorzunehmen hat/ deme ge-
bührt auch lcßularitcr die letzte Willens-publication, ausge-
nommen wenn solcher 2^" etwan in Lebzeiten 26 ^Ha ^uclicia-
lia hinterlegt worden ist/ dann da gebührt die pudlicacion zwar
jener innlandischer Obrigkeit / wo die Uebergab geschehen ist ,
jcdoch dergestalt / daß wenn selbe nicht zngleich ^uc!cx orciina-
NU5 ist / das Orißinal nach dem kublications e ^ Ä lercntl5
(^opilä alsoglcich an jene Inltanz verwahrlich ausgeliefert wer-
de , welcbcr die Obrigkeitliche Verhandlung über die Verlast
scnsthaft allenfalls zustehet. Erben / I^czatarii, oder andere
sollen sich 3"° wissentlich - und eigenmächtiger Eröffnung bey
willkürlicher S t ra f nicht unterziehen/ es scye dann solches 4«"
dcr Begrabnuß oder anderer vorlauffig zu wi»en nöthiger D i w
gcü halber crforderlich / welchensalls die verschlossene llispoll«
t ion entweder von der Obrigkeit/oder wo solche zuweit entsessen
ist/ auch von anderen in Beyseyn eines Notaru, oder ehrbarer
Ullparthcyistbcr Leuten zwar einswcil eröffnet / jcdoch nach ge-
nommcncr lwthiger Einsicht alsoglcich wiederum von allen An-
wesenden odsißnirt werden solle. 5'" Ist vonnöthen daß man
zum vorhabenden förmlichen Publications-^Ä, wo nicht alle<
docb wcmast die Haupt - Interessenten / soviel deren aus vor-
läuffiger Einsicht des letzten Willens oder sonst bekannt seynd /
zeitlich berufte, und obwol 6 ^ das Römische Recht auch ein
gleiches mit dcncn in dcr lctztwilligcn Disposition unterschrie-
benen Gczcuqm beobachtet wissen wi l l / so bringt doch der hie-
sige Lands - Gebrauch disfalls ein anderes mit sich. Bey der
I ^ K l i ^ l w n sechst sollen 7"" zusörderst die Sigil lcn und Unter-
schriftcn ,^>ülcirt/ sodann der Innhalt des letzten Willens deut-
lich abgelesen, und endlich ein ordentliches krotocoll mit Vor-
mertunc, allcr "Anwesender, dann Jahr, Monat nnd Tags hierü-
ber gcl?a!tcn werden. Wegen Ablvescnheit ein - oder anderen
jntercll'cnrcns hat man sich 8 " an bemelter Publikation, zu-
mal wcun die Q t ^ i o n richtig geliefert worden ist/ zwar nicht
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hinderen zu lassen, jedoch zur mehrern pr^cautjon einen An-
wald ex Qssicio zu bestellen, oder unpartheyische Gezeugen
nmbeyzuziehen, und da hiernächst 9°° der Obrigkeit allerdings
obliegt/ für die genaue Vollziehung leßtwilliger Dispositionen
zu sorgen / so hat man die Publikation nicht nur aus Begeh-
ren der Interessenten/ sondern auch allenfalls von Amts - we-
gen vorzunehmen , und sich derhalb gleich bey vornehmender
Sperr und n o t i e r t e n Todsall behöriger Orten zu erkundigen/
ob der Verstorbene dergleichen Dilpol i t ion hinterlassen habe
oder nicht. D a s Originale von der PublicirtM Disposition
soll ic>wö bis nach ganzlicher Vollziehung derselben nicht abge-
folgt/ wol aber dielnspeäion einem jeden / der sein vermeint-
liches Interesse entweder durch den Eid der Boßheit / oder aus
andere wahrscheinliche Weis darzuthun vermag/ auf Begehren
unweigerlich gestattet, und nicht weniger gleichlautende Ab-
schrift davon mitqetheilt werden. Ob und wie weit aber 1 1 ^
der Richter jene Stellen/ welche der Disponent per ^r t iculum
separatem öc aclcütionglom ingeheim zu halten verordnet hat/
pubücircn oder communiciren wolle / stehet gleichwol bey
richterlicher Ermässigung. I m übrigen soll man 12"" weder
vor der publicarion mit der Inventur, noch vor Endigung de-
ren gewöhnlicher GOttes - Diensten mit der publication ver-
fahren, und falls endlich diese 13^ entweder gar nicht oder
nicht förmlich vorgenommen worden ist/ so wird der letzte W i l -
len derwegen nicht entkräftet/ sondern bleibt dem ohngeacht wie
er ist.

§. 15.

^VoAe. B ^ der Lxecmion eines letzten Wil lens, sofern Jemand
hung d.ffel< von dem Verstorbenen besonders hierzu ernannt worden ist /
b"- kommt verschiedenes sowol in Ansehen der Benennung selbst/

als auch/ wie sich der ernannte Lxecuror vor- in - und nach dem
Vollzug zu verhalten habe / in folgende wol beträchtliche Er-
wegung.

§. 16.

Innung ke" I"ö Kan rezulariter ein jeder pro ^xecutore benannt
»«cm«», werden/ der nicht Alters halber oder sonst von Natur dazu un-

tauglich ist/ wie z.E-Kinder, Unvogtbare, Unsinnige, Stum-
me , Taube, Blinde und dergleichen. 2 ^ Is t zwar nicht ver-
wehrt/ einen Geistlichen pro Lxecuwre in weltlichen Verlast

senschasts-

senschafts-Sachen zu benennen, doch muß er hierin das welt-
liche korum erkennen, soviel aber die Lxecmion in Verlasi
senschasten Geistlicher Personen betrift, bleibt es bey denen
<üoncor6ati5 und der Qbservanz. Z " Wenn eine unfähige
Person hierzu bestellt wird, so fallt deshalben der letzte W i l l in
anderen Stücken nicht über den Haussen. 4 " Kan die Be-
nennung nicht nur in dem letzten Wil len selbst, welcher in den
Vollzug kommen soll, sondern auch in anderweg mündlich oder
schriftlich geschehen, sofern solche nur genugsam bewiesen wer-
den mag. 5 " Wi rd y ^ Lxecutor entweder zu Ausrichtung
des ganzen letzten Willens, oder nur zu eines sonderbarm ge-
wissen Geschäfts verordnet. Erstensalls heißt er universale 5
anderenfalls particularis Lxecutor.

§. 17.
Obsthon 1"° der ernannte Lxccutor wider seinen

len von der Lxecmion nicht ausgeschlossen oder umgangen
den mag , so tan er sich doch derselbett eigenmächtiger
nicht anmasscn, ohne daß ihm solche von der Obrigkeit, worum
ter die Verlasscnschafts-Sach gehört, vorhero ausgetragen wor-
den. Nachdem aber auch 2 ^ verstandene Lxecurion aus den
F a l l , wenn der letzte W i l l angefochten und bestritten wird, in
denen strittigen punäen bis zu gänzlichen Austrag der Sach
entweder gar nicht oder andergestalt nicht als gegen hinläng-
liche in (^aluln 3uccumbentiH geleistete Kaution statt hat,
so soll man zusörderst die Erbs - Interessenten mit ihrer Erklä-
rung, ob und wie weit sie nemlich den letzten Willen zu azno<
lciren gedenken, unter allensalliger rrnkzirung eines perem«
ptorischen Termins öc lud ?cena lestamenti azniti vorläus-
fig vernehmen, und sich sofort gleichwol mit obgedachten Aus-
trag hiernach richten. 3"" Stehet jedem Lxecuton ftey, ob
er die ihm übertragene Lxecmion annehmen, oder sich selber
gegen Verliehrung dessen , was ihm derhalben verschaft i s t ,
entschlagen wolle, welch- letzterenfalls die Obrigkeit einen an-
deren statt seiner bestellt, oder da sich keiner hierzu brauchen
lassen w i l l , endlich die Lxecution selbst aussich nimmt. Wenn
aber 4 ^ dieselbe einmal übernommen is t , so kan man sich sol-
cher ohne wahrhaft - und erheblicher Ursach serner nicht mehr
begeben. 5 " Is t eine Gu r i on oder vorläuffige Verpflichtung
des Lxecutor,5 weder nöthig noch üblich, wol hingegen ist 6'"
die Errichtung des Inventarü über die auszurichtende Verlasi
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Von dem

senschast das allererste / was ein Lxecutor umverlaliz nach
übertragen - und angenommener Lxecmion seines Orts vor
all anderen zu beobachten hat/ und soll er sich hierunter durch-
aus nach Maßgab obigen ersten Tapimls/achtzehcnden §"' ver-
halten/ folglich auch die Inceressacos 2ä kunc HHum aller-
dings mitbepziehen. I m übrigen tan zwar 7 ^ ein Univer-
sal - Lxecuror, nachdem ihm die Lxecucion bereits Obrig-
keitlich übertragen ist, sich der Verlassenschaft/ sosern pollell io
vacua ist/ gleich selbst ohne gerichtlicher Einantwortung be-
mächtigen / Lxecmor parriculang aber ist dessen nieckal befugt/
sondern muß das G u t / welches er ausrichten soll/ ohne Unter-
schied jntcr posseilioncm vacuam öc non vacuam aus dencn
Händen des Erbcns/ I In iv^M-Lxccuwr iZ oder Gerichts
psangen.

§. 18.

V o r allen soll man sich I">ä an den von dem Verstorbe-
nen selbst vorgeschriebenen I^lo6um exequenck halten / und
ohnc Vorwijsen der Obrigkeit und einhelliger Bewilligllng
sammcntlicher Interessenten nicht davon abgehen. 2 ^ Wenn
von ihnen disfalls nichts bestimmt ist / so soll die ^xecurion
aus Ar t und M a ß / wie es der Verlassenschaft am besten und
vorträglichsten zu seyn befunden wird/ getreulich vollbracht wer-
den. Solchemnach tan und soll Z ^ Lxecutor wahrender
Lxecution alles thun und verrichten / was sowol zu Erhalt-
als Vermehr - oder Ergänzung derselben dienlich und thunlich
ist. D ie dahin gehörige und etwan von einem Dri t ten ulur-
pirt und vorenthaltene Güter mag er 4 ' " eigenmächtiger Weis
nicht occupiren / sondern nur von obhabendcr Lxecmions-we-
gen m Viä ^uriz gebührend suchen/wie auch 5^ die bereits von
dem Verstorbenen aHive vcl palUve angcsangcneStrittigkeiten
der Nothdurft nach einsweilcn fortsetzen , nicht wcliigcr 6'"
die vorhandene I.iqui6 und richtige Erbschafts - Schulden ent-
richttn / und ingleichen 7" " die von dem Verstorbenen ange-
ordnete Gebau ohne ungebührlicher Uebermaß bewerkstelligen.
Dahingegen soll er sich 8"" nicht nur aller eigenmächtiger ^3cr-
ausserungen, soweit solche zu Entrichtung der l e g t e n / oder
sonst nicht unvermeidlich nothwendig seynd, gänzlich enchaltcn/
sondern auch 9 ^ in anderen wichtigeren Dingcren die Erbs-
Interessenten nicht übergehen / immasscn wenn sich 10"" ( in
Zweytracht hierüber ergiebt/ die Obrigkeit plZevja üimmarck
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znitjOne und ohne Gestattung eines Schrif-

ten 5 Wechsels Jen Ausschlag ex sequo öc bono zu geben hat,
indeme der Lxecutor selbst als Lxccutor keine ^unzclläion
ßaucklt. Was hiernächst 11^ " denen Armen verschaft ist/das
soll er nicht nach eigenen Belieben vertheilen / sondem viel-
mehr an Drten / wo öffentliche Armen - lassen angeordnet
seynd / fleißig dahin lieferen. I m übrigen tan zwar 12"° kei-
ne gewisse Zeit bestimmt werden / inner welcher man die Lxe-
curion zu vollenden hätte / doch soll sich der Lxecuror soviel
möglich hierin beschleinigen / sonderbar aber die I^czata pro
Mmenr i s , ulld andere dergleichen milde Vermächtnussen sör-
dersamst zu entrichten suchen. Einen anderen statt seiner zu
Mttzcmren ist er i z ' " ohne erheblicher Ursach und Obrigkeit-
licher Begnehmigung nicht befugt / ryol aber mag 14" die
Obrigteit bey verspürenden Saumsal oder anderer ungebührli-
cher Handlung ihme entweder die Lxecucion gar benehmen,
oder wenigst einen lüoexecurorem bestellen. 15" Is t mehr-
verstandene Lxecution ein blosses Personal - Geschäft / und
erstreckt sich mithin nicht auf die Erbm / sondern hört mit dem
Tod des Lxecutork aus/ doch haften seine Erben für all jenes/
was der Verstorbene selbst bereits hierin gethan hat. 16 " So-
bald Lxecmor wahrnimmt / daß der lüoncurz nicht wol zu
vermeiden seye / soll er die Lxecmion niederlegen / und das
Weitere der Obrigkeit überlassen.

§.

Wenn der Verstorbene mehr Lxecutorez zugleich e
nannt/ und jedem nur einen gewissen Theil der Verlassen-
schaft zur Lxecution anvertraut hat / so soll auch 1^° jeder
bey seinem ausgezeigten Antheil und zwar in obbeschriebener
M a ß verbleiben. Is t aber 2 ^ keine Abtheilung unter ihnen
gemacht/ so kan einer ohne dem anderen nichts thun/ ausge-
nommen/ da sich einer der lüoexecutwn völlig entschlagt/oder
durch Krankheit/ Abwesenheit und dergleichen Ursachen daran
gehindert ist. 3 " Seynd die Lxecurores in ihren Meinun-
gen gespalten/ so gehet es nach dm mehreren Stimmen/ oder
wenn diese allenfalls gleich seynd / nach richterlichen Aus-
spruch.

Hhh §. 2O.
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^ «

^ ! h vollbrachter Lxecmion legt 1^" der ^xecuwr de-
nen Interessenren nicht nur gebührende Rechnung hierum
ab, sondern giebt auch 2 ^ denenselben das errichtete Invcn-
t a n u m , als den Grund seiner Rechenschaft/ in auckenrijchcr
Form heraus/ ersetzt annebens 3"ö allen Schaden / welchen
er'etwan durch gefiissenen Saumsal/oder sonst Dolo vei ^ l -
pä latä an der Verlassenschaft verursacht hat. Dagegen wird
er 4 " von gedachten Interessenten nicht nur um alle von
LxecutiOns - wegen erlittene Schäden und aufgewendete Ko-
sten, soviel deren immer erweislich und pallirlich seyud, m6en^
nilirt/ sondern es gebührt ihm auch 5^ die von dem Verstorbe-
nen selbst bestimmte, oder da nichts bestimmt ist, eine propor.
tionirliche Ergetzlichteit für seine gehabte Mühwalmng, und
da sich übrigens 6'" in ein - so anderen kunäen Streikt und
I r r hierüber ergiebt j so richtet nicht die Obrigkeit/ worun-
ter etwan der Lxecuror seiner Person halber zu stehen hat ,
sondern worunter die. Verlassenschaft / oder der Verstorbene
gestanden ist/ als welcher durch den Lxccucolcm hiermsalls
nur vertretten wird.

ttttes M M
Von IcKamontM überhaupt.

en

§. I.

5 > ^^Kam^nt heißt eigentlich ein solcher letzter W i l l / wô Was emi-e.
> rin der Erb ckreäc benamset ist, und zwar 8oIIcnns vcl ̂ ^ e v?«k

- ^ minÜ3 ^oüennc, 3cllpcüm vel ^uncupgtivum, nach- lerlev i
dcm nemlich dasselbe mit oder ohne Zierlichkeit / schrift - oder
mündlich verfertiget wird.

§. 2.

Zu einen gültig- und zierlichen leüamem werden i " "
all obbcnannte kequisira VolunraUZ Zeneralla , 2 ^ ^ettabi-
Iit33 aä iva, das ist , aus Seiten des lelwcoriz die Macht
nnd Fähigkeit zu teltiren, 3 ' " die Erb-Einsatzung oder Inlt im-
t io îgerecliZ , 4 " ^ t t I b i l i t as Passiva, das ist , aus Seiten
des benannten Erbens die Fähigkeit inttiruilt zu werden / und
endlich über all jetztgedachte 5udN3ntj3l > ^equilug auch 5'" die
in denen Rechten vorgeschriebene äusserliche Zierlichkeiten und
Lollenma cxmnseca erstrdert. Alles nach mehreren Inhalt
folgender Ordnung.

§. 3.

I"ö Kan rezulariter jeder von dem Seinigen teNuen/
der nicht von Natur oder durch besonderes Verbott daran ge-w
hindert ist. Es seynd aber 2 ^ von Natur all jene gehindert,
welche entweder gar keinen, oder nicht hinlänglichen Begrif
von der Sach haben, oder wenigst solchen nicht deutlich gnug
zu äusseren vermögen, wie z. E. unsinnig - schlaffend- stark be-
trunken - oder unvogtbare Personen,^ welche nemlich das vier-
zehende Jahr noch nicht erfüllt haben." Item Stumme und Tau-
be, welche zugleich des Lesens und Schreibens unkundig seynd.
Das Verbott stehet 3"° nur erstlich 6eclanrten Verschwen-

H h h 2 dem/
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dem, zweytens geächteten nnd all anderm Ubelthatern, wch
che ihr ganzes Vermögen verwürtt haben , d r i t t ens Ketzern
und Abtrinnigen, worunter jedoch die Juden hierinsalls nicht
verstanden seynd , v ie r tens unter Bäuerlicher Gewalt an-
noch Stehenden, ausgenommen soweit sie cle kcculto O t t r cn l l
vcl (HuaN tc l l i ren, und endlich fün f tens deliziösen nach
abgelegter Profession entgegen. Soviel nun 4 ^ diejenige be-
t r i f t , welche nur von Natur gehindert seynd, wird bcy ihnen
lediglich aus die Zeit, da man das I'ottgmcnr verfertiget, ge-
sehen, folglich die vor-oder nachgehende Unfähigkeit nicht ac-
tcnckrt, also wenn z. E. ein Unsinniger vor- oder nach der Ra-
serey oder wahrend erweislichen ckluciäo IncervZIIo rctt irt, so
stehet die vor - und nachgängige Raserey nicht mehr im W e g ,
t ie andere hingegen, welchen ein besonderes Verbott entgegen
stehet, müssen nicht nur zur Zeit des verfertigten Ict tamcnts,
sondern auch zur Zeit ihres Absterbens fähig seyn. Was nun
aber 5'" all obbenannte Personen, sie seyen gleich von Natur
oder von Verbott - wegen unfähig, rcNiren oder verordnen,
tas gilt nicht einmal in kavorem ^aulse 9125 geschweigens
anderer.

§. 4.
^ " zierlich geschrtebmes Ict tament erfordert lezularircs,

.wo kein anderes rechtmässtg hergebracht ist, foldende ausserli-
che 8oUmniräten. i" ' " S o l l der lettacor seinen letzten W i l -
len schriftlich verfassen, und solchen 2 ^ vor sieben tüchtigen Ge-
zeugen, welche 3 " eigms hierzu erbetten worden , nnd zwar
4 ^ in sammemlich ihrer Gegmwart entweder offen oder ver-
schlossen , jedoch 5«ü allzeit mit der ausdrücklichen Veclaration,
daß hierin sein letzter W i l l enthalten seye, nicht nur vorlegen,
sondern auch 6'" eigenhändig unterschreiben, und nicht we-
niger 7 " " von allen sieben Gezeugen mit ihrer eigner Hand-
schrist und Petschaft gleichfalls unterzeichnen lassen, annebens
8"" diese ganze Handlung in uno ^ 2 u commuo ohne merkli-
chen Unmbruch und Einmischung anderer auswärtiger D i n -
gen verrichten. Dami t aber auch 9 ^ aus Absterben deren
Gezeugen ihrer Handschrift und Petschaften halber destoweni-
ger Anlaß znm Streikten scyn möge, so ist zwar nicht nöthig,
doch rathsatn, daß der l e l w t o r einen woranum, welcher je-
toch in die Anzahl deren sieben Gezeugen nicht eingerechnet

wird,

w i rd , hierzu gebraucht, um sowol über seine als deren Gezeu?
gen Fertigung, dann den ganzen ^ ä nach vor lauM allersei,
tiger Kccoßmtionc IVl2nuuliiö(8iMorumem förmliches diV-

Inürumcm zu errichten.

§. 5.

i " " " ist gleichgültig, ob das Testament von dem I'e.
selbst, oder mit seinem Wissen und Wil len von einem.^

anderen geschrieben , auch mit oder ohne Da to , auf Papier"«-
oder Pergament, in aus - oder inlandischer Sprach, doppelt
oder einfach verfertiget seye, sosern es nur leßlich, verständ-
lich, und in einer dem I c ü a t o n be-anmer Sprach gesaßt ist.
W o benebens die Zahlen entweder ganz mit Worten ausge-
sprochen, oder mit gewöhnlichen Zisirn angezeigt werden mö-
gen. Was für I c l w m c m s - Bezeugen aä 2""" für Nichtig
oder untüchtig gehalten seynd, siehe unten im folgenden ach-
ten §^° Und wie sich nun eben hierüber gar leicht ein Zweifel
erregen t a n , so ist rathsam, mehr als sieben Gezeugen zu ge-
brauchen. ^ 6 3""" soll die Erbittung derselben von dem 1 ^
lwcorc selbst oder von anderen in seinem Namen, auch in dem
Ic lwmen t oder der Unterschrift ausdrückliche Meldung Hievott
geschehen, da im widrigen Fall dieselbe aus andere Ar t bewie-
sen werden muß. D ie blosse Ermahn - oder Erinnerung aber
tan statt der Erbittnng dienen , wenn die Gezeugen sich bey
dem l e t t a m e n c s ^ H ohnehin zufälliger Weis einfinden, ^c l
4 " " wird nicht nur die leibliche, sondern auch die moralische
Gegenwart deren Gezeugen, und zwar nicht einschichtiger
W e i s , sondern insgesamt und zu gleicher Zeit erfordert, der-
gestalt, daß sie den lettarorem selbst sehen, hören und verste-
hen , mithin was bey der ganzen Sach vorgehet, wol wissen
mögen. ^6 5 " " ist weder die mündliche Benennung des Er-
bens , noch Vorlesung des schriftlich verfaßten ^c l l I lncms /
oder sonstige Eröffnung desselben vonnöthen, ausscr wenn der
^cttaror des Lesens unkündig ist. ^ 6 6 " " soll der leKacor
das Ic t ta incm in- oder anssenher aus dem Überschlag und zwar
m Gegenwart der Gezeugen mit eigner Hand nnterstbreibcn,
oder da er des Schreibens nicht kündig ist , den achten Gezeu-
gen oder eilten t^ocanum gebrauchen, welcher statt seiner un-
terschreibe. Doch ist seine Unterschrist nicht nöthig, wenn er
das ganze ^cNament selbst eigenhändig geschrieben hat, und
dieses in dem Comcxt bemerkt oder seine Hand sonst gnuqsam

I i i bekannt,
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bekannt / und erprobt ist. ää /^«m fan ein Gezeug nicht nur
ftr den anderen des Schreibens Unkundigen Mitgezcugcn un-
terschreiben / sondem auch wenn er sein eignes Wappen nicht
bey der Hand hat , eines anderen Mitgezeugens Petschaft ge-
brauchen / doch ist ein so anderes in der Umerjchrift zu mel-
den, und annebens erforderlich / d a ß gleichwol der mchreste
Theil deren Gezeugen mit eignen Petschaften versehen/und des
Schreibens kündig seye. I m übrigen ist eins / ob die Unter-
zeichnung in - oder aussenher auf dem Ueberschlag geschehe/ und
wenn die erste zwey Gezeugen in ihrer Unterschrift einmal Me l -
dung gethan haben, daß der l e t t aw r seinen letzten Wil len hie-
r in enthalten zu seyn bekennt hätte/ so ist nicht nöthig/ daß sol-
ches bey denen weiteren Unterschriften wiederholt werde / son-
dern man kan sich aus d« vorige z. E. mit denen Worten:

t t i wie vorstehende Mitgezeugen kurz beziehen.
8^"" W i r d ein etwanvondem Icstatore selbst oder einem

Gezeugen wahrenden I M a m e m s - ^ H zur Leibs - Nothdurft
genommener kurzer Abtrit t öder anderes dergleichen kleines In-

iä für keinen bedenklichen Unterbruch gehalten.

§. 6.

Z u einem von Mund ausgesprochenen zierlichen I'clw-
gehören folgende äußerliche 5ollcnniraten. i ^ So l l

der lettacor deitErben/ oder was er sonst noch verordnen wi l l ,
nicht nur mündlich/sondern auch 2 ^ offentNch vor sieben Ge-
zeugen/und zwar z " auf eine deutlich - und verstandliche Weis/
mithin auch in der denen sammentlichm Gezeugen bcywohncnder
Sprach entweder mit Namen und cxplicitc, oder aber 4 ^ we-
nigst impUcire benennen, da er sich nemlich aus einen bereits
verfertigt- oder erst zu verfertigenden Zettul oder (üoclicill be-
ziehet , welcher jedoch 5^ nach Maßgab folgenden fünften La-
pituls achten §" verfasset seyn muß. Nebst deme wird auch
6«ö sowol die Tüchtigkeit, als Erbittung der Gezcugen/ dann
sammentlich derselben Gegenwart, und daß die Handlung in
vno concwuo ununterbrochen vor sich gehe, aus die ncmliche
A r t , wie in "leKaencnto lcripto lollcnni erfordert. Die
Schrift hingegen ist 7 " " ^ a r nicht nöthig, hatte aber gleich
wol I'cttacol diesen seinen letzten Wil len der Gedachtnuß - we-
gen, entweder in Beyseyn der Gezeugen/ oder schon vorher ausi
zeichnen lassen, st soll solche Verzeichnuß öffentlich vor denen

G
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Gezeugen abgelesen/ und daß hierin des ^c lwtonz Willen ent-
halten seye / mit vernemlichen klaren Worten von ihm ange-
zeigt werden. 8"" Is t zu einem von Mund ausgesprochenen
letzten Willen überhaupt/ folglich auch aä Ic t tamemum nun-
cuparivum nicht erklecklich/ wenn man sich nur aus eines an-
deren Ansrag mit Ja oder Nein ohne anderweiter verstandlich-
und ausführlicher Antwort vernehmen laßt/ es wäre dann der
ernstlich- und bedachtliche W i l l auf andere Ar t zu beweisen. 9""
D i e Beziehung eines I^otani ist zwar in Ic t tamcmo nun-
cupauvo sowenig / als in lcripro nothwendig/ jedoch nutzlich
und rathsam / um sowol über den mündlichen Ausspruch des
ict tatonZ, als dm ganzen ^ Ä ein förmliches Inttrurncnc zu er-
richten / und dadurch all jene I r r u n M zu verhüten/ welche
sich leicht ergeben können/ wenn die Gezeugen mit der Zeit ab-
sterben/ sohin von der Obrigkeit nicht wol mehr verhört wer-
den mögen. I m übrigen wird auch l o " " ein Ic l tgmcnmm
nuncupanvum mittels des allenfalls hierüber errichteten No-
tarmrs - Inttrumcnts - oder sonst schriftlicher Verzeichnuß in
kein ^cttamcntum lcriptum verwandlet / sondern bleibt dem
ohngeacht bey seiner voriger Eigenschaft. Wo l hingegen tan
11"" ein ^cltamcntum lcripturn lollcnnc in Vim ^uncupa«
tivi gelten/ wenn alles verhandelt ist/ was 26 Nuncupativum
gehört/ ohngeacht es an denen 361?cltamcnrulii lni^cum no-
thigen 50l1cnnitaten ermanglet.

§. 7.

Ein Blinder kan 1"° niemal schriftlich/ sondern nur von
M u n d mls rcltircn/ folglich muß er 2 " alles beobachten/was 8
b i Iü i d d

denen

M / fgch ß ch/
oben in Icüamcnro nuncuparivo verordnet worden.

s l l Eb ich t l l i ß Ndem soll er 3"" den Erben nicht nur tlarlicß mit Namen nen-
neu/ sondern auch seinem Stand/ Wesen und Würden nach so
beschreiben/ damit man hieraus erkennen mag/ ob er sich nicht
in der Person verfehlt habe. Ware aber 4'° sein letzter W i l l
währenden ^cNanons^ä oder vorher schon aufgezeichnet wor-
den/ so soll er durch einen ^ocar ium, oder da keiner gelegent-
lich zu haben ist/ durch den achten hierzu erbettcnen Gezeugcn
nicht nur öffentlich vor denen übrigen Gezeuczcn abgelesen/und
daß dieses sein rechter W i l l seye / von dem ^cttatorc deutlich
erklärt/ sondern auch von dem Notano und sammentlicben Ge-
zcugen mit Handschrift und Petschaft unterzeichnet / wie nicht
weniger / damit man weiter nichts mehr bepseßen könne / in
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ftlang verschlossen gehalten werde, bis gleichwol seiner Zeit die
förmliche kudlicacion geschieh«.

k. 8.

"dn-m V o n der ^eltaments - Gezeugschast stynd nur folgende
ausgeschlossen, i ^ " Welchen es an gnugsamen Verstand hier-
^ ermanglet, wie z. E. Blöd - und Unsinnige , statt Betrun-
kene/ Bl inde, Stumme, Taube, Unvogtbare, 2 ^ Ehrlose
ohne Unterschied i'ntcr Infamiam ^uris ^x k'aäi ̂  sofern ein-
oder anderes einmal 6cclarirt ist. 3"" vcclarirte Verschwen-
der, 4'" Weibs - Personen, 5^ Incclwbiieä sowol aäivc als
passive. Söhn indesVatters "Icüament, und vicilNm, so-
sern der Sohn nicht ^ure militari tctti lt. 7"°" Wenn der ^Ic-
ttator uud der Gezeug unter nemlicher Vatterlicher Gewalt
miteinander stehen. 8 ^ Der benannte Erb oder After - Erb,
samt deme, der in desselben Vatterlicher Gewalt ist, oder ihn
in solcher Gewalt hat. Wohingegen y°" I ^ac^rn oder I ^ e i -
commissarü parcicularez, ohngeacht ihnen ettvan das ganze
Vermögen zukommt, von der Gezeugschaft nicht ausgeschlos-
sen jcyud. 1 o " " Siehet man der Tüchtigkeit halber bey Gezeu-
gcn lediglich aus die Zeit , da das le l tamcnr gemacht w i rd ,
dergestalt, daß auch ein Untüchtiger, welcher selbiger Zeir nur
W posscMonc ^ l a b i l i r ^ gewest, und insgemein für tüch-
tig geachtet worden, ebenfalls nicht ausgeschlossen ist.

5. 9.

Von der Erb. D i e Erb - Eillsiitzung ( ^Xlcc!l5 Inttitutio ) ist zwar l "ö
(in Haupt- und kllemial - Stück eines ^ct tamcnrs, doch ist
2<i« h ^ i^Nacor an keine gewisse Wort oder LxprcMones hie-
rin gebunden, sondern es tan solche auch mit gleichgültigen
Wor ten, und zwar cxpli'cite oder aus die m cap. 5. § 8. bc>
merkte Weis relative und implicice, vor oder nach denen Î e-
33ri5 geschehen, wenn nur der Wil le des leNacoris und die
Person des Erbens jattjam hieraus erscheint. 3 " Hat der 1c-
ttacor vollkommene Freyhett, entweder einen oder mehr Erben
zu benennen, und da mm 4 " einer allein benannt ist , so b^
tomlm er die ganze Erbschaft, ohngeacht derselbe nur in einer
gewisser Erbs-Port ion, oder gar in einer gewisser Sach ( kc
ccrcä öc specjiicä ) als Erb benamset wäre, weil reßularjtel
Niemand zum Theil I'cüaruz zum Theil Wrettaruz abfahren
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t an , wo es die Rechten nicht besonders gestatten. Unter mehr
benannten Erben tan 5^ die Erbschaft in soviele Theile vcnhcllt
werden, als dem 1cll3cori beliebig ist. Gcsctzt nun daß 6 '"
ein jeder aus ihnen cx /̂ ssc oder überhaupt ohuc einem oder an-
deren ein gewisses auszusprechen müitmrt worden, so ijt es so-
viel, als warm sie zu gleichen Theilcn wtt imnt. Gesetzt aber,
daß 7"^ ^^ ^M< aus ihlten nur in einer gewisser Sach ( k c
cerrä öc specikca) inNiruirt ist, so empfangt auch jeder die
Seinige gleichsam als e in?rX i^3r , in dcr übrigen Erbschaft
gehen sie zu gleichen Thcilcn. Scynd ctwan 8 " nur einige in
3.e certk, die andere aber 5implicircr und überhaupt inNimirt,
so bekommen jene ihr Sach , diese aber den Uebcrrcst der Erb-
schaft. Ist hingegen 9"" einem jeden aus ihnen seine gewisse
Erbs - pornon ausgesprochen, so wird in diesem Fall hcut zu
Tag nicht mehr auf Römischen Fuß lccun6um l^nci33 aur ^ 5
sem . Dupon6lmn vel ^rif)onc!iul7^ gerechnet, sondern die
Erbschaft wird in die von dem ^ettgrorc ausgesprochene por-
tioncz ngmrgl« ( sie mögen viel oder wenig scyn) vcrthcilt,
mithin jedem Erbcn soviel davon ausgefolgt, als ihm dieser
Abthcilung nach gebührt/Z.E.da dcr^cltacordrcy Erben benent,
und dem Erstell ein Vicrtchdclu Zwcytcn ein Fünftel, dem Dr i t -
ten ein Sechstel von dcr Erbschaft ausspricht, so gehet dieselbe in
fünszchen Thcil, wovon der Erste vier, dcr Zwcytc fünf) nnd dcr
Dr i t te sechs porcioncz bekommt. Ein anderes ist i o ^ " wcnn
nur einige von mehr Erbcn in gcwisscn Erbs-Portionen, anlcre
aber slmpliciccr und überhaupt inüjcm'rt scynd, daun da kommt
es ausobgcdachte Römische Abthcilung an, und ist nach solchcr
zu untcrschcidcn, ob dte IMznirte gcwissc portionez untcr odcr
ubcr einer ^ssc stehen, odcr derselben gleich scynd. Erstcttsalls/
da sie nemlich untcr einer ^ l lc stehen, bekommen Nmpljcuer
inkimci das, was nach Abzug dcrm ausgczciqtcr gcwisscr
Portionen an selber noch übrig bleibt. Andcrcnfalls wird die
Erbschaft in Duponäium , das is t , in eine doppcltc ^N^rn
«der da auch diese überstiegen ist, in dreysache /^ 'cm odcr ^ n -
ponäium und soweitcr gctheilt, mithin das, was nach Abzug
tcrcr gcwijjcr Erbs-?orrioncn daran rctt i r t , simplicitcr InM-
rutls eingeräumt. Drittensalls gehet es ac! l),.ipon6ium wo-
von llmpUciccr inKicuriz liach Abzug deren gewisser Erbs-?or^
twnen der Ucberrest , mithin die Hclfte znqchct. M a n vcr-
stehet aber 1 1 " " unter einer ^l!e alle zwölf Thcil odcr l)nci38>
worin die ganze Erbschaft nach legier Römiichcr Mchnultg
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bestehet, Duponckum aber bedeutet eine doppelte ässem oder
vier und zwanzig I7ncia3, I r iponä ium endlich eine dreysache
^ssem oder sechs und vreyssig Hncia5. Was für Personen im
übrigen zu Erben in lkmir t werden tonnen oder müssen, i tem
wie die Erb-Einsatzung lub (^onäitione, D ie ,
sä vel Demonttracionc anzusehen seye/ siehe §'" '

§.

^
dttkrb- , Matura, I.eze gut raÄo impollibi-

le5, das ist / solche Bedingnussen , welche gegen die Natur
lauffen / oder so beschaffen seynd, daß ein Verbrechen daraus
erfolgt, item (Üon6itione3 perpIexX. welche nemlich so ver-
wirrt und dunkel seynd, daß man nicht weiß, was ^ettaror
damit gewolt, serner extravagant- oder lacherliche Bedingnus-
sen werden in letztwilligen llilpolitionen überhaupt, mithin
auch in Testamenten pro non a6jcÄi3 und dergleichen Erb-
Einsatzung allzeit pro purä gehalten. Eben diese Beschaffen̂
heit hat es 2"" mit jenen Bedingnussen, womit der Mth-Erb
in seiner Noth - Gebührnuß beschrankt wird, und zwar nach
hiesigen Lands-Gebrauch ohne Unterschied intcr doncktionem
potellativam A casualem. All übrige von dem lettatore vor-
geschriebene (üonclitloncz, sie seyen gleich POtestativX, calua«
1e3 vel mixtX müssen Zl'ü vollkommen und specissce ) oder in
ganz gleichgültigen Dingen XquipoUenter.und in Disposition^
conjunÄivä sammentlich,in dizjunäivä aber ein oder andere er-
füllt werden, also und dergestalt das 4^ in l^onclitione pote-
ttarivä. welche nemlich lediglich von der Macht und Willkur
des Erbens abhangt, das Implemenwm sowol vor, als nach
dem Tod des I'ettatorjz, wo die Disposition oder besondere
Eigenschaft der Kondition kein anderes erfordert oder anzeigt /
erfolgen kan, und so verhalt es sich auch 5" mit der <^on-
dirionc casuali , welche nemlich entweder von einem künfti-
gen Zufall, oder dem Willen eines Drittens abhangt, wie
auch in mixrä, welche aus der casuali öc porettanva vermischt
ist. 6 " ^oncknon«, welche nicht für bestandig, sondern nur
auf eine Zeit unmöglich seynd, werden denen möglichen gleich
geschätzt, und müssen seiner Zeit ebenfalls in die Erfüllung kom-
men. 7"" l^onclitio potettativa nezariva, welche nemlich in
non facicndo bestehet, und aus keine gewisse Zeit eingeschränkt
ist/ tan i-ezularircr vor dem Tod des Erbens nicht vollkommen
ckli werden. 8^ Ist die Fort - und Andaurung der ein-

mal
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mal exittirter ^oncktion ohne besonderer Verordnung des 7c-
ttatori3 nicht nöthig. 9"° Kan einer zum Theil pure, zumTheil
conäicionarc inttimirt werden. 10^^ Wenn mehr Erben un-
ter einerley unzertrenlicher ^oncktion inMcuirt seynd, so wird
sie auch nur für eine lüonckrion gehalten, und ist mithin gnug/
wenn sie nur von einem erfüllt wird, sonst aber muß sie jeder
erfüllen. 11"" (^onäitio kacicnck ist rezularircr pcrknal, und
tan also durch keinen 3ublUcmen erfüllt werden. 12^" Uner-
füllte 6onckcionc3 werden für erfüllt geacht, wenn die Erfül-
lung entweder von einem Dritten, dem sie nachtheilig ist, mit
Fleiß gehindert wird, oder soviel die (^onäinoncm porcüari-
vam betrist, nicht aus Verschulden des Erbens unterbleibt.
iZ"ö Kalt d^ Erh in donckrionc potestarivä astirmativK ,
welche nemlich in tacienäo bestehet, aus InNanz der Gläubi-
gern, subNinurter Erben, oder anderer Interessenten zur Erfül-
lung sut) koenä d,'on6moni5 pro non impleta t̂ aden^X an-
gehalten werden. Die Würkung einer (üonckcion ist 14^ un-
terschiedlich , dann entweder ist sie erfüllet, oder hat ermang-
let, oder hangt noch. Erstensalls wird die Institution puriii-
cirt/ und die doncktion auf den Tod des 1eKatori3 rctrotra-
kirt. Anderenfalls fallt die Erb - Einsatzung, und reviviscirt
die (üonclition niemal wieder. Drittens bleibt zwar die lntti.
tuuon in sulpenlo, es tan aber der (ingesetzte Erb einsweilen
Oaution von dem Erben ab Intettato begehren, oder da er sol-
che nicht aufbringen tan, sich aus die Erbschaft gegen gnugsa-
mer Sicherheit immittiren lassen, und wenn er penclcnte lDon-
cktionc stirbt, so wird sie pro non impleta geachtet, folglich
kacultaz aclimplenäi nicht so, wie es in d'ontraÄi!)U3 öc Xäi-
bu3inter Vivoz geschichet, auf seine Erben tranzmitritt. 15"
Seynd zwar die <^on6itione3 KriÄX Interplctationi3 z und
lassen sich so leicht nicht ausdehnen, doch gehen sie von InNicu-
ti3 aä 8ubttitut05) nicht aber vicilNm. Und da sich 16" der
Zweifel ereignet, ob die Disposition pro conäitionata zu hal-
ten seye, soll man nicht soviel den Buchstaben und die Par t ie
la5 conjunäivas, als den ganzen 8enlum der Rede, und die
Natur einer Conäition betrachten, welche darin bestehet, daß
sie die »ilpolition auf einen künftig-und Ungewissen Zufall aus-
stellt. Was aber i/"ö die Sach selbst schon ihrer Eigenschaft,
oder dem Gesäß nach stillschweigend in sich begreift, wird für
keine Bedingnuß mehr gehalten. Damit aber auch 18^ über
dergleichen zweifelhafte Expression«, und deren Auslegung
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destoweniger Strei t und I r r entstehe, sollen sich die
rc5 oder ihre Schriftensteller soviel möglich der Klarheit besieis-
sen. Insonderheit ist ic)"" von der bekannten (üoncknon, N
ünc I^ikcrjz cleccsscnr, das is t , wenn er ohne Kinder stirbt,
zu mcrken. Erstens, daß auch die Enkel untcr denen Kindern
soweit mit verstanden seynd, daß wenn Inttimms zwar ohne
Kinder, jedoch mit Hinterlassung eines Enkels oder Oclccn-
Jemens stirbt, alsdann die (üondinon eben sowenig cxiNir t ,
als wenn er Kinder hinterlaßt. Zweytens werden die Kinder
solchenfalls nicht pro lüoinüjmri^ gehalten, sondern dieRegul:
i?olltu3 in (ÜOnciinonc N0N ccnlccur cllc P0situ3 in InAl lMio
nc, greift hier Platz. Wornacb sich sodalm drittens die ander«
weite rechtliche Folgen von selbst ergeben.

§. ii.

Die Bewegs - Ursach (lüausa ) oder der Ausdruck einer
» gewissen Eigensthaft, welche nur der Beschreibung halber bey-

kam». ' gefügt wird ( Dcmonttracio) thut i '"" weder die Erb - Einsa-
tzllng luspcnäircn, noch wenn sie sich nach dcr Hand falsch be-
zeigt, dieselbe entkräften, es seye dann, daß sie auf einem 5ub-
Mnr ja l ' I r r thum beruhet. ^Vlocius muß zwar 2 ^ wenn er aw
ders möglich ist, erfüllt werden, und tan malt auch deswegen
iüaucion begchreu, dem ohngeacht aber wird Intticutio dadurch
weder 5ulpen6irt, noch Irnplcmcnro non lccmo annuliert,
folglich auch wenn der Erb vor dcr Erfüllung stirbt, die^rans«
Mi l l i on nicbt dadurch gehindert. M a u erkennt aber 3"" ^ l o -
6um hauptsächlich daraus, wenn um der Erb-Einjatzung-we-
gen etwas geschehen soll, und sich der Icttacor der Wor ten:
U M / d a m i t / au f daß/ und dergleichen bedient, wohinge-
gen die Wor te , wkNN/ W 0 / da fe r t l / sobald/ und der-
gleichen gemeiniglich auf eine lüonckrion dcutcn, wobey jcdoch
obgcdachterluasscn allzeit auf die Eigenschaft der Sach zu sehen,
und in llubio mehr pro IVlo^o, (üaulk, llemonllranonc,
als pro lüoncünonc zu pr^lumiren ist. Soviel endlich 4 ^
lnstiruciOncm lub Die belangt, so ist der Tag entweder ge-
wiß oder ungewiß. Jener wird pro non achcHo gehalten, oh-
ne Unterschied, ob man cx vcl aä Oicm jnttinnrt seye, z. E.
da man von Zeit des ^cttaconz Tod erst nach zwey Jahren oder
zwar gleich, jcdoch nicht langer als auszwey Jahr Erb scyn soll.
Ein Ungewisser Tag tan 5'" aus dreyerley Weis ungewiß scyn,
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uemlich fürs erste, da man nicht weiß , ob und wenn er exi-
Kircn werde, z. E. den Tag, da 1mu3 einen Sohn bekommt.
Zwcytcns da man zwar nicht weiß, ob/ wol aber wenn er cxi-
ttn-en werde, z. E. den Tag, da i ' j c i ^ zo. Jahr alt wird. D r i t -
tens da man zwar weiß, ob, nicht aber wenn er cxWren wer-
de, z. E. den Tag, da l i t iuz stirbt. Der erst und zweyte Fall
wird einer c^ndmon gleich geschätzt, und die nemliche Be-
schaffenheit hat es mit dem letzten Fall , wenn dabey zweifelhaft
ist, ob der Tag vor oder nach des Erbens Tod exittiren werde,
z. E. da dcr Tag des Todsalls aus die Person eines Drittens
lautet. Ein anderes ist, wenn er aus den Erben selbst gehet,
z. E. den Tag, da cr stirbt, dann dieser wird ebenfalls pro non
achcÄo, folglich die Inwcution pro purä gehalten. 6'° Fallt
endlich dieselbe auch in lüasu > da der Erb dasjenige, was ihm
lud ?«nä amittcnclX ^Xlc6irari3 ausgetragen worden, nicht
thut, es seye dann / daß der Auftrag etwas Unmögliches, Ver-
bottenes oder LxtravZzames in sich halt.

§. 12.

Es kan Iederman zum Erben eingesetzt werden, ausge-Wer
nommey die oben w cap. 1. §. 3. n. 4. benannte Personen als
welche aller Erbschaft ganz und gar unfähig seynd. Soviel die
uneheliche Kinder insonderheit betrift, siehe Z^" lcq. 1 ; . und
ist im übrigen auch zu merken, daß der Erb nicht nur zur Zeit
dcr Verfertigung des ^cttamems, sondern auch zur Zeit, da
er die Erbschaft antritt, und in InNimtiOniduä concknOnatis
zur Zeit, da die (.onäitiOn cxMir t , passive tcüabilig und sa-
hig seyn muß, wohingegen ihm die Unfähigkeit in vor- nachge-
hend-oder mittlerer Zeit nicht im Weg stehet.

§.

Kan der Vatter seine uneheliche Kinder, welche nicöt
A , weiter nicht als in dem blossen Unterhalt,

sie sich gleichwol selbst nähren können, zu Erben einsetzen,
scye dann, daß er weder in aus- noch absteigender oder ü
ceral - Linie einen Befreunden mehr hat. Seynd aber 2 ^ der-
gleichen Kinder lezinmirt , so ist zu unterscheiden, ob neben
ihnen noch andere Kinder oder Dcscen6emen ans ehelicher Ge-
burt vorhanden seynd oder nicht. Erstenfalls kan der Vatter
die LcAcilnaco? und ihre Mutter zusammen weiter nicht/ als
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in dem zwölften Theil seines Vermögens inttitm'ren / ausge-
nommen wenn solcher zu ihren Unterhalt nicht erklecklich ist ,
welches zu richterlicher Ermässigung stehet. Audcrcnfalls hat
er fteyen Wil len jedoch dergestalt/ daß er seinen Eltcren/wenn
sie noch bey Leben seynd / ihr Noch - Gebührnuß lassen muß.
D i e Mutter kan 3 ^ j h ^ uneheliche Kinder / welche nicht Ic-
ßmmirt seynd / ebenfalls nicht weiter/ als in dem Unterhalt m-
ttimiren/ ausgenommen/ wenn tein anderer Erb in auf- oder
absteigender I^ime vorhanden ist. I n Ansehen lc^rimirter
Kinder aber hat sie sich hierinsalls eben so/ wie der Vattcr/ zu
verhalten. 4 ^ Is t die Rede hier nur von I^ inmgr iZ per ^ c .
lcriptum plincipjZ, Massen es mit I^zirimatiz per sudlcquens
Z^atrimonium dissalls die nemliche Beschaffenheit hat / wie
mit anderen ehelichen Kindern. Jene, welche aus vcrdanuer
Geburt seynd / tonnen 5" ohngeacht aller I^ezirimation , sie
mag gleich seyN/ von wem sie wolle / weder von Vatter noch
Mutter weiter als in dem blossen Unterhalt i nA rmn werden,
ausgenommen / wenn die Erbsthaft bcy Ermanglung anderer
Befreunder dem ?i5co heimfällig / und das ^cttamcnc von der
Lands-Herrschast bestättigct wurde. 6^ Verstehet sich all obi-
ges nicht nur von der Erb-Einsaßnng / sondern auch von an-
deren lctztwilligen DilpoNnonen/wie nicht weniger von Sckan-
tungcn unter Lebendigen / immassen denen Eltern die Hände
ebenfalls in obiger Maß gebunden seynd.

§. 14.

Ein Noth-Erb heißt / welcher entweder rechtmassig ent-
erbt/ oder wenigst in der Noth-Gebührnnß als Erb
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e / e wenigst in er N h ü h r n n ß als Erb ttuirt
^rftlbenwerden muß. Von der Enterbung siehe folgenden sechzehendcn
sl ; ^h von der Noth-Gebührnnß den sünszehcndcn § " ^ Es wer-

den aber 1^ " unter die Noch - Erben gerechnet des 1>N2t0li3
Kinder und Eltcren/ sowol erst-als anderen und weiteren Grads,
jedoch allzeit nur die Nächste/ welche ihm nemlich aus dem Fall,
da er tein Ic l tamcnr gemacht hätte / ab ImcttarO entweder
ŝure propriO, oder ^epr^scntarioniä succeclirt haben würden.

Solchemnach seynd z. E. Elteren und Groß-Eltcren solang tci-
ne Noch-Erben / als ein Erb in absteigender I^imc von dem <̂->
Karorc vorbanden ist/ und ingleichen ist der Entcl seines Ahn-
Herrns Noch - Erb nicht / es seye dann der Vatter entweder
rechtmaffig enterbt, oder bey Absterben des Ahn-Herrens nicht
mehr bey Leben. 2 " Seynd unter den Kindern hierinsalls auch

M so viel die Verlassenschaft des Wahl-Vatters betrist,
?o l l kumi , und I^ezitimati per sudscqucnä ^latrimo«

nicht aber I^czitimari per ^cscrjprum ?rmclpl3 oder
Uneheliche verstanden, Massen diese zwar obverstandenermassen
in gewissen Fällen inlUtuirt werden tonnen/ aber nicht müssen.
^ollatclIl-Befreunde seynd 3"° niemal Noch - Erben / ausge-
nommen Brüder und Schwester aus dem Fall/ wenn eine ehr-
los- oder bemacklete Person mlUtuirt ist/und sie nicht selbst von
dergleichen Gattung seynd. 4 " Wird bey all obigen Perso-
nen WpponiN/ daß sie sähig und pallivc tcK2di!c5 seynd/sonst
werden sie für Noch-Erben nicht mehr geachtet/ und da etwa«
5" einer aus ihnen sreywillig aus die Erbschaft rcnuncirt hät-
te/ oder iplo^ure pro lcnunciaro zu halten wäre/ wie z. E.
die Töchter Edelmanns-Freyheitsfähiger Personen/ so müssen
sie nichtsdestoweniger in der bereits empfangen - oder von
Rechts-wegen zu empfangen habender Portion inüituirt wer-
den. 6 " Die blosse Ludttiturion eines Noch - Erbens / wie
auch 7"" die stillschweigende lnttimrion desselben/ da man ihn
z. E. nur w (^0näiri0nc mitbcgreist / wird pro Pl^rcririone
gehalten/ und ist mithin nicht hinlänglich / sondern der Noth-
Erb muß ausdrücklich und zwar 8"° entweder lpcciNc^mit Na-
MM/ oder wenigst zcnericc aut collcäivc, z. E. mitdenen Wor-
ten: meine K i n d e r / E n k e l n , E l t c r e n oder R o t h - E r -
ben i lMcuirt seyn.

§. 15.

Der Pflicht-Theil oder die Noth-Gebührnuß ist i^jeneVo«
Erbs - Port ion, welche man denen Noth-Erben schuldig ist/ und ü
bestehet 2 ^ lezulgrircr in Oriente, das ist/ in dem dritten Theil
des von dem Erblasser Hinterbliebenen sammcntlichen Vermö-
gens / ausser da der Noch-Erben sünf oder mehr seynd / dann
da gebührt ihnen zusammen 8emil!i3 oder die Helfte des Vermö»
gcns. Z"^ Werden lttlter diese Anzahl auch die Kcnuncirte/ nicht
aber die rechtmässig enterbt- oder unfähige, oder jene/ welche
die ihnen angefallene Erbschaft repuM-cn/gerechnet. 4 " Zehlc
man die Entellt / welche nur )ure Kepl^senraciOniz kommen,
nicht in (üapita, sondern nur in 8tirpc3, folglich nur für soviel
Personen / als sie etwan zu lcplXlcnnren haben. 5'" Kan zwar
der Noth-Erb seineI^zicimam ab jedem Gut der ganzen Ver-
lasscnsthaft plXtcnäiren / nichtsdestoweniger aber mag ihm
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selbe an Gelt oder gewissen Stucken verordnet werden/ wenn sol-
ches nnr nicht ̂ im lo mcrc sinßulari gcschiehct, dann sie gebührt
6 ^ allzeit ^l imlo Inttimnonis öc ̂ Hlcäirar^^ welcher jedoch
in Oubio allzeit mehr pr^sumirt/und sogar ans denen Worten:
verschaffe«/ vermachen, verordne«/ alNßmren,
und dergleichen geschlossen wird. 7"" M a g die Noth-Gebühr-
nuß mit keiner (?ol i6inon, Nutzniessung oder anderer 8crvi-
tuc, und eben so wenig mit NöcicommjK oder anderer Bürde
beschwert werden , sondern dergleichen Beysätz halt man pro
N0N 3chcÄi3. 8 ^ Wird das Vermögen nur geschätzt/ wie es
sich zur Zeit des ^cttaroriz Tod befunden halt/ Juden nnd Ke-
tzer ausgenommen / welche ihren convermenden Kindern die
I.czmmam nach dem Vermögen/ wie sich solches I cmporc
convclsionk bezeigt/ es wäre
dann/ daß diese den Tod ihrer Elteren selbst gutwillig erwarten/
und die I ^ m m a m eheunter nicht pr^cenckren wotten. 9 ^
Kan der ^cNator sein Vermögen zu Abbruch der Noch - Ge-
bührnuß nicht selbst nach Belieben ta^iren/und mag dem ohngc-
acht jeder Noch-Erb/ jedoch aus seine Kosten unpanhcyische
Schätzung begehren. i o ^ Rechnet malt die I^zicimam an-
dergestalt nicht / als über Abzitg aller kündlich - bewust - und
richtiger Schulden / und tan auch solche aus einer Verlassew
schast öffter nicht als einmal prXrcnckrt werden / dahero z. E.
der Entcl von der Ahnherrlichen Verlassenschaft nntcr dem Vor-
wand der I^czitimX nichts mehr begehren tan / nachdem sein
Vattcr solche schon einmal darans erhalten hat. Wo l hinge-
gen gebührt ihm selbe noch von Bäuerlicher Verlassenschaft.
11"° Wi rd in dieselbe alles miteingercchnet/ was dem Noch-
Erben schon in Lebzeiten des ^ellaroriz ans seinem Vermögen
zugegangen und so besthaffen ist / daß es nach Maßgab obigen
ersten Lapitnls,sünszehenden §" in die lüollgtwn tolnmt. Nicht
weniger das, was ihm 12"^ erst nach des Ic l taror^ Tod aus
seiner Verlajsenschaft durch ̂ g c a ^ j ^ c i c o m m i t l a oderSchan-
tungen von Toden wegen dergestalt zngchet/ daß er solches ohne
Zuwart / oder anderer Bürd und beschwerlicher Bedingnuß al-
sogleich haben tan. Dasern lmn 13"" die von dein ^cltarorc
benannte pornon die I^e^icimam nicht völlig erreicht / oder
die Vcrlchenschaft zu Abbnlch der Noth-Gebührnuß mit allzu-
viel oder cxcctNven I ^ 3 N 5 , k'icleicommiMZ und dergleichen
Verordnungen überladen ist/ so tan der Noch - Erb zwar nicht
aä I^uIIiraccm vcl l(clcil l ioncm I 'c l lamcmi, wol aber inner

Von i'eKaWemen überhaupt. 22)

3 . Jahr a6 8upp!ementurn I^zirzlNH klagen , und schadet
ihm die stillschweigende kenumiation daran nickt. Es gehet
auch diese ̂ N o n aus die Erben/Und haltet die einswetlige Ent-
richtung der verordneter porriOn nicht aus. I m übrigen bleibt
es 14" auch bey dem (-encrIl-^anclat von Hnno 1672. Kraft
dessen sich adelich verzichte Töchter zu beschweren nicht befttgt
seynd / wenn gleich die ihnen nach Gestalt des Vatter - oder
Mütterlichen Vermögens zur Aussteuer und Fertigung alliz«
mrte Standsmässige (Zuora die I^czicimam nicht völlig er-
reicht/ welches sich jedoch auf die obere Pfalz nicht cxrenckrt.

§. 16.

D ie Enterbung / Kraft welcher ein Noch - Erb von der
Erbschaft ausgeschlossen wird/ muß 1 " " in einem gültigen 1c
Namcnt, und zwar 2 ^ pure ohne einiger Bedingnuß / auch
z"" ömplicircr in der ganzen Erbschaft geschehen. 4 ^ Wenn
mehr Noch - Erben vorhanden seynd / muß der Enterbte mit
Namen genennt werden. Hiernächst soll 5^ eine von denen
in nächstfolgenden §"" benannten Emerbungs Ursachen vorhan-
den seyn/ jedoch seynd andere dergleichen von der nemlich- oder
noch größerer Starte nicht ausgeschlossen. 6 " Is t nöthig, daß
die Ursach deutlich in dem Icttamcnr ausgedruckt / und nicht
weniger 7" " auf Wiedersprechen des Enterbtens von dem mlU-
tuirten Erben gnüglich dargethan werde. Fehlt nlln 8"" eins
aus obbenannten ersten sechs kcqmlicen/ so ist das Ict ta-
mcnc quö aä l n - öc äubliitutionem nichtig / und hat l^ue-
icla I^uIIicatjz Platz. Manglet es aber 9"" nur an dem sie-
benden kequjsito allein/ nemlich an dem erforderlichen Beweis
der alle^rter Enterbnngs - Ursach/ so tan das I'cttamcnr soviel
den punÄum In - A 5ubNjwÜ0Nl3 betrist / per (Zuclclam
jnoMcion inner fünf Jahren von der Zeit/ da die Erbschaft
angetrctten ist/ rclcinckrt werden/ doch erstreckt sich i o ^ die-
se Klag aus die Erben nicht/ ausser wenn der Enterbte sich schon
in Lebzeiten damit gemeldet hat/ oder vor Amremmg der Erb-
schaft gestorben ist. 1 1 " " Seynd etwan mehr Noth-Erben ent-
erbt/ so ist zu unterscheiden/ ob sie coöcm vcl ckvcrld 5uc<
cclliOniz Orclinc succecliren. Letztensatts tan auf dem Fal l /
wenn der Erste nicht klagt, oder mit seiner Klag durchfallt,
der Zweytc und sofort der weitere in Orämc quc^I i ren,
erstenfalls aber nicht. Durch die Kcconcjliacion und Aussöh-
nung wird 12«" die Enterbung wieder ausgehoben/ wenn jene
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nocb vor Errichtung des ^eltamenrs und zwar ausdrucklich ge-
schiebet, nach errichtetem ̂ ettamcnt aberhört die Enterbung
per kcconciljationcln nicht aus/ ohne daß Iclwror ein ganz
anderes leltamcnr macht/ oder das gemachte wiederum ganz-
lich calNrt/ wobey aber die Aussöhnung der Obrigkeit an der
verdienter Straf memal prXjuckcirt. Die sogenannte L x t ^
rc^atio bonä mcntc faäa aber wird 13"° um sg mehr hiermit
aufgehoben/ als die Elteren ihren Kindern aus andere Art vor-
zusehen wol im Stand seynd, mithin dieser Römischen äubülicat
nicht mehr vonnöthen haben.

§. 1/.

nwH/ Kinder mögen enterbt werden 1 ^ wenn sie ihren Eltercn
man Kinder mit Kcal - oder schweren Verbal. Injurien begegnen. 2<2"Die-

" ) " selbe ailsser des Lasters der Keßerey, Zauberey oder beleidigter
Majestät bey Gericht auf Leib oder Leben anklagen. 3^ Zu
ihren merklichen Schaden an Leib / Haab und Gut gefährlich
verrathen oder, angeben. 4 " M i t Gift oder in anderweg um
das Leben zu bringen suchen. 5" Entweder selbst Zauberey trei-
b st b G f t

m Ki

ma")"

sie«

z g s h 5 sst Z y
ben/ oder wenigst mit Zauberern in Gesellschaft stehen /
Sich mit Sties- Vatter oder Stief- Mutter in Unzucht vermi-
schen, / "ü H l M der Elteren Wissen und Willen eine verbot-
ten- oder leichtfertige Profession ergreiffen / sosern die Elteren
solcher nicht selbst ergeben seynd. 8"" Ihre gefangene Elteren
durch Bürgschaft oder aus andere thunliche Weis nicht zu erle-
digen trachten. 9"ü Sich derenselben in ihrer Krank - oder
Blödsinnigkeit nicht annehmen. IO"" Sie in Verfertigung
eines ^cNamcnrs oder anderen letzten Willens geftissen verhin-
deren. 11"" Sich aus Art und Weis verehelichen / wie oben
r. 1. cap. 6. §. 4. n. 3. mit mchrern bemerkt ist/ oder endlich
12"" wenlt die Elteren Lhrist-Latholisth - die Kinder hingegen
von Ketzerischer kcltziOn seynd.

§.

Elteren mögen enterbt werden / 1 ̂  wenn sie die Kinder
ansscr des Lasters der Ketzerey / Zauberey oder beleidigter M a -
jestät peinlich anklagen / es wäre dann / daß der Vatter sein
Kind ilt guter Meinung und um Verringerung der S t r a f we-
gen selbst zu Gericht liefert. 2 " Wenn sie den Kindern oder
sich selbst einander durch G i f t oder Zauberey Schaden thun,

oder

2) iVon i'eüaNenren überhaupt.

oder aus solche Weis nach dem Leben streben. 3
Kindern Ehegatten fleischliche Unzucht treiben / ' 4 ^ diesel-
be in gebührender Errichtung ihres letzten Willens gefiissener
Weis hinderen, oder 5 " m ihrer Gefangenschaft Krank - oder
Blödsinnigkeit nicht besorgen. Brüder und Schwester seynd
zwar 6'" obverstandnermassen rezularircr keine Noch - Erben /
in dem Fall aber / wo sie die I^eMimam pr^tenckren tönten,
mögen sie aus dreyerley Ursachen enterbt werden. Erstens wenn
sie sich einander entweder nach dem Leben streben / oder sonst
grosscn Schaden thun/ oder ausser obverstandenm Oimmibus

peinlich anklagen.

§. 19.

Die Einsetzung eines After-Unter-oder Nach-Erbens(8ub-
N r i o ^Xrc6l3) ist entweder ciircÄa oder Näcjcommissalja,
von diescr letzteren siehe unten cap. y. Jene wi ld weiter
vulzarcm, puppillarcm ^ cxcmplarcm, milirarcin getheilt.
Uebcrhanpt ist nur soviel allhier davon zu merke«/ daß die 3ub-
tti in Dubio allzeit mehr pro ciircÄa öc v ^ a r i als pro

llalja pr^sumirt werde. Es ist aber I"ö vulzarjz
nichts anders/ als wenn dem eingesetzten Erben in
l vcl ImpOtentiX, das ist/ aus dem Fall /

da er nicht Erb seyn will oder kan / evcmualiter ein anderer
sudMwirt wird. Der (üalus Nolumaris ergicbt sich 2^ wenn
der mlUmirte Erb/ oder jener/ der ihn von Rechts - wegen zu
vertretten hat/ z.E. der Vatter/ Vormund/ (üurawr die Erb-
schaft rcpuclilt und ausschlagt/ oder wieder die bereits angetre-
tene w mrezrum reMruirt wird. (̂ 2lu3 ImpocemiZe aber
cxittirt 3"ö wenn z. E. der Erb unfähig ist / die ihm vorgeschrie-
bene lÜQnckuon nicht erfüllt/ den ^cttgwrcm nicht überlebt/
oder zwar nach demselben / jedoch noch vor angetretener Erb-
schaft stirbt/ und annebens jene/ welche vielleicht solch-letzte-
renfalls lurc iranzlnissiOniz ein Recht dazu hatten / die Erb-
schaft ebenfalls nickt antrmen. Dasern nun 4 " der ̂ cttgror
von jetztverstandenen beedcn lüalibus nur einen allein cxpri-
mi r t , so ist nichtsdestoweniger der andere allzeit stillschwei-
gend darunter verstanden. 5" Muß die zubttimnon in einem
gültigen ^ettamcnc aus die nemliche Art und Weis / wie die
Wttitmion geschehen/ und was etwan in einem l̂ ocücill dis-
falls geschiehet / hat höchstens nur Vim k'jäcicoml^illi. Wer
nun 6 " nicht mNimiren tan / der kan auch nicht lubtticmren/
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und wer nicht instituirt werden kan, der tan auch nicht
werden. 7"" Stehet ^estaton ftey , ob er.

ĉ  sub Die, ^Viocio, (^aula, Dcmonstratione vel
lubstituiren wolle, wenn aber dergleichen Bcysatz in

unterlassm werden, so halt man dafür, daß die
nemliche Weis und (5on6inonc5, wie die

selbst, geschehen seye, folglich muß auch 5ubstiru.
sich das nemliche gefallen lassen. 8^ Seynd allenfalls der

8ubtticutm mehr, so ist zu unterscheiden, utrüm plures un^
plures pluribuz l^mul, aut llnßuli linzuliz 8ul)stitutl, das ist/
ob mehr 8udstituti nur einem allein, oder mehrern insgesamt/
oder jeder auch jedem besonders lubstituirt seye. Ersten - uud
anderenfalls gehen sie dklu existente in gleiche Thcil, ohnge-
acht Inttituti in ungleichen Theilen benannt seynd, drittensalls
empfangt jeder den Theil desjenigen, dem er besonders ludst!»
tuirt gewest. Seynd aber 9"" Intticuti selbst einander substi-
tuirt, so werden die bey der Institution exprimirte Theil bey
der 8ubstitution tacitc für wiederholt geachtet. De
tione 8udstitutioni5 ist IO^" die Regul, daß
ttltuti auch pro 8ubstituto Institut! gehalten werde, welches
sich stsort auf die dritte, vierte und weitere 8ubstitutione3 er-
streckt. 11"" Die Würkung einer rechtlichen 8ubsticution in
obgedachten dalibuä I>i0lunt3tl3 vel ImpotentiX ist, daß der
8ubstitutu5 in allen und jeden, was nicht besonders ausgenom-
men wird, in den Platz des Institut: eintritt. Hiernächst wird
12'"" 1u5 accrescencji soweit dadurch gehemt, daß 3ubttitutuz
des Instituti benannte Miterben von der Portion, worin er

ist, ausschliefet. Dahingegen fallt 13^ die 3ub-
weg, wenn das Testament null oder entkräftet ist /

wenn obgedachter (̂ alus I^oluntatiz vel ImpotentiZe auf
Seiten des Institut nicht existirt, oder vielleicht bey ihme 8ud-
Nituto selbst sich ergiebt, insonderheit aber wenn er vor dem
Instituto stirbt, Massen 14'" das ̂ U5 IVanämilliOniä in blH-
recli!)U3 8ubsticuti nimmermehr Platz greift.

Vatter oder Ahn-Herr kan denen unter seiner Vatterli-
chcr Gcwalt annoch stehenbm Kindern aus dem Fach wenn sie
zwar Erben seynd, jedoch vor erlangter Vogtbarkcit sterben /
einen anderen Erben lubstituiren , und dieses heißt eigentlich

I>uppjllall3, deren innerliche Beschaffenheit und
Haupt?

I>on überhaupt.

Haupt ^ keqmlita zwar sthon aus jeßtverstandener Beschrei-
bung, noch mehr aber aus folgenden erhellen. 1"^ Ist unter
der ?uppil!gri cxprckä auch "lacirä vulßans begriffen , alst
wenn z. E. der Vatter 3empr0mum seinen Kindern nur pup-
pülIrjccr ludNicuirt, und diese zwar nicht in der Unvogtbar-
tcit sterben, jedoch sonst nicht Erben seyn wollen oder tonnen/
so tan 8cmpl0nlU5 ex tacirä vulzari iuccccllren. Dahinge-
gen ist 2^" racita ^uppillarls unter der vulzari cxprckä eben"
falls begriffen. Also wenn z. E. der Vatter 3cmpromum sei-
nen Kindern vul^anrcr ludtticmrt,und diese zwar die Erbschaft
antretten, jedoch in der Unvogtbarteit sterben , so tan 8cm-
pronlU5 cx tacicä puppMari succc6iren, es seye dann daß 3"^
der Vatter sowol in diesem, als jenem Fall ein anderes deutlich
zu erkennen giebt. 4'" Ist ein Unterschied, ob der Vatter in
dem nemlichen Icüamcnr, welches er für sich, und sein eige-
nes Vermögen macht, oder aber in einem besonderen I c f ^
menr pupplÜIrircr lubttimirt. Letztensalls kan beedcs aufun-
terschiedliche Art llnd zu unterschiedlichen Zeiten geschehen. Er-
stensalls aber wird es für ein einzige Disposition geachtet, wels-
che in einem ^ Ä u , donrcxtu öc 8oIIcnnir3tc hingehet, der-
gestalt , daß das Vattcrliche Testament pro rlincip3li,das
puppillarische pro acccllorio anzusehen ist, folglich mit demsel-
ben fallt odcr bestehet. 5" Kan die puppillarWe 8udttiwrion
in Ansehen vogtbarer oder unter Vätterlicher Gcwalt nicht mehr
stehender Kindern höchstens nur in Vim ^i^eicommiM autl̂ e«
ßan gelten, wenn anders das^cttamcnc mit der Qaululä c!o«
cii^illari verschen ist. 6'ö Wird erfordert, daß die Kinder nicht
nur zur Zeit der Icstalnents - Errichtung und des 1ctt2rori3
Tod noch in seiner Vätterlicher Gewalt stehen , sondern auch
nach seinem Tod niemand anderen mehr unter Vatterliche Ge-
walt fallen. 7"" Hrro^rrlen Kindern tan nur in dem Vermö-
gen, welches sie von dem Wahl-Vatter, oder in Ansehen seiner
erlangt haben, puppillariccr subttiruirt werden. 8^ Enterb-
ten Kindern kan man nur soweit auf diese Art lubüicuiren, als
eine rechtmassige Enterbung in dem unvogtbaren Alter gegen sie
Platz greiffcn mag. 9"" Würtct die 8ubttitmion lüalu cxi-
ttcnic soviel, daß 8udüiwni8 nicht nur itt des unvogtbar ver-
storbenen Kmds, sondern auch zugleich in des Vatters Vcrlassen-
schaft lucce6irt, welche beede nicht voneinander getrennt, folg-
lich 2 5ubtticmo entweder zugleich angetreten, oder zugleich

werden müssen. 10^" Schliesset 8ubtticucu5 alle des
N n n M
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Inwtut i Verwandte und Erben von der5uccclszon dergestalten
aus, daß auch n ^ die leibliche Mutter des jnttitmrten Kin-
des nicht einmal die I^Zicimam forderen tan , ausser darin /
was dem Kind nicht von dem Vat ter , sondem von anderen /
oder zwar von ihm, jedoch nur aus Schuldigkeit und in Kraft
der Noch - Gebührnuß zugegangen ist/ welches sich auch aller-
dings von der kuppillan racira verstehet. 12"" Fallt gegen-
wärtige LublUtution zusammen, erstlich wenn Inttirurus.oder
da deren mehr seynd, nur einer aus ihnen die Vogtbarkeit er-
reicht, oder zweytens vordem Vatter stirbt, oder drittens die
Erbschaft rcpuäirt, in welchen drey Fallen jedoch obverstande-
ne 'lacita vulzariz suppOlltjz lupponencliz noch Platz greijfen
tan. V ienms wenn die dem äubNituw gesetzte ^onckrion
ermanglet, oder fünftens das Vätterliche Icttamcnt wenigst

ö 26 lnttitutlonem für kraftlos clcclanrt w i r d , sechstens
etwan gar unfähig ist , oder siebendens vor dem

verstirbt, Massen er vte Erbschaft niemal rran^mic-
, und endlich achtens , wenn der 8ubttirurj0n an obigen

Haupt - und Lllcmial > Z.cquiüti3 etwas ermanglet.

Von überhaupt. 2z 5

§. 21.

Kindern,welche zwar vogtbar, aber Gemüths- oder Leibs-
i. Mangel halber, wie z. E. Blödsinnige, Stumm- und Taube,

cieclarirte Verschwender, und dergleichen selbst nicht tcltiren
können, mag aus dem Fa l l , wenn sie Erben seynd, und in sol-
chem Zustand absterben, von Elteren und Groß-Elteren quali

pillariccr oder exemplaricer lublktuirt werden , und ist
diese 8ubttirutj0n sowol unter der Lxprclää vulzari als Lx-

puppillari stillschweigend verstanden, sosern nicht aus
der Dilpolirion ein anderes erschein. 2 ^ Wenn Elteren oder
Groß-Elteren Hierinfalls concurnren, so gilt eines jeden seine
Verordnung vorzüglich in den Gütern , welche von ihm her-
kommen, in denen übrigen Gütern hat der Vatter, sodann
die Mut te r , den Vorzug, die anderweite ^lcen6cncen aber
clilpomren zu gleichen Theilen hierin. 3 " Muß mit der
8ut)ttiruci0n auf die Noth-Erben des l n t t imr i , sosern einige
davon vorhanden seynd, und zwar der Ordnung nach, wie sie
sonst ab Intclwco lucceäiren, wenigst in I^ezitima rctieÄirt,
oder dieselbe rechtmässtg enterbt werden. Unvogtbaren Kin-
dern tan 4 " auf diese Ar t nicht ludaituirt werden. 5'° Bey

Enterb-

Enterbten hat diese 8udaitutwn ebenfalls nicht Platz. 6 "
Nachdeme der ^cttaror entweder in seinem eigenen oder in ei-
nem besonderen ^cttamenr auf diese Weis sublwmrt, so hat
auch der im nächstvorgehenden §"° Num. 4 " bemerkte Unter-
schied wiederum Statt . 7"" 8ucce6irt 8ubüituw3 Calu exj-
ttcnre sowol in des InNiruti als des ^cttatork Verlassmschaft/
dahingegen fallt 8 ^ die 3ublwutj0n zu Boden, erstens wenn
der mangelhafte Zustand des Inttituti aufhört, zweytens wenn
Inst i tuts erst nach der 8ubttimtjon ein Kind bekommt, drit-
tens in all obigen Fallen, worin auch die kuppillariä aufhört/
ausgenommen den ersten Fall.

§. 22 .

hat I"ö nur statt in
welche lurc Mllirari errichtet werden,und heißt auch 2 "
penckola, weil sie 8ubliituN0nem vulgärem, puppillarcm,
cxcmplarcm stillschweigend unter sich begreift. Solchemnach
mag z'" 5ublwutu5 unter was für einem <üalu oder Formular
immer subNicuirt werden, üicccckrt er allemal in denen Fäl-
len , welche 8ublliMtt0 vyLlzaris, puppillang, cxcmplaris
obgedachtermasscn supponirt, hiernächst hat 4 " diese ̂ ubtti-
rucion auch ohne icNamcnc Platz, und hindert 5^ nicht,wenn
die Kinder im ^ettamenc umgangen seynd,serner darf 6^ auch
vogtbaren Kindern und nicht weniger 7"^ ̂ ^ LxtlInejz auf
solche Ar t subüituirt werden, doch gehet 8"" in diesen letzten
zwcy Fällen die 8udttiwtion nur aus des ^cttatonz eigene/
oder wenigst von ihm aus den InKimmm gekommene Güter.

§. 23.

Die ini'cNarnenten sehr gewöhnlich- und nützlichelülaulu- V" der
la Cô iMans.Daß nemllch das^eüamem-wo nichts
als ein zierlicher Will, doch als ein c ^ ä i i l l
s o l l , tan zwar 1 ^ die Mängel nicht heilen, welche sich
obbemelten kequilick Voluntatis, oder an der leNakilitatc
aÄiva vcl palNva äusseren. Wol hingegen ersetzt selbe 2 ^ all
übrige Mangel , mit welchen das ^clwmcnt gleich anfäng-
lich bey dessen Errichtung behaftet gewesen, soweit, daß selbes
für ein d o c k M , 1 ^ 2 ^ rjäcicOMliuss, oder Schantung von
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i'ü

Tod wegen gelten tan / wenn nnr wenigst die zn solch - letz-
ten Wil len erforderliche kcqmlira vorhanden seynd. 4 ^ Thut
die (ülaului diestn L K c ä , ohngeacht solche etwan nnr von dem
I^ot I l io oder doneipisten ä y l o orcknIrio ohne Erinnerung
Vder Lxplication beygeseßt / oder Vcrbi5 futuri 1cmp0li3 be-
griffen worden ist. A l l übrige bey denen Rechts - Gelehrten
findige Würkungen haben 5^ nur soweit Platz, als sie in ge-
genwärtigen (üockcc besonders ausgedruckt seynd. 6 " Wi rd
derselben auch die Claulula: Daß das ^ c t t a m e n r auf
all andere Weis/ wie es immer seyn kan/
schätzt. 7"« Von der Cüausul, daß die von dem
eingelegt-eigenhändige Zettul/oder was er auf die leere Blät-
ter schreibt, wie das Icüamcnr selbst gültig seyn solle, siehe
unten cap. 5, §. 8. Ausser jetztgedachter icltalncms-QVusuIn
haben 8 ^ all übrige keinen Nutzen mehr.

§. 24.

Ein ^ettament ist entweder gleich anfanglich mangelhast
'und kraftlos / oder wird es erst nach der Hand. Von dem
letzten Fall wird in §"" lcq. gehandlet. Von dem ersten Fall
ist zu merken / 1 ^ wenn das icKamcnr deswegen ungültig
und kraftlos ist/ weil es einen Mangel an mehrverstandenen
kcquillt iz Vc>1untaN3 leidet, so fallt das ganze Ict tament in
allen Stücken ohne Ansnahm zusammen. Gleiche Beschaffen-
heit hat es 2 ^ in DclcÄu leKabilitZr^ aÄivX, da ncmlich der
' leKawr zu tcMren unfähig ist. Fehlt aber Z"ö ^ z . ^ ande-
ren i n - oder ansserlichen ^cquiNriz etwas, so bleibengleichwol
fürs erste die I^zara p i a , soweit sie gnüglich zu erweisen
seynd. Zweytens wird auch verstandener llelcä durch er-
wehnte 5ausulam cociicillgrcm einigermaßen ersetzt / drit-
tens wenn der Mangel ans unrechtmässiger Enterbung oder
wissentlicher prXtelicion eines Noch - Erbens herrührt / so
hat zwar nach Maßgab obigen sechzehenden §"' (^ucrela Kul<
litariä, rclpcÄivc inoiNcioN Platz, doch bestehen in solchen bee-
den Fällen die I^czata öc I^iclcicommlssa particulalia öc
versalia gleichfalls nnd wird nur das kunÄum In - öc
tutioniä 6ircÄX dadurch umgestosseu. Übrigens
lcirt auch 4 ' " ein nngültiges Icüamenr lc^ularircr dadurch
nicht, wenn die Sach envan nach der Hand erst in den Stand
kommt, worin es gleich anfänglich hätte gelten mögen.

§. 25.

§. 25.

Ein gültiges icKamenr wird anfzweycrley Weis
p i r t : ncmlich pcr HßNINoncln lui I^Hrccljz, aut 1 ^
nem Volunratls, von dieser siehe §^ " sccz. Jene tragt sich ci'
vilitcr oder naruraliccrzu, und zar 1^" naturalucr, wenn der
^cltator nach errichteten Ic t tamcm einen Noch - Erben be-
kommt , und desselben bey der Erb - Einsatzung weder speciali-
tcr noch zcneralircr z. E. unter dem Namen künft iger K i n -
der oder R o t h - E r b e n m Lvcntum gedenkt. 2 ^ Q .
vilircr, wenn z. E. der Sohn zum Erben eingesetzt w i rd , und
noch in Lebzeiten des Vatters mit Hinterlassung eines eheleibli-
chen Kinds stirbt, ohne daß selbes cvcntualitcr inttimirt wor-
den, oder da der ' Icttawr nach errichteten "lettamem per Î e-
zinmarioncm, ^äop^ioncm vel ^lrozationcm (MM Noth-
Erbcn erlangt. Es geschehe nun z"" die Kuptio ^cltamcmi
entweder civiliccr oder naruralircr. so werden nebst der Erb-
Einsatznng anch die I^czara und all anderes dadurch entkräftet,
und hat 4 " die ^lausula cockcillariä keinen LsscH, ausgenom-
men wenn der ^cl iator die Schwangerschaft gewttst, mithin
den Nbth-Erben vernmthet hat, welchenfalls derselbe in Kraft
jetztgedachter (ülaulul nicht nur, dem benannten Erben nach Ab-
zug der Noch - Gebührnuß die Erbschaft per I^o6um k'iäci.
commilN reNiruiren, sondern auch al l- andere I^c^ta und
Vcrordmmgelt entrichten muß, falls aber 5^ der Noth - Erb
durch welchen das leNamcnc rumpirt worden is t , vor dem

stirbt, so lcconvalclcirt dasselbe wiederum.

§. 26.

tan 1 " " seinen letzten Willen bis ans den
letzten Augenblick seines Lebens allemal wiederum zurückneh-
men und abänderen, welches 2 ^ entweder mit Worten oder
Werken zu geschehen pftegt, nnd zwar das letztere durch lüaili-
rung des errichteten-oder durch Errichtung eines anderen und
neuen ̂ clwmcnts. Von diesen becden siehe §""" lcq Der blos-
se Wiederruf mit Worten soll 3"" sowol bey pnvüc^rt als an-
deren^clwmemen, entweder gcrichtlicb,oder wenigst vor sieben
tüchtigen Gezengen öffentlich geschehen. Seynd mm 4 ^ de-
ren Gezeugm weniger, doch wenigst drey gewcst, so gilt der

O 0 0 Wic<
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Wiederruf nur quö aäl-egata, und andere dergleichen
eular-Geschäft / quö acl lM i tu t joncm vc! 5ubMturi<
aber andergestalt nicht als wenn von Zeit des Wiederrufs zehen
I c h r verflossen seynd.

§. 27.

M i t Werken wird 1 ^ ein leNament aufunterschiedliche
Weis / insonderheit durch dessen Zerschneid - Zerreiss- Durch-
streich - Verduntl - oder Auslöschung calNrt. Wobey jedoch
2 ^ zu unterscheiden ist/ ob dasselbe auf solche Weis ganz oder
nur zum Theil caMrt und geändert wird / erstensalls fallt das
ganze ^cüamem in allen Stücken zusammen/ letztensalls bleibt
alles/ was nicht solchermassen caMrt oder geändert ist / ohne
v i t t i nä ion unter der Erb - Einsatzung und anderen Verord-
nungen/ es seye dann z^zu beweisen/ daß die parncular Aen-
derung oder Callacion in der Memung das ganze dadurch um-
stossen zu wollen geschehen/ oder da envan an denen Lollenni-
duz, z. E. an denen nöthigen Unterschriften/Oigillen/ Schnür-
ren und dergleichen etwas mmir t worden / dann dieses würkt
allemal soviel/ als eine ganzliche c^llation. 4 " Is t sowol aä
iüällationern ßcncralcm als particularem erforderlich/ daß
sie nicht von ungesehr / sondern mit Fleiß und fürsttzlich von
dem ^eNatorc geschehen. DaV letztere wird 5 " gemuthmasi
set/ wenn das I'cttamcnt bey ihm selbst gefunden wotden. Ein
anderes ist 6 " da man selbes bey einem Dritten/ oder gar bey
jenen findet/ welchen die callgtlon Nutzen hringt/ dann da
muß der Vorsatz des Testatons von dem / der sich auf die ( ^ 5
sation gründet/ gnüglich bewiesen werden / ausser dessen wird
Vielmehr prgelumirt/ daß es von ungefehr oder wenigst ohne
Wissen und Willen des i^ttatonZ geschehen seye/solglich bleibt
7 " " das Ict tamcnt solch- letztermsalls, soweit es wenigst noch
leßlich und verständlich ist , bey Kräften. 8 ^ Kan zwar ein
Ict tament auch von einem Dri t ten cx (üommWone le t ta-
t0N5 caMrt werden/ doch muß er die angebliche tüommiMon
aus Begehren entweder durch den Reinigungs - Eid oder sonst
gnüglich beweisen/ sonst soll er denen Inrercssatiz auf vorläuf-
ige Bescheinigung ihres vermeintlichen Inrcrcsse allen Scha-
den abthun/ und tan nicht nur in I^irem gegen ihn geschwo-
ren werden, sondern es hat auch p«na kaM wider ihn Platz.
9"" die blosse Eröffnung eines ^cttamcnrs ohne Verletzung de-
ren Sigil len oder Schnurren / wieauch wenn ic>"" aus mehr

glcich-
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gleichlautenden Onzinalien nur eines davon callirt wird / ist
ohne anderen deutlicheren Merkmalen der hierin geführter Inccn-

für keine ^allatjon zu achten. 11 ̂ " Werden auch die
ß y oder Zusatz in dem ^cttamcnc ausser deren in

p. seq. 5. §. 3. bemerkter Zetmln und leerer Blattern für kein
Zeichen der (^assarion ausgenommen/sondern vielmehr pro non

gehalten. Wo l hingegen wird 12"° icNamcnrum
pro cassaro angesehen/ wenn das hierüber er-

richtete I istrumcnt callirt ist / ohngeacht die Matrix oder das
noch vorhanden wäre. I m übrigen canvalescirt

" das einmal caMte Ic t t^mcnt weder durch die dlaulu-
M) noch durch die weitere Obl igat ion dessel-

ben/ sondern wenn anders der ^ettator nicht ad InccKaro ab-
sterben will/ so muß er gleichwol ein anderes ganz neues I t t

verfertigen.

§. 28.

Ein älteres I'cttament wird 1 " " durch das Jüngere
allzeit jplo ^ure in.» allen Stücken wieder ausgehoben, ob-
schon 2^" in dem letzteren keine Erwehnung des älteren ge-
schehen , oder 'der TcNItor desselben gar nicht mehr inge-
denk gewest, .oder ctwan in älteren die (Aaulula omnmm
koltcriorum äcrozaroria enthalten, oder ein gewisser Klo»
6u3 rcttan6i darin vorgeschrieben, und solcher gleichjvol her-
nach nicht beobachtet worden, oder da eins von beeden3ol-
lcnne, das andere pl ivi leziatum, oder das letztere gar 6e.

, oder der Erb hierin nur in kc ccrrä am sub lUon-
inüimirt wäre , und die (5on6icion nicht einmal
. Dahingegen wird 3"ö ^ s ältere nicht rumpir t ,

wenn das letztere cx OckcÄu Voluntatiä auc zollcnnitatis
w - vcl cxtrintccX ungültig ist / oder da das ältere in dem
letzten entweder ausdrücklich oder per lülaululam (^ociicilla-
l cm stillsthweigend bestättiget wird / dann da bleibt jenes
in V i m l ^ e i c o m m W , dergestalt / daß der in dem Jün-
geren benannte Erb die Erbschaft nach abgezogener 1>cbcl.
lianicä dem älteren ^cltamencs-Erben lcttiwiren muß. 4 ^
l^cconvaielcirt auch das ältere, wenn das letzte in Ansehen
des ersten wiederum calNrt worden. Dafern sich aber 5 "
zwey oder mehr T^amcnca verschiedenst Inhalts bezcigtcn/

0 0 2 ohne

nein.



Dritten THeils / drittes Capitul

ohne zu wissen, welches alter yder jünger seye, so gelten
beedc, ausgenommen i n ? u n ä e n , welche sich emaMr con>
nar stynd, dann da gilt ttmcs von beeden.

§. 29.

Vereitlet oder vergeblich wird ein i'cNamcnt entwe-
der aus Seiten des I c l l a ro l j z , oder auf Seiten des Er-
bens. Jenes geschiehet 1 ^ wenn ^cNaw l nach eftichtetcn
^ettamcnt geachtet, oder zur ewigen Gesangnuß verdamt,
oder per HrroZarwnem unter 'Vatterliclie Gewalt gebracht
wird. Dieses hingegen ergicbt sich 2 " wenn die Erbschaft
von dem jnwmjrten Erben nicht angetretten w i r d , oder
nicht angetretten werden tan , welchcnsalls Z"ö nichtnur die

sondern auch Inhal t obigen 18"" 3"' öcc. die
gleichwol noch bestehen.

Von

!Ü

Viertes
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wertes Wapttul
und anderen besonderen

§. 1.

!Erden unter die ̂ cKamenta privileZiata
nÜ3 lollenma nicht nur ^uäicialia^aut^
odlara, sondern auch kl i l i tar ia, oder

, vcl ^empöre kcttiS) am a kutticiz faäa, wie Nicht
weniger ^c^amcnta?arcnturn inrcr I^iberoz gerechnet, al-
les nach mehrern Ausweis folgender Ordnung. 2^" Nennet
man sie darum minus ldllcnnia, weil sie von denen zu einem
zierlichen "5cNalncnc erforderlichen 5o!Iennzratjbu5 cxtrmlcci3
entweder gar nichts , oder wenigst nicht soviel vonnöthen ha-
ben , in all übrigen Stücken aber wird es 3"° mit denensel-
ben,ohne wo specialircr (in anderes versehen ist, eben so wie
mit leNamentiä sollcnmbug gehalten, insonderheit müssen da-
Hey auch die Kequillra VolunratiZ ßencralia nebst denen in vo-
rigem Lapitul angesührtm kcquilick inUinlcciz '

' ^ - b e o b a c h t e t seyn.

§. 2.

aä ^Äa wird te l t i r t , wenn man
letzten Wil len vor Hbrigteit entweder mündlich oder schriftlich
<zcclann, welches jedoch 2 ^ der icNator nicht durch einen
anderen, sondern allzeit selbst in persönlicher Gegenwart, und
annebens 3"" bey der Uebergab eines schriftlich ^ verschlossenen
leüamcnrs mit der ausdrücklichen lleclaration , daß hierin
sein letzter ÄZill enthalten seye, verrichten soll. D ie Aus-oder
Uebernahm eines solchen letzten Willens ist 4 " H2u3 jur i--
6iäi()nl3 mcre voIunrarlT von jener Ga tmng , welche zwar
eine vorläufige Implorarion, jedoch keine Einsicht oder (^oznl"
t io i i erfordert, solchemnach tan selbe 5'" nicht nur ausser dem
gewöhnlichen Gerichts-Ort, sondern sogar ausser dem Gerichrs-

P p p Gebitth
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Gebieth sowlss an Feyer - als Werttägen col2m
cunque cciam incomperente vorgenommen wetden / wenn
er nur sonst 1uli56jÄic>ncm l)2llaln öc 0r6in2ll3M entweder
slopl io vel a6mjmltr2t0lic) 1^0mjne,oder aber wiedieStaabs-
und Pftegs - lüommiNni ex <Ü0MlNllIi0ne perpetu2 zu
cxcrciren hat. Der Richter selbst tan zwar 6^ nach gemeinen
Rechten vor dem nemttchen Gericht/ welchem er vorstehet/ oh-
ne Unterschied inccr ^uri^lÄionem p2trim0M2lem . öc me»
rc 26mjmtts3t0rjam auf solche Art telUren / doch soll dieses
hinsühro zu Vermeidung alles Verdachts undUnterschleiss nicht
mehr geschehen/ es seye dann/ daß das Gericht nicht von ihm
allein/ sondern mit mehrern besetzt ftye / welchensalls ein jeder
aus ihuen vor denen anderen solchermassen tMrcn tan. / ^
So l l zwar auch dcr^äu2riu3 allzeit nmbeygezogen werden/falls
aber das Amt mit keinem ^Äu2no versehen / oder derselbe et-
wan verhindert ist/ so soll sich der Richter statt dessen eines 2a
I^nc HHum angelobten Amts-Schreibers oder wenigst zweyer
Vcysitzcrn gebrauchen / wohingegen es 8 ^ anderer Gezeugen
um sowcnigcr hierunter bedarf/ als dergleichen äusscrliche 80I-
Icnnicatcn durch die richterliche ^urkoncat ohnehin schon gnug
crstßt scynd. 9°" D ie in einem galizen 3enut oder (.ollczio
bestehende Obrigkeiten/ wieauch jene/ welche ^uriIcljÄiOncm
plopl iam öc ?2tlim0ni2lem haben / mögen allein statt ihrer
Jemand anderen hierzu commicriren / welchensalls sodann
iO"° Dclczacuä all jenes zu beobachten hat / was dem Rich-
ter selbst wcgen Beyziehung eines ^äu2 l i i , oder sonst zu 0K-
scrvircn obliegt. 11 ̂ ° Gebührt keinem ^Äusno die Stel l des
Richters/ ohngeacht dieser etwa« abwesend oder sonst verhin-
dert wäre/ eigenmächtiger Weis hierin zu vcrtrtretten/ sofern
er nicht von deme/ der Vi (^ocl. ^ucl. c2p. 1. §. l 8. ^ 5 c!eleß2n-
6i hat/ hierzu besonders committirt ist. 12^" Sol l über dm
ganzen i'e^amems-Ausnahms-^Äum ein förmliches proto-
coll mit Vormerkung aller gegenwärtig gewester Personen ver-
saßt werden/ und wenn 13"" der letzte Wille nicht schriftlich da-
bey Vergeben / sondern nur von Mund ausgesprochen worden/
so soll man solchen seinem ganzen Inhalt nach dem krowcoll
einverleiben. 14" Ist das p ro t ^o ! ! besamt dem letzten W i l -
len nach beschehener Ausnahm nicht nur obNzmrter 26 Clon«
servaconum vel 8.cßittl2wl2m zu legen / und verwahrlich alt-
don auszubehalten / sondern auch dem leN^cori auf Begehren
eine 2uckencische Abschrift davon zukommen zu lassen / welche

auf
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auf allen Fall/ wenn das oder ptotOcoll
verlohren gehet, zum Beweis dienen tan. D a s schriftliche
Ansuchen um die Ausnahm soll 15" dem rrotocol l ebenfalls
mitbeygelegt / oder da es mündlich geschehen , demselben ein-
verleibt werden / bezeigt sich aber nach der Hand weder in p ro .
tocollo noch sonst etwas davon / so wird solches nichtsdestowe-
niger p lT lu rmn. 16'" Sobald der ̂ cüator seinen übergebe-
nen letzten Wil len ad M13 wiederum zurücknimmt / so wird
derselbe eben dadurch pro cassaro vel revocaro geachtet/ ohn-
geacht man solchen bey ihme nach der Hand noch Verschlossen-
oder unverletzter befunden hätte. V o n der kublicanon eines
solchen gerichtlichen let tamenrs / und wem solche eigentlich
zustehe/ siehe oben cap. 2. §.14. n. 2.

§. 3.

Die I'ettaments-Uebergab aä l^lanuZ Ferenissimaz
zwar 1 " " heut zu Tag nicht mehr üblich/ wenn es aber gleich
wol geschiehet/ so wird 2 ^ hierzu erfordert/ daß der le t tawr
besagtes ^cKamenc schriftlich und zwar offen oder verschlossener
mit der ausdrücklichen veclararion, daß hierin sein letzter W i l l
begriffen seye/ in selbsteigner Person aä Klanuz übergebe/ auch
) ' " wegen beschehener Uebernahm und daß all obiges hierun-
ter beobachtet worden / von der Geheimen Tanzley oder dem
«Dabinec bescheiniget werde. Falls nun 4'" Seine Lhursürst-
liche Durchlaucht das leltament selbst nicht 26 KI2NU3 über-
nehmen/ sondern hierzu Jemand zu commlniren gnädigst ge-
ruhen / so hat der commil ln ius das nemliche hierbey zu beob-
achten / was im nächst vorhergehenden § " <lc Icüamcnto ^u-
<iicicäi 26 ^ ä 2 verordnet worden ist.

§. 4-

I " " Haben die 7cN2menta, welche von Kriegs - Leuten^0»^.
Jure militari errichtet werden/ viele besondere Pr iv i leg, d a n n ^ i
erstens darffett die Noch - Erben hierin wissentlich umgangen,
bder ohne Ursach enterbt / oder lud donckrione c2lu2li aur

nttimirt werden. Zweytens greift obgedachte 5ub-
milican5 in einem solchm Augment Platz. D l l t -

wird 1eü2bi1it25 2Äiva nur zur Zeit des I'elkconz
P p p 2 Tod
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Tod erfordert. V i e r t e n s leidet die Regul, daß Niemand p
Parte testatuz, pro Parte intestatus abgehen tan , hierin ih-
ren Absall, und hat folglich das ŝuz accrelcenck bep dem in
certa ke vel kortione lnstituirtttt Erben nicht Statt. Wo l
hingegen tan der Erb fÜttfteNs cx certo Die und a6
v iem benennt werden. Sechstcns wird das
per Hznationem sui I^Xreäl^ nicht rumpilt / ausgenommen
wenn er die Schwangerschaft vermuthlich nicht gewust hat.
S lcbendens wird das altere durch das jüngere ^estamen^
eum mUitare nicht ausgehoben/ sondern es gelten beede,au<ser
wenn das letzte dem ersten contrar ist. Es tan aber 2 ^ ^urc
militari Niemand testiren als Kriegs - Leut / und auch diese
3 " nicht allemal nach eigenen Belieben, sondern nur alsdann /
wenn sie entweder würtlich im Streit oder wenigst im Feld
scynd. Erstensalls brauchen sie 4'° gar teine aujserliche sollen-
mtat dazu, sondern es ist gnng, wenn nur von ihrem Wil len
gnugstlm constirt. Anderenfalls seyud zwar 5 " wenigst zwcy
Gezeugen vonnöthcn, doch ist tcin Weibsbild von der Gezcug-
fthaft ausgesthlosscu. Krtegs-Leut, welche 6 ^ weder im Feld
noch im Strei t seynd, testiren nicht )urc militari, sondern wie
andere lure pazanico öc communi. Unter dem Streit scynd
7 ^ nicht nur llataillen sondern auch die ^pprocken und AuS-
satt in Belagerungen, dann all andere auch geringere Schar-
mützel verstanden. 8 ^ Wenn man im wurtlichen An - oder
Abmarsch, in Lloquaclen oder Belagerungen, aus dem O m -
man60 in kecoznolcirung des Feinds oder dijseitiger Bede-
ckung und anderen dergleichen Kriegs - Lxpccktionen begrif-
fen ist, oder auch in solchen Platzen, Festungen, oder lüanto^
nirungs - Kar t ieren l iegt, welche dem feindlichen Uebersal^
exponnt seynd, so ist es eben soviel, als wenn man würklich
im Lagcr oder srcycn Feld campirt. y ^ Werden unter Kriegs-
Leuten nicht nur besoldete, sondern auch Voloncaircs, wieauch
all andere zum Behuf des Kriegs-Wesens dienende Personen/
z. E. ^teckci, Feldscherer, ^uck to r« , Huarcier - Meister /
Proviant-Ossi ei ers, lüommil lari i , ^larc^uetenter, Zimmer-
und Handwerks - Leut, nebst Weibern und Bedienten hierin-
salls verstanden. 10"" W i rd in llubio plgesumjrt, daß obi-
ge Personen im Feld oder Stre i t allzeit mehr ŝurc militari, als
communi teltirt haben. Is t aber 1 1 " " das Testament schon
vorhero, ehe sie zu Feld oder Strei t gegangen seynd,von ihnen

errich-
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erncyrn w v r r m , <o tan solches lure militari nicht gelten,ohne
daß man es in solchem Zustand erst erneuere oder bestattige.
1 2 ^ Hat endlich tein let tamxm die Kraft eines Klilicar und
plivilcßirten Testaments langer als ein Jahr nach beschlosse-
nen Feldzug oder beschehcner Abdantung.

§. 5.
lettamenta aä lüausas pi38 brauchen keiner äußerlichen 56 tkuü.

8oUennltät, wenn nur sonst an denen 5ubttantial- Requisiten/"
sonderbar circa Voluntatem nichts hierbey ermanglet, und
ein solcher letzter W i l l gnugsam erprobt ist, wozu aber die al-
leinige Gezeugnuß des Pfarrers oder Beicht-Vatters ohne an-
derweiter gnüglich und vollkommener Prob nicht hinreicht. Un-
ter Caulls piis aber seynd nicht nur Kirchen, Spitaler, Wai -
sen-Hauser, sondern auch was zum Unterricht der Jugend in
nutzlich-oder nöthigen Dingen, Unterhalt armer Bedürftiger,
Erlösung Gefangener, oder sonst unmittelbar zur Ehre G O t -
tes, oder zum Vienst des rublici gereichen mag.

"

§. 6.
halber bereits gesperrt^!""

T s t h
A n -Orten, welche der A h gsp

seynd, braucht man i "° zu Errichtung eines Testaments mehr
nicht als süns Gezeugen, und zwar 2^° ohne Unterschied, ob
sie mann- oder weiblichen Geschlechts scynd. 3'" Ist auch hier-
bcy nicht nöthig, daß der Testaments- ^ 2 in uno conrinuo
ununterbrochen ftr sich gehe, minder, daß die Gezeugen alle
zugleich beysammen, oder in dem nemlichen Zimmer, wo die
tränte Person liegt, sich einfinden, sondern es tan dieses alles
luccessive unterbrochen, und einschichtiger Weis geschehen, ist
annebens gnug, wenn die Gezeugen den Kranken nur deutlich
hören und sehen. Gleiche Beschaffenheit hat es 4 " mit Testa-
menten, welche zwar nicht an inNcirt- und gesperrten Orten/
gleicbwol aber von einer mit Leibs-gefährlicher Erbsucht behaf-
teter Person errichtet werden. 5 " Bestehet ein solch - privile-
Zirtes Testament länger nicht, als Jahr und Tag von dcr Zeit
an, da die gefährliche Krankheit oder ^omazion wiederum ausi»
gehört ha t , und ist auch 6 ^ die zu Aufnahm des letzten Wi l -
lens beruffene Obrigkeit an inkcirt - oder gefährlichen Orten
zu erscheinen nicht verbunden.

§. 7.
Bauers-Leut und andere, welche bestandig auf dem Land

wohnen / mögen vor fünf Gezeugen/ jedoch allerwegen männ-
Q q q lichen
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lichen Geschlechts telwen/ es seye dann an einem solchen O r t /
wo man sieben tüchtige Gezeugen leicht haben kan. Obwolen
im übrigen gegenwärtiges l' l ivilczium von denen Rechts-Ge-
lehrten auch aus Reisende und andere ex pantatc Kations aus-
gedehnt werden wi l l / so soll man doch hieraus keines Weges ac-
rcnciiren / sondern sich genau an den Buchstaben des?nvilc^i
halten.

§. 8.

i ^ Pflegen die Elteren unter eheleiblichen Kindern und
'"" ' '̂ Vclccn6cnren aus zweyerley Ar t zu cklponiren / nemlich in

Form eines Ic twmcnts / oder nur Abtheilungs-weis/ das letz-
tere wird 2 ^ allzeit mehr als das erste gemuthmasset/ solang
nicht in der vi lpol i t ion selbst von einem ^elliamenr ausdrück-
liche Meldung geschiehet/ welchensalls sodann z"° ausser denen
8udtt2nri3lit)u3 ^ettamenu keine andere äusserliche Zierlichkei-
ten erfordert werden / sondem es ist gnug /wenn die Elteren
das Ic l iamcnr entweder selbst eigenhändig schreiben / oder da
es von anderer Hand geschrieben ist/ solches eigenhändig unter-
zeichnen/ und annebens ein gleiches von ihren Kindern oder we-
nigst von zweyen Gezeugen thun lassen/ oder wenn nur münd-
lich rclUrt wird/ ihren letzten Wil len vor zweyen Gezeugen er-
klären/ ohne Unterschied/ ob die Gezeugen männ - und weibli-
chen Geschlechts seynd/ auch ohne daß man selbe hierzu erbit-
ten darf. Es gilt aber 4 ^ ein solch - privilegirtes let tamenr
nur in Ansehen deren Kindern und Nclccnäenren / nicht aber
in Ansehen anderer etwan mit eingemischter Personen / dann
diese werden allenfalls pro non scripcjz gehalten / und accre<
scirt ihr Antheil denen Kindern / ausgenommen 5 " in milden
Vermächtnussen/0der da die QauluIgOockcillaljä in demieNa-
menr enthalten/ und soviel Gezeugen dabey gewest/ als zu ei-
tlen <^0clicill erforderlich seynd. Von der Elterlichen Dilpoll^
t ion, welche nur Abtheilungs-weis geschiehet/ siehe 3 " " ieq, 9.

§. 9'
Ictztbemelte Abtheilung, welche die Elteren selbst noch

in Lebzeiten unter ihren Ehelelblichen Kindern und Vescenäen-
ren zum Theil oder ganz zu machen befugt seynd/wird i "ü eben-
falls auszweyerley Weis/ nemlich per HHum inter Vivo« auc
ult imX VoluncariZ gepflogen. Letztensalls geschiehet selbe 2 "
per K4o6um ^oäicMj , ohne daß man hierzu von m - oder ausi
serlichen LoIIcnnirqten ein mehrers vonnöthm hat/ als daß man

ve»

von dem Wil len der Elteren durch äussettiche Zeichen gnugsam
gesichert seye / welches sich ftdoch z"ö ^us Ehegatten oder aus-
wärtige Personen ohne denen zu einen zierlichen Oxkci l l ersor̂
derlichen sollennjtäten sowenig als in obgedachten icKalnenco
karentum mtcr I.ll)cl()8 erstreckt. Erstensalls aber wird 46 dit
Division wie jede andere Handlung unter Lebendigen angesehen/
und weil denen Elteren hiemnter srey stehet/ was derselben für
eine Gestalt gegeben/ und ob sie nemlich pcl^ loclu ln Dona-
tionis, ^ranlaÄiomZ, Ailißnacioniz, vcl lüontlaäüz mno«
minari eingerichtet werden wolle/ so pflegt man dieselbe auch
hiemach in dieser Maß zu beurcheilen. In Uubio halt man
5" die Oivilion allzeit mehr pro ^2u ulcimX Voluntarig 5
folglich alzch für eine widerrufliche Sach/ sosern sich nicht die
Elteren selbst die Hände freywillig hierin gebunden haben. Es
geschehe aber gleich 6 " die Abtheilung auf ein oder andere Weis/
so tan solche unter dem Vorwand der I ^ l i o n , oder allzugrosi
ser Ungleichheit niemal angefochten werden/ sondern es hat dem
ohngeacht dabey soweit sein VerbleibenM die Noth-Gebühr-
nuß nicht dadurch geschmähten ist. Gleichwie im übrigen 7 ° "
die Enterbung nur in ^elwmenren allein Stat t hat / so folgt
Don selbst/ daß dergleichen in mcck Divilione niemal zulässig
stye.

§. 10.

l eüamcn ta , welche von Eheleuten unter sich gemacht^"
werden/ haben mchts besonders an sich / auster daß dte obendtt
in cap. 2. §. 5. n. i . bemelte Rechts -Regu l / Kraft welcher""
nemlich ein letzter Wil le des anderen Wil l tür und^rbirrio nicht
überlassen werden kan/ nach hiesigen Land - Rechten einen Ab-
sall hierin leidet / dergestalt / daß ein Ehegatt dem anderen
Gewalt und Macht ertheilen tan / von stillem eignen eben so /
wie von des anderen Ehegattens - Gu t rettiren zu tonnen. I m
Übrigen hab̂ N I'cllamenta rcciprocg, coslclpcäjvg öc flmul-
tl^nca aus die im näcbstsolgendenden § °̂ vorgeschriebene Weis
nicht nur unter Eheleuten / sondern auch unter anderen aller-
dings Platz / ohngeacht dessen / was das Römische Recht ge-
gen die sogenannte InMruti0nc3 caprarollas verordnet / als
welches in diesem Stück hier zu Land niemal angenommen
worden ist.

§. 11.
"" Wenn mehr "settawrez entweder zugleich in einem
beysammen ceüiren / oder sich selbst gegeneinander zu

Q q q 2 Erben
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»eclpsoci. Erben einsetzen/ oder wenigst ihre DjspolitioneZ so einrichten/
" daß allem Anscheinen nach eine ohne der anderen nicht wol ge-

macht worden wäre/ so heißt der erste Kloäuz zu teuren 8imul
tancu5, der andere ^cciprocuS) der dritte (^orrcspeÄivu3 Db-
wolen nun zwar 2 " bey dem 8imu!tanco in der That allemal
soviel let tamcnta als ^cttatorcz vorhanden seynd/ so ist doch
Verwegen nicht nöthig / daß man in einem einzigen solchen 1e-
Namcnts - I^idell, so zierlich selbes auch immer errichtet seyn
mag/ die gewöhnliche ausserliche 8oIIcnnjcaten verdopple oder
vermehre/ sondern es gehet alles in einer 3ollcnnitat hin/ und
ist gnng/ wenn nur jeder icÜHtor besonders unterschreibt/und
sammentliche sieben Gezeugm oder wenigst die erste zwey in der
Unterschrift melden/ daß sie um beeder oder sammentlicher ^ o
Namencen wegen unterschrieben hatten. V o n dem Ict tamcn-
to ll.cciproco ist 3"" zu merken / daß wenn solches einerseits
wiederruffen / calurt oder sonst entkräftet wird / alsdann auch
das andere eben dadurch für wiederruffen, caMrt oder entkräf-
tet gehalten werde / es wäre dann bemelte Wiederruff- oder
Entkräftung dem anderen Theil bekannt gewest/ und er gleich-
wol aus dem Ict tamcnt seines Or ts beharrt hätte / uneracht
es chm an gnugsamer Zeit solches gleichfalls wiederruffen zu
können nicht ermanglet hat. Venen lettamentis kcclproczz
werden 4 ^ auch die lüorrcspeÄiva in diesem Stück gleichge-
schätzt/ sonderbar wmn 5 " das beederscitige Vermögen / wie
es sowol unter Eheleuten als anderen öjfters geschieh« / zu-
sammen geworffen/ und gleichsam aus einem Mund und W i l -
len hiermit teMrt wird. 6 " Müssen lel lamenra 8imulta-
nca mit keciprocis vel lHollcipeäivi5 nicht vermengt/ pro
8xnonimj3 ausgenommen / vielweniger eins aus dem ande-
ren schlechterdings gefolgert werden / dann es können wol
zwey oder mehr in einem I-ibell limukancc relliren / ohne
eine Dilpolit ioncm keciprocam vcl lüollespeüivam zu ma-
chen / und hingegen könnm sie auch wol rcciprocc oder cor-
rclpcHivc 6iiponiren / ohne daß solches Nmultanee in ei-
nem einzigen I^ibell zu verrichten nöthig ist/ sondern es tan
auch in verschiedenen I^bcllen geschehen. 7"^ Werden der-
gleichen lcciprocirliche Oispolition« in Oubio allzeit mehr
pro Paäi8 8uceessorüz als 1cttamcntl3 geachtet/ sosern nicht
die Disponenten ihre Disposition selbst also benamsen / mithin

3c Voluntatcm tcttanck ausdrücklich zu Tag legen.

Fünftes
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§. 1.

heißt ein letzter W i l l / welcher nichts
und riclcicommllsa oder andere dergleichen in s °
eines Testaments nicht bestehende letztwillige Dilpoli.lev«!

tiones in sich halt / und wird zusörderst in plincipalcm ö(
^cccssonumgecheilt. principalis, welcher für sich selbst ohne
Testament bestehetMld ebm daher auch<üc>cjici!Iu5 2b Intcttato
benamset wird/ist theils scnptus theils nuncupItivuz.sollenniz
oder minüz sollenms, nachdem er nemlich sthrift-oder mündlich/
mit oder ohne 80l!enmcat verfertiget wird/ C!ockci!Ium ^cce5
lorium pflegt man auch leKamencarium zu nennen / weil er
allzeit ein vor-oder nachgehendes Ic lwmcnt lupponirt/ wel-
ches sich entweder quö acl punÄum Inllltutioniz oder sonst in
anderen Stücken implicicc hieraus beziehet.

§. 2.

Ein c?o6icill unterscheidet sich zwar hauptsachlich darin ""/"A
von einem lettamenc, daß man 1 ^ nicht nur weniger 3olcn- " ^
niraten hierzu bedarf/ sondern auch 2 ^ weder Erb-oder Aster-
Erb - Emsatzung noch Enterbung / und andere dergleichen das
?UNÄUM InNitutionl5 betreffende Verordnungen hierin Platz
greiffen/ es geschehe dann solches 3'" entweder in Cockcllo me-
re Xeccllono öc'I'ettamcntario oder aber 4 " in l>rin(.'lp3li nur
znäircHe ^(icicommisz weis/ und zwar stillschweigend durch
die beygesügte dlausulam OckcMarcm oder ausdrücklich / da
nemlich dem Erben ab lmeKaco aufgegeben wird/ daß er die
Erbsthaft dem in (.ockcillo benannten Erben nach Abzug der
^ c h i l i i übettasse.. Wenn aber gleichwol 5" eine Erb-

b ü i i oder dergleichen in einem (xickcülo
R r r nicht
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nicht nur inckreäe, sondern ckreäe vorkommt/ so laßt man
nichtsdestoweniger in V im ricieicommilN gelten / ohngeacht
die (^ILuluIa c^oäicillarjz nicht mitbeygesügt ist.

§. 3.

Soweit man nach Inhalt des vorigen z"» cap. Z"n §vi ^^^
Verfertigung eines leNamems ausgeschlossm ist/ soweit ist
man auch in Verfertigung eines ^ockcills gehindert.

§. 4.

Desgleichen kan zu kavor eines anderen nur soweit
ckcilljrt werden / als er nach Ausweis obigen zten cap.
§" pallive reüabilis ist.

§. 5.

^ D i e in obigen 2t " cap zten §vo erwehnte kequissta
eines tatis ßeneralla gehören zu der innerlichen Lubüanz und Wesen-
u< ^.^ ^ 2 do(zj^iig j . ^ ^ ^ also ohne Nullität nicht hierin

unterlassen werden. Dazu tommm auch die im nächstfolgenden
§ " vorgeschriebene ausserliche 8ollennicatm / welche wenigst
in (ül)6lllc) solienni ebmsalls lud ?«nä dfullitatiz beobachtet
werden müssen.

Von denen

§. 6.

Sowol zu schriftlich - als mündlichen 6o6iciIIen werden
i^sünftüchtige Gezeugen erfordert/ und wenn 2 ^ ein B l in -
^ coäicMrt / so muß auch der sechste mitbeygezogen werden/
wer aber 3«ö von der Icttaments - Gezeugschaft ausgeschlossen
ist/ der tan auch in cockcMo keinen tüchtigen Bezeugen abge-
ben/ Weibsbilder ausgenommen / welche hierinsalls für tüch-
t ig gehalten werden / wohingegen I^czatani öc rjäcicommis-
sarü zur dissalliger Gezeugschaft untüchtig seynd. 4 ^ W i r d
zwar die Erbittung deren Gezeugs- Personen nicht/ wol aber
deren sammentliche Gegenwart / und ingleichen eine ununter-
brochene Handlung/wie in Testamenten/erfordert. Nebst deme
soll 5 " ein schriftlicher lüockcill erstens von dem <Üc)6zcjIIan-
ten selbst offen oder verschlossen mit der Erklärung / daß dieses
sein letzter W i l l seye/ nicht nur denen Bezeugen vorgelegt/son-

dern
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dem auch von ihnen eigenhändig unterschrieben werden / an-
Hertens ist auf Seiten des «üockcillantens die Unterschrist so-
Wenig/als die Sieglung deren Gezeugen vonnöthen/ drittens
Hedars es auch der Vorlesung nicht/ausser bey Lesens unkündi-
idigen c^ocijcillanten/ und da etwa« viertens mehr zugleich in
einem I^ibell codicilliren, so werden die Zollennitaten hierin
e.ben sowenig/ als in obgedachten^ettamentk slmultanei3 ver-
doppelt. Ein mündlicher dockcM wird 6^ vor denen versamm-
lecen fünf Gezeugen aus die nemliche Art/ wie ein
t u m nuncupanvum, ausgesprochen/ und endlich ist
sa m/ über dergleichen mündlich- oder schriftliche (.ock
Ie nne3 um der leichteren Prob und Gedachmuß willen ein förm-
liches Notariats-Inttrument errichten zu lassen.

§.

Unter die (^ockcilloZ mmüs idllennes gehören i^^
/ welche acl ̂ 3nu3 8cremllima3 gut Häa ^uclicialia

geben/ oder in kavoi-cm lüauke piX vc! ^urc ^til itan errichtet
werden/ dann darin wird es quö aä cxtrinscca eben st/ wie
mit dergleichen pnvilcßirten Icstamenten laut nächstvorher-
gehenden Lapituls/ gehalten. 2 " Gehört auch die per ^ ä u m
uInniX Voluncaris verfügte Divilio parentum inter LlderOs
Hieher / masscn selbe obverstandenermassen ebenfalls von all
aujjcrlichcr Zierlichteit besreyet ist. 3'" Hat es mit denen ̂ 0 -
(^lcjllj3 kusticorum gut ^empöre Pew5 mehr berührter 8c)l-
tenniraten halber die nemliche Beschaffenheit/ wie mit derglei-
chen leftgmenten/ ausser daß jene statt fünf nur drcy Gezeu-
gen erforderen. 4'° Wenn der Verstorbene noch in Lebzeilen
dem hinterlassenen Erben ab Intettaw in selbstiger Gegenwart
den Auftrag thut / daß die Erbschaft oder ein gewisses Gut an
Jemand überlassen oder eingeantwortet werden solle/ so braucht
es hierzu qar keine SoIIennitat / sondern es ist gnug/ wenn nur
sothaner Auftrag erweislich ist/ und mag dem Erben aufallen-
salliges Widersprechen ̂ uramentuml^itjä 6ecisorium hierüber
clefcrirt werden/ seynd aber der Erben mehr/ so muß ihnen
der Auftrag in aller Gegenwart geschehen / sonst gilt derglei-
chen 6o(llcMu3 liünü3 sollenni3 nur pro racä der Anwesender.

R r r 2 §. 8.
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§. 8.

Von «oü.

'^

K

Heffters wird sich in dem Testament implicitc auf ge-
gewisse ZettUl antcccäcntcr vcl conscqucntcr bezogen, oder
es werden leere Blätter darin gelassen, mit dem Vorbehalt ,
das, was hieraus geschrieben w i rd , eben soviel gelten solle, als
wäre es in dem Testament selbst begriffen. Dergleichen Blät-
ter oder ZettUl nun pfiegt man I"ü <Ü0cllci1Ic»3 ^ccellc)rl03 vcl
^cNamcnt2ljO5 zu nennen, dann sie werden für einen Anhang
des Testaments gehalten, und brauchen keiner besonderer 8ol>
lcnnität mehr, wenn nur das Datum hierin enthalten, und
auch sonst kein Zweifel ist, daß sie der ^cstawr selbst geschrie-
ben oder unterschrieben habe, derowegcn auch rathsam ist, daß
er sich aus den ( la lum ÜiKcllionis vorsehe, und den Zettul ent-
weder in Beyseyn zweyer Gezeugen selbst schreibe, oder unter-
schreibe, und solche mitunterzeichnen lasse, oder aber zur meh-
reren Sicherheit verfüge, daß ein Notariats - oder Obrigkeit-
liches Instrument darüber ausgesertiget werde. Andere Zet-
tuln oder Blätter, worauf sich 2 ^ in dem Testament obgedach-
termasscn nicht bezogen w i rd , seynd zwar pro lüockcilliZ 4ccc5

U3 niemalen anzusehen, können aber allenfalls als ?rincjpa-
für sich selbst bestehen , wenn nur die hierzu erforderliche

vorhanden seynd.

§. 9.

VonEntkraf- Sobald das Testament selbst seine Kraft und Gültigkeit
Nicz'ü^c.verliehrt, sobald fallen auch die ^oäicil l i äccellorij mi tweg,

^ es wäre dann, daß jenes nicht ganz, sondern nur zum Theil, und
soviel die Erb-Emjatzung betrift, entkräftet wurde, hingegen
in denen übrigen punÄen stehen verbliebe, dann da bleiben auch
die in dem (.oäicil! verordnete I ^aca und ^ ^

§.

Von knlfräf- Andere ab Intestato verfertigte (^aclicillen werdm aus
tun« emrs ^^^^^ 2^^ entkräftet. I'"^' Durch den Wiederruf, wenn er

«..entweder Obrigkeitlich oder wenigst vor drey Gezeugengeschie-
het. 2^" Durch obverstandene Hznationcm sui ^Xrcck3, ausi
ser wenn ^ocücillant die Schwangerschaft gewust / und eine»

Noth-

vel
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Noch^Erbcn hieraus hat vermuthm können, welchenfalls <üc).
dici!Iu3 N0n obltantc ^ßnatiOnc lubliKirt. 3"" Durch die
(üaN'ation des (^ockcills auf die nemliche A r t , wie oben cap.
). §. 27. von Testamenten verordnet ist. 4 ^ Durch ein jün-
geres (^ocknll oder icNamcnt wi ld das ältere <^ockcill ab In<
tcüato nur alsdann ausgehoben , wenn solches ausdrücklich
in dcm letzteren also gemeldet wird, oder eins dem anderen der-
gestalt comrar ist , daß beede nicht beysammen stehen können.
Zlusscr dessen bleiben die Aeltere und Jüngere, soviel deren im-
mer seynd, nebeneinander stehen. 5^ kcr Klucationem 5ra>
tÜ3 sowol aus Seiten des ^oäicillamens als desjenigen, web
cftem der (^oclicill zu Guten gehet, aus die nemliche Ar t und
Weis wie bey Testamenten. 6^ In <ü()6ici1Ii5 lüorrclpeHi-
Vl3 vcl 8.ecipl0cl3 durch einseitige Entträstlmg derselben, dann
da fallt der <üc>ckci!I auch allzeit aus der anderen Seite / wie
in lestamcnti3 (üorrelpcäiviä vcl "^"' '"

§. 11.

V o n der sogenannter Qaulula
besoltderm Würtungen siehe oben ca?. 3, §. 23

dann denen

Ss s Sechstes
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MUl
Von lctztlvilligcn Vcrmachtnussen

i überhaupt.
U

Was ei

s. I.

ist ein letzter Wille/wodurch man Jemand zwar
c, jedoch nur ' l i tu lo linZulalii etwas vermacht/oder

verschast. '
3. 2.

Kulan ter können alle sowol beweglich - als unbewegt
3e?d!7fs°- che / cörperlich - und uncörperliche Dinge / sosern solche nicht
nen? spccialitcr ausgenommen seynd / per I^cßatum. verschast wer-

den. Was nun bey manichem I . e M besonders zu beobachten
seye/ das ist m cap. seq. 7 ^ versehen/ überhaupt aber hat man
folgendes allhier zu merken.

§. 3.

Wer!e3>r,n Wer nach M a s des vorigen Zten cap. ztcn §vi ^ teNl'ren
^ ° " nicht fähig ist/ der hat auch in der nemlichen M a s die Fähig-

keit nicht/ ein I ^ a c zu machen/ sonst aber ist l^ulancer Je-
dermann dessen befugt.

3. 4 .
Wem man imö Muß Lczataliuä nicht nur zur Zeit/ da der Vermacö-

""" ter stirbt/ sondern auch >da das I ^ a c vermacht wird/ wie nicht
weniger in I^cMo con^irionato zur Zeit / da die (^onäinon
cxiNirt/ des I^e^Its sahig seyn. 2 ^ Wi rd hierinsalls jeder für
fähig geachtet / dem tein besonderes Verbott entgegen stehet.
Insonderheit tan 3 ^ auch einem ganzen (üorpori, (üoUcZio,
oder anderer approbincr lüommunirät lc^irt werden / wel-
chcnsalls jedoch das I^c^ar nicht jedem c!c (üorporc vcl lüom-
municarc, sondern nur allen insgesamt gebührt. 4 " Was
man einem Beamten Iczi t t , das gehört ihm auch allein/ nicht

aber
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aber seinen Amts-5ucccss0ljbu5, ausser wenn aus der v i lpo-
sirion erscheint/daß solches in Rucksicht aus das Amt vermacht
worden. 5'° I^ezata, welche zu k'avor der Armen überhaupt
lauten / sollen zussrderst aus des Vermächters Anverwande,
sosern sie arm seynd/ verwendet/ in Ermanglung deren aber der
Almen-^ssa des Orts/wo er sein Domicilium gehabt/ über-
lassen werden. 6 ^ Was G O t t oder seinen Heiligen überhaupt
vermacht wird/ gehört zum GOttes-Dimst in der Psarr-Kirch/
wo der Verstorbene zur Zeit des Absterbens eingepsarrt gewest.
7^° M a g endlich Richtern und Beysitzern, welche das Ic lw«
menr^oder c^ocliclll aä ^ ä a übernommen haben / ebenso/wie
anderen/ etwas hierin verschaft werden.

§. 5.

i«°ö Seynd all jene/ welche'I'cltabilitatem palNvam nicht Wem ma»
habM/ auch keines Lczats sahig. 2 ^ Kan man ungewiss- oder N ""
unbekannten Personen nicht Icziren/ausgenommen Armen oder
Gefangenen/ oder jenen/ welche wenigst mit der Zeit ausfindig
gemacht werden mögen / z.E. Kindern/ welche von lüajo ehe-
lich erzeugt werden / i tcm po lwumk und dergleichen. 3 " Is t
der inMruirte Erb ebenfalls nicht sahig/ ein Lczat zu empfan-
ge«/ es seye dann/ daß er nicht allein Erb ist/ sondern Mi t>
erben hat/ dann da tan ihm ein k r ^ I e ^ t , das ist/ ein solches
I^czat vermacht werden / welches er in der Tbeilung Voraus
hat. Wobey jedoch 4 '" zu unterscheiden ist / ob das ?r2elcßat
nur überhaupt/ ohne Jemand besonders damit zu oncriym ver-
macht ist / oder nicht. Letztenfalls wird das ganze?lXlczac
bey dem oncmten allein / erstensalls aber bey der unvertheil-
ten IVIalla und zwar dergestalten erholet/ daß?lXlcßacalju3 an
seinem sonstigen Erbtheil keinen besonderen Abzug deswegen zu
leiden hat.

§. 6.

Mögen nicht nur Erben/ sondern auch l ^ a t a n i , ?i
mssarü, und all andere / welche von der vjspolmm

Vortheil habm/ mit I^czatiä beschwert werdm / jedoch 2^" so-"
viel die Noch-Erben betrift / ohngeschmählert der I ^ m m a ,
und soll auch 3"" das Onus niemal starker seyn/dann das ^ n -
1c 4'« Wenn Niemand besonders damit oncnrt / sondern
das I^ezat überhaupt vermacht ist / so haftet die Erbschaft da-

S s s 2 rum
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und zwar Hey mehr Erben jeder p ro rara seines Erbtheils,

auch sosern einer nicht mehr s o l v e n t i s t , die übrige m 5 b ü

§. 7.

oder
oder

m-und LcZgta werden entweder in ^csta
' verordnet/ was nun zu einem gültigen le l lamcnr oder <Üo6i-

^ Von Rechts-wegen erforderlich seye, auch wieweit in ungül-
tigen Testamenten nichtsdestoweniger L ^ ^ t a bestehen ton-
nen / ist bereits in obigen Lapituln versehen.

§. 8.

Vermachtnussen können und pflegen auch iub lüonältio«
. ne, DemonKrarionc, <Ü2U3ä, ^loclo. Die vcl ?aenä ver-
1 claululirt zu werden, welchenfalls es mit selben die nemliche

'° Beschaffenheit hat/ wie mit dergleichen Erb-Einsatzungen, laut
obigen 3"" ca?. 10"" und 11"" §".'

§. 9.

^ o n ^ Wenn dem I^zatano sudttituirt wird / so halt malt es
inVermächt-in 1ermini3 I^adiliduZ hiermit ebenso/ wie in 5ubttjlutioni<
nuffen. ^ ^ ^Hlccüt2lji3 nach mehreren Inhalt obigen Zle° cap. lytm

§. IO.

N l n ? l^« Gebührt dem I.cß3tIlio das I.eß3t in ^ a t u r g , oder
nes I.«22tl. wNtn cs nicht mehr cxittirt / im Wcrth nach nnpartheyischett
"'' Anschlag/ und zwar 2"" sobald D i « I^czan cec îrt / das ist i n

I^ezato puro, sobald der Vermachter stirbt/ in lüoncktionato
aber, sobald die lüonckrion exittirt/ mithin wird anch 3 " von
solcher Zeit an das Recht zum I.cß2t dergestalt erlangt / daß
selbes auch an andere ccckl'rt und überlassen / oder wenn I ^ M a -
riu3 mit Tod abgehet/aus seine Erben tl2N3lnittjrt werden mag.
4'" Kan er nicht nnr das I.czat selbst und alle Zngehörungcn,
sondern auch von der Zeit / da die Erbschaft angetretten / oder
das I^ezar a^nolcnt worden, alle daran abgefallene Früchten
oder Zinsen begehren. 5" M u ß ihm hiernachst aller Schaden
vergütet werde lch (üulpä latä vel Oolo oder p o N ^ o .

cvjMmä, am <Ü2lu mcre fortuiro
Is t zwar die eZena Dupli aus dem

Fall,

oder Zinsen begehren. 5
vergütet werden/ welcher
l2M sogar (üulpä levi öc
daran gesthchen ist. 6 '
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Fall,wenn das I ^ a r abgeläugnet wird/nicht mehr inUebung/
wol aber kan I^zaranuz von dem säumigen Erben die in <üa<
sum IVlOlX verordnete St ra f samt dem I ^ a t forderen. Da-
hingegen hastet er 7""" um die Schulden dcs Vermachter^ je-
doch nur pro <)u2ncit2tc I^ezaci nnd in 8ub5i6iurn , soweit
ncmlich dic übrige Verlassenschaft zur Zahlung nicht mehr hin-
reicht/ anerwogen man weder I.csM2 noch Erbschaften ander-
gestalt/ als nach Abzug der Schulden prstenckren kan. 8
Is t er zwar die smxol zur Verbesser - als Erhaltung des i
donä l^iäc verwendete/ nicht aber aus die Einlieferung des
Z2rs etwan erlauffende Kosten zu erstatten schuldig. Immasi
sen 9 ^ jetztgedachte Emlieferung ohne Entgelt des I^acar i i
an D r t ulld End/ wo es der Vermachter angeordnet hat/ oder
bey ermanglender Disposition in I^oco kc i NrX vci Domici^
Ui geschehen muß. Von denen übrigen Iur ibu3, OKIlzarjo
Nldu3 öc 4Äionit)U3 I^ezatarü, insonderheit von der (üaucion,
r l i i i und ^urc accrclccnäi siehe § ' " lcc;.

§. 11.

I ü M a g Lezatgriuz sich des l.ezats eigmerGewalt/aus-
genommen wo ?ollcllio vacua ist / nicht bemächtigen / son-
dern er muß solches entweder bey dem Erben selbst / oder den-
jenigen / der damit ckarzin ist / oder bey der Obrigkeit gebüh-
rend suchen. Zu dem Ende tan er nach Gestalt und Beschaf-
fenheit-der Sach unterschiedliche käionez anstellen/ und zwar
wenn ^ die VermächtNUß in kc corporali, speciNca öc Lc-
zanti propriä, das ist / in einer körperlich - und dem Eigen-
thümer zugehörig- sonderbarer Sach bestehet / so erlangt er in
I^czato puro von Zeit des Tods / m <Ü0n6itionato aber von
Zeit der erfüllten l^onäition alsofon ohne I raä i t ion , auch oh-
ne von dem I^czat Wissenschaft zu haben / ipso jure das l )o-
m inw ln Kei IczarX, folglich auch gegen jeden Inhaber derselben
k c i Vinäic2tioncm. Z"" Tri t t er von obiger Zeit in des Ver-
machters Rechten ans dem verschaftcn Gut aäivc öc palllvc
ein / folglich kommen ihm auch die nemliche ^ Ä i o n « hierans
zustatten/ welche der Vermachter allenfalls gehabt hatte/z.E.
^Hio (^onkcllorja in 8crvirmc Icßata und soweiter. 4 " ^c-
<^uilirt er um seines Lezats wegen von der Zei t , da der Ver-
machter stirbt* in dessen hinterlassenen übrigen Vermögen eine
stillschweigende ttyporkec, mithin auch ^ä ioncm ^ P ^ K e -

i welche jedoch gegen jeden aus mehr oncrirten Erben
T t t nicht
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uicht in solicium, sondern nur pro l2tk gehet, und in
su all anderen sowol lüurrent' als ^xp^^ec-Glaub igem aus-
weichen muß. 5^ H^^ ^ seiner ^Äioncm personalem gegen
den Erben oder jenen, welcher mit dem I^ezat oncrirt ist, um
alles zu prXttiren, was obgcdachtermassen hierinsalls zu.prX-
ttiren ist. 6'" Greiffen jetztbemelte ^äiones gegen den Er-
ben vor angetrettener Erbschaft zwar nicht Platz , doch tan er
allenfalls von dem ^ezatario aus eine positive Erklärung ge-
trieben werden, ob er die Erbschaft antrettey wolle oder nicht.
/ " ' " W i r d endlich die Entrichtung l i qu id und unstrittiger Ver-
mächmussen durch den St re i t , welchen envan die Erben unter
sich haben, keines Wegs gehemmt.

§. 12.
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? ' 1

?°"^n in Wenn die Entrichtung des I^ezats etwan wegen einer bey
Vermächt- gerucAr <5oncktion, gewisser Zeit , oder Wei l mehr I^eßatari
°"ü"' darum streikten, in 5uspenso ist, so muß der Erb auf Begeh

ren annehmliche Kaution bestellen oder gestatten, daß I^eza
rario das ^ I t u m gegen gnugsame Sicherheitsleistung ein
geräumt werde.

S. 13.

und dM^u. Stehen mehr ^ollezatgrii in einer Vermachtnuß beysam-
<«. men , und wi l l oder tan einer aus ihnen seinen I^Zars - An-

theil nicht haben, so fallt solcher 1 " " nicht aä I^Iallam l^Xre-
Hrar iam. sondern wachset dem lüolle^acärio, oder falls 3 ^ der-
selben mehr seynd, jedem zu gleichen Theilen , und zwar 4 ^
samt dem darauf haftenden Onere zu, welches auch 5 " S ta t t
hat , wenn die Vermachtnuß in (^uanntatc, das ist, in gewisi
str Zah l , M a ß oder Gewicht bestehet. 6 ^ Is t dissalls eins,
ob die <Ü0lIez3t2lii Verdis, Ke aut mixrim conjunäi, das
ist, mit Worten, Werten, oder aus beederley Weis zugleich
in dem I^eZIr verknust seynd. 7 " " Hat jetzterwehntes ^ 5 ac-
crcscen6i nicht Sta t t , erstens in solchen Antheilen, welche ei-
nen 3ubtt imrum haben, oder zweytens schon einmal a^oscire
worden seynd, drittens wenn der visponenr die nur mit Wor-
ten verknüpfte lüollezatalios in kc lezatä dergestalt voneinan-
der abtheilt, daß die Theil nicht ineinander stecken, sondern le-
parirt seynd, z. E. wenn Zweyen ein Haus verschaft wird der-
gestalt, daß einer dm oberen, der andere den unteren Stock ba-

ben

haben soll, oder wenn viertens der ^cliaror sonst andere p
ci2!-Verordnung macht, und ermeltes Iu3 accrelcenäi dadurch
abjchncidet oder beschrankt.

§. 14.

kalcichg ist 1"^ der vierte Theil des von dem Erblasser über^n
Abzug aller Schulden, k'uneralien, und anderer nothwendiger"
Ausgaben himerlasscnen sammentlichen Vermögens, so wie es
zur Zeit seines Absterbens gewest, und gebührt solcher 2 ^ dem
eingesetzt- oder sonst nachstnatürlicben Erben, dasern die Erb-
sthast durch ^ezarI^I l - t icular.^ iäcicOMmil la, oder Schan-
tungcn von Tods - wegen dergestalt erschöpft wird , daß der
Ueberrest die (Huarr2rn nicht ausmacht, Massen 3 ^ aus sol-
chen Fall von berührten Legaten, k'jäcicommissen und Schan-
tungen 3 Proportion jedes Gesthästs soviel abgezogen wird /
als zu Erreichung des völligen vierten Theils vonnöthen ist.
Seynd null 4 '" der Erben mehr, so wird auch der vierte Theil
des ganzen Vermögens unter ihnen getheilt, es wäre dann
5^ nur ein-oder anderer ans ihnen mit bemelten Geschäften oder
Vermächtnussen insonderheit beschwert, dann da ziehet ein je-
der den vierten Theil von denen ihm besonders ausgebürdeten
Geschäften ab , und da man sich 6 " in der Schätzung nicht
vergleichen tan , so wird solche durch unpartheyische Schätz-
männer vorgenommen. 7"^ Psiegt man alles in die kalcickam
miteinzurechnen, was dem Erben ausser der Noth-Gebührnuß
von der Erbschaft l i w l o univcrlali zugehet oder accrescirt,nicht
aber was er nur als ein prÄezat oder sonst l i w l o lmzulari
hieraus erhalt, dann daran ziehet er zwar, wie von anderen Ge-
schäften, die (HuIltam ab, der Ucberrest hingegen wird sowenig
als die vor angetretener Erbschaft hieran verfallene Nutzungen
eingerechnet. 8"" Kan er die ralciäjam nicbt nur von mehr-
erwehntcn I^ezararijz, ^iäeicommillarüZ, llonatarils forde-
ren , sondern hat anch )u5 kerenrioniz hierum, und nicht we-
niger das Dominmrn pro quarta Parte, soweit die Vermacht-
Nltsscn in I^cbus corporglibuL öc llnßuIarilDuz bestehM. Y""
M a g der Erblasser die 5alci6i2m nach hiesigen Land Rechten
nicht verbuchen, und hat endlich io ' " " dieselbe auch ncbst der
Noch-Gebührnuß S t a t t , dergestalt daß dcrNoth-Crb erstlich
seine I^eßicimam, sodann aber von der übrigen E rWaf t die

abziehet.

Tt t 2 §. 15.
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§. i>

5alci6ia hat in folgenden Fällen nicht Statt. i ^Wenn
der Erb die Erbschaft ohne Invencano unter sich bringt. 2^"
In I^cicommisso k'amiliX particulari. ^ " In Dote plgelä-
Z2tä oder anderen Î czatls aä piaz <H3u5a5, ausgenommen /
wenn von denen übrigen Geschäften der vierte Theil nicht mehr
zu erholen ist. 4 " I n allem, was man dem Erben auch ohne
Geschäft schuldig ist. 5 " Wenn sich der Erb dieses Abzugs
selbst ausdrücklich oder stillschweigend begicbt, insonderheit
da er 6 ' " die I^czata ohne Abzug, entrichtet, es seye dann, daß
er dieses aus I r r t h u m , i n der Meinung , ob wurde ihm den-
noch seine gebührende l^uarca noch übrig bleiben, gethan hat.
/ " ö I n Vermachtnussen, welche ^urc mi l i tar i errichtet werden.

L. 16.

Î czata werden nur auf folgende Weis entkräftet. I"ö
Wenn das Icttamcnr oder dkäicill, worin die Vermächtnuß
geschehen ist, selbst keinen Bestand hat, jedoch mit denen be-
reits oben w cap. 3. §. 24. n. 3. §. 25. n. 4. §. 27. n. 2. §.
n. 2. bemerkten sonderbaren ^Imitationen. 2^" Wenn
ßatanuä vor dem Icttacore oder wenigst vorher stirbt, ehe und
bevor Di« I ^a t i obverstandenermassen ccclirt, weil solchen-
falls das Lczatum 36 ^XlcclcF Lc^atarii nicht rran^mittirt
wird, es seye dann deren in ^czato ausdrücklich mitgedacht
worden, z'" Wenn er das I^zat entweder nicht haben wil l/
oder nicht haben tan. 4'" Wenn er selbes ohnehin schon «
(?3usä merc lucrativä öc zratuitä in anderweg erlangt hat.
5«" Wenn er sich auf die in cap. 1. § " 20. obverstandtne Weis
des Î czats unwürdig macht. 6 " Wenn der in I^zato aus-
gedruckte Zweck desselben aufhört, z. E. da Jemand zum stuck-»
ren etwas vermacht, und das 3wckum ausgegeben wird. Ein
anderes ist, wenn nur lüaula mcrc impuINva aushört, dann
dadurch wird das Î ezat nicht ausgehoben. / "^ ^ i ^ a t o con-
cjitionato durch Ermanglung der ̂ oncktion oder in einem be-
schwerten Î ezat durch die Verweigerung das Onuz aus sich zu
nehmen, und endlich 8"" per Hclcmptionem, Ilanslatwncm,
aur ll.ci lc^ tH ^lucationcm, wovon das mehrere in§"' lecz.

§.

Don leyttpilligen Vermächtnussen übethaupt.

§. 17.

V o n Benehmung eines I^czats ist überhaupt zu merken.
1"° M u ß das Lezac, welches wiederum benommen werden wi l l
an sich gültig seyn, sonst braucht es keiner Benehmung. 2^"
Kan solches ganz oder zum Theil benommen werden, welchen-
falls der übrig unbenommene Theil bleibt. Z"" Wenn mehr be-
nommen w i rd , als was das I^ezar ausmacht, so gilt die Be-
Nehmung wenigst pro Huantitatc I^ezari. 4 " Falls man das-
jenige benimmt, ohne welchem das I.ezat nicht bestehen kan,
so wird auch das I^czar pro acieanpto geachtet. 5^ M u ß die
^acmpr ion deutlich und zwar ausdrücklich oder stillschweigend
geschehen. V o n beeden siehe folgende §"."

§. 18.

Ausdrücklich kan das Lezat auf dreyerley Weis benom-2-er««».
men werden. 1"° Entweder in der nemlich - oder 2 ^ in einer
anderen, doch gült ig-letztwil l igerl l ispoNtion, oder 3"°sonst
durch blossen mündlich- oder schriftlichen Wiederrus, welcher
aber nach hiesigen Land-Recht wenigst allzeit drey Gezeugen
erfordert.

§. 19.

Stillschweigend wird das I ^ c M mehr mit Werken als
Worten benommen, z. E. 1"° durch die lüallarion des letzten
Wi l lens , worin das I ^ M angeordnet worden, und zwar nach
der hier oben cap. 3. §. 27. öc cgp. 5. §. «c>. n. 3. vorgeschrie-
bener M a s . 2 " Durch die erfolgte Verausserung des Lcßats/
ohne Unterschied der Vermachtnust - oder Verausserungen /
worunter jedoch eine blosse Verpacht - oder Verpfandung dis-
falls nicht begriffen seyn soll. 3 ' " Durch die zwischen dem
Vermachter und ^ezatario entstandene grosse Feindscyast, so-
sern keine Aussöhnung darüber erfolgt ist.

§. 2O.

i"ö Wird ein
wenn entweder ̂ czac
rirt ist, oder das L
alldert / und das

vierley Weis tranzferirt, nemlich
oder welcher mit dem I^czat one-

selbst, oder wenigst der lVloclus abge-
puruni in conäirionatulil ver-

Uuu wand-
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wandlet wird. I n dem ersten Fall / da nemlich 2 " statt des
I^ezatalü ein anderer benamstt w i r d , hört das I^ezat aus /
wenn schon der andere des ^czats unfähig ist. 3"^ Ist gleich-
gült ig/ ob dieiranZiationin der nemlich- oder anderer gülti-
ger Disposition geschieh«. 4 ^ Muß der W i l l e , das I ^ a c
tranäkeriren oder abanderen zu wollm / klar und offenbar
stytt, sonst wird die Iranzlation pro non lcripto gehalten. 5 "
Werdm die dem ersten I^ßatario auserlegte Oncra und <üc>n>
clinoncs Hey dem zweyten LeLatano in Zweifel ftr wiederholt
geachtet.

§. 21.

Hieher gehören folgende Fälle, i"ö wenn die lehrte Sach
ohne merklichen Verschulden desjenigen, welcher mit dem Î c«
xat oncrirt ist, völlig zu Grund oder verlohrm gehet, wel-
chenfalls das I ^ a t nicht reviviscirt, wmn gleich die 6clkujr-
te Sach wiedemm in vorigen Stand hergestellt wird. 2 ^
Durch die Specikcatloncm 8.Ä leßatV , das ist , wenn die
Gestalt und Form der verschaften Sache dergestalt geändert
w i rd , daß sie nicht mehr zur vorigen Gestalt gebracht werden
mag , doch wenn die zpecikcanon nicht durch den Erblasser
selbst geschiehet, so muß dem I^zatano der Werth ersetzt wer-
den. Z"ö Wenn das klmcjpalc von dem I . e M sMt , so fallt
auch das ^ccel lor ium, z. E. da der Erblasser sein Pferd mit
Sattel und Zeug vermacht, das Pferd aber verlohrm gehet/ ft
tan I^arauus auch Sattel und Zeug nicht mehr forderen.

Von beftnderen
<HH,

265

lebendes » p i t u l
V o n besonderen

Anze Erbschaften lassen sich zwar nicht lcziren,
nicht ^irulo sinßulari, sondern univcrsali erlangt
den. Nachdem man aber gleichwol laut obigen ztenschasl

9"° §" >ium. 2. bey der Erb - Einsatzung eben an keine
gewisse Wort und Ausdrukungen gebunden ist, so halt man
auf den Fa l l , wenn die ganze Erbschaft vermacht oder verschast
wird, dafür, daß solches nicht l icu lo I^zari, sondern blXrcäi.
(atis sc 1nltitutiolU5 geschehen seye.

§. 2.

M i t dem I^ezato omnium Lonorum, da nemlich das^<
ganze Vermögen vermacht wird, oder mit dem sogenannten I.e.""
ßaro ?artiano > da man zwar Aicht die ganze, gleichwol aber
einen Theil der Erbschaft vermacht, hat es i"° die nemliche Be-
wandnuß, wie in §^ pracec!., Es erscheine dann 2 " aus der
Disposition ganz offenbar, daß man gedachtes Vermögen oder
(Huotam andergestalt nicht, als "Ntulo I^ezatl öc mcrc
lari habe verlassen wollen, welchensalls jedoch Î cza
u m Lonorum alle Passiva aus sich zu nehmen,
?2ltiariu3 hingegen für die Passiva nur, wie jeder anderer!^.
Zatarius, m 8ubsiclium zu haften, sowol ein-als anderer aber
die l^alcicilam nach Masgab vorigen Lapituls 14t" und 15t"
s " zu leiden hat. 3"° Ist auch heut zu Tag imer ^uotam Lo>
norum ö^ I^XreäitatiF dissalls kein Unterschied mehr, weil es
nicht soviel aus die Normalität der Worten, als den Begris und
Inhalt der Disposition ankommt.

§. 3-
(3cnu3 heißt 1"° was mehr 8pecie3 oder Inckvidua

einerley Ar t oder Gattung in sich begreift. Wird nun
dergleichen D ing , z. E. ein Pferd, ohne zu benennen, was für

U u n 2 eines
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Option in

eines von des Vermächters Verlassenschaft Iczi r t , so muß sich
hierunter zur Zeit / da er stirbt/ wenigst eine spccies cM5äcni
(3cncri3 bezeigen / sonst gilt das I^zar nicht / und tan auch
der Werth nicht einmal gefordert werden. ^'" So l l ein solches
I^czat nicht gar zu zcncral, sondern so beschaffen seyN/ daß l̂ c«
ß»tariu3 nicht mit Schlechtigkeiten oder unbeträchtlichen D i n -
gen entrichtet werden möge/ also wenn z. E. eine Münz oder
ein Grund in Qcncrc vermacht wird/ so ist das l ^ a c ungül-
tig/ weil sich I^czatarjus erstensalls mit einem einzigen Heller/
und anderenfalls mit einem Finger breit Erden abfertigen las-
sen MÜste. 4 " Wi rd das I^czamm <3encrj5 per /^empcio-
neni speciei nicht ausgehoben / sondern bleibt noch in denen
übrigen allenfalls noch vorhandenen Gattungen/ soweit solche
nicht ebenfalls lpccialitcr benommen worden seynd. Wer aber
in Ocncrc Iczato die Wahl habe/ siehe §""° leq. 4.

§. 4 .

Dbschon I^° lczularttcr der lDcditor die Wahl hat/ so
gebührt doch solche in (lencrc Iczato dem I^czatIsio , sofern
teilt anderes besonders verordnet ist. Doch mag er sich 2"° das
Beste nicht herausnehmen / sondern wenn 3'" mehr nicht als
zwey 8pccic8 ejusclcrn l3encli5 porhanden seynd/ st mnß er sich
mit dem Schlechtisten begnügen. Seynd aber 4 '" mehr dann
zwey 5pecic8 vorhanden/ so mag er nach der Mit te l -Gattung
greiffen / ausgmommen 5'" in Note Iczatä ) oder in LezatiZ
pii5i oder wo ihm der Vermachter die Wahl ausdrücklich ein-
geräumt hat / dann in all diesen Fallen tan er das Beste wäh-
lelt. Nach geschehener Wahl hat 6 " keine Reu mehr S t a t t ,
es seyen dann einige 8pccie8 verhelet worden / derowegen tan
auch 7 " " we Lxlubition aller 8pccicrum begehrt werden. 8 ^
Wi rd unter lüollezatarüz. welche in der Wahl uneins seynd/
die Sach per ^a jo rg , oder durch das Loos ausgemacht/ ist aber
9 ^ I^2tar iu3 nicht sm ̂ suris, so wählt statt seiner derjenige,
welcher ihn auch sollst von Rechts - wegen zu vertrettm hat.

Klebt das Wahl - Recht eben nicht der Person des
allein an / sondern gehet auch aus seine Erben in

wo das I-c^at aus sie tranlrwttirt wird. 11"° Kan ein säumi-
ger I^eß2t2liu3 auslnttanz des Elbens lud pcrnä amittenclH
LleälOniz zur Wahl angehalten werden. 12"° Fallt I^cZa-
tall5 die Wahl heim / wenn solche etwan einem Dri t ten über-
geben worden/ und dieser entweder nicht wählen wil l / oder nicht

§. 4.
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§. 5-

In i^uantttate IczatK, da ncnüich Jemand ein gewisses Von v«,
<3u3nmmi z. E. an Geld^ Getreid oder dergleichen lczirt, und ü ä W ^
der 5un6u5, wo man solches zu erholen haben soll/ angewiesen
wird / ist 1 " " zu uuterschcidm / ob die Anweisung nur De-
monüranoniz oder laxacioniz ßlatiä gcsthehcn seye. Ersten-
falls muß das ganze (Huantum entrichtet werden /wenn sich
gleich bey dcm angewiesenen kunäo weniger findet / anderen-
falls aber nur das <)u3ntum, was sich alldort würklich bezeigt.
2 ^ Ist in l)udi0 die Vermuthung / daß die Allwcisung mehr
OcmonNiräNomä als ^laxationis zrariä geschehen scye. Z""
^axi r t mich zuweilen der Vermächter die vermachte Sach aus
ein höheres oder minderes HuanwM i als sie in der That ist,
und da gehet nun die Mehr- oder Minderung dem I^zarario
rclpcäivc zu oder ab.

§. 6.

Eigner Sachen Vermachtnuß ist 1 ^ gültig/ wenn gleich Vo°V<r,
der Vermächter solche für ftemd gehalten hat, weil man
mehr aus die Wahrheit und den Befund der Sach/ als die Mhi-"l""Sa<h
nung zu sehen pflegt. Hat aber 2 ^ der Vermachter nur eine
gcwissc Gerechtsame aus der lehrten Sach gehabt / so bestehet
auch dasl-czar in mehr nicht/ dann selbiger Gerechtsame/ und
ist man für das übrige den Werth zu bezahlen nicht schuldig.
"Bey Vcrmächmuß ganz fremder Sachen ist z ' " zu unterschei-
den/ ob die Sachen dem Erben / oder dem I^arar io , oder ei-
nem Dri t ten zugehören. V o n all dreyen Fällen siehe s " "

7.8.9.

§. 7.

Gehört die vermachte Sach dem Erben zu/so gilt i"ö dasund
^.^cl( , ohngcacht der Vermächter selbige Sach für die Seinige U
geachtet hat/ und wenn sie etwan nur einem aus mehr Erben'"'
allein zugehört / so entrichtet derselbe nur seinen Theil 'allein/
und concurriren die andere Miterben pro ram. Dasern auch
ein anderer als der Erb mit dem Lczar onenrt ist / so hat es
mit ihm die nemliche Beschaffenheit, wie mit dem Erben.

X x r §. 3.
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§. 8.

^

Oder dem Gehört sie aber dem I^ezatario bereits selbst zu, so ist die
Frag / ob er solche schon zur Zeit, da das I^zat verordnet wor-
den, gehabt, oder erst hernach erlangt habe? Erstenfalls gilt
das I ^ a r nicht, ausser soweit selbes dem I ^ a t a n o noch N u -
tzen schaffen tan. Anderenfalls hingegen gilt das I^zat 26 L5

ä prZeNan^H ^Lttimatiomz, ausgenommen da die Sach
mcrc lunativo erlangt worden.

k. 9.

Gehör't sie endlich einem Drit ten zu, und hat der Ver-
machter Wissenschaft hievon gehabt, so muß sie der Erb bey-
schaffen, oder da solche um billichen Preis nicht zu haben ist ,
den Werch nach unpartheyischen Anschlag bezahlen, hat aber
der Vermachter nicht gewust, daß sie einem Dritten gehörig
seye, so gilt das Lczar nicht, ausser wenn solches einer ver-
wandt-oder sonst nah angehenderPerson vermacht worden. I n
Zweifel wird auch allzeit gemuthmasset, daß der Vermachter
keine Wissenschaft davon gehabt hat, muß demnach I^atanuz
dieselbe aus Wiedersprechen beweisen.

§. 10.

I s t die leZirte Sach dem Vermachter nicht allein zugeht
3emHast,rig, sondern nur mit anderen gemeinschaftlich, so gebührt dem
licher Sach, I ^a ta r io auch mehr nicht, als der Antheil des Vermachttls/

niemal aber der Werth des übrigen Ancheils.

§. 11.

3H

' ei»« I n Sachen, welche dem Vermachter zwar eigenthümlich,
anderen verpfändet seynd, ist abermal zu unterscheiden, ob

derselbe Wissenschaft von der Verpfandung gehabt hat oder nicht.
Erstenfalls muß der Erb das Pfand lösen, und dem I ^ a r a n o
srey einlieferen, anderenfalls liegt die Löfimg I ^a rano ob /
ausgenommen, wenn ein anderes ldecialicer verordnet ist, und
muß auch dieser m llubio die Wissenschaft beweisen.

§. 12.

Von besonderen

§. 12.

Wird eine streittige Sach vermacht, so führt der Erb
krocclz auf seine Kosten aus, und prselUrt kein mehrers
was Recht und Urtheil giebt, es hätte dann der Vermachter
nicht gewust, daß die Sach streittig seye, dann in diesem Fall
muß das I^c^gt oder wenigst der Werth desselben allzeit entrich-
tet werden.

§. 13.

i"i> Nenn der Vermachter seine an einen Drit ten Haben-ober
de Schuld-Forderung (Nomen ^ ä i v u m ) vermacht, so ist derA"
Erb dem I ^a rano zu Entrichtung oder Gewehrschaft des°">
Schuld-(Huanti niemal verbunden, sondern dieser muß sich mit
(ücckr- oder Überlassung der ä ä w n , wie sie ist, begnügen
lassen. Sobald aber 2 ^ die vermachte Schuld von dem let ta-
rorc noch in Lebzeiten beygetrieben wird, oder sonst aushört, so
hört das I.cz2t gleichfalls auf. ? " Kan auch der Schuldner
seinem Glaubiger dieSchuld (^ommk3llivum)1czlren,wenn
änderst in I ^ 3 t 0 mehr, als in vebito entweder quo acl k e m
oder ^ocum, I'cmpuz gut (Hualitatem Dcbiti vcl 8olutio
ni3 begriffen ist, welchmfalls auch 4 " das I^c^at nicht ausge-
hoben wird, wenn Ocbitum concktionatum pure vermacht
w i rd , und die l^onöition envan in Lebzeitm desVermächters
noch exilUrt. Vasern aber 5 " der Debitor seinem ^recktori
ohne der Schuld zu erwehnen eine gewisse 3ummam vermacht/
so muß diese nebst der Schuld bezahlt werden, und wird Com-
pcnlatio oder 5olutio nicht daraus vermuthet, wenn gleich
die lehrte 5umma mit der Schuld m lHuanto übereins
tommt.

§. 14.

Vermacht der Occlitor dem Debitor! die Schuld,so wird Oder Bei
zmö h^^^ letztere von der Ze i t , da obverstandenermassen I"
I^czari cccjjrt, von all weiterer Ansprach I Proportion
Vermächtnuß sowol für sich als seine Erben befteyey und da es
2^° eine l^ypotkcc-Schuld gewest, so fallt auch dieselbe mit-
weg. Desgleichen werden z"5 die Bürgen dadurch liberirt /
nicht aber 4 " l^orrei 6ebcnc!i, ausgenommm in Obligation!-
dus inäiviäuid. 5^ M ö g m nicht nur Schulden ex ^ l u m o ,

X r l 2 son-
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sondern auch andere Forderungen icZirt werden / und zwar 6'"
sowol ausdrüctlich als stillschweigend/ z. E, durch Vcrmaclulllg
des Schuld-Scheins oder Handels-Bucbs/ worin dic Schuld
eingetragen ist/ oder da man dem Erben die Anforderung ver-
buchet. Ein anderes ist 7"^ wenn ihm nur das Pfand ver-
macht ist/ dann dadurch wird uur die Sicherheit/ uicht aber
die Schuld selbst nachgelassen. 8 ^ 8upp0mrt man allzeit/ daß
ein Schuld odcr Forderung würklich vorhanden gcwcst / sonst
ist das Î cZac uugültig. 9"" Wenn der Vermachter die Schuld-
Forderung in Lebzeiten noch einbringt / so wird das

geachtet.

5. 15.

w m Dotis wird genannt / wenn der Ehe-Mann
selbst seiner Ehe-Frauen das zugebrachte Heyrath-Gut le^r t /
als welches 1"° soviel würt t / das erstlich all jenes > was der
Ehe-Frauen in Ansehendes Heyrath - Guts ctwan per paäg
zu Last gelegt worden/ dadurch wegfallt/zweptens die lllacion
in Ansehen der Erben nicht mehr bewiesen werden darf/ drit-
tens die von dem Ehe-Mann hieraus verwendete Kosten in tei-
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h hs
nen Abzug mehr kommen. 2^" G i l t dieses

iß ß
nicht/wenns z h / n

man gewiß weiß/ daß nichts eingebracht/ oder das Eingebrach
te in Lebzeiten des Ehe-Manns wiederum zurückgegeben wor-
den / oder verlohrcn gegangen ist. 3"" In ^czatjz, welche der
M a n n seinem Wcib ohne Meldung des Hcyrath - Guts ver-
schaff wird nicht pr^lumirt / daß er Doccm damit habe com<
pcnNren wollen/ folglich tan beedes zugleich begehrt werden.
Desgleichen wenn 4'? die Frau ihrem Mann das Heyrath-
G l l t lczirt/ welches sie ihm entweder niemal zugebracht/ oder
niederum zurückgenommen hat/ so tan er solches nichtsdesto-
weniger voll ihren Erben begehren. 5^ I ^ a m m Ootis. wel-
ches nemlich der Ehe-Frauen uicht von ihrem Ehe-Mann/ son-
dern von einem anderen vermacht wird/ hat nicht nur die still-
schweigende Bcdingnuß in sich/ wenn die Ehe erfolgt/sondern
tan auch in unbenannter 8umma vermacht werden/ wclchen-
falis das (Quantum von der Obrigteit bestimmt wird.

§. 16.

Jährlich - monatlich - wöchentlich - oder tagliche I ^ a t a ,
Kraft welcher man ncmlich I^c^atano, z. E. alle Jahr/ Monat^

Wochen,

Wocsien odcr Tag etwas zu entrichte« hat / werden 1^^ nicht
für ein/ sondern für soviel I^zata geachtet/ als Jahr/ Monat/
Wochen oder Tag seynd, welchemnach auch 2 ^ nach Abster-
ben des Vermachters nur mit Ansang jeden Jahrs/ Monats/
Wochen odcr Tags / sofern kein andere gewisse Zeit hierunter
Nxirt ist / Dies I^czari ccäirt, folglich Û3 ^ranzmilliOniz
Platz greift/ wohingegen 3 " dic übrige Jahr/ Monat / Wo-
chen oder Täg< deren Anfang I^zarariuz noch nicht erlebt hat/
auch auf seine Erben nicht mehr tranzmittin werden. 4^ Wi rd
ctwan gleich überhaupt eine gewisse 5umma lezirt / und nur
die Bezahlung iu jährlich - mouatliche oder dergleichen Fristen
verthcilt/ so ist es kein I ^ a m m annuum oder mcnNluum,
sondern unuMz purum, simplex, und wird mithin <Ü3lu cvc«
nicncc, wie andere I^czata, ganz rranzmittirt. I n Zweifel
werden aber 5^ dergleichen Vcrmachtnussen allzeit mehr pro
2NNU!5 A mcnllirujä, als pro PUN3 öc llMpIicidus geachtet.
Welche nemliche Bestbaffenheit es 6'" auch mit vermachten
jahrlichen Gefallen hat. 7" " Is t aus den Fall / wenn ein ge-
wisser Î unclu3 pro I^czato 3NNU0 vcl mcnttruo angewiesen
wird/ der schon öffters vorgekommene Untcrjchied mccr k'un-
clum Dcm0nKl2U0Nl3 vci I3xari0ni3 ^rarm achcÄum wie-
derum zu beobachten/ uud crstensiüls das/ was an dem kun-
60 ermanglet/ von dem Erben zu luppliren. 8"" Ditkcrirt auch
I^czamm annuum vcl mcnKruum von (^0nvenri0ni!)U3 21^
nul3 vcl mcnNrui3, welche per Häum mccr Viv03 gepjlogm
werden/ dcum diese letztere erstrecken sich rc^ulanrcr auch all-
zeit aus die Erben / soweit kein anderes ausdrücklich paäirt ist.

§. 17.
Bcy vermachten Unterhalt wird 1 " " zuförderst ausdievi-

lpoNtion gesehcu/ und wenn hierin nichts gewisses bestimmt
ist / so kommt es 2^" auf richterliche Ermässigung an / wobcy
ftwol auf das hinterla^ue Vermögen/ als das Alterund den
Stand des ^ezatarii vorzügliches Augenmerk genommen wer-
den / und hiernach der Altsspruch geschehen muß. z"ü Daur t
auch dieses ^ezIc rezulIrircr, solang der I^c^arI.nu5 lebt / und
hindert 4 " nicht / daß er etwan in anderwcg bemittlet ist/ llnd
des I^zacs nicht mehr bedarf. 5'° Wird es aus den Fach wenn
dem I^zarano jährlich / monatlich / wöchentlich ein gewisses
(Quantum zum Unterhalt ausgesprochen wird / ebenso wie mit
anderen I^czaris 2linm5,mcnNrui5 öcc. gehalten.

V Y Y §. 18.
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§. 18.
Vou vcr.
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Was die gemeine Rechten 6e 8ervttute,
Ic^atä besonders verordnen, ist bereits oben in ?. 2.

p. 7. öc seq. wenigst quo aci I^sum moäcrnum angeführt.
I n all übrigen stimmt dieses I ^ a r mit anderen Vermächtnis
sen übcrhanpt znsammen.

§. 19.

Hier seynd drey Falle zu öittinZuiren, 1 " " ob nnr ein
Bauern-Gut überhanpt / ( t^un^uz) oder 2 ^ ein zn D o r f und
Feld beschlagen- nnd eingerichtetes Gu t / (k'uncluz Wttru5u3)
oder Z"ü ̂ ^ h^ Einrichtung oder der sogenannte Guts-Bericht
( Initrumcntum vcl Invcncanum ) vermacht wird. Unter
dem 1"" Fall verstehet man das Gu t mit allen dazu gehörigen
Grund-Stücken, unter dem 2"° aber nicht nur dieses sondern
auch all auf dem Gut vorhandenes Viche, Schiff und Geschirr,
dann die zu des Vermächters beständigen Gebrauch dahin ge-
brachte Fahrnuß, unter dem 3 ^ Fall endlich nicht zwar das
Gut selbst, wol aber, was zu dcsseuBcschlag-oder Einrichtung
erfordert wird.

§. 2O.

"ß ' Vorrath (pcnuz) bedeutet alles, was zur Hauß-
Nothdurft an Speiß, Getränt, Holz, Kohlen und Liccht an-
gesihaft wird. Von dem Hauß- Rath oder der Hauß-Fahrnuß

3 I I Ä ! ) siehe oben k. I. cap. 6. §. 21.

§. 21.

vermachten Gctreid verstehet man 1^" alle iowol
gering als schwere iiorrcn desselben an Waißen, Korn, Fesen,
Vun te l , Gersteu, Habern, Erbsen, Präun, Linsen, Bon-
nen. Wohingegen 2^° das Obst, wicauch Kraut , Rüben,
Flachs, Hanf, Hopsen, Erdäpfel, Toback, Hen und Grum-
met zwar unter den Feld Fruchten, nicht aber unter dem Ge-
treid verstanden ist. Desgleichen gehört auch z"" weder Mch l
nocb Malz mehr unter das Getreid, und eben sowenig das
Snohc, ausgenommen wenn das Getreid noch in Palm und

ungc-
S
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uttgedrosthcn ist. 4 ^ M u ß solches auch zur Zeit, da derVer-
mächter stirbt, schon gesammlet, oder wenigst von der Erd ab,
gesondert seyn, sonst gehört es nicht mehr dem I ^ a t g r i o , son-
dern dem Erben.

§. 22.

Nachdem auch öffters 1 ^ Gold und Si lber,
Geld, ^"Frauen-Schmuck, 4"Iubelen
endlich 5'" Kleydcr vermacht wcrdcn,so verstehet man unter
I"« weder Münz noch Knaulen, wol aber all anderes
verarbeit- als roh- oder zerbrochenes Gold nnd Si lber , soweit
nicht dieses durch die I)jsp0llN0li mehr erweitert oder einge-
schränkt wird. Unter dem 2^" weder IVIcöMen noch ausgc-
lchntes Ge ld , vielwcnigcr Nblizarionez, und da allenfalls
das I^ßac in gewinn Geld - Torren bestehet, so stehet man des
Wcrths halber lediglich aus die Ze i t , da die lDjhollcion ge-
macht worden ist. Unter dem 3 ^ werden nicht nur gefaßt und
ungefaßte Edelgestein uud Perlen, sondern auch alles znr Leibs-
Zierde gehöriges Gold und Silber, z. E. Arm - Bänder, An-
gehäng, Schuh-Schnallen und dergleichen, nicht aber weisses
Gezeug, Spitz oder Kleider, umer dem 4"° stwol Perlen
als Edelgestein, ftmt dem Gold und Silber, womit selbe gefaßt
seynd, unter dem 5"" endlich weder wcisses Gezcug, noch
Spitz, minder ganze-Stück - Tuch oder Gczeug, und ebenso-
wenig Degen oder Hirschfänger, wol aber H u t , Strumpf/
Schuhe, ulld all andere Kleidung verstanden.

§. 23.

I n Sachen, welche limplicircr extra (^ommercium
?atrimomuln seynd, Hat teine Vermachtnuß Statt , ein
deres ist, wenn sie nicht limplicicer, sondern nurlclpcäivc
weder in Ansehen des Vcrmachters, I^ararü oder Erbens cx-
tra patrimonwm seynd, wie z. E. Lehen, oder Ndeicommik
in Zlllsehen der Frauens - Personen, dann damit wird es wie
m l̂ czaro kci alicnX gehalten.

§. 24.

Zukünftige D inge , welche noch nicht würklich cxlstiren,
sondern nur angehost werden^, z. E. künftige Feld - Früchten,

y y 2 oder

on ver-
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oder Fischzüg und dergleichen/ mag man ebenfalls soweit, als
sie des Vermächters DispoliQOn umcnvorffcn seynd, Icziren,
und wird das I^czat czui) 26 LKcäum 1l2nsmjlIi0Nl3 , wie
andere überhaupt pro puro gehalten / tan aber gleichwol so-
lang nicht gefordert werden, bis der (Ü2lu5 exiNirt, und wenn
die angchofte Feld-Früchten zum Theihoder gar nicht wachsen,
so ist der Erb nicht einmal den Welch für das zmuctgeblicbe-
ne zu vergüten schuldig, es scyc dann eine gewisse ( ^
Früchten lczir t , und annebens der Grund nur D
ni3 ^ratia ausgezeigt.

§. 25.

Wenn 5262 Wenn ?2Äa lezirt werden, so müssen solche weder ver-
min , botten, noch ungereimt seyn, sonst gilt das I^zac nicht, die

übrige kaäa aber muß der Erb entweder in Namrä verrichten,
oder da es nicht wol seyn tan/ das Inccrell

oder eine

!'

§. 26.

W i r d die nemliche Sach von dem nemlichen Vermachter
^ vermacht, so entrichtet man dieselbe nichtsdestoweniger
nur einmal, es bezeige sich dann ganz tlar und offenbar, daß
der Vermachter das I ^ M mul t ip l ic i r t , mithin auch so viel-
mal habe entrichtet wissen wollen.

Achtes

Von Schankungen unter Lebendigen als v«n :c. 271

V o n Schankungcn sowol unter Lebendi-
gen als von Tod wegen. ( Oananonidus

incer Vivos öc

^Andlungen, wodurch man aus blosser Gnad und Freyge-
bigteit ohne Entgeld etwas von dem anderen erlangt,
werden Schantungen genannt, und geschehen entwe-

der per HÄUM imer Viv05 oder klortis cau32. Is t nun die
Schankung ihrem Inhalt nach so beschaffen, daß sie noch in
Lebzeiten des Donaroriz ihre Kraft und Beständigkeit erlangt,
so heißt es Donario jnrcr V ivos , kommt sie aber erst durch
den Tod desselben zu Kräften, so ist es nach Anleitung obigen
l " " cap i"n §"i (in letzter W i l l und llonatio Morris cau53.
Der weitere Unterschied zwischen beeden erhellet mit mehreren
aus folgenden §"-, und wird auch in Zweifel allzeit mehr

i Vivo? als Morris causä s

§. 2.

kungen über-
haupt, in-
sonde heit
wie die 0o»

cau-
utrsch

den s«rnd.

Eine Schankung von Tod wegen ist entweder realis oderVo°o°°..
Durch die letztere, welche ncmlich mittels ^

blosser Zusage geschiehet, erlangt i " " der llonaranuz vor dem''-
Tod des Donaconz weder ObliZationem nocs) ^äionem, son-
dern nur die alleinige Hoffnung zur geschenkter Sacsic ( n u ^ m
8pem cickimm in ) weil die Schantung, wie jeder anderer
letzter W i l l von dem Dongrore allemal wiederum bis aus den
letzten Augenblick zurückgenommen werden tan. Durch die
vonar ioncm realem aber, welche neulich mittels wörtlicher
Uebcrgab gepflogen wird , erlangt ^war 2 ^ l^onIrizri^g das
Eigenthum der geschenkter Sach, jedoch, solang der Dnl iaor
lebt, anpergcstalt nicht als widerruflich / und M s sich dieser

3 z z etwa«
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etwan bey der Uebergab das EigNtthum Lebenslänglich vorbe-
hält/ so hat sich auch Donarariu3 in Lebzeiten des Donators
mehr nicht als des blossm Dctcntions - Rechts m Ke äonatk
zu erfreuen.

§. 3-

Vttmächt- ^ezata lind Schankungen von Tod wegen seynd zwar dem
V«ffen «Nter-gemeinen Recht nach in einigen Stücken unterschieden/ welcher
schien ^ ^ j aber heut zu Tag nicht mehr beobachtet wird.

§. 4.

^ i 5 . Schankungen unter Lebendigen werden nicht nur w kca<
vivo,.' leg öc (üonvcntionalez, sondern auch in 8implicc5 öc kemu-

ncratoriaz getheilt. Reales und (^onvcntionalcä cüstinzui«
ren sich obverstandenermassen darin/ daß jene mittels würtl i-
cher Uebergab/und diese durch blosse Zusage geschehen. Simplex
öc propria Donatio ist / welche aus blojser Freygebigkeit her-
rührt/ lcmuneracOlia öc jmplopna hingegen/ welche sich aus
ganz besondere Verdienst gründet/ mithin nicht soviel für eine
Gnad und Freygebigteit / als wol verdiente Belohnung anz:l-
sehen ist.

§. 5.

1 ^ Is t der Wil le sowol aus Seiten des Donators , als
auch 2^" aus Seiten des Donatarü, wie nicht weniger z " ^^ch
Gestalt der Schankung die gerichtliche Insinuation erforder-
lich. H6 1 " ^ legt sich zwar der W i l l sowol mit Worten als
Werkeiszu Tage/ doch wird aus der Uebergab allein memal
eine Schankung gemuthmasset/ wo nicht andere Merkmale da-
zu kommen / und ^ n i m u m äonanck deutlich zu erkennen ge-
ben / z. E. da man Inclebimm wissentlich bezahlt/ und derglei
chen. Von dem 2"" und 3"° kcquil iro siehe §' K

Von Schändungen unter Lebendigen als von :e. 27z

III.

§. 6.

l ^" Muß die äcceptation aufSeiten des Donatalii ge-
siflehen/ und zwar 2 ^ Münd- oder schriftlich/für sich selbst/oder
durch einen anderen / welch - letzterensalls jedoch z"ä z>as ^ lan-
l , oder wenigst die erfolgende Kaciäcacion vonnöthen ist.

Liegt allenfalls dem Donarario der Beweis ob/ daß er die
Dona-

einer
liun

, aus obige Weis acceptirt habe/ ausgenommen 5'
in Donatione rcali oder auch in convcntionali, sosern sie M
Gegenwart des Donatarii geschehen.ist/ oder aber in
ne liberatoriä, Kraft welcher der Debitor nur seinc
t ion entbunden wird/Massen man in all diesen Fällen.... — .
lenz solang prasumirt / bis der Dissensuz deutlich hierunter
erklart worden. 6 " St i rb t der Donator oder Donatanus noch
vor der ^cccpcation ^ so tan solche von des Donatork Erbm
noch ersetzt werden. /"'^ Hat die Reue aus Seiten des Dona,
rori5, ehe und bevor die Schantung erweislichermassen accs-
ptirt worden/ allzeit noch Platz.

§. 7.

Wer 1^" an Geld oder Werth über tausend Gulden hiesi-GeriM.chs
ger Landswehruug verschenken wi l l / der muß die Schan-ei
tung vor ordentlicher Obrigkeit inlinuiren lassen/ wornach man
sich auch hinsühro in der Oberen Pfalz ohne Unterschied unter
beweg- oder unbeweglichen Gütern zu achten hat. Es ist aber
2 " die ordentliche Obrigkeit hierinsalls / worunter der Dona-
tor auch sonst seiner Person halber zu stehen hat/ doch kan in
Verschenkung unbeweglicher Gütern die Inlmuation auch co.
ram ^uckce I^oci kc i lltV geschehen. 3 ^ Mündliche In^nua-
tionc3 sollen protocollirt werde«/ damit sie ̂ Äenmassig con-
ttiren / und wenn man 4 ^ die Inlinuation nicht selbst/ sondern
nur durch einen anderen verrichtet, so muß sich pieser mittels
eines 8pccial - Gewalts 26 HHa IcAtimiren. ' 5" Sol l die
Obrigkeitliche Bcstättigung andergestalt nicht als pr^via Co.
ßnirionc CausX^ das ist/Nach vorlchlffiger Einsicht der Dona-
t ion und gnugsamer Ermässigung aller hierunter zu betrachten
kommender Umständen crtheilt werden / damit so lcichterdings
teine Verschwendung oder andere zu pr^jucktz eines Drittens
gereichende Ungebühr mitunterlauffen möge. ' 6'" Erlailgt die
bestättigte Donation quo acl 8ummam excecientem ihre
Kraft und Gültigkeit nicht erst von Zeit der Bestättigung, son-
dern der Insinuation, welche letztere auch 7"" noch in Lebzei-
ten des Donatoris geschehen muß/ sonst ist die Donauon un-
gültig/ und wird durch die nachfolgende Insinuation oder Be-
stättigung nicht mehr bekräftiget. 8"" Kan Donator aus die
Insinuation weder rcnunciren/ noch diesen Mangel durch den
Eid ersetzen. 9"" Hat die cx DeteIu ln^nuatiorli^ ungültige

nur cjUO 3cl summam cxcßclcmcm teine Kraft /
Z z z 2 cm
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im Ueberrest aber bleibt sie beständig , und werden 10"° die
l l u ä u z oder lnrercllc in die 8ummam dissalls nicht einge-
rechnet. 1 1 " " Verstehet sich obige summa allzeit nur von ei-
ner einziger Donar ion, falls aber mehr Schantungen an die
nemliche Person gemacht werden, so ist wol zu unterscheiden,
ob sie zu gleicher Zeit/oder zu unterschiedlichen Zeitm mit einem
merklichen Inrervallo geschehen. Erstensalls pflegt man selbe
sammentlich nur für eine einzige Donation anzusehen/ folglich
auch die 5ummam hiernach auszurechnen. Letzterensalls aber
seynd es mehr Schantungen / und wird also nur die äumma
einer jeder besonders betrachtet.

§. 8.

5«°t, worin Obbemelte Insinuation ist unnöthig I"ü in Schankungen,
! welche von Fürstlichen oder an Fürstliche Personen gemacht wer-

^ ^ 2 " in Schantungm 26 Pias lüaulaz, oder 3 ^ zu Wie-
derbau - oder Verbesserung eines abgebrannt - oder sonst rumir-
ten Hauses oder Verbesserung öder Gründen, 4 " in Donano-
nidus proprer l^uprias, 5 " in kcmuncrationen sonderbare
und erweislicher Verdiensten, 6 " wenn einem Soldaten oder
Kriegsmann in Ansehen , daß er sich wahrenden Krieg beson-
ders wol verhalten und äiüinZuirt hat, etwas geschenkt wird /
7 " " in Schantungen, wodurch Donarariuz nur seiner OKIjza-
t ion von dem Oonancc Udcrirt wird, und endlich 8 ^ in Schan-
tungen, welche vor fünf Bezeugen geschehen.

§. 9.

«u

Wer
«ionem mt«

^ Seinigen nach Belieben verschens
ken, jene allem ausgenommen, welche entweder von Natur
aus Mangel gnugsamen Verstands oder Willens daran gehin-
dert seynd, z. E. Kinder und Unsinnige, oder welche in ihren
Sachen keine sreye llilpolwon haben, z. E. puppillen, M i n -
derjährige , (jcclarirte Verschwmder und dergleichen. 2 ^ Kan
auch kein Vormund, duraror oder ^cimiiMraror dem pup-
pMcn oder Pfieg-Befohlenen etwas verschenken, ausser soweit
es die Notwendigkeit, Billichteit oder Gewohnheit mit sich
bringt. Vielweniger ist dieses z"" einem blossen Anwald ohne
8pccia! > Gewalt erlaubt. Dahingegen tan 4 " rezulancer ein
jeder nicht nur für sich selbst, sondern auch ex lüonlcnk; pr

l

Von SchankunZen unter Lebendigen als von :c. 275

ö sm andere eine Schankung erlangen. I m übrigen sie-
he 5" von denen Schantungen unter Eheleuten das mehrere in

1. csp. 6. §. 31. An uneheliche Kinder oben cap 3. §. 13.
von Schankungcn an Obrigteiten oder Beamte in

l. ?. 1. cap. 9. §. 6.

§.

Können alle machen versihentt werden , soweit
i zugehörig seynd. Fremde Sachen mag man

weiter nicht als a6 Lft'cÄum krHscriprioniz verschenken ,
leistet Donacor ohne besonderen Gcding keine Gewehrschaft
hievor. z '" Ist zwar Donario omnium Lonorum nicht ver-
botten, docb haftet solchenfalls Donatariuz nicht nur Donaw-
r i , wenn er sich selbst nicht mehr erhalten tan, um die Olimen-
ra, sondern auch denen Ocäirorjbuz desselben um alle bereits
vor der Donauon vorhanden geweste Schulden und Forde^
nmgen, soweit Donator nicht mehr lolvcn6o ist, wie nicht
weniger denen Noch - Erben um ihre zu suchen habende I.czi>
timam.

§. 11.

M i t denen Bcdmgnnssen und anderen dergleichen Zusa- «̂
tzen hat es bey Donanonibus inrer Vivoz die nemliche Be- ' "
schaffenheil, wie in anderen kaÄig laut?. 4-cap. i . §. 3.9. io.

§. 12.
iutcr

mcre conventiongli ist Donator schnl-
dig seine Zuftg zu vollziehen, mithin die Schantung in Nam-
ra , oder wenn dieses nicht wol mehr seyn tan , im Werth an
Oonaranum selbst, oder nach seinem Tod an die himerlassene
Erben, und zwar 2 Die k lo lX cum k'ruÄibuz vel llluris aus-
zulicscrcn. In Donanone rcali erlangt 2 " Donat3lM5 das
Eigenthum von der geschenkten Sach, ohngeacbt solche vorhin
schon per lüonvcmioncm an Jemand anderen verschenkt war ,
als welchem gleichwol der kczrelz an Donacorem um ge-
bührender äarizfacirung wegen bevorbleibt. Die Gcwehrschast
tan 3"° Donarariuz ailf den Fa l l , wenn die verrenkte Sach
evincirt worden, nur in Donarione remunergroria, nicht aber
in fim^lici bey Donarore suchen. I m übrigen hat 4 ^ das

A a a a )
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)u3 Iccrcsccnäi. wie in all anderen ^äldu51
auch in dergleichen Schgnkungen unter mehr
nicht End-
lichen siehe auch 5" vott dem Lenekcio (üompecenriX) welches
dem Donawl i allenfalls zukommt/ l^oä. ^uä. cap. lZ. §.
IO. n. I.

§. 13.

Schankungen unter Lebendigen werden entweder ganz
oder nur zum Theil revocirt/ das letzte geschieh« nur in Dona-
tionlbus inoNiciolis, das erste aber auch nur wegen Donatani
Undankbarkeit/oder aber wennDonaror erst nach der Donarjon
ein oder mehr Kinder bekommt / welches sich jedoch nur clc Do-
narione Nmplici verstehet / dann kemuneratoria wird weder
per lnzratüuclincm Öona^ rü , noch äupervenienriam
lOlum rcvocirt.

§.

heißt/welche so exccssiv ist/ daß die
h Gebührnuß dadurch geschmahlert wird. Dergleichen

Schantungen können 1^" von Hem Noch - Erben per (Huerclam
lnoNiciolge llonatlonis soweit umgestoffen werden / als er da-
durch in seiner I^ezicima verkürzt wird/welches auch 2 ^ Sta t t
hat/ wenn die Dotat ion allem Anschein nach in einen anderen
lüontraÄum limulatum verkleidet worden ist. 3 ^ Kan zwar
Lczitima rezulariter erst nach dem Tod des Donatoris gefor-
dert werde«/ nichtsdestoweniger stehet man bey DonariOnibuz
wofficiollZ aus das Vermögen nicht / wie es sich E m p o r e
k to r tk befunden / sondern wie es ^empöre DonINoms ge-
west/ und wird hiernach die ^czicima ausgerechnet. 4 ^ H^t
obgedachte l^iercla nicht Stat t . Erstens wenn der Noch-
Erb gegen dcn DOnarorem so undankbar gewest / daß er des-
wegen hatte gar enterbt werden können. Z w e y t e n s wenn
er dcn Willen des Donators ausdrücklich oder stillschweigend
schon einmal aznolcirt hat/ welch- letzteres jedoch aus der blosi
sen Erbschafts - Antretwng allein ohne anderen Merkmahien
nicht gemuchmasset wird. D r i t t e n s wenn nach Absterbeit
des Donacoriä bereits fünf M r verstrichen seynd/ ohne sich

mie

Von Schenkungen unter Lebendigetr und von :c.

Mlt vlejer Klag hierunter gemeldfl zu haben. V ie r tens wenn
W^ome^ia ^ull5 Olclmana ve! extraOr^lnana für
ErbMAM übrig sMd/ um zu dem Seinigm zu ge
FMftns d NchEb i B d d

Noch
Hen g s M / z g z g
langen. F M f t e n s lvenn der Noch-Erb nur ein Bruder oder
Schwester bis l)0N2wn3, annebens aber von der nemlichm
schlechten HuMrät, wie Von2t2riu5 ist.

§. 15.

Ist DonatanuZ gegen llonaroreln «,^anldar / so saNOd«un,
dieser die Schankung per HHionem revocatoriam wiederum^""halber,
zumcknehmen / es muß aber 1 " " eine grosse und solche Un-
dankbarkeit styn / wodurch Uonawr an Leib / Ehr oder Gu t
grob angegriffen wird / welches aus richterliche Ermässigung
ankommt. 2 " Is t sochane Klag oder Wiederruffung ein blosi
ses personale, welches weder aäive noch pallive auf die Erben
gehet/ ausgenommen, wenn die Sach schon einmal in Lebzei-
ten des vonaroliz angebracht worden ist. 3"" Hat sie auch
nur soweit S ta t t / als die geschenkte Sach noch bey Dona-
tario oder dessen Erben würklich vorhanden ist/folglich gehet sol>
che aus verzehrt-oder bonä ?i6e verausserte Sachen nicht mehr.
Vielweniger wird 4 ^ einem Drit ten an dem bereits vor der
Wiederruffung erlangten Pfands - Recht hierauf prXjuclicjrt.
5 " Stehet die zweyte Ehe der Mutter niemal im Weg / um
ron undankbaren Kindern die ihnen vorher gemachte Echankun-
gen wicderruffen zu können. 6 ^ Wird verstandene Klag mit
der Txccprion, daß die Schantung eidlich geschehe«/ oder mit
dem?2Ä0 6e non revocanäo ob Inzlatiruämem verclauki-
llrt seye/ nicht abgelewt/ wol hingegm 7"° wenn die begange-
ne Undankbarkeit von Donawrc wiederum ausdrücklich oder
stillschweigend verziehen und nachgelassen ist.

§. 16.

Bekommt Donator erst nach der Donation ein oder mehr,
Kmder / so wird diese 1 " " iplo ?3Ä0 und dergestalt dadurch ü
aufgehoben/daß Donator das Eigenthum der verschenkterSactie,"
soweit solche bey Donarario oder dessen Erben noch findig ist/
alsofbrt wiedemm erlangt, und solche mithin von ihme odcr
Anck Erben vm^iciren und zitruckforderen kan. Wohingegen

A a a a 2 2 ' "
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2 ^ die bereits vor der Geburt des Kinds genossene Früchten
vonatario unwiederrufiich verbleiben, z ' " Verstehet sich
solches nur von ehelichen, oder wenigst per ludscquen5 ktacri-
monium lczitimirten, nicht aber von anderen unehelich - oder
angewunschenen Kindern. 4 ^ I^econvalclcirt die Donation
nicht, wenn die nachaebohrne Kinder wiederum absterben. 5^
Gehet die Klag auch auf die Erben des Donators. Hat aber
derselbe 6'" schon zur Zeit der llonanon eiu oder mehr Kinder
gehabt, so wird solche auch durch die weitcrs nachgebohrnc Kin-
der nicht mehr entkräftet, desgleichen bleibt 7"" die Schankung
non obltamc 5upcrvcmentiä I^iberorum bey Kräften, wenn
der Vatter es ausdrücklich gewolt hat, daß die Donarion der-
wegen nicht umgestossen werden solle, welchenfalls jedoch 8'"
denen Kindern obverstandene (Hucrela moiNcios^ DonatiOms,
falls sie in I^ßitima IZeclirt wären, gleichwol noch bevor bleibt.
y " " I s t auch die Rede allhier nur von merklich-grossenSchan-
tungen, welche 8ummam Insinu2ti0M5 excc6iren, dann die
kleinere werden durch mehr erwehnte 8upcrvemcMl2m ^ ^

niemal gehoben.

Neuntes

euntes
übcrhaupt,lnsondw

und
Von

heit von

^Etztwillige DilpositioneZ, wodltrch Jemand die ganze Was und w,s
^ Erbschaft, oder wenigst ein Theil derselben, oder gar " ^ ° " °

nur ein pIrcicuIar. Stück des hintcrlassenen Vermö-'
gens zu dem Ende anvertraut w i rd , damit es von dort in wei-
tere Hände kommen und rettiruirt werden solle, psiegt man ?i>
dcicommik zu nennen, und sowol in k16cic0lNMlssa k'HMiljI
öc VuIZaria, als I^mversIlia öc pamculgria abzutheilcn. Die
letztere, welche nemlich nicht in ganzen Erbschaften oder einem
Theil derselben, sondern nur in parcicular - Stücken bestehen,
werden denen I ^g t i s durchaus gleich, mithin nach der Vor-
schrift obigen 6"" und 7 ^ ^g^. geachtet. Vonshft g 7 ^ pch V
lis l^amiliX siehe nächstfolgend- Id)t-s Lapitul. I n gegenwärtigen
aber kommen allein Vul^ana öc I^nivcl-lalla das istsolcheaber kommen allein Vul^ana öc ^mvcrlalw , das ist, solche
^iäcicommissa vor, da zwar die ganze Erbschaft, oder wenigst
eine l)uora derselben, jedoch nicht zu (.onscrvarwn oder Ausi
nahm einer gewissen kamMe, sondern aus anderen des?iäcj.
^ommitrcnrens Absichten Jemand rclUmirt werden solle.

§. 2.

Derjenige, welcher die anvertraute Erbschaft oder anderes
Gut zu rcüimiren hat, wird 1 " " blHrc3 56^ciäri^5, inlUcu !
tu8 vcl clilLÄuz benamset, und zwar ohne Unterschied, ob cr
selbe ganz, oder nur zum Theil, ex lettImcnco vel ad ln-
tcttaro reitiruiren muß. Det andere hingegen , an welchen
2 ^ die l^eliirurjon nach der lnccnrion des ^jclcicomrnjrccn«
tens geschehen soll, heißt ^ r e g Käcicomm
8c lubNicumz, weil nemlich ein jedes kiäcicommik
äubttirurjoniz öc qm6cm inclircÄH ist. Hat NUN Z"" jetztgc-
dachter ^j^cicommMriuz noch einen anderen 8ut)jlicmum,
an welchen man weitere kcwcutjon chun solle, so wird er auch
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in Ansehen dieses lubMtuirten riäeicommillalii pro
käuciano gehalten.

§. 3«

Wer tein le t tamem machen tan/ der tan auch nicht k
«»^»»°« äeicommitciren, und wer hingegen tein I 'eaawenis-Erb
«l«,,.»e«»?fan, der mag auch von Rechts-wegen tein ^ « ^ m m . ^

seyn.
s. 4»

Nachdem die r^eicommiLVerordnung nicht nur i>
ttamenren, sondern auch in cio^icillen geschehen t a n , so wird
1 ^ hierzu wenigst soviel als nach Masgab obigen fünften La-
pituls zu einen dockcM erfordert. 2^° G i l t hierunter gleich >
ob die Disposstion Verdis impeiativiz: I c k Wi l l / befehlt ,
verordne«. oder plccaniz: I c h bitte, ersuche, verlange
lc. gefaßt werde. Dahingegen macht 3 " der bloße Wunsch
oder Hoffnung, daß der müitmrte Erb dieses oder jenes einem
anderen zukommen lassen werde, kein k^c icommik aus. Aus
stillschweigende Ar t wird auch 4 " zuweilen ein r>6cjcommilz
gemacht, wenn solches nicht soviel der Buchstaben als die Fol-
ge der llilpolmon durch sicher, und nochwendige Schlüsse mit
sich bringt/ z. E. wenn dem benannten Erben aufgetragen wird,
tein lettamenr zu machen , dann dieses ist soviel, als hätte
man des Erbens ^«rcclez ab Inicttaco pro l^jäeicommlss^
lü5 ausdrücklich ernannt/ oder wenn dem inttituirten Erben die
Veräussenmg verbot«« wi rd , damit das Gut seinen
«lcntm oder Erben zukommen oder verbleiben möge.

§. ?.

(s
Bcdingnussen und anderen dergleichen Zusätzen hat

"'̂  bcy l^i^eicommlssen die nemliche Beschaffenheit / wie
i'eNiamcnren, nnd wenn 2 ^ 1^X7« 66ucmrw5 von dem

^iclcicommirrcnren in ersten oder weiteren Grad abstammt/
so halt das ^iäcicommik auf den Fall / wenn ein L.xn2ncu5

wird, allzeit die stillschweigende (üon^ivon, N ^i»
s,nc I^ibeli^ äcccsseric, in sich / und fallt mithin
?i6cicc)mmjlli weg / wenn k'iäucianuz mit H

M'lasslmg eines odcr mehr Kindern und

eines

Von 5iäcicommi'l!en überhaupt/ 2c. 281

Kaff ein k'iäcicommik nicht nur cx cerro Die, sondern auch
ccnum Diem also und dergestalten angeordnet werden/daß

nemlich solches entweder von einer gewisser Zeit ansangen/oder
aber nur aus eine gewisse Zeit dauren sollt/

§. 6.

1"° Ist rictuciarius schuldig / Ncleicomm
anvertraute Erbschaft samt allem / was )urc accrclccncii oder con.sn'l i»
sonst dazu gehört/ und ihme zuhanden gekommen ist/ zu
(uirM/ dergestalt/ daß 2<^ die kctticucioli in k'lcjcicomsnillQ
puro gleich nach beschehcner Erbschafts-Antretttmg oder
t ion des letzten Willens/hingegen in ^ideicommillc) p«
cliriOncm vcl Dicrn lulpcnli), ftbald die lüonclition oder der
Tag cxjttirt/ vorgenommen werden soll. 3^ Weigert sich k l .
ciuciInuä die Erbschaft anzutrettcn/ so wird er aus lnttanz des
riclcicommissalii Obrigkeitlich dazu angehalten/ stirbt er aber
vor der Antrettung oder Hßmnon, so wird die k^cicommils-
Erbschaft durch den Tod ipld k'aäo pro IZnitä vcl aclicä geach-
tet. 4'° Was nicht zur Erbschaft gehört / daß wird auch
licicicommillario nicht rclwuirt / z. E- Lehen / oder andere
durch den Tod des k'i^cicommitccnrens erloschene Dinq/z. E.
der Lebenslängliche ^lu5fluHu3 und dergleichen- 5'° Wird
bey kcskcmnlllg deren k'ruäuum vcl ^cccMonum IlXlcäi-
taci3 äikinz^irt/ ob k'iäuciariuz dieselbe vor oder erst nach an-
getreuenerErbschaft percipirt habe/ jene rettimirt er/ diese
aber nicht / er scye dann in klorä rcttltucnclj, oder von dem
k'iclcicommirccnren besonders darum ersucht worden. Des-
gleichen werden auch 6 " die in k'iclcicOmmillc) concjicionmc)
anrc KxislcnrialN (^onciicionjz vcl Dici verfallene kruÄU5 nicht
reNiruilt/ sondern bleiben Ncluciario allein. 7"" I n kiclcicom-
missen / welche erst zu gewisser Zeit rckimirt werden sollen /
wird der angefangene Tag/ Monat oder Jahr soweit pro com-
plcro geschätzt/ daß die ketticurion gleich mit Ansang desselben
geschehen muß. 8"° Ziehet k'icluciIliug nicht nur dte in lcq.
benannte slcbelliamcam - sondern auch wenn er Noch - Erb
ist / I^czirimaln und all anderes/ was er an dieErbsilmft sonst
liquid! zu psHtencliren hat/ daran ab / wie nicht weniger ()""
die hierauf verwendete ^xpenlas aus A n und Weis/ wie jcdcr
anderer bonZe k'iclci policssor. IQ""" Gicbt er k^cicom-

auf Begehren nicbt nur das lavemarium heraus/ und
B b b b 2 lcgt
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legt chm Rechnung ab, sondern leistet auch
lud (üonclirione vcl Die annehmliche B u t t o n . und haftet vor
allen Schaden/welcher Dolo vcidulpä lack, oder dasern er mit-
tels der Ilcdeilwnica oder sonst einigen Nutzen von der Erb-
schaft ha t , sogar <ÜuIpä levi von ihm verursacht worden ist.
Um dic Erbschafts Schulden haftet er 1 i " ^ ^ ^ ^ proporrion
dessen, was ihm durch verstandene ^ r e d M a m c I m , oder sonst
aus der Erbschaft zugehet. Is t ihm aber 12"° für die Bredel',
lianicam nur eine gewisse Sach vermacht worden / so wird er
in Ansehen deren auch nur pro I^acano geachtet/ und hastet
mithin um die Schulden andergestalt nicht/ als m d 6
wie jeder anderer I ^ Zö ^ l^
nicht aüemren/ dreyFalle ausgenommen/ erstens pro
Nt3te l.cßitjrn2e vc11rcbclli3njc2e, also und dergestalt/daß die
weitere ^l icnation«) welche diese (Huanrirät bereits überstei-
gen/ nicht mehr gültig seynd/ zweytens soweit ihm die ^liena-
Tion von dem ?l6Äcomrmtrcnrc selbst erlaubt ist / drittens
wenn ihm die kcNitution nur soweit auferlegt worden / als
nach sein des 5i6uciarü Tod von der Erbschaft noch übrig ist.
Welch - lcßterensalls er jedoch 14^ das riäezcommzk weiter
nicht/ als bis auf den vierten Theil/und zwar nur per ^ Ä u m in-
tcr Vivc)3, nicht aber ^lorriä cau82 alicmren darf/ und wenn
er statt deren veräusserter Stücken andere anschast / so muß er
solche allenfalls wiederum relkmiren. 15" I n Fallen / wo
i s s ch Eb s i l

F /
nicht Erb sepn wi l l / oder nicht tan / bleibt

die Erbjchaft dem ^iäuciario , und da endlich 16 " das l^iöei-
commik nicht beständig/ sondern nur aus gewisse Zeit / z. E.
auf des k'iclcicOmmissalü Lebenslange daurensoll/ so fallt sol-
ches auch nach solcher Zeit wiederum an l^icluciarium zurück/
und muß ihm hierum aus Begehren ^ a m w n geleistet werden.

§.

Nk^ym ^"" Kan ri6cicOmmzlIanu3 die Erbschaft nicht selbst ei-
ves d.̂ e.. genmächtiger Weis an sich ziehen/ sondern muß kelwur ionem
«omm.l« in ^ ^ ^iciuciarjo erwarten / ausgenommen wenn dieser ab-

wesend oder todt und zugleich posscllio vacua ist. W i l l oder
tan 2 ^ ri6uciariu3 die Erbschaft entweder nicht antretten/0der
die angetrettene nicht rcttiruiren/ so mag ihn k ' i c l czca " " ' ^ .

Obrigkeitlich dazu anhalten lassen. Mit tels der
erlangt Z"° kicicicommlüanul alle ^— ^ "^ '^

überdaupt/ :c. 231

öc palüv^und zwar in soliäum^ jedoch derge-
stalt/ daß k'iäuciariuz obverstandcnermassm 2 ?l0pc)rcion der
" » und anderen ihm zugehenden Nutzens pro ä

4'" Hat unter mehr ( lon t^ icommi l^n iZ
in Fällen Sta t t / wo solches auch unter mehr
6ircHi3 Platz greift. 5" Nach geschehener 8

wird das k'i^elcommiß m ^Üoäium verwandlet/ ausi
ser wenn k'z6cic0mmiü'ariu3 solches wiederum weiter itt ande-
re Hände zu rcMcmrcn befehliget ist. 6'" St i rbt kicicicom-

l vor k'icicicOMMlrccnrc ) so tl2N5mittirt jener das
auf seine Erbeu niemal / i stirbt er aber / ^

nach ?i6cicommlrrcntc, so ist zu unterscheiden/ ob er das
l iäcicomlnik mit Worten oder Werten schon einmal
hat oder nicht / erstcnfalls rr2N3mjrrilt er solches aä
quolcunquo, anderenfalls aber hat das ^13 ^
nur in denen Fällen Platz / worin die Erbschaft überhaupt vor
würtlicher Antremmg cranzmircirt zll werden pflegt. 8"° Der
Tod des k'lclcicommjsscirii vor kiäuciario hindert obverstan-
dene ilÄNZmiMon nicht. 9"" Kan jener die von dem letz-
teren veraussertek'z6eic0Mlnis3-Güter/ ausser soweit dic ^lic»
Nation obgedachternlasscn erlaubt ist / ohne Erstattung des
Werths wiederruffen.

§. 8.

D ie sogenannte (Zuarca ^rebellianica ist 1^° der vierte
Thei l , welchen l^^rc3 k'i6uciariu3 von Universal-k'icleicom-cä.
missen der Pl0p0rti0n nach abziehet/ wenn die Erbschaft Über
den vierten Theil damit belästiget ist. 2 ^ Wenn der Erblasser
nicht nur Universal- sondern auch?2lticul2l - k ' i 6 e i c i s
oder andere dergleichen Geschäfte verordnet/ so wird
von karcicular, ^lcbcll lInica von Universal-^cico
jedes a proportwn abgezogen. Z"° In kicleicommillo
verfall conclirionatc) leisten I^ezararii oder ki^cicommiNIli i
P2lücul3re3 k'iäucianO (Üaucion ^ daß / wenn er weder von
denen pen6cme <^0nc>jnone verfallenden Früchten/ noch sonst
scine ̂ a r r a m erholen tan/ sic ihm den Uebcrrcst zu (üomplc-
rirung des vierten Theils daraus zahlen wollen. 4'" Wi rd
Irebeilianica nach dem Zustand der Erbschaft abgezogen/ nicht
wie sie I'emporc K1oni3 Kcleic0mmittcnrl3 , sondern sacicn-
(jX 8.ctUwtic)Ms besnnden wird. 5t" Hat lus l<crcnN0ni3
Statt/ und wenn aus Irrchmn zuviel rclwuirt wordeu ist/ so

L c c c talt
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kan es lüoncliäione In6ebiti wiederruffen werden. 6 " Gehet
"I'lcbelllanicÄ auch aus die Erben des klöuciarü, wenn er vor
Antrettung der Erbschaft oder kcüi tunon stirbt.

§. 9.

1 ^ Wi rd I^cßltima denen Noch - Erbm in absteigender
e.°ge- l^jme nicht eingerechnet/ sondern man ziehet solche voraus/und

bei' " " sodann erst über dieselbe auch Ilcbcll ianicam ab. Dahinge-
gen wird 2 ^ eingerechnet / was?i<!uczaliu5 als ein plXlezgr,
oder sonst aus des Erblassers letzten Wil len zu empfangen hat ,
wie es immer Namen haben mag / desgleichen 3 " die "
Qu3, welche er von der Zeit an genossen / da die
hätte geschehen sollen / endlich 4 ^ die pcnclcnrc
ric^clCOmmW genossene I^ruÄuz, ausgenommen Söhn und
Töchter/ welche dissalls besreyet seynd.

Fälle, wori<

! l

c« nicht
Statthat.

§. IO.

hat in folgenden Fallen nicht Stat t . 1 " "
Wenn k'jäeicommjssgliuz die Erbschaft wiedenltä weiter rclU-
tunen muß / wie es z. E. in k'amUie - k^cicommissen zu ge-
schehen Pfiegt. 2^" Wenn riclucjalius sich der Erbschafts-Än-
trettung :veigert. 3"" D a er sich der Erbschaft ohne Invema-
no anmasset / ausgenommen Söhn und Töchter. 4 " Wenn
sich ki6ucjgriu3 derselben ausdrücklich begiebt/ dann ohne seü
nen Willen tan t^c icommit tcns den Abzug sogar in

aä pia3 <Ü2us25 nicht einmal verbicthen.

§. 11.

Wie da« ri- k'l^eicommiila I/nivcrsglia werden aus die nemliche A r t
entkräftet entkräftet/ wte bereits oben von ^cNamcncen oder dockcillen

mit mehreren versehen ist/ nachdeme nemlich dieselbe entweder
aus ein oder andere Weis verordnet worden scynd. Dbwolen
im übrigen äubstirucio vulzans öc äircHa, sobald der wüttuir-
te Erb die Erbschaft antritt / obverstalldenermasscn von selbst
wiederum wegfallt / so ist doch ein anderes m Zubttjrmione
incürcÄä öc ticlcicammillanI, also wenn j . E. lü^jus für eillM
Erben wl l imi r t / und demselben nach seinem Tod 1ttni5lubKi>
tlnrr wird / so hört die 5ubwcmion dadurch / daß <üaju3 die
Erbschaft angctrctten hat / keineswegs auf / sondern die Erb>
schaft muß ' Imo nach (^aji Tod lewnurt werden.

Zehw

Von Geschlechts? oder Familie - ^iäcicommillen. 285

ebmdes
Von Geschlechts oder

commiücn.

§. 1.

lAs zu Erhaltung eines gewissen Geschlechts verordnetWasundwie
wird/ heißt ^iäcicommissum 5ami! iX, und z w a ! ^ " "
cxprcllum vcl tac i tum, nachdemc nemlich dasselbe

entweder aus ausdrücklicher llecl^ranon beruhet / oder sich im
Wer t selbst durch bündig - und sichere Schlüsse gnugsam zu er-
kennen giebt.

§. 2.

Ein stillschweigendes I^iäcicommilz wird z. E. 5 ^
i"ö aus dem Verbott der Verausscrung/ sosern solches nicht
plicircr,sondcrn in Absicht aufdie ?3milie und derselben z l l w B c - ^
sten geschiehet. Desgleichen 2 ^ aus allciuig - oder vorzüglicher«""«.
Verüffuug des männlichen Geschlechts. 3"" Aus weiblicher Ver-
zicht und ll.cnunciari0n zu t-avor des Manns-StammcnS,nach
mehreren Inhalt nächstfolgenden 11"« cap. 7"« §^ ^ ^ .̂'<> wen
die kläcicc)MMlll3rische3uccclIi0ns-OrdNUNg bey einer l^ami»
lie von Alters hergebracht ist / ohne daß sich eine ausdrückliche
v i lpo lmon hierum bezeigt. Dahingegen laßt sich 5'° weder
aus dem sogenannten Manns-Vortheil/ noch dem blossen Ein-
stands - Recht / welches etwan der I^mMe eingeräumt wor-
den/ ohne anderweit näherer Erklärung ein stillschweigendes 5i>
äcicomlnik erzwingen. 6'" Thut auch dergleichen bcy denen
ererbt-oder alt - vauerlichen Gütern ( Lomz ^Xlcclicasjj^ vcl
avui3) solang solche aucb immer bey dcr Familie fteblicbc?l seyn
mögten/aus der blosscn Vererb-und Erhaltung dcrcniclben ohne
anderwcitcn näheren Anzeigen eines 5i6cicommik nimmer-
mehr erfolgen.

c c 2 §. 3.
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werden entweder i/°" per
inter Vivos oder Klortiz cau32 verordnet, und hiernach re^ulirt
man sich auch mit denen zu ein - oder anderer Handlung nach
besonderer Beschaffenheit derselben erforderlichen kormalitäten.
2^ Bedarf man zwar weder ein -noch anderenfalls einer Obrig-
keitlichen lüonkrrnation oder Insinuation und Immatricüla-

»soviel nur die in der Disposition begriffene Erben oder ki-
unter sich betrift, in Ansehen eines

Drittens hingegen, welcher etwan ^ure Oeckti oder sonst da-
bey intereMrt ist, wird ein licjeicomrnissum k'arniliX, so-
lang und viel für srey nnd aUoclial geachtet, bis die kilieicorn-
Milz- llispolition entweder bey demLhursürstlichen Hos-Ratl),
oder wenigst bey jener Regiernng,worunter das Ncleicommisz-
Gut liegt, in Orizinali oder Glaubwürdigen Viäimus vorge-
legt, und czuoaä passuz concernentes dem ^latricul Buch mit
Vormerkung Jahr, Monats und Tags ordentlich und umstau-
dig einverleibt ist, welches auch der erste
langst inner Monat - Zeit 2 Die ?ublicationi5
vel NotitiX so gewiß zu befolgen hat, cils er im widrigen Fall
von dem kicieicommisz-Genuß bis zur Immatrikulation j^lo
l a Ä o ausgeschlossen styn solle.

§. 4.

M i t Bedingnusscn und anderen dergleichen Zusätzen hat
' es 1"° bey kiäeicommilliz conventionalibuä die ncmliche Be-
schaffenheit, wie bey anderen lub(^oncktione,Dic, ^loöo öcc
getroffenen kaäis A ^äibu^ inter Vivos. Falls aber 2 " das
k'iäeicommilä per K4o6um Ultimo Voluntatis gemacht ist ,
so wird es mit obverstandenen Bcgingnussen und Zusatzeu, wie
bcy ki6cicommilli3 Vul^aribug in cap. 9. §. ; . gehalt(tt,ausscr
daß ^ '" die (^on6ltio, si sine Î i'oeri3 ciecesseritz b(y ?'i6eicom-
milliz k'amiliX stillschweigend nicht darunter begriffen ist. 4'"
Können zwar die Geschlechts - k'i^eicommiü'en ebenso , wie
andere sowol acl cermm Uiem als ex cerro Die gemacht wcr-
dcn,in Zweifel aber werden jene allzeit pro perpctuiz geachtet.

§. >

i " " Wer pacisciren tan, der tan auch ticleicommissum
conventionalc machen, und wer 2 " ein i'cttImcnt oder

Von Geschlechts^ oder kamilie// k'iäeicommillett. 237

machen tan , der mag per HÄUM ultiMX Volunt3ti5
gleichfalls Näeicommittiren. 3"ö Sepud weder Weibs-Per-
sonen noch Unadeliche davon ausgeschlossen.

§. 6.

i'"" Kan jedem, der nicht passive mtettIbili3 lst, stwol^
durch Geding als letzten Willen ein?i6eicommik zugehen/Aches
und stehet 2^" ^iäeicommittenti ftey, ob er seinem eignen oder'""'
einem anderen fremden Geschlecht, und zwar insgesamt oder
nur gewissen Personen oder Linien eines Geschlechts zu Guten
^ilponiren wolle, macht er aber 3"" ̂  ^iäeicommillum l̂ a-
miliX nur überhaupt, ohne zu melden, was für einer kamilie
zum Besten, so ist in Zweifel sein eigne hierunter verstanden.
Unadeliche Familien mögen 4^ ebenfalls mit i^ejcommi«ll3
kamiÜX beehrt werden, und obwol 5^ in kläeicolnnM-Sa-
chen die Weibsbilder unter dem Namen des Geschlechts oder
Familie rezulariter nicht begriffen seynd, so ist doch I^iäeicoM'
mictenti nicht verwehrt, ein anderes zu verordnen , und die
Weibs - Personen vor- mit- oder nach dem Manns-Stammen
zum^iäeicommisz zu b?ruffm, folglich auf diese Art ein 5i-
äeicommiilum irreguläre zu machen.

Alle sowol cörperlich - als uncörperliche Dinge h
terschied, ob sie in ganzen Erbschaften oder einem Theil
den, oder in gewissen besonderen Stücken bestehen, mögen
k'iäeicommlk onerirt werden, soweit sie dem^eicommir-
rcnren zugehörig, und von solcher Beschaffenheit seynd, daß
sie sich erhalten lassen, auch sonst tein besonderes Vcrbott entge-
gen stehet. Solchemnach seynd z. E. ausgenommen 1 " " die Lehen
ohne des Lehen - Herrns und sammemlicher Interessenten Be-
wi l l igung, ausser soweit auch sonst mit selben ckspom'rcn zu
darffcn von Rechts - wegen erlaubt i s t . ' 2 " Fremde Sachen,
Vder was gar extra (Üommcrcium vel?3trimonium ist, Z""
die Noth-Gcbührnuß, und endlich 4 ^ alle bewegliche Dinge/
welche von keiner Dauer seynd, sondern durch den Gebrauch
conlumirt zu werden psiegen.

§. 3.
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§. 8.
Zuförderst und pro I"° wird in ^ideicommik - 8ucce5

lionen ausden k^i^^committenre selbst vorgeschriebenm K l o
cium gesehen/ wobey 2^" die subüiwirt-oder nachfolgende I^i-
cieicommillarii allzeit das nemliche/ was ihren ^nrecellOri-
duz dissalls vorgeschrieben ist/ wiederum zu beobachten ha-
ben, sosern ^i6eicommittcn3 kein anderes und besonderes ver-
ordnet. 3 " San derselbe auch m einem Libell unterschiedliche
kläeicommllla machM/ und jedem eine besondere 8uccelI50ns-
Drdnung sürschreiben. 4 " Wenn der ̂ oclu3 8uccclNonj3 K
kicleicommictcnte nicht bestimmt ist / so lucceäirt man dem
letzten ^ iäcicommils. Besitzern nach der sonst ad Intettaro
üblicher 8uccclllons - Ordnung / jedoch 5 ° allerwegm mit
Ausschluß derjenige«/welche nicht von denen Vocack vcl 8ub>
ltitutis seynd / oder laut folgenden 10"° §" m kicleicomnulld
nicht succcclirm können. Haben auch 6 " 5ratle3 Qcrrnani
von denen Conknßuinck hierinsalls keinen Vorzug / sondern
sie lucccckren gleich. 7"° Dasern?iöcicc,mmirrcn3 nicht sei-
ne eigne/ sondern eine fremde kamilie ohne den ^loclum luccc-
clcncli hierunter zu rczuliren beruft / so succeäirm alle und je-
de von selbiger kamilie/ und zwar die Söhne samt denen Vat-
tern in lüapita. mithin werden die?i6eicommis3 Nutzungen
alle Iabr in soviele Theile vertheilt / als (üapica I^amillX vor-
handen seynd/ welche Beschaffenheit es auch aus dem Fall hat/
wenn derjenige/ welcher einen ex k^milia zu erwählen von dem
kläcicommittentc benannt ist/ entweder nicht wählen w i l l ,
oder nicht mehr tan/ dann da lucccckrt die ganze ̂ Zmilie eben-
falls in lüapira. 8"" Is t das 5ucccM0ns-Recht ailfkeinen ge-
wissen Grad der Sippschaft eingeschränkt/sondern gehet soweit,
als noch einer von der kamilie übrig ist/ es seye dann/ daß 9 ^
5i6cic0mmjttcn3 andere Vorsehung thut/ und das kiciÄcom-
mik nur auf gewisse Personen oder Linien einschränkt / wel-
chensalls sich die 8uccelli0n aus der Ursach, daß die Absicht
des 5i6eicommittenti3 auf das Beste der ?amil,e gegangen
seye/ über die gesetzte Schranken nicht ausdahnen laßc. V o n
dem ^ lo6o A (ilrckne 8uccclIic)M3 in kl ima^cnimlg» vel

öc 8cniol2tu siehe Z^"' lcq. 9.

§. 9.
l " " Wenn die ZucceMons - Ordnung dergestalt

daß nur der Aeltist-und Erstgebohrne in dem r

Von Geschlechts - oder lamilie- ̂ iäcicO^Nissen. 239

allein zil lucceäiren hat/ so beißt es eine g
und wird hierin 2 ^ weder auf die Nahe des Grads / noch
Alter der Jahren/ sondern lediglich ausdie altere Linie gesehen/
dergestalt/ daß z.E. der SohN/ Enkel und all weitere Männli-
che Dcsccnclcnren des plilNOßcnicj,mitl)in seine ganze Linie dem
8ccun6c>ßenlt0 und dessen Linie vorgezogen wird / sofort auch
bey 5ubciivi6irung jeder Linie allemal wiederum der von der
älteren dem von der jüngeren lubclivickrten Linie in 5ucceMo
nc vorgehet. Ist aber z"ü die 8ucccNions - Ordnung nicht
nach dem Alter der Linie und Erstgeburt / sondern nach dem
Alter der Jahren eingerichtet/ dergestalt/ daß solche denjenigen
betreffen soll, welcher den Jahren nach der Acltiste von der ^a-
milie ist/ so heißt e? eigentlich ein Majorat oder 8emolar. 4 "
Wi rd in vub io , ob der Acltiste den Jahren oder der Linie nach
in der ^j^cicomm^-Djspolit jQn verstanden scye, allzeit das
letzte mehr/ dann das erste gemuthmasset / in beeden greift 5^
die §"° prgec. 3. ^ u m . 2. festgesetzte Rcgul Platz. 6<" Giebt
auf den Fal l / wenn unter zwey (üomperenrcn das Alter oder
die Erstgeburt durch hinlänglichen Beweis nicht gemacht wer-
den tan / das Loos den Ausschlag. 7"" Müssen Lezitimari
per lublequen5 ^latrimonium denen ex ^atrimonio intcr>
meclio Gebohrnen in ?limc)^cnitul2 vcl Iv^olatu auswei*
chen. 8"" Is t bey Verordnung der primo^enicur oder eines
Majorats alls die Lezirimam deren 2 visponcnrc hinterlasse-
ner Noch - Erben ebenso/ wie in anderen liuccclNons-Fallen/
der behörige Bedacht zu nehmen.

§.

In pjäcicommisso I^amiliX tan lc^ulgntel jeder lucce-Wer von der
cliren / ausgenommen folgende: 1"^ Mönch und deliziösen
nach abgelegter Ordens-?rofcM^n. ein anderes ist bey Welt-
Geistlichen, wieauch Malteser- und wuschen Ordens-Rittern.
2 " Unehlich-Gebohrne samt ihren Kindern und Desccnclencen/
welchen auch dieLezirimariOn per Kelcriptum princjpjz nichts
vortragt. Z"" ^^Opcari, sosern sie nicht zugleich von der 2a
^iclcicommiüum bernffener Familie und in Qrcknc proximi
styttd. 4'" Ehrlose/ ohne Unterschied inter Infamiam luriz öc
?2Äi. 5 " Weibs - Personell samt ihrer mann - und weiblicher
Delcenäcnz, ohngeacht das Näeicommik von einer Weibs-
Person gemacht ist / doch leidet diese Regul fürs E l f t e soweit
einen Absall, als die Weibs-Personm von ^jclcicolnlnittcn-
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te zum I^iäeicomnM ausdrücklich beruffen seynd. Z w e y t c n s
In?ruÄidu3 öc ̂ lcliorationjbuz, welche nicht zur k^eicOm-
ln ik - sondern zur ^llockal > Verlasscnjchaft gehören. D r i t -
tens nach Abgang des Manns-Stammens, welchenfalls je-
doch die vorhin schon einmal cxcluckrte Weibs-Personen weder
für sich, noch ihre Erben und vclcenäcnten mehr zur5ucccMon
gelassen werden / ausser soweit sie entweder ohnedem die näch-
ste Erbinen von dem letztgewesten mannlichen k^eicommisz-
Besitzer, oder vorhin etwan nur ihrer sreywilliger Verzicht we-
geu unter Vorbehaltung des sich hernach begebenen ledigen An-
falls einsweilen zurückgestanden seynd.

§. 11.

Wartung
des släei-
comm's« in

t

Ist der I^cicommil ianuz der letzte von jenen,welche zum
bcruffen seynd, so wird solches wie all anderes

- und eigenchumliches Gu t angesehen. Hinterlaßt er
aber noch einen 3udNitutum, so bestehet seines Hr ts dic Wür-
tung des I^c icommi lä , theils in der ^ruHlsscacjon, lüonl'cl-
V2tion und ^cNltution desselben, theils in dem gebührenden
Abtrag deren hieraus hastender Bürden und denen ihm zuste-
henden HHi0nibu5, alles nach mehreren Inhalt folgender Ord-
nung.

§. 12.

licieicom»

' ^

Nachdeme 1 " " das I^e icommiL nicht auf des
?ung eines"'missani Mocka!-Erben / sondern aus den nachjtcn

lnil3-8ucccll0iem fallt/ mithin demselben seine: Zei t , sobald
ihn die Ordnung betrist/ in dem nemlichcn Crand, wie es der
ünreccssor empfangen hat , rclUmirt uno cittgeraumt werden
muß, so ist auch 2 ^ jeder I ^c i commik Inhaber schuldig, oasi
selbige in besagten Stand aus eigne Kosten ex kruäibus zu er-
halten , solchemnach z ' " all gebührenden Fleiß, wie jeder gu-
ter Haus-Wierch zu thun pfiegt, hienmter zu verwenden, und
den durch merklichen Unfieiß oder gar sürsctzlicher Weis hieran
verursachten Schaden zu erstatten, auch 4 ^ auf Begehren, zu-
mal bcy anscheinender Gefahr annehmliche ^ aucion hierum zu
lcistm, und nicht weniger 5 " gleich bey der Guts-UeberncchM/
ein lcßälcs lnvcntarjum oder summarische Beschreibung darü-
ber zu vcrfcrligcn , und denen Interessenten auf Anmelden
Glaubwürdige Abschrift davon muzutheilen. D ic das ^iclei'

com«
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5 betreffende Strcit-Händel hat er 6'° derGcbühr und
Nothdurst nach zu vcrtretten, und sosern solche nur sein eignes
(üommocium, z. E. die blosse ?luÄu5 ?j6cj^0mmill i betrcs-
sen/ dic Streits - Kosten cx p r o p r e , sonst aber, wo es um
die subttamiam ^iclei^Ommilli zu thun ist, auch aus selber
zu bestrcittcn. / " " Was er etwan nur per Kio^um p r ^ I ^ t i .
oder gar nicht von anderwärts
her hat, das gehört nichtzmn k^cicOmmiK, folglich auch nicht
znr ^ct t jcutwn, cs scye dann 8"" von dem
rc ausdrücklich also verordnet, dann da muß
riu3 die Olspolmon, welche er in einem Stück einmal erkannt
hat, auch in all anderen Stücken annehmen und erfüllen. I m
übrigen tan cr 9 ^ an dcncn <ÜOnc!m0mdu3 ^6cjc0mmjl?i zu
klXju^itz oder Beschwerde andcrcr Nachfolgern , ausscr soviel
etwan die untcnvcrstandcttc l^l6clcc)mmjl8.Mehr- oder Besse-
rungen bctrift, nichts abänderen, vielweniger solches mit
Schulden odcr anderen Bürden beladen. Ob und wieweit er
aber das ^iäcicommiü gar veräusscren tonne, siehe unten § "
23. öcc.

' "° Hat der rcchtmässige ^clei^ommils > Besitzer Uomi- ^^
Utilc von dcm ^iäcicolnmlk ' Gl l t und aller Zugchör.^'^

Kommen ihm derowcgcu alle, davon abfallende Nutzungm zu
Gutcn, und werdeu dicsclbe 2^" nicht zum I^clcicomm'k ge-
rechnet, sondern prO^IIoäjo geachtet, folglich fallt auch das/
was nach dem Tod noch davon übrig ist, nicht dem 5i6cicoli>
Mll3'8ucccss0li, sondern denm^llo^wl-Erben zu. Z ^ W e g t
man auf Absterben dcs riäcicommils- Inhabers die noch nicht
verfallene 5ruÄu3(üjvj!c3)wicauch!^2MrIlc3 penäencc^ zwi-
schen gedachten ^Ilocka! - Erben und dem k^cicommik - Fol-
ger pro katä 1cmpori3 zu thcilcn. Jedoch 4 " andcrgestalt
Nicht, als nach Abzug dcrcn pro l^urä öc <üulcurä verwende-
ter Kosten. Nar.ul2lc3 pcrccpu bleiben 5'" denen Mockal Er-
ben allein.

§.

1 " " D ie Mehr- oder Besserung eines k^cicOmmiK, wcl^
che sich I^aÄo 5i6cic()mmjssarji crqiebt/ und anncbcns so be-
schaffen ist, daß sie von dcm Haupt - Näcicommik KpIrirt wcr-
den/ und für sich selbst bestehen mag/ z. E. ein angekauftes

E e e e Grund-
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Gnmd-Stuck wird nicht zum k^cicommjsz geschlagen, son-
dern ist srey eigenthumlich und ^I Ioä i I l , es seye dann solches
2 ^ von dem I^cO.^cquilcnce selbst ausdrücklich einverleibt,oder
wenigst zum bestandigen Gebrauch dahin gewidmet worden,wel-
chenfalls er auch 3"" in Ansehen solcher Besserung pro pnmo
^iäcicommjttcmc geachtet w i rd , und ihme demnach srcy ste-
het, die (üonckcjoncz des Haupt-kicicicommisg zu mehren, zu
minderen, oder sonst abzuanderen. Immassen die folgende k i -
cicicommisz-Inhaber hieran allerdings gebunden seynd, sofern
sie sich anders sothaner Mehr - oder Besserung theilhaftig ma-
chen wollen. 4'° Soviel die Mehr - oder Besserungen betrist,
welche sich nicht !?aÄ() 5j6cjc0lNlnill2li i) sondern durch die
Natur selbst oder jählingen Zufall, z. E. per ^I luvioncm, (ÜoI.
lmonem ergeben, oder wenigst so beschaffen scynd, daß sie sich
von dem Haupt-k^cicOmmiK nicht wol absonderen lassen, z.E.
neu erlangte Grund - Dienstbarteiten und andere dem k'unäo
wkXlirende^ulÄ lcalia, iccm was per ImpIantINonem, In-
geckNcacioncm oder sonst mit demselben vereiniget wird, dieses
alles gehört zum k^c icommi ls , folglich auch zur kctt i rur ion.
jedoch andergestalt nicht, als 6c6uäiz Lxpcnliä nach Masgab
nächstfolgenden §^

§. 15.

«

^ ^ obverstandenen m KcNiwtioncm kommenden Mehr-
wert« Kö.oder Besserungen ^̂^ i ' "" dasjenige, was hierauf verwendet
li worden, bcy kctt imir- und Aushändigung des riclcicOmmiss

abgezogen, und gehet denen ^llocüal - Erben zu Guten. Es
muß aber 2 ^ nicht nur der Aufwand sondern auch, daß das?i-
cicicommik würklich dadurch verbejjert worden , gnüglich be-
wiesen werden. 3 " W i rd für die lmpenlks nicmal mehr, als
was die Besserung selbst werth ist, pa l lm. 4'° Schaßt man
die k'Ielioracion nicht nach der Zeit, da sie beschehen, sondern
nach der Zei t , da sie an den 5j6cic0mmjs3- Hucccssolcm rclU-
ruirt und ausgehättdiget wird. 5 " Kan der k'jäcjcommilz.
8ucccll0l von denen ällockI!-Erben liicht nur hierum belangt
werden, sondern sie haben auch Û5 kctcnti0M5 m ä

d bis zu ihrer rechtlicher Befriedigung.

§. 16.

N d ° ! Ietztbemelter Abzug hat nicht Stat t , i^^ jn Lxpcnss8
Kisten nicht lö voluptu2lü3 z als welche zwar lälva kiäcicommiM

Geschlechts- oder k'alQilie^kicjcicolQmilleN. 29)

von denen ^Uoöiai. Erben ausgehoben, aber im Werth
nicmal gefordert werden tonnen. 2 " I n all anderen Aufwand,
welcher etwan gar zu cxccMv und m krauclcm äucccssorum,
oder 3"" nur zum Unterhalt des Stands, worin man das Nclci-
commilz gleich anfänglich empfangen hat, oder 4 " aus die blos-
se Einbringung deren genossener k^c icommik - Nutzungen ,
oder 5^ auf Abtragung deren Steuern, Anlagen, Grund-Zin-
sen 2(. oder ^ " auf die dem ̂ iäeiöommils - Zuccclldn cx Ui>

I ^ l zugehende Besserungen gemacht worden

§. 17.

ist-

" M u ß jeder k16cicQmmj<5-Inhaber die ab
ut unter ihm verfallende Steurn, Anlagen,
und dergleichen Bürden cx l^ruÄibus entrichten,

und was 2^" nach seinem Tod hieran rcNirt, das wird zwar bey
dem riäelcommik - Gu t und folgenden zucccssorc gesucht,
welchem aber der Keßlck um das, was nicht unter dem 5ic!ei.
committcme selbst, sondern nur unter einem vorgehenden l^i-
<jelc0mmlssIlio aufgeschwollen ist, bey desselben himerlassencn
MoölQ bevorstehet. M a n vcrhoft auch 3"" es wcrdclt sich die
Einmhmcre mit Beytrcibung dergleichen Gefällen nicht Mmig
finden lassen, indemc das, was dissalls ohue suchender llxccu-
r ion über drcy Jahr anstehet, bey dem kiclcicommik nicht
mehr erholet werden mag, sondern gleichwol entweder bcy des
Ocdirons ^Ilockal-Vermögen, oder bey dem saumigen Beam-
ten selbst zu suchen ist. 4 ^ Hat die Ircbcllianica in r ä i

I l niemal Stat t .

§. 18.

D ie sogenannte picicicommiss - Schulden werden
Nicht cx k'ruÄlbuz, sondern cx sublwntia k ä
entrichtet, und tan mithin solches 2 ^ pro (zuantirgte llckiri
jedoch andcrgestalt mcht, als in 8ud5i6ium hierum angegrif-
fen werden, soweit nemlich keine andere von dem k^cicommic-
rcmc herrührende Hlloclial-Güter mehr vorhanden, oder we-
mgst nicht erklecklich scynd, als welches 3^ der klienam ent-
weder durch das Invcncanum, oder sonst in andcrweg glaub-
lich darthun, auch 4 ^ aus dem Fal l , wenn sich dergleichen ^
l c k l erst uach beschchener ricieicommiss - Veräusseruuq be-

E e e e 2 zeigen/
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vergnügliche

§.

Unter denen r^eicommik-Schulden seynd folgende Po-
sten verstanden. 1^" Was von dem I^iäcicommicre^te selbst
noch herrührt / insonderheit aber 2 ^ die Noch - Gcbührnuß /
Heyrath - G u t , Wiederlag oder ^limenta sür all jene Perso-
nen , welche dergleichen bey dem ^icleicommiccencen selbst,
und seiner Verlassenjchast von Rechts - wegen zu suchen haben.
Icem z"" was aus desselben Begrabnuß oder aus das invema-
l lurn seines hinterlassen«! Vermögens und andere Erbschafts-
Verhandlung erloffen ist. 4 '" kaMrliche krocek - Kosten in
StreittigkeittN/ wo es nicht ftviel um die kruÄu5 als 5ubtt3n<
tiam k'iäejcommiM zu thun gewcst. 5'" Was ^icleicom-
mlssarmz zu Entrichtung Uquicicr k'iäeicommilä - Schulden,
oder ausdie oben §"" 14. bemerkte k'icleicornmiss - IVleljolarjo.
nc3 entweder cx k'ruÄibuä k'iclejcommllli oder sonst von dem
Semigen verwendet. 6'° D ie von sothancn ^jcleicommisä.
Schulden rettirendc Interessen/soweit selbe bereits unter dem

selbst noch verfallen scynd, dann was nur
dissalls aufschwellen laßt/ bezahlt kein fol-

gender I'iciciwmlNlssaljuä mehr / es tönte dann Oeditor be-
scheinigen/ daß er nicht in IVlorä exi^cnclj gewcst/und von der
Versall-Zeit sich längst allzeit in drcy Jahren bey Gericht um
den Rückstand fleißig gemeldet habe / welchenfalls sodann die
folgende k'iäeicommjsialii zwar ebenfalls hierum hasten / je-
doch lalvO Kczrcllu an das Moäial-Vermögen des Hntccclld.
l!3, welcher sothane Interesse hat aufschwellen lassen/ oder an die
saumige Obrigkeit. 7 " " M ^^^^ Schulden seynd keine I ^ e i -
commls^Schulden/und werden nicht ex ^iäcicommjsso, son-
dern aus eignen Mit t len desjenigen/ der sie gemacht oder ererbt
hat/ entrichtet.

§. 2O.
1 " " M a g ricleicommissglius das NäeicOmmik. soscrtt

" ^ ^ posseMo vacua ist/ eigenmächtiger Weis nicht ergreift
sen / sondern muß 2 ^ nach Gestalt des r i ä e i ' c o m l ^ , da ncm-
lich solches entweder U n w e M oder parcicular ist/ die denen
Erben/ lespeäive I.ezgr2rii3 sowol in peticorio als Possesso-
rio geqönme Rechts-Mittel und ^Äioncs an Hand nehmen.
Solchemnach auch 3 " die hierzu erforderliche kequMra beob-
achten/ UNd wenn 4 " das k iäc icomnM per I^oclum paÄi
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überhaupt erfolgendegemacht ist / so greiffen auch die ex
^äionez hierin Platz. 5^ Kau kein
5o des anderen ^jäeicommissani Jemand belangen/ oder des-
wegen belangt werden / weil er O u l a m äucccllioniä nicht von
ih sondern ̂  k'iäeicommiccenre hat.

§. 21.

i '""Wird cm k'jcieicommlsz auf die nemlichc Art/
andere Dilpolwonez inrer Vivoz öcl^0stl5 c2U3 gh
/ nachdeme es nemlich ausein oder andere Weis gemacht ist.

2^° Erlöscht solches durch den totalen Untergang der Sach/wel-
cher das 5j6cicolnmjs5 anhangt. Z"° Durch gänzlichen Ab-
gang derjenigen / welche von dcm pl imo klcleicommiccenre
lazü beruften seynd. 4 ^ Durch Vcrstreichung der Zeit/ wor-
aus selbes etwan eingeschränkt worden. 5^ Durch Ermang-
lung der (^onclicion in k^eicommisso con^iciongro. 6^
Durch vollstreckte Verjährung / wenll solche sihon bey Lcbzci-
ten des k'iäeicomnzicrentj^ oder gar schon vorhero angefangen
worden. 7""ü per l(em ^uäicacam, Kraft welcher das i"i6ei-
commik pro ^IIo6jo erkannt ist. Db und wie weit aber eine
solche gegen den k'jäejcommjk-possessolei'n ausgefallene
tenz sich auch auf seine Erben / oder k^e icomnM ä

erstrecke/ siehe 60c!. ^uä. cap. 14, §. n . n. 4.

§. 22.

Soviel des k^eicommissani Person allein bctrift/crlöscht
das riäcicommjss l"d ^z^h stmenTod/ worunter nicht nnr
IVl0r3 naruraliz, sondern auch civili5, Uttd die Geistliche Or-
dens-professlon verstanden ist. 2 ^ Durch ein Verbrechcn/wel*
chcs entweder lüonlilcIrjQnem Lonorum oder Insamiam nach
sich ziehet plXviä camen 3enrennä äeclararollä. ^'" Durch
groben Mißbrauch uud Abschwand des l^i^cicommilz - Guts
nach vorlauffig Obrigkeitlicbcr Abmahnung und ii

4 " Wenn man sich nach Masgab obigen
^ ^ h(^ k'icjLicommjccentem des

unwürdig macht. 5'" Durch gutwillige kenunciacion und
Begebung. Endlich 6 " durch die Verjährung / welche erst
unter dem k'iäeicommiss^sjo angefangen worden / dann diese
laust nur gegen ihn und all jene/ welche von Rcclus-wegen hat-
ten a^iren können / nicht aber gegen andere/ welche d;e 5
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Ordnung indem PlNlcridirten I^eicommik noch nicht

betroffen hat. V o n Meicommi ls > Verausserungen siehe § " '

§. 23.

l"°° Is t alle Ncäcicomrriik. Verausserung, ausser deren im
nächstfolgenden §"" specisscilter Fällen, sowol per ^ Ä u m mrer
Viv03 als ^lortjZ cau53. dem l^iclcicommillallo verbottcn,llnd
wenn dergleichen geschiehet/ so hat es 2 ^ nicht nur keine Kraft,
sondern k'j6eic0mmiss2liu3, welcher dieses wissentlich unter-
nimmt/ verwürkt dadurch das k'iäcicommiss, und zwar ganz,
oder zum Theil, soweit nemlich die Verausserung geschehen ist.
Jedoch hat 3 " die lüMucirat eheunter nicht, als nach beschehe-
ner Ausantwortung des verausscrten kiäcicommik Stat t . 4 "
Wi rd auch sothane c^aciucirats - S t ra f durch die nachfolgende
Reu und Zurücknahm des alicmrten Guts nicht reminnt. 5'"
Seynd unter der ükcnation nicht nur Kauf , Tausth , Erb-
Recht, Belehnung :c. sondern auch die 8p^cigl - Verpfandung
nach erfolgter Lxrl2<äm0n, nicht aber die blosse Verpacht - oder
Überlassung der ^ u ä u u m verstanden.

§. 24.

Du?d^ können nur in folgenden Fallen alle-
Veräusserung nirt werden. I '"" Wenn alle vorhandene k^cicommlss-Incer^
""' ^" Klienten darein conscnUren, welches jedoch nur ihnen für ihre

Person, nicht aber anderen?j6cjcolnmil8-8udttjtutj5 und8uc-
cclIoriduZ, ohne Unterschied, ob sie zugleich ^ I lo^ ia l . Erben
von denen lüonscnrirenden seynd oder nicht, pr^uclicirt. 2^"
Wenn dieVerausseruug nur an denjenigen geschiehet,wclcher w
8ucccM0ne ohnehin der nächste ist. Z"° Wenn NcleicOmmit.
tcnz selbst ?0tettatcm alicnancli gegeben hat. 4 " Wenn die
Mengrion von dem allerletzten 8udttjmro vorgenommen wird.
5'° Wenn es von der Lands-Herrschaft cx (.amä publicä oder
anderer hocherheblichcr Ursach bewilliget wird , oder 6 " zum
Nutzen der Kamille gereicht, und etwan ein besseres oder ein-
träglicheres 3url0zarusn hergestellt w i rd , welches jedoch auch
mit Bewilligung der äznarschaft ohne Lands - hcrrlidien (.on-
l nicht gestatm werden solle, sosern es ausscr Land liege.

Wenn es zu Entrichtung obvcrstandcner ?ic!clwm<iits3>
Schul-
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Schulden die Noch erheischt. Wobey endlichen auch 8"° zu mer-
tcn ist, daß in dem 1"" und 6"" Fall die Obrigteitliche ^uckori-
rät zur Gültigkeit einer solcher älicnation zwar nicht nöthig ,
doch allerwegen der mebrern Sicherheit halber, rathjam und
dienlich ist.

§. 25.

l " " Kan derjenige, welcher die klicnation selbst vorge-
nommen hat , solche zwar vor der Lxtracktion, hernach aber
weiter nicht mchr Wiederrussen , weil er obverstandenermassen
dadurch ipso ?aÄ0 des piäcicommik zur Straf verlurstig
w i i d , wenn anders die ^Ijcnaüon malä 5i6c und mit guten
Wissen, daß cs ein ^iäeicommilz Gut seye, von ihm gesche-
hen ist. Wo l hingegen stehet der Wiederrus 2 ^ jedem ande-
ren s u b l w m o , er seye gleich des alicnanrens Erb oder nicht,
allerdings zu, jedoch auch andergestalt nicht, als mit Beobach-
tung der Ordnung, wie sie nacheinander lucccckren , so daß
der nähere I ^c i commik - succcllor dem weiteren m (^oncur-
tu vorgezogen wird. 3 ^ Seynd subNicuri nicht schuldig den
Tod des ölicnawliz zu erwarten, sondern das verausserte Gu t
mag von ihnen noch in dessen Lebzeiten , und zwar 4 " ohne
Erstattuug des dafür ausgelegten Werths wiedcrruffcn werden.
5 " Greift ermelce Wiederrussung ausSeiten der äubttirmen,
zwar auch in oblpecikcirten Casibuz licirge ^üengnoniz, je-
doch andergestalt nicht, als gegen Erstattung des Werths Platz.
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Von

i^ überhaupt.

Von bedungener Erbschaft (
vei 8u^ccülone paÄicia ) insonderheit von

Erbschafts - Verzichten und
Sprüchen.

§. ?.

Ergleich oder Gedinge über einer noch lebender Person
künftige Erb - oder Vcrlassenschaft werden 1 " " M r -
marivc oder negative gemacht. Nachdeme man nem-

lich in Kraft derselben entweder lucccckren oder nicht lucccäi^
ren soll. Sowol eins als anderes ist 2 ^ zwar nach Römischen/
nicht aber nach Tentschen Rechten nnd Gewohnheiten verbot-
ten. Solchemnach tan )"" sowol 6c conlervan^ä als acqui.
rcn6ä, oder omirtcnciä I-lXle6il2re p3Äilt werden, soweit
(s nemlich 4 ^ nur um die Erbschaft oder das Vermögen eines
von denen pacilcentcn zu thun ist. Jene paÄZ hingegen, wel-
che 5^ über die künstige Erb- oder Verlassenstliaft eines Dr i t s
ten noch Lebenden ohne dessen Mitbewilligung errichtet werden,
gelten ohne Unterschied/ ob der Dr i t te ?crsona ccrra oder in-
ccrra seye/ nur con^ltionatc und w l iventum, wenn sothane
Erbschaft einem von denen pacjlccnnn mit der Zeit anfällig
wird/immasscn diese Bedingnuß ohnehin schon allzeit stillsichwci-
gcnd darunter verstanden ist. 6 " Mögen dergleichen P2Ä2
nicht nur um die ganze Erbschaft, sondern auch über eincu Theil
derselben, und nur desto mehr über ein gewisses Stück gemacht
werden, jedoch 7 " " allerwegen lalvo ^,re I^czjrjmX. öc 6c6u-
ä o ^3re alicnO, dasern von denen paciscenren ein Notl) - Erb
oder Glaubiger vorhanden ist. 8"" Pflegt man solche entwe-
der per ^ ä u m incer Vivos vcl ult imX Volunt3N3 zu errich-
ten, crstenfalls greift hierin alles Platz, was die Rechten auch
von anderen P2H3 oder < onrr^Äid^Z überhaupt verordnen.
Letztercnsalls werden 9°° die oben cap. 2. § 3 vorgeichriebeue
I Voluntaüs ^cnclÄlia ^ wicallch wenn das
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nur extlIjuäicialitcr gemacht w i rd , lvenigst sünsGe-
zeugen, jedoch ohne anderweiter äußerlicher 3ollenirät, mit-
hin auch ohne I^Oßicu "seNium vcl Dniratc ^ÄÜ3 erfordert.
iO"ü Müssen selbe ausdie nemliche A r t , wie bereits oben?.
1. cap. 6. § 29. n. 3. von ?aäi3 cl0t2libu5 insonderheit versehen
ist, schriftlich und rclpeÄivc Obrigkeitlich errichtet werdcn,und
zwar lud k«nä ^ullirariz. n ^ Kan zu?rHju6jß und Abs
bruch des getroffenen kaä j 8uccellc)lii ohne Einstimmung al-
ler kaciscemen einseitiger Weis nichts mehr verfügt, vielweni-
ger solches gänzlich wiederum ausgehoben werden , ausgenom-
men, wenn solches per ^ o ä u m ulrilNX Voluntack oder sonst
wiederrnfiich gemacht ist , welchensalls zwar 12"" jedem ?aci>
lccmen seinen Wil len wiederum zu anderen nnd zurückzuneh-
men freystehet, wenn aber dieses ohne Wissen und Willen der
anderen geschehet, so kan er sich des kaäi zu seinen Vortheil
gleichfalls nicht mehr bedienen, i z"" ?cr kßnationcm lm ^ X -
rcäi3 aut 8upelvcnicnN3M I^iberorum werden dergleichen Ge-
ding niemal entkräftet, sondern bleiben nichtsdestoweniger

tamen I^zuzmä ) bey Kraft. Jene Geding, welche
nicht über zukünftige, sondern bereits angefallen- oder an-

getrettene Erbschaften errichtet werden, seynd eigentlich für
seine paäa 8ucccllOlia zu halten , folglich gehören selbe auch
nicht Hieher, sondern in folgenden vierten Theil des C!c)clici5,
allwo von?aÄi3 überhaupt gehandlet wird, und soviel die ver-
tauft-oder sonst verhandlet nnd ccckrte Erbschaften betlist, sie-
he bemelten 4" " Theil 4 " cap. / " §"um ^ desgleichen ob ein
kaäum 8ucccssc>rium in Zweifel mehr pro ̂ Ä u inrer Vivos
als ukimX Voluntatis zu achten seye, siehe oben cap. 2. §. 1.

§. 2.

Erbschasts > Verzichten werden in fteywillig - und nothwen- ^"s^ei t
dige getheilt. Von der letzteren Gattung, Kraft welcher man ^ ^ 5 .
auch wider Willen ipso ^urc pro rcnuncjaw gehalten
siehe folgenden achten s'"""- Von der ersten aber ist 1^^ das
nemliche zu merken, was in dem nächst vorhergehenden §'° von
?2Äi5 5ucccssolü5 überhaupt versehen ist. 2 ^ Wird zwar zu
sothaner Verzicht der Eid nicht, wol aber Z"ö bey Weibs-Leu-
ten, oder anderen der Rechten unverständigen Personen dieser-

wie nicht weniger 4 ^ bey minderjährigen kcnun-
l der (^onlenä ihrer Elteren oder Vormündern/ und in-
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gleichen 5^ wenn die kenuntjation durch einen Anwald ge-
schiehet/ !Vl2ncl2cum speciaic erfordert. <?" I s t auch nöthig /
daß die Kinder / welche sich ihrer Eltern Erbschaft verzeihen /
Standsmässig dagegen ausgesteuert werde«/ und wie^nun
nicht nur die kcnuncmcion, sondern auch alle diese
k2Äi seynd / so muß sie derjenige/ welcher sich darauf gründet,
gnüglich erweisen. Von dem Unterschied imcr ^cnunCi2tio-
ncm öc Kcp.u6i2ti0ncm ^Xrc6it2rl3 , und welchergestaltM
jene nur 26 fmur2M, diese aber 26 ^2erc6it2tcm pr^lenreM
öc clcl2t2m gehe/ siehe oben ^29.1. §. 19. n. 1.

§. 3.
Die vornehmste Würtung einer Erbschafts - Verzicht be-

stehet 1"^ in Ausschliessung des kenunciancens von der Erb-
schaft. Wobey aber 2 ^ zusörderst auf den Verzichts-Briefzu
sehen/ sohin auch Z"" jn^r Kenuncl2tic)ncm c!clinit2M öc in-
6cNmt2cn wol zu (iiNin^uiren/ und soweit dieselbe nicht aus-
drücklich auf gewisse Sachen/Zeiten oder Personen einge/chräukt
worden/ allemal mehr pro incicNmrä zu halte«/ in Kraft deren
aber 4 " nicht nur kcnunci2N3 für seine Person/ sondern auch
für seine Kinder und Dclccnäcmm ohne Unterschied / ob sie
Icmporc Kcnunci2uc)ni8 schon bey Leben gewest oder nicht /
ob sie kenuncmmen geerbt haben / oder nicht / auch ob l<c«
nuncwn3 vor oder nach dem Erblasser verstorben seye / von
der rcnuncirten Erbschaft auf ewig ausgeschlossen ist. So l -
chenmach gehet 5'" dissalls ( nemlich in l(cnunci2clonc w<
cleknitä ) portio rcnu^ci2t2 all jenen zu Guten / welche auch
sonst aus dem Fa l l / da Kenunci2N3 niemal im Leben gewest
wäre/ in der übrigen Erbschaft cx 1ctt2mcnto vel 2b WccNa-
to von Rechts - wegen zu lucccckren gehabt hätten. Es ver-
stehet sich jedoch auch 6 ^ eine zener^e Erbschafts-Verzicht
nur aufdie8ucccMonem 2t) lntest2t0 ^ und zwar z"'" ledig-
lich aus das/ was zur Erbschaft gehört/ und derselben vor oder
nach der kcnuncwrion zugewachsen ist/ nicht aber/ was ke-
nuncl2li5 cx DclDico, I^c^2t0, l?cculi(), ltcm vroptcr kcr-

die Erbschaft zu forderen hat, oder was ihm in anderweg zuge-
gehet/ z. E. an ^iäeicommik- oder Lehen-Gütern.

§. 4 .
1 m« So l l man die Verzicht nicht ultra ^xpressa

n m , folglich ist z. E. unter der kenuncigtione
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) die ad IntcNato nicht verstanden öc vicissim.
2 ^ Wer sich der Bäuerlichen Erbschaft verzeichet / ist derwe-
gen weder von Mütter- Brüderlich- oder anderer Erbschaft aus-
geschlossen/ ohngeacht das Müt ter - oder Brüderliche Vermö-
gen etwan meistentheils von dem Vatter hergerührt hat. 3"^
Gehen die Verzichten/ welche nur zu l^2vor gewisser Personen
geschehen/ auch nur denenselben allein zu Guten/ soweit sie
anders ilucceMons fähig seynd/ und Niemand einiges ?rXM-
6itz darunter zuwachset. Es tonnen sich also z. E. die Schwe-
stern in jener ?orüon, ausweiche nur denm Brüdern zum Be-
sten renulicirt worden / keiner Mtterbjchaft anmassen / und
eben so ist es in Ansehen der übrigen Brüdern/wenn etwan nur
einer allein^2V0rem^enunci2ti0M3 vor sich hat. Desgleichen
kommt z. E. die denen Brüdern zum Besten geschehene Schwe-
sterliche Verzicht denen in ^Icljc2tu oder Geistlichen Orden
befindlichen Brüdern nicht zu Guten.

§. 5.

D i e Verzicht wird entkräftet i">° durch Ermanglung o b A ^ ^
gedachter 26 ?2ÄUM successorium überhaupt/ oder aber 2c>Entkrästung
Ikermnci2tt0ncm besonders erforderlicher kcqmluen. 2 ^ ! ^ " '
Durch Verstreichung der Zeit oder völligen Abgang jener Per
sonen/ worauf die Verzicht etwan eingeschränkt gewcst. 3 '"
Durch Ermanglnng der Bedingnuß in kcnunciacione con-
6iri0N2tä. 4 ' " Wenn derjenige/ deme zu Gefallen rcnuncirt
worden ist / sich selbst wiederum seines kavors mit Worten
oder Werten begicbt/ z. E. da der Vatter seine verzichte Toch-
ter per 7ctt2mcnwm zur Erbin einsetzt. Ein anderes ist /
wenn die Kcnuncwnon erst nach dem 1ctt2mcnr erfolgt/oder
der Vatter in dem Ic lwmcnr seiner Kinder nur überhaupt er-
wehnt. 5'° Kan zwar gestalten Dingen nach Kxccpcio V13.
I^lcrüz, v o l i , Lrroriz gegen Verzichten / wie gegen andere
?2Ä2, nicmal aber Txccpric) I^XliomZ) oder >upcrvcmcntiH
I l ibcrorum Platz greiffen. Vielweniger laßt sich 6'" die ein-
mal beschchen- rechtmässige ^enuncj2tion einseitiger Weis wie-
dernlffen/ es seye dann solche gleich anfänglich nur auf wider-
rufliche Weis ausgestellt worden.
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§. 6.

Von dem 5«. D i e Rechts - Regul / daß man 3(i rcnunciata keinen
gliche!!!" zresz mehr habe / greift zwar I"ü anch in denen Erbschafts-

Verzichten Platz / leidet aber 2 ^ einen merklichen Abfall/wenn
solcher entweder ausdrücklich oder stillschweigend auf gewisse
Falle vorbehalten ist. Das letztere ergiebt sich 3 " gemeinig-
lich in kcnuncianombuä 6ekmri5, wenn sie ihrer Absicht nach
von keiner beständiger Dauer seyn sollen/ wie z. E. all jene Ver-
zichten, welche von denen Töchtern oder Weibs- Personen zu
Erhaltung des Manns-Stammens ausgestellt werden, aner-
wogen die lülaulula: 8 a 1 v 0 l t ^ ß r c i l u i n O ^ i e ^ t u r n
U a l d u l o r u m ^ schon allzeit stillschweigend hierunter be-
griffen ist. Gleiche Beschaffenheit hat es 4'" mit der bekann-
ten ^cnuncwtions-QausuI: B i s auf den ledigen A n f a l l ,
dann darunter ist der Abgang des Manns - Stammens ver-
standen , obschon dessen keine besondere Meldung in dem Ver-
zichts - Brief gesthiehet. Der LlleÄ von dergleichen ausdrück-
lich- oder stillschweigenden Vorbehalt bestehet 5^ darin, daß
(Üalu exiKente kort io renunciata an die keZreäienten wiede-
rum Ullgeschmählert herausgegeben werden muß. 6 " Is t hie-
runter kein mehrers verstanden, als jene Erbs-Port ion, wel-
che kcnuncianti allenfalls citra kcnunciationem von Rechts-
wegen zugegangen wäre. Daran wird hingegen 7"° bey der
Herausgab nicht nur die empfangene Aussteur und andere in
^ l l i kommende Posten, sondern auch all jene

und LxpcnsZe abgezogen, welche bonX I^i6ci
sor in pctirionc I^Xleclicariz abzuziehen pflegt. Unter denett
kcßrcckcnten verstehet man 8 ^ nicht nur ?crsc)N2M rcnunci«
anrcm selbst, sondern auch ihre Erben und Nachkommen, dann
wenn gleich jene den (.alum des eröffneten KezrcL selbst nicht
erlebt, so wird doch nichtsdestoweniger das^us, wie bey ande-
ren dergleichen paÄiz conäirionatiz, in omncm Lvenrurr»
auf die hinterlassene Erben ttan^mimrt, und stehet annebens
y"° kenuncianri srey, mit sothanem ^cZlcls-Spruch, ohnge-
acht derscibc noch in sulpenlo und weit entfernt ist, in Lebzei-
ten nach Belieben zu Hspomren, und solchen m lüasum cü25Ü3
an andere per HAum intcr Vivdz oder klortiä causa zu übers
tajscn. ic>"" Mögen die Kc^rcäienren auch noch vor dem le-

digen
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digen Anfall die Auszeigung des rückfälligen k^zrck - ^
lind nicht weniger, wenn eine Gefahr anscheint, gebührende
Versicherung desselben von denen Manns Erben begehren. 11" "
Gebührt denen Klöstern nimmermehr ein kcßrcl5.Spmch,mas-
fcn die Klösterliche ^cnunciatione3 pro rca!ibu3 öc inäckni-
ti^i geachtet werden, welche man lediglich in Ansehen der empfan-
genen Aussteuer zu thun pftegt.

§. 7.

Wenn nur zu^avor der Manns-Erben allein rcmmcirtObund wie
wird, so nimmt die rcnuncirte Erbs-Portion I^aruram ^ i 6 c i ? " ^ ^
commiM k'amiliX an sich ,^also und dergestalt, daß kcnun-daraus ent.mi l l i k'amiliX an sich ,^also und dergestalt, daß kcnun
ci3N3 gleichsam pro primo k'iäcicommitrcntc und die Manns-
Erben, zu deren kavor die Verzicht ausgestellt worden, pro N<
(jeicommMrijz geachtet werpen. Solchemnach greift all jenes,
was caf>. prZeccä. von Näcicolnrmlliz ^amiliX versehen ist,
quch dissalls in "serminiä kadilidus, und soweit (s nemlich die
Natur und Eigenschaft des denen kczlcäicmen gebührenden
Rucksalls zulaßt, allerdings Platz. Insonderheit ist auch auf
die Immatrikulation des ^cz rck . Spruchs der behöngc Be^
dacht zunehmen, wenn anders derselbe in Ansehen eines Dr i t -
tens LKcHum k'iäcicommilli nach sich ziehen <oll.

S. 8.

^ocliter Edelmanns-Freyheits - sahiger Personen werden»
i"ä ftwol dem alten Herkommen nach, als Vermög <3cncra!.^A
I^anäacs vo'n ^nno 1672. ( jedoch mit Ausschluß der Dber-^ts ^h
Pfälzisthen Landen, auf welche sich sothanes klanäar niemal
crstrcctt hat) ohne all weiterer Verzicht ip6> lurc pro rcnun-
ciaciz geachtet, also und dergestalt, daß sie 2 ^ nicht nur für
sich , sondern auch für ihre sammemliche sowol Mann - als
Weibliche Dclccnäcnz von Vätter-Mütter-und Brüderlicher
Erbschaft solang ausgeschlossen seynd, als ein Brüderlich > oder
von ihm abstammender'Ätanns-Erb m ^ineä 6esccnc!cnti vor-
banden ist. Dahingegen soll man 3"" einer solch - verzichten
Tochter von der Elteren Vermögen eine ehrlich-und Stands-
massige Ausstmer und Fertigung mit Zuziehung der nächsten
Befreunden auszeigen, womit sie sich auch 4 ^ zu befriedigen
hat,- wemr gleich die aMzmrte Huoca I^ezmmam nicht völlig
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erreicht/ und da man sich etwan 5^ weder durch p
noch andere gütliche Wege über das (^uanmm sothaner Aus
steuer vergleichen kan, so soll solches von ordentlicher Obrigkeit
nach Beschaffenheit des Vermögens/ und anderer mimntcrlauf-
ftndcr Umstanden ausgesprochen / auch zu dem Ende 6'" von
den Brüdern und Besrcunden ein getreulich - und summarische
Verlastcnschafts - Anzeig hcrausgegebeu werden. Es verstehet
sich aber 7" " diese Verordnung nur von dem lüalu lnrc l lan.
dann was die Eltern oder Brüder denen Töchtern / rclpcÄivc
Schwestern zum Besten cx propniz öisponiren/ das soll ihnen
auch verbleiben. 8"" Stehet ferner das Lcamrum denen Töch-
tern an der succeMon in jcncnDingcn keines Wegs entgegen/
welche sie nicht ^urc ^XlcäirariOz sondern z. E. cx Dcblco,
I^c^gro, pcculio, ob ?(XN2M 5ccun62rum I^uptiarum vel
Ilio l imlo linzuwn an die Vattcr- Mütter-Brüderliche Vcr-
lassenschaft/ oder gar anderwärts zu suchen haben. Vielwenigcr
cxtcnckrt sich 9"" das Gesäß aus Erbschaften / welche die Töch-
ter nicht von Vattcr/ Mutter oder Bruder / sondern von an-
deren Besreuuden in aus- und absteigender oder lüoIlIccral l^inie
erlangen. i o " ° Seynd Hierinfalls unter denen Brüdern und
Manns-Erben weder kcliZiolen/ noch von auswärtiger kami«
lie Angewunschene/ viel minder Uneheliche/ sofern sie nicht p?r
ludl6ql.icn3 ^lacrimonwm Icßinmirt scyttd/ am allerwenigsten
aber 5ucccMons-Unfähige verstanden. 11"'" Werden erwchn-
tc Töchter von Vättcr - uud Brüderlicher Erbschaft sowol per
k'rarr^ (3crm3N05 als (üonsanZuincoz, nicht aber per I^rcri-
N05 ausgcsililojsen. Ein anderes ist 12"^ in Mütterlicher oder
auch/ soviel die übrige Mitbrüder ex cä^em IVIattc betrift/ ilt
Brüderlicher Erbschaft/ dann darin müssen sie krgcrjbuZ urcri«
ni3 ebenfalls allsweichen. Gleichwie im übrigen 13"" die Re-
dc allhier nllr von dem gefrcyten Lands-Adel ist/ so pflegt ma«
die übrige adelichc Töchrer ohlle ausdrücklicher Verzicht pro 1-5«
lninciariz ujcht zu halten / es wäre dann solches bey einer k'a«
milie von Alters also hergebracht/ und verstehet sich auch 14'"
diese Lands-(^Onliicucion ohnehin nur auf die im Land liegen-
de Güter/ nicht aber aus das/ was ausser Land liegt.

§. 9.

Nachdeme obige Verordnung lediglich zu Erhaltung der
lamUic und des adelichen Manns - Stammens abziehlt/ so

folgt,
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folgt erstens von selbst, daß denen verzichten Töchtern ihren
(n-ben und Nachkommen aus den ledigen Anfall/ das ist/ nach
völligen Abgang ihrer Brüdern und der von ihnen absteigender
männlicher lDcsccnäcnz, der kcZrök in kortionc renunciarä,
soviel sie nemlich an ermelt- Vät ter- Müt te r , oder Brüderli-
cher Erbschaft für ihren Antheil von Rechts - wegen betroffen
hatte / allerdings bevorstehet. Damit es aber auch M y t t U s
weder über das (Quantum jetztgedachten kczrek.Sprnch, zu-
mal wenn der ledige Anfall sich erst nach langer Hand crgiebt,
eine I rmng entstehen/ noch ein Drit ter so leicht hierunter ge-
fährdet werden möge / so soll das ( ^an tum nicht nur gleich
anfänglich clcrerminirt/ sondern auch dem k'j^cjcommiLBuch
einverleibt / und nicht weniger d r i t tens all jenes hierbey be-
obachtet werden/ was bereits oben §'" 6 n . 7. 8. 9. öc §'« 7.
sowol vo,l Entricht- als Iransmimrung/ datttt ri6eicommi5
iarjscher (Qualität sothaner KczrcsZ. Sprüchen verschen ist.

H h h h 2



Dritten TheilS/ zwölftes tapitu!

Mftes

»o«l de» 5 « «

«IN«

»

Von der natürlichen Erbfolg
ad InreKaco.

Ey der natürlichen Erbsolg/welche dmen nächsten Bluts-
Besreundm des Verstorbenen in seinem himerlasscncn
Vermögen unmittelbar durch das Gesatz selbst clcferirt

w i rd / setzt man l"^allzeit voraus/ daß entweder gar keine /
oder wenigst keine gültige Disposition von ihm vorhanden seye/
2<" hat dieselbe ihre gewisse 6ra6u3, und betrift vorzüg-
lich die Kmder und Oelcenäenten / sodann die Elteren nlld
^scmäcmen/ endlich aber die (küatera! - und Seiten - Ver-
wandte/ soweit nemlich solches nicht per ^enunciationclii
aur 8ratuwm von der Erbsolg ausgeschlossen / oder zur Zeit
des Anfalls der Erbschaft gar unwürdig oder unfähig seynd.
4'ö Wi rd unter mehr Erben ad Intettato bald in die Häupter/
bald in die Stammen ( i n Capita velstirpcg) lucccclirt. D a s
erste geschieh« rezularitcr unter Erben/welche aus eigncmRccht/
<^sure propno ) lucccäiren/ dann da pflegt man soviel Theil zn
mache«/ als Personen vorhanden seynd/ das letztere hingegen
greift in Ansehen jener Erbm Platz/welche aus fremdem Recht/
( j u r e kcplHlcntatioms) komme«/ anerwogen sie in du Ste l l
des Repräsentanten eintretten/ mithin auch kein mehrers/ als
dm ihm gebührenden Antheil bekommen / wobey aber auch 5 "
zu merken ist / daß das Iu5 l^epl^sentaciOniz eben nicht in
8uccelN0njbu5 ab Inteltato allein/sondern auch in leNgmeli-
tett/ nnd anderen DilpoNriOnidug intcr Vjvy3 vcl ̂ lorrjz cau-
«2 Sta t t habe/wenn hierin deren Befreunden mit solchen Wor-
ten erwehntwird/ woraus man schliejftn kan/ daß sie sich aus
A l t und M a s / wie bey 8uccclNc>nibu5 ab Intettatn gewöhn-
lich ist,vertheilen sollen,;. E. per Vcrba: M e i n e n B e f r e u w
de«/ welche mich sonst geerbt hatten / oder meinen
nächsten Befreunden und Erben. Ein anderes ist hin-

gegen
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wenn der nächsten Befreunden überhaupt gedacht w i rd ,
olme daß die Wort: ErbeN/ oder die mich sonst geerbt
h ä t t e n , mitbcygcsetzt seynd, dann da hat das Iu5 Kcp lX le^
tarioniä nicht mehr S ta t t , sondern der nähere im Grad schlieft
sct den weiteren allzeit aus. 6 " Ist in Entscheidung streitti-
gcr Erbschafts - Fällen ad Imcttato niemal auf die starmZ Lo^
c i , wo der Erblasser stirbt, sondern wo die Erbschaft liegt, oder
soviel die Rosse pcrlonal-Spruch belangt, auf die Matura I^o-
ci) wo der Dcfuncluz sein Oomicil ium gehabt hat, zu sehen.

§. 2.

Von Kindern/ Enklcn nnd anderen Vesccn6cnten,we^
obvcrstandenermassen in 8ucccMone die allererste seynd, hatst«g«v«
man folgendes zu wissen, i^^ Schliesset nnter ihnen der nähere^"'
den weiteren nicmal aus, es seye dann, daß beede von der ziem-
lichen I^inie scynd, wclchensalls der weitere nicht Erb seyn tan,
solang ihm der nähere im ÄZcg stehet. 2 ^ 3uccc6iren sowol
Kinder, als Enkeln oder Urcntlen, sosern derselben mehr, und
alle von gleichen Grad scynd , in <üapira, die von nngleichen
Grad aber m 8cilpc3, weil jene ̂ ure prop l io , diese lurc l<e,
plXlcntationjz kommen, als welches Z"" in Lineä clesccnäcli'
t i in inkniturn fortgehet, und sich mithin auf Enkeln, Urent-
lcn und so weiter cxccncjirt. 4 " Kan ein Eukcl in der Ahn-
herrlichen Verlasscnschaft lucccciircn, chngcacht dieVatterliche
von ihm ausgeschlagen ist. 5 " Seynd weder ?oNKumi, noch
LmancjpIU, vielweniger Weibs-Personen oder Geistliche von
der 3ucccMon rezulInrer ausgeschlossen, es stehe dann eine
Kcnunciarion, oder andere rechtliche Hindernuß im Weg. 6 ^
Erben auch, die sowol ad ^lcenäcnrc als ^xrraneo acloprirte
Kinder, nicht aber Taus-Firmnngs - oder St ie f -Söhn nnd
Töchter. 7 " " Kindcr aus verschiedenen Ehen erben ihre ge-
meinschaftliche Eltcrcn miteinander gleich,von denen besouderm
Eltcrcn abcr erbt jedes Ktnv die Scinige besonders. 8"" Bleibt
es bcy dcm (-encral-IVIanögr von ^nno 1672. Kraft dessenbcy
denen Edclmann^rcyheits-fähigen Familien ansdcmFall,wenn
keine Elterliche Disposition, nnd nichts als ^IlockZlschaft vor-
handen ist/ dem älteren Manns-Erben ein ehrlicher Manns-
Vorccl, nach Gestalt des Vermögens/entweder von denen Brü-
dern selbst/ oder in Entstehung der Güte von denen ertießten
Sckmds-Richtern/ oder endlich von der Hbriqkeit ansgezeigt
werden solle, welches sich jedoch aus die Hber-Pfalzijche Lande
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Nicht cxtenckrt. Y"" Hat es mitl^czzrimat^pc q
tr imonium die nemliche Bewandnuß/wie mit ehelichen Kindern.
i Q " " Uneheliche Kinder und Vcscen6cnren aus verdammter
Geburt erben ausser dem blossen Unterhalt sowol von Vätter-
als Mütterlicher Sei t nichts/ sie mögen gleich l st
wie sie wollen, n " " Andere uneheliche Kinder (
vcl 8pul i i ) welche entweder gar nicht oder nur per K
Iczitimirt seynd, succcäiren hiesigen Land - Rechten nach er-
stens in dem Bäuerlichen Vermögen nur soviel den blossen
Unterhalt betrist/ es seye dann kein anderer Besreunder mehr
vorhanden. Von Ahn-Herrlicher Verlassenjchaft Bäuerlicher
Sei ts seynd sie zweytens gar quö aä ^limenra ausgeschlos-
sen, ohne Unterschied, ob sie von ihren unehelichen Vatter ehe-
lich, oder von dem Ehelichen unehelich erzeugt worden/ hinge-
gen erben sie drittens die Mu t t e r , es mag selbe gleich ehelich
oder unehelich gebohrcn seyn, wie auch viertens den Mütterl i -
chen Ahn-Herrn, jedoch nur auf den F a l l , wenn die Mutter
ehelich gebohren, oder sonst gar kein Freund mehr vorhanden
ist. Annebens soll man fünftens bey der Mutter und Mütter-
lichen Ahn-Frau dahin sehen,ob sonst noch eine eheliche D
clcnzvon ihnen vorhanden seye, dann wo dieses ist, da
cliren die Uneheliche auch hierin nur quö 26 ^limenra.

§. 3.

Von der Erb- Nach denen Kindern und Bluts - Verwandten in abstei-
gender Linie kommt die 5uccclli0ns-Ordnung I""an Elterm
^ d Bluts-Befreunde in aussteigender I^ime, stwol Vatter-als
Mütterlicher Se i ts , Männ-und Weiblichen Geschlechts, so-
weit solches gehet, und zwar 2^° allzeit an die nähere, mit Aus-
schluß deren weiteren, immassen das ^ 3 kcprXlcnrgrionjs in
Hsccnc5cnrjbu5 niemal Stat t hat. Dafern nun 3"" derensel-
ben mehr seynd, so Wcccckrendie in ersten und gleichen Grad,
nemlich Vatter und Mutter in Op t ra , und eben so verhalt
es sich 4 ^ mit denen von zweyt - oder weiteren doch gleichen
G r a d , sosern sie sammentlich von einerley, nemlich von Vat -
ter- oder Mütterlicher Seite seynd , die von unterschiedlicher
Seite aber gehen solchenfalls w 8tirpe3. 5 " Wi rd aus die An-
kunft des Vermögens, und ob solches nemlich von Vatter-oder
Mütterlicher Seite aus den Erblasser gekommen seye,nicht mehr
gesehen, nachdeme es einmal mit seinem parrjmcmjo vermischt
worden ist. 6'° Seynd sowol Sties- als Taus- und Firmungs-

Elte-
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Elteren,wie auchAngewunschene von der 8ucceMon
ausgenommen bey Hri-oMis, welche erst nach erlangter Vogt-
barteit verstorben, oder ab ^sccnäcmc aäopmt seynd. /"""
Erben uneheliche Elteren ihre per lublc
lczicilrljrte Kinder, wie eheliche. Denen per
mitten aber, wie auch unehelichen lucce^ren sie 8 ^ in dcr nem-
lichen M a s , als ihnen obgedachtermassen hinwiederum von der-
gleichen Kttldcrn und Descencienren lucceckrt wird. Hbwol
übrigens 9"" die lüollatcral-Verwandte von denen ^lccnäen-
tit)U5 in dcr Erbfolg rezuwl-jtcr altsgcschlossen scynd, so ist doch
ein anderes, wenn neben ihnen auch zweybandige Geschwistert/
oder wenigst dergleichen GeWvistert-Kinder von dcmVerstor-
bencn conc^rl iren, dann beede pflegen mit denen ̂ lcenclcnccn
zu erben, und zwar die Geschwistert mit ihnen m l^apica, Ge-
schwistert-Kinder aber m 8cirpe3 ohne Unterschied, ob sie mit
Hsccn^emibuz allein, oder mit ihnen und Geschwistern zugleich
eintreffen, welch- alles sich jedoch weder auf einbändige Ge-
schwistert, noch aufEntel von zweybändigen Geschwistern, viel-
weniger weiter mehr cxrcnciirt.

§. 4.
Unter des Verstorbenen lüoüateral. Befreunden succeäi-

ren 1"° am ersten seine zweybändigc Geschwister^ welche nem-
lich einerlcy Vatter und Mutter mit ihm gehabt haben (^larrcs
vcl8orc)lc8 OcrmanX) und zwar in (̂ 2pU3 , mit und nebst
denenselben aber 2^° auch die Kinder von zweybändigcn Geschwi-
sterten in äcirpcz. oder sosern sie unter sich allein seynd , und
)urc proplio kommen, ebenfalls in c.Ipica. Nach denensel-
ben kommen sodann 3"" erst die einbändige Gcschwistert, sowol
die von Vatter (lüonlknzuinei) als von der Mutter ( l^rcrini)
und zwar bccde w l^apica, mit und neben ihnen aber 4 ^ die
Kinder von dergleichen Halb- Geschwisterten in Zrirpes, oder
da sie unter sich allein seynd , und lurc propno kommen, in
(Dapica, doch bleibt es der Ober-Pfälzischen Landen halber bey
dem,was in selbigen Lands-Zramtis tic. y. 93z. 311. §".° Jedoch
von dem (üonculZ ein - und zweybändiger Geschwistert oder
Geschwister- Kinder besonders verordnet ist. 5 " Pflegt man
bey einbändigen Geschwistern nicht daraus zu sehen, woher der
verstorbene Halb-Bruder sein hinterlassenes Vermögen bekom-
men habe, ausgenommen in kcuöis öc k^eicommill is. 6 "
Gehet ^U3 kcprXlcncINonis in I^inca collaterali niemal wei-
ter, als aufGeschwistert-Kinder. Bey denen übrigen Sctten-
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Verwandten trist 7^" die 8uccclN0ns-Ordmmg allzeit den na
Heren mit Ausschluß des weiter Gesippten, m d ist 8 ^ die Erb
folg aus keine gewisse Grad hierin eingeschrär t ,
oder ad ^sccnclcnte'^^Optaci ^ wieauch per
tlilNOnium I^ezitimati gehen anderen natürlich-rechtmässigen
Erben disfalls gleich. Wohingegen i O ^ IIIcAtimi oder per
V.esclipMm I^e^itimati nur in 3ut)li<äium und bey ermangleu-
den anderen rechtmassigen Befreunden lucccckren.

§. 5.
Hinterlaßt der Verstorbene weder in ab - noch aufsteigen-

der oder (üoüatclIl - I^ime einen Bluts - Verwaudten, so fallt
1"° die Verlassenschaft als ein vacirendes Gn t aus den ?jscum,
jedoch dergestalt, daß er statt des Erbens ist , mithin um alle
taherrührende Forderungen, I^zaca, uud anderes nach denen
Kräften des an sich gebrachten Vermögens haften muß. 2 "
Was das Römische Recht äc liuccclNonc d'ollcßiorum in L0-
n is^ l l l i cum. DccuriOnum öcc. verordnet, ist in hiesigen Lan-
den nicht gebrauchig, und laßt sich destoweniger aus Spitäler,
Bnlderschasten, Gemeinden und dergleichen lüorpora ohne be-
sonders erweislichen Herkommen und krivilczio applicirm, end-
lich siehe auch 3"° von 8uccclli0n deren Eheleuten oben ?art. i .

§. 6.
Von 5uccel'<.

Geistli-

«en.

lülcrici oder Welt - Geistliche lucccckren I"ö anderen ab
ausdie nemlicheArt, wie weltlichePersoncn,und wiro

ihnen 2^° hinwiederum auch ebenso von anderen lucceclirt, aus-
genommen was 3"° nicht ihre eigene patrimomal oder ersparr-
te Güter,sonder Lona?ri)lpcHu LcclcliZe acquilita bclanghals
worill sich die 8ucccssi0n lediglich nach denen geistlichen Rech-
ten, lüoncorclaten und der Oblervanz rezulirt. Bettel-Ordens
krofc l l i seynd 4 '" obverstandenermassen aller Erbfolg, sowol cx
let tamenro, als ab IntcttatO, ganz und gar unfähig. Andere
Mönch nnd kclißiOsen hingegen,welche 5" nicht von Bettel-Or-
den seynd, lucccckren zwar anderen sowol vor- alls nach abge-
legter klokession wie
r ion oder andere rechtliche Hindernuß im Weg stehet. Doch wer-
den sie 6'" nach der?rascssi0n bey dmen annoch in ihren Lebzeiten
sich ergebenden Erb-Fallen von dem Lloster vertretten, anerwo-
gen demselben 7^" ohnehin alles, was sie haben, erlangen, oder

hinterlasse«/ von Rechts-wegen zugehört.
Vierter

MAN Mischen
echts.

Erstes Uapitul
der Convention und denen hieraus

lonaiiduz) überhaupt.

§. 1.

Die Pflicht und Verbindlichkeit etwas zu gebe«/
" thu«/ zu lasse«/ oder zu leiden, rührt i "° entn

aus dem natürlich - oder Bürgerlichen Recht/ oder
von becden zugleich her. D ie erste heißt Qblißgtw Katurgliz.
die andere civi l is, die dritte Kiixca. Falls nun 2<°" dieselbe nicht
unmittelbar von dem Gesatz selbst auserlegt ist / sondern den
conlcns desjenigen voraussetzt / welcher dadurch oblagt gc>
macht werde» soll, so wird es Odiizgtio personalis genannt,
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und ergiebt sich aus dreyerliy Weis , nemlich aus blosser Zu-
sag, Geding oder Verbrechen, ( polücitatione, Conventions
vel vel iäo«) Von ädI^I t iombu3 ex lleMo siehe unten
16. von den ersten beedm aber §7" seq.

§. 2.

Solang die Zusag mcyt acceptirt ist, fondern in
ni3 eines einseitigen VeMechens bleibt, solang wird sie auch
nur eine pollicitation genannt, und ziehet keine Verbindlich-
keit nach sich, ausser unter folgenden drey Requisiten, nemlich
1 " " muß das Versprechen dem publico oder einer Gemeinde
zum Besten geschehen, 2 " mit der Vollstreckung desselben be-
reits der Ansang gemacht, oder wenigst eine rechtmasstge Ur-
sach dazu vorhanden, 3 " an allem/ was sowol aus Seiten des
Versprechers, als sonst zu einem?aÄo erforderlich ist, weiter
nichts als die ^cceptation abgangig seyn. I n diesen samment-
lichen Umstanden erlangt die ?o1lzcitgtion die Eigenschaft eines
?aäi vel <üontl2ÄÜ3, und thut mithin auch die nemlicheWür-
tung. Ob und wie weit aber ein Votum oder Geistliches Ge-
lübde, welches gegen G H t t geschiehet, von einer Kraft und
Verbindlichkeit seye, ist mit mehreren in dem Geistlichen Recht
versehen.

§. 3.

Konventionen Kraft welcher sich nemlich zwey oder mehr
dahin vereinigen, daß sie einander zu etwas Mlav^en segn wol-
len , werden zwar nach Römischen Recht i n k W 6c 6vntra>
äu3 getheilt,und unter denen letzteren jene dotivencione5 ver-
standen , welche entweder einen legalen Namen, und gewisse
Form, oder wenigst eine lüaulam haben. Mchdeme aber heut
zu Tag allen paän die nemliche Kraft und Würkung,wie einem
lüonrraÄ beygelegt ist, so fallt auch obige Abthelhmg samt dem
Unterschied zwischen denen sogenannten paäig.huä^v^czic i -
Ml3) vettiti3 vel ac!je<Äi3 hinweg. Soviel nun die 5peMja ei-
nes jeden ciontraÄs besonders anlangt, siehe cap. 2̂  öc seq.
D i e (-eneralia aber, welche bey allen?2Äi3 und <5ontl3ÄjbuF,
soweit nicht in ein- und anderen besondere I^imitation und Aus-
nahm gemacht ist, überhauht einschlagen / siehe §'

§. 4.

t"

Von der Convention und denen entspringenden Pflichten. 313

§. 4 .

^ werden insgemein ln Vcrog vel l^ual,, ^
Inn0min3t05, ^caicz, (^Onscnlualcg, Verbales,«eu seyad
getheilt. V o n (^uaN <üontraäidu3 siehe cap. s

V o n Veri3 und l^ominatiF cap. 2. öcc.
Von <^c>nsen5i3lil)U3 cäp. 3. öcc. Von

cap. i o. und von I^ittcl2li!)u5 cap. ^ 1. I m übrigen seynd
auch heut zu Tag alle <^ontraÄu3 bonX k'i^ci. und hört mit-
hin zwischen diesen und denen (üontl2Äidu5 ttliäi ^mi3 aller
Unterschied auf.

13

§. 5.

D i eD i e - nnd innerliche kcqmllta . ohne welchen^nd^n
feine Convention von Kraft und Gültigkeit seyn mag, bestehen
1 " " in dem Versprechen eines nnd der Annahm anderen Thcils,
folglich in sammcntlicher?acjlcenten einmüthiger Bewilligung
und Einverständnuß auf dasjmige,zu was sie sich einander ver-
bündlich, und anheischig machen wollen. Es wird aber auch
2^ein wahr- vollkommen- ernstlich- und sreyerWill odcr^on.
lenz hierzu allerseits erfordert, woraus sich 3'" von selbst cr-
giebt, daß blosse Vorschlag oder iraÄaten für keine lüonven-
t ion zu achten, mitbin die rraÄircnde Theil vor dem endlich-
und vollkommenen Schluß nicht daran gebunden seynd. Viel-
weniger verbindet 4'° dasjenige, was man nur imScherz,auf
den blossen Schein, ans I r r thum, Zwang, gefahrlichen Hin-
dcrlist einander zugesagt hat, jedoch mit der in folgenden 25'""
§"" bemerkter ^ockkcat ion, und andergestalt niemal, als aus
gnüglichen Beweis dergleichen angeblicher Umstanden. 5^
M u ß der becdcrscitige <^onsen3 entweder ausdrücklich mit Wor-
ten, oder wenigst stillschweigend mit Werten durch ausscrlich-
und Welt - übliche Zacken deutlich und verständlich öcclarirt
styn. Dahingegen ist 6 " das blosse Stillschweigen ohucWcrt
ausser dcrcu durch Gefttz und Ordnung besonders clererminir-
ter Fallen hierzu uicht hinreichend. 7 ^ Verstehet sich das, was
von der Einwilligung hier gemeldet w i rd , nur von ^ont laä i -
buä Ver',3, massm in l)uali - Contr2Äidu3 der (Üonsen3 auch
ohne und zuweilen gar wieder Wil len deren Interessenten von
dem Gesatz selbst ersetzt wird.
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§. 6 .

Daß man geschlossene Handlungen zu Papier bringe, ist
zwar i " ° der leichteren Prob und Gedächtnuß wegen rathsam/
nicht aber nothwendig , ohne wo solches 2 ^ lud pocna N M -
tatiz lpccialitcr bedungen,oder in denen Rechten verordnet wird,
in welchen beeden Fallen kein Theil vor würtlicher Brief- Er-
richtung an den ̂ on t raH, ausser soviel den etwan hierunter be-
dungenen Poensall betrist, gebunden ist. D i e Vorlesung des
hierüber verfertigten schriftlichen Instruments wird zwar z"»
nur bey Lesens unkundigen Personen lub kcrna NuIIicaciF er,
fordert, jedoch in Zweifel allzeit solang prZesumirt, bis das
Wiederspiel gnugsam erwiesen ist. Immassen 4 ' " dergleichen
Personen, wenn sie contrakiren wollen , solches ohnehin nie-
mal anders als vor Obrigkeit oder wenigst vor dem I^otario
oder gnugsamen Gezeugen thun sollen , damit man aus diese
Weis des Konsens halber sattsam von ihnen gesichert seyn mö-
ge. 5 " Haben auch die l^ontrakenren bey aussergerichtlichen
schriftlichen Handlungen die gewöhnliche Unterzeichnung nicht
ausser Acht zu lassen, weil ansonst dafür gehalten wird, daß der
Handel noch nicht völlig geschlossen, sondern nur im Wert und
Vorhaben gewest seye. I m übrigen liegt 6 " nichts daran, ob
das errichtete Instrument von einem aus beedcrseitigen <I.0n.
nakemen selbst eigenhändig,oder von einem Drit ten geschrieben
scye, wenn solches nur von dem Aussteller, oder wo deren mehr
seynd, von ihnen sammentlich gebührend unterzeichnet ist. 7"^
Bleibt es endlich des Sigcl-Papiers halber sowol in schriftlichen
lüontlgHen, als all anderen Handlungen bey dcmc, was die hie-
Unfalls erlassene Leneralla des mehreren mit sich bringen. V o n
Ausdruckung der Hausse cicbenöi in schriftlichen Instrumenten
aber siehe lüocl. ̂ juci. cap. I l . §. 9. n. 3.

§. 7.

llonvemioncZ erforderen rezulanter keine äusserliche Zier-
.lichkcit. Solchemnach können dieselbe 1 ^ sowol in Gegenwart
als Abwesenheit deren P a t e n t e n dilrch lüorrelponäcnz oder
Anwaldschast gepflogeit werden, und ist auch eins, ob derHan*
del auf einmal m uno Hau dontmuo, oder aus unterbrochene
Weis zum Stand kommt. 2 ^ Kan auch ein jeder dontrgH in
^rb l t l i um ^ercii conkerirt werden , falls aber dcr Dr i t te be-
nannte nicht arbitliren wi l l oder nicht t an , so fallt die Hand-

lung
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lung soweit zusammen, als sie desselben Willkur überlassen wer-
den. z"o Is t weder die Obrigkeitliche Errichtung noch lüon-
Krmation oder Begnehmung, soweit es nicht besonders ausge-
dungen, oder in denen Rechten verordnet wird, Hierinfalls von
einer Nothwendigteit. Gleiche Beschaffenheit hat es 4 " mit
(üertiorir - und Erinnerung deren hierin enthaltener Wichten,
Rechten und Wohlthaten , ausgenommen soviel die in denen
Recdtcn lpecialircr benannte Fälle betrift. Endlichen braucht
es auch 5'" nach beschlossener Handlung keiner besonderer kant i .
caiion mehr, es seye dann, daß man für (inen anderen in sei?
ner Abwesenheit ohne gnugsamer Vollmacht Messet.

§. 8.

das ist, jolcke Bcdingnussm,
oder so beschaffen seynd, daß ein Verbrechen daraus erfolgt, i r em" " " '
(üoncütioncs perpIexX. welche nemlich so verwirrt und dunkel
sepnd, daß man nicht weiß, was ?2cisccnten damit gewolt ha-
ben, werden in lüonrraÄen nicht, wie in letzten Wi l len , pro
non acljeäiz gehalten, sondern es wird vielmehr die l^Onvm-
rion dadurch entkräftet. D i e nemliche Bewandnuß hat es 2 "
mit jenen Bedingnussen, Kraft welcher die Verbindlichkeit le-
diglich dem sreyen Wil len des Debitors z. E. per Vcrba :
WeNN er M a g , oder W i l l , heimgestellt bleibt. Ein an-
deres ist, wenn dergleichen Bedingnuffen nicht soviel 5ublwn-
t iam Qb!izati0M5, als den ^ loäum solunomz betreffen, z. E.

: Daß die Zahlung nach guter Gelegenheit
eN ^l)l l. 3"^ ^on6ltic)nc5 casua!« , porcttatlVX vcl

seynd in O)nvcmi0mdu8 entweder luspcnsivse oder re-
solutivZe, durch beede wird zwar der Comraä au fungnvM
künftige Fälle ausgestellt, jedoch mit dem Unterschied, daß er-
stenfalls sowol die Oblizarion als ^Ä ion solang in suspenso
verbleibt, bis die lÜQncknon exillirt oder ermanglet. Anderen-
falls aber wird weder die Obligation noch kä ion ausgeschoben,
sondern nur bey ermanglender lüonäilion wiederum aufgelößt,
und bey cxiwrender bestättiget- I n Zweifel pflegt man 4 " je-
de lüonäition allzeit mehr pro reldlutivä als kilpcnllvä zlt hal-
ten. 5^ Was nicht aus künftige, sondern nur auf gegenwär-
t i g - oder vergangene Fälle ausgestellt w i r d , das hat niemal
V i m 6Qn6i(ic>"i5, sondern ist entweder (Ä lu cxittcmc gleich

L l l l von
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von Kraft und Gültigkeit, oder clcNciente gleich ungültig und
kraftlos. 6'" Solang die <^on6ition weder exilUrt noch er-
manglet, sondern in pcnclcnti ist, solang tan sie auch ohne Ein-
willigung sammentlicher lüompacilcenten nicht zurückgenom-
men werden, und wird auch 7 ^ 3pc3 OKIizatiomz auf die Er-
ben , sofern die dem Verstorbenen vorgeschriebene Bedingnuß
auch von ihnen erfüllt werden tan, aäivc ö( palNvc tlanzmit-
t i r t , folglich durch den ?enc!cntc(!on6icjonc erfolgten Todsall
nicht so, wie bey letztwilligen Dispositionen, aufgehoben. 8""
Werden auch erfüllte lüonclitioneg aus die Zeit des geschlosse-
nen (üomraÄs retlotrakirt, mithin dieser gleich von selber Zeit
an für puriNcirt gehalten. I n all übrigen Stücken ist 9°" das
nemliche schicklichermassen allhier zu beobachten, was oben part.
z . c a p . 3. §. i O . n . 2 . 5 . 6 . 7 . 8« 9> 10 . n - ^3« 14» 1 5 . 1 6 .
sc 17. von <üon6itionidu3 in letztwilligen Vispositionen ver-
sehen ist.

§. 9.

Deffters wird eine Zeit in der Convention benannt, und
zwar 1 " " in unterschiedlicher Absicht, nemlich fürs Ets te die
?rZes!iItion dadurch zu multipliciren, z. E. wenn man monat-
lich - oder jahrliche hundert Gulden paÄi r t , welchensalls der
ganze monatlich - rcspcÄivc jahrliche Betrag allemal gleich zu
Ansang jeden Monats, rcspcÄivc Jahrs begehrt werden mag/
sosern nicht der Zahlnng halber ein anderes spccialitcr versehen/
oder hergebracht ist. Z w k y t e n s um die gesetzte Bedingnuß
dahin einzuschränken, d r i t t ens der Obligation das Ende oder
Viertens den Anfang dadurch zu bestimmen. I n diesem letzteren
Fall ist 2 " unter der gewiss- und Ungewisser Zeit ein wolmert-
licher Unterschied, dann bey Bestimmung einer gewisser Zeit,
z. E. auf nachstkünftlgc Os te rn ist zwar der conrraä al-
sogleich in seiner ?erfcÄion, aber die Lxccmion desselben bleibt
bis zu den bestimmten Termin ausgestellt, und sagt das ^unck-
sche Sprichwort: (ÜelNr quiäem, scä nonclum venit DicH.
Eine Ungewisse Zeit tan 3 " aus dreyerley Weis ungewiß seyll.
Erstens da man nicht weiß, ob und wenn sie kommen werde>
z. E. sobald sich 62^3 verehelichet. Zwey tens da man nicht
weiß, ob sie kommen wird, z. E. sobald lüajus die Großjahrig-
teit erlangt. D r i t t e n s da man nicht weiß, wann sie kommt/

z.E.
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z. E. sobald stirbt. Der erste und andere O K ^ werden
geachtet, und bleibt sowol die üäion als

in suspenso, folglich kommt auch der donrraH an-
te Lxjttcntiam Dici nicht zu seiner ?crkeäion. Bey dem drit-
ten <üalu aber wird es gehalten, wie in Bestimmung einer ge-
wisser Zeit.

§. 10.

Dcmonliratio, weder ^«subl^ciliOIII^liHU^ , ^-clUicl, IVLUdUd lUlP^NMlM'I wever"""""

Qblizationcrn noch ^ä i oncm. und wild auch 2 ^ die C!on o"mon^
vcntion durch eine falsche Demonstration niemal, wol aber"""-
Z"ö pcr l^ausam entkräftet, wenn sie aus einen solchem Betrug
oder Irrthum beruhet, welcher NuIIiratcm ^HÜ5 von Rechts-
wegen nach sich ziehen tan. 4 ^ M u ß der Klo6u3 aus die ncm-
liche A r t , wie die <üon6ition, erfüllt werden, ausser dessen wird
die Obligation wiederum aufgelößt.

§. 11.

^rrka conventionalig, oder das sogenannte W e i w D i n g - ^ ^ ° l
Haftel-oder daran Geld, welches
ihrer vollkommener Einverstandnuß öffters einander zu ge-
ben , oder zu bedingen pfiegen, wird 1"'" für ein blosses ^c-
cellormm der Haupt-Handlung geachtet, fallt und bestehet
also mir selber, und ist auch kein Thcil ohne Einwilligung des
anderen von der Haupt-QKIißacion dadurch entlediget, wenn
er die ^r rkam wieder zuruckgiebt, oder fallen laßt , es seye
dann ein anderes ausdrücklich bedungen. Von der nemlichen
A r t und Eigenschaft ist 2^" kcena convcntionali3 oder der
Poensall,welcher auf denContravcntions-Fall zuweilen paäirt
wi rd, Massen der Uebcrtretter ohngeacht des entrichteten Poen-
salls nichtsdestoweniger in der Hauptsach selbst ob l l ^ r bleibt/
ausser soweit per ?aäum ein anderes beliebt ist.

§. 12.

kczulariter tan jeder paäiren, ausgenommen IMÜ j(tte,W«p'ai.
denen es an gnugsamen Willen oder Verstand ermanglet, z. E."° ^°"
Kinder, Unsinmg- Schlaffmd- stark Betrunkene und derglei-
chen, welches sich jedoch nur von tüontraäibuz Verü verstehet,
dann in (^ial i (^ontraäibuz seynd auch diese nicht cximirt.

L l l l 2 2"
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2 ^ Kan kein ^övocat mit seinm Klienten um die ()uot2ln
I. i t l3, und teilt Arzt oder K1eckcu5 mit seinem ?atiemen um
der Gesundheit wegen handlen. Von (^OnrrZäen und Hand-
lungen der Ehe-Frauen siehe oben karc. i . cgp. 6. Von M i n -
derjährigen oder (üulgtclmassigen ibiä. cap. 7. Wie weit aber
einer für den anderen / oder ein Iud mit Christen
möge/ siehe nächstfolgende Z'."

§.

kan?
"" Kan für all jene/ welche man von Bäuerlicher Ge-
bürgte!, Anwaldschaft / und sonst von Rechts - wegen

zu vertretten hat/ ttipulirt werden. Für andereDritte hingegen
gehet solches 2 ^ nur soweit an/ als ihnen-dieses nußlich seyn
mag, und nach der Hand ratikcjrt oder angenommen wird. Es
ist auch solchenfalls 3«ö zil unterscheiden/ ob für einen Dr i t ten
f>livative, conjunÄive oder alternative ltipulirt worden seye /
erstenfalls laßt das Römische Recht die 8tipulation gar nicht,
anderenfalls nur zur Helstt/ oder soviel den Theil des 8tipulan.
rens betrist / letzterensalls aber ganz / jedoch in Ansehen des
Drittens auch nur soweit gelten/ daß er pro acheHo Lolutio-
niz cau52 geachtet wird / folglich zwar statt des 3tipu!antens
t ie Bezahlung a6 LsseÄum I^iberatjon^ annehmm/Nichtaber
forderen / vielweniger sich etwas davon zueignen tan. Nach
temsch- und hiesigen Lands-Gebrauch aber gilt die Stipulation
in allen drey Fällen ganz / und kommt dem Dri t ten im ersten
Fall allein/ und privative, anderenfalls zu gleichen Theilen/ so-
fern kein mehr-oder minderes sür ihn ausdrücklich paäirt is t ,
und leßterenfalls entweder ihm oder dem Ttipulanten/ welchen
nemlich der Debitor von beeden erwählt/ allein zu Guten.

§. 14.

i " " G i l t Vermög Lhursürstlichen vecrets von ^nno
1751. wieauch voriger Lands-Ordnung und Freyheit zwischen
Juden und Christen überhaupt kein ^ontraH oder Handlung,
sie mag Namen haben / wie sie wolle / ausgenommen / soviel
die mit Lhurfürstlichen passen und Toleranzen versehene Juden,
oder ausser Land getroffene Handlungen betrift / doch soll auch

bey dergleichen erlaubten Handlungen der ReichtsMbschied
155i^§. 79- beobachtet/ mithin selbe allzeit vor des

ristens Obrigkeit, oder wenn die Verschrei-
bung

"
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bung ausoffenen freyen Markten geschieh«/ vor der Obrigkeit
selbigenDrts sub?(Xnä^ul1itati5 entrichtet werden/welches sich
jedoch hier zu Land nur von unsiegelmässigen Personen verstehet.
Desgleichen hat es 3 ^ wegen ( ^ p - oder Iranzportirung sol-
cher Forderungen/ welcye Juden gegen Christen haben/wieauch
deren wucherlicher lüomraäen halber bey deme / was in denen
Reichs - (^onttitutiombus und relpeäive oben Part. 2. c
3. §. 8. num. 3. verordnet ist/ noch ferner sein Bewenden.

§. 15.

1"^ Kan über alle sowol cörperlich - als uncörperliche/
genwartig - und zukünftige Sachen paÄirt werden / soweit
nicht lpecialirer ausgenommen seynd. 2^" M a g man
und unterschiedliche Sachen zugleich in 8rjpul2ti0nem brin-
gen / welchensalls man auch zu allen und jammcntlichcn ver-
bunden ist/ ausgenommen in ätipulacioniduz ciizj^nÄlvjz öc
alternativ^, da man ncmlich nur dieses oder jenes verspricht/
dann darin hat der Debitor oder Versprecher bis zur Ausliefe-
rung die Wahl / was er sür eines von beedcn pra-curen wolle/
es seye dann eins von beeden nicht mehr vorhanden / oder der
Wahl halber ein anderes bedungen. 3 ^ M ^ emeMuh öff-
ters als einmal versprochen / so ist man solche nichtsdestowe-
niger nur einmal zu pr^Nircu schuldig / sosern nicht aus dem
Versprechen ein anderes klar und soviel erscheint/ daß es k lu l -
tiplications-weis geschehen seye.

§. 16.

Die Convention hat in solgenden Sachen nicht Statt.
I"° I n Sachen/ welche Matura vel Î eze impollibilcz seynd/
das ist/ solche D i l M / welche entweder gegen die Natur/oder
M m Ehrbarkeit / Gesatz und Ordnung / oder einem Dritten
zu plNjuclitz gehen. 2^" I n Sachen / welche nicht nur zur
Zeit des (üontraäs/ sondern auch sonst in ihrer ganzen Art un-
gewiß und allzuzeneral stynd, z. E. We in , Gctrcid, und der-
gleichen / ohne daß die (Hualirat oder (Huanritat desselben be-
stimmt/ oder die Bestimmung wenigst dem c leckton, oder ei-
nem Dri t ten überlassen wäre, z ' " I n fremden oder gar cxrra
c^ornmercium schwebenden Sachen / doch muß hicriusalls der
Versprecher unparthcyisiben Ansiblag nach das inrercll^ p l ^ -
Niren, es seye dann/ daß verändere / dem stlche versprochen

M m m m
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worden/ von Beschaffenheit der Sach Wissenschaft gehabt hat.
4'° I n Sachen/ welche demjenigen, dersieVermögdes^on'
craäs haben soll/ ohnehin schon zugehörig seynd. Ob und wie
weit übrigens 5^ die ?2Äa über künftige Erbschastm g«ltm ^
siehe oben kan . 3. cap. 11. §. 1. öcc. und unten c ^ . 4. §. 7.

§.

Es pflegen nicht nur Sachen/ sondern auch ?aÄ2 versproi
chen zu werden. Jene nennet man 8tipulatione5 6an6i, diese
tacienck, und bestehet 1°°" der Unterschied zwischen beeden da-
ritt/ daß bey dm letzteren der Versprecher die Wahl hat / ob er
das kaäum selbst/ oder mir das Interesse, soviel nemlich dem
Gegentheil daran gelegen ist/ prgettiren wolle / wohingegen i n
5tjpulariQne clancii der Verbrecher vonEntlichttmg der Sach/
sofern er sie anders hat/ oder haben tan / durch ?lHttirung des
Interesse nicht besreyet wird. Es müssen aber auch 2^" die ver-
sprochene kaÄa weder Matura lwch ^eze impoMbilia scyn,
sonst ist man dazu keines Wegs verbunden. 3 ^ A ^ ^ ^
sprechen eines kaÄi al icni, welches nemlich ein Dr i t ter ver-
richten soll/ hat in Ansehen des Versprechers oder derjenigen/
welche entweder von ihm hierin vertretten werden / oder ihn zu
vernctten haben / soviele WlirkunZ/ daß das k'aäum selbst ver-
schaft / oder wenigjt das Interesse pr^Nirt werden muß / es
ftye dann/ daß man sich 4 ° hierunter nur zur blossen Bemüh-
oder Vermittlung anheischig gemacht hat/wclchcnfalls dem Ver-
sprechen ein Gnügen geschiehet / wenn nur gebührender Fleiß
verwendet wird. 5 " Is t auch hier die Rede nur von kaÄig n i>
cli3 öc lllnpIicit)U8, welche in einer blossen Verrichtung/ z. E.
in einer Fürbitt bestehen/ anerwogen die andere k A I a , zpelche
eilten besonderen LsscÄum ^uris nach sich ziehen/z^ E. Ver-
tauffen/ Vertauichen/ Verpachten/ Vererbrcchten/ Darlch-
nen/ llnd dergleichen nicht unter die 8ripul3rionc3 facien^i,
sondern cl^ncii gerechnet werden / folglich auch hicrbey nicht
mehr in des Vcrsprcchers Wahl stehet/ ob er Kem oder lncer^
cssc prX^rcn wolle/ welche Meinung es auch mit ^ H i 5 hat ,
worin die Rechten eine besondere Ausnahm machen/ z. E. mit
Scharwerken und anderen. 6'° Verstehet man unter denen
k2Äi3 auch non k'gÄa. da man nemlich etwas zu umerlajseü,
oder zu leiden haben soll.

5. 18.
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3.
beruhen überhaupt aus der Geschicht, müssen

hin von deA, der sich hieraus beziehet/gir^glich dargethan wer-
den/ l tnd^a sich über deren wahren Verstand allenfalls ein bil-
licher Zweifel ergiebt/ so hgt man mit der Auslegung ebenso /
wie oben psrt. 3. cgp. 2. §. 12. von letztwilligen D s s
des mehreren versehen ist/ zu verfahren.

§. 19.

D ie Würkung eines ?aäi überhaupt ist i " ° auf Seiten
des Versprechers die Obligation das Versprochene zu erfüllen 7
Huf Seiten des Annehmers aber oas Recht die Erfüllung zu sor-
bercn/ zu welchem Ende diesem letzteren 2"° die sogenannte ^ ä i o
vel <Üon6iÄio ex ?afto gegen jenen eingeräumt ist. 3"ö II^
<ÜontraÄibu3 bilateralibuz , da man sich auf beeden Seiten
gegeneinander verbindet / erwachset auch eine reciprocirliche
Häion> respeäive Obligation. 4 " ^streckt sich obvcrstan-
dene Würtung rezulanter, und soweit keine besondere Limica-
t ion gemacht wird / sowol aäive als pallive aus deren paci'
sccnten Erben und Erbens - Erben / ohngeacht dercnsclben in
der Convention keine ausdrücklicheMeldung gemacht worden/
And wenngleich 5 " dielüonven^ion so beschaffen ist/ daß sie
durch den Tod erlöscht / so gehet dvch die hieraus erwachsene
^Ä ion und OHIizatio quo aä ?lXterirum auf die Erben. 6 ^
I s t zwischen tbeil-und untheilbarcn Sachen ein Untersthied. Bey
jenen gehet ^U5 vel Oblizario ex paäo nur pro Parte kXreäi-
taria ailf jeden Erben / und gilt ohne Miteinstimnmng deren
Hierunter intereMrter lüreciitorum zu deren prZejucktz das ?a>
H u m inter ^o^Xlecles nicht einmal / Kraft dessen nur ein-oder
anderer aus ihnen allein die Schuld zu bezahlen haben soll/ bcy
untheilbarel! Sachen abergehet ^ 5 öc Odljzano aufjcdcnEr-
ben ganz/ jedoch dergestalten/ daß er in ^äivi3 die lbr igeMit-
erb^n hierum vergnügen/ in palNviz aber von Wen vergnügt
werden muß. AusKucccNoles slnzularez erstreckt sich 7"" das

nicht / ausgenommen wenn solches die Sach ftlbst <lf-
welches aber in Zweifel nicht gemutlimassct wird. 8 ' "

I s t auch kein Dri t ter rezulasicer daran gebunden, ohngeacht
er etwa« sich M Unterhändler dabey gebrauchen laßen , oder
die (üonvenrion von Amts - Obrigkeit - Bcpstands - oder Ge-
zeugschasts' wegen bcjiatttqet/ besieglet, oder unterzeichnet hat.

" " m m m 2 Wie
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Wie weit aber 9 ^ die Obligation oder ^ä i on sich auf
reos ausdähnen lasse, siehe §""" 5eq. 21. item wie weit die?3-
ciscenten um die (üulpam, Vo lum vel (üalum gegeneinander
haften, siehe nächstfÄgenden § ' ^ 20 .

§. 20.

A/e^oii'. Dolum, lüulpam vel dalum in <!onventionc ps^elti-
^p^ve l ^ heißt soviel als den Schaden oder Verlust erstatten , wel-
<l«n"entio. cher sich mittels des «HontraÄs dnrch bösen Fürsatz oder Fahr-
°'^"' lässigkeit eines von beeden lüonrrakenrcn oder durch unverschc-

nen Unglücks-Fall ergiebt. Soviel nun 1 " " llolum belangt,
muß solcher nicht nur in allen Konventionen prstt i r t werden,
sondern wie und wclchergestalt hieraus öffters gar eine kul l i rät
erwachse, siehe unten im folgenden 25'^" 3^ D ie Fahrlässig-
teit oder l^ulpa hat 2^" ihre (3lac!u3, und wird in la tam, le»
vcm öc leviMmam getheilt. D i e erste gehet in tüivilibuz dem
Oolo gleich, die zweyte pflegt man in Konventionen, welche
zu beederseitiger c^ontxakencen Vortheil abziehlen,
ren, die dritte endlich fallt jenem zu Last, dem der
allein zu Guten angesehen ist, welch-alles sich jedoch nur in
ßula verstehet, soweit nemlich die Rechten oder Geding keine
besondere Ausnahm machen. 3 " Beruhet zwar LracluZ Cul-
PX lediglich aus Beschaffenheit der jchuldhaften Person, dann
anderen Umständen und deren richterlicher Ermässigung. Ge-
meiniglich aber verstehet man unter der ersten die Verabsau-
nmng der allergemeinister Sorgsalt, welche fast jeder mit fünf
Sinnen begabter Mensch nicht beyseitsetzt ^ unter der zweyten
die Ausscrachtlassung jener Sorgsalt, welche ein tlug-uyd ficis-
sigcr Mensch in Obacht nimmt, unter der dritten die Vernach-
lässigung dessen, was nur von denen tlügist - und aufmerksam-
sten Leuten beobachtet zu werden pflegt. 4 " Kan derjenige,
welcher an dem erfolgten Schaden oder Verlust selbst mit in

ist, von dem anderen schuldhaften Theil derwegen niemal
eine Erstattung begehren. 5 " Wi rd endlich <^alu3 mcre kor-
w i tu3 , oder ein unversehener Unglücks-Fall rezulariternicht
p lXt t i r t , es seye dann, daß er durch vorläuffige Saumseelig-
teit oder sonst zu plXltlrmde lüulpam veranlaßt, oder ein ande-
res bedungen worden, es liegt auch die Prob eines solchen nn-
versehenen Zufalls demjenigen, der sich damit zu entschuldigen
sucht, allzeit ob.

§.
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5. 21 .

Wenn zwey oder mehr paciscenten aus einer Sei t gleich
sam für einen M a n n stehen, und das nemliche samt und sonders,
ganz und in k)!i6uln an Jemand entweder zu forderen oder zu""'
plXttiren haben, so heissm sie erstenfalls l^orrci crcäcncli vcl
Ülpul2n6i, anderenfalls (^Olrci c!ebcn6l. Von becven ist über-
haupt zu merken: 1"« erfordert eine solche lüollcalicät allzeit
mehr kacilccmen aus einer S e i t , jedoch nur einerley c^onven-
tioN) nnd emerley Sach, nicht aber allzeit cinerley Inürumenr.
dann es tan sich solche anch aus unterschiedlichen inttrumcmen
ergeben. 2 ^ M u ß sie nicht nur einen oder anderen aus ihnen,
oder jeden zum Thei l , sondern omnes öc linzulc»3, das ist, alle
insgesamt, und jeden besonders, auch im Haupt - Werk einen
wie den anderen betreffen. Nebst denze erheischt zwar 3'" das
Römische Recht, daß alles zu gleicher Ze i t , in aller Anwesen-
heit , mit allen und jeden, aufcinseitig vorläuffige Anfragend
anderseits erfolgende gleichsörmigeAntwort, auch in commcn-
t i auf der Stel l geschehe, allein diese und dergleichen
täten seynd nicht im Gebrauch. 4 " Betrist das ka
rei auch die andere (üorrcos, sinvol m urilit)u8 als 0610^3, je-
doch bleibt ihnen der keßrek unter sich deshalben gegeneinan-
der offen. 5^ Ziehet die dorrealirät eben keine rcciprocirliche
Bln-gschaft unter (lolreiz nach sich, sosern solche nicht bedun-
gen ist, und wer sich nicht pnvauve odüzircn tan , der mag
sich destoweniger nebst anderen correalircr obliAren, z. E. eine
Weibs-Person mit ihrem Ehe-Mann, oder InrcrccMons weis
mit anderen. 6 " W i r d dieselbe in Zweifel niemal genmthmast
set, emfölglich wo die Rechten tein besonderes verordnen, oder
aus der convemion per Verba- S ü M t UNd sondt ts , UN-
zertheilt und Ullverscheidentlich, einer für alle und
alle f ü r emen / u n d dergleichen Ausdruckungcn ein ande-
res erscheint, so betrift sie entweder nur jeden pro r M , oder
halt so vielerlcy Vblizationcä in sich , als pacjlccncen seynd.
7 " " Rühret die (üorrcalirät nickt allzeit ex Onvemionc , son-
dern auch zuweilm aus einem Verbrechen , oder unmittelbar
aus dem Gesatz selbst, oder einem letzten Willen her. Diese
lettere ergibt sich z. E. in dem F a l l , wenn Vermög lctztwilli-
ger v i lpol i t ion mehr Erben zugleich das ncmlicbc in soü^^m
zu plXttiren/0der mehr (üollezarani samt und sonders das nem-
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liche zu emfangen haben. (^^rreÄltIZ lezaüz entstehet öffters
in Vormundschaften / ^ssocwtionen oder Bürgschaften unter
(üontutoribu^, <<onlOciw und Sonliclcjullonbuä. Pön der
Corrcalität ex Ocliito siehe^cap. seq̂  r6. §'°4.n. 5.

s. 22.
Insonderheit
von üorrci,

cii.

Von

j>

^

Unter mehr (^orreiä creclon6i vel Nipulan6i ist I " " je-
der aus ihnen befugt/ das ganze von dem Debitore communj

' zu forderen / uud hat das ̂ lus pr^ventionis soweit Stat t /
daß/ wenn der Debitor einmal von einem Obrigkeitlich belange
ist/ er sodann nach einmal beschehener Insinuation keine Wahl,
wie vorhero/ mehr hat, wM/er aus ihnen vorzüglich zranki.
ciren wolle. Melden sich W r H^ Mhr (üorrei zugleich / so
bezahlt der Debitor jeden pro x^t3, uyd hat das i ^ klXvea-
tioniä nur gegen die andere,.Welche sich nicht gemeldet haben,
Statt. Sobald Wn 3-" (>)f fq^ einmal entrichttt ist, sobald
ist auch Debitor in Ansehen M übriger (^orreo^um der ObU-
M i o n entlediget/ ohne Mterschied, ob die Befriedigung ipsq
lure, z. E. durch die Bezahlung^ c^ompeftsation, Delegation,
oder aber nur Ope Lxceptioniz, z«E. per?aÄum clc non pe>
tencio, l(em ^uclicatam vel (^ l i^ romi l lum geschehen seye,/
doch bleibt 4'" denen übrigen Üyrrei3 d ( ^
(üorreum ihres gebührenden Antheils halber ohne s
inter (̂ ausarn lucrativam öc onerosam allzeit noch bevor.

§. 23.

1 ^ Hat zwar d!recktor
wenn er ans denen d:ollei3 6eben6i besangen wolle/^Md M
die Lxceptio DiviliOni3 rezulariter nicht Statt. T)äf
z"" eiller aus ihnen die ganze Schuld einmal entrichtet
seynd auck die übrige derlei 6eben6i in Atlschen d̂ s s
ri5 communiz ohne Untersthied/ ob die ObliMioy '
oder Ope Lxceptioni3 gefallen seye/ liberirt/ geM.^
doch 5'ö H(N̂  (üorreo der gebührende kezrels pro ratä
annoch bevorblcibt.

§. 24.

Wie und aus was Weis eine gültige (Convention wiede-
Wiederauf- rmn aufgehoben werde, siehe unten cap 14. ö( 15^Ermanglet
bebuna einer ^ , ^ ^ >> . ^ . ^ , . 1 ^ ^ ^ / ^ ^. «^ - / ' -

n. es aber der (Convention an obvelitandenen Haupt- ke^mlins,
zuför-
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züförderft^au dem (üotcknz der jemM/ weiche dadurch gebun-
Hen werden M m / s o ist dieselbe gleich anfänglich ungültig /
und erlanWdmch die nachfolgende ^ t i f i ca t i on und Bestatti
glmg ihre ^ f t H Z k l ^ ^

,25.

^lich^s ist dem (üonsenz Wd sreym Willen mehr entgegen/ S.«^«
alli ZwanL, Ketrng mW Irnhnm. Um aber 26 l " " " eine ge« "od7"
Handlung ex Tapire Vis IVletÜ5ve für null und nichtig zu ach-^^^-
ten, wird ein groff-und wiederrechtlicher Zwang erfordert/ wel-Hlnml.st et,
chcs dic Obrigkeit aus der Person, und anderen Umständen zu^'^""'
zu ermessen hat/ und ist Hierinfalls eins/ ob solcher von einem
aus. denen pacilcemen selbst , oder von einem Dritten aus-
Aübt worden. ^6 2^^ ist ein Unterschieds ob der Betrug nur
PgÄo lercii oder partis contla^entiZ geschehen seye. Ersten-
falls bleibt der (üontraä fest, und stehet dem beleidigten Theil
gleichwol srey, den Dritten um die Schadloshaltung zu belan-
gen/ salvH tarnen KMimtione in intezrum , wenn er solche
leisten zu können nicht mehr im Stand ist. Zweytenfalls hat
der Beleidigte die Wahl/ ob er den c^oncraÄ umstossen / oder
dabey beharren/ und nur?lHtt3tionem Doli, das ist/ die Scha-
dens - Abthuung begehren wolle. In Dolo mere incicjente,
welcher nemlicö so beschaffen geweft / daß der (üontraH im
Haupt-Werk selbst nichtsdestoweniger seinen Fortgang genonz-
men hätte / wird nur ?rXttgtio Doli gefordert / uicht aber der
(HontraÄ deswegen umgestossen. ^6 z"^giebt der Irrthum
keinen hinlänglichen Fug zu ^nnullirung eine^üonvenrion,
ausgenommen unter folgenden zwey l^equilici^: erstlich muß
er sich in einem Haupt - Umstand ereignen / anerwogen blosse
Nebendinge / sofern sie nicht ausdrücklich in Bedingnuß
gebracht seynd / dissalls nichts zur Sach thun. Zweytens muß
solcher nicht von einem Dritte«/sondern von dem gegentheiligen
Oompaciscencen selbst Dolo vel (Üulpä veranlaßt seyn / sonst
fallt er mehr dem irrenden/ als einem anderen zu Last. 56 4 " "
wird auch das Vitium K5etÜ3, Doli^ Llrorig durch die nach
folgende Karidabition wiederum völlig purAlt/ wenn
canc zur Zeit der ̂ atikcarion auffer allen Zwang/ und
äive von dem vorgegangcnm Irrthum oder Betrug gnugsam
informir t / annebens eine solche Person ist / welche sich von
Rechls-wegen än andere zu verbinden vermag.

Nnnn 2 Zwcytcs
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Von benannt- UNd solchM
welche mittels wirklicher Uebergab der Sach

geschehen ( C0ncra<Ndu5 nonünariz
.)

Von

haupt

ich

Ey benannten lüontraÄen ist i " ^ nicht allemal auf de«
Namen , welcher ihnm in dem Inttrumcnt beygelegt
w i rd , sondern vielmehr aus die von denen ?acisccnten

hierunter geführte Absicht das Augenmerk zu nehmen, sohin
daraus hauptsächlich zu ermessen, in was für einem ^onr raH
man eigentlich vcrlire. 2 ^ Nachdeme der bekannten Rechts-
Regulnach: ?2Ä2 ä a n r ^ c m ^ o n t r a Ä i b u z . dasjenige, was
ausdrücklich hierbey bedungen ist, allzeit in vorzügliche Beob-
achtung kommt, so tan ein (üontraÄus nominales leicht in
innommarum abarten, wenn die entweder gleich anfänglich
oder erst hinnach beygesügte (^oncliriOnez und Neben - Ge-
ding so beschaffen seynd, daß die Or^inari-und wesentliche Ge-
stalt des c^oHsraÄs dadurch alrerirt und verändert wird.

§. 2.

c^ontraÄuZ Kcal« bestehen nur im Darlehen/Leihen, Hin-
terlegen, Verpfänden, ( mu tuo . commoclato, äepoNco, pi^
^nore ) und werden zwar darum kca l« genannt, weil sie durch
den donlcnä allein ohne erfolgend - wirklicher Uebergab der
Sach nicht zum völligen Stand zu kommen pflegen, falls man
aber gleichwol hierin bereits soweit miteinander verstanden ist ,
daß nichts mehr als die Uebergab daran ermanglet, und alle
Umstände deutlich zu erkennen geben, daß die gepflogene Ab-
red keine blosse I ^ H a t i o n oder Vorbereitung mehr, sondern
bereits eine beschlossene Sach gewest, so kan nach heutigem Recht
und Gebrauch hierauf geklagt, und der weigerende Theil zur
Uebergab angehalten werden.

§. 3.
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§- 3.

Uebergiebt einer dem anderen eine Sach zum Gebrauch, j e - ^
doch eigeuthümlich, und mit dem Beding, daß er ihm seiner Zeit w.
cbcn dergleichen wiederum geben muß, so ist es ein Darlehen/
und württ 1'"" soviel, daß das Eigenthum der entlehnten Sach
von demIVIumamc oderDarlehner ausden kluruatai-ium oder
Eutlchner gebracht w i rd , immassen er solche nach beschehener
Uebcrgab gebrauchen, verzehren, veränderen, und sonst nach
eigenen Belieben damit schalten und walten darf, hingegen ist
zwar 2 ^ der Entlehner zur kettirution verbunden , und tan
hierum von dcm Darlchner (^onäiäione ex IVIuruo belangt
werden. Wie aber auch z"° das Darlehen nur in kcbuz tun-
ßibilibus) das ist, in gleichgültigen und solchen Sachen, wo-
mit man nach Zahl, Maß oder Gewicht zu handlen pflegt, z. E.
in Ge ld , Getreid, Obst, W e i n , B ier , B r o d , Fleische.
Platz greift, so ist 4 '" nicht nöthig, daß das ncmliche G u t ,
welches entlehnt worden, in eaäem 5pccie ö( Incliviäuo wie-
derum reMui r t werde, sondern es ist gnug, wenn solches nur
in coclcm (3cncre, und in der nemlichen (Qualität und ()U2N-
tität geschiehet, es seye dann 5 " ausdrücklich bedungen, daß
man die Sach in der nemlich - oder einer anderer gewisser 8 p ^
cic rettiruiren solle, welchenfalls sich jedoch ^rccjicor in 6a5u,
da die bedungene specieg nicht mehr zu haben ist, mit dem Qe>
nerc und allcnfalliger Schadloshaltung begnügen muß. Wie
und aus was Weis man sich 6 " in Entrichtung eines Geld-
Anlehens bey vorgehenden Münz-Veränderungen zu verhalten
habe, siehe unten cap. 14. § 7. n- 6. Durch den Untergang
oder Verlust des entlehnten Guts wird 7"" !Vlmu3t3rjl.,5 sei-
ner Schuldigkeit nicht entbunden , sondern haftet nichtsdesto-
weniger um die Schuld,weil das verlohrneGut ihm eigcmhüm-
lich gewest, folglich auch Niemand als ihme selbst zu Grund
gegangen ist. 8"" Kan Kluwans klutuararwm llm dicSchuld
zwar allzeit belangen, dasern aber eine gewisse Zahl- odcrAus-
tündungs - Zeit bedungen ist , so hat die Klag vor Ausgang
derselben nicht S ta t t , ausgenommen soviel den ^ u n g u m ( ^ u .
tioni5 auf den Fall einer besorgender Vcrlusts - Gcjuhr be-
tri f t . 9"" Gehet obgedachte (üoncliäio cx iVluruo nicht nur
aus die Haupt-Schuld, sondern auch aus die bedungene, oder
wenigst 2 ̂ empöre iVlorX versallene,jedoch allcrweqcn Rcichs-

-massig- und Lands-gebrauchige Intcrcliely nach
O 0 0 0 Mas-
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Masgab obige:: 2"" Theils 3. cap. 21. §" n. 5. Wicdersprocße-
ne Schuld-Forderungen müssen i o ^ zuförderst von dem Kla-
ger bewiesen werden / ist aber solchenfalls ZudNantia Vcbici
einmal gnüglich dargethan / so tan man dm Glaubiger circa
l)uanrum bey ermanglend - anderweiter Prob oder Gegen«
Prob gestalten Dingen nach zum Schwur kommen lassen / und
wenn 11"° Debitor der von ihm boshafter Weis abgeläugneter
Schuld -Forderung überführt werden tan / so soll er nicht nur
zur Bezahlung angehalten/ sondern auch gestraft werden. 12""
Setzt man allzeit voraus / daß das entlehnte Gut dem Darleh-
ncr eigenthümlich zugehört habe / sonst wird das Eigenthum auf
den Klmuaranum nicht gebracht/ sondern bleibt dem propric-
tar io, und tan mithin aller Orten von ihm vmckcirt werde«/
solang die Sach noch in Narurk öc 8pccie vorhanden ist.

s. 4.
i««pt«>8e. Stehet Klutu2tanu5 zur Zeit des Anlehens noch unter

Vätterlicher Gewalt, so hat er ohne Unterschied des Geschlechts
vder Alters/ wie auch seine Erbe«/ und nicht weniger jene/ wel-
che hierinsalls Bürgschaft für ihn geleistet haben / gegen die al-
lenfalls gestellte Klag Lxceptionem 8cnarÜ3 (>onlulci Ivtacc-
cioniani, jedoch mit wolmertlicher Ausnahm in folgenden Fäb
len. i""" Wenn die Schuld nicht Anlehens - weis / sondern
durch Kauf oder in andere Weg gemacht worden/ es seye dann
glaubwürdige Anzeigung vorhanden / daß dieses mit Fleiß und
in krauäelnl^ßl3,um nur derHanttung einen anderen Namen
zu geben/ also geschehen seye. 2 " Wenn aus allen Umstanden

h st ß D h Z l
z g / s gschh y
zu vermuthen ist/ daß der Darlehner den Zustand des
rarü weder gewust habe, noch leichterdings habe wissen tonnen.
Z"ö Wenn der Varlehner ^empöre doncraäüz minderjährig
gttvest. 4 " Wenn KIutuat2liu8 mit einem?cculio (üattreir'
5i vel l)uasi versehen ist/dann da hat die Lxccpnon nur soweit
S ta t t / als das llebicum die (Huanticarem?ccu!ii übersteigt.
5'° Wenn die Schuld entweder von dem Vatter selbst / oder
wenigst nach erloschener Vätterlicher Gewalt von dem De-
birore Zznolcirt und bestättigtt ist. 6 " Wenn das Darle-
hen zum nöthigen Unterhalt des Ktutuatarü. oder zum Besten
seines Vatters erweisltchermassen verwendet worden. 7 ^ Se-
tzen zwar viele Rechts-Gelehrte auch den (Ä lum Hieher/ wenn
^muararw5 dieser LxcepriOn eidlich rcnuncirt. Nachdem
aber dergleichen ^enunciaridnez am^liccs ohne Eid nicht gül-

tig
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tig seynd/ so tonnen sie auch als eine gegen Gesäß und Ord-
nung lauffende Sach mit dem Eid nicht bestehen.

§. 5.

Wenn die Sach nicht eigenthümlich/sondern nur zu einem
gewiss- und bestimmten Gebrauch/ auch umsonst und mit dem
Beding übergeben wird/ daß man die nemliche Sach nach vol-
lendeten Gebrauch wiederum retticuire / so heißt es geliehen,

l ) und wird derjenige / welcher sie herlcihet /
, der andere hingegen/ der sie empfangt/ (^om-

genannt. Es hat 1"^ dieser (ü^ntraH sowol in
cörperlich- als uncörperlichen/ beweglich- oder unbeweglichen /
und all übrigen Sachen soweit Stat t / als sie durch den Ge-
brauch nicht verzehrt werden. Fremde Sachen tonnen 2 ^ zwar
ebenfalls gclichcn werden/ doch württ dieses nur soviel/ daß die
(^omläkcmen unter sich verbunden seynd/ dem Eigentümer
hingegen sihadct solches nicht / und tan er die Sach dem ohn-
geacht vmäiciren/ wo er sie findet/ anerwogen 3 ^ (üommo-
^acariuä durch den (^oncraH weder kollclslon^m noch Domi-
n w m , sondern nur das blosse Dcrmtions-Recht nebst der Be-
fugnuß/ die geliehene Sach aus die bestimmte Zeit und Weis
gebrauchen zu darffen erlangt/ sofort aber 4 " dieselbe nach vol-
lendeten Gebrauch wiederum ganz und nnvcrlctzt in c^cm8pe.
cic mit allen Zuwachs und davon abgefallenen Früchten an Or t
und End/ wo ihm dieselbe eingeantwortet worden/ auf eigene
Kosten rcNimiren muß. Vor Ausgang der bestimmter Zeit ist
t r 5 " zur kclUtunon nur in dem einzigen Fall gehalten/ wenn
O m m o 6 a n 3 der ausgeliehener Sach erwcislichermasscn selbst
unentbehrlich bedarf/ immassen dieser unversehcne Vorfall ohne-
hin allzeit stillschweigend in dem (^omraH ausgenomcn bleibt.
I s t keine gewisse Zeit bestimmt / so verstehet man 6 " sovicle
Zeit hierunter/ als der accoräirte Gebrauch seiner Eigenschaft
nach erfordert. 7^" krXstirt (Üornmo^aranuä in Kc commo-
clarä, sosern solche währendm c^nt raä Schadm leidet / oder
gar zu Grund gehet / rezulantcr nicht nur D o l u m , d:ulj)2ln
laram öc levcm, sondern auch kvi lUmam, ausgenomcn wenn
8"° der (^ontraä gegen seine Ocknar i . Eigenschaft zu beedcr
theilen / oder gar des ^ommocjanck alleinigen Besten ange-
sehen ist/ dann in dem ersten Fall wird nur (^ulpa levis, und
in dem letzteren nur (üulpa lata und l)olu3 prZMrt. Für un-
Versehenen Unglücks-Fall stehet er 9°" nur alsdann / wenn sol-

O 0 0 0 2 chcr
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cher per ^ o r a m aur c^ulpam veranlaßt, oder durch ausdrück-
liche P2Ä2 auf sich genommm ist , ausser dessen aber^rHtt,lt
er «^alum forruicum nach gemeinen Rechten gar mcht / uno
nach hiesigen La,w-Rechten nur soweit, daß er sich deswegen
mit commoäante auf ein Billiches vergleichm muß, welches
auch hinsühro in der Oberen Pfalz, allwo das ^ 5 Kommune
in diesem Stück bishero obtinirt ha t , beobachtet werden M l .
I n Bewahrung der geliehener Sach ist 1 0 " ' c o m m « 6 2 « l m z
schuldig den nemlichen, oder noch mehreren Fleiß, als m elgnn
Sach zu verwenden, folglich wenn becde nicht zugleich erhalten
werden mögen, jene vorzüglich zu retten, es wäre dann d,e eig-
ne von grössereu Werch , welchenfalls er diese vorziehen tan.
i i " ö Seynd etwa« bcede Theil i n ^ u l p a . z. E. wenn eme
Sach wissentlich zu gefährlichen Gebrauch geliehen, und
hierunter beschädiget, oder gar zu Grund gerichtet w»rd,so M g t
man weder ein < noch anderseits du lp2m zu plXwren. VeWt-
het aber 1 2 ^ ein Schaden aus Verschulden desjenigen, welcher
die geliehene Sach an commoclamem wiederum hatte über,
bringen und auslieferen sollen, so haftet <2ommo62t2llU5(^l.
vo tamen «.cerellu contra I^uncium ) hierum, es seye dann
die Bestellung mit Wissen und Wil len des ^ommu^ann« also
gemacht worden. 13^ M u ß endlich ^ommoästanus auch
ftr den Gebrauch, welchen er sich über die bestimmt - oder ge-
bührliche Zeit zueignet, O m l n o ä a n t i billichmässige dausta-
ä ion leisten. Nebst deme tragt er 14" die an der geliehener
Sach verwendete Oräingn-Kosten, z. E. Futter und Aufschlag
für ein geliehenes Pferd. Dahingegen tan er 15'° die ausgewen-
dete ausserordemliche Kosten, soweit sie mässlg, auch nothig oder
„Wbar seynd, wie nicht weniger 16 " den cx (Dulpa 1212 vel
Dolo <üommo62Mi5 erlittenen Schaden, desgleichen 17»"
den für die verlohn« gegangene Sach ausgelegten Werch,wenn
solche allenfalls nach der Hand wiederum zum Vorschein tomt,
bey <2ommc)ö2mc allerdings forderen, und hat hierum i 8 '
nicht nur )u5 kecentioniz und gestalten Dingen nach <üom-
pensaciciniz in 8.« commoäZtä S t a t t , sondem gleichwie er
1 9 " un, all jenes, was ihm obverstandenermassen seines Or ts
obliegt, ^Äione (üommoägcj äircää von (Üommoä2nte be-
langt werden mag, also auch tan er hinwiederum seiner billich»
massiger Gegen-Forderungen halber d:c»mmc»6m,tem /^Hlone
conir2lik belangen. M i t der Lxceptionc vomin i i allem aber
tan er sich 2 0 " " gegen ihn niemal / und mit der Lxceptione
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p p nur alsdann schützen / wenn er das angebli-

che llomimum kc i commoclarX gleich ausderStcll per pro-
barionez jn (^Ontincnri liqui623 darzuthun vermag, aujser desi
scn, und da diese Lxceptio 3kl0N5 Inäa^lms ist , die Aussühe
rung derselben gleichwol w Lcparato noch bevorbleibt.

§. 6.

Obwol I'"" unter dem prccario insgemein nur daS/ ^ ^
Bittm>eis gcsthiehet, verstanden zu werden pflegt, so
doch solches hauptsachlich darin, daß die Sach dadurch zu eineu ^
unbestimmten Gebrauch (acl lllum inc!crcrmin3tum)und un-
ter vorbehaltcncn bcställdig > und allmahligen Wiederruf über-
geben wird. I n all anderen Stücken tomt 2^" dasselbe mit dem
O m m o ä a r o durchaus übeleins,und ist auch 3"" die Klag oder
c^onckÄion , welche ex precario sowol ein- als andererseits
entspringt, von obgedachter ^Äione (ÜOmmoäari öir^ÄI, re-
speÄivc conrlariä nur dem Namen nach , nicht aber im
Hauptwerk unterschieden. 4 ^ Is t zwar gewöhnlich und rathsam,
daß man sich in precario den ungesperrten freyen Wiederruf aus-
drücklich vorbehalte, öffters wird aber auch dieser Vorbehalt
aus denen Umstanden stillschweigend gemuthmajset, z. E. mter
I^amiliareä, da sich einer des anderen Sache ohne vorläufiger
Verabredung gebraucht, und dergleichen.

§. 7.

Uebernimmt Jemand etwas Grätig in die Verwahr,so nen-vo«
net man es Depositum, welches auch 1 " " auf stillschweigendet7rw
Ar t geschehen tan, wenn eine Sach übergeben und angenomen
wird , ohne daß eine andere Ursach hierunter erscheint, dann da
wird vermuthet, daß dieses nur der blossen Verwahrung halber
geschehen seye. 2 ^ M a g sowol liegend - als fahrend - eigen-
und fremdes Gu t äepomrt werden, jedoch soviel das letzte be-
trist , dem Eigenthümer unabbrüchig. 3"" Is t hievon ausge-
nommen, was OepoNtario selbst eigenthümlich zustehet, oder
sich nicht verwahren laßt. 4 ° Wird die Natur eines vepoli-
t i durch Versprech - oder Annehmung eines blossen Irlonorarii
nicht alrerirt, ein anderes ist, wenn man Lohn hierum bedingt
oder empfangt. D ie Pflicht und Obliegenheit des DepoNtarii
bestehet 5"' cheils in getreulicher Bewahr-cheils unweigerlicher
Wiederausamwornmg der ihm anvertrauter Sach. Soviel das
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erste belangt / muß er 6 " Deponenten allen Schaden erstat-
ten/ wenn durch sein des Depolitarü Dolum vel (Üulpam Ia-
t2m das Depositum entweder äetcriorirt wild / oder gar zu
Grund gehet. Nebst dem prZeNirt er auch 7"^ ^ach hiesigem
Land - Recht, und hinfüro auch in der Oberen Pfalz (üulpam
lcvem, oder da er sich etwan ungebettener zur Verwahr aner̂
botten hat, sogar (üulpam leviMmam. Sonst aber haftet er 8 ^
pro (^ulpä leviMmä aut (üasu fortuito nicht / ausser wo die
in cap. prZec. 1. §"" 20. benannte 6ener2l-Reguln eintreffen.
Bey obwaltend - gemeinschaftlicher Gefahr / wo die 6eponjrt-
und seine eigene Sachen nicht zugleich gerettet werden können,
ist er 9"" die erste denen letzteren vorzuziehen nicht schuldig/und
weil man 10"" durch gegenwärtigen (^ontraä weder Eigen-
thum noch Nutzniessung, oder?osseMon von der äeponirten
Sach erlangt, so ist 1 1 " " Depositario nicht erlaubt, sich des
mindisten Gebrauchs von der Sach ohne Bewilligung des De«
ponentens anmassen zu darssen , immassen er wiedrigenfalls
nicht nur 82tl3kaÄion dafür leisten muß, sondern auch willkür-
lich gestraft wird. D ie kcNirution des DepoNti muß 12"^
auf Deponentens allmahliges Begehren von Stund an unver-
züglich , an H r t und End, wo man die Sach übergeben hat, in
der nemlichen 8pccie, mit aller Zugehör und wahrenden De-
potiro abgefallener Nutzung geschehen, hindert auch hieran
i g " " nicht, daß die in dem ^omraÄ benannte Zeit noch nicht
ausgeflossen ist, dann man halt dafür, daß dieser Znsatz nicht
dem Depoluario, sondern nur dem Deponenten zum Besten
gemacht worden seye, welcher sich mithin sothaner Wohlthat
selbst wiederum begeben tan. Weigert sich Depoluariuz der
ket t i tu t ion, oder läugnet das Depolitum gar ab, so wird er
1 4 " hierum willkürlich, und zwar in Depolito milerabzli.wel-
chcs durch besorglichen Auflauf, Feuer- Wasser- und andere
dergleichen Nöthen veranlaßt worden, nur desto empfindlicher
gestraft. Es muß aber auch 15" das DepoNwm ausallenfal-
ligen Wiederspruch von dem Deponenten gnüglich erwiesen seyn.
Insonderheit liegt ihm 16'° bey verschloß« - oder verobliznir-
ten Dingen der Beweis ob, worin eigentlich das Verschlossene
bestanden habe, und ist hierunter der Eid seines Or ts nicht er-
tlecklich,ausgenommen,wenn sich an denen Sigillen oder Schlös-
seren eine Verletzung bezeigt, dann daraus wird auf Seiten
des Depolltarü der Do1u3 solang vermuthet, bis der Verdacht
durch widrige Anzeigung oder Gegen- Proben von ihm abge-

leint

Von benannt 5 und solchen Konventionen/ :c. 333

leint ist. 17"° Hat gegen Dcpolitanum um all obiges,was ihm
verstandenermassen nach Innhalt oder Eigenschaft des c^ontraÄs
obliegt, ^ä io Depositi clireÄa S ta t t , und tan von ihme 18""
ohne sonderbaren Obrigkeitlichen Verbott oder ü nett weder un-
ter dem Vorwand einer lüompenlation, ^ctention, noch ande-
rer immer erdenklicher Einred, ausser soviel die an der himerleg-
ter Sach verwendete nothwendige Kosten betrift, eliäirt oder
ausgehalten werden. Dagegen stehet aber demselbem i y ^
nicht nur um obbemelte Kosten, sondern auch um alle durch des
Deponentens Dolum vel (Dul^aln qualemcunque verursach-
te Schaden ^Hio Dcpollt i contlglia wieder ihne zu.

§. 8.

Depositum irrezulare tan sich zwar 1 " " aus unterschied-
liche A r t , insonderheit aber 2 " daraus ergeben, wenn kez tun-
ßiblliä 6epomrt, und annebens Depolitario der Gebranch ent-
weder ausdrücklich oder stillschweigend eingeräumt wi rd , dann
da nimmt das Depositum die Namr eines Darlehens an sich,
und wird nicht erst von Zeit des wirklichen Gebrauchs, sondern
gleich von Zeit der Uebergab durchgehend hiernach bcurtheilt.
Aus stillschweigende Weis pflegt man 3"° den Gebrauch einzu-
räumen, wenn z. E. gezehltes Geld unverschlossener deponirt
wi rd , welches jedoch auch wiederum seinen Absatz leidet, wenn
die 6eponirte 8umma nicht in^urlent-sondern in Schatz-Geld
bestehet, oder wenigst KclUtuüo in cääem 8pecie dabey ver-
sprochen wird.

§. 9-

8equeNrum jst eine Gatmng von DepoNto, da nemlich
die strittige Sach emem Dri t ten, bis zu Ausgang des S t re i t s , ' " "
anvertrauet wird, damit sie von dort dem obsiegenden Theil desto
sicherer zukommen möge. Es wird solches 1"° in Voluntarium
öc Necellalium getheilt. Jenes ist ^ wenn sich die streittende
Theil selbst gutwillig deshalb miteinander verstehen, dieses aber/
wenn die Obrigkeit wieder der Partheyen Willen aus Rechts-
erheblichen und in(üo6 ^u6. cap. 8.§. 7. benannten Ursachen
entweder die strcittige Sach einsweilen selbst zu Gerichts-Han-
den nimmt, oder einen Dri t ten pro 8equelko bestellt. Was
mm 2 ^ hierinsalls von beeden streittenden Theilen selbst circa
k loäu ln 3e^uclilationi3 per kaHa beliebt worden, das hat der
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bestellte8equeüel zusörderst wol in Obacht zu nehmeu,sofern aber
Z«ü ^ine besondere Geding deshalb vorhanden seynd, so soll er
die ihm anvertraute Sach mit aller Zugehör dergestalt bewah-
ren und verwalten, wie es sonst einem jeden redlichen Verwal-
ter fremden Guts obliegt, mithin auch 4 ^ von Zeit zu Zeit auf
Verlangen deren Interessenten gebührende Rechnung hierum
ablegen, und sich in der ^ m i l M r a t i o n so verhalten, damit
das streittige Gu t weder geschmählert, noch zu Grund gerich-
tet, sondern bey seinem Wesen erhalten, und samt denen davon
aufgehobenen Nutzungen seiner Zeit nach erörterten Streit dem
Obsieger wieder (^geantwortet werden möge. Solchemnach
prXlUrt er 5 " Oolum , (^ulpam, (üalum auf die nemliche
A r t , wie von dem Depositars oben verschen ist. 6'" Kan der-
selbe wegen aus sich genommener Zequettration und Verwal-
tung keinen Lohn forderen , es seye ihm dann solche von der
Obrigkeit selbst aufgetragen, oder der Lohn ausdrücklich bedun-
gen worden. 7" " Is t man ihm vor allen an der lequelkirten
Sach gemachten nußlich - und nöthigen Aufwand, wieauch vor
den in Ansehen derselben D0I0 vel lHuIpä 8equcKrantium er-
littenen Schaden die IndemmlatiOn schuldig.' 8 ^ Kan kein
Theil ohne Bewilligung des anderm die sequelwrte Sach vor
Ausgang des Streits von dem äequetter absorderen. 9°" Wer-
den zuweilen auch Personen, z. E. Weibs-Lem, welche von
mehr Compecentm in Ehe - Spruch genommen werden, oder
Ehe-Frauen, welche gegen ihre Ehe-Manner ex d ^ p i t ^ " " ' '
tiei auf die Ehe-Scheidung klagen, währenden procek
ü m t , und an ein drittes sicheres O r t gebracht.

§.

überhaupt.

Der Pfands-^ontraä. welches mittels würtlicher Ein-
a n w o g des verpfändeten Guts geschiehet,gehört zwar auch
unter die (5ontl2Hu5 reales, wie aber sowol von diesem/ als der
blossen Pfands» Verschreibung oder tt/patkec. welche ohne
Uebergab des Pfands geschieh«/ bereits oben ?arr. i . cap. 6.
das mehrere erwehnt worden ist / so wird sich auch dis Or ts
hierauf lediglich bezogen.

N0N ^«ntra<Mu5 Konsens« alll)U5,soNdW
bar von dem Kauf (Lmptionc, Venämone)

überhaupt.

§.

Drittes

M e r d ie^ont taÄuz c n c h
ebne würtlicher Uebergab der Sach durch blo„e
scitiae Einstimmung zum Stand kommen, geHort zusör-

derst der Kauf t ^ o n c r a Ä . Kraft dessen Jemand sein G u t dem
anderen um gewissen Preis überlasset.

§. 2.

Müssen und Verkauffen stehet Iedcrman srey,es ftye dann W«̂ »5«
eine solchePcrson,welche obgedachterma„en auch sonst ub.rhaupt,«».«»»«<

U ' 3 c i « u nicht vermag, oder ein besonderes Vcrbott w w
der sicli hat, wie z.E. nach hiesigen L a n d s ' a c n ^ e n B
te und Amt'Leut an Ertaussung deren m chrem Amt
liegender Bauern<Gütern, desgleichen Nanu« m « « u « , so-
viel den Antaufund all andere kcqmsmon« unbcwegllcherGu-
lern Wr ls t , welcherthalbcn es gleichfalls bey der alccn Qbler.
v2w und dlnen tl.ndbarcn Lands-conwmr.ombug verble.bt.
I m übrigen tan auch Niemand zum Verlaus gezwungen, oder
von dem Kauf wieder Wil len abgehalten, nunder an em gewls-
fts O r t damit gebunden werden, ausgenommen soweu es d,e
Lands-und Policcy-Ordnung um des gemeinen Bestens wil-
len also erfordert.

§. 3-
Waar und Preis (Kierx ö i ? « t l u l n ) seynd zwcy Hanpt-

<?tüctvon einem Kaufs-concraÄ, und ist des ersten halber zu««°c»»5.
ß « 3 " « alles sowol Gegenwärtig- als Künftiges,"'

Unc°rpcrl,ches,
nur in ^ommercio ^um2no ist , getauft und vcr-
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taust werden möge, immassen das Geld selbst in gewisser M a s ,
sonderbar was das Schatz-Geld, ^Icäajüen und allere M ü n -
zen betrsst / nicht davon ausgeschlossen ist.

§. 4.

Der Preis oder Kauf- Schilling, welcher für die
«ad des- oder vertauste Sach bedungen wi rd , soll m ?rccio vero,
" " ' ju t to, das ist 1 " " nicht nur in Geld, sondern auch 2 " in wahr-

haft- z^gewiss- und bestimmt- wie nicht weniger 4 " in ge-
recht- und billichen Welch der Sach bestehen.

§. 5.

I"ü Wenn statt paar Geld ein andere Sach bedungen
wird, so ist es tein Kauf, sondern gestatten Dingen nach ent-
weder ein Tausch oder anderer (üontraä. Wi rd aber 2 ^ theils
paar Ge ld , theils ein andere Sach bedungen, so ist zu unter-
scheiden, ob das paare Geld unter oder über den wahren Wcrch
der Sach, oder demselben gleich seye, crstensalls wird-der Han-
del für keinen Kauf mehr gehalten, wol aber zwcyt- undlctzten-
salls. 3«" Wenn gleich anfänglich in dem <2ontlIÄ paar Geld
bedungen ist , chcrnach aber statt dessen ein andere Sach in K>
lu tum übergeben w i r d , so bleibt dcr Handel nichts destoweni-
ger ein Kauf. 4 " Falls das bedungene Geld in lauter verruf-
ner Münz bestehet, ist es ebenfalls tein Kauf, sondern ein an-
derer oder gar verdomner

von derPaar-
stbaft des

vo» der
Wahrheit
dessM».

§. 6.

Warhaft ist der Kauf- Schilling nicht, wenn aus denen
Umstanden erscheint, daß solcher zum bloffen Schein ( dicis A-a<
t iä ) ausgesprochen worden, damit nur die Handlung den Na-
men eines Kaufs haben möge, wie solches z. E. öffter in heimli-
chen Schantungen zu Vermeidung der Inlmuation, item in
heimlichen Psandjchaftcn, zu Bedeckung des hierunter verborge-
nen Wuchers, oder sonst in k>auäem I^ziz vcl ?rHjuc>iciunT
"seltü, und aus andere dergleichen verdächtige Weis zu gesche-
hen pflegt, worin die Obrigkeit allzeit mehr auf das, was in
der That geschichet, als was nur zum Schein l imulirt wird,zu
sehen, sohin auch bey Entscheidung der Sach, in Ermanglung
anderer Prob, dem Eid und wahrscheinlichen Muchmassungcn
Platz zu geben hat. §

§. 7.

Der Preis oder Kauf- Schilling wird 1 " " entweder
plicircr durch ausdrückliche 5pcciKc3N0n und Benennung
8umma oder nur relative bestimmt, das letztere pfiegt 2 ^ auf
dreyerley Weis zu geschehen, da man sich nemlich entweder auf
das Vergangene, z. E. um den Preis, wie die Sach an
den Käusser gekommen ist/ oder aus das Gegenwartige,
z. E. um die bey Gericht würklich ^ o m r t e H n n 6 N )
oder aus das Künftige, z. E. UM dtN P t t l s / Wie solcher
auf nächstkünftige Schrannen dem mittleren Preis
nach stehen w i r d / beziehet. Erst - und anderenfalls ist der
Kauf gültig, wenn das kclatum cxilUlt hat, oder rclpeÄi vi:
würtlich cxit t i r t , ausser dessen aber nicht. Letztenfalls bleibt
der Kauf nur soviel die Bezahlung des Kauf-Schillings betrist/
solang in 5u5pens()> bis sich das künftige ke lawm ergiebt. Zu-
weilen wird z"° die Bestimmung des Preis ans blosses Gutbc-
dunken ausgestellt, wobey wiederum zu unterscheiden ist, ob
solches dem ^K i rno deren ̂ onrrakenten selbst oder eines D r i t -
tens überlassen scye. Erstenfalls gilt der ^omraÄ nicht, ande-
renfalls bleibt er solang w äulpenld , bis der Dr i t te benann-
te Hrdiccl den Ausspruch thut, salvZ tamen IVIoäcrarionc ^u-
cliciall, wenn er etwan über die Helfte zuviel oder zuwenig aus-
spricht. W i l l oder tan er aber den Ausspruch nicht thun, so
fallt der lüomraÄ zusammen. Is t endlich der Dr i t te , welcher
zu ardltnren haben soll, von denen Kontrahenten nicht benannt,
sondern der Preis nur überhaupt ausunpartheyisches Gutachten
ausgestellt, so wird nach heutigcn Gebrauch der Scbatzmann
von dcr Obrigkeit ernannt, jedoch mit ebenmässigen Vorbehalt
gerichtlicher ^loäcranon aus dem Fall eines über die Hclftc be-
gangenen Lxccls. 4 ' " Kan dcr Kaufs - ( ^nr raä unter dem
Vorwand, daß der Preis nicht gewiß und bestimmt seyc, in
folgenden Fallen nicht angefochten werden, erstens wenn schon
vierzig oder mehr Jahr von Zeit des dontraäs verflossen seynd,
zweytenö wenn ein Inürument hierüber errichtet worden,
dann darin pflegt man nach heutigen Gebrauch den Kauf-Schil-
ling nicht allzeit zu lpccikciren, d r i t tens wenn der Streit
nicht unter denen lüomrakenren selbst, sondern nur mit einem
Dri t ten obwaltet, z. E. um den l i l e l l i N i l p
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scriptiOmä gegen ihn zu erweisen. V i e r t e n s wenn es nur
aus die Mehr- oder Minderung des in dem ̂ omraÄ selbst ein-
mal bestimmten krerii ankommt.

§. 8.

- ̂

>M

ist entweder l^ale oder vulgäre. Jenes wird
i " "von der Obrigkeit selbst bestimmt, und darf bcy willkürli-
cher S t ra f eigenmächtiger Weis von denen ^onnakenren we-
der vermehrt noch vermindert werden, wie z. E. bcy demFleisth-
Bier - Brod - Satz und dergleichen. Dieses hingegen hangt
2 ^ von der Schätzung ab, welche nicht nach^KcÄion, sondern
nach gemein - und gewöhnlichen Anschlag verständiger Leuten
von der Sach gemacht nurd, wobey man z"" nicht nur auf die
Sach selbst, soudern auch auf all andere den Preis vcrmehrend-
oder verminderende äusserliche Umständ, insonderheit aber 4 "
jedesmal aus die Zeit des c^ontraäs , und den damaligen Zu-
stand der Sach, wieauch den O r t , wo die verkaufte Sach sich
selbiger Zeit befunden ha:, zu sehen, sohin denWcrth derselben
glcichwol hiernach zu rezuliren hat, und wenn sich nun 5" hier-
aus eine solche Vortheil- oder Verletzung, welche die Hclfte des
Werths überjteigt,entweder ausSeiten des Käuffers oder Ver-
täuffers ergiebt, z. E. da jener eine Sach vor 1000. fl. kaust,
welche nicht 500. ft. werth ist, oder vor eine aus i o o o . fl. ge-
sihätzte Sach mehr als 2000. fl. giebt, dieser hingegen eine
auf IOOO. fi. geschätzte Sach unter 500. fl. verkauft, so heißt
cs I.Hli0 cnorrm5, oder sosern die Hclfte gar weit Überstiegen

, cnormWma. Den LKcH von sothaner I^Xlion siehe 3"""
19.

§. 9.

D ie Würkungcn eines gejchlossenen Kaufs bestehen in der
Obligation , und zwar I " " aus Seiten des Vcrkäuffers in
Uebergab der vertauften Sach, und Überlassung deren von Zeit
des (^omraÄs hierab verfallener Nutzungen, wieauch allen-
fallic^er Gewehrsthafts - Leistllng 2 ^ auf Seiten des Kauffers
ln Bezahluug des Kauf-Schillings llnd übernehmender Gefahr
der verkauften Sach von Zeit des lüontlaäs, ^.^ j ^ bcedcrsei-
tig- rcclprocirlicher Schadloshalt- und pr^Nirung dcjjen, was
sonst noch cx ^ I t u rä <^0ncraÄÜ3 vel ?3Ä0 lpccmü zu leisten
ist. 4 ' " I n denen gegeneinander zustehenden äHiomduz, alles
nach mehreren Inhalt folgender Verordnung.

donrraäibu3 (̂ onsenfualibuz überhaupt.

Die verkaufte Sach soll i " " dem Käuffer in ^a tms, und ^
zwar in der nemlichen (Huanrirät und l)u3licät wie sie in dem kauften Sa^
tüonrrgH angegeben worden, mithin auch 2 ^ von all fremden > c V ^ °
Besitz, Psandschafts- Recht, Dienstbarkeit und dergleichen un-" )
gewöhlllichen Bürden, soviel nicht in dem (^omraä hievon aw
gezeigt, und von dem Käuffer übernommen worden, srey und
ledig übergeben werden, welches sich auch 3 " von allen Zuge-
hörungen und pcrtmcnmn der verkauften Sache, soweit kein
besonderer Vorbehalt oder Ausnahm geschehen is t , verstehet.
4 ' " I s t der Käuffer sich mit einem ^qmva lcm oder der blossen
Schadloshalcuug abfertigen zu lassen solang nicht schuldig, als
Vertäuffer die Sach in Kamrä zu lieferen vermag. 5 " Kan
man sothane Uebergab weder ganz, noch zum Theil andergestalt
als gegen Erlag des paÄirtcn Kauf-Schillings begehren. 6^
Erlangt Käuffer das Eigenthum der Sach durch die Uebcrgab,
ausgenommen in zwey Fal len, erstens wenn Verkaufter selbst
nicht Eigenthümer von der Sach gewest, welchensalls zwar
wol donäit io ulucapienäi) nicht aber das Dolmmum mit-
tels der blossen Uebergab auf den Käuffer gebracht wird, zwcy-
tens wenn der Kauf-Schilling noch nicht entrichtet, und hier-
bey entweder das Eigenchum bis zur Zahlung ausdrücklich vor-
b e l l t e n , oder aber von dem Verkaufter durch wahrscheinliche
Mnthmassungen und sonst zu beweisen ist , daß er nicht auf
B o r g , sondern aus baar Geld gehandlet habe, welches jedoch
aus der blossen ^ laömon niemal, wol aber unter anderen in-
sonderheit daraus gefolgert w i rd , wenn man Zadlungs - Fr i -
sten bewilliget, oder zu Versicherung des Kauf- Schillings
Kaut ion, Bürgschaft, ^ /porkcquen und älNZnanomn an-
nimmt.

3. 11.

Obwol jetztgedachtermassen der Känffer das g
der verkauften Sache durch den blossen comraÄ ohne
gend-würklicherUebergab niemal erlangt, so tragt er g
wol von Zeit des geschlossenen (^omraHs , auch noch vor be
schehener Lxtraäirjon, wieder die sonst obwaltende Rechts - Re-
gut: <2uoä 8.e3 pcrear 5uo Domino, die Gefahr der Sache,
dergestalt, daß wenn sie etwan zu Grund gehet oder äcrerwrirt
wird/ alsdann der Schaden oder Verlust nicht mehr den Vcr-
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tauffer / sondern den Kauffer betrist, folglich auch der Kauf-
Schilling dem ohngeacht ganz bezahlt werden muß / wohinge-
gen aber auch Käusser solchenfalls befugt ist/ wieder all jene/
welche an sothanen Schaden Verlust oder Untergang der Sach
Schuld tragen / alsosort zu aArcn , ohne daß er heut zu Tag
noch eine vorläuffige ( ^Monem ^äioniz hierzu vonnöthen
hat.

§. 12.

^ ) ^ Verkaufter tragt die Gefahr von der verkauften Sa-
che vor der Auslieferung nur in folgenden Fallen, i ^ Wenn
Kauffer beweisen tan, daß solche Dolo vel lüulpä lata auc levi
Vcn6ic0lj3 zu Verlust oder Schaden gegangen ist, oder wenn
dieses zwar 2<^ nur (I^ulpä levillimä gut tlalu mcre fortuico
geschehe«/solcher Zufall aber durch dergleichen Verschulden von
ihme Verkauftem selbst veranlaßt worden/ sonderbar aber/wenn
er z"° bereits vor dem Untergang oder Beschädigung der Sach
in Klara tra6enck gewest, oder 4'" alle Gefahr durch aus-
drückliches Geding auf sich genommen hat. 5^ Wenn die
Sach eines Mangels halber, womit sie schon vor dem lüon-
t rau behaftet gewest, zu Grund gehet, welchen Mangel je-
doch der Kauffcr zu bnveisen schuldig ist. 6'° D a sich der Scha-
den oder Verlust noch vor völliger kertcÄion des lüonnaäs
z. E. in lÜontr^Äu li.ck ^Onclicione lulpcnlivä ante Lxillcn«
tiam (Ü0n6icj0ni5, ergiebt. / ^ " Wenn keine gewisse 5pccic3,
sondern nur (3cnu5 vertaust wird, z. E. zehen Emmer Neckar-
We in , fünfzig Schaffet Habern und dergleichen. 8"" I n Kauft
fen, wo mehr Sachen alternative verkauft werden, und eine
vor der LlcÄion zu Grund gehet oder beschädiget wird.

§.

Nachdem der Kauffer verstandenermassen re
ist, Gefahr bey der verkauften Sache von Zeit des ^on t l aäs auf

stA) hat, so gebührt ihm hingegen auch das Nülc von Zeit des
Äs. Solchemnach gehet 1 " " von denen k'luaibuF na-

sowol das, was ^empöre <Ü0ntl2ÄÜ3 noch hangt
oder stehet, als auch was erst hernach erziehlet w i rd , demsel-
ben allerdings zu Guten. 2 " kruäu3 Qvilc3 belangend,z.E.
Zinsen, S t i f t en , Gilten von verpachte oder vermietheten Gü-
tern / wo die Pacht - oder Mieth - Zeit zwar schon vor dem Kaufs-

und
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angefangen/aber erst hernach vollendet worden/pflegt
man hiesigen Lands-Brauch nach sowol bey Stadt - als Land-
Gütern zwischen dem Kauffer und Verkaufter / ohne wo ein an-
ders bedungen ist/ pro katä Icmpock zu theilen/ dergestalt
daß die Kara der Zeit vor dem Verkauf den Verkaufter, die
nachfolgende kata hingegen den Käuffer betrift. Soviel nun
I"ö he,, Zuwachs oder die Zugehörungen der verkauften Sache
telangt,gebühren solche dem Käuffer gleichfalls ohne Unterschied,
ob sie schon zur Zeit des OomrnÄs würklich dazu gehört haben,
z. E. Schlüssel, Schlösser, Fenster, Thür und Thor,
eingemauerte Kasten oder Schenk'Gefäß, Anbau
und dergleichen, oder etwan erst hernach per ^Iluvionem,
Ooalinoncm, Implantationen^, InZeMcationem und sonst
dazu gekommen, oder wenigst ausdrücklich mit darein bedun-
gen worden seynd. Wie und aus was Weis aber etwas für
eine?enincnz geachtet werde, und wer allenfalls den Beweis
zu führen habe, siehe oben k. 2. ca?. 2. §. 14.

§.

Der Kauf-Schilling muß 1 " ^ ganz, und wo kein ande-Von
res bedungen ist, aus einmal, auch 2 " mit denen Lands - g e - V
brauchigen In rc rMn 2 Die IVIorZe bezahlt werden / ohne daß
bey Kaufmanns - Waaren disfalls ein Absatz gemacht wird, z ' "
I s t Vcrkäuffcr nicht schuldig an dem Kauf-Schill ing etwas
nachzulasseu/ wenn ihm gleich die verkaufte Sach für den kett
wiederum überlassen werden wollte/ hingegen tan er 4'" den
Kauf- Schilling andergestalt nicht/ als gegen Auslieferung der
verkauften Sach begehren, es seye dann solche obverstandener-
Massen auf des Kauffcrs Gefahr zu Grund gegangen.

§. 15.

i"ö Verstehet man nnter der Lviä lon nichts anders, als
da eine Sach auf Instanz eines anderen/ welcher besseres Recht K
dazu hat / dem Innhaber durch richterlichen Ausbruch aber
kannt wird / die Gewehrschaft oder kviäions - Leistung aber
heißt soviel als die Schadloshaltung / welche der con6emmne
Theil bey seinem ^utkore oder Gewehrs-Mann um der evin-
cirt- und abgewonnener Sache wegen zu suchen hat. Soviel
demnach 2 " jetztverstandene Gewehrschafts- Leistung in Kauf-
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fen belangt, tan solche der Käuffer an den Vertäuffer ohne Un-
terschied, ob sie bedungen worden oder nicht, und zwar 3'" für
die ganze Sach, soweit sie nicht nur würklich vertauft, sondern
auch cvmcirt worden ist, allerdings begehren, jedoch 4 " niemal
änderst, als unter folgenden Kcquillri3,wenn nemlich sürs E l j t c
die LviÄion durch lichterlich- und in Kcm ^uciicatam erwach-
senen Ausspruch, zweytens aus einer schon von voriger Zeit,
ehe man den Besitz des evwcirten Guts erlangt ha t , herrüh-
render Ursach, insonderheit aber d l l t t eNs um eines anderen
hieraus habenden besseren Rechts-wegen, auch Viertens mit
vorläuffiger formlicher Streits-Verkündung nach Masgab «üa-
clicis ^uciiciarii cap. 8. §. 2. geschehen ist. 5 " Hat sothane G ( -
wehrschasts-Leistung nicht nur i l l demKaus,sondern auchTauscli,
M i e t h , Vertheilung, und all anderen Nezoriiz oneros^ auf
die nemliche Weis Platz. Ob und wie aber solche in Schankun-
gen und letztwilligen Vermächtnussen Stat t habe, siehe oben
I>3lt. 3. C2P. 7. §.7. öc seq, öc cap. 8. § 12. n. 3. De r Ent-
zweck derselben bestehet 6 ^ in gebührender Schadloshaltung ̂
welche der ^mt io r oder Gavehrs- M a n n , von dem man nem>
lich die evmcirte Sach erlangt hat, sowol in der Haupt-Sach
selbst, und was den wahren Werth derselben betrist, als auch
anderer hierunter erlittener paMrlicher Kosten und Schaden
halber p^Wren muß. 7" " So l l solche allzeit bey dem Ge-
richt, worunter das evincirte Gu t l iegt, in fahrender Haab
aber bey der Obrigkeit, worunter der Gewehrs - Mann seiner
Person halber stehet, oder in koro concraäüs, sofern die hier-
zu erforderliche keqmwa vorhanden scynd , begehrt werden.
Von Aushaltung des annoch unbezahlten Kauf- Schillings um
besorglicher Lv iä ion wegen, siehe unten cap. seq. 4. §. 2. n. 3«

s. 16.

sille,worm Nu r in folgenden Fallen tan die Gewehrschasts - Leistung
s < b « - nicht begehrt werden. 1 " " Wenn an obgedachteu vier Haupt-
kc" b« ̂  k^ul l lc iz ^ ^ ^ ermanglet. 2 ^ I n verbotenen und kraftlosen
»^mag"" Handlungen, wieauck desbloffen Einstands-oder Wiederkauss-

halber. 3"" Wenn derjenige, welcher schadlos gehalten scyn
w t l l , durch eignes Verschulden die Lviäion veranlaßt, oder
4'° wenigst ftbon vor erlangten Besitz qewust hat, daß die cvin-
cirte Sach fremd gewest seye. 5'" Wenn ein ausdrückliches
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non pr^ttan^ä Lvl«Hi0ne vorhandM ist, welches
jedoch aus dem Fa l l , da der Gewehrs - Manu m M k16e ge-
handlet hat, für ungültig geachtet wird. 6'° Um Sachen,wel-
che nur in denen vorläuffigen Guts - Überschlägen und Kaufs-
iraHaren enthalten seynd, es seye dann, daß man sich in dem
nächstfolgenden Kaufs-l lontraä darauf beziehe. 7 ^ GecM
all jene, von welchen man das evincirte Gut nicht in ihrem eig-
nen, sondern fremden Namen erlangt hat, z. E. gegen einen Vor-
mund um des von ihm erhandleten puppillanschen Guts-wcgen,
oder gegen einen Pfands - Glaubiger, welcher das Pfand ̂ r e
?ißN0N3 älttrat^ilt hat, und dergleichen, immajscn solch - letzte-
renfalls der lDcbiror selbst als Pfands - Herr, und erstensalls
der puppM um die Gewehrschaft haftet. 8 ^ Gehören auch ver-
schiedene Falle Hieher, deren in cap. 5cq. 4. quo 26

i3 besondere Erwehmmg geschehen ist.

§. 17.

I n dem Kaufs - lüonttaÄ wird beederseits rczulariter nur
, lüulpa lara öc lcvis , und softm der Käuffer in ^

ist, von Seiten des Verkäuffers gar nur volus H lüul^
sonst aber weiter nichts prZeÜirt.

§. 18.

Die Klag, wodurch Käuffer und Vertäuffer um all obiges
von Rechts - wegen einander zu belangen haben , wird ^Ä io
Lmp t i Vcnckti genannt, und kommt überhaupt mit anderen
ex Conventions entspringenden Personal - ^äionen Übereins.
Es muß auch derjenige, welcher sich aus den Kauf oder Ver-
kauf hierunter zu tunckrcn sucht, sein Vorgeben, wie all an-
dere kaäa, samt denen hierzu gehörigen kequillcis ausWicder-
sprechen beweisen.

§. 19.

Welchergestalt ein jeder O)Ml2Ä überhaupt, mithin h
ber Kausex lüapite Ooli, Vjz, ^lerÜ3,Llrc>ljz angefochten wer-
den möge, siehe oben cap. 1. §. 25 Ist aber I^elio enorm^ ve!
enormill ima in dem Preis hierunter vorgegangen, so hat das
stgename kemcckum ex l^eze2 (ocl.cie lelcinc! Vencj Stat t ,
welches 1 ' ^ dahin ziehtet, daß entweder der Kauf völlig rcscin-
ckrt oder wenigst die Î ZeNon abgethan/ und die rechte Glcich-
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heit zwischen der Waar und dem Preis hergestellt werde, wobey
dann zuförderst 2^" die I ^ l i on ansArt nnd M a s / wie oben §""
8. mit mehreren versehen ist/ dnrch verstandig - unpartheyisch-
und beeidigte Schatz - Leut oder sonst gnüglich erwiesen werden
muß. Z«ö Pflegt man sich zwar dieses kcmecki sowol Klag-
als Lxcepnons - weis zu gebrauchen / es muß aber das erste
allzeit bey Gericht geschehen/ worunter der Beklagte sonst sei-
ner Person halber zu stehen hat/ und gleichwie 4'" ein Dritter/
welcher weder selbst iXciirt/ noch des iXönten Tlieils Erb ist,
sich dessen niemal bedienen tan/ also auch mag man dergleichen
hinwiederum gegen ihn, ohngeacht er die vertaufte Sach im Be-
sitz hat / keines Wegs vorschützen. 5^ Ist dieses kcmcckum
eine Wohlthat/ welche nur demIZeckrten Theil zum Besten ge-
meint ist. Kan sich also der Gegentheil dessen nicht'plHvaliren/
solang jener in Ruhe stehet.

§. 2O.

Is t der Verkäuffer aus obverstandene Weis iXäirc / und
verlangt deswegen Latigf^ÄiOn, so hat zwar 1"° der Kauffer

"die Wah l , ob er den (üomraÄ gänzlich lcscw6irt und aufgeho-
ben wissen, oder das was an dem wahren Werth abgehet/ erse-
tzen wolle. Erwählt er das erste, so giebt er 2 ^ die Sach in
dem nemlichen Stand/ wie er sie empfangen hat/ jedoch ohne
denen mittler Wei l gefallenen Nutzungen zurück/ empfangt da-
gegen den ausgelegten Kauf- Schilling/jedoch auch ohne denen
mittler Wei l verfallenen Zinsen/ und ziehet übrigens die in Ken,
verwendete Lxpcnl23 necessangZ öc utilcä ab. Erwählt er das
andere/ so ist 3"° nicht genug/ daß er nur soviel daraufzahlt/
als zu Vermeidung einer I ^ l l o n über die Helfte erforderlich
seyn mag/ sondern soviel als zu c^omplccirung des ganzen wah-
ren Werths vonnöthen ist/ folglich wenn er z. E. eine aus tau-
send Guloen geschätzte Sach um 400. fi. getauft hat/ so zahlt
er über die bereits erlegte 400 . noch weitere 6oo. fi. Kan er
aber 4 ^ die Sach obverstandenermassen nicht mehr beschaffen,
entweder weil sie von ihm veräussert/ verpfändet/ oder etwan
gar bey ihm/ oder einem Drit ten/ mit oder ohne seinem Verschul-
den zu Grund gegangen/ oder merklich clercriorirt worden ist/
so hat er verstandene Wahl nicht mehr, sondern ist schuldig ,
obigen Ersatz dem Werch nach zu thun.

§. 21.
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§. 21.

Ist hingegen der Kauffer I^ckner Theil und begehrt 8a- Ode? auf
i o n , so hat i"5 Verkäuffer die Wah l , ober den Uebe r - IN .

schuß des wahren Werths ersetzen / oder den Kauf gänzlich rc>
lcinckrt und aufgehoben wissen wolle. Erwählt er das erste/ so
rcNirmrt er 2 " verstandenen Ueberschuß,solglichweun er z.E.vor
die aus 400 . ft. geschätzte Sach 1000. si. empfangen hat/ so retti«
tuirt er sechs hundert davon wiederum. Erwählt er hingegen
das andere/ so rcwmjrt er 3"" den empfangenen ganzen Kauf-
Schill ing/ jedoch ohne denen mittler Weil verfallenen Zinsen /
empfangt dagegen die Sach wiederum in dem nemlichen Stand,
wie sie zur Zeit der Lxtraclirion gewest/ jeooch auch ohne denen
mittler Wei l verfallenen Nutzungen, und macht dem Käuffer die
i k verwendete ^xpcnlas ncccllIN33 A Uti!c5 gllt. Kan

K f f di S h slchst ich h bschff
in p g Kan
aber 4 ^ Kauffer die Sach solchergestalt nicht mehr beyschaffcn/
so ist zu unterscheiden/ ob er solches zu thun nur (Älu torruico,
oder durch sein- eignes I ^ Ä u m , z. E. durch Vcräusscrung der
Sach/ ausser Stand gesetzt worden scye, erstenfalls hat der Ver-
täuffer keine Wahl mehr, sondern rctticmrt den empfangenen
Ueberschuß des wahren Wcrths, anderenfalls bleibt dem Ver-
täuffer die Wahl/ und hat er mithin perpcmam kxceprioncli,
gegen den in kunäo I^H5i0ni3 klagenden Käuffer / solang er
die Sach nicht beyschaft.

§. 22.

Abgedachtes l^emcäium kescin6en^X hat in folgenden I°»"fär
Fallen nicht Statt . i">" Nach dreysstg Jahren von Zeit des U " ^
ComraÄs. 2 " I n Iu6ici2l-Käuffen, welche vor ordentlicher ^
Dbrigkeit des Käussers oder Verkäufers, und zwar nicht der hab
blossen protocollir - oder Verblüffung - wegen, sondern pr^-
via (üozmrionc d^usge mit gnüglicher Einsicht der Sach gepflo-
gen worden. 3"" I n Gand-Käuffen. 4 ^ Wenn der^cKaror
befohlm hat / die Sach in solch - geringen Werth also an Je-
mand zu vertauffen. 5 " Wenn man von der Sach und dem wah-
ren Zustand derselben einmal gnugsame Nonß hat / dem ohn-
geacht aber sich dieses kcmccki entweder ausdrücklich oder still-
schweigend im Werk selbst/ z.E. durch weitere Beguehmigung
des ̂ oncraäs/ begiebt. 6 " D a sich der Werth erst nach dem

soweit vermehrt oder vermindert / daß die Helfte da-
S s s s 2 durch
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durch überschritten wird.
7. 8- io. öci^. und m(^oc
ter benannten Fallen.

§. 23.

Bezeigt sich an der vertauften Sach ein solcher M a n g e l ,
Hey welchen man sich/sofern er gleich ansanglich bekannt gewesen
wäre,ausden Kans entweder gar nicht,oder wenigst nicht aus ei-
nen so hohen Kauf-Schilling eingelassen haben wurde,so tan 1 ^
Kauffer in Kraft des sogenannten ckMitn cäiäi die Sach heim-
schlagen, und den Kauf-Schill ing zurückforderen/ oder gestal-
ten Dingen nach wenigst die Verminderung des Kauf- Schil-
lings a k lopo l t lon des verspührten Mangels unpartheyischer
Schaßung nach begehre«/ und hat dieses 2 ^ nicht nur in allen
Sachen / welche immer gekauft und verkaust werden mö-
gen / dann deren Zugehörungen/ sondern auch 3"° in allen I>ie-
AOtii5 oneroliZ öc lDominü ^ranslariviz, z. E. in Kauf/Tausch,

tertheilungen und dergleichen Sta t t / ausgenommen soviel die
Kaus betrist. 4 " Werden hierinsalls alle Sachen für

mangelhaft gehalten/welche dasjenige nicht an sich haben/was sie
entweder ihrer orcknari-natürlicher Eigenschaft, oder dem Ver-
sprechen nach an sich haben sollen, z. E. wenn das für srey, ledig
und eigenthümltch verkaufte G u t sich nach der Hand ganz an-
ders bezeigt, und etwa« mit ^zäcicommillalisch - oder Lehen-
barer (Hugücat, mit ^typorkequen, Dienstbarkeiten, und der-
gleichen bcy dem d^ncraÄ nicht angezeigt - und unvermuthe-
ten Bürden und Beschwernussen behaftet ist. Es muß aber
auch 5 " kein geringer, sondern ein grosserund solcher Mangel
seyn, welcher den Gebrauch der Sach entweder ganzlich hemmet/
oder doch merklich verschlimmert, welches jedoch 6 " nach hiesi-
gen Land-Recht bey dem Pferd-Kauf soweit seinen Absatz leidet,
daß nur die drey Haupt -Mangel: R lß ig / räudig/ herz-
schlächtlg, und zwar langer nicht, als vierzehen Tag auf
gegenwartiges L6 iÄum qualikcirt seynd/ es seye dann ein an-
deres ausdrücklich bedungen, oder das verkaufte Pferd für un-
mangelhaft angegeben worden. / " " W i rd weiter erfordert /
daß es kein sichtbarer oder leicht zn erkennender , sondern ein
heimlicher, und dem Kauffer zur Zeit des c^OncraÄs noch nicht
bekannt gewester Mangel seye, wohingegen ausSeiten des Ver-
kauffers gleichgültig i s t , ob er den Mangel gewust hat oder
nicht. 8"" Kommen die M a n g e l , welche sich erst nach dem
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an der Sach ergeben, in keine Betrachtung mehr,
und muß demnach Kauffer, der sich auf das LcKÄ besteift,
wahrscheinlich darthun , daß der Mangel schon zur Zeit des
c^oncraÄs obgewaltet habe. 9"" Greift das Lckä nicht Platz/
wenn sich Kauffer desselben ausdrücklich oder stillschweigend be-
gabt , z. E. da er des in Erfahrung gebrachten Mangels, ohn-
geacht die Sach nichtsdestoweniger gebraucht, oder gar wie-
derum verhandlet, oder die zu nachbemelten zwey HHionen be-
stimmte Zeit verstreichen laßt, und dergleichen.

3. 24 .

Aus jetzterwehnten LckHo entspringen zwey
nemlich Kcäkldicoria und HNimatona , von der letzteren siehe
§ " seq. 25 D ie erste hat I " " heut zu Tag noch in dem einzi-
gen Fall mehr Platz, wenn nemlich obgedachter Mangel den
völligen, oder doch meisten Gebrauch der Sach benimmt, mit-
hin so beschaffen ist, daß wenn solcher gleich ansanglich bekannt
gewest wäre, man sich allem Ansehen nach aus den Kaus nicht
eingelassen hatte, z. E. da sich nach der Hand bezeigt, daß ein
anderer den ^IlumfruHum aus der Sach hergebracht habe. 2""
Wi rd durch diese aä ion der (^oncraH völlig ausgehoben, folg-
lich die Sack mit aller Zugehör und von Zeit des ^omraäs ab-
gefallener Nutzung dem Verkaufter heimgegeben, hingegen
dem Käusscr der Kauf-Schilling, samt denen Lands »gebräuchi-
gen Zinsen, wieauch nebst denen verwendeten gewöhnlichen Lx-
pcnliz ncccNariiZ öc utiliduä rctticuirt, hiernächst auch Ooluz,
(üulpa laca ö( Icvi5 beederseits plXlUrt. Zliö Erlöscht diese Klag
inner sechs Monat Zeit 2 Die Lxtraäicioniz, ausgenommen
bey dem Pferd-Kauf, worin solche obverstandcnermassen lan-
ger nicht als 14.Tag Stat that .

§. 25.

leu t^uanti mmorlg tan i"ö nur
dann-angestellt werden, wenn der Mallgel an der verkauften
Sach den Gebrauch derselben nicht gänzlich oder mcistcntheils
benimmt, mithin so beschaffen is t , daß wenn solcher bekannt
gewest wäre, man deswegen den Kaus nicht ganz unterlassen,

T t t t ssn-
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sondern nur weniger darum gegeben hätte, 2 " ziehlt diese
^ Ä i o n nicht aus die ganzliche Entträftung des <^0ntraÄs, son-
dern nur auf eine proportiomrliche Verringerung des Preis,
3"" daurt selbe nur ein einziges Jahr von Zeit der kxrrgcimOli,
4'ü tan gegenwärtig-und vorige ^Hion zwar miteinander cu-
mul ir t werden , jedoch nur alternative und w 8ubsi6ium .
wird mithin auch eine durch die andere aufgehoben , es waren
dann beede um unterschiedlicher Mangel halber angestellt wor-
den.

§. 26.

Anmerkung Bleibt es in der oberen Pfalz noch serner bey dortigen
Kaufs i "derRecht und Gebrauch, Kraft dessen kein Kauf unter Personen,
oberen Plali. welche nicht Siegelmassig seynd, ohne Obrigkeitlicher Errich-

tung in unbeweglichen Gütern Sta t t hat.
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Zerles Wapttul
Von allerhand besonderen Käuffcn.

§. I.

^Achen, welche von Natur entweder extra
merciul^l , oder gar unmöglich seynd, lassen sich
nicht verkauffcn , sondern dergleichen Kauf seynd

nichtig und kraftlos. Bcy anderen Sachen, welche 2 " nicht
soviel von Natur als von Rechts-wegen extra lüommcrcwln
seynd, z. E. geweyhte Sachen, verbottene Waa r , Stück von
zertrümmerten Bauern - Gütern und dergleichen gilt zwar
der Kauf auch nicht, und tan solcher sogar von dem Verkaufter
selbst, wenn er dona kiäe verkaust hat, angefochten werden,
doch wenn man ^'" entweder beederseits oder wenigst aus Sei-
ten des Käuffcrs in der Unwissenheit gewest, so muß Verkauf-
scr den Käuffcr schadlos halten. Hb und wie weit endlich 4'" die
denen Minderjährigen, wieauch den Kirchcn oder der Geistlich-
keit , dann Städten, Märkten , Gemeinden, oder aber dem
?jl'c0 zugehörige Güter vertauft oder alicmrt werden mögen /
siehe anderwärts.

§. 2.

1 " " Fremde Sachen, welche einem Dri t ten zugehören,
mögen zwar verkauft werden , jedoch dem Eigcnthümcr an sei-
nem Eigenthum, solang solches nicht verjährt ist,unabbrüchig.
Dafern auch 2 " in solchen Fallen der Kauf- Schilling noch
nicht bezahlt worden, so ist zu mitcrsMden, ob der Verkaufter
gcwust hat, daß die Sach fremd scyc oder nicht. Erstcnsalls
tan er den Kaus-Schilling nicht begehren, und muß sich bcqnü-
gen, wenn ihm Käufter die Sach wiederum überlaßt. Ande>
rensalls tan zwar Z"" der Kauf- Schilling gefordert werden,
wenn aber glcichwol die Sach bereits in gerichtlichen Anspruch
genommen, oder sonst billiche Sorg von bcvorstchcndcr Î vi<
ä ion vorhanden ist , so tan Kauffer zur Bezahlung alldcrqc-
sialt nicho als gegen gnugjamer Kaution angehalten werden.
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4 ' " M i t gemeinschaftlichen Sachen hat es die Beschaffenheit
wie mit fremde«/ soviel den Theil betrift/ welcher den Vertäus-
ser nicht zugehört. Was aber 5^ die dem Käuffer selbst eigen-
thümliche Sachen betrift / ist der Verkauf ungültig / und tan
Käuffer den ausgelegten Kauf-Schilling wiederum zurückforde-
re«/ ausgenommen/ wenn er gewust hat, daß ihm die verkauf-
te Sachschon vorhin zugehörig gewejt.

§. 3.

W i rd ein abgebrantes Haus oder anderes Gebau ver-
kauft/ so seynd drey Fäll zu unterscheiden/ nemlich ob 1 " " der
Zustand des Gcbäu / und daß solches abgebrannt seye / becdcn
Theilen bekannt/oder 2 " beeden unbekannt/ oder 3 ' " nur einem
von beeden bekannt gewest seye. ^ 6 1 ^ ^ h ^ h ^ der Kauf/weil
die Theil mehr aus Grund und Boden / als aus das Gebau ge-
sehen zu haben scheinen / oder wenigst beederseitiger Ooluä ge-
geneinander compcnlirt und ausgehoben wird. ^ 6 2 ^ ^ be-
stehet der Kaufauch nicht/ es seye dann nur der mindere Theil
von dem Gebäu abgebrannt / dann da wird nur soviel an dem
Kauf-Schilling abgezogen/ als der wahre Wcrth des Gebäu
unpartheyischen Anschlag nach durch den Brand - Schaden ge-
mindert worden ist. ^ ä 3""" hat es die Beschaffenheit/ w i^ in
dem ersten Fall / wenn der Käuffer allein Wissenschaft davon
gehabt hat/ ein anderes ist/ wenn der Brand dem Vertäuffer
allein bekannt gcwest/ dann da ist entweder der Kauf gar nich-
t ig/ wenn das ganze Gebäu bis auf den Grund abgebrannt ist/
oder aber da noch ein Theil davon stehet/ muß der Kauffer um
den Ueberrest schadlos gehalten werden.

§. 4.

Wenn Sachen verkauft werden/ welche nicht gegenwar-
t i g , sondern nur in Hoffnung seynd, z. E. künftige Früchten,
Fisch-Zug/ Vogelfang und dergleichen, so mag sich 1 ^ hie-
ran viel / wenig oder gar nichts ergeben / bleibt der Vertaus
nichtsdestoweniger allzeit bey seiner Kraft, und zwar 2 ^ ohne
Unterschied mtcr 8pcm öc k e m 5utur2m, hat auch z"" we-
der ()uercl2 I^ l ionis cnormis noch eine Gewehrschafts - Lei-
stung oder ckcklirium eckäum hierin S t a t t , es wäre dann
4 " ein anderes ausdrücklich bedungen, oder es unterbliebe 5^
die anczehofte Sach aus Verschulden oder Veranlassen dcs Ver-

tauffers,
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tauffers/ z. E. da er den vertauften Fisch-Zug oder Vogelfang
verhindert, welchensalls er den Käuffer hierum schadlos halten,
mithin soviel plHlUren muß / als man Wahrscheinlichermassen
gesangen haben wurde. 6 ^ Hat es mit Verkauffung streittig-
oder Ungewisser Sachen / soweit sie für streittig oder ungewiß
vertäust werden/ die nemliche Bewandnuß/ ausgenommen so-
viel 7 " " aus der Wurzel stehendes Getreid betrift / dann dieses
darf man nicht kaussen oder verkauffe«/ solang solches noch auf
der Wurzel stehet, sondern der Kauf ist null.

§. 5-

i"b Wi rd ein Stuck überhaupt und in Pausch, ohne Be-A°
Nennung und 8pecl5c2cion deren Theilen vertaust, z. E. der
Grund ^ . , so nennt man es Venckrioncm 26 lüorpus, 8pc ^
ciem vel per ^ver l ioncm. werden aber die Theil desselben be-
nannt oder spcciNcirt, z. E. der Grund ^. von zehen Tagwerk/
oder das Faß e. von sechzig M a ß Wein, so nennt man es Ven-
cjmoncm 261VIcnlul2ln, und sosern es eine Sach ist, welche
dem Geschmack nach verkauft zu werden pflegt / z. E. W e i n ,
M ö t h / Brandwein / so heißt es Vcnclicio 26 Qu lwm. So-
viel nun 2 ^ diesen letzteren Kauf belangt/ wird solcher vor der
Auskostung nicht pro pcrkcHo gehalten/ es seye dann ein an-
deres bedungen/ oder der Käuffer aus dem beederseit beliebten
Austostungs-Tag nicht erschienen. In Vcnckcione 26 Klcn-
Kil2m muß 3"" der Verkaufter/ welcher von denen lpecikcirten
Stücken zlwiel angegeben hat/ den sich hieranbezeigenyen Ab-
gang gewehren und vergüten, er habe dann die 8pecissc2tj0n
nur für ungewiß, z. E. mit denen Worten : beylällsslg sohin
mehr UemonN-l2tj()M3 als i2X2tic)nl3 zr2ti2 angegeben. Hat
er aber 4 " weniger angesagt/ als die specittcirte Theil in sich
halten / so tan er nichtsdestominder weder den Ueberschuß/ noch
denWerch desselben von dem Käuffer forderen, es seye dann ein
ausdrücklichesGeding deswegen vorhanden/oder wenigst die vor-
laufftge Ausmess- und Auszeigung paäirt/ welchensalls auch 5 "
der Kauf vor würtlicher Ausmessung nicht pro pcrkcÄo gehalten
wird« 6^ Pflegt man sich in dergleichen Käuffen mit M a s
oder Gewicht ohne jonderbaren Geding leßul2ljtcr allzeit nach
dem O r t zu richten, wo sich die Sach zur Zeit des
befindet.

Uuuu §. 6.
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§. 6.

de« Werden etwan mehr Sachen zugleich an den nemlichen
me"r Sachen Kauffer verkauft / so ist i ^ zu unterscheiden , ob dieses in

lich Pansch und unvertheilten Kauf per Hvcrlum geschehe/ mithilt
ftr alle zusammen ein gewisser Preis überhaupt, oder aber für
jede ein besonderer bestimmt werde. Erstensalls wird der Han-
del für einen einzigen Kauf geachtet, und ist folglich derKäuf-
fer die Bezahlung weder ganz noch zum Theil ehcunter zu thun
schuldig, bis ihm alle und jede Sachen cxtrackrt werden, und
da vielleicht eine darunter so mangelhaft befunden w i r d , daß
sich obgedachtes ^c l i l i t ium ecliÄum darauf qualikcjrt, so er-
streckt sich solches auch ausdie übrige Sachen. Letztenfalls aber
seynd 2 ^ soviel Kauf als Sachen / und tan mithin der Kauf-
Schill ing 2 Proportion deren bereits cxrrackrter Sachen un-
ter dem Vorwand, daß noch einige unausgeannvortet seynd,
weder aufgehalten , noch erwehntes H M c i u m cäiHum von
einer auf die andere Sach cxrenckrt werden, es bezeige sich dann
aus dem don r rgH , oder sonst, daß man eine ohne der anderen
nicht gekauft haben wurde, z ' " I s t serner bey dergleichen Kauft
sen zu merken, daß wenn mehr Sachen zugleich nicht ^
t iculari, sondern vnwerlk l i ^ das is t , mit allen O
öc Incommo6o, Î zqul6o öc liliquiclo, /^üivo öc.
wie sie immer is t , übernommen w i r d , alsdann auch die
wehrschast nnr aus dem Fall geleistet werde, wenn das ^
evwcirt w i r d , nicht aber / wenn solches nur besonderer S t l i -
cken halber geschiehst.

Von dem
Verkauf ei-
«e, Erb-
lchast.

eine künftige Erbschaft verkauft, st ist ohne Unter-
schied, ob es die Erbschaft des Vertauffers selbst , oder eines
Dri t tens betrist, all jenes zu beobachten, was nicht nur parc.
3. cap. I I . §. I . von?2Äi3 8ucccssolü3 überhaupt, sondern
auch in gegenwartigen Tapitul §. 4. von Vertrustung künftig-
und Ungewisser Sachen versehen ist. Soviel aber den Ver-
kauf einer dem Vertauffer bereits selbst angefallener Erbschaft
betrift, ist folgendes hierunter zu beobachten. 1 " " M u ß Ver-
tauffer dem Kauffer alle Sachen und jura überlassen, welche
zu der bereits E m p o r e Venäicioms erlangter Erbschaft oder

derselben gehörig seynd / solchemnach auch 2 " die 5
1
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lelarZe blXlcäitac^ abgefallene k'ruHus, nebst alt
anderen, was der verkauften Erbschaft zugewachsen ist, ab-
trcuen, und hindert Z"" nicht, daß solches zur Zeit des Ver-
kaufs nicht mehr in seinen Händen, sondern schon vorher ver-
zehrt oder veraussert worden, 4> erstattet er dem Kauffer alles,
was der Erbschaft vor dem Verkauf durch sein des Vcrkauffers
Vo lum vcl (üulpam lamm entgangen ist. Dagegen leistet
er 5 " für die aus der Erbschaft cvincirte sonderbare Stück kei-
ne Gcwchrscliast. Vielweniger hat 6'" das ^cli l icium ccli«
ä u m wegen dcs an dergleichen Stücken vcrspührten Mangels
Sta t t , und wird auch 7 " " teilt gewisses Erbschafts-^anrum
gewehrt, jos'crn solches nicht ausdrücklich lpcciNcirt und ver-
gewisset ist. 8 " Was zur Erbschaft gar nicht gehört, z. E.
i^czaca) k'iäcjcommllla slarricularig, oder was nur mit Ge-
legenheit der Erbschaft erlangt worden, wieauch die erst nach
dem Verkauf ^urc accrclccnck zugegangene Erbs - ?oruonc3,
oder was sonst noch in dem <üoncl2Ä ausgenommen ist, das
ist,Vclkäuffcr dcm Käuffcr zu überlassen nicht schuldig , und
wie demnach 9"^ dieser hicrinsalls sowol quo ac! (Üommocla
als !li5omlno6a in die Ste l l des Vcrtäuffcrs eintritt, so hat
er nicht nur w ^Hivis vollkommenes ^ 3 a^nc l i , sondern es
stehet auch nach heutigen Gebrauch denen Occkconbuz l-IZe»
rcäirgriis , I^czacariiz, ?ic!cicosNM!ls<illl3 frey, ob sie den
Kauffer oder Verkauftem der Erbschaft um ihre Forderungen
belangen wollen. Erwählen sie den letzteren, so muß er i o ^
vor das, was er verwegen cx propriig bezahlt und ausgelegt
hat, wieauch um allen auf die Erbschaft verwendeten nutzbar-
und nöthigen Kosten von dem Kauffern mäemmlirt werden.

§. 8.

Der Verkauf einer Forderung oder ää ion würkt 1 " " so-
viel als eine Zession, und hat mithin auch alles hierin S t a t t ,
was oben ?arr. 2. cap. 3 .33. von (Zessionen überhaupt versehen
ist. 2<i" Hat Verkäuffcr zwar vcrum!^omen,das ist, eine solche
Forderung zu gcwehren,welchcr keine peremprorjscheLxccprion
im Weg stehet. Dahingegen ist er ̂ " bonum l^omcn, das
ist, eine stute fiüsstg - und eindringliche Forderung zu gewehren
nicht schuldig, er habe dann solche ausdrücklich dafür angege-
ben und vertaust. 4 " Wi rd es mit Ansprüchen und Forderun-
gen , welcbe aufblosser Hojftmng beruhen, oder streittig und
ungewiß, auch nicht anders als in dieser HuMac verkauft wor-

U u u u 2 den
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den seynd / nach Masgab obigen vierten §" gehalten. 5 "
So l l Vcnäitio I^ominiä mit einer blossen ^Mßnation und An-
weisung nicht vermischt werden / anerwogen ^MßnaranuH auf
den Fach wenn die angewiesene Schuld nicht eingehet, wiederum
seinen kczrck an den kMznamen nehmen tan / dessen sich hin-
gegen Lmpror ^lominiz gegen demVerkaufferobgedachtermas-
stn nicht allzeit zu erfreuen hat.

§. 9.

dem

'<!'
!lj!l

Gnaden-
Kauf.

Sachen / welche zwar an mehr luccclNvc ver-
A a n kauft, jedoch noch keinem aus ihnen exnackrt worden, hat der

«ehr Käus. H ^ n Käuffer vor dem jungem den Vorzug, und ist nicht schul-
dig , sich mit der Incicmnilarion abfertigen zu lassen. Dafern
aber 2 " die Lxrraäition an einen aus ihnen würtlich gesche-
hen ist, so stehet zwar dem alteren Kausser der ke^elä wegen
Schadloshaltung an den Verkaufter bevor. D i e Sach selbst
hingegen bleibt z ^ demjenigen/ welcher sie am ersten empfan-
gen hat. Zwey. Falle ausgenommen, erstens da er des älte-
ren Kaufs vor der Lxrrackrion gewarnec worden / oder sonst
in malä k'iäc gewest / zweytens wenn der altere Verkauf an
eine Kirch oder andere lüaulam piam geschehen ist.

Freunds - oder Gnaden - Kauf ( Vcnclitio Zlatiola ) wird
j Kauf genannt/ da enttveder Verkaufter die Waar um ei-
nen weit geringeren Werth Schantlmgs-weis hingiebt, oder
hingegen Käuffer einen weit höheren Preis Schantungs-weis
hierum auslegt. Es hat ein solcher Kauf viel besonderes an
sich/ dann i " " ist er vermischter Natur und für keinen blossen
Kauf/ sondern auch zum Theil sür eine Schantung unter Le-
bendigen anzusehen. Solchemnach hat 2 ^ rc^ularitcr alles hie-
r in S ta t t / was auch sonst bey denen Von2tjonidu3 imer Vi-
V03 überhaupt Rechtens ist. Insonderheit wird 3"" die gericht-
liche Insinuation aus die nemliche Weis erfordert / wenn der
verehrte Theil des Kauf Schillings, welcher nemlich dm wah-
ren Werth der Sach übersteigt, mehr als tausend Gulden be-
tragt. Desgleichen hat 4 " Huercla inoiRcwlX vonarionis,
kevocatio ob 8upclvcnicntiam Libcrorum vel m^ratitucli-
ncm hierin Sta t t / und wer keine vonat jou von Rechts - we-
gen machen tan / der schickt sich auch zum Freunds-Kaus nicht.

Dage-

M
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Dagegen findet 5^ weder (^uerew Î H5i0M3 enorm^, noch die
Gewehrschafts-Leistung/ oder^cklmum ccjjHum beyderglei-
chen Käuffen Platz, ausgenommen/ wenn es Donatio rcmu-
ncl2wlia ist. Wie nun aber 6'° keine Schantung gemuth-
masset wird/ so ist zu einem Freunds- Kauf unumgänglich nö-
thig/ daß man ^ n i m u m 6on2n6i ausdrücklich cleclgrire, im-
massen ansonst 7^" die blosse Anverwandschaft/ Wohlneigung/
Ertamttlichkeit sür geleistete Dienste und dergleichen kr^ lum-
pri0ne3 für sich allein nicht hinreichen / sondern 8^" ohne obi-
ger Deklaration allzeit vielmehr ein Irrthum und Unwissenheit
des wahren Werths / als eine Schantung pr^sumirt zu wer-
den pflegt. Nachdem aber auch y"" dergleichen Freunds-Kaus
zuweilen nur in krauäem I^A8 vcl Icrci i , z. E. um das Ein-
stands - Recht zu vermeiden / oder ungebührlichm Wucher zu
verdecken vorgespieglct werden/ so ist bey vorkommenden billi-
chen Verdacht jenes zu beobachte«/ was bereits cap. prsc. 3.
§. 5. in dergleichen Fallen verordnet ist.

§. 11.

?2ÄUM ^cläiÄiOM5 IN v i e m Kraft dessen sich Verkättf-
fer dm weiteren Verkauf der Sach an einen Dritten ausallm-
fallig höheres Anbott ausdingt/ pflegt entweder lud c^onckno
nc suspensiva oder lud resolutivä zll geschehen/ und ist 1 " " nach
heutigen Gebrauch einerley / ob dieses gleich bey dem Haupt-

ä in (üomincnti, oder erst hernach p^r ?aÄum aä-
m cx Intcrvallo aus ein-oder andere Weis ttipulirt wer-

de. Doch soll man 2 ^ eine gewisse Zeit hierunter bestimmen/
und wo dieses unterlassen wird / die Bestimmung auf Anruf-
sen des Kauffers von der Obrigkeit geschehen/ damit man nicht
m bestandiger Ungewißheit bleibe / und mmöthige Sncitt ig-
leiten daraus erwachsen. Erscheint nun 3 ^ aus dem ^omräÄ
soviel / daß zwar solcher gleich von nun an ( ex nunc ) in sci-
uer kcrfeÄjon scye / jedoch existente (^Onclirione wiederum
alsosort kraftlos scyn solle, so heißt es ^onäirio rclolurivg,
welche aber andergestalt nicht exilUrt/ als wenn inner der be-
stimmten Zeit von einem Dri t ten ein höheres Anbott nicht
nur würklich und wahrhast geschiehet / sondern auch von dem
Vertänffer/ oder wenn derselben mehr seynd, von dem stärke-
ren Theil/ ganz acccprirt wird. Bezeigt sich hinqegcn 4^ aus
dem ^ o n t r a ü , daß solcher nicht gleich anfänglich und von

X x x x nun
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mm an, sondern ex tunc, das ist, alsdann erst, wenn die
lüonäition exilUrt, zur ?ei-keäi0n tommm solle, so Heißt (s
Concktio suspcnliva. welche jedoch andcrgcstalc nicht cxistirt,
als wenn die bestimmte Zeit verstrichen ist, ohne daß ans ob-
bemelte Weis ein höheres Anbott geschehen und accepnrt wor-
den ist. 5" Wird die ̂ onclition in Zweifel allzeit mehr pro
lcsolurivä als suspelisivä geachtet. 6 " Stehet dem Kauffer
allenfalls frey, ob er die von einem Dritten angebottene Besse-
rung seines Orts gleichfalls pr^Mrelymithin sich bcy dem Kauf
zu manutcmren suchen wolle, zu dem Ende ihm auch das ncue
Anbott kund gemacht, und auf Begehren sowol von dem Ver-
tauffer , als neu angeblichen Kauffer eidlich erhärtet werden
solle. Von denen unterschiedlichen Wurkungcn beederley (
ckti siehe 3 " l

3. 12.

Undzwarsul» In pgg() H6äiÄi0Ni3 lub (^ON îtjONe luspenlivä scynd
drey <Ü3lu5 zu unterscheiden. I""" Solang die Kondition hangt/
bleibt auch der Kauf in 8uspcnlo, und erlangt der Käuffer olin-
geacht erfolgter Lxrracktion weder das Eigenthum, noch die
kosseMon, oder die Nutzungen der verkauften Sache, 2 ^ so-
bald die (Üc)n6iti0n exiüirt und erfüllt ist, wird der
rückwärts von der Zeit an, da er geschlossen worden, pro.
ro geachtet, folglich stehet auch dem Käuffer schon von selber
Zeit an , wenn änderst die ^racktion erfolgt ist, das Eigen-
thum und Innhaben, nebst allen kruäiduz, Ommocks öc In-

zu , gehet aber gleichwol die Sach gnte LxMcn-
lüoncktioniä a!)3^ue D0I0 vcl (Üulpä latä aut levi ^m«
zu Grund, so tragt der Verkaufter die Gefahr, ohnge-

achb die Oonältion nachhero exWrt hat. Sobald endlich 3""
die (ÜOnciitwn ermanglet, sobald fallt auch der (^ntraÄ weg,
und wird gleich von ersten Ansang pro non laäo geachtet.

§. 13.

Oder lud Zuförderst kommt in?aÄ0 HMHionjz sub
resolutivä obgedachte dreyfache OiNinftion inte:
6ekcienten^ öc exillentern lüon^itjonem ebenfalls wiedemm
vor. 1"^ pcn6cn3 hindert Käuffern nicht, daß er nicht den-
noch von dem Vertauffer die Auslieferung der Sach gegen Er-
lag des Kauf- Schillings begehren , und dadurch das Eigen-

thum
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thnm derselben, wenn änderst Verkaufter der wahre Eigen-
thümer gewest, nebst der kc>llcl3 dadurch erlangen , sofort
auch alle davon abfallende Nutzungen sich einsweilen zueignen
möge, wohingegen aber auch alle Incommoäa und Oncra
kei aus ihn fallen, und wenn sie adäquc llolo vcl (üulpä la-
tä aur Icvi Ven6irorl3 zu Grund gehet, oder äctclionrt wird,
der Schaden gleichfalls Niemand anderen als ihne Kauffern
betrist, ohngeacht die (üoncktwn nachhero cxiwrt hat. 2 ^
OcNcl<:n5 (^Oncilno befestiget den (üonrraH nur desto mehr,
und bleibt von selber Zeit an dem Kauffer unwiederruftich,was
er bis dahin nur widerruflich gehabt hat. 3"" lüonäitio cxi-
ttcn5 endlich lößt erstens den ^ontraä dergestalt auf, ob
wäre er niemal gemacht worden, folglich verliehrt M y t e l l s
der Kauffer das Eigenthum der Sach samt allem Abhang, Zu-
wachs und anderer Zugehörung, drittens rclUtuirt er dem
Vertauffer alle von Zeit des (^onttaNs abgefallene 5ruäu3
pen6cmc3 , pcrccpt03 öc pcrcipicnäoz, dagegen ziehet er
viertens Lxpenl35 ncccss2lla3 entweder an denen kluäibuz
ab, oder kan sie in anderweg bey dem Vertauffer suchen, fünf-
teNs muß ihm der erlegte Kauf-Schilling mit denen Lands-ge-
brauchigen Interessen 2 Die (üonrlgÄüz erstattet werden /
sechstcns erlangt Verkäuffer jpso ^ure und noch vor der Ruck-
gab das Eigenthum von der Sach, und erlöscht siebeNdells
nicht nur das ewan mittler Wei l von dem Kauffer darausge-
legte Pfand-Recht, sondern auch all andere Guts-Veräuße-
rung, soweit nicht solches indessen etwan rechtmässig verjährt ist.

§. 14.

paÄurn Î ezlz com Vermog dessen der
ausdcnFall, wenn mit dem Versprechen z. E. mit der Zahlung?^
nicht beygehalten wird, annuMrt seynsoll, ist zwar auch 1"" i n ^
Verpachmngen,Vergleichen und anderen (üonvcnrioncn/soweit
kein beftnderes Verbott entgegen stehet, am meisten aber in
Käuffen gebrauchig, und hat 2 °̂ sowol in O lu penäence als
6ekcient^ und existente quo acl 1̂ erminc)3 kabilez die MM-
liche Würkung wie obgedachte Conckno rcsalunva ,n paäH
^ääiHionis. Es exilUrt aber 3 " der 62K13 hierinsalls ehe-
Mter nicht/ als bis der Debitor in klora lolvencli ist, wcl<

X r x x 2 chcs
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ches in?aÄo inäekinico, worin keine gewisse Zahlungs-Zeit
bestimmt ist, erst alsdann geschieht, wenn lledicor i n - oder
aussergerichtlich einmal um die Bezahlung angesprochen und
intcrpellilt ist , dem ohngeacht aber die Bezahlung ganz oder
zum Theil hangen laßt, in kaÄo äcNnito hingegen , worin
4 ' " eine gewisse Zahlungs - Zeit benannt is t , wird k w r a be-
gangen , sobald die Zeit verstreicht, ohne daß die ganze Schuld,
oder wenn der Fristen mehr seynd, die verfallene ganze Frist
hierunter entrichtet worden. 5 " W i rd Debitor disfalls ent-
schuldiget, wenn er beweisen kan, daß man creclitirenderSeits
selbst in I^lorä accipiencli gewest, oder die Schuld aus andere
rechtliche Weis z. E. dnrch liquide Kompensation, Kova.
t ion und dergleichen getilgt worden. 6'° Gehet kaäum Le '
A8 commiüonX lediglich dem (üleältori zum Besten, stehet
ihm mithin srey, ob er sich (^alu exiltentc dessen gebrauchen,
und den (^ontraH annuliert, oder aber denselben ohngeacht desi
sen vollzogen-und den Rückstand bezahlt wissen wolle. Welches
cr nun / " " von beeden einmal ausdrücklich, oder im Werk
selbst stillschweigend erwählt hat / dabey hat es sein unabgeän-
denes Verbleiben.

§. 15.

Bey dem sogenannten ?2Äo l^etrovenclitionis, wodurch
Verkausser das Wiederkaufs - oder Keluitions - Recht bey der

'- verkauften Sach entweder für sich oder andere vorbehält, muß
zuförderst uud pro i""> der Innhalt des pack angesehen/ sohin
die Wicderlosung sowol der Zeit halber als sonst hiernach ein-
gerichtet werden, ausser dessen aber giebt 2^" rezulariter der
Käuffer aus den Keluinons-Fall die getaufte Sach mit aller Zu-
gehör,jedoch ohne denen mittler Wei l genossenen Früchten, hinge-
gen Wiedertäuffer den empfangen- oder bedungenen Kauf-Schil-
l i ng , jedoch gleichfalls ohne Zinsen wiederum zurück, vergü-
tet anbcy z"ü dem Kauffer alle erweisliche Lxpenlgz necessa-
N23 öc utilez > und wenn 4 ^ die Sach vor der Wicderlosung
zu Grund gehet, so gehet sie dem Käuffer als Eigemhümer
zu Grund. 5 " W i rd der Wiedertauf nicht allzeit ablolme,
sondern auch zuweilen concktionate, und zwar bald lud (üon-
clitione suspenNvä, bald lud resolutiva bedungen, in welchen
beeden Fällen es mit kelwuirung deren Früchten, Zinsen und
sonst in 1ermini3 IiadiliduZ ans die nemliche A r t , wie oben
von dem p I Ä o ^cicliÄioniä versehen ist, und ohne Unterschied/
ob das kaäum in (^ontinenci oder ex Inrervaüo geschehen
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/ gehalten zu werden pflegt. 6'" Wird der Wiedertauf
für eine dem Wiederkauffer allein zu kavor gehende Wohlthat
angesehen , und stehet also in seiner Wi l lkür , ob er sich des
Wicdertaufs bedienen wolle oder nicht. Is t auch 7 ^ nicht
schuldig, statt der Sach ein äquivalent oder die blosse Schad-
loshaltung anzunehmen. 8 ^ Erlöscht das Wiedertauss-Recht
durch Verstrcichung des bestimmten Termins, sofern einer be-
stimmt ist, nnd hat dagegen 9"" kelUmrio in incezrum we-
der von Minderjährigkeit noch Unwissenheit oder anderen Vor-
tvands-wegen mehr S ta t t , es wäre dann, daß sich 10"" Kausi
ftr selbst durch Wicdcrannehmung des Kauf-Schi l l ings, oder
sonst gutwillig dazu einverstünde. Is t aber 11"° kein gewisser
Termin zur Wicderlomng bestimmt, sondern dieselbe ans be-
standig, ewig, oder sonst auf unbenanntc Zeit limplicirer vor-
behalten, so findet anch solche allemal Platz, und tan sich we-
der der Källffer noch seine Erben mit der Verjährung / solang
selbe auch immer seyn mag, dagegen schützen. Wol aber mag
12"'" die pr^lcriprion einem D r i t t e n , welcher die rcluirliche
Sach rechlmassig an sich gebracht hat, und von dem darauf
vorbehaltcncn Wicderkauss - Recht vor complemtcr pr^lcr i-
pt ion keine Wissenschaft gehabt zu haben eidlich betheuercn kan/
zur hinlänglicher Schnß-Wehr dienen. Jährliche Gilcen mag
1 3 " der Innhaber des G u t s , worauf solche hasten / allemal
wiederum ablösen, es scye gleich die kelmrion bedungen oder
nicht, und die Verschreibung an Geistlich oder Weltliche ge-
schehen. Ein anderes ist 14«" bey Gi l ten, deren Unabläßlich-
teit ausdrücklich Nipulirt worden, dann diese sollen aucli auf
dem Gu t ewig verbleiben, ohne daß der Innhaber solche wie-
derum ablösen zu können jemalcn die Macht hat. 15" Hat
lHuclcla I^Xllonig enormi3 in Wicdertäuffen,wo nur die nem-
liche Kaufs - Xumma wiederum erlegt werden soll,niemal Platz.
Ob aber 16 " die Handlung in Zweifel mehr für einen Wieder-
tauf als für ein Pfand anzusehen seye/ siehe oben ?2rr. 2.
6. §"" 17.

§. 16.
M i t Dargebung eines Guts statt paar Geld (

in 8olurum ) wird es durchgehends wie mit Käuffen gehalten,
D b aber der Gläubiger sich wieder Wil len damit befriedigen zu
lassen verbunden seye, siehe in c^oä. ^uä. cap. 1 3 s 11. Des-
gleichen siehe von Gand-Käuffen cit. cap. 13. §. 7. öc cap. 19.
§. 17.

Y y y y Fünftes
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Von dMl EtNstaNd (kcrraÄu) sotv0l
überhaupt, als insonderheit bey dem Kauf.

§. i.

As Einstands-Recht, Kraft dessen der Käuffer das er-
kaufte Gu t auf die nemliche Weis , wie er es an sich
gebracht hat, einem Dri t ten überlassen muß, wird in
lm legalem öc convcntionIlcm gethcilt. Ämcs letz-

tere beruhet lediglich auf einem Gedinq oder letzten Willen, je-
nes hingegen aus der Bluts- Verwandsthaft, Grund- odcr Le-
hm-Herrschaft, besonderer Freyhcit, dann Gemein- Nachbar-
oder Innwohnerschast, zu Latein, (^nsanAimi l I te , Oomi-
nio 6ircAo, ?livi!c^io , (^omli^unjonc, Vicinitätc vc! In-
colaru. Von dem kccracw (^onsgnz^initiati^ siehe nächstfol-
genden s""" 2. bis i z.inclullvc, von denen übrigen aber

.14 . öcc.

Von demlte.

§. 2.

In ketraÄu (Ü0nsanßUlnit3ti5 muß 1 ^ K.ctr2l^cnr dem
Verkauffer Besreund seyn , 2 ^ sich in Zeiten mit dem Ein-

K ä f f
ff s sy , h Z

melden, josort 3'" den Käuffer nicht nur seines ausge
legten Kaus-Schilliugs befriedigen, sondern auch 4 " sonst ge
bührend W6cmniliren, und 5^ all übrige Kaufs-lüonämoncs
seines Or ts gleichfalls erfüllen.

§. 3.
Erläutern«, I'nö N i r d unter der Freundsthaft hierittsalls die Schwa

gerschaft nicht, sondern nur die B lms - Verwandjchast in ab
s l l l Loder aussteigender, dann

sich
j h s

L in ie verstanden. 2^" Er-g
die Freund- streckt sich das Einstands-Recht niemal über den vierten Grad
schallbltt.!.^^ weltlichen Rechten gerechnet. 3 " Hat unter mehr Be-

freunden allzeit jener, welcher zur Zeit des geschlossenen Kaufs
der nächste gewest, den Vorzug/unter Gleich-Gesippten aber

gehet

v o n dem Einstand und Rauf überhaupt. 561

gehet jener vor, welcher sich bey dem Kauffcr erweislichermas-
scn am ersten gemeldet hac, und wenn sich mehr zugleich mel-
den , wird jener pr^scrirt, welcher an dem verkauften Gu t
schon vorhin Antheil gehabt hat, sonst aber, uud da keiner da-
von Antheil hat, entscheidet sie das Loos. 4 '" Pfiegt man
hierunter weder aus das ̂ 5 kcplXlcM3ci0M3,noch die Zwey-
bandigteit ( lluplicirarem Vinculi) sondern nur auf die natür-
liche Nähe des Grads zu sehen, und ist 5 " kein Unterschied,
ob die Freundschaft oder das verkaufte Gut von des Verkaus-
fers Mütter- oder Bäuerlicher Sei t herrühre. 6^ Stehet de-
nen Kindern und Dclccnclcncen in kecrakirung des von ihren
Eltercn verkauften Guts nicht entgegen, daß sie selbe geerbt,
oder noch zu erben haben, wenn nur die Kaufs-5umma nicht
von denen vcrkauffenden Ettcren selbst vorgeschossen, sondern
in anderwcg bcygeschaft wird. 7"^ M u ß nicht nur obgedach-
te Sippschaft, sondern auch in lüoncurw mehr Befreunder
der Grad aus Wtcdersprechen erwiesen styn. 8 " So l l endlich
die Freundschaft aus ehelicher Geburt herrühren, dann die un-
eheliche nutzt in diesem Stück nichts.

§. 4 .

Das Einstand-Recht muß 1"^ längst inner Jahr -
s < X n ä I)clclU0M3 gesucht, und dem Kcklffer inlmuirt wer
den, welches auch hiusüro in der Oberen Pfalz statt der bishe
ro üblich gcwestcr 6. Monatctl zu beobachte» kommt. 2^" Lauft
dieser I c r m m bey adelicbeu oder siegclmässlgcn Verkauftem
erst von Zeit der Kxrl2ckrion des Guts, bcy audcren aber von
der Zei t , da der Kauf bey ordentlicher Obrigkeit mlmuin und
angezeigt, oder wo bcmelte Insinuation unterlassen worden /
gleichfalls erst von Zeit der würtlichen Uebergab an. 3'" Is t
hierinsalls die ordentliche Obrigteit,woruuter das verkaufte Gu t
liegt. 4 " 5iÄa 1>3äjcio reichet 26 Kunc l^ffcÄum nicht h in,
sondern es muß vera seyu. 5 " Wenn der getroffen - und be-
sthlosscue Kauf dem Freund mit all seinen Umständen einmal
tund gemacht und angebotten worden, so lauft das Jahr gleich
von selber Zeit an ohne Unterschied, ob die Obrigkeitliche Inli-
nuation und Lxrraäirion gestochen seye oder nicht. Ist aber
6 " jetztgcdachtes Anbott uud Vertündung nicht geschehclt, so
wird obverstandcner Jahrs-Termin verdopplet, und hat mit-
hin kccrakcnä statt einem Jahr zwey zum Besten. 7"" Rcch-
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5,. lc
Kauf Schil

net man das Jahr zu dreyhundert / fünf und sechzig Tag / uttö
zwar cominuc) ohne Abzug deren Feyenägen. 8"° Ist eins /
ob das Anbott dem Kctl2kcnren selbst in Person / oder in sei-
ner Abwesenheit dem Befehlshabern, oder da er noch unter der
durste! ist, seinem Vormund geschehe. 9°" Hat llcwmrio
in intczrum contra Lapsum Termini in dem Einstand we-
der wegen Minderjährigkeit, noch Abwesenheit, oder unter
dem Vorwand, daß man anderer näherer Besreunder halber
sich noch nicht habe melden darffen, oder der vorzügliche Ein-
stand des Grund-und Lehen-Herrns im Weg gestanden seye/
und sonst mehr Statt. iO"" Ist in canäirionirten Kauften
jnrcr luspcnlivam und rclolutivam lüonäirioncm zu unter-
scheiden. Erstensalls lauft die Zeit nicht, solang die ^on6i.
tion nicht erfüllt ist, und hat auch das Einstand-Recht bis da-
hin nicht Statt, ausgenommen, wenn die Sach würtlich aus-
geantwortct worden. Anderenfalls laust 1 1 ^ die Zeit auch
anre LxiKentiam (üonäirioniZ wie in anderen Kauften, doch
dem Verkaufter des in dem Kauf bemelten Gcdings unabbrü-
chig, und diese nemliche Beschaffenheit hat es auch in Känffen,
worin der Wiederkauf paäirt ist, jedoch ebenfalls nicht an-
ders , alsvorbehaltlich der Mpulmen ^elmrion.

§. 5.

Der Kauf- Schilling muß 1 ^ von dem Einsteher in dem
nemlichen ()uanw, und auf die nemliche Ar t , wie solches von
dem Kauffer bereits geschehen ist, oder noch hatte geschehen
sollen, bezahlt werden, und zwar was 2 " Käuffer schon würt-
lich hieran erlegt hat, das wird ihm hinwiederum von dem
Einsteher rcfunckrt, was aber Z«ö ̂ wan noch daran zu be-
zahlen relUrt, das muß Einsteher dem Verkaufter bezahlen.
4 " Soll die Bezahlung in guter gangbarer Münz, und so-
fern eine gewisse specics in dem Kauf bedungen ist , z. E. in
harten Thalern, Dncaten und dergleichen, auch von Seiten des
Einstehers in cääem 8pccic geschehen. 5" Bürgen, Pfand-
schaften und andere dergleichen (^ucion ist man statt paar
Geld von dem Einsteher anzunehmen nicht schuldig. 6 " Ge-
het die Sach inner obigen aä kerraÄum bestimmten lezalen
1er min etwan durch mehrere Hände, so bezahlt der Einsteher
den Kauf - Schilling , welchen jener, deme man von Freund-
schafts - wegen einzustehen sucht, zu empsangm gehabt hat. 7°^
Die dem Kauffcr in dem Kaufs-Comraä lUxuIirteZahlungs-
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Friste^ kommen auch dem Einsteher zu Guten, doch muß er
allenfalls hierum d^mion leisten. 8"" Was der Verkaufter dem
Kauffer erst nachHeschloffenen (^ontraÄ an Fristen oder Nach-
lässen gutwillig einräumt, dessen tan sich Einstcher nicht prZe-
valiren. y°" Ist er den Kauf- Schilling andergcstalt nicht,
als Zug für Zug zu entrichten oder zu äepomrcn verbunden.
Wi l l aber ic>^ derselbe ohne erheblicher Urjach nicht ange-
nommen werden, so tan er solchen bey Gericht, worunter die
Sach liegt, hinterlegen, welches sodann Vim 30imiom3 hat.
11 mc. Greift auch aus Seiten des Einstehers, wie bey dcm Käus-
ftr, l)ucrela I^siomz cnormi3 Platz. 12"° Muß Käuffer
^0mpLnlKri0ncm gestatten, wenn er dem Einstcyer mit li-
quiä. und richtiger Forderung haftet. Von eidlicher Erhär-
tung des Kauf-Schillings, siehe § ^ lc^. 7.

§. 6.

Es ist nicht genug, daß Einsteher den Kauffer seines aus-^
gelegten Kauf-Schillings halber befriedige, sondern er muß i h ^
auch iu andcrweg, um deren in Ansehen des Kaufs verwendeter^
redlicher Kosten-wegen, ein Gnügen leisten. Insonderheit ver-
gütet er ihm 1"° den bedungenen Leib-Kauf ohne Unterschied,
ob er in pI l tcm ?recil, oder in P<XN3M aur kclfcÄioncm
<Ü0ntlaIÜ3 mitliipulirt worden scye. Desgleichen 2^" das
gebührliche Schreib - und Siegel - Ge ld , auch was sonst noch
über die Fertigung oder mässige Zehrung erlösten ist, alles nach
richterlicher IVW^eranon und Ermässigung. 3"^ D ie an der
Sach selbst angelegte Lxpenl38 ncccllarias, das i s t , solche
Kosten, welche nicht nur unverschüblich, sondern auch so be-
schaffen seynd, daß ohne selben die Sach gar zu Grund gegan-
gen, oder wenigst merklich schlechter worden wäre, jedoch eben-
falls nach Gutbefinden unpartheyischer Verständiger, 4 ^ was
man zu Besaam - oder Anbauung der Felderen verwendet hat.
All übrige Lxpenl35 urilcs öc voluptuariag tan Käuffer zwar
5<ö lillvä kei 8ubü3ntiä aufheben / die Vergümng aber von
dem Einsteher nicht begehren.

§. 7-

Alle und jede in dem Kaufs-<Ü0ntraH enthaltene ^ " 6 1 .
müssen 1"" von dem Einsteher in der Mas, wie sie

Käuffer obgelegen gewest, genau erfüllt werden. W
3 z z z
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ro z. E. in dem Kauf die kelmtion vorbehalten worden, so muß
er derselben seines Orts gleichfalls Platz geben. Dami t aber
auch 2 ^ zu seinem Nachtheil destoweniger Gefährde gespielt
werden möge, muß man ihm nicht nur den Kauf-Schil l ing
und all anderen Inhal t des concraÄs redlich anzeigen, son-
dern er tan auch hierüber sowol den Käuffer als Vcrkauffer
aus den Eid treiben, und da sich 3''" jener ctwan des Eids
weigerte, oder seine eidliche Anzeig mit des Vcrtäuffers An-
zeig nicht einstimmig wäre, so wird die Sach unpattheyifch ge-
schätzt , und dem Einsteher um das caxirte (^uanmm einge-
liefert.

§. 8.

r Das Einstands -Recht hat I " " nur in liegenden Gütern
»". S ta t t , es waren dann nebst denenselben auch andere fahrende
" .Haab, Schulden-Spruch und dergleichen in unvenheilten

Kauf verkaust worden, wclchenfalls sich das Einstands-Recht
auch aus diese miterstreckt. 2 ^ Erb-Recht, Lcib-Geding und
veranleitete Freystifts-Güter seynd a Kctraäu ^onlgnßuini«
tati3 nicht ausgejchlosseu, wenn anders der Grund-Herr nicht
selbst einzustehen gedenkt, oder gegen des Einstehers Person
kein Rechts-erhebliches Bedenken hat. 3"° Gemeinschaftliche
Güter seynd dem Einstands-Recht ebenfalls unterworffen, so-
viel den Theil des Verkäuffers betrist, oder auch allenfalls
ganz, wenn es eine untheilbare Sache ist, welcliensalls jedoch
auch die nächste Freund deren übrigen Teilhabern concur-
riren , so daß unter ihnen )u3 kr^vemionis , oder wenn sie
sich zu gleicher Zeit meldeu, das Loos Stat t hat. 4 ^ I s t
nach hiesigen Lands-Gebrauch unter denen von dem Vertäus-
fer selbst erst erlangt - oder ererbten Gütern ( Lomg acquill«
tix vel KZereclitariiz) kein Unterschied , und wird mithin der
Einstand im beeden zugelassen. Von dem Einstand in verkauft
ten Lehen-Gütern siehe §""" leq. 14. öc cap. 13.3.37-
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I n was für
Handlungen?

§. 9.

Der Einstand ist nur in Kauffen allein zuläßich, folglich
^ ^ 5 ^ ^ ^ Handlungen, z. E. Tausch, deMon, Ueber-
gab, Schaukung, Vermachtnuß und dergleichen ausgescblosi
scn. Hiernachst ftynd auch 2 " ausgenommen die sogenannte
Freunds-oder Gnaden-Käus, nicht weniger 3 " die öffentliche

Gand-

Gand - Kauf, welche man auszurnffen pflegt. Etn anderes ist
in stillen Gand-Kauften, welche zwar auf Obrigkeitlichen Be-
fehl, jedoch entweder nur von dem vcbirorc selbst, oder von
denen bestellten lHuratonduZ, oder von geschwornen Däntlern
gemacht werden. 4 ^ Wi rd Dario in Holucum dem Kauf
gleich geschätzt. Um aber auch 5 " alle heimliche Gefährden
uud llmulirte lüontraäen zu vermeiden, tan Einsteher dieBc-
eidignng deren (üontra^emen begehren, daß sie nicht zum blos-
sen Schein und Verhinderung desEinstands, sondern warhast
und bonk kiäc also gchandltt haben.

§.

1^ " M l tß dem Einsteher die in obiger M a s rechtlich er-
standme Sach gegen erwehnte krXlianäa ausgeliefert wer-
den, wobey er sofort 2 ^ in alle des Käuffers Rechten und Ge-
rechtigtcit, soviel nemlich selbige Sach betrist, aäivc öc palN-
vc dergestalt eintritt, daß er weder mehr noch weniger als der
Kauffer hierunter hat. 3 " So l l auch Kauffer inner obigen
26 kecrgÄum bestimmten Termin keine merkliche Verände-
rung an der Sach machen, sondern solche in 8c2M quo erhal-
ten , mithin auch aujser dem Feld - oder anderen unversclutbli-
chen Noch-Bau weder bauen,noch anliegende Zinsen und G i l -
ten ablösen, viclweniger das G u t verpfänden, veräusseren, oder
Gerechtigkeit darans verleihen, in denen dazu gehörigen Wal-
dungen keinen merklichen Holzschlag thun, oder sonst zn unge-
bührlicher Beschwer- oder Schmählerung des Guts das gering-
ste verhängen, allermassen 4 " dieses alles nicht nur in Anse-
hen des Einstehers, sondern auch eines Drittens keine Kraft
hat, und anbey jenem all dadurch verursachter Schaden gut
gemacht werden muß.

§. 11.

1"° Gehören und bleiben dem Kauffer sowol kmÄus Na-
turatcz als Nvilez des erkauft- und hernach erstandenen Gl l ts ,
soweit solcbe schon vorher versallen, oder gebührlich eingebracht
worden seynd, ehe der Einsteher den Kaus-Schilling und an-
dere Gebühr bezahlt, oder bcy der Obrigkeit hinterlegt bat ,
und ist 2 ^ die Verfal l- Zeit von S t i f t und G i l t bcy Bauern-
Gütern auf3t. Klarrmi oder ( - M , sofern kein anderes Her-
kommens, hiermit fest gesetzt. Was aber Z'" erst hernach vcr-
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ha?"

fallt oder eingebracht wi rd, gehört dem Einstehcr, doch giebt
er 4 ^ dem Käuffer, nebst denen paMrlichen Kosten, auch das
Lands - gebrauchige Incercsscvon dem bezahlten Kauf -Schi l -
ling pro katä 1emp0N3, wenn gleich von dem Gu t teine N u -
tzung abgefallen ist.

§. 12.

I n folgenden Fällen hat das Einstands-Recht nicht S t a t t ,
i^ö W e n n die i n dem K a u f s - ( ü o m r a ä bona k'iöc bedungene
cc)n6itt()nc5 so beschaffen seynd, daß solche von dem Einsteher
nicht wo l erfüllt werden mögen. 2 ^ W e n n mchr Sachen zu-
gleich i n unvertheilten K a u f gekauft werdeu,und der Einstand
nicht i n al len, sondern nur i n einigen gesucht werden w i l l . 3""
W e n n die (^ontrakenten selbst wiederum von dem K a u f ab-
stehen , ehe der Einstand dem Kauffer oder der Obrigkei t m l l -
n m r t ist. 4 ^ Bey des Einstehers kundbarer Unvermögenheit
oder vorwaltenden Verdach t , daß er nur aus Gewinnsucht /
und um dem Käuffcr einen Vergleich abzuschrecken .einstehe,
dann dergleichen Einstand soll man nicht nur nicht zulassen,
sondern vielmehr bestraffen, welche Beschaffenheit es auch 5 ^
aus den Fa l l h a t , wenn der Einstand nur einem D r i t t e n zu
G u t e « , um demselben das erstandene G u t zu überlassen gesucht
w i r d , worüber Kctrakens auf allensalliges Begehren des Käus-
sers zum j u r a m c n t angehalten werden soll. 6 '° W e n n der
nächste Befreunde selbst Käuffer is t , so kan ihn ein gleich-oder
weiter Gesippter nicht einstehen, wo l hingegen der nähere dem
weiteren, wenn dieser taust. 7 ^ I „ verkauften Kloster-oder
anderen Gemeinds-Gütern , wei l dergleichen lüorpOra keine
Bluts-Verwandschaf t m i t anderen haben, und die parcicular.
Sippschaft eines kc l iAo lens oder Mttgemeiners nicht mehr ac-
t cnä i r t w i rd . 8"" W e n n der Einsteher ein M ö n c h oder k e -
lißi05 i s t , wohingegen der l^lcricat allein von dem Einstand
Niemand ausschließt. 9 " " W e n n der Einstand nicht )urc p ro -
pnc>, sondern a l i c n o , z. E . ^urc (5eNi0M3, kepr^ lenra t ion ig
gesucht w i r d , ausgenommen was etwan t u t o r i o , c u r g r o r i o ,
aämin iska to r io D o m i n o geschehet. 1 0 ^ W e n n der Einste-
her sich seines Rechts nach M a s g a b nächstfolgenden §"' schon
einmal begeben h a t , oder n ' " " s o s t b d c h ^ l i
l k.ctraÄÜ3 etwas ermanglet.

§. 13

i ^ Begiebt man sich des Einstands entweder
lich oder stillschweigend. Fü r eine ausdrückliche
t i o n w i rd 2 " auch die auf vorläuffiges Anbot t erfolgte Dccia«
r a n o n des Einstchers , daß er nicht kauffcn w o l l e , geachtet ,
die stillschweigende aber 3 ' " umer anderen z. E . daraus geschlosi
sen, wenn der Einsteher selbst Jemand zum K a u f angereiht,
die Gewehr - oder Bürgschaft versprochen, den K a u f - B r i e f
oder die Abred mitgesertiget h a t , ohne daß er sich den E i n -
stand ausdrücklich hierunter relcrvirt . E i n gleiches schließt
man 4 " aus dem Stil lschweigen des Einstehers, wenn er bcy
der Kaufs -Abrcd nicht nur gegenwärtig gewest, sondern ihm
auch dabey das Anbot t ausdrücklich geschehen ist. Ausser so-
thanen Anbot ts aber schadet ihm 5 " weder die Gegenwart bey
der Kaufs - Abred, noch das blosse Stil lschweigen. 6 '° W i r d
bey s t r i t t i gen Einstand - Recht aus einsweilliger Zurücknahm
des bereits cvcnrual i tcr äcponir ten K a u f - S c h i l l i n g s die k c -
nu l i c ia t i on eben sowenig, als 7 " ^ aus blosser I m c r p o l i r i o l ,
der Vornmndschaftlichen ^ u r k a r i r ä t bey dem Verkauf eines
puppManschen G u t s gefolgert. 8 ^ Stehet die Begebung nur
dem kcnunc ian ten , nicht aber seinen Erben im W e g .

§. 14.

Von dem Grund-oder Lehen- herrlichen Einstand bey ver-
kauften Grund- oder Lehenbaren Gütern ist folgendes zu mer-
ken; 1 " " gehet solcher dem Einstand von Freundschafts-wegen
noch vqr , 2"" pr^juäicirt sich der Grund - oder Lehens -Herr
nichts daran, wenn er dem Grund - Unterthan oder Lehen-
M a n n donlenlum aä alicnan6um giebt , oder den Kauf-
Br ief fertiget, oder dem Grund - Unterthan in veranleiteter
Frcystist den Verkauf auftragt, und dergleichen. 3 ^ Is t er nicht
schuldig, den Eid zu schwören, wovon oben Z " pr^c. 12. n.
5. Anregung geschehen ist, und tan mithin das erstandene Gu t
alsogleich wiederum einem anderen überlassen, doch wenn sich
hernach bezeigt, daß dieses lediglich um des Übergewinns und
der Steigerung willen geschehen scye, soll die Obrigkeit gebüh-
rendes Einsehen hierin thun , und dergleichen Ungebühr nicht
gestatten. 4 ^ Wenn nebst dem Grund- oder Lehenbaren Gu t
auch andere Sachen mitvertaust werden , ist er die letztere in
dem Einstand mit zu übernchmm keines Wegs verbunden, da-
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hero man den Werth derselben, soweit sie in dem Kauf- Schil-
ling miteingeschlagen worden/ daran abziehet. 5^ Seynd et-
wa« der Grund - oder Lehen - Herrn mehr von der verkauften
Sach/ so hat jeder den Einstand pro karä, oder in umheilba-
ren Sachen zwar ganz, jedoch cum ŝure pr^vemiomZ. 6'"
Lxrcncjjrt sich der Grund-Herrliche Einstand auch auf die mit-
verkauste Zubau - Gü tc r , wenn solche anders dem G u t beibe-
halten werden wollen. 7"^ Verstehet sich der Lehen-Herrliche
Einstand nur von Beutel-Lehen, nicht aber von Ritter-Lehen/
es wollen oder tönten dann des Verkauffers Befreunde nicht
einstehen / welchensalls sodann der Lehen - herrliche Einstand
auch in sothanen Lehen Stat t hat. 8 ' " D a n « dieses Ein-
stands - Recht von Zeit des Anbotts langer nicht , als zwey
Monat. I n all anderen Stücken wird es 9"" mit selben in
icrmlMS kabilibuz ebenso, wie mit dem kctraÄu c^onsan-
zuimtatis gehalten. lO"'^ Kan sich weder der Gerichts-Herr
aus denen seiner Gerichtsbarkeit umerworffenen - noch der
Zins-Her r aus denen Zinsbaren Gütern der blosscn ^riäcli-
ä i o n , oder Zinsbarteit halber des Einstands ermächtigen.

§. 15.

. Das dem hierlandischen Adel bey verkauften Land - Gü-
lern aus besonderer Freyheit zustandige ^ 3 kcrraÄüz, wel-
^ ^ nunmehro auch aus die Obere Pfalz cxtcnciirc wi rd, beste-
het in folgenden. 1 " " Kommt solches nicht nur denen mit der
Edelmanns - Freyheit begabten / sondern auch Vcrmög Land-
Tags-Schluß und 6enel3lj3 von 2O'l«n ^1)^. ,66^. all ande-
ren adelichen Landsassen / jedoch 2 " nur bey Hosmärchm und
dergleichen immatnculirten adelichen Gütern / soscrn solche
3"" in ungefreyte Hand , Geistlich - oder Weltlichen Stands
mit oder ohne Lands-Herrlichen <^onlcn3 verkaust wcrdcn, und
zwar dergestalt z u , daß 4 " derjenige / welcher sich bcy dem
Hos- Rath oder der Regierung / worunter das verkaufte Gu t
liegt, mit dem gesuchten Einstand am ersten mcldct, auch vor
anderen Gefreyten das 1u3 ?l-Xvcnrioni5 hat. 5^ Zgeicht
dieser privilc^irte Einstand dem von Freundschasts - wegen in
(ÜOncurlu allzeit aus, und sangt auch 6<" der zu obbemelter ge-
richtlicher In^nuarion sub P«N2 Desertion^ bestimmte eilyäh-
rige Termin erst von dem Tag an, da die acl ket raäum (.on-
sanzuinicariF psZetizirte Jahrs-Frist erloschen ist / einsolglich
dallrt selber ^ u l a n r e r nicht über zwey Jahr. 7 " " Wi rd

gegenwärtiger Einstand obgedachten Adel laut neral
^anciats von 2O'̂ N ^ p l i l ^nn i 1,672. sogar in öffentlichen
Gand - Kauffen inner Jahrs - Frist a Die ^Huckcariomz,
jedoch Besag weiteren (-encraliä von 2 7 ' ^ Oäobr. /^nni 1677.
andergestalt nicht vergönnyals daß 8 " der Emsteher solchenfalls
dem Gand-Glaubiger alles zu erstatten hat, was er mittels des
Gand-Kauss an seiner prstenlion etwan verliehrt. 9"" Greift
all übriges, was oben clc ketraäu (^onsanßuinitari^ versehen
ist, allch hier in applicablen Stücken wiederum Platz. i O " "
Wem das Einstands - Recht ex lHonlInzumicarc und rnvilS-
ßio ^obilltariz zugleich gebuhryder kan sich des letzteren nicht
mehr bedienen? wenn er sich des ersten einmal verlustig ge-
macht hat.

§. 16.

I"b Is t der Einstand weder von Nachbarschaft, noch von Von den, 5«
8ocjetat-und Gemeinschaft-wegen in hiesigen Landen üblich, ^ "
Gleiche Beschaffenheit hat es 2 ^ mit dem Einstand von Inco
lat. oder Lands - Einwohnerschaft - wegen, ausser in dem Fa l l ,
wenn in - und auslandische Erb - Genossene in einer Erbsthaft
miteinander concurriren, dann da haben jene, Vermög Lcnc-
ral - iVlanäats von 20'^" ^ p l i i ^ n n i 1672. in denen unbeweg-
lichen Gütern, nach Gestalt und Proportion ihres Erbtheils,
um leidcntlichen Anschlag den Vorzug vor diesen letzteren, und
wenn der Weltlichen Erben mehr seynd, so gebührt sothaner
Vorzug jederzeit dem alteren Manns - Eckn / welcher sodann
die übrige Miterben an Klobilibus und anderen Erbschafts-
Mi t t len der Gebühr nach entrichten mag. z"" Was cm - oder
anderen Orts besonders dissalls hergebracht ist / dabep hat es
sein Verbleiben.

§. 17.
Wird das Einstands-Recht nur durch besonderes Gcding

oder letzten Willen eingeräumt, so muß i""zusörderst der Inn-
halt einer solchen donvemion oder Oilpoluion cingcschcn,
und^ch sowol der Zeit halber, als was sonst die Art und Weis
zu lccrakzren anlangt, allerdings hiernach geachtet wcrdctt/Uttd
im Fall nun 2 ^ derselbe nicht nur auf die Kaufs-Handlungen/
sondcrn auch aus andere dergleichen Mcnauones überhaupt,
oder besonderes lautet, so hat es hierbey sein Verbleiben. Is t
aber z"" der I^loäuz retlakcnctt hierunter nicht allenthalben

A a a a a 2 lczu-
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l eM i i r t / so wird es/wie Mit dem kc t raäu ( H o Z .
hierin aehalten, soweit sich solcher aufgegenwärtigen Einstand
seiner besonderen Ar t nach schicklich »ppliciren laßt. 4 " Wei l
dergleichen l?aÄ2 und Dispollt ion« die Sach selbst 2Mc,ren,
so tan hieraus auch ein dritter Innhaber belangt werden. 5 "
I s t ketl2Äu5 conventionalis starker als lezalis, und gehet
mithin demselben in doncurlu vor, wenn anders das Geding
oder der lcltte Wil len von einer Gültigkeit und annebens «.«-

k des G u t s , worauf er einstehen w i l l , sahig ist.

v o n dem Ding 5 S t i f t 4 Mieth^ undpacht^ontraK. 371

lichen Rech«

§. 18.
««,««?r°. M i t dem lure ketraäüs wird zwar auch ossters 1"°
«"«c7d7»?rc)tim>sco3, 2 " das Wiederruffungs - Recht in verbottenen

^ ; ^ ^ e n ä l vermischt. Es ciiss^rt aber
?l0rimiscc)5 oder das Verkaufs-Recht von dem^

I^ctra darin,daß das letztere allzeit einen bereits geschehenen
Kauf voraussetzt / jenes hingegen zieblt nur aus die Verhinde-
rung eines bevorstehenden Kaufs, oder anderer Veräusseruug,
unv wenn solche dem ohngeacht geschehen ist / so thut es die
nemliche W u r t u n g , wie das Einstands - Recht / kommt auch
übrigens all jenen zu Guten / welche sich dessen entweder ex
?2Ä0 oder I^cze speciali zu erfreuen haben / wie z. E. Vermög
der Lands- und Policey-Ordnung die innlandische Backer vor
denen Auslandern bey dem Getreid - Kauf an der Schrannen.
Iccm Lhurfurstliche Bediente und Landsassen vor den Roß-
Käuficrn in dem Roß-Kaus, und mehr dergleichen. 66 2 ^ "
<iitlclirt bcmeltes ^U3 rcvocancli oder Wiederrussungs - Recht
sowol in E m p o r e als 1^060 von dem Einstands.Recht, wie
solches z. E. bcy Wiederruffung deren von einer Ehe-Frau oder
von Lehen-und ^jäcicommik-Innhabern vorgenomener Ver-
ausserullgen erhellet. Welchergestalten 26 Z"un, ^^ Wj^er -
tanf von dem Einstand unterschieden stye, siehe oben cap. 4.
§.15. und da allenfalls in letztwilligen oder anderen Dilpoli-
N0nm und lüonvemioncn eins mit dem anderen vermischt wird,
so ist hierunter mehr aus den S i n n als Buchstaben derselben zu
sehen, folglich was man für eins von beeden verstanden habe,
hieraus zu ermessen. ^ 6 4"«, siehe endlich von dem lure c!c-
lcncli, welches dem letzten Glaubiger in Gand-Käuffen sowol
gegen Mitglaubiger als Kxtralicos Vcncürorcs zustehet/ t ^ l

3 . 19. §. 17. n. 2.

Von dem Ding - Stift- Mieth Pacht
odec Bestands-

§. 1.

heißt, da man etwas um bestimmt-Nas
gewissen Lohn zum Gebrauch verleihet oder gestat tet ,^w
uno psiegt derjenige, welcher dm Lohn empfangt/ 1.0
oder Hindinger, Verstifter, Verpachter, Vermittler,

Verbestandner, hingegen der andere, welcher den Gebrauch
hierum hat, O)n6uÄ0r oder D inger , St i f ter , Miether,
Pachter, Bestandner, der bestimmte Lohn aber auch öffters
Zins - S t i f t - G i l t - oder Pacht-Schilling, zu Latein ü^erces
aur kenlio genannt zu werden.

§. 2.

I"2» e^^ reZularlter Niemand hievon ausgeschlossen, der W" auf die-
nicht em besonderes Verbott wieder sich hat, wie z. E. S t t M d , ^
Schlosser, und andere dergleichen großes Getöse und Unruhe
verurjachende Handwerts - Leut , welche in der Gegend, wo
bereits R ä t h , Professor«, und andere von 8tu<lii3 ?roic5
sion machende Personen ihr (Quartier haben, keine Wohnung
miethen können , sie seyen dann schon vor ermelten Innwoh-
neren selbiger Orten bewohnt gewest. 2^" Kau kein Grund-
Unterthan ohlle Bewilligung seines Grund - Herrns ein Zu-
bau-Gut in Bestand nehmen, wiederigenfalls gehört die von
solchem Zubau verreichende G i l t dem ersten Grund-Herrn zu,
bis der Zubau gnugsam bewiesen ist. Was aber 3'" das ge-
weil« Recht von Weibs - Personen, So ldatm, Geistlichen,
und vecurionen dissalls verordnet, ist heut zu Tag nicht in
Uebuug. 4> Kau auch Niemand zu solchem <üonrr2H wieder
Wil len gezwungen werden, aujstr soweit es etwa« der Dienst
des küdllci ummganglich erfordert, oder soviel 5^ die l i

B b b b b ji
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liiÄions-Unterchanen auf dem Land betrist, welche sich ihrer
Herrschaft, sosern sie derselben bedarf, sowol zum Schloß°unb
Hof -Bau , als anderen anstandigen Diensten, jedoch anderge-
stalt nicht, als in der Hoftnarch und um gebrauchigen Loh«/
wenigst auf einige Jahr zu verdingen schuldig seynd.

§. 3-
ft, Dieser ^ o n t l Z a hat rczulantcl S ta t t 1 " " in allen sowol

fahrend - als liegenden, was nur immer in Handel und Wan-
del ist , «nd durch den Gebrauch nicht conlumirt zu werden
pflegt, insonderheit aber 2 " auch in uncörperlichen D ingen ,
z. E. in ^urisöiÄionalien , k-czalien , und dergleichen gc-
rechtsamen, nicht minder 3"° in Geistlichen Sachen, soweit
sie ÄZeltlichen anhangen, z. E. in Pfarr - Lehen , Kirchen-
Schutz :c. Desgleichen 4? i " Operiz, das ist , in menschli-
chen Diensten, Arbeiten und Verrichtungen, z. E. bey Dienjt-
bothen, Tagwerkern, Handwerts - Leuten ic. soweit lolchc
nicht entweder gegen die Natur und Möglichkeit, oder Ge-
gen - Gebott laufsen, oder gar von keinem Gebrauch, oder
wenigst in keinem gebrauchigen Anschlag seynd. 5 ° I n frem-
den Sachen, jedoch dem Eigenthums-Herrn unabbrüchig, und
salvo kczrcNu C!c»n6uÄ0lj3 an den I^ocatorem. wenn jenem
die Sach vor der Zeit abgenommen lind cvincirt wird. 6°"
Sogar in Sachen, welche <2on6uÄon selbst schon zugehörig
seynd, soweit I-ocator etwa« ein anderes besonderes Recht, z.E.
die Nutzniessnng, lulizäiÄion» Dienstbartelt und dergleichen
hierauf hergebracht hat.

s. 4.
»eftgnu» D a nun bey diesem (üontraä die Haupt-Absicht ausSei-

7/».m ten des cüonäuÄorjz dahin gehet, daß er den Gebrauch von
^i Gebrauch der h ^ Sach haben möge/ so folgt i " ' " von selbst/ daß ihm solche

' nach geschlossenen O)nt l2Ä alsosort mit all bedungen- oder son-
stiger Zugehör in gewöhnlich- und brauchbaren Stand von 1 ^
carorc übergeben und eingeliefert werden müsse. Immasscn er
2 ^ nicht schuldig ist, sich mit einer anderen Sach , oder mit
blosser Schadloshaltung abfertigen zu lassen, solang jene noch
in Katurä A Zpccic von dem ^ocatolc beygeschaft werden
tan. 3 " M u ß ihm auch dieser ausallem Fal l / wenn die Sach
zum Thcil oder ganz cvmcirt wird/ ebenso/ wie in Kauss-Hand-

lungen

v o n dem D ing -S t i f t - M i e t h , und

lungen obgedachtermassen Rechtens ist, die Gewchrschaft lei-
sten. 4 ' " Folgt weirer/ daß <Ü0n6uäor durch die an thn be-
schehene Uebergab mehr nicht/ als den Gebrauch der Sach und
das ^ 3 llccenriomZ erlangt / wohingegen das Eigenthum und
die possellion I^ocawn ein- als anderen Wegs noch verbleibt.
5 " Is t wol dabey zu unterscheiden, ob der Gebrauch in dem
C Ä i s h ä

, h
eingeschränkt worden oder nicht. Erstensalls darf
r nicht weiter Hierin gehen / ohne daß er den dadurch

verursachten Schaden vergüten muß. Anderenfalls hat er zwar
freye Hand, jedoch so, daß er die Sach Wirthschaftlich - und
gewöhnlicher Weis gebrauche«/ mithin sowol llolum als (^ul-
P2ln latam öc Icvem hierunter vermeiden muß. 6'" Seynd
in fruchtbaren Sachcn, z. E. in Aeckcrn, Wiesen , Gar ten,
Waldungen, Wcycrn, Weinbergen:c. auch die hievon abfal-
lende gewöhnliche Früchten und Nutzungen, soweit kein ande-
res bedungen ist, unter dem Gebrauch verstanden, und gehen
also (.OnäuÄoli zu Guten.

§. 5.

Wird er in dem Gebrauch gestört oder gehindert, so seynd und
unterschiedliche Fälle zu betrachten. Nemlich 1"^ wenn 1 . 0 ^
cacor hierin Hindenmß macht, ohne daß er von ( o n 6 u Ä o
re billichen Anlaß dazu hat, so ersetzt jener allen Schaden und
Entgang, er mag gleich mehr oder weniger als der Lohn- oder
S t i f t - Psenning betragen. Kommt aber 2 ^ die Hindernuß
nicht von I^ocarolc, sondern von einem sich an der Sach selbst
ergebenden Unglücks-Fall, oder von einem Drit ten her, ohne
daß I^ocaror ein so anderes zu verhüten vermocht hat, z. E. da
der Nachbar Lust oder Liecht von der gemiethetcr Wohnung
verbauet, oder das Wasser den Grund wegreißt / so laßt er
lüoncluÄori den Zins oder Stift-Pfenning ganz oder zum Theil
2 Proportion nach, und i<t zu einer weiteren Schadloshaltung
oder Gewehrschaft hierum nicht verbunden. Nimmt endlich
3"ü hie Hindernuß ihren Ursprung von dem lüon^uÄolc selbst
mit oder ohne seinen Verschulden, z. E. durch Krankheit oder
Abwesenheit, so tan er weder Nachlaß noch Schadloshalmng
forderen, welche Beschaffenheit es 4'° um somehr in obigen
zweyten Fall hat, wenn er den (üalum formimm selbst ver-
anlaßt , oder per paäum aus sich genommen, oder wenigst
leicht voraus zu sehen gehabt hat.

w,rt>,
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§. 6.

Um wegen erlittenen Schauer / Mißwachs und ande-
dergleichen an denen Früchten der in Bestand genommener

Sache zugeflossener Schaden und Unglücks Fallen einen Nach-
laß an dem St i f t - oder Bestand-Geld mit Fug begehren zu kön-
nen , werden folgende Stücke erfordert. i ^ M u ß es ein sehr
gross- und erweislicher Schaden seyn / welcher 2 " nicht aus
innerlichen Mangel des Bestand-Guts selbst, sondern 3"" von
ausserlich- unversehen-und ungewölMlichen Zufallen hergcrüh-
ret , sich auch 4 " an denen noch nicht eingebrachten Früchten/
und zwar 5 " ohne sein des (üon^uÄoriZ Verschulden oder Ver-
anlassen ergeben hat/ annebens 6'" weder durch die vorgehen-
de Fruchtbarkeit der Jahren wiederum ersetzt/ noch 7"° in dcm
ConcraÄ vorlauffig von ihm übernommen / oder etwan erst
hernach daraus renuncirt worden ist.

§. 7.

Unterbleiben die verdungene Dienst / Arbeit - oder Ver-
richmngen zum Theil oder ganz ohne Verschulden des ^ 0 ^ 0 «
ri5, welcher solche zu leisten gehabt har, z. E. wegen Krankheit/
oder anderer ehehaster Hindernuß / so ziehet man ihm 1"° 5
kroport jon an dem Lohn soviel ab /. oder fordert an dem be-
reits in Abschlag voraus Erlegten soviel wiederum zurück. Is t
aber 2 " I^ocaror dissalls in <üulpa, z. E. da der Dienstboth
ohne erheblicher Ursach vor der Zeit aus dem Dienst lauft/ so
ist man ihm den Lohn weder ganz noch zum Theil schuldig/ son-
dern die Obrigkeit soll vielmehr gegen dergleichen Frevler der
Ehehalten - Ordnung nach gebührende S t ra f vorkehren. Is t
endlich 3"" O>n6uÄor selbst daran Schuld / z. E. da er den
Dienstbothen vor der Zeit ohne erheblicher Ursach fortjagt/ oder
das unausgemachte Wert abbricht und dergleichen / so muß
nichtsdestoweniger der ganze Lohn bezahlt werden.

§. 8.

i^ü Zierden (^näuHol i nicht nur die an der Sach venven-
LxpcnlX necessariH, sondern auch ucilc3, soweit diese letz-
von einem stäts wehrenden Nutzen und weder ungewöhn-

lich noch allzu cxcelNv, oder wenigst mit Einstimmung des
I gemacht worden sepnd/ von diesem wiederum ver-

gütet/
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welche Meinung es auch 2 ^ mit denen von der gepach-
teter Sache entrichteten Steuern / Anlagen/ (Zuarners-Ko-
sten und anderen dergleichen Lxrraoräinari - Bürden hat.
Dahingegen tragt er z ^ nicht nur das/ was aus die Erzichl-
oder Einbringung deren ihm zu Guten gehender Früchten ver-
wendet w i r d , sondern auch die davon abzureichende Zchcnds-
klHltationcg und andere dergleichen Onera ^c i orclinana.
4 " Hat er ju5 ketentioniz in Ii.e conciuäa um obvcrstande-
ner paMrlich- und erweislicher Kosten willen. 5 " Verstehet
sich all dieses nur in kczu lä , sosern kein anderes bedungen/
verordnet oder hergebracht ist.

§. 9.

De r Lohn- oder S t i f t - Psenning wird 1 ^ nicht gleich ^ 7
anfänglich bey Schliessung des ^oncrgÄs/ oder bey Uebcrgab^weqen
der Sach, solldcrll rezularitcr erst nach vollendeten M b r a u c h , V
oder in I^ocarionc Operarum nach ausgerichtetem Dienst und ^ s
verfertigter Arbeit bezahlt, es wäre dann 2 ^ ein anderes ge-
wöhnlich oder ausdrücklich bedungen/ oder der Dienst und die
Arbeit so beschaffen/ daß man lange Zeit, oder grosse Kosten da-
zu bcdars, welchensalls man auch ohne sonderbaren Geding
entweder einen Vorschuß zu thun, oder wenigst nach und nach
2 proporrioli des unter Händen genommenen Wer ts , oder
auszurichtenden Dienst zu bezahlen pflegt. I m übrigen siehe
z l " von der stillschweigenden ̂ p o c k c c h ^ I^ocaroriz, wel-
che ihm sowol um den Pacht - Schilling als all andere <üon.
rraÄmassige Forderung gebührt/ ( ^ 0 6 . M . ca?. 20. §. ic>. n.

. 2 .3 .

§.

"^ Sobald der (üontlÄÄ aufhört/ sobald muß auch keZ Und ltettitu.
dem I^ocacon in l^awrä öc äpecic, und zwar in dem Sach!"

ziemlichen Stand/ wie man sie von ihm empfangen hat, wie-
derum rclwuirt und eingeräumt werden, es seye dann 2^" die
Sach gleich anfanglich geschätzt worden / dann da hat (Üon.
6uÄor die Wahl, ob er sie selbst, oder den Werth reNimiren
wolle, wenn änderst die Schätzung nicht soviel laxatioms als
Vcn6itioni3 zratlä geschehen is t , welch letzteres w llubio all>
zeit mehr p in lumir t wird, z ' " Kan c!0näuÄ0l die Sach lllt-
ter dem Vorwand / daß ihm dieselbe eigenthümlich zugehörig

L c c c c st
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wiederum

den'
len

seyc, nicht vorenthalten, es wäre dann die von ihm vorgeschütz-
te Txccpcio Dorninü in (üontwcmi zu Iiczui6n en.

§. II.

Wieweit hie- i " ^ leistet I^ocator sowol Dolum als (Xlipam latam
öc l cvcm, wenn ConduHor dadurch zu Schaden kommt, z. E.

. da ihm ein reittstattiges Pferd ohne vorläuftiger Gewarnung
wissentlich vermachet wird. Dahingegen prZeMrt auch 2 ^
(^onäuäol D o l u m , öc d^ulparn lacam aut Icvcm , wenn
die Sach dadurch Schaden leidet, oder gar zu Grund gehet.
( Ä forruitum pr^tt ir t er Z'" nur in Sachen, welche Ven-

zratiä geschaßt scpnd, wieauch in all obigen cap. 1. §.
n. 5. benannten Fallen. Soviel 4 ^ die Handwerks-Lcut

insonderheit betriff, plHttiren sie hiesigen Land-Rechten nach
um die in Arbeit genommene fahrende Haab auch l l
ilI

s
und

§. 12.

Gegenwartiger l l on t raÄ wird wie al l andere t^onvcn«
tic>ne3 überhaupt, insonderheit aber durch Verfiiessung der
Mieth-oder S t i f t - Z e i t , dann durch die ̂ ^ n a t i o n und Aus-
tündung, nicht weniger per succcl l ioncm s i l
endlich in gewisser M a s durch den Tod deren
ausgehoben.

§. 13.

Durch Absterben eines oder beeder ^ontlakemen wird 1.0
^2tlo <Ü0n6uÄl0 weder ein- noch andererseits ausgehoben, son-
dern gehet rezulantcr wie andere <üonventzvn«, auf becderseiti-
ge Erben sortausgenommen folgende Falle, i^^ Wenn bey dem
6ontraÄ hauptsachlich aus die Geschicklichkeit der Person, z. E.
bey Bestellung eines Kunst-Stucks oder anderer von denen E l '
ben so leicht nicht zu prMi'render Arbeit gesehen wird. 2 "
Wenn nur ausLeibs-Lebenslang concrakirt worden. 3 " Wenn
es sich mit Antrettung der Erbschaft lang verweilt, mithin
I^ocacor nicht mehr weiß, mit wem er es eigentlich zu thun
habe, welchenfalls derselbe langer bey dem (^ontraH zu blei-
ben nicht mehr schuldig ist. 4 " Wenn das Recht, welches
I^ocIcor m 6.c locatä gehabt hat, nur pcrsonalillimum ge-
west/ sohiu durch seinen Tod erloschen ist, z. E. da er lll

Von dem Ditig-Stift ^Mieth^ und pacht^onrraK. 377

davon war. Doch wenn dieser Umstand bey dem
von ihm verschwiegen worden, so müssen seine hin-

tcrlassene Erben l^onäuHoreln allenfalls hierum schadlos hal-
ten.

§. 14.

Wer dem^ocatori oder (^0n6uÄ0li nicht ^
verfall öc l^Hlccijcallo sondern nnr linzulari, wiez.E. ein Kauf-
fer, Lehens - Folger, I^cßaraliuZ, Öonatanuz, ?iclcicolri<
millarju3 parciculans in l<e locata vcl conäuää lucceäirt,
der ist auch an den <ÜQntl2H seines Vorfahrers weiter nicht
mehr gebunden, und hindert 2^" nicht, daß gedachter 3ucccs-
ld l AZijsenschaft von dem (üomraH gehabt, oder I^ocaror die
Sache nicht veräussereu zu wollen versprochen hat. Ein an-
deres ist z"ö ̂ n n d0n6uÄ0l i die Sach ausdrücklich zu dem
Ende vern/pockecirt ist , daß er vor der Zeit nicht darans
vertrieben werde, dann da muß 8uccclldr sinzularig die Zeit
gleichfalls abwarten. 4 ^ Wird jener pro succelldre nicht
geachtet, der weder Eigenthum noch Nutzniessung, sondern
nur die Verwahr - oder Verwaltung von der Sach erlangt,
z. E. ein Depolitaliuz, pißnorItalius, KlanäataliuZ, ^cimi«

tt Von jenen welche gerichtlich immit t i r t seynd, siehe
l8« §. 6. n. 5.

§. 15.

l"b Ist der (üontlaH nur aus gewiss- benannte Zeit ge-Wie durch
macht, so erlöscht er mit selber alsosort ohne weitere A u f N W V "
düng von selbst, und ingleichen 2 ^ aus dem Fa l l , wenn zwar
feine gewisse Zeit benannt, jedoch der bedungene Gebrauch von
solcher Eigenschaft ist , daß er der natürlichen Ordnung nach
eine gewisse Zeit erfordert, z. E. in Miethung eines Lehen-
Pferds um von hier nach Augspurg zu reitten. Ausser dessen
und da z"" entweder keine gewisse Zeit in dem «üomraÄ be-
stimmt , oder aber aus bestandig und ewig miteinander con<
rrakirt worden ist, so erlöscht der (üonrraÄ durch die Zeit al-
lein nicht, wird aber auch 4 " derwegeu in keine ^mpkvrcu-
sin oder andere dergleichen kcal Gerechtigkeit verwandlet/son-
dern bleibt nichtsdestoweniger in all übrigen bey seiner Natur.
5'° G i l t eine drey - oder mehrjährige Verstift - oder Verpach-
tung eines Bauern«Guts ohne Siegel und Brief nach hiesig
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gem Land-Recht langer nicht als auf ein Jahr/ und was sol-
chenfalls von dem Bestandner über den bedungenen St i f t -Pfen-
ning an I^auclemien / Wil len - Geld / Verehrung und sonst
gegeben worden/ soll ihm wiederum erstattet werden.

§. 16.

zmü Stehet jeden Theil rezulgliter frey / den ^^.
nach Belieben wiederum auszukünden/ und ist 2 " sowol .
26 klocium als Tempus ^ellZnationis zusörderst aus das ,
was dessalls etwan bedungen worden / sodann aber aus jedes
D r t s wol hergebrachte Gewohnheit/ und endlichen in Ermang-
lung deren aus Recht und Billichkeit zu sehen. Insonderheit
pflegt man 3"6 hiesigen Lands-Gebrauch nach verstiftete Land-
oder Bauern-Güter zur S t i f t -Ze i t auszutünden/ wo sohin der
Bestandmann langst in vierzehen Tagen nach nächstfolgender
Liechtmeß abzuziehen schuldig ist. Der Haus-Zins in Städ-
ten und Markten aber wird ein halbes Jahr voraus/und zwar
sosern kein anderes Herkommens ist/ um Georgi und Michae-
l i 14. Tag vor oder nach ausgetündet. Ingleichen bleibt es
4/" 6 ^ deine, was unter Herrschaften nnd Dicnstbochen Hie-
rinfalls ( w n t l I H - Obla-vanz- oder Ehehalten Ordnungs-mäsi
sig ist/ und tan die Herrschaft einen ehrlichen Abschieds-Brief
dem entlassenen Dienstbothen ohne erheblicher Ursach nicht ver-
weigeren. 5 " Findet die Auskündung in I^cacionc pei-pc-
tuk gar nicht / und in ccmporaU wenigst vor Ausgang der
hierin bestimmt - oder sonst gewöhnlich - und erforderlicher Zeit
rezulanter nicht Platz/ ausgenommen soviel die in §"«leq. 17.
A 18. hernach benannte Falle betrift. 6 " So l l auch der von
einem Bauern-Gut abgelistete May r weder von seinem Guts-
Nachsolger des Abstands-wegen envas anzunehmen/ noch die-
ser ihm etwas hierum zu geben sich unterstehen / beedes bey
willkürlicher St ra f / und Verwürtung dessen/ was also gege-
ben oder empfangen worden.

§.

"" l " , N t f Scken ^ l.oc2tori3 hat jetztbemelte ausserordentli-
r.che Austundung Platz. 1 ^ Wenn er die Sach zu sein oder

,°rderzeit 3 " ^ 1 ^ 7 selbst eignen Gebrauch neuerlich und unversehe-
"^er zett ner Wels bedarf. 2 " D i e unvermeidlicheNothdurst einmBau

^«c«, oder Ausbesserung in I^e locarä erfordert/ und ein so anderes
bhne

Von dem Ding ^ S t i f t - Miech - und Pacht, ̂ nrr2K. z 79
ohne Vertreibung des ^0n6uÄqri5 nicht geschehen tan. 3 ^
<üonciuÄ0l sich in dem Gebrauch der Sach ungebührlich ver-
halt/ z. E. bey dem gestifteten Gut ungebührliche Holzschlag
vornimmt, oder solches in anderweg merklich abschleift / und
dergleichen. 4 ^ Den Lohn oder Stift-Psenning in rechter Zeit
nicht entrichtet / und endlich 5^ in obgedachtem (.'alu 5ucce5
llonj- lln^ulanz. Dahingegen bezahlt aber auch erst- und
fünften Falls (üonduäor nur pro kacä ^ m p o r i s , zweyten
Falls tan er nach vollendeten Bau oder Besserung wiederum zur
Sach stehen/ und die Erfüllung des völligen (üomraäs begeh-
ren / anbey den Zins oder Lohn pro Kacä l cmponz . solang
er den Gebrauch hat entbehren müssen / wiederum abziehen /
dritt-und vierten Falls bezahlt er nur alsdann für die ganze Zeit/
wenn I^ocacor pro kcl i^uo ^cmpon5 keinen anderen anstän-
digen (üonäuÄOlcm überkommen / mithin Schaden davon ge-
habt hat-

3. 18.

Au f Seiten des donäuHoris tan mehr bemerkt'-
ordentliche Austündung geschehen i"5 in verstandenem
Xucccllioniz linzulariäi 2 " in denen §"" pr^c. 5. num. l öc
2. berührten zwey Fallen / wenn er anders iy dem letzteren
Fal l von der cx k'aäo ^crt i i vcl <üasu sormicc) hergekomme-
ner Hindernuß I^carori zeitliche Nachricht erthcilt hat/ aner-
wogen er sich sonst die Schuld samt allem daraus erfolgten
Schaden uud Ungemach selbst beyzumessen hat.

§. 19.

Wenn I^ocatol nach verflossener Mieth - Zeit/ oder sonst
geendigten <5ontl2H (üonäuäori den weiteren Gebrauch der
Sach emc zimmliche Wei l fortgestattet, ohne daß weder s ^
ner- noch andererseits eine Verwahrung dagegen geschichtt, so"o°
wird der lüonrl-aH aus die vorig - nemliche «^oncjj^cncz für
^tillsthwcigend erneuert geachtet / und tan dergleichen

sich bey diesen Umstanden auch mit einem li
ergeben.

Kan zwar (^onciuHor die gemitthete Sach
ntm an einen anderen soweit vermiethen/ als dieses zu

B d d d d ncmli-
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nemlichen Gebrauch/ welcher ihm selbst vorhin verdungen wor-
dcn/ und annebens an einen solchen 8udcon^uÄ0reln vc! ln>
quilwul?^ geschiehct/ deme der erste I^ocarol keine Rechtser-
hebliche Ausstellung zu machen hat. Dahingegen ist 2'° dem
I^oc^ron nicht erlaubt / das/ was er schon einmal vermiethet
oder verpachtet hat/ vor gecndigten c^onrraÄ wiederum an ei-
nen anderen zu lociren/ thut er aber solches gleichwol/ so wird

mehr dergleichen coneurnrenden (^on^uÄonbuz jener
tt / dem die Uebergab am ersten geschehen ist / salvo
um kcßlcllu an gedachten I^ocarolcm wegen der ih-

nen gebührender Schadloshaltung / soweit selbe zu erweisen
seyn mag. D ie nemliche Meinung hat es 4 " w dublocauo-
nc Opcrarum.

§. 21.

i " i . DarfI^oc2tc)l<I!0n6uÄc)lcm weder aus Ursach/daß
der lüomraÄ geendiget seye / noch sonstigen Vorwand eigen-
mächtiger Weis ex kc locatä heraussetzen / sosern- nicht das
alte Herkommen und privilezium I^oci, wie z. E. allhier das
sogenannte Haus-Recht ein anderes mit sich bringt, oder der
^ o n 6 u ä o l des IxOcatOns 1un56iäi0n unterworfen ist. So l -
chemnach sollen sich 2 " Contrakenten vielmehr des Wceß Rech-
tens begnügen / und das was sie ex P3Ä0 vel ^arura (^0^-
traäüä gegeneinander zu suchen haben / durch die bey seiner
Behörde anzustellende ^ N o n e m I^ocan (Honäuäi erholen,
Dafern auch ^'^ aus ein- oder anderer Seit eine I ^ l i o enor-
mi5 über die Helste sich äußert / so hat das kemcckum I^ez.
2. (üocl. c!c kelcind. ausArt und Mas/wie bey Kauffen/Statt.

V o n dem Kmpl^teutico überhaupt. 381

lebendes

Siebendes

Haupt, und insonderheit von Erb-Rechten / LeibGe-
ding/ Neustift/ Herrn-Gunst oder veranlei-

teter Freystift/ und anderen ähnlichen
Handlungen.

§. 1.

Enn ein unbewegliches Gut gegen gewiss- und be-
stimmter Verreichnuß dergestalt verliehen wird/ daß
man dadurch tein bloses Personal Recht gegen den

Verleiher/ wie in vorbemelter I^ocacionc (üon^uäjons, ftll-
dern eine Grund - Gerechtigkeit und das nutzbare Eigcmlmln
()u3 reale öc Nominium utile ) hieraus erlangt / so heißt es
Lmpk/rcusi5 oder Bau - Recht / und wird der Verleiher ei-
nes solchen Guts der Grund- und Eigcnthums-Herr ( s)s)mj
nu5 dircäu5) der andere hingegen/ den:c solches vcrlicycn ist/
der Grundhold oder Grund - Unterthan ( lDolnmuä uuliz vel
Lmpl^x^^uca) genannt.

§. 2.

Ieytgedachce Verleihung geschiehct auf unterschiedliche W.c
Weis, und zwar st/ daß solche 1^^ entweder nur aufdcs Grund- ' "
holdens Person und seinen Leib / oder 2 ^ auch aus stinc Er-
ben und Nachkommen / oder 3"" zwar auf bcedc, jedoch nur
solang der Grund - Herr lebt / oder endlich 4'° sich nicht wei-
ter als bis auf erfolgende Abstiftung erstreckt. D ie ^ ' G a t -
tung wird Leib-Recht oder Leib Gcding/ die 2^ Erb Nccht/
die Z^ Neustift/ und endlich die 4 " Herrn-Gunst odcr vcran«
leitete Freystift genannt. Von dem Erb-Recht siehe §^"' lcq.
z.von Leib-Geding und denen übrigen Gerechtigkeiten aber
§ ^ seq. 29. öcc. Ucberhaupt ist hierunter zu merken , daß
Mchwie der Gebrauch und das Herkommen bep keiner von

"" d d d d 2 erji-
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ersttemelten vier sammentlichen Gattungen sich in hiesigen Lan-
den durchgehend gleich, sondern gar unterschiedlich bezeigt,
also auch dey denen hierüber vorfallenden Irrungen und Streit-
igkeiten gegenwärtige (üonsticmjon und Verordnung nur so-
weit für eine Qcneral-Regul angenommen und beobachtet wer-
den solle, als kein besonderes G e l i n g , ke^ juclicara, oder je-
des Or ts hergebrachte legale Oblervanz und Gewohnheit ent-
gegen stehet.

§. 3.

Insondttheit Erb l Recht fan nur ans unbeweglichen Gütern, soweit sie
em Verleiher zugehörig seynd,von ihm verliehen werden, was

fü?Sa° demnach anderen schon Grund- Lehenbar- oder gar k^eicom-
solcher mjsz ist , das laßt sich mit Erb-Rechts-Gerechtigkeit andergi/
^ " ' statt nicht, als l^vo ^ e ^ c r m , belegen.

!̂

V

§. 4.

««»<,»? Geistliche oder milde Stiftungs - Güter mögen ohne ds-
nm auch sonst zu deren Veräusserung erforderlich- und üblichen
Zierlichkeiten andergestalt nicht, als ans die nemlichebey dem
G u t schon von Alters hergebracht - oder der Grund- Herrschaft
noch minder beschwerliche W e i s , vercrbrecbt werden, soviel
aber die zu den Pfarren, ober pr^benclen gehörige Wiedums-
Gütcr betrist, hat deren Vcrerbrcclmmq nicmal weiter als
auf des Verleihers Lebenlang, mithin nur blosse Ncustifts-Ges
rcchtigkcit S ta t t .

§. 5.

V o r Ausfertigung des sogenannten S t i f t - Briefs gi l t
1 "^ oer <üonrl3Ä nur für einen blosscn Bestands- oder anderen
Vertrag,nnd tragt 2 " dem Guts>Innhaber solchenfalls weder
die t>ollcl5 noch Verjährung, ausgenommen die von unfnrdcntli-
chen Zeiten gegen den Grund-Herrn etwas vor. Is t abcr z ' " der
BricfAtters- oder anderer Zufällen halber verlohrcn oocr verdor
ben,so soll si lber langst inner sechs Monat von der Zeit, da man
von dem Verlust Wissenschaft hat, wiederum erneuert werden,
nachdcm vorhero der Innhalt des alteren Briefs gnügllch dar-
<>cthan, oder sonst nicht widersprochen wlrd. 4 " So l l sich
der Grund - Herr sothaner Erneuerung nicht weigeren/sondery

solche

Don dem däntraÄu Tmpk^temico überhaupt.

solche langst inner zwey Monat von Ze i t , da solche begehrt
worden, vornehmen, wiederigcnsalls alle dem Grundholden
durch Klag, Nachreiß und sonst verursachte Schäden vergüten.
5'" Siegelmassige Grund-Herrschaften richten den Grund-oder
S t i f t -B r ie f selbst aus,bey ermanglcnder Siegelmassigtcit aber
gebührt die Errichtung der Obrigkeit, worunter das G u t
liegt. 6'° Wi rd auch bey jeder Veränderung, es scyen gleich
die 5ucccll0rc8 Erben oder nicht, der Erb-Rechts-Brief, je-
doch allzeit nur in voriger Konformi tä t , soweit niclu sam-
mentliche Interessenten aus ein anders selbst gutwillig einver-
standen scynd, wiederum erneuert. I m übrigen siehe auch un-
ten §. 12. n. 8. A §. 25. n. 1.

§. 6.

D ie Haupt-Wartungen des Erb-Rechts bestehen s
Seiten des Grund-Herrns in dem Uominio direüo samt de-
nen davon abhängenden Grund-Herrlichen Forderungen und
krZeltItionen , dann der ihm in Kraft des ^06 ^uc! hierum
gebührender l^xpmkec und respeäive Vorzugs-Freyheit, wie
nicht weniger in obbcmclten Einstands-Recht, dann daß ohne
seiner Bewilligung nichts von dem Gut veraussen werden darf,
2 ^ auf Seiten des Grundholdens hingegen in dem l )omi .
m0 utiü sann allen davon abhängenden Guts - k>uäibuF und
0nendu5, sonderbar aber in der Gewcbrsclmft, welche ihm
der Grund-Herr um alles, was der S t i f t - Brief besagt, zu
leisten hat, 3"" endlich in bcederscttigcr prXNatWne Doli vcl

wie aus nachfolgenden mit mehreren erhellet.

§. 7.

Dem Grundholden gehen 1 " " in Kraft des ihm z s i
henden Domini i ut iw alle von dem Gut abfallende
wie sie Namen haben, und ohne Unterschied jnter k ' r u H Q
vile3 öc ^aturalcz dergestalt zu Guten, daß er mit selben wie
mit anderen Eigemhum und ^Iloäigl ohne männiglicsier Hin-
dernuß nach Belieben schalten und walten kan. 2 ^ Erstreckt
sich sothancs Benutzungs-Recht auch aus alle Guts-Perrwen-
tien, welche entweder sthon anfänglich bcy dem Gut gewest,
oder erst mit der Zeit z. E. per ^ l luv ionem, (^O3li7js)nerrl
dazu gekommen seynd , es seye dann 3"" das Gut ordentlich
versteint und ausgemarkt, welchenfalls das vomin ium urile

C e e e e sich
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Von dem

sich auf den Zuwachs nicht erstreckt, sondern ein für allemal
inner denen ausgezeigten Grcmzen verbleibt. Wieweit der Erb-
Rechter 4 " von dem aus seinen Grund gefundenen Schah zu
parriclpiren hat / ist bereits oben ?. 2. cap. 3. §. 4. mit meh-
rern versehen. 5 " Is t ihm nicht verwehrt, ?Icjem 8o!j aus
eine dem G u t zum besseren Nutzen gedeyende Art / jedoch mit
Vorwissen der Grnnd-Herrschaft zu veränderen/ mithin aus
Aeckern Wißmath oder Waldungen öc vjcilNm zu machen /
wie nicht weniger 6 " in Ansehen des Guts allerhand Dienst-
barkeiten von anderen zu erlangen / mithin sich derenselben zu
gebrauchen, dahingegen trqgt er auch 7"^ ^ ^ aus dem Gu t
hastende gewöhnliche Bürden z. E. Grund - Zinsen, Steuern,
Anlagen, Scharwerten / Zehenden und um soviel mehr das /
was auf Erzieht - oder Einbringung deren Guts - Nutzungen/
oder zu dessen nöthiger llonlervarion oder ttipulirter Verbes-
serung verwendet wird.

§. 8.

I " " Nachdem ein jeder Erb-Rechter schuldig ist/ das Gu t
" baulich - und wesentlichen Stand zu erhalten / so folgt von
selbst/ daß er auch solches andergcstalt nicht benutzen mag/ als
es ohne merklichen Guts-Abschleifbesthchen tan, immassener
wiederigensalls und pro 2 ^ dem Grund-Herrn nicht nur allen
Schaden/ welchen er Dolo vcl (üulpä latä am levi solcherge-
stalt verursacht/ dem ganzen Werth nach, wie er durch unpar-
theyische Schätzung angeschlagen wird, wiederum zu vergüten
hat , sondern auch 3"" seine Gerechtigkeit und das l^ommiurn
utile dadurch verwürkt/ sohin W ? « n a m (üa^ucitaci? verfallt/
welche jedoch 4 ^ aus dem Fall nicht S ta t t hat, wenn der Ab-
schlcis entweder nicht merklich groß, oder wenigst nicht vo lo
vcl lüulpä larä erfolgt, oder durch die in andcrweg beygegan-
gene Guts - klcl iorat ion« wiederum wmpcnl i r t und erstat-
tet ist. Für einen merklichen Abschleif wird 5^ geachtet,wenn
man die Gebäu uicht unterhalt/ sondern baufällig werden laßt/
das Feld entweder gar nicht, oder nicht zu rechter Zeit an-
bauet, sonderbar aber wenn 6 " in denen grundbaren Waldun-
gen ohne vorläuffig Grund-Herrlicher Auszcigung eiu Holz-
schlag vorgenommen, oder anderen wissentlich gestattet w i r d ,
es seye dann/ daß die Grund-Herrschaft die Auszcigunq des
benöthigten Bau - oder Bremcholz ohne rechtmässiger Ursach
verweigert. / « " So l l man m dergleichen I r rungen, weiche

sich

ico überhaupt. 38?Von dem

sich des Abschleife halber zwischen dem Grund-Herrn und dem
Untenhan ergeben, keinen
dern der Richter, worunter das Gu t liegt/ausgestellte Klag und
Antwort alsosort in I^oco selbst einen Augenschein und mittels
beygezogener drey unpartheyisch - nnd beeidigter Schätzmänner
den Abschleistaxiren lassen/sofort den Gruud-Unterthan nit nur
zu Vergütung des befundenen Abschleiss/sondern auch gestalten
Dingen nach zu Räumung des Guts aus nächstfolgende Liecbt-
mcß exccurive anhalten. I s t aber 8"" der Grund - Herr zu-
gleich /uljzcjlÄions-Herr/ so soll der höhere Richter aus allcn-
fallige Beschwerde des Uuterthans erwehnten Augenschein und
Schätzung durch das nächstgelegene Land-Gericht, oder andere
unpartheyische lüommiMon ( dem Gerichts - oder Hosmarchs-
Herrn im übrigen unabbrüchig) vornehmen lassen.

§. 9 .
D i e Vcrreichnuß/ welche der Grundhold seiner

Herrschaft von Erb-Rechts-wegen schuldig ist/ zu La te i ns -
non bestehet 1 " " gemeiniglich nicht nur in paaren Geld / son-
dern anch in Warural pl^ltarionen an Gctreid und anderen.
Jene wird hier zu Land die S t i f t / und diese die G i l t benam-
set / und ist unter der letzteren auch der sogenannte Klein- oder
Kuchen-Dienst anEyer, Butter, Schmalz, Hünncr, Aen-
dcn , Gänß und dergleichen begriffen. 2^" Muß solche zur
bedungen- oder sonst gewöhnlicher S t i f t - Ze i t , und zwar z">
an den O r t / wo der Grund-Herr wohnhaft ist / geliefert wer-
den / es scyc dann des Orts halber gleichfalls ein anderes be-
dungen/ hergebracht/ oder der Grund-Herr allzuweit entscs-
scn. 4 " So l l der Grund - Unterthan bey dem anberaumten
St i f t -Tag selbst personlich erscheinen, und ohne ehehafter Hin-
dcrnuß und Entscbuldiaung bey willkürlicher St ra f nicl?t aus,
bleiben. 5<" Is t man die ^acurZI. in eine Geld - plXs^cion
ohne beedcrscinger Einverständnuß zu verkehren nicht befugt.
6'" Kan der Grund-Herr die S t i f t und G i l t weder aus Ursa-
chen, daß das Erb - Rechts - G m per älluvjonem oder sonst
vergrößert, oder der Werth desselben seit der ersten Verleihung
merklich gestiegen seye, noch unter anderen dergleichen Vor-
wand wieder Wil len des Grundholdens steigern , sondern er
muß es gleichwol bis zu würklicben Heim - oder Ruckfall dabcy
ungcandert belassen. Dahingegen mag auch 7"^ der Gnmd-
hold unter dem Vonvand, daß das Gut selbst oder die Früch-

E e e e e 2 tcn
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ter wegen Geld - klemmen Zeiten oder sonst im Werth herun-
ter gefallen, die Verminderung der St i f t und Gi l t nicht pr^.
tcnckren. Ein anderes ist 8 ^ wenn etwas von dem Gut, oder
anderen in dem Stift-Brief bedungenen Stücken evincirt wird,
dann da muß der Grundhold schadlos gehalten, oder die St i f t
und G i l t 2 Proportion gemassiget werden. Soviel 9"ö die
Nachlaß an offt ermelter rrZettarion wegen erlittenen Schauer,
Vieh-Fall nnd dergleichen Unglücksfällen bcmst, ist zu un-
terscheiden , ob dasjenige, was der Grundhold dem Grund-
Herrn jahrlich zu verreichen hat, nur in einem gar geringen
und mehr m ^ccoßnirioncm. Domimi als l^ompcnlationcln
kruäuum angesehenen (^uanro) oder aber wie es heut zu Tag
meistentheils geschehet, in einer größeren und nach denenkru-
äibu5 zimmlich abgemessener kr^ttacion bestehet. Ersiensalls
ist man dem Grundholdcn keinen, anderenfalls aber in denen
cap. pr^c. 6. §. 6. bemerkten Umständen einen billich - und
proporriomrten Nachlaß aus Begehren zu thun schuldig, im-
Massen man ihm auch an denen Lands-Herrlichen rrMacionen
dergleichen wiedersahren laßt. i o ^ Von der unter du Grund-

ch ebenfalls mit gehöriger sogenannter Gi l t -
k

Von
tot und

Glll.

h c h f g h g
Scharwert siehe oben k. 2. cap. n . §^ 16.

§.

^ Der Grundhold tan zwar i " ° zu Entrichttmg' der S t i f t
- und G i l t nach der Verfall Zeit allemal gleich Executive, und
zwar nach Masgab folgenden 28^" 3" angehalten werden,und
ist der Grund-Hcrr langer zu zuwarten nicht verbunden. Wenn
aber gleichwol 2 ^ drey ganze, oder soviel die Geistliche Erb-
Rechts-Güter betrist, zwey Iahr w uno commuo verstrei-
chen, ohne daß hierunter die verfallene St i f t und G i l t völlig
bezahlt ist, so verwürtt der Grundhold seine Gerechtigkeit/
ausgenommen wenn 3"° nur ein Geringes hieran relUn, oder
Unglücks-Fall und andere erhebliche Ursachen hieran hindern /
ein Dritter statt des Grundholdens inner obigen I c rm in be-
zahlt, eine rechtmässige l^ompcnlation gemacht wird/ der
Grund-Herr selbst dem Stift-Brief kein Gnügen thuyoder an«
dere von der^aäucuät überhaupt entschuldigend- und unten §"°
18- n. y bemerkte Bewegs-Gründe vorhanden seynd. 4 " Nimt
der Grund-Herr etwan die jünger - verfallene vor der alteren
St i f t und G i l t an/ so thut er sich zwar dadurch der ciaäuci-

rat /
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tat, nicht aber des Ruckstands begeben, ohne daß von einer
Schantung andere gnügliche Kennzeichen vorhanden seynd.

§. 11.

I^uäemmm, zu Tcutsch A n f a l l /
lohn gehört auch unter die Grund-Herrliche
und bestehet dar in: 1 ^ soofft sich mit dem Innhaber des
Erbrcchtlichcn Guts durch 8ucccMon, Kaus, Tausch, Ver-
gleich , Vcrmächnmß, Schantung und andere dergleichen
^Ut3tionc3, mittels welcher das Domimum milc, und der
Guts-Besitz würtlicb auf einen anderen kommt, eine Ver-
änderung ergiebt, soofft ereignet sich auch ein l.au6cmwl.
Fall. 2^" I s t der neue Guts-Innhaber von Zeit seines Aus-
zugs den Anfall rcßularicer, wo kein minderes hergebracht
ist, mit fünf voll hundert nach der Schätzung , Was das
grundbare Gut mit Ausschluß der Fahrnuß, und anderer
nicht dahin gehöriger ^Ilockal - Stücken selbiger Zeit nach
Lands-gebräuchig-und unpartheyischcn Anschlag werth is t ,
an den Grund-Herrn zu bezahlen verbunden, wobey jedoch
die Schäßungs - Kosten aus denjenigen satten, welcher sich
hierauf beruft, und den Kaus - oder Uebcrgabs - Schilling
hicrinfalls nicht pro Norma annehmen will. 3"° Wird das
I.auclcmium nur 3 Proportion der Veränderung, folglich
m gemeinsthaftlichen Erb-Rechts-Gütern, sosern sich die ^ u -
tacion nicht mit allen Theilhabern ergiebt, für den verän-
derten Antheil entrichtet, ohne Unterschied, ob das Gut pro
Oivilo oder Inäivilo in (üommunione besessen worden. 4 "
Für den Todsall eines blossen Austraglcrs bezahlt man kein
I^auäcmmm. 5^ Wird auch von Kindern und llescencicn-
ten der Todsall ihres Erblassers nicht laucicmirt, sondern
der I^auclemial-Fall ergiebt sich hierin erst alsdann, wenn
einer aus ihnen, oder gar ein Lxcrancuz das Gut durch
Uebergab, Vertrag oder sonst von denenselben an sich brin-
aet, folglich giebt man für verstandenen Tod - nnd ^Iicna>
rions - Fall kein doppeltes, sondern nur ein einfaches ^ u -
äemium, ausser wo von unfürdentlichen Zeiten ein anderes
bey dem Gut hergebracht ist. 6'" Bey rückgängigen Guts-
Veranderungen ist zu unterscheiden, ob die Ursach sothanen
Ruckgangs schon von der Zeit her / als die iVlmarion ge-
schehen/ ihren Ursprung genommen/ oder erst hernach ganz
" F ssss neuer-

dem
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neuerlich cxittirt habe. Letzterenfalls wird über das vorhin
bezahlte allzeit wiederum ein neues I^auclcmium bezahlt,
anderenfalls aber nicht/ also wem: z. E. der Kauffer das er-
kaufte Erb-Recht cx kai to Lczj5 lüornrnissoriX , Il.c1uiN0-
M3, item von Einstands-wegen, oder ob I>iulllratcm , kc<
tticutioncm in intcßrulr l . oder weil die in dem Kauf ge-
setzte lüoncünon ermanglet hat / wiederum abtretten muß,
so wird zwar tein neues Lauclcmium derwegen bezahlt/das
bezahlte aber auch von dem Grund-Herrn nicht wieder zurück-
gegeben. Dahingegen wenn z. E. der Kauffcr das Gu t an
den Verkanffer wiederum sreywillig zurück verkauft / ver-
tauscht/ oder sonst überlaßt/ so muß auch allerdings wiede-
rum ein neues Lauäcmium eutrichtet werden. 7"^ Scynd
der Grund-Herren mehr zugleich von dem Erb-Rcchts-Gm,
so wird das ganze Lauclcmium nicht Jedem/ sondern Sam-
mentlichen miteinander gegeben / welche sich sodann gleich-
wol pro Karä hierin vercheilen. 8 ^ Hat die lüaciucirät we-
gen Ruckstandigkeit des ^uc lcmi i nicmal Platz. 9 ^ Kan
der Grund-Herr von dem abgestandenen Mayr^ der Abfahrt
wegen nichts forderen / sondern muß sich mit dem An fa l l ,
welchen der neue Mayr obverstandcnermajsen zu bezahlen
hat/begnügen/ ausscr wo beede I^udemia zugleich bep dem
G u t von Alters Herkommens seynd / wclchensalls es zwar
noch weiter / jedoch ohne mindester Ausdahnung sowol in
I^locio als sonst / bey sothanen Herkommen sein Verbleiben
hat/ mehr als zwey Fäll aber sollen mit Einschluß obver-
standener Abfahrt / wo solche Herkommens ist / hinsüro nie-
mal mehr genommen werden non obNanrc p H ^ s
tuciinc vcl ^rZescri^rionc ctiam

§. 12.

VonVenms
Nechts, Minium

h l d

Is t dem Grund-Herrn niemal verwehrt/ das Do
li leÄum auch ohne Wissen und Willen des Grund-

holdens zu veräusseren. Dahillgegen ist 2 " diesem letzteren
die Verausserung des v o m i m i utilis ohne Wissen und W i l -
len des Grund-Herrens weder ganz noch Stück-weis erlaubt/
welcher jedoch 3"" den ^onscn^ auf Anmelden nicht weige-
ren kan, es seye dann 4 " eine erhebliche Ursach dazu vor-
handen/ z. E- da der vorgeschlagene neue Mayr etwan Geist-
lichen S tands , Weiblichen Geschlechs, unvermöglich, ein

übler

ilblcr H a u s - W i n h , das Gut nicht mit eigenen Rucken zn
besitzen, sondern nur zu verpachten gesinnt / oder sonst der-
gleichen billichen Ausstellungen ullterworffen wäre. D ie
blosse klotettgtion des Ehe - Weibs aber gegen ihres Ehe-
Manns vorhabende Guts-Veraussenmg ist 5 " keine hinder-
liche Urjach an Ertheilung des Grund - herrlichen <^0nlcn3,
sie beweise dann / daß das Gut ihr allein / oder mit und
nebst ihrem Mann vererbrechtet/ oder dieselbe mit ihren hey-
rathlichcn Sprüchen in Gefahr seye. 6'" Wi rd der aus un-
zulänglicher Ursach abgeschlagen - oder allzulang verzögerte
<Üonlcn3 pro erZMco gehalten. 7"° Ist derselbe in Noth-
Verausserungen / welche nemlich auf Obrigkeitlichen Beschl
durch still - oder offeutliche Gand auf Inttanz der Gläubigern
geschehen/ wicauch in Vermachtnussen und anderen letztwil-
ligen Dispositionen/ wodurch das Erb-Recht Jemand ver-
schaff verschenkt/ verrcNirt wird / zwar nicht erforderlich/
doch wenn ein solcher I^ß3t37M3) llonaraliuz, Erb - oder
Gand - Kauffcr obverstandenermassen billiche Ausstellungen
leidet/ so ist der Grund-Herr denselben für den Erb-Rechter
anzunehmen nicht schuldig / und tan ihn zum Verkauf uud
Vorschlag eiues anderen anständigen Mayers wiederum an-
halten. 8"° Nachdem denen Siegclmässigen Grund-Herr-
schaften/ sofern sie nicht zugleich ^u l j ^Wonem haben / die
Brief - Errichtung nur in mcrc kcal ibuz, soviel nemlich
Grund und Boden mit Ertheilung der Gerechtigkeit und des
St i f t - Briefs betrift / nicht aber in ?clsona!jbu5 öc ktixris
gebührt/ so sollen sie sich auch in Kauf/ Tausch/ Uebcrgab/
Vertrag und all anderen aus eine Veräußerung ziehlenden
Handlungen eines mehreren nicht/ als der blossen Willen-
Briefs Ausfertigung anmassen/ hingegen aber auch die Obrig-
keit mit der übrigen Ausfertigung eheuntcr nicht/ als nach
beygebrachttn Grund-Herrlichen Wil len-Brief verfahren. I m
übrigen bestehet 9"° die S t ra f des vernacblWgten Grund-
herrlichen (Konsens nicht nur in der Ungültig - und Kraft-
losigkeit einer solchen Handl-und Veräusserung, sondern auch
i o ^ in der ( ^ u c i c ä t und Verwürtung des Erb-Rechts/
soviel nemlich hievon veräussert worden / wozu jedoch n" ' ^
die würtliche Zluslieferung erfordert wird/ anerwogen die blos-
se Ausfeilung des Erb-Rechts, dann die BesMessung des
Kauf-Tausch-oder anderen ^onrraäs/ oder auch die Ueber-
aab, welche nur per (^onttumum pollcl ldnum, oder sonst
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kauf

per ^raclitionem kÄam geschiehet, zwar wol
NuIIitatjZ, nicht aber ^I^ucicanz hinreicht. Es entschul-
diget auch 12"" von der Verwürtung nicht, daß die Aus-
lieferung nur conäirionarc.und aus anhoffende Grund-Herr-
liche ^atikicIt ion einsweilen geschehen seye, oder daß der
neue 8ucccssor zum Thcil vorhin schon in lüommunione
des veräusserteu Erb-Rechts gestanden, oder das veräusscrte
G u t aus Reu wiederum zurückgenommen worden seye, und
dergleichen, wol hingegen wird aus die § " seq. 18. n. 9.
bemerkte (-enelal > Ursachen hierunter arccnckrt, nnd falls
endlich LZ"" der Gruud-Herren mehr seynd, welche mit dem
(üonscnz nicht sammentlich, sondern nur zum Theil von dem
gemeinschaftlichen Gruudholden Übergängen worden,so hat auch
die lüaclucirät nur pro l^ara deren Ucbergangcncr, nicht
aber W l o r u m Stat t . 14'" Bleibt dem Käuffcr seiner ge-
bührender Schadloshaltung - halber der kczrck gegen den
H!jcn2ntcn uud seine Erben gleichwol bevor, ohne Unter-
schied, ob er die (Qualität des veräusscrten Guts gcwust
hat oder nicht.

§.

^ Verkauf des Erb - Rechts ist nebst obigen auch
dieses noch zu beobachten, daß 1"° der Gruudhold, welcher
verkauffen w i l l , zusörderst seine Grund^Gerechtigleit in An-
schlag bringe, und solchen der Grund-Herrsthaft anzeige. I s t
man nun 2 ^ beederseits hierin verstanden, oder tan der
Grundhold beweisen, wie hoch er sothane Gerechtigkeit mit
Bewilligung des Grund-Her rns an sich gebracht hat, so
tan er auch um den nemlichen Werth mit obverstandener
Grund-Herrlicher Bewilligung wiederum verkauffen. I s t
aber z"'ö der Anschlag in Abred oder unbewiesen, so kommt
es aus unpartheyische Schätzung a n , zu welchem Eude so-
wol der Grund-Herr als der Grundhold, dann der Richter,
jeder einen verstandigen Schätzmann respcäivc vorschlagt
und benennt, sohin aus solche Weis nach eingenommenen
Aitgenschein den Anschlag bey Gelübd an Eidsstatt machen
laßt. I m Fall auch 4 " der Grund-Herr zugleich die Ge-
richtsbarkeit auf dem Gut hat, so vertritt er zwar auch die
Ste l l des Richters hierbey, jedoch lalvo ulrcrion kccurüi
an den höheren Richter, wenn man von ihm beschwert zu

seyn

seyn vermeint. 5'° Kommt die Fahrnuß als ein blosses
loclialc in gegenwärtigen Anschlag nicht, wos aber die
!ioracionc5, und hingegen auch der sich bezeigende Abjchleis,
immassen dieser letztere an dem angeschlagenen Wcrch desHaupt-
GutS und deren Besserungen wiederum abgezogen wird.

§. 14.

8ucce6irt man in Erb-Rechts-Gütern sowolcx
als ab Inteliaco zwar auf die nemliche Weis ,

wie in anderen vollen Eigenthum, uud weun 2 ^ mehr Erben
scynd, so wird auch die Abtheilung unter ihnen aus den nemli-
chen Fuß gemacht. Nachdem aber gleichwol z"" eines Theils
die Zertrümmerung deren Bauern - Gütern Vcrmög deren
Lands-(3cncralien clc Oclicrc prokibirorum ist, mithin das
Gut entweder einem aus siunmentlichcn Mitcrbcn allein ge-
gen Hinauszahlung der anderen überlassen, oder allenfalls gar
an einen Auswärtigen verkauft werden muß , anderen Thcils
auch der Grund-Herr feinen uuanständigen Zuccclldrcm aus
das Gut kommen zu lassen schnldig ist, so soll derselbe zu der-
gleichen Erbsthasts-Venheil-oder Verhandlungen allzeit mit-
beygezogen, und ihme sohin wieder seinen Willen kein solcher
M a y e r , deme man eine Rechts-erhebliche Ausstelluug zu ma<
chclt hat, von der Obrigkeit aufgedrungen werden. 4 " I s t
eudlich in solchen Fällen mit der neuen Bcmamung allzeit mehr
auf die Kinder erster Ehe, sofern eins aus ihnen tauglich is t ,
als aus die hinterlassen Stiesi Mutter zu sehen.

§. 15.

1 " " Is t die Affter - Vererbrcchtung oder 8udcmpkitcu-
sls, da nemlich der Erb-Rechter die Gerechtigkeit wiederum
weiter an einen anderen aus Erb-Recht, oder andere grundba-
re Weis verleihet, eine wahre ^licnation und Veräusscnmg
mithin obiger 3"" 12""" durchgehend hierunter zu beobachten.
2 ^ D ie Guts-Verpachc- oder Verstiftung ist zwar keine ^ ! i ^
nat ion, und wird auch dem ErbRechter nach gemeinen Recht
nicht, wol aber nach dem hiesigen Land-Recht verbottcn, es
seye dann, daß er das Gut aus erheblicher Ursach mit eiguen
Rucken nicht besitzen kan, annebens einen anständigen Pach-
ter oder Beständner stellet, und ohne Grund-Herrlicher Be-
willigung keine Uebergilt von ihm nimmt. Bey der Guts-Vcr-
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Pfändung ist 3"" zu unterscheiden / ob solche mit - oder ohne
LiltlaäinOn des Pfands gejchiehet, erstenfalls kommt obbemcl-
ter §"" 12°°" ebenso/ wie bcy anderen McnaUoncn in durch-
gangige Beobachtung/ anderenfalls hat zwar wegen ermang-
lenden Grund-Herrlichen lüonsenz die Oäucität niemal Platz,
wol aber ist dabey zu beobachte«/ was der (^06. ^ucl. cap.2O.
§. 9. n. 3. sowol auf dem Fall des vorhanden - als abgangig-
Grund-Herrlichen l^onscnz verordnet/ und ist im übrigen auch
nichr gewöhnlich/ auf mehr, dann die Helfte des Werths von
dem Erb - Recht/ zu conknnren. 4 " Seynd auch die Aus-
trag/ Grund-Dienstbarkeiten / und andere dergleichen ohne
Grund - herrlichen Wissen und Willen auf das Erb-Recht ge-
legte Bürden und Beschwerungen von keiner Kraft / und kön-
nen sogar von demErb-Rechter selbst und dessen Erben allzeit
wiederum umgestossen werden.

§. 16.

dem dontraKu überhaupt. 993

I n dem Erb-Rechts - lüontraä wird 1 ^ beedcrstits mehr
nicht als V0lu3 öc (üulpa lata und leviz gegeneinander prX<
ttjrt. 2^° Für unversehene Unglücks-Fall/ oder für das/was
nur (Xilpa IcviMma zu Schaden gehet / ist zwar kein Theil
dem anderen zur Schadloshaltung verbunden/ wenn aber gleich-
wol 3 " ^ r Grundhold in solchen Abfall dadurch kommt/ daß
er ohne Nachlaß oder Massigung deren Grund-Herrlicher?lX-
Nationen bey dem Gut nicht wol mehr bestehen tan / so soll
man die Billichteit hierunter vorwalten lassen/ und die Abga-
ben aus thunlich - und leidentliche Weis/ wenigst in solang bis
sich der Grundhold von seinem Unglück wiederum erholet/ her-
unter setzen/

§. 17.

D a s Erb-Recht wird bald durch obgedachte ziicnatls)!,.
bald durch <^a6ucicat, Verjährung, keNznarwn oder Vcr-
lassung / und mehr dergleichen in §"5 seq. 18. öcc. bemerkte
1^0605 geendiget. Es geschehe nun aber dieses aus ein - oder
andere Weis / so bleibt dem Grundholden nichtsdestoweniger
pro 1"« die Fahrnuß und der sogenannte Guts-Bericht derge-
stalt/ daß ihm beedes entweder abgesolgt/ oder wenigst unpar-
theyischcn Anschlag nach vergütet Mrden muß/ 2 " bleibt ihm

auch

anch der wahre Werth von denen kleliorarionen / itcm Zt'«
die Zubau-Güter/ oder was der Grundhold etwan sonst noch
ausser des Erb-Rechts hat oder vermag/ 4 ^ k>uÄuä pcrccpü
tam natulglcs qu2M civilcs ganz / pcnäcntcz aber nur pro
Kacä lemponz nebst denen hieraus verwendeten Saam- und
Bau-Kosten.

§. 18.

Wird das Erb-Recht nicht nur durch obgedachteVer-
äusserung und Ruckständigteit an S t i f t und Gilten / sondern
auch per DcseliÄioncm, und nicht weniger dadurch verwültt/
wenn der Grundhold die kossclliOn des Gms zum Theil oder
ganz aus boshafte Weis ablaugnet / oder die lud koenä Oa-
clucicatis ausdrücklich ttipulirte Bedingnuß nicht erfüllet. 2 "
I s t der Grund-Herr nicht schuldig / dem Grundholden dasje-
nige/ was er für die verwürkte Gerechtigkeit bezahlt/ oder ge-
geben hat/ wiederum zu vergüten/ sondern sie fallt unentgelt-
lich zurück. 3"° Wird die d^uc ica t niemal ipso kaäo vcl
)urc von Zeit des Verbrechens / sondern in zweifelhaften Fal-
len erst 2 l)ic kc i juckcarH, in klar- und offenbaren aber von
Zeit der gestellten Klag mcurrirt/ mithin auch der Nutzungen
halber sich nach dieser Zeit rezulirt. 4 " ?lXjuckcirt solche de-
nen Ocäiroriduz und anderen Intcrcllati3 nicht / soweit sie
ihr Recht aus dem verwürtten Gut entweder ex Lcze oder

b
s z

v o m i n i erlangt haben. 5 " Erstreckt sich selbe nur
aus das/ was grundbar ist/ und nicht weiter/ und wenn 6'"
derjenige/ welcher in die(Ä6ucitat verfallt/ nicht Erb-Rech-
ter allein ist/ sondern mit anderen m (üommumonc stehet/ so
verfallt sich nur sein Theil allein ohne Unterschied / ob er pro

oder lnäivild im Besitz gewest. 7 ^ Wer der c^aciu-
wegen von dem Gut kommt/ zahlt nichtsdestoweniger al-

le rückständige r r M a n ä a . solang er in dem Guts-Genuß ge-
wesen. 8"° Stehet in des Grunds - Herrns Willkür / ob er
sich statt der d^äucicat mit einer anderen willkürlich - jedoch
leidentlicher Straf/ wie es gemeiniglich geschieh« / begnügen
lassen wolle. 9 ^ Hat die «üaäucitat nicht mehr Stat t nach
dreysstg Jahren / wieauch nach dem Tod des Grund-Hcrrns
oder Grundholdens/ sofern die Sach nicht schon in ihren Leb-
zeiten gerichtlich angebracht worden / und endlich da sich der
Grund-Herr derselben bereits ausdrücklich oder stillschweigend
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begeben hat / oder ans dem k ' IKo, worauf die S t ra f eigent-
lich beruhet/ kein llowz oder böscr Fürsatz erscheint.

§. 19.

D ie Verjährung kan sich bey dem Erb - Recht sowol 1 "^
auf Seiten desGrund-Hcrrns/ als 2 ^ ansEcitcn des Erb-
Rcchtcrs/ wieauch Z"ö auf Seiten eines Drittens ergcbcn /
und zwar 26 1 " " " wenn der Grund-Hcrr sich des völligen Ei-
genthums (Domin i i p lcni ) vou dem Gut bemächtiget/mitl'tn
keinen Grundhowcn darans erkennt / 2c! 2^"'" wenn sich dcr
Grundhold dergleichen anmasset / nnd das » o m m m m c îrc-
ä l lm wicdcrspricht/ 36 z""" wenn ein Dri t ter das Gut inn-
hat/ nnd entweder dem Grund - Herrn das lDomimum (jirc-
ä u m , oder dem Grnndholden das uri lc, oder beedes zugleich
vorenthält. I u all diesen drcy Fällen hat gestalten Dingen
nach sowol psXlcriprjo orclinaria als cxrr^orclinIsja S t a t t ,
sosern nur die zu ein - oder anderer erforderliche Ncncräl - ke«
qmllca vorhanden scynd-

§. 2O.

1 ^ Aehtt der Erb-Rechter ohne Wissen und Willen der
Grund-Herrjchast mit Weib und Kind/ Viehe und Haus-Rach
von dem Gut ab / so vcrwürkt er dadurch seine Gerechtigkeit.
Gleiche Beschaffenheit hat es 2 " wenn er nur für seine Person
ohne Abjchicd und über ein Jahr ausbleibt/ jedoch mit dem Un-
ttrsibied/ ob dieses eines malerischen Verbrechens oder ande-
rer Ursach halber geschehen. Erstensalls fallt die Gerechtigkeit
d M Lands-Herrn / anderenfalls dem Grund-Herrn henp. 3 ' "
Mögen und sollen dergleichen boshafte Austretter und Vg^an.
tcn / welche keinen Abschied vorzuweisen haben / aller Orten /
wo sie sich betreuen lassen/ arrecirt / sohin der Grund-Herr-
schaft überantwortet/ und nicht nur zu Entrichtung ihrer ruck-
stäudiger pl^l iandorum angehalten/ sondern auch der Gebühr
nach gestraft werden.

§. 21.

i"ü Kan zwar der Erb-Rechter ohne Verwürkung des
Guts oder anderer in denen Rechten ausgedruckter Ursach wle-
der seinen Willen / wie ein blosscr Beständner von dem G u t

nicht
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nicht vertrieben werden/ verlangt er aber 2 ^ selbst nicht mehr
daraus zu verbleiben/ so ist ihm unvcrwehrt/ bey der gewöhn-
lichen St i f t -Zei t bis ans nächsttünftige Licchtmeß aufzukün-
den/ welches auch Z''" der Grund-Herr anzunehmen/ uird den
Abzug mit Eltheilung eines Abschieds Brief zu gestatten schul-
dig ist / sofern bis dahin alle pr^ttan^a pr^tt ir t und entrich-
tet seynd. Hingegen ist er aber auch 4 " dem Grundholden
solchenfalls weder für die klcliol-anoncä, noch für die heimge-
jchlagen- odcr ausgesendete Gerechtigkeit etwas zu vergüten ver-
bunden. 5" Seynd der Gruttd-Herru mehr/ so muß dieAusi
tündung jedem aus ihnen geschehen.

§. 22.

Ferner endiget sich das Erb-Rccht pro 1"° dnrch die Tvi-,
ä i o n , 2 ^ durch die iÜOnsoll^ation des llominü 6il-c<Ii öc
Uti!l3, wenn z. E. dcr Grnnd-Herr sich zu k'avor des Gruud-
holdcus seiner Grund-Herrlichkeit bcgiebt/ öc v jc i l l im, oder
wenn einer den anderen erbt. ^'" Durch Vcrsiiessung der be-
stimmten Zeit/ woraus das Erb-Recht etwau pcr P2H2 ein-
gcsthräukt worden/ oder in conckuOmrtcn Erb-Rechts-<^0n-
t l ää durch Ermanglung dcr beliebten Bedingnnß. 4 " Durch
den rocalcn Untcrqang des Guts / dann solang noch ein Theil
davon übrig ist/ bleibt das Erb-Recht daraus/ z. E. uach ab-
gebrallntcn Haus aus dem Grund.

§. 23.

Durch den Tod er löst 1 " " das Erb-Recht weder anstund wie
Seiten des Erb-Rechtcrs/ noch des Gruud-Herrns/ sondern!
gehet vielmehr 2 ^ auf becderfcitige sowol ic l i Imcncs-als an-
dere Erben und Nachkomme»/ wie in anderen ^llacli^I- Ver-
mögen beständig sort / es stye dann 3"" dajsclbe nur aufgcwis-
se (-cnela^ioncs per ?aÄa eingeschränkt/ oder 4'" der Grund-
hold ohne Hinterlassung eines Erbcns oder rechtntäjsigcll Nach-
tommens verstorben / wclchcnsalls das D^mini^m mi!c dcm
Domino ckrcÄo wiederum heimsallt, wohingegen 5'" das l )o-
min ium ckreäum aus Absterben des Grund^Herrns ohne Er-
ben oder rechtmässigen Nachkommen nicht auf dcu
ur i lcm, sondern als (in Lonum vacanä ausden k'ilcum
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§. 24.

396

die ^Ä lon , wodurch der Grund - Herr den
Grundholden, und dieser hinwiederum jenen zu belangen pflegt,

>LmpKxtcutjcIlja genannt, uud gleichwie sie an sich eine blos-
ft Personalunion ist/ so gehet sie auch lediglich nur aus das/
was obverstandenermassen beede lüoncrgkcmen aus denen Wor-
ten / oder der Natur des ^oncraÄs einander schuldig und ver-
bunden seynd. Von all übrigen ^Äiomdus pollclldrjjz llnd
?ccitonl3, welche ihnen 2 ^ Vcrmög des Eigemhums / I ln^-
Habens/ Pfand-Rechts/ und sonst gestalten Dingen nach zu-
kommen / ist hier nichts Besonders zu melden, z"" Greift
auch das sogenannte kcmcckum ex I^cz. 2. lüoä. 6c Kclnn6.
zwar wol aus Seiten des Orundholdens , sofern er mit dcm
(Kanone über die Helfte I^äirt is t , hingegen aber aus Seiten
des Grund-Herrns unter dem Vorwand, daß der (üanon all-
zngering seye, niemal Platz, weil solch-letzterensalls dafürge-
halten wird, daß die Abgab mehr in kccoßninoncm Domi-
nil als in (^ompcnlationcm k ' ruIuum angesehen seye. 4 ^
I s t die Red hier nur von dem bereits errichteten Erb-Recht,
dann soviel das blosse Versprechen belangt,'Vermög dessen sich
einer anheischig macht, dem anderen ein Erb-Recht zu verlei-
hen, ohne daß der S t i f t -B r i e f hierüber ausgesertiget worden,
oder die Lxtrackcjon des Guts geschehen ist, entstehet hieraus
weder HiUo Lmp^/rcuticana, noch sollst eine andere Klag als

cx?2Ä0.

§. 25.
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Von dem Be«
weis des i"ü So l l der Beweis des Erb - Rechts rc^ulalitcr durch

wird aber 2 ^ vorgegeben, daß
ge ay- ̂  ^ j e f y ^ l M , , gegangen seynd, so hat man zusörderst je-

nes zu beobachten, was w (üoci. ^u6. cap. 11. §. 12. tt^mirc
ist. Nebst dem hat der Grundhold 3"" solchenfalls drcy Stück
darzuthun, erstens daß er oder sein Vorsahrer das Gut aus-
ser der Fahrnuß mit merklicher Bürde, z. E. gegcu ein Stuck-
Ge ld , oder Ucbernahm der Schulden, oder Entrichtung der
Erben an sich gebracht, zweyt tNs ein solches mit Wissen und
Wil len des Grund-Herrns geschehen, auch d N t t M s demsel-
ben das I^auciemium, oder der Anfall bezahlt worden scye.

eins von jetztgedachten drey kc^uisicis ab, so ist der
Beweis

beweis mangelhast, und wird in Zweifel allzeit mehr ein Be-
stands- oder anderer iÜomraÄ, als ein Erb-Recht psHlumirt/
giebt mithin der Grund-Herr das mäcdirc empfangene l̂ au«
cicmium solchenfalls auch wiederum zurück. 56 Seynd die
proäucirte Brief zweifelhaft^, daß nicht klar hieraus erscheint,
ob es ein Erb-Recht oder anderer lHoncraH seye/ so bleibt es
ebenfalls bey obiger prXlumprion solang / bis man ermelte
kcqui^ca, uud somit auch die angebliche Lmpkxccuim aus
diese oder andere Weis darzuthun vermag. 6 " Zeigen auch
die in dem Brief enthaltene W o r t : Gerechtigkeit ein 1u5
Kcalc, sohm auch allzeit mehr das Erb-Recht als einen Be-
stands-(^ontraÄ an. 7 " " Kommen öffters mehr S t i f t -B r ie f
von unterschiedlichen Innhalt vor / und da pfiegt man allzeit
mehr auf den älteren/ als die jüngere Brief zu sehen/ es erhelle
dann aus dem Innhalt des jüngeren/ oder sonst offenbar, daß
diese Veränderung nicht aus Verstoß oder Hinterlist, sondern
mit allcrscitigen guten Wissen und Willen geschehen seye. 8 ^
Kan sich weder der Gruud-Herr aus Begehren des Grundhol-
dclrs, noch dieser vici l l im weigern, den St i f t -Br ief , oder das
Stift-Buch und kcziNcr, wieauch andere dahiu einschlagende
Documenta zu eäircu, iccm die zum Erb- Rccht gehörige
Stück allenfalls jurarö zu lnanifckiren, und die Glänzen an-
zuzeigen. Ist nun 9"° das Erb-Recht ans andere A r t , als
Durch Brief und Siegel erwiesen, so soll alsdann der Umcr-
than längst inner drey Jahren die Verblüffung bey der Grund-
Hcrrjchaft hierüber begehren, ausser dessen aber seine Gerech-
tigkeit verlohrcn haben, und für einen blosscn Bestandner zu
achten scyu. I m übrigen pflegt man auch i o " " nach der ein-
mal in 8ubllantiä gemachter Prob die übrige lüonckrioncz.
sosern sich solche durch Lxrraäen, oder andere Probsmittel
nicht ebenfalls klar ausfindig machen lassen, nach Billichteit
und Gewohnheit zu bestimmen.

§. 26.

1 ^ Verstehet mau unter denen en nicsit das/
was der Erb-Rechter ctwan aus Schuldtgtett und m Kraft
des ^oncraäs an dem Gut zu bauen und zu besseren gehabt
sondern was aus ftcycn Wi l len, und zwar 2 ^ nicht soviel zur
nöthiger lüonscsvgrlon des Stands, worin man das Gut em-
pfangen hat, als zur merklich - und dauerhafter Verbesserung
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desselben, z. E. durch Aulegung nutzbarer Gcbäuen, Räumung
deren Weyern, Erlangung des Weid - Besuchs / uud anderer
dergleichen Vorthcilen hierunter geschehen ist. Wie nun aber
3"" dergleichen ^lelioranonen nicmal gemuchmasset werden,
indem vielmehr die rechtliche kr^sumprion für den alt - und
vorigen Stand der Sach obwaltet, so müssen solche auch auf
Wiedersprechen gnüglich bewiesen seyn, uud pflegt man 4 ^ in
der Scbätznng nicht aus die Zeit, wie sie gemacht worden, son-
dern da das Gu t verkauft oder heimsällig wird, zu sehen. D a s
übrige was man 5^ sowol bey deren Besichtigung als l axa -
t ion noch weiter zu beobachten habe, siehe oben s " 13. n. 3-

§. 27.

Zubau oder andere sonderbare Güter und eigenthumliche
Stück darf i " " der Erb-Rechter ucbst dem grundbaren G u t
ohne Bewilligung des Grund - Herrns nicht besitzen , es ge-
schehe solches gleich Bestands- Kaufs- Erbschasts- oder auf an-
dere immer erdenkliche Weis. Falls auch 2 ^ der Grund-Herr
darein williget, so soll man sothanen Zubau oder eigue Stück/
sofern sie nahe daran gelegen, oder gar zusammenstosseu , zu
Verhütung künftiger Irruugen ordentlich beschreiben und ver-
marken, anerwogen ansonst z"° der Grund - Herr in Zweiset
allzeit die rechtliche Muthmassung für sich hat, daß das czuX-
Nionirte Gu t kein Zubau oder anderes sonderbares Stück, sou-
deru vielmehr ein Theil uud ?crtmcn3 des grundbarcn Haupt-
Guts seye. Dahero auch 4/ö aus den F a l l , wenn der Grund-
Unterthan unter diesem Verwand etwas veräitssercn wi l l , keine
Obrigkeit darüber Brief ausfertigen sott, es bringe dann der-
selbe die Bcschcinignng von dem Grund-Herrn bey, daß er
solches Stück nicht für grundbar anspricht. 5^ Sofern die
Znbau-Güter nicht in walzenden einschichtigen Stücken, son-
dern etwan gar in Hüben, Söldcn, nnd dergleichen Bauern-
Gütern bestehen, worauf ein eigner May r wol Hausen und
fortkommen kan, so sott man solche als Zubau Güter nicht ge-
statten , sondern den Eigemhümer, welcher dergleichen nicht
mit eignen Ruckcu besitzen tan oder w i l l , zum Verkauf oder
besonderer Bemayruug allhalten.

§. 28.

Grund-Herrn, welche sich zugleich von Hofmarcsis-Herr-
schaft oder Edelmanns-Freyheit wegen der ^rizckÄion auf ih-

ren
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ren grundbaren Gütern zu ersreueu haben, mögen den Unter-
than zu all obverstandener Gebühr benöthigtcnsalls selbst cxc<
cmivc anhalten. Andere Grund-Herrn hingegen können sich
das Recht selbst eigenmächtiger Weis nicht verschaffen, son-
dern müssen allenfalls des Umerthans ordentliche Obrigkeit hie-
rum angehen, ausgenommen soviel die immacriculirte Geist-
lich-nnd Weltliche Ständ und Landsässcn betrift, welche bey
denen im Land-Gericht gelegenen Grund-Untcrthancn ( Massen
sich dieses auf die Hosmärchen niemal cxrenclirt) ihrer Grund-
herrlicher Forderungen halber durch eigen - oder andere hierzu
bestellte Personen, Amtleut, und Fronbomn die Auspfändung/
jedoch andergestalt nicht, als in folgender M a s vornehmen mö-
gen: nemlich 1 " " wo es um eine in (Huanco öc ()u3li liquiä-
und richtige Grund-Gil t zu thun ist, tan ersagte Grund-Herr-
schast dem Unterthan das Getreid ansdreschen, abmessen, und
in der nemlichen (Quantität ohmHindernuß abführen lassen. 2^"
Soviel die S t i f t , I^au6cmien, und andere Grund-Herrliche
Forderungen betrist, greift zwar die SeHstpsändung Platz, es
stll aber das abgenommene Pfand alsogleich zum Land-Gericht
gebracht, alldort geschätzt, vertauft, und auch der Schuld hal-
ber, wenn sich über das I^quidum ein Anstand ereignet, mit
summarisch- doch genügsamer Vernehmung beeder Theilen ver-
handlet werden, was Rechtens ist, wo stchin dem zravirten
Theil der weitere kccurz an die^uttltz-Dicattcria glcichwol
bevorbleibt. 3"" M i t rückständigen Bries-G(lderen,sowcit sol-
che richtig und Tax-Ordnungs-mässig seynd, hat es gleiche Be-
schaffenheit, wie im nächst vorhergehenden 5lum. 2. verordnet
ist. 4 " Den Kuchen- oder Klein- Dienst belangend, welcher
nicht in Geld sondern in ^Zrurä öc 8pccic gereicht zu werden
pflegt, wird solcher der Grund -G i l t hierin gleich geschätzt,wo-
bey jedoch nicht das Beste, sondern das Mitt lere ausgepfän-
det werden soll. I s t aber derselbe durch Geding zu Geld ange-
schlagen , so wird mit der Auspfändung, wie oben wum. 2.
verfahren. 5^ Um eingelegte Gatter-und andere derley Gi l t /
auch was von vorgelehnten Saam - und Speiß - Getreid, oder
sonst ex Dcbico herrührt, ist die Selbstpfändung niemal vor-
zunehmen , sondern das Recht gleichwol Via orcknariä zu su-
chen. 6'" Dami t der Unterthan zu pr^ juM) deren vorzüglich
Handscherrlicher Forderungen durch sothane Auspfändung uicht
zustart mitgenommen werde, soll bey heimfalligen Gütern die
-GerechMeit nicht zuhoch gesteigert, gegen Verunglückte so-

Iiiii wol
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wol mit Nachlaß als Fristen Christliches Mitleiden bezeigt/
und auch bey guten Zeiten / wo nicht der Unterthan noconö
so lven t ist, durch die Selbstpsändung tein mehrers, als eine
alt-und neue rückständige G i l t aus einmal beygetrieben wer-
den. 7 " " Bleibt zwar bey dem aä (ÜOncurlum gebrachten
Unterthan deren äuramc ^at tä verfallender Grund - Gl l ten
halber dem Grund-Herrn das Psandungs - Recht bevor, den
alteren Ruckstand aber hat er gleichwolen unter anderen 6re-
6irc)ribu5 durch das pnoriräts - Urtheil zu erholen. Dafern
man sich aber 8"° der berechtigter Selbstpsändung nicht zu be-
dienen gedentt, sondern statt dessen den Grund-Unterthan von
dem Land-Gericht zu verschaffen begehrt, so soll demselben
unweigerlich damit willfahrt werden, in der Zuversicht, man
werde sothane Verschaffung weder mit harter Gcfangnuß noch
anderen unbillichen 1>2Äamclir mißbrauchen, sondern viel-
mehr in Güte für einander zu kommen trachten, y"" Dieweil
dieses Recht nur jenen von der Geistlichkeit zukommt, welche
Hey der Land-Tafel immÄtricuIirt seynd, so haben sich dessen
weder Pfarrer, noch LetieNciaren, weß Stands sie ihrer Per-
son halber immer seynd, bey denen zu ihrer Psarr oder Pftiend
gehörigen Umerthanen, und eben sowenig die GOttes-Häuser,
Bruderschaften undSpitäler,dannHoh- und andere St i f t - oder
Dom-Tapituln, sosern sie nicht ebenfalls i m m ^ i c u l i r t , und
für Landsassen erkannt seynd, einigermassen zu erfreuen. i c > ^
Werden die Lxccäcnren das erstemal auf fünsIahr,das zwey-
temal gar aus Lebenslang, oder wenn sie in Corpore non m o
ricme bestehen, aus zehen Jahr dieses Vorrechts pnvirt .

§. ^ 9 .

Von der llm. Leib - Geding kommt mit dem Erb - Recht durchaus über-
eins,ausser in folgenden: 1 " " Gehet solches nicht weiter,als auf

,des Leib-Rechters Lebenlang, und obwol 2 " nach seinem Tod
bey neuer Gerechtigkeit-Verleihung gemeiniglich aufbesseren
hinterlassene Erben vorzüglich rcNcÄirt zu werden pflegt, so ist
es doch keine Schuldigkeit. 3 " Is t zwar auch nicht gewöhn-
lich auf mehr dann zwey Perjonen zugleich Leib - Recht zu ge-
ben, seynd aber gleichwol dem Grund-Herrn die Hände dis-
falls nicht gebunden, und wenn 4t« die Verleihung in solchem
Fall nicht ausdrücklich m ldlidum geschiehet, so fallt sie aus
Absterben eines Mitleib-Rechters pro «.ata heim. 5^ Wer-

den
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den die von denen Vorsahrern genommene Brief nicht mehr
arccnckrt, sondern man pflegt nur den Br ie f , welchen jeder
Leib-Rechter für sich genommen hat, allein anzusehen. 6 "
Wi rd das Leib-Geding mit Bewilligung des Grund-Herrns
verkauft oder veräussert,so erlöscht die Gerechtigkeit nicht durch
den Tod des Vertäuffers , sondern erst alsdann, wenn der
neue M a y r stirbt, es seye dann nur die Aushausung des vo-
rigen Leibs Wpuljrt, welchensalls man 7"" das neue Leib-Recht
nur einen blossen Zustand nennt, und tein I ^u^cmium, son-
dern nur wo es von Alters also Herkommens ist, das gewöhn-
liche Zustand-Geld verreicht. 8'" Kaust sich Jemand bey dem
G u t mit Wissen und Willen des Grund-Herrns dergestalten
ein, daß man ihn Lebenslänglich dabey abnähren lassen muß/
so heißt es eine Einleibschaft, für welche man aus Absterben
tein I^au6cmium verreicht. 9°" Gehort bey Vergandung ei-
nes Leib-Rechters, ohngeacht derselbe bereits verstorben ist/
nichtsdestoweniger die Gerechtigkeit oder der wahre Werth der-
selben ebenfalls mit zur Gand-Klal lam, und kan der Grund-
Herr unter dem k r ^ x t , vaß ihm die Gerechtigkeit heimsallig
worden, ju3 zeparatiomz nicht plXtcnckren, sondern muß
sich allenfalls, wie jeder anderer Grund-Herr , sofern er For-
derungen hat , in den doncurz einlassen. iO " " Wird auch
dieselbe niemal so hoch als Erb-Recht, vielweniger so hoch als
Eigenthum geschätzt, und hierunter sowol aufdie Jahr als c^on-
Mmrion des Leib-Rechters dann andere Umstand hauptsächlich
gesehen. 11"^ So l l man endlich Leib-Geding und blosse Nutz-
Messung nicht miteinander vermischen, dann sie entscheiden sich
unter anderen gar merklich darin, daß der Leib-Rechter llomi-
mum urilc hat, keine (^autionem leistet, und bcy der Heim-
fällmteit die k>uäu3 pcnäcm«, wie bey Pem Erb - Recht
Kat2 getheilt werden.

§-

Neustifts-Gerechtigkeit ist von Leib-Recht nur darin un-V<,n
terschieden, daß dieses mit dem Tod des Grundholdens, und^"
jenes mit dem Tod des Grund-Herrns erlöscht. Es pftegt zwar
dieselbe gemeiniglich nur von Pfarrern und LencNciacen bey
ihren Wiedums - Höfen verliehen zu werden, ist aber derwegen
Niemand anderen verwehrt.

I i i i i 2 3.



402 Vierten Ihei ls, siebendes CapituZ

§.

Von Herrn-

LreMt.

Herrn - Gunst 6iNinzuirt sich von Erb-Recht nur darin:
i"^baß man von der Grund-Herrschast alle Jahr auch ohne
Ursach abgestiftet werden tan , wobey 2 " derselben ftcystehet,
ob sie das Gut selbst an sich bringen/ oder dem Unterthan sol-
ches all einen anderen zu verkauffen austragen wolle. Ersten-
falls zahlt sie 3'" dem Grundholden vor dem Abzug alles hin-
aus, was er ausser der Fahrnuß darum gegeben hat/ wieauch
seinen (twan hieran gehabten Erbtheil / item den hievon vcr-
reichten Anfall/ und alle ^cliorarioncä, welche sich nicht blos
durch die Länge der Zeit / und circa krccia ^c rum erfolgen-
der Abänderuug/ sondern ^ H o LmpK/tcMX ergeben haben.
Jene IVleljoranonez hingegen / welche 4'° gegen ausdrücklich
Grund-Herrliches Verbott gemacht worden / ist der Grundhold
zwar lalvä kc i 5ubltantl2 auszuheben / die Vergütung aber
zu begehren nicht befugt. 5 " Muß man auch dem Unterthan
die Fahrnuß ausfolgen lassen / und ziehet ihm dagegen 6 ^ all
erweislichen Abschleif plXviä impartiali Inlpcäione öc ' la -
xarionc an seinen Forderungen ab. 7^" Solang der Unter-
than um all obiges von der Grund-Herrschaft oder seinem 5uc-
cellorc nicht befriediget ist / kan er von dem Gu t weder abge-
trieben noch gesteigert werden. 8"" Sol l man ihm die Abstis-
tung allzeit voraus zu gewöhnlicher Stift-Zeit antünden/ und
den Termin zum Abzug wenigst bis nächsttünftige Liechtmeß
anberaumen. y°" Gehet zwar die Gerechtigkeit auch aus die
Erben / jedoch nur solang/ bis sie in obiger Maß abgestiftet
werden. i o ^ Wenn billicher Zweifel obhanden ist / ob der
contraÄ für einen blossen Bestand oder Herrn- Gunst anzuse-
hen seye/ so wird bis aus gnüglichen Beweis das erste mehr
als das letzte plXlumirt/ und da endlich 11 " " aus dem Stist-
Brieszwar ein^uz reale oder Domimum mile erscheint/ doch
dabey ungewiß ist / ob es ein Erb - Recht oder Herrn - Gunst
seye so stehet die rechtliche Muthmassung für das erste.

§. 32.

N ^ . Giebt der Grund- Unterthan seine St i f t und G i l t nicht
lcchtiqkeitcn alle Jahr/ sondern nur von drey zu drey Jahren / so beißt er
e«ti,l.i«. etn Vrlttl-Lehncr/ M e abel/ welche emen gewissen Theil de-

ren Guts - Früchtenz.E. den dritten/ vierte«/ fünften Theil

nannt.
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zu verreichen haben/ werden (üolom ?grtiani ge-

33

Die sogenannte Gatter - G i l t - oder Grund-Zinsbarteit
muß 1°^ mit der LmpK/ceuL nicht conkunckrt werden/ sow
dern gehört mehr unter die (5)mraHu3 innominatos, und ist
der Zins-Herr / welcher nemlich den Zins zu forderen hat/nicht
Dominos äircÄuz über das Zinsbare Gut/ sondern nur Qe>
<jitor, tan derowegen weder ^auclcmien/ noch wegen Ruck-
standigteit der Zinsen/ oder sonstiger Ursach halber die c ^ u c i -
rat prXtenäiren / vielweniger gebührt ihm als Zins-Herrn die
Brief-Errichtung oder ^uriZckHzon ausdem Gut/ ohngeacht er
sonst der Edelmanns - Freyheit sahig ist. 2^" Ist in billichen
Zweifel die ?lXlumption allzeit mehr pro l^omraÄu (ücnN-
rico als pro Lmpk/tcul i ^ sonderbar wenn 3"" feine Brief
hierum vorhanden seynd, das zinsbare Gut einem anderen zu
Lehen rührt / oder der Zins in einer gar geringen ( E m i r a t
bestehet/ kein I^auäemium jemalen gegeben worden/oder sonst
keine richtige Kennzeichen von einem Domimo äircHo hierun-
ter erscheinen wollen.

§. 34.
Das sogenannte Iu3 8upcr6cj2lium uno

oder Zimmer-Recht ist in hiesigen Landen von obigen
Zins-Recht nicht unterschieden/ ausser soweit etwan die
ein anderes geben.

s. 35.

Ob zwar wol in der Oberen Pfalz obbemelte Leib -Ge-
dings - Neustist - Herrn - Gunst - und Dr i t t ! - Lebners - Gerech- bi«m A
tigteit bishero nicht in Uebung gewest/ so ist doch Niemand b^""
verwehrt/ sein Gut unter dergleichen Geding zu verleihen/da
sodann obige Verordnungen gleichfalls Platz greiffen.

K t t t t Achtes
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Was

seye
und wie vie-
lerley?

Wie solcher
geflossen
«erde i

Ab

Hl)N dem ie oder

s. I .

^Retten zwey oder mehr mit ihrer Haab oder Mühewal-
tung ( l<c vcl Opera) aus gemeinschaftlichen Gewinn
und Verlust in öompaznic zusammen, so ist es (^on-
80ciet3ti5 ^ und wird entweder i " " nur über gewisse

Güter und Handlungen, oder 2 ^ über das ganze Vermögen,
und zwar 3"" zuweilen ohne Ausnahm gegenwärtig- oder tünft
tiger Haab miteinander gepflogen. D i e 1" pflegt äocic^^
parriculgriz, die 2 " ^niversalis Lonorum limplcx , die Z"
aber Oniverlalis omniul^l Lonorum genannt zu werden, und
scynd die zwey letztere nur noch zuweilen unter Eheleuten, sonst
aber nicht leicht mehr in Uebung. Dafern auch Zweifel ov-
handcn ist, ob man aus die M y t e oder dritte Ar t sich
habe, so wird allzeit mehr jenes, als dieses gemuthmasset.

§. 2.

Jede Hssociarion erfordert 1"^ die Einwilligung aller.«
ldciiner, und unterscheidet sich eben darin hauptsächlich von der
Kommunion. 2 ^ Is t auch der stillschweigende <Ü0nlcn3. wel-
cher mehr mit Werten als Worten cicclarirt w i rd , hierzu hin-
länglich, z. E. da man eine Sach unvertheilt miteinander taust/
in gemeinschaftlichen Sachen einen gemeinschaftlichen Verwal-
ter bestellt, und dergleichen. Aus alleiniger Beysammenwoh-
mmg hingegen wird die üssociarion nicht gefolgert, und wenn
sich einer aus mehr <üomp2ßN0N3 wiederum weiter mit einem
anderen associrt, so wird dieser von denen übrigen nur alsdann
pro contdcio geachtet, wenn sie Wissenschaft davon haben ,
und sich nicht dagegen moviren.

§. 3-

oder

§. 3-

4 0 5

bestehet theils in
und Xä ion , nach

ch
Die Würkung einer

<üc>Il2cjon. theils in der palticjpatwn und Xä ion , nach m
reren Innhalt folgender Verordnungen, welche jedoch nur so
weit zur Regul dienen , als tein anderes bedungen oder Her-
tommens ist.

s. 4.
Jeder ciompaznon ist schuldig dasjenige, was er Ver-Vo« co

möq des Ont l -aÄ entweder an Geld oder Gut und Arbeit bey-3m" "̂
zutragen hat, getreulich und ganz zu conlcriren, also und der-
gestalt , daß, soviel die Einnahm betrift, 1 " ^ w 8ocict3rc
^sn^velsaii Lonoru T omnium allgegenwärtig- und künftige
Haab, wie sie immer auf ehrbare Weis erlangt worden, und
mit anderen cornmunicabl ist, hingegen 2 " in

p nur das, was man wehrender Gesellschaft
nicht etwan durch blosscs Glück und Gunst, wie z. E. geftm-
dene Scl)ätz oder Schantungen, Erbschaften, Vermächtnussen,
sondern durch Fleiß und Arbeit erwirbt, in sacicrate parricu-
lari aber 3"ö nur dasjenige allein, worüber man sich accam-
pazmrt ha t , mit Ausschluß all anderwärts herkommend-
und in Ansehen der lüompaznie nicht acquirirter Haab con-
fcrirt werden muß. Hiernächst tommt auch 4> in (^ollgrion
und gemcinsihaftliche Einnahm aller von obvcrstandcncn Haupt-
G l l t und l^uncjo communi abfallender Nutzen und l'rottr, wie
nicht weniger 5'° was entweder die ganze Ompa^mc zusam^
men, oder nur einer aus ihnen mittels gemeinschaftlichen Geld
und Guts erkauft, oder sonst bcyschaft, ohne Unterschied, ob
er dieses für sich, oder im Namen der ganzen (.ompgzmc ge-
than hat. 6'" Pflegt die würtliche lüollarion an gemeinschaft-
licher Einnahm in Hocierarc ommum Lonorum , soviel die
schon zur Zeit des geschlossenen (üomraÄs acquirirte Haab be-
t r i f t , allzeit gleich ipso ^I lc öc pro Inclivild, hingegen in 80.
cicracc karriculari oder Î niversZÜ Lonorum simplici mittels
Uebergab oder O l l i o n , welche jedoch aus Begehren nicht ver-
weigert werden tan, zu geschehen.

§. 5.

Unter die aus dem gemeinschaftlichen
tend - oder zu conkerirende Ausgab gehöret

K t t t t 2
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OMMUM Lonorum Univcrsall alles / was jeder
von Noch, Billichkeit/ oder Gewohnheit wegen/ jedoch in Eh-
ren, ausznlegen hat, ohne Unterschied,ob die Auslag von < o m -
paznie wegen nnd in Ansehen derselben, oder sonst gemacht
w i r d , z. E. da man eine Tochter ausstemt, oder Kinder ttu-
(Kren laßt,ohngeacht etwan der andere (üompaznon kein Kind
hatte. 2^ In 8ocict2tc Lonorum simplici oder parriculari
nur das, was entweder von der ganzen dompazme, oder
auch nur von einem allein, jedoch von^ompaznic wegen, der-
selben zum Besten, verwendet wird, z. E. bezahlte ^ompgßnjc.
Schuldeg, nothwendige keparation« gemeinschaftlichen Guts,
wieauch z"° alle daran erlittene Schäden, ausgenommen jene,
welche lDolo vcl (üulpä lacä aur levi eines oder anderen ̂ l l o -
cirtens in parriculari verursacht werden, dgnn diese tragt nicht
die gesammte tüompaznic, sondern nur , die dergleichen ver-
ursachen, allein.

§. 6.

U Von deme was conkrirt worden, wieauch von allen da-
d.st«,was von kommenden Gewinn oder Verlust hat jeder compaznon

zu participiren, und zwar i " " in mehrgedachter Locierarc om-
nlum Lonorum allzeit zu gleichen Theilen, wenn schon oie
Kollation nngleich gewest, 2 ^ in Nmplici Lonorum und
particulgri aber jeder nur 2 Proportion dessen, was er würt-
licli conscnrt hat, und zwar 3 ^ p^n der Zeit an, da die würt-
liche Kollation geschehen ist. 4 " Wird der in dem Gewinn
bestimmte Theil auch in dem Verlust öc vicilNm sür stillschwei-
gend wiederholt geachtet, sofern nicht beede ausdrücklich be-
stimmt seynd. 5 " Pflegt zuweilen die Bestimmung dem är>
Kirrio eines lüompaznons oder Drittens in dem ^ontraH
überlassen zu werden, welches ihm auch unbenommen bleibt /
salvä camcn ^locieranonc ^uäiciali , sosern der Sach (twan
gar zuviel oder zuwenig hierunter geschieht. 6'" Das Geding,
Kraft dessen einer allen Nutzen oder Schaden allein haben solle,
wild 8ocjcra3 I^eonina genannt, und gilt in Virn 8ocjct3U3
nicmal, sondern höchstens nur in Vim I)on3tioni3. wenn ^n i -
MU3 äonanäi gnugsam hierunter erscheint. 7"° Wer nur lDpc-
ram consscrirt, der parricipirt auch nicht von dem durch an-
dere 6omp2ßnon3 contcrirten Haupt-Gut, sondern nur von
dem darall abgefallenen Nutzen: Massen sie mit selben allein aus-
geglichen, und nach geendigter 5ocicrat ohne weiterer lüom-

muni-

wird.
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eben so, wie andererseits das Geld oder Gnt,wie-
derum ganz zurückgenommen wird , auch im Fall dieses zu
Grund gehet, der Verlust nur jene allein, welche kern con-
kcnrt haben, nicht aber den, der nnr Opcram pr^lürt hat ,
betrift. 8"" So l l man die conkerirte Arbeit entweder gleich
in dem (^onrraÄ selbst, oder sofern dieses unterlassen worden,
durch unpartheyisthe Verstandige in billichen Anschlag bringen.
9"" Wi rd unter Gewinn nnd Verlust nur das, was rclpcÄi-
vc nach Abzug ein- oder anderen übrig bleibt, verstanden. Zu
dem Ende.ist anch i o ^ ein ^ompaznon auf des anderens
Begehren nicht nur das Invcnrarium, oder allenfalls eidliche
8pccjNc3tion von allem, was znr (>omp3znic gehört, son-
dern auch soweit er an der ̂ m in iNra r ion des gemeinschaftli-
chen Guts etwan Hand angelegt hat, Rechmma abzulegen,
und gestalten Dingen nach O m i o n zn leisten schuldig.

§. 7.

D ie denen ̂ llocürten gegeneinander zustehende ̂ 5 i o pro ve ^
8oc,'o ist jedem aus ihnen zn dem Ende vergönnt, damit ihm^" " " '
der andere wiedcrsahren lasse,'was die ^ssocianon obverstan-
dcncrmaffcn mit sich br ingt , lalvo tarnen lüompcccntlX Lc-
ncsscio, soweit nicht der (üompaznon, welcher sich dessen zu
bedienen sucht, etwan bctrüglicher Weis gehandlet, oder die
^ssociarion gar abgelaugnet hat, im übrigen ist p«na Insa-
miX bey dieser ^ ä i o n heut zu Tag nicht in Ucbung, sondern
wer sich betrüglich hierin finden laßt, wird willkürlich gestraft.

§. 8.

Wenn die ganze ^ompa^nie mit einem Dritten b
oder conrrakirt, so haftet I " " demselben keiner in soli(lum,son-i«
dem nur jeder pro kara und sür seinen Antheil, welchen er in l
der c!omp2ßnic ha t , wohingegen aber auch 2 ^ der D r i t t e ,
mit welchen ans solche Weis gchandlet worden, ebensalls mir
jedem pro l^acä haftet, ausgenommen 3 " wo ein anderes pa-
ä i r t oder Herkommens, oder ex A M r i o ccliÄo die Klag ge-
stellt ist. 4 ^ Bindet der mehrere Theil den minderen in der
^ssocwnon nicht, folglich was jener ohne Einwilligung des
letzteren handlet, wird für?inm ranicular-Handel geachtet.

§. 9.

Äns.hen

L l l l l
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§. 9.

oder nur ein Handlet nicht die ganze lüompagnie, sondern nur ein oder
strich allein, anderer, oder auch der mehrere Theil aus ihnen mit einem Drit-

ten , und zwar nicht im Namen, und von der ganzen (üom-
paznic wegen, sondern, wie in Zweifel allzeit gemmhmasset
wird, für sich allein*, so haftet er zwar demselben, und hinwie-
derum derselbe auch ihm allein, ohne daß die Obligation oder
^äion sich auf die übrige erstreckt, falls er aber gleichwol mit
der lüompIßnie Geld oder Gut, derselben zum Besten, aus sol-
che Weis handlet, so kommt das vcbiwm sowol aÄivc als
paMvc zur lüollation, folglich auch die Obligation
aus die ganze

§.

OderimNa- Handlet er aber nicht für sich allein, sondern für alle, so
MNstller, .̂ . ^ untcrschciden , ob er zugleich als kaäor und Vorsteher

von denen übrigen lüoknpaZnonz bestellt gewest oder nicht.
Leßtensalls hat es die Beschaffenheit, wie im nächst vorherge-
henden §"" , ohngeacht er im übrigen aus den in dem
t ions-^omraä beliebten Fuß gehandlet hat.

§. n.

«Mschalili Erstensalls, da er nemlich als gemeinschaftlicher
' und Handlungs Führer für die ganze ^ompgßmc handlet, so

tan er zwar i " " gegen den Dritten, mit welchem er also ge-
handlet hat, nur allein, gegen die übrige aber andergestalt
nicht, als in 8ub5i6ium aziren , wol hingegen tan 2^" jeder
aus ihnen von dem Dritten in lolidum hierum belangt, und
3"^ nicht nur in Lonig collati5 öc communibuz, sondern auch
in anderen eignen Vermögen lklvo t^mcn pro karä ^czrcMi
angegriffen werden, ist auch 4^ einerley, ob der kaÄor aus-
drücklich-oder stillschweigend bestellt worden, z. E. da er die
gemeinschaftliche Handlung mit Vorwissen der anderen ohne
Wiederred eine Weile geführt hat. - 5" Hindert solchenfalls
nicht, daß VcrNo in kcm nicht dargethan ist, wenn nnr sonst
der beliebte ^ssociacions-Fuß nicht von ihm überschritten wor-
den / und hat auch 6^ Kxccpcio Divilionir vc! Lxccpcionis

hierin
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hicrin nicht Statt. Auf gleiche Weis ist 7"" die Sach beschaf-
scn, wenn mehr kaÄorc5 bestellt seynd, und einer ohne dem
anderen von der ganzen (üompazmc wegen handlet, ausge-
nommen, da sie etwan 8"" in verschiedene tirationez oder Hand-
lungen abgetheilt seynd, z. E. da einkaäor zu Ingolstadt und
der andere allhier,bestellt ist, oder beede zwar an einem Ort
scynd, jedoch jener die Tuch-und dieser die Gewürz-Handlung
führt.

§. 12.

Die'^ompaznie wird auf unterschiedliche Weis, inson
derheit aber i"°" durch den Tod sowol sammentlicher als eines»«dnauf
(^onsocü allein ausgehoben, ohngeacht
eine gewisse Zeit beschlossen, und der Tod vor Ausgang dersel-d«» Tod?
ben erfolgt ist, ausgenommen, da man 3^ ausdrücklich bedun-
gen hat, daß die ̂ ompazmc auch nach dem Tod ihren Fort-
gang haben solle, welchcnsalls jedoch 4 " denen Erben ftey ste-
het, ob sie darin conrinmren wollen oder nicht. 5" Verste-
het man nicht nur den natürlichen, sondern auch den Bürger-
lichen Tod, folglich die Geistliche Ordens-profcMon ebenfalls
hierunter, 6" obschon die (^ompaznic durch den Tod erlöscht/
so gehet doch obgcdachte ̂ ä i o pro 8ocio auf die Erben ctlc-
äivc soweit, daß sie die Abtheilung und all anderes, was man
ihnen in Folge des (^ontraÄs schuldig ist, von denen überle-
benden (5omp3znon5 oder ihren Erben begehren mögen. Wo-
hingegen sie auch 7"^ um das, was ihr Erblasser nach geen-
digter socictat annoch in Lebzeiten zu leisten gehabt hatte, zu
hasten haben, desgleichen hasten sie auch 8^ um das, was der
überlebende (üompaznon, welcher von dem Tod teine Moritz
gehabt, in solcher Unwissenheit von (^ompaznic wegen ge-
macht hat. 9"" Hört die ^ompazmc durch den Tod eines
lüompaznon nicht nur in Ansehen seiner, und seiner hinter-
lassener Erben, sondern auch unter denen übrigen noch leben-
den <Ü0mp2ßnon5 auf, soweit sie sich nicht aus weitere (üon-

ü mit Worten oder Wertm miteinander verstehen.

§.

i Stehet jedem Associirten zu aller Zeit srey,
lociation auszutnnden, welches 2 " sowol mit Worten als mit 5
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Werken zu geschehen pflegt, z. E. da sich einer mit seinem gan-
zen Antheil herausziehet, oder ctwau gar jammentliche d o m -
paznonä zur Verkeilung des HaupdGuts sthreitten und der-
gleichen. Wobey jedoch 3"° zu uuterscheiden ist, ob die <üom-
päßnic nur limplicicer oder auf gewisse Zeit beschlojsen wor-
den. Erstensalls tan jeder Thcil nach Belieben anstünden, so>
fern es nur^nicht betrüglicher We i s , und zur Unzeit dem an-
deren gcflijjen zu schaden geschehet. Anderenfalls gehet 4 " die
Aufkündnng vor Ausfluß des bestimmten Termins nicht a n ,
es seye dann 5^ erhebliche Ursach dazu vorhanden, z. E. da der
^l ldci i r te dem lüonrraÄ nicht nachkommt, mit dem gemein-
schaftlichen G u t übel schaltet und waltet, unnöthigcn Zank an-
sangt :c. Ohne dergleichen Ursach gilt 6'" die unzeitige Auf-
tündung nicht, ausscr da sie der andere Theil selbst gutwillig
annimmt, welcheusalls jedoch 7 " " die dompaznie unter denen
übrigen (^mpaznons ohne ebenmassiger Anstündung gleichwol
ihren Fortgang hat. Gegen einen Abwesenden württ 8 ^ die
Austündung erst von der Zeit, da ihm solche inrimn-t worden,
y ^ I s t das?aÄum, Kraft dessen die (^ompaznic beständig
daurcn solle, von keiner Kraft, und stehet der Austündung nicht
im Weeg.

14.

Endlich wird auch die (ÜOmpgzme aufgelößt 1^° durch
Verfiiessung der bestimmten Zei t , wenn gleich das Gesthaft,
worüber man sich accompaznirt hat, noch unausgemacht ist,
es wäre dann die Zeit von sammemlichen /Vll'ocürten ausdrück-
lich oder stillschweigend p r o l o M . 2 " Durch Cndigung des
Geschäfts, welches die Ompazn ic veranlasset hat. ? " Durch
den völligen Untergang der Sach / worüber die
gepflogen worden. 4 " Durch das kcmcäium c
de l^cscinä. ausgenommen in 8ociccate omnium
oder welche nur Donacjdms cau3Ä also eingegangen worden.

2 .

Neuntes
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euntcs Uapllu
Von dcr Vollmacht ( U ^ a t o ) und

anderen ahnlichen Handlungen.

einer Vollmacht verstehet man die Handlung, da Was und
ein gewisses Geschäft nicht nur ohne Lohn übertragen, Voilm"
sondern auch würtlich übernommen wird. S ie i s t " " ^vei

weder in - oder außergerichtlich. Von dcr ersten siehe "
. 7. V o n der letzteren aber folgende § . "

§. 2.

D i e Vollmacht wird nicht allzeit ausdrücklich, sondern
zuwcilen auch stillschweigend in der That selbst ertheilt, z.E.
da einer des anderen Stelle wissentlich und ohne Wicderred
vertritt, sosern nur bccde solche Personen seynd , welche von
Rcchts-wegen zu c o m r ^ r e n vermögen.

Dieselbe ckllinzuirt sich 1"° von blosscnNachschlagen
kecommenäatlOncn darin, daß diese becde rczularircr teilte
Verbindlichkeit nach sich ziehen, sofern solche anders ohne Be-
trug uud Hinterlist geschehen. 2 ^ Von der I^ocationc don-
( iu^ ione, daß diese niemal ^ratiz und nmsonst , wie dicVoll-t.o. ,md
macht, gepflogen wird. 3 '" Von dcr ^acl l^dicion, daß
selbe kein künftiges, sondern ein vergangenes Gesthäst
n i r t , wiewol zuweilen auch die kIriKcacion für ein '
rum geachtet, und lcrrocrakirt wild , wenn man ein noch
nicht zur Vollkommenheit gediehenes Geschäft ranöcin. 4 "
V o n dem (üonrraÄu ^st irnarorw aber siehe den Unterschied
unten cap. 12. §. 4.

M m m m m 3. 4.



412 Vierten Theils, neuntes CapituI

§. 4.
5e^ Unchrbar - oder verbottene Geschäfte mögen mit Gültige

renGrschäf. keit nicht übertragm werden , und ist solchenfalls weder dcr
? Gewalthaber solche auszurichten / noch der Gewaltgeber oder

IVIan^anz ihne hierum schadlos zu halten verbunden / wol hin-
gegen haften becde Theile nicht nur der Obrigkeit um die ge-
bührende S t r a f , sondern auch all jenen / welche dadurch zu
Schaden kommen/ um die Genugthuung.

§. 5.

1"", M z ß dcr Gewalthaber das übernommene Geschäft
nach der ihm vorgeschriebener M a s / oder da der K4o6u3 nicht
bestimmt ist, seinem besten Wissen und Gewissen nach getreu
und fleißig ausrichten/ oder wenigst 2 ^ durch einen tauglichen
F u d M w r u m , sosern selbes nicht von gar grosser Wichtigkeit
ist/ oder sonst persönliche Geschicklichkeit erfordert / aus solche
Weis gebührend ausrichten lassen. 3'" So l l und mag er hier-
unter alles thutt/ was Ne Namr des Geschäfts mit sich bringt,
oder demselben anhangt / ohngeacht in der Vollmacht nichts
hiervon enthalten ist. 4 ' " Kettitmrt er IVIan^anri das / was
er von lüommllliOns-wegen, oder mit Gelegenheit derselben
ohne oder auch wieder des Gewaltgebers Wil len an sich ge-
bracht hat/ uud zwar 5'" ä Öic ! ^0 lX samt denen Lands-ge-
brauchigen Interessen/ sonderbar wenn er solches zu seinem Ei-
gennutz verwendet. 6 " Verrichtet er das commini r t - und
übernommene Geschäft ohne ehehaster Hindernuß entweder gar
nicht/ oder wenigst nicht nach Gebühr / so ist er ^lan^anrem
sihadlos zu halten schuldig. 7"^ ?rZeNjrt er alle l üu lpam,
sogar levWmI lN) mit alleiniger Ausnahm ««versehener Zu-
fallen.

§. 6.

Und des Dagegen zahlt i " ° der prmcipIl dem k l a n ^ t I r i o nach
verricliter Mühe den versprochenen Kecompenz, und da kei-
ner versprochen ist/ so wird solcher nach Beschaffenheit des Ge-
schäfts / und der hierunter verwendeter Mühewaltung unpar-
thcyisch tax i r t / sofern ^3n62ralju3 anders eine Person ist/
welche sich zrati3 in fremden Sachen nicht zu verwenden / son-
dern lklanrcn zu lassen pflegt/ z. E. ^clvocarcn / "
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rez, zolliciranten / Däntlcr und dergleichen. Immassen ein
blosscr l<ec0Mpen3 oder I^onorarium die I>l2tul3M I^lanäari
weder in I^ocauonem (Ü0n6uÄi0nem, noch sonst einigen
Massen verändert. 2 ^ Macht er ^lanclatano alle zu Verrich-
tung des obgchabtcn Geschäfts bona ?i6e, nnd ohne unnothi-
ger Ucbcrmaß verwendete Kosten allerdings gut / und hindert
hieran 3"" keineswegs / daß das Geschäft entwedcr gar nicht/
oder nicht nach Wunsch ausgeführt worden/ sofern dieses nur
ohne Verschulden des I^anclararN geschehen ist. 4 ^ p r M i r t
er seines Orts gleichfalls alle (^ulpam , sogar lev iMmam,
nicht aber <^asum f o r t m w m , ausscr soweit dieser envan leicht
vorzusehen gcwest/ z. E. da klanäaranuz wijstntlicb durch un-
sichere H r t vcrjchictt/ und unterwegs ausgeraubt wird.

§. 7.
Was 1 "^ IVIali63t3riu3 nicbt für sich / oder in eignerDann

Sach/ sondern von (üommWons-wegen mit einem Dr i t tene '^
handlct und schlicsset/ ist eben soviel/ als hatte solches dcr p r i n ^
cjp^I selbst gcthan / und erwachset mithin hieraus seines Orts
^ ä i o öc Oöli^atiO in Ansehen des Drittens / ohne daß Man
zu dem Ende von ^andatanO einer vorläufiger (üeMon heut
zu Tag mehr bedarf/ und hat auch ans Seiten des
N3, wenn er von dcm Dri t ten belangt wi rd / die L
daß das Gchhast nicht ex IVlan^aro, sondern nnr ex
ausgericht worden, nicmal Platz. Falls aber 2 ^
nu8 nicht von (^ommiMons - wegen / sondern für sicb selbst
mit einem Dri t ten handlet / ohne daß dieser von seiner ^ o n >
Mi l l ion oder Bestellung Wissenschaft hat/ so ist zu unterschei-
den/ ob er dieses in eigner oder in camminirter Sacke thnt/
erstcnfalls ist es nur sein eignes Geschäft allein / welches den

gar nicht angeht / anderenfalls bleibt zwar ^ ä i o
in Ansehen des Drittens ebenfalls nur bey dcm

^ I n ä a r a r j o , doch haftet dieser dem princjpgien hierin allen-
falls um die Scbadloshaltung. 3''" Kan anch jeder I^^nciaca-
riu3 von dem Dri t ten um das / was er als Anwald mit ihm
gehandlet hat / zwar ebenfalls / wie der prineipZI selbst / je-
doch nicht länger als die Anwaldschaft daurt/ und nnr soncic
belangt werden / daß er ihm von seines plmcipIlens Vcrmö-
gen rechtliche zariz^Hion verschaffe / ausgenommen, da er
Anwald mekr auf seinen als seines prmcipIlcns Namen ge-
handlet/ oder die Gränzcn der Vollmacht überschritten/ oder

M m m m m 2 sich



414 Vierten Shells / neuntes Capitul

sich nur fälschlich für eincn Auwald angegeben / in der That
aber keiner gewest, oder etwan ein anderes v c l i ä u m hierun-
ter begangen hat / in welchen Fallen er sodann wol in seinen
eigenen Mit t len hierum angegriffen werden mag.

§. 8.

w"ittun7 Lxcc6irt ^3n6atI lM3 in seiner obhabender50MlniNi0n,
V.ll- so ist i ^ z>as von ihm ausgerichtete Geschäft nu l l , und ver-
' bindet 2 ^ den ?ljncjpglen keines Weegs, sondern wird in An-

fthcn seincr pro non fgÄ0 geachtet / ^anciaranus Hingegen
muß z"« ^ j ^ t nur denselben, sondern auch den D r i t t e n , mit
welchem er also gehandlet hat, schadlos halten, und haftet ihm
4 " ^Inc^3N3 weder cx ^gn^aro noch Nczorwlum 6c t t i o
ne mn das allergeringste, Massen die letztere nur in Sachen,
welche zwar ohne, nicht aber wieder des ?lmclp2lens Wil len
geschehen, von Rechtswegen Platz greift. Es wird aber 5^
pro Lxccssu ^lanciari geachtet, wenn iV5an6atIlw5 in Ver-
richtung des w m m j m t t c u Geschäfts entweder dem deutlichen
I n h a l t seiner Vollmacht gar entgegen handlet, oder aber we-"
nigst etwas thut, welches weder der Innhalt der Vollmacht,
noch die Natur oder Annex ion des Geschäfts in der Folae
mit sich bringt. ^

§. 9.

^landati wird Nicht conliäcrirt 1'"" in blossen
Nebelt - uud Hcci6cM3l - oder allch solchen Dingen , welche
dem ?nncjpglen ganz gleichgültig seyn mögen / ob sie alts die-
se oder jene Ar t geschehen. 2 ^ Wenn die Sach zu des ^nn-
cipalcns augenscheinlich- und uuwiedersprechlich - besseren N u -
tzen verrichtet wird / z. E. da man die (üommilz - Waar ent-
weder wolseilcr kauft/ oder höher verkauft/ als um den in der
Vollmacht bestimmten Preis. 3"" Wenn das Geschäft ohn-
geacht des hierin begangen- und bekannt gewesten Lxcck nichts-
destoweniger ratMcirt worden. 4 " Wenn ^lan^atanus nebst
der öffentlichen Vollmacht auch eine geheime InKruHion hat /
llnd nur diese letztere allem überschnittet / welchenfalls zwar
der plwcipal von dem Anwald schadlos gehalten werden muß/
das von ihm ausgerichtete Geschäft aber laßt sich Verwegen
nicht für ungültig ansehen, es tönte dann bewiesen werden,

daß

Von der Dollmacht und anderen ähnlichen Handlungen. 415

baß gedachte In lvuä ion dem Dr i t ten/ mit welchem der Han-
3el geschehen ist/ wo l bekannt gewest seye,

M i o klanäati äireÄa kommt k lanäaMi , und l)Mge-
gen comrana dem Kianäatario um all obiges/ was zwWcN
ihnen cioncraÄmassig ist / und ein Theil dem anderen obver-
standenermassen prsettiren muß, von Rechts-wegen zu/ hat auch
die in dem gemeinen Recht verordnete l>nna wkamiH heut zu
Tag gegen einen 60103c erfundenen Klanäatanuln nicht/ son-
dern nur willkürliche S t ra f noch Platz.

§. 11.

I«« Müder prineipal die Vollmacht k c a^kuc
das ist/ vor angefangen- oder verrichteten Geschäft allzeit
Belieben wiederruffen, und was sodann 2 " der Anwald
sothanemWiederrusvon der Zeit an/ da ihm solcher im
ist/ weiter in der wmmit t j r ten Sach thut/ das hat keine Kraft
mehr. 3 ^ l^c non ampliüs mre^rä, und soweit mmlich das
Geschäft schon angefangen oder verrichtet ist/ hindert der Wie
derrus weder die Gültigkeit desselben, noch die dem k ^
l w aebührcude Schadloshaltung. 4 ^ Pflegt die k ^
nicht nur ausdrücklich, sondern auch stillschweigend zu gesche
hen, wenn z. E. der Principal selbst in das GOchäst, mit Aus
schluß des Anwalds, Hand einschlagt/ oder den Geistlichen O r
dens-Stand wissentlich antritt.

§. 12.

stehet I " " jederzeit srey , sich der übernoM Durch die
mener ^ o m m i M o n wiederum zu entschlagen, sofern es mir . ^
2 " in Seiten aeschieher, damit das Geschäft von dem ?rmc,
valen selbst, oder durch einen anderen noch gelegentlich ver-
richtet werden mag, ausser dessen ist er Z ^ M l d i g / d i e c ^
Mission zu vollenden , oder wledengenfalls den ^ l p s l e n
ftftadlos zu halten, es wäre dann 4'" eme ehehafte Ursach m
Weeg / welche jedoch 5 " Klanäanti zeitlich norilicirt werden

um sich hiemach richten zu tonnen.

.

N n n n n §.
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St i rbt der rnncipal , so ist i " ° inter l^cl^ intc^ram öc
non imczram zu 6ittlnßmren. Letztenfalls muß das Geschäft
nichtsdestoweniger vollendet / oder die Schadloshaltung gelei-
stet werde«/ erstenfalls aber wird 2 ^ die Vollmacht durch er-
wehnten Todsall dergestalt ausgelößt / daß weder der Erb die
Vollziehung des Geschäfts von dem klanciatario, noch dieser
die Schadloshaltung um das/ was er erst hernach gethan hat,
mehr forderen kan / ausgenommen 3 ^ m Geschäften / welche
vor dem Tod des ?lincjpalens nicht wol vollzogen werden kön-
nen / oder der Vollzug aus Unwissenheit des Todfalls gesche-
hen wäre.

§. 14.

St i rb t aber der Anwald und zwar i"ö kc a6Kuc mtc-
z«-ä) so hört die Vollmacht ebenfalls auf/ und da dem ohnge-
acht 2^° die Erben mit der c^mmjssion wissentlich fortfahren/
so hat es nicht nur keine Kraft/ sondern es gebührt ihnen auch
keine Schadloshaltung hierum/ kc non amp!iü5 inre^rä bleibt
3"° die Vollmacht noch in ihrer Kraft/ es seye dann die com-
mittirte Sach so beschaffen / daß sie besondere Geschicklichkeit
erfordert/ oder sonst von denen Erben so leicht nicht bewerkstell-
iget werden tan.

§. 15.
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Von anderen

machten-

derhettvon

Handlungs - Vorsteher und kaÄom (Insti tores) welche
nemlich zu Fuhr - oder Verwaltung einer ganzen Handelschast
oder Gcwerbs überhaupt commirurt sepnd/ werden 1^° bald
als ^ l In^arar i l , bald aus andere Weis / nachdem sie nemlich
elttwedcr per ?^0clum IVlanäaci, I^ocaciomz (üoncluäiONlz ,
oder ^0MlaÄÜ5 wnOminari bestellt scynd/ angesehen/ sofort
auch die zwischen ihnen und ihren klmcjpalen daraus entsprin-
gend - rccjplocirliche Pflichten und Rechten hiernach unter-
schiedlich beurtheilt/ soviel aber 2 ^ den Dri t ten belangt/ wel-
cher mit dem kaÄor gehandlet hat/ wird es in Ansehen seiner̂
wie oben § " / . gehalten / wenn gleich die kaüorey nicht per
^ Io6um ^Znclar i , sondern aus andere Ar t bestellt worden ^
und da 3"° der kaÄor die ihm enheilte WKruHion (

) nicht beobachtet/ so greift obige Verord-
nung §"" 8. öc 9. hier ebenfalls Platz. 4 ^ Hat die Klag/ wel-
che dem Dri t ten wieder des bestellten k^äors
zustehet/ ihren besonderen Namen / und wird
genannt. 5 " M i t denen Schiff- und Handlungs - Vorste-
hern zu Wasser (Lxcrciroribuz) hat es zwar nach Römischen
Rechten die nemliche Beschaffenheit / wie mit jetzterwehnten
?aÄ0len und Handlnngs - Führern zu Land. Nachdem aber
gemeine Floß - und Schiff- Leut unter ermelten Lxercirorjbuz
eben sowenig/ als 6 " die Laden - Diener in Kaufmanns - Gc-
welben / klOvisorez in Apothecken / Kellner in öffentlichen
Schenk- und Wirths - Häuseren unter oberwehnten k'aÄoren
verstanden seynd/ so werden auch all jetztberührt-und andere
dergleichen Personen denen IlMcolibuz oder Lxcrcicoljduz
nur soweit gleich geschätzt / als sie in dem ihnen anvertrauten
Gewerb oder Handlungs - ^ezotio von ihrer knncjpalschaft
entweder ausdrücklich oder wenigst stillschweigend durch kün-
digen Gebrauch comminir t und begwaltet sepnd.

§. 16.

1"° Boche«/ welche sich Zratk oder nur gegen ^ccom-VonBo^,
pen5 brauchen lassen / haften cx ivlanägrO, sonst aber cx I^o-^D^iÜ
caro, oder Contlaäu innominato. 2 ^ Wer sich nur Utt A g ^
terhandlungs-weis gebrauchen laßt/ z. E. einDantlcr, oder
Vermittler/ der ist kein Auwald/ sondern wenn er sich hierum
bezahlen laßt / vielmehr I^cator Operarum. Desgleichen
werden auch 3"° Dienstbothen und Ehehalten weder in Haus-
noch anderen ihren Orcknari - Verrichtungen pro IVlanclata-
ni5 angesehen/ sondern leisten nurblosse Handlangers-Dienst
entweder cx I^o-aro ^ oder anderen unbenannten "
wie die Taglöhner.

N n n n n 2
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Von dem

ni«.

der

eßendes
N0N

heit von Bürgschaften (
§.

der 8tipui3tion wird zwar nach Römischen Recht
nur jener ciomraÄ verstanden/ welcher durch gewis-
se zierliche Spruch aus einseitig - mündliche Anfrag ,

und anderseits aus der Stel l erfolgend- schicklich - und gleich-
förmige Antwort beschlossen wird. Wie man aber nach teutsch-
und hiesigen Land-Rechten im Handel und Wandel überhaupt,
folglich auch bey mündlichen (Konventionen an keine gewisse
Wort-k'olmaljrat gebunden ist/ annebens denen <üontl2ken-
ten rcßulalircl srey stehet / ob sie sich in lüonrinenti oder ex
Inrerv^Ilo , in beederseitiger Gegenwart oder Abwesenheit ,
durch schriftlich - oder mündliche Korrespondenz miteinander
verstehen wollen, so hat diescipularion heut zu Tag gar nichts
Besonderes an sich / und kommt hierunter nur jenes zu beob-
achten/ was oben cap. i . von Konventionen überhaupt ver-
ordnet ist.

§. 2.

Bürgschaft ist derjenige ContraH, da man sich für srem-
de Schuld zwar an den nemlichen Gläubiger, jedoch nur so-
weit verbindlich macht, daß die kaä ica l . Obligation nichts-
destoweniger bey dem Haupt-Schuldner verbleibt/ woraus sich
mithin der Unterschied zwischen einem Bürgm und (üorreo 6e<
bcncii von selbst crgiebt/ indeme dieser um die Schuld pl in-
cip2licer, jener aber nur accellorie und in 5udli6ium haftet.
V o n dem Unterschied zwischen einer k'iäejussion, dann N
vation und LxplomilHon siehe unten cap. 15. §. 4.

§. 3.

Von dontraäidus Verdaiidu» und BürZschaften.

Zur Bürgschaft wnd 1 " " eine deutlich-und ausdrücklichere sie <,<-
r2N0n, daß man nemltch Burg seyn/ oder für du Schuld dm müsse ?

gut stehen wolle/ erfordert. Solchemnach ist 2 ^ nicht gnug/
da man sich erklärt: man wolle darob und daran seyn, daß die
Schuld richtig und gewiß bezahlt werde/ oder da man 3"" die
Haupt - Obligation mitunterschreibt / sofern sich nicht in dem
donrcxr auf die von dem Lubscridenren geleistete Bürgschaft
ausdrücklich bezogen wird. Vielweniger tan 4 ^ aus dem bjosi
sen Unterhandelt/ Beyrath oder pcrsuasion, dann des Schuld-
ners l(cc0mmcn62ti0li und Belobung/ z. E. da man ihn bey
ocm lürcckrolc für einen ehrlich - und wol bemittelten Mann
oder guten Zahler angiebt/ eine Bürgschaft gefolgert werden.
Doch wenn dergleichen Dinge falsch und betrüglicher Weis
zu Einführung gutherziger Leuten geschehen / ist man ihnm
zur Schadloshaltung verbunden.

§. 4-

Die Bürgschaft wird zwar gemeinen Rechten nach mtte
die mündliche ComraÄ und 5ripulati0nc5 gerechnet / gleich
wol gilt selbe hiesigen Land-Recht nach bey
Burgern und Bauren andergestalt nicht/ als wenn sie i ^ ^
des Bürgens ordentlicher Obrigkeit nach vorlauffiger Einsicht
aller Umstanden und nöthiger Erinnerung verbrieft , oder in
Schulden unter fünfzig Gulden wenigst prowcoüirt und ein-
geschrieben ist / dessen sich auch 2 ^ weder der Bürg verzeihen/
noch der Occktor ohne willkürlicher S t ra f ans dergleichen un-
gültige Verzicht beruffen mag/ doch wird 3'" bey solch- Obrig-
keitlichen Bürgschaften die «Ücrtiorarion, sofern selbe aus dem
Instrument oder protocoll nicht erscheint/ bis ausgnüglichen
Gegen-Beweis allzeit pr^sumirt. < 4 " Verstehet sich gegen-
wärtiger § " ' nicht auf vornehmere Bürger / vielweniger aus
SiegelmWge Personen / oder ausser Land errichtete Bürg-
schaften. 5^ Seynd unter vornehmeren Bürgern zusörderst
die Raths-Glieder/sodann auch in Haupt-oder anderenStäd-
t m die Handels-Lem / Weinschent / procuratores, und all
jene begriffe«/ von welchen zu muthmassen is t , daß sie sich so
leicht nicht hintergehen lassen. 7"° So l l dieser Unterschied hin-
süro auch in der Oberm Psalz ovservirt werden.

«?
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§. 5.

Wer Bürĝ  Allsser deren, welche sich auch sonst nicht verbinden tön-
""" nen,ist die Bürgschaft heut zu Tag Niemand mehr, als WeibA

Personen verbomn. Von diesen aber siehe 3""" lcq. 2 z. öcc.

§. 6.

^e"beI"n 1^° Wer kein <üre6itor ist , der kan auch für sich einen
oder anned- Bürgen weder begehren noch annehmen. 2 ^ M u ß derjenige,

""" welcher dergleichen für sich thun w i l l , wenigst ^sum I^atio-
ms haben. A l l übrige, sogar puppillen und Minderjährige
mögen sich 3 " dessen auch ohne Vormundschaftlicher ^ u t k o
ricat plXvaüren, weil man seine lüonclition dadurch niemal
schlechter, wol aber besser machen kan. 4 ^ Is t die gemeine
Rechts-Verordnnng, Vermög welcher die Ehe - Frauen von
ihren Ehe - Männern die Vcrbürgung des empfangenen Hey-
rath-Guts nicht begehren oder annahmen tonnen, hier zu Land
nicht r

Von wem?

§. 7.

Debitor , er scye gleich von was S tand ,
Leumuth und Vermögen , wie man immer wi l l , aus Begeh-
ren seines Gläubigers die Schuld bey Vermeidung der T x o
cution zu verbürgen gehalten, und da 2 " der gestellte Bürg
nicht tauglich erfunden w i r d , so muß ein anderer Tauglicher
statt seiner gestellt werden. 3"" ^ ^ Debitor auch einen Taug-
lichen mit einem anderen iiüblwuten auswechsle«, sofern nur
dieser ebenfalls tauglich und anständig ist. 4 " Pflegen offt
mehr Bürgen zugleich gestellt zu werden , welches doch ohne
sonderbarer Verordnung, oder richterlichen Besimd von keiner
Nothwendigteit ist.

§. 8.

Der Gegenstand einer Bürgschaft bestehet 1 ^ in der
Haupt-Obligation, für welche dieselbe interponirt wird, und
ohne welcher sie als das ^cccNorium nicht bestehen kan. 2""
Is t hicrinsalls kein Unterschied, ob die Haupt - Obligation
nur nacuraliz, civilis vel mixta, pura vcl conclitionata stye.
3' " Hat die Bürgschaft auch pro Obligation^ acccssoriä

Statt,
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S t a t t , und wird diest letztere alsdann rclpcäivc pro
pali geachtet. 4 " Mögen nicht weniger zukünftige ,
wieauch jene, deren 5umma zur Zeit der ?iäcjullion noch
ungewiß ist , eventualiter verbürgt werden, z. E. in Amts-
Bürgschaften,worinsalls jedoch der Bürg vor liqmckrter Schuld
sowenig, als in anderen Dcbiti5 conciinonatiz ante Lxittcn-
tian^ Oon6irioni3 essicacitcr belangt werden kan. 5^ Obli-
gationcs ex DeliÄo leiden nur soweit eine Bürgschaft, als
es nicht an Leib oder Leben, sondern nur an Geld und Gut
gehet. 6'" Schulden, welche der ?uppjl! ohne Vormund-
schaftlicher Hutkoricäc macht, ziehen zwar in Ansehen des ?up-
pillens gar keine, wol aber in pr^juäicium des Bürgens so-
weit eine Obligationen; nach sich , daß dieser letztere für die
Schuld haften muß.

§. 9.

1 " " Haftet der Bürg dem Gläubiger regulären um
verbürgte ganze Haupt-Schuld, soweit tcin nlindercs hi
ter bestimmt worden, und tan 2 ^ hierum, lalvo tamen
Orc^iniZ) von ihm belangt werden. 3"" Pflegt jede Nöcju
ttriÄc intcrprcrirt zu werden, folglich ist der Bürg dem
6itori für Interessen, Schäden und Kosten nur alsdann obli«
A r t , wenn es ausdrücklich so bedungen , oder die Bürgschaft
wenigst in omnem (üaulam geleistet worden, worunter man
auch insonderheit den (5alum verstehet, da sich der Bürg als
Haupt - oder Selbst- Zahler mit verbindet. 4 " Kan sich zwar
der Bürg aus weniger, nicht aber aus mehr, als was der Haupt-
vebi tor selbst schuldig ist, verbinden, dann dergleichen!^-
julUoneä in (iuriorem Oaulam gelten nach Römischen Recht
gar nicht, nach der heutigen Oblcrvanz aber nur quo a6 8um>
m a m concurrcntem. 5 " Halt man auch pro 6uriore <üau-
52) wenn sich ?i6ejussor in I_oco, ^empöre vel Clauza aus
mehr als der Haupt - Schuldner einlaßt, nicht aber wenn er
sich nur starker als jener verbindet, und z. E. für eine blojse
(Üurrent-Schuld sich lub ^/porbecä verschreibt. 6 " Seynd
der Bürgen mehr, so haftet Ku lan ter jeder aus ihnen in so-
l idum, jedoch mit hernach bemerkten Lenckcio llivilionis, und
wird weder der Haupt-Schuldner noch sammentliche Bürgen
vor Bezahlung der verbürgten Schuld l b

0 0 0 0 2
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§.

rz^c^l lOn stehet: i ^ " alle dem Hanpt - Schuldner selbst
und AZoh^von Rechts-wegen compctirende Lxceptl0ne5 rcalcz in der
thaten, nemlichen M a s , nnd zwar 2 ^ allenfalls gegen den Wil len er-

sagten Haupt-Schuldners zu, hindert auch 3"" hieran nicht,
daß sich der Bürg aller Lxccpnonen verziehen habe / dann un-
ter einer solcher Verzicht seynd nur sciue eigne/ nicht aber die
ex ^Ulc A ?clk)nä l)cdir0N5 principIll3 zu machen habende
Lxccptioncz begriffen« 4 " Verstehet man auch unter obge-
dachten Lxccptionibuä rcaUdu^ nicht nur die Lxccptioncm
XolutionjZ, (^ompcnsatiomz, non numeratX pecuniX, son-
dern auch all andere, welche dem Haupt - Schuldner nicht cx
^urc personaliMmo lpeciali anhangen, z. E. Lxceptio (Dom-
pctcnciX, (^'cllionis Lonorum , 8.cKjrurioni3 in

rcl i l iäi und dergleichen mehr.

§. 11.

^ j ^ u l l o r haftet obverstandenermasseu nur m
uud soweit nemlich die verbürgte Schuld von dem Haupt

.Schuldner nicht einzubringen ist. Solchemnach muß Occk-
tor zuförderst Dcbitorem prwcipalem selbst, oder seinen hin-
terlassenen Erben, oder sosern einige vorhanden seynd , cor -
rco5 6cbcn6i, hernach aber erst , wenn all diese unter dem
Flamen des Haupt - Schuldners begriffene Personen gnugsam
ausgebeutet seynd, den Bürgen belangen , und dieses heißt
man LcneNcium vel Lxccptioncm Orckniz öc Lxcullloniz,
welches aber auch in gar verschiedenen , jedoch nach hiesigen
Lands- Gebrauch nur in folgenden Fallen seinen Absatz leidet.
1 " " Wenn sich Nciejussor selbst dieser Lxception aus Belan-
gen entweder gar nicht, oder wenigst nicht in Zeiten bedient /
sondern damit pr^cluckrt w i rd , 2 ^ sich derselben ausdrücklich
und lpecialicer begiebt, oder Z''° als Selbst-Zahlern, Haupt-
Schulduern, und sonst dergestalt verbindet, daß das Lcnck^
cium Orcllmz nicht damit zu vereinigen ist, welches auch tünsi
tighin in der Oberen Pfalz beobachtet werden soll. 4 ^ Wenn
er die Bürgschaft boshafter Weis ablaugnet, und derselben in
Rechten überwiesen wird. 5^ Wenn llcbiror plincjpaliz be-
reits vcrgandct, oder sonst notorie nicht mehr solvenciv) oder
6 " ckssili ( ^ i , z. E. Minderjährig - Lands - Ab-

wesend?
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westnd- oder bereits mit Hinterlassung mehr Erben verstorben/
oder aä lüoncmlum (ürc^icoruln getrieben is t , und derglei-
chen.

§. 12.

Lenckcium v i v i l i omg , Vermög dessen jeder aus mehr
Mitbürgen nur seine karam und Manns-komon an der ver-
bürgten Schuld zu bezahlen hat, greift 1 ^ unter ^onN6cju5
soljbu5 Platz, ohne Unterschied, ob sie zugleich oder nach und
nach für die nemliche Schuld gut gestanden, oder sich 2 ^ auf
ungleiche Weis, z. E. einer lud llic, der andere lud (üonäi«
tionc, der dritte pure A absolute odlizirt haben. 3"" Scynd
jene Mitbürgen, welche sich als Selbst - Zahler oder Haupt-
Schuldner erklärt haben, zwar von dem Lcnckcio Ockni3 >
nicht aber lDivillom^ ausgeschlossen. 4 ^ Tretten eines verstor-
benen OnK6cjull0N3 hinterlassene Erben zwar sammentlich
nur in die katam ihres Erblassers ein, welche aber unter ih-
nen auch wiederum nach der einen jeden beueffenderErbs- kor-

weiter vertheilt wird.

§.

Ietzterwehntts Lenekcwm hat nur in folgenden Fa l l en^
nicht Platz, i " " We:m die Lxception gar nicht, oder zuspat ^
angebracht, mithin pr^cluckrt w i rd , 2 ^ in dem Fall einer""'
spccial und ausdrücklicher z "
wenu sich Bürg ausdrücklich für die ganze Schuld in ldliäum
verbindet, oder 4 ' " die geleistete Bürgschaft boshaft ablaugnet,
und dessen überzeugt wird. 5^ Soweit (üonkicicjulldr nicht
so lven t ist, welchensatts die rückständige l^ata dem lüonk'
(jcjussori allein, oder sofern noch mehr Mitbürgen seynd, wie-
derum jeden pro k2tä zu Last fallt. 6 " Wenn mehr für un-
terschiedliche Debi tor«, oder für unterschiedliche Posten, oder
zwar für die nemliche, jedoch jeder nur für einen besonderen
Theil derselben gut stehet. 7 ^ I n Bürgschaften, welche für
Vormünder geleistet werden. 8"" Wenn der (^nkäcjul ldr
minderjährig, oder sonst nicht cssicacircr oblizin ist.

§. 14.

i«°ö Gebührt jeden Bürgen der Ke^rck an den Haupt-
Schuldner um die Schadloshaltung vor alles,was er der Bürg-
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schaft halber sowol an dem Kapital selbst, als sonst aufgericht-
lich- oder außergerichtliches Belangen bezahlt/ oder Schaden
gelitten hat. 2 " Stehet ihm hierin nicht im Weeg / daß er
sich als Selbst-Zahlern nnd Haupt-Schuldem mitverbunden,
oder etwan das LcncNcium Qrclimz A LxculNonjz nicht ge-
gen den Oeckcorcm hat brauchen können oder wollen. D a -
mit nun aber auch 3 " der Bürg eines beschwerlichen procck
w ?unÄo lnclcmnilatiomä überhoben bleiben möge / so ist
rathsam/ daß er auf die von dem ^rcckcole wieder ihn gestell-
te Klag entweder mehrerwehntes Lcnckcwm Qrciiniä nicht aust
ser Acht lasse, oder da solches nicht Stat t ha t , dem Haupt-
Schuldner selbst I^item cicnuncire, Ultd sich sowol tti Procc5
su als Lxccutione gebührend von ihm vertrcttcn lasse. I m -
massen 4 ' " .auf solchen Fall allzeit zusörderst gedachter Haupt-
Schuldner selbst ( er erscheine gleich auf die ihm jnlmmrte
Streits-Vertündung oder nicht) mit der LxccuciOn in seinen
eignen Mit t len / soweit er anders solvcnäo , und die Bürg-
schaft in seiner Richtigkeit ist/ um die liquickrte Schnld ange-
griffen werden solle. 5 " Kan diese Ucnunciarion nicht nur
gleich zu Ansang des Strei ts/ sondern auch w Dccurlu allzeit
noch vor der Lxecurion geschehen / und falls solche von dem
Bürgen unterlassen wird/so muß derselbe zwar statt des Haupt-
Schuldners bezahlen / verlieh« aber gleichwol deswegen obbe-
rührten kcßresz in punäo Inclcmmsarionis teinesweegs/ son-
dern es bleibt ihm solcher ohngeacht dessen noch allerwegen be-
vor. 6 ^ Hat er das sogenannte Lcncsscwm ccäenägrum^Äjo
num als eine Römische Rechts - 8ubnlirät heut zu Tag nicht
mehr vonnöthen / sondern tan um das / was er sowol für den
Haupt-Schuldner unmittelbar/als für die lüonft^^'ullOlcz au
der verbürgten Schuld entrichtet hat / obverstandencn ^e^rclä
suchen/ ohne daß ihm zu solchem Ende von dem Qcckcorc die

Ä vorlauffig ccciirt werden muß.

§. 15.

wurin l^ezrelz hat nur in folgenden Fällm nicht S t a t t :
wenn sich k'jclcjussol dessen ausdrücklich und specialltcr

mchrStatt b^ i ^h^ 2 ^ für eine zu contlahiren unfähige Person / z. E.
für einen Minderjährigen/ oder 3 ^ g ^ n ausdrückliches Ver-
bott oder Wiederwillen des Haupt - Schuldners/ oder 4 " in
unehrbaren Sachen z. E. für Hurm - Lohn / oder 5'" ^
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(ionanck auf klar- und deutliche Ar t iiclcjudlrt , 6 " wenn
er incledirc oder sonst unnützer Weis für den Haupt - Schuld-
ner / z. E. doppelt / oder einem falschen procurawli ohne
gnugsamer I ^ i n m a r w n , oder einem Minderjährigen ohne
Vormundschaftlicher üurkorität/ bezahlt / oder sich deren so-
wol ihm als dem Debitor! prmcipgli zukommend - percmpto-
lisch - und wissentlicher LxCcptionen nicht hierunter bedient,
7 " " wenn er zu frühzeitig bezahlt / welchensalls er jedoch den
«.ezrck nicht gänzlich verlieh«/ sondern nur die rechte Zeit da-
mit abwarten muß.

s. 16.

D ie Bürgschaft wird aufgehoben i " "wenn die Haupt-Von
Schuld selbst durch Bezahlung/ Novarion, oder sonst in an-D^
dcrwcg erlöscht. 2 ^ Durch den Tod des Bürgens / sofern
die Bürgschaft durch Geding oder Herkommen nur aus seine
Person Lebenslänglich eingeschränkt worden/ Massen sonst rc-
Zulariccr auch die Erben hierum haften. 3"" Durch Stellung
einer anderen tauglich - und anständigen Bürgschaft.' 4 "
Durch VcrfiieAlng der 26 kläejulNonem bestimmter Zei t ,
nicht aber wenn der Ocä iwr den Haupt-Schuldner über die
paäirte Zahlungs-Frist weitere Nachsicht ohne des Bürgens
Vorwissen giebt / es wäre dann bemelte Frist nicht nur zur
Zahl - sondern auch zu Endigung der Bürgschaft ausdrücklich
bestimmt.

§. 17.

Ehe und bevor sich die Bürgsthaft auf obgedacsite WeisA"
endiget / tan 1 " ^ der Bürg die Entlassung nicht begehren, aus-En'
ser in folgenden drey Fällen/ erstens wenn der Haupt-Schuld-
ner inner bestimmter Zahlungs-Frist nicht bezahlt/ oderzwey-
tens durch üble Haus-Wirthschaft und sonst in grosscn Absall
seines Vermögens kommt / drittens wenn kÄejullor schon
lange Zeit in der Bürgschaft gestanden ist/ welche letztere Ür-
sach jedoch 2 ^ in k'icjcjuliiombuZ c0n6iti()nau3, folglich auch
in Amts - Bürgschaften niemal hinreicht / wenn solche gleich
dreyssia und mehr Jahr lang gedaurt hat. 3"^ Wer für <üor-
rcos äcbcncU Bürgschaft leistet/ tan wegm übler Haus-Wirth-
schaft eines lüorrci auch gegen den anderen die Erledigung der
Bürgschaft begehren. 4 ^ Wi rd einer aus mehr 6 o l M e j u 5
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sorjbu5 der Bürgschaft erlediget, so tonnen sich deswegen auch
die übrige nicht für erlediget achten.

§. 18.

i " " Hat der Oecktor gegen den Bürgen nnd seine Er-
ben um der Bezahlung wegen lüonöiäiOncm certi vcl incclti
cx 8tipul3tu, und hindert hieran nicht,daß er auch mitFaust-
Pfand oder l ^po t kcc versehen ist , es habe sich dann k'i^c«
jutldr nur in 8udll6iul?^ kiANOljF ö( ^/pOtkccX ausdrück-
lich verbunden , ausscr dessen muß er Occiitorcm gegen Ab-
tretttmg des Faust-Pfands
zahlen. 2 ^ Hat aus Seiten des Bürgens ^Ä io ^sgnäati
contraria gegen den Haupt-Schuldner um obgedachte In6em-
nilation S ta t t , Ulw da er (twan 3"^ ohne seinem Vorwissen,
oder gar wieder Wil len und Verbott für ihn Bürgschaft gelei-
stet hat, so tan er jetztbemelter Schadloshaltungs willen ex 5ic-
ßotiOlum (ZeNionc wieder ihn aAren. 4 " Kommt ihm um
obberührter Entlassung wegen (üonäiÄio cx I.cße zu. Wie und
auf was Weis er aber endlich auch 5 " cx I^czc a conccn^at.
Klag stellen möge, siehe (Ü06. ^uä. cap. 1. §. 15. cap. 4. §. 6.

§. 19.

Ruckbürg oder prokdcjussol muß mit dem j
re nicht vermischt werden, und dient nicht soviel zur Sicher
heit des OecktOnäi als des ersten Bürgens, damit sich die
ser allenfalls, wenn er bezahlen muß, wiederum an ihm rezres-
liren tan. Solchemnach wird es i'"^ mit Ruckbürgen in An-
sehen des ersten Bürgens ebenso , wie mit diesem in Ansehen
des ^rcckcoriZ gehalten, und wenn ^ d R k b ü h
seynd, so werden sie nnter sich pro
folglich kommt ihnen auch das L
M G K

mit diesem in Ansehen
deren Ruckbürgen mehr
N ^ s s K geachtet,

in obiger
B ü

f g c h h ch in obiger
M a s zu Guten, 3 '" Kan der Ruckbürg von dem ersten Bürgen
nur soweit belangt werden, als dieser in Schaden ist, und sich
bey dem lDebicorc princi^all nicht erholen tan.

3. 2O.

?i'6^ull0l Indcmmtatls wird zwar von denen Rechts-
Gelehrten unterschiedlich beschrieben, und öfters auch mit ver-
standenen Ruckbürgm cvnfunäirt, man verstehet aber allhier

keinen
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keinen anderen darunter als jenen, der sich nur aus den F a l l ,
wenn c>c6icor von dem Haupt-Schuldner das Seinige nicht
haben tan, zur Schadloshaltung verbindet, und wie nun seit
der Zeit , da das Lcnckcmm Qrcknis ausgekommen ist,lcßu-
löliccr tein^jciejussor mehr andergestalt, als in 5ubli6ium De.
bicolis pnncipall5 haftet, so fallt auch heut zu Tag all wei-
terer Unterschied zwischen dem riclejullore limplici ö( wöclH-
nitaris ganzlich hinweg.

§. 21.

Fponldr k'iciczulliOMZ und k ^ u l l d r stynd nur dem Na-Von
men nach unterschieden, und da der Rechts-Regul nach e i n s ^
ist , ob man eine Sach ftlbst, oder durch andere thut, so is t ' "
auch k^ejussol und ^anäawr ^iäejulliomä im Haupt-Wert
nicht unterschieden.

§. 22.

Heißt 1^° nach Römischm Recht, soviel als
ein?aäum Icz i r imum, Kraft dessen man die Bezahlung der
aus einem paäo nuäo beuchender Schuld dergestalt verspricht,
daß die vorige Obligation nichtsdestoweniger verblcibm solle.
Dasern nun 2^" das (^onNirmum eine fremde Schuld betrist,
so wird es heut zu Tag für eine wahre ? i 6cM i0n gehalten.
Betlist es aber 3"" des Qontticucntens eigene Schuld, so
wird es für ein blosse ^clpromiMon ^znmon , Wicderhol-
oder Bestätigung der vorigen Obligation geachtet, nachdem
heut zu Tag inter ?3Äa nu6a öc vcttita kein Unterschied mehr
ist, und jene so kräftig, als diese verbinden.

§.

Von Weibs-Personen überhaupt ist die Regul , daß sie Vo., Weib-
sich IntcrccMons - weis für andere nicht obliziren tonnen, N "
lMMassen ihnen solchenfalls kxccptio 5cnatÜ3 (üonsulti Vcl-

I h l ächstfld
ssen ihn s c h f p

j nach mehreren Innhalt nächstfolgenden 25. und 26^° §"
zu statten tommt. Von denen InterceMonibus verehelicbter
Weibs-Personm für ihre Ehe-Männer siehe besonders oben l>.
1. cap. 6. §. 33.

Q (» q q < 24.
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§. 24.

Verschiedene D ie Ar t und Weis sich durch InccrccllittN zu z
ist unterschiedlich/ nemlich 1 ^ da man eine bereits gemacht
fremde Schuld über sich n immt, und zwar entweder p
pations-weis UNd cumularivc per k'i^cjulliQncm, <Ü
t u m , ^ianäamm ^ oder "sran^ations - weis und p
durch die Novation, Lxs)l0MlM0N) oder sonstige des Haupt-
Schuldners bejchehene I^bcracion. 2 " D a man dem ande-
ren zu gefallen eine Nagel-neue Schuld macht/ und z. E.Geld
ausnimmt/ um solches sofort einem anderen überlassen zu ton-
nen / welchenfalls jedoch erforderlich ist / daß auch dem Ocäi -
rori diese Absicht nicht verborgen seye / anerwogen es ansonst
mehr für eine?lwcipal - Obligation, als IntercelNon angese-
hen wird.

§. 25.

Tons"^ Dergleichen weibliche IntcrccMoneg n u n , sie mögen
Vettel«,, gleich aus ein oder andere obgedachte Weis geschehen/ werden

i " " durch bemeltes 8cnacÜ3 (üonl^lcul?^ Vellejanum entträs-
tet/ also und dergestalt / daß dem Oeckron nicht nur Lxccp-
t io dissalls im Wecg stehet/ sondern wenn er bereits aus I r r -
thum bezahlt ist / mag er (üonckÄionc In6cbiri wiederum hie-
rum belangt werden. 2^" Hat das 8cnacÜ5 lüonsulmm nicht
nur in Darlehen/ sondern auch in all anderen tüomraÄen uud
Handlungen Stat t / worin sich eine Weibs - Person/ von was
Stand und Wesen sie immer seyn mag / aus obgedachte A r t
verbindlich für andere mrcrpomrt. 3 '" Is t gleichgültig / ob
der Ocöuor mannlich oder ebenfalls weiblichen Geschlechts /
i tem ob die Intcrccssion für Elteren/ Kinder/ oder andere ge»
schehen seye. 4 ^ Gehet mehr erwehntcs 8. d c^ons. nicht nur
aus die Erben / sondern auch aus l^iä^ullorcz, welche für die
jncerccäirende Weibs-Person gut gestanden seynd/ ohngeacht
sie gegen selbe keinen kezrclz mehr haben, item aus jene/wel-
che ex (üommW0nc einer Weibs - Person / und» zwar mit
Vorwissen des lülcäicoriz, für andere Blirgschaft geleistet ha-
ben.

§. 26.

§. 26.

8. (ü. Vcl!. hat nur in folgenden Fallen nicht Statt . 1 " ^ 3 ^ , wort»
Wenn sich eine Weibs-Person dessen ausdrücklich und spcci3>ve!̂ n,Ht
litcr begiebt / nachdeme sie dieser Freyheit vorhero gnugsam^t
und nach Masgab i"« Theils 6"" Aapitul 34'^° §" förmlich
erinnert worden/ wo beynebens aber auch bey einer Ehe-Frauen,
welche sich für andere mrerponirt/ des Manns Mitsertigung
in dem Kenuncianons-Instrument bey Vermeidung der l^ul
lirät erforderlich ist. 2 ^ Wenn sie ihrer lnrercclNon wegen
Geld oder andere merkliche Schantung annimmt/ es erscheine
dann/ daß sie dadurch nur listiger 2l5eis mäucirt und emge-
schlaffert worden scye. 3"" Daf t rn sie sich für die nemliche
Schuld wiederboltermalen und zu unterschiedlichen Zeiten der-
gestalt jnrcrpomrt / daß zwischen der ersten und weiteren In-
rcrpolicion wenigst zwey Jahr vcrloffen seyud/ welchenfalls je-
doch die Würtung der Odlizanon erst von Zeit solch - trafti-
gcr Wiederholung ansangt. 4 " Wenn die Schuld / wofür
sie mrercccljrt hat / zu ihrem erweislichen Nutzen verwendet
worden / oder ibr wenigst kein Schaden durch die lnrcrcession
zugehet. 5^ Wenn sie bctrüglich mit dem <I!rc6il0rc gehand-
lct/ ultd sich z. E. unter Manns-Kleydern versteckt/ oder ihn
auf andere qefticssene Weis eingeftlhrt hat. 6 ° I n Interces-
sionen für das Heyrath - Gu t / oder wenn der dreciiwr ein
Minderjähriger ist. 7"^ I ^ allen Fallen / worin die Imer-
ccssion ohnehin scholl null und nichtig ist/ z E. bey minder-
jährigen Inrcrccäcmen / oder da eine Ehe - Frau für ihren
M a n n ohne förmlicher kcnunciation und Orciosarion imer-
ccäirt / dann da braucht man das 8. (ü. Vcll. nicht mehr/ weil
schon aus andere Ar t geholffen ist. 8"" Wenn man sich mit
dieser Kxccprjon prncluckren laßt. 9"" Wenn sich endlich
eine Weibs - Person nebstl einem anderen InrercelNons - weis
mitnbljzirt/ dann da haftet dieser allein w soliäum, und hat
weder L.xcepclonem I^ivilionis, noch 8. <Ü Vcll. Ein ande-
res ist / wenn sie bcedc zusammen aus einer anderwärts her-
rührend - und vorrangiger Obligation (üorrei äcbcndi und
für ihren gemeinschaftlichen Occktorc miteinander gut gestan-
den seynd/ dann da hat zwar teins von beeden crmclte Einred/
wol aber Lxccpnoncm l)ivjli0nj5 und haftet jedes pro kack.
I m übrigen wird es i o " " mit Weibsbilderen, welche sich Bürg-
schafts-weis imcrpomrt haben / aus den Fa l l / wenn vielge-
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dachtes 3. (ü. Vcll. nicht Stat t hat/ ebenso / wie mit anderen
Bürgen gehalten.

§. 27.

Entweder hat sich 1 " " die Weibs-Person für eine bereits
-gemachte fremde Schuld nur cumularivc und acccssorie ob-
' l iß i r t , oder 2 ^ solche pnvarive aus sich genommen, oder z""
für Jemand anderen, und demselben zum Besten,eine ganz neue
Schuld gemacht. 1"" Falls bleibt dem (.lcckcorj seine ^ H w n
gegen den pnncipal'Schuldnern bevor, 2^« Falls hat er ge-
gen selben HAioncm reNituroriam vel rescilsoliam UM der
alten Schuld wegen, und z l " I M s ^ä ioncm milem vcl lN'
tticurc)ri2m aus dem (ÜomraH der Weibs - Person gegen je-

nen / deme zum Besten die Schuld von ihr gemacht
worden ist.

Eilftts
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Vl)N

§. 1.

jIcht jede Handlung, welche man etwa« der leichteren
Prob oder 8oI1enlmat wegen zu Papier bringt, sone
>dern nur jene allein heißt eigentlich domraHuz c^Ki.

ß p a l i u z , da nemlich der Empfang von^Geld oder ande-
ren Sachen in Hoffnung künftiger Erlag schrifftlich bescbeint,
und »die Kclwmion oder Bezahlung hierin versprochen wird.

§. 2.

Hieraus entspringt die sogenannte donckÄio certi ex
vci «ükiloßsapko , Kraft welcher der Aussteller um ''

die kcüicurion des bescheinigten Empfangs belangt werden tan.

s- 3.
D a mm dergleichen Bescheinigung von gutherzig- oder

dürftigen Leuten gern anricipjrt zu werden pftcgt, st greift
(^lcrcla non numerat^ kecumZe Platz, wodurch man ncm>
lich den Empfang wiederspricht, und solchen nur in Hoffnung
folgender Erlag vorläuftig bescheint zu haben angiebt.

3. 4 .

Dieselbe wird bald Klags- bald ll^ceptwn - Und p
weis angebracht, und zwar azcnäo . wenn der Aussteller w c ! , e e ^
gen unterbliebener Erlag seinen Schein Wiederum zurucksorde-""b"°«e^
ret, excipicnäo. wenn er um die keMrucion des bescheinig-
ten Empfangs belangt w i rd , replicanclo > wenn aus die Bc^
zahlung einer Schuld geklagt, die Quittung oder ^pocka da-
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gegen vorgeschützt/ unv hinwiederum replicirt w i rd / daß matt
nur 8pc kuwlX ^ulnelauomz quittirt habe.

§. 5.

Sie stehet I " " nicht nur dem Aussteller selbst / sondern
auch seinen Erben / Ackvalden mld Bürgen/ wieaikh m lüon-
<:ulsu denen Gaud-Glaubigern/ und zwar 2 " gegen denInn-
haber der Bescheinigung / dann seine Erben und Nachkommen
von Rechts wegen zu/ wovon 3 ^ Kauf- und Handels-Lem kei-
neswegs ausgenommen seynd.

§. 6.

? ^ l ch t nur i n Qau3ä k lu tu i z sondern auch in anderen
Handlungen hat selbe reZuIarircr S ta t t / ausgenommen 1 ^ "
jene/ worin man nicht leicht voraus zu bescheinigen pflegt/ wie
z. E. jn Oepol l to. Vergleich, Schantung / Kauf , Taujcb ,
M i e t h / Bürgschaft/ letzten Wil len und dergleichen. 2 ^ I n
Bescheinigungen/ welche über den Empfang Lands-herrlicher
kl^ttatiOnen von Beamten/(^Ocr5 und anderen Einnehme-
reu ausgehanViget werden. Z«" Wenn über die erste Beschei-
nigung nachhero eine weitete der nemlichen Post halber aus-
gestellt/ oder der Empfang in Änderweg mit Worten oder Wer-
ten neuerdings Zznolcirt und bestätiget wird. 4 ' " Wenn die
Dbrigkeit/ der »lotarjug. oder die Geznlgen/ vor welchen der
<^Kirozr2pKl.i3 oder das InNrumenr errichtet worden / aus-
drücklich hierin a n d r e n / daß die Erlag in ihrer Gegenwart
geschehen seye. 5 " Wenn aus die (^ucrclam spe^j^lircl ^ je-
doch nicht in der nemlichen / sondern einer anderer nacMgcnd-
besonderer Bescheinung oder sonst erweislichermaßin erst Hey
nach rcnuncirt worden.

§. 7.

lanll? D ie c^uerel muß 1 ^ aus Seiten des Ocdiroli5 gegen
ftinen Schuld-Schein und (ükilozrgpkum langst ̂ nncr zwey
Jahren / aus Seiten .des OcckcOliz aber gegen seine Quittung
und ^pockam langst inner dreyssig Tagen / und zwar 2 ^
von dem Daco der Bescheinigung / oder wnm solche nichf D>
M t ist/ von Zeit erweislicher Ausstellung angerechnet/ auch

3""

Von dem I^itterali oder (5!urO8r2pk2liO.

^'" ohne Unterschied/ ob dieses Klag- Lxception- oder kcplics-
weis gesihehe/ coram (üompcrcnrc angebracht werden. Nach
Versiiejsung solcher Zeit ist 4 " die c^uerel verjährt/ und soll
Niemand mehr einiges Gehör damit finde»/es seye dann gnüg-
lich zu beweisen / daß der bescheinigte Empfang nicht beschchen
seye/ zu welcher Prob jedoch weder Muthmassungen/noch Eids-
llclacion hinreichen / sondern es muß solche per t^eßgrivam
I^oci auc i cmpOl i z , oder sonst aus andere vollkommene Weis
gemacht werden.

§. 8.
daß derD ie sonderbare Würknng dieser Hucre! ist

Gcgentheil ohngeacht der in Händen habender stg
gleichwol den bescheinigten Empfang beweisen muß. Dasern
nun 2 ^ ftlber erprobt ist / so wird derjenige / welcher solchen
abgelaugnet hat / nicht nur conclemnilt, sondern auch seiner
Bosheit wegen willkürlich bestraft. Is t aber z"" die Prob
nicht gemacht, so wird ckNmzuirt/ ob man Klag-Lxccpnon-
oder 8.eplics - weis qucrcljrt hat. Erstcnfalls wild der Be-
klagte cictimrivc ablolvirt/anderensalls cleknirivc conäcmmrt/
drittcnfalls derjenige/ welcher den Schein empfangen hat / so-
wol zu desselben/ als auch des allenfalls hierunter empfangenen
Faust-Pfands kctticurion angehalten.

§. 9 .

Wie es zu halten seye/ wenn der Ehe-Mann selbst/
dessen Erben/ Kinder erster Ehe / oder auch seine (^eck
in (^oncurlli gegen den bescheinigten Empfang des
oder anderen eingebracht seyn sollenden Guts (Zucrela
numcratX Vorig vcl pscuniX auf die Bahn bringe«/ ist theils
oben ?. i.c:ap 6 §. 24. theils m (üocl ^^6 cap 20 §" 6 n.
5. A 6. mit mehreren versehen/ und soweit mm daselbst obver-
standencn Heyraths - und anderen Guts halber kein Besonde-
res versehen ist / bleibt es in all übngcn bey gegenwärtiger
Q l . Verordnung.
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wolftes
, insonderVon unbcnannten

heit von dem Tausch / und
rnacoriO) dann dem Spiel, Wettung,

Wechsel/ und anderen dergleichen

§.

Von
Tl^Hlbu« in»
nomingti«
Übllhaupt.

) r d unter dem (^ontraäu innomlnatO eine (üon-
vemioli verstände«/ welche weder einen IczZlen
Namen, noch durch das Gesatz bestimmte ge-

wisse Gestalt hat , wobey 2^" das Römische Recht auch eine
d Ä u l a m , das ist, eine würkliche pr^t tanon , wo nicht bee-
der- doch wenigst einerseits erfordert, also und dergestalt, daß
vor ein-oder anderseitigen Erfolg derselben die Reue auf bceden
Seiten/ sonst aber nur aus Seiten desjenigen/ der das Sei-
nige bereits Prett in oder gethan hat/ allzeit noch Platz greift,
sohin lediglich in seiner Willkur stehet/ ob er bey der <^0nvcn>
t ion beharren oder davon abgehen wolle / wohingegen der an-
dere / welcher seines Orts noch nichts pr^tt i r t hat / an den
(üoncraä gebunden bleibt/ und ohne des anderen Theils Ein-
verstandnuß nicht mehr davon abweichen tan. Wie nun aber
3"" heut zu Tag weder in benannt - noch unbenannten «üon-
vcntiomn von der Zeit an / da man« einmal schlüßig mitein-
ander worden/und sich zu etwas verbunden hat/einer einseitiger
Reue und Abweichung mehr Platz gegeben wird/ so pflegt man
nicht soviel aus die ?lXttat ion, und wie weit solche eiu - ober
andererseits würtlich geschehen seye / als aus den endlichen
Schluß der Handlung/ mithin auch mehr aus das natürlich- als
Römische Recht hierin, zu sehen/ woraus sich 4 " weiter crgiebt,
daß die unbenannte (^oncraÄ heut zu Tag mehr unter die c^on-
traÄuz d?onlenlliale3 a lsKeal^ gehören , weil zu deren ?cr-
teÄion die Uebergab oder p r ^ ^ r i o n eben nicht erforderlich /
sondern beedersemger (^onlenz hinlänglich ist. 5" Greift rczu-

Von unbenannten (^omragen und von dem Tausch :c.

olme besonderer Ausnahm alles hierin Platz/ was oben
p. I. von (^onvemionen überhaupt vorkommt/ und ist nicht

weniger auch oben cap. 2.§. 1. n. 2. bereits verstanden/ wel-
chergestaltcn (^onrraäuz N0mm2tu3 durch beygefügt- und be-
sondere ?2Äa und lülausulaz zuweilen in innominawl^ cic-
ßcnerire. D ie ^Ä ion aber welche 6 " hieraus entspringt,
wird ^ Ä i 0 in faäum vel plXlcnpnz Vcrbi3 genannt / und
ziehlct dahin/daß dasVersprochme sowol ein- als anderen Theils
erfüllt werde. I m übrigen werden 7"" die unbenannte (^on-
rraÄ gemeiniglich in l<cZul3lc3 nnd IllezuIareZ getheilt / V0tt
jenen siehe §">" lcq. 2. Diese hingegen pflegt man darum !r.
lcßu1arc5 zll nennen/ weil sie sich mehr der Natur und Eigen-
schaft eines benannten ^onrraäs näheren/ und obschon keinen
Iczal-und jun6jschen/ doch einen eigen- und besonderen Na-
men haben. Insgemein begreift man zwar nur den Tausch,
und sogenannten c^ontraÄum HlUmatorium darunter/ wel-
chem man aber den Spiel- Wettung- Wechsel - und Lehens-
(^onrraH hier ebenfalls mitbeysügt. Der letztere gehört zum
Lehen-Recht/ folglich aä cap. 13. .Die übrige aber siehe
l 3. A

U l .

§. 2.

mnomina t i rezulares bestehen 1 ^ darin/I"lond<r-
daß entweder beederseits etwas gegeben oder gethan/ oder a b e r ^ '
nur einerseits etwas gethan/ und anderseits gegeben werde/ zu
Latein clo ut äc3, facio ut kaciaz, 60 uc faci33) facio ut cl«.
D a nun 2 " dergleichen auch in (^o l ic raÄlb^ n o m i n a l ge-
schiehet / so wird der Qonr raä solang nicht pro innominaco
geachtet/ als die 26 n o m i n a l e m erforderliche 8ut)Ü2lnial kc -
q^iNra vorhanden seynd. 3 ^ Laßt sich hieraus leicht erkennen,
wohin die zumal unter Burgers - und Bauers-Leuten sehr ge-
brauchige sogenannte Uebergaben eigentlich gehören / und ob
man solche für einen Kauf - Tausch- oder anderen ( Ü ä

anzusehen habe?

§- 3

Tausch-oderpermutations-^ontlIÄ, da man
Sachen von cinerley Ar t ( k n cju5äem ^pccici) z. E. Pferd
für Pferd / Klcid für Kleid eigentümlich gegen̂  einander aus
wechslet / und übergiebt / ist von obbemelten

S s s s s
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ut 6e3 eben darin unterschieden, daß dieser auch in Kedu5
ßibilidu5 oder ckverlN 8peÄci Statt hat, und daß das Eigen«
thum hierin nicht allzeit wie m pcrmmarionc , sondern öff-
ter nur ein anderes Recht transkerirtwird, sowol dieser als je-
ner (^onrraä aber 6iüjnßmrt sich von dem I^Imuo darin, daß
in beeden rc^ularircr gleich Anfangs rcclprocirliche plXttano«
ne3 conttltuirt werden, wohingegm sich in 5/luruo die plX-
Nation oder kcttitution auf Seitm des K4uw2t2lji erst mit
der Zeit ergiebt.

§. 4

^mü Wenn Jemand eine geschätzte Sach um solche zu ver-
handlen, und mit dem Beding übergeben w i rd , daß sie^entwe-
der in Namrä oder dem Werth nach, wie sie angeschlagen wor-
den, wiederum rcNirmrt werde, so heißt es d^nt laÄuz H M -
macorws, und wird insgemein der Trödl - oder Dantlcrs-
<Ü0nrlliä genannt, weil man das, was man durch Dantler
verhandlen lassen w i l l , gern aus solche A r t an sie zu übergeben
pflegt. Solchemnach werden 2"" hauptsächlich zwey Dinge
hierzu erfordert, nemlich daß erstens die Sach , welche man
anderen zu verhandlen übergiebt, in vorläuffigen Anschlag ge-
bracht , und zweytens dem Verhandler dabey frey gestellt wer-
de , ob er die Sach selbst wiederum in » lawrä, oder nur ver-
standenem Anschlag nach im Werth reNiruiren wolle. Er-
manglet nun 3"" eins von beeden, so ist es entweder eine blosi
st c^nmmil l ion und Vollmacht, oder wenn solche nicht
ti5, sondern um gewissen Lohn übernommen w i rd^ eine"
tio (^onäuÄiO, oder wenigst tcin (^ontlaÄliz
mehr, sondern eine ganz andere Handlung. Gleiche Beschaf-
fenheit hat es 4 " wenn der Verhandlcr nicht den gleich an-
sanglich raxirt- sondern nur jenen Werth, um welchen die Sach
von ihm verhandlet worden , rettimiren solle, dann da ist
es ebenfalls kein ^onrraäuz HRimaconuz mehr, sondern
ÜVl2n62cuM)0dcr gestalten Dingen nach Î ocano dc>n6uäi0.
Falls aber 5^ die geschätzte Sach gar mit dem Geding zum
Verfalls übergeben wird , daß der Gewinn oder Uebcrschuß,
um welchen die Sach höher ausgebracht wird , vertheilt wer-
den solle, w ist es vielmehr ein 80cictäts-(^ncl2Ä. Sonst
hindert 6 " an dem (^oncraäu HAimarorio weiter nicht, daß
man den Verhandler seiner Mühe wegen sonderbar belohnt,

Die
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Die Würkung dieses (üontrIÄs bestehet 7^" hauptsächlich da-
r i n , daß der Empfänger das Eigenthum der ihm solchergestalt
übcrgebener Sach mittels der Aushändigung erlangt, welches
sich hingegen in ^lanäarario oder I^ocacore Operarum ganz
anders verhält. Hieraus aber folgt 8 " daß, wenn die Sach
allenfalls zu Grund oder verlohren gehet, alsdann der Empfän-
ger selbst den Schaden, wie jeder anderer Eigenthümer, zu tra-
gen habe, und muß er solchenfalls y"° nichtsdestoweniger ver-
standenen Wcrth derselben vergüten, immasen auch in all der-
gleichen man eins nicht mehr
plXttiren kan, jedesmal das andere geleistet werden muß. D a -
hingegen bleibt ihm auch i O " " der Gewinn allein , wenn die
Sach um höheren Preis, als selbe caxirt worden, von ihm ver-
handlet wird. I m übrigen hat 11 "^ die ä Won , wodurch man
entweder die übergebene Sach, oder dm caxirten Werth der-
selben wiederum zurückfordert, einen besonderen Namen, und
wird insgemein /Lüimacoria genannt.

§. 5.

Spiel bedeutet i°"> einen Ver t rag , Kraft dessen der auf-
gesetzte Gewinn demjenigen zu Theil wi rd, welcher das Spiel
der Abrcd oder sonst üblicher Regul nach gewonnen hat. Es
scynd aber 2^° unterschiedliche Gattungen dcs Spiels , dann
entweder wird hierzu gewisse Leibs- oder Verstands- Geschick-
lichkeit erfordert, oder es kommt aus blosscs Glück hinunter
an, oder es giebt Glück und Geschicklichkeit zugleich den Aus-
schlag , die erste werden Kunst- die Undere Glücks- und lla-
23lä' die dritte aber vermischte Spiel ( I ^ 6 i ^ r j5 , k'orrunV.
vcl Klixrj) genannt. Soviel nun z"° die blosse Kunst-Spiel
z. E. Scheiben - Schüssen, Ballhaus, Bil lard , Schach :c.
wieauch die vermischte Spiel , z. E. L' Ombrc, pjq^er, (^ua-
clrillc, l a r a q u e , ^r ickaquc, und dergleichen betl i f t , stynd
dieselbe weder aus Borg noch baar Geld verbottcn, sondern
was hierunter verspielt worden, das kan der verspielende Tbett
auf Begehren zu bezahlen sowenig weigeren / als das Bezahlte
wiederum zurückforderen, sofern es nur redlich im Spicl zuge-
gangen, und anbey mit der Geld Setzung, die nach eines je-
den Stand, <-2l2Äcr oder Vermögen gebührende Mas bcob-
achm worden. Wohingegen es 4 " dergleichen falsch- oder
nbcuutWgen Spiels halber, wie nicht weniger soviel das Wür-
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ftl, J a r g o n , pallcrtc und ander- auf blosses Glück gerichte-
tes Spiel belangt, bey der Lands-uud Policey-Ordnung,dann
denen Qcncralien von 28'ü" 3̂N< 1736. und 28'k" ^UA. 1747.
noch serner sein Verbleiben hat, also und dergestalt, daß 5 "
der gewinnende Theil nicht nur das, was er aus Borg gewun-
nen hat, nicht forderen tan., sondern vielmehr das Empfange-
ne dem verlustigen Theil auf Begehren wiederum reNiruiren
muß. Nebst deme soll 6 " sowol der Gewinnend - als Ver-
bietende, und zwar das erstemal um ein D r i t t l des Gewinns,
rclpcÄivc Verlusts, das zweytemal um zwey D r i t t l desselben,
endlich aber das drittemal gar um soviel, als der ganze Ge-
winn, rclpeÄivc Verlust betragt, über obige Zurückgab ge-
straft, gnnebens in dem pkarIO-Spiel der Lanco conklcirt
werden. 7 " " Seynd die Kaffee. Schenken, Wein - Wirch und
Bier-Zapfier, welche dergleichen verbottene Spiel gestatten,
das erstemal um 50. ft. das zweytemal um iOo. fl. das dritte-
mal mit Aushebung ihrer Gerechtigkeit, andere pärricular.
Haus-Herrn aber, wegen sothanen in ihren Hausercn wissent-
lich gcdultetm Spiels, willkürlich zu bestraften. 8"" Kommt
dem Angeber ein D r i t t l , und eben soviel auch dcr Obrigkeit,
worunter sich der Fall begiebt, von obiger Geld- und (.onk-
fcarions - S t ra f zu. y"" Hat zwar die S t ra f nicmal S t a t t ,
wenn solch- verbottcnesSpiel an einem mit lpcc^I-Lands-hcrr-
lichcr (^onccllion dessalls begabten O r t getrieben wird , es
seye dann Betrug oder grosse Uebermaß hierunter zu Schulden
gebracht worden, welchcnfalls nicht nur das aus Bora Ver-
spielte nickt gefordert werden mag , sondern auch das bereits
Bezahlte ausBegehren wiederum zurück zu geben, anncbcns ge-
gen die Txcc^nren mit willkürlicher S t ra f zu verfahren ist.
iO"° Wenn fremdes Geld oder G u t verspielt w i r d , und der
Eigenthümer mit seinem Eid oder sonst beweisen kan, daß das
verspielte Gelt oder Gu t sein gewesen, so soll man ihm solches
ohne Entgeld wiederum verschaffen, und den Vcrspieler beson-
ders deswegen bestraften. Nachdem auch 11 " " fs^ verbottene
Spiel Schulden öffters llmulirte Obli^ationes ausgestellt zu
werden pjk'gcn, so soll man bey vorwaltenden Verdacht nicht
daraus crl ennen, ohne dem ^uramenco p u r ^ r o l w ) oder wenn
der Verdacht groß ist, dem Hupplcrorio Platz zu geben.

Von Wet
s. 6.

Wettung, zu Latein 5ponl l0, ist eilte Convention über
die Wahrheit oder den Ausgang einer Sach dergestalt, daß der-

jenige,
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jenige, dessen Meinung damit übereinstimmt, einen gewissen
Gewinn haben soll. Gleichwie nun 1"° all andere (.onven-
rioncz in unehrbaren Dingen nicht gestattet werden, so gel-
ten auch dergleichen Weitungen nicht, desgleichen seynd 2 ^
all zu höh - und cxcclNve Wcmmgen nicht zulässig, sondern
sollen allenfalls von Ambts-wegen gemässiget werden, lnckk-.
t'crcnr-und gleichgültige Dinge seynd z"° nicht davon ausge-
schlossen , und ob man wol 4 '" rezulIncer über die Wahrheit
oder den Ausgang dcr Sach nur soweit, als solche zur Zeit
der Abred noch ungewiß oder unbekannt ist, gewettet zu wer-
den pjiegt, so ist doch die Wcttung gleichwol über eine bekannt-
und gewisse Sach nicht kraftlos, wenn nur kein Betrug oder
gcsiicssene Einführung hierunter vorgehet. 5^ Is t cinerley,
ob es eine gcgcnwarrtg-vergangen-oder tlmftige Sach betrist.
6 " Kan der grossm Ungleichheit halber keine Wcttung ange-
fochten werden, wenn sthon zchen und mehr gegen eins ge-
sttzc wird. 7 " " Dafcrn die Sach nicht zum Ausgang kom-
mcn tan , ohne daß vorhero einer oder bccdc wettende Theil et-
was thun, so verlichrt derjenige die Wet t , welcher das, was
er. tlmn soll, gejliesscner Weis nicht thuc oder hindert, z. E.
da man mit einem um die Oberhand im Lauffen oder Scbiesi
scn wettet, und derselbe ohne chchafter Hilldernuß nicht laus-
scn oder schicsscn w i l l , so hat er die Wctt verlohren. 8 ^ Er-
gicbt odcr vcrik^rt sich aber die Wahrheit, oder der Ausgang
dcr Sach auf keiner Seite, z. E. da beede im Wett - Lauf das
Zichl zu gleicher Zeit erreichen , oder einen ganz gleichen
Schuß thuu , so hat kein T lml die Wette verlohrcn oder ge-
wmmen, sondern es gehet eins mit dem anderen aus.

1 " " Giebt einer dem anderen entweder baar Gcld mit
oder ohne Aufgeld, oder verstehet sich sonst mit demstlbcn/daß
er ihm selbst oder eincm anderen benannten inner gewisscr Zcit
eben soviel durch sciuen Freund erlegen lasse, und zu solchem
Ende einen oder mehr Wechsel- und ^v i ld Brics ausbäudige,
so pftegt man es einen Wechsel oder ( ^mracwm d^mbia-
!cm zu nennen, wobcy 2 ^ derjenige, welchcr das Gcld mn
der Uebermach- oder Uebcrwechslung wegen qicbt, iltc>qcmcill
ter Kcwjr rcm, der andere hingegen, wclcbcr solches übcr-
macht, dcr Wechsler oder Irassanc. der Freund adcr, an wcl-

T t t t t
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chen man den Wechsel traMrt / der CorrespOnäcnt, ulld end-
lich derjenige/ welcher denn Wechsel-Brief innhat, eigentlich
der kr^lentant benamset wird. D a nun z ^ hj^ WcchselSa-
chen überhaupt in hiesigen Lhur-Landen kein besonder-privile-
8'ltes Recht vor sich haben / sondern wie andere Handlungen
nur nach gemeinen Recht« beurtheilt zu werden pftegen, so ist
auch 4'" nur soviel hicvon zu bemerken, daß dek Wechsel-ü
trag nach unterschiedlichen KespeH deren hierunter
render Personen allzeit mehr Handlungen in sich begreift/ im-
massen zwischen dem Kemittencen und Trassanten bey bezahl-
ter Valuta ein lüontraäus ^lanclari, bcy unbezahlter ein (

inn0minatu5, zwischen dem Trassanten und
p / wenn anders der Wechsel-Brief nicht

sondern acceptirt wird/ ebenfalls (üontraäus ^lanäati, oder
dafern die^cceptation nur Ehren halber (per ^ o n o r ) gescbie-
het/ ein ()uali-lI!0nrl2Äu3 ex die^Otiorum (^cstione, zwi«?
schen dem ^cceptanten nnd plXsentanten ein paäum lüonlti-
t u t i , endlichen so offt der Wechsel-Brief von dem Pl-Zelentan-
n n an einen anderen weiter A n n und inäoMn wird/zwischen
dem Indossanten nnd Inäossaten wiederum ein ü ä

^ (,el!iOn oder ^l l i^nation vorgehet.
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§. 8.

'Nach Römischen Rechten werden zwar weder r>a2a NU-
c!a noch vcKica, Iczicima, vel achcäa unter die (üontraÄuz
innominat03 gezehlet/ wie aber obverstandenermasscn heut zu
Tag unter all diesen Handlungen wenigst quo aä Vim öc L5-
Kcacian^ odlizanäi tein Unterschied mehr ist / so gehören sol-
che gleichfalls mit anhero / und wird sich übrigens lediglich auf
das bezogen / was insonderheit von ^uckcial - und kxtrajuck-
cial > Vergleichen / wieauch von denen per kwdum ^äÜ3 in-
tcr VlV05 gepflogenen paÄiä 8ucccssc)lij3) Dot2llbu3) Do-
nationibuä ^ k'iäcicommiN^ , parenturrf intcr Î jdclc>3 Di-
vjsi0nidu3, dann <ü()nKitulj3, und I^ypo^ec Verschreibun-
gen bereits anderwärts theils in gegenwartigen/ theils w
li ^ ä i i i mit mehrern versehen ist.

reichendes
Von

besonders von der
Kkoäi2)lltld

all anderen.
§. i.

N verschiedenen Handlungen wird der donlenz offt oh-Bon
ne oder gar wieder Willen deren Interessenten aus ei-"
ner oder beedcr Seiten von dem Gesay selbst lupplirt/

zwar aus der natürlichen Billichteits - Regul/ nach wel-
cher i " " ein jeder dasjenige wi l l / was ihm nutzlich scheint/2^
keiner mit des anderen Schaden bereichert werden soll / z"«
Niemand das donlequens zuwieder seyn mag/ deme das ^n>
cece6en5 gefällig gewest. Vergleichen Handlungen nun wer-
den insgemein (Huali-^ontraÄuz genannt/ und nicht anders
beunheilt / als hätten allersettige Interessenten ausdrücklich
daraus eingewilliget / ob sie schon etwan ein ganz anderes bey
sich gedacht oder gewolt haben. Dieselbe bestehen in folgenden
besonderen Gattungen.

§. 2.

Dreyzehendes

Wer ein aussergerichtlich - fremdes Geschäft nicht
Schuldigkeit / sondern sreywillig/ zwar ohne Befehl und
wissen dcs pnncipalens/ jedoch demselben zum Besten auf sich
nimmt/ der heißt diezotiol-um Oeltor, und muß 1 ^ nicht
nur das übernommene Geschäft/ samt allem / was dahin ein-
schlagt und anhangt / mit gebührenden Fleiß fort - und soviel
wenigst an ihm ist / ausführen / sondern auch das hievontwc-
gcn an sich Gebrachte dem?rincip2lcn zustellen und verrech-
nen. Nebst dcme leistet er 2 ^ lczulariter Do lum, (üulpam

öc levem) zuweilen gar levillimam und <Ü3<Iim for-
wenn er sich nemlich entweder vor anderen weit fleis-
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sommunlo.

sia-und geschickteren (3ctt0lidu5 eindringt/ oder eines gefähr-
lich-und ungewöhnlichen Dings unterziehet/ oder gegen des
kllncjpalens ausdrückliches Verbott handlet, z ^ I n Sachen/
welche ohne seinem Zuthun unfehlbar zu Grund gegangen wä-
rcn/ pr^tt ir t er weiter nichts/ als Dolum öc (üulpam IZtam.
Dagegen ist 4'° billich / daß' I^ezonorum Qcttor von dem
?lincipalcn nicht nur um die auf das Gesthast verwendete nö-
thig - o^er nutzbare Kosten / sondern auch um all anderen un-
vermeidlichen Schaden uud Entgang vergnügt und indemni-
Nrt werde/ ausser soweit er etwan 5" gegen ausdrückliches Ver-
bott des prmcipIlens / oder nicht zu seinen Nutzen hierunter
gehandlet/ oder sich crweislichermasscn mehr ScfMtungsaveis,
als auf verbindliche Ar t der Sach angenommen hat/ doch wird
6'" der Nutzen nicht soviel von dem glücklichen Ausgang des
Handels / als aus der Wahrscheinlichkeit desselben / dann der
guten Inrcmion uud Ar t / womit solcher rraÄlrt worden/ be-
urthcilct/ worinsalls 7^° ^czoriorum Ncttor in Zweifel al-
lemal die bejsere ?lX5umpri0n für sich hat. 8'" Wird um
all obvcrstandenes dem pljncipalen ^Ä i0 ^ezot iorum <3c-
ttorum 6ireÄ2,hingegen (-clioll contlaria eingeräumt/ und
stehet 9"ö der letzteren HÄion nicht im Weeg / daß rrincjpgi
ein puppil l , Unsinniger oder sonst sich selbst zu o b e r e n un-
fähige Person seye. Wo l hingegen hat i o " " ^ ä w clireÄa
gegen dergleichen Personen nicht Stat t / ausser soweit sie sich
mit Schaden des plincipglens bereichert / oder etwan gar I)o-
lo M2I0 Straffmassig hierunter gehandlet haben.

§. 3.

(üommurnon oder Gemeinschaft muß I">ö mit der 5ocictat
nicbt vermischt werden/ dann obwol auch 3ocjj oder (^ompa.
ZN0N3 in (^Ommunione beysammen stehen / so gelangen sie
doch andergestalt nicht / als durch vorläuffige (Convention
und allcrseitige Einverständnuß dahin/ allhicr aber ist die Re-
de nur von jener Gemeinschaft/ welche sich von nngefehl/ oder
sonst mehr in der Sach selbst als dem S inn «nd Willen deren
Mitgemcincrn crgiebt / z. E. da eine Sach zugleich an mehr
verschenkt oder vermacht wird. Wer demnach 2 ^ auf ein-
oder andere Weis in Kommunion tr i t t /der williget jpld ka-
^ 0 dahin ein / daß nicht nur die Sach/ samt allen davon ab-
gefallenen Früchten aus Begehren ein - oder anderen Theil-
Habcrs abgetheilt / sondern auch einem jeden das zum Besten

des

des gemeinschaftlichen Guts cx propre Verwendete wiede-
rum erstattet werde. Zu solchem Ende stehet 3^ jedem aus
ihnen die sogenannte /^äio commum ciiviclunclo gegen ein-
ander zu/ und' gleichwie sich selbe 4 " von der ^äionc i^mi l iH
Kercilcun^X nur soweit unterscheidet / daß durch diese nichts
als gemeinschaftliche Erbschaften / durch jene hingegen all an-
dere parricular- Sachen und ^ura communia abgetheilt wer-
den , so greift auch in gegenwartiger ^Äion alles Platz / was
oben karr. 3. cap. 1. § 14 ausser soviel den l>ium. i o . 13.
und 14. betrift/ von Erbjchastlichen Vercheilungen versehen
ist. Solang man aber 5^ in unvertheilter (üommunion bey-
sammen verbleibt/ so kan kein Theil-Haber einseitiger Weis
ohne denen anderen in gemeinschaftlicher Sach mit Fug etwas
thun / greiffcn auch die klajora dissalls nicht Platz / und hat
jeder aus ihnen nach der bekannten Rechts-Regul: ()uQ6 in
k e communi mclior sic lüonclitio psol^ibentiz , die Befug«
nuß/ nicht nur den anderen an all einseitigen Versügungcll zu
hindern / sondern auch allenfalls die Wiederherstellung der da-
durch geänderter Sach in vorigen Stand zu begehren/ ausge-
nommen 6 " in folgenden Fällen: nemlich fürs E l f t e in noth-
wendigen kcpararionm des gemeinschaftlichen Guts / Massen
solche kein Theil-Haber zu hinderen vermag / sondern vielmehr
pro kacä seines Antheils mit denen bcnöthigten Kosten con-
cmriren muß. Z w e y t t N s wenn ein Theil-Haber seinen An-
theil an einen anderen Mitgemcincr oder Auswärtigen verällsi
sen oder überlaßt. D l l t t e N ö in Verfügungen/ wodurch de-
nen übrigen kein Schaden oder Nachtheil zugehen kan. V t k ^
t c n s wenn das gemcinsthaftliche Gut von einem Thcil so be-
nutzt wird / wie es jedem Mitgemeiner nach Recht und Qd>
lcrvanz zustehet. Fün f tens wenn dem pudlico daran liegt.
Sechstens wenn die andere von einseitiger Verfügung Wis-
senschaft gehabt/ und gleichwol dazu geschwiegen haben.

§. 4.

Durch die sogenannte Lczem KKockam wird verordnet
das / was bey obsthwcbcnd - grojser Schiffbruchs - Gefahr von
der Ladung oder anderen aus dem Schiff befindlichen Sachen
zu Rettung der übrigen ausgeworffen wird / auch von diesen

U u u u u letzte.
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letzteren mittels propOltjomrlichen Beytrags wiederum vergü-
tet werden muß. D a nun hierbey hauptsächlich zwey Stück,
nemlich der Auswurf und der Beytrag in Betrachmng kom-
men, so ist i°°° des Erstens halber gleichgültig, ob eigne oder
fremde Sachen von dem Schiffmann selbst, oder von anderen
ausgeworfen werden, sofern es nur 2 ^ aus Noch und un-
verschuldeter grosser Schiffbruchs - Gefahr zu Rettung des
.Schiffs geschehet, auch eine solche Ordnung hierunter beob-
achtet wird, daß man vorzüglich die Sachen von schwerer Last,
und geringeren Werch auswirft. Ve r Beytrag hat 3 ^ j ^
solchen Fall nur soweit S t a t t , als man einerseits durch den
Auswurf zu Verlust und Schaden kommt, anderseits hinge-
gen bey dem Seinigen dadurch erhalten w i r d , dann wenn der
Schiffbruch nichtsdestoweniger erfolgt, oder das Ausgeworf-
sene durch Wasser-Taucher, oder soust ohne merklichen Scha-
den wiederum erlangt w i rd , so tan der Beytrag nicht gefor-
dert werden,massen das in alteren Zeiten üblich geweste Strand-
oder Grunv - Ruhr - Recht langst wiederum ausgehoben ist.
Sonst aber müssen 4 " alle, welchen an Erhaltung des Schiffs
oder der Ladung gelegen ist, mithin auch der Schiff-Meister
selbst concurriren, ohne Unterschied, ob die Ladung in kost-
baren oder anderen Sachen bestehet. Zu dem Ende wird 5^
sowol Schiff als G u t , Geworffen-undUngeworffenes in An-
schlag gebracht, ausgenommen, was jeder in Kleidung oder
sonst etwan am Leib bey sich tragt. 6 " Werden die zu Ver-
lust gegängelte Sachen nach dem W e r t h , wie sie angeschast
worden, die erhaltene aber, wie sie vertaust werden können,
nach Abzug deren I'rgnzport und anderer billicher 5pclen durch
unpartheyische Leut geschätzt, sofort 7 " " aus dieser Zusam-
men gebrachter ganzer Klalla die c^oncurrcnz formlrt, derge-
stalt , daß, wenn z. E. sowol geworffen - als unaeworffenes
G u t nebst dem Schiff aus drey tausend , und der Verlust auf
drey hundert Gulden geschaßt ist, alsdann jeder Omcurrcnc
N!jt zehen per lUenw zu cOnculliren, sohin auch der verlustig-
te Theil an seinem Schaden mehr nicht zu tragen hat. 8 ^
Kan der ^rrctt aus die lalvirte Ladung, und das Schiff solang
gelegt werden, bis obige lüancurrenz geleistet ist. y°° Hat
stlbe nur in 8ubl1(iium mithin aus den Fa l l , wenn die Noch
And Schiffbruchs - Gefahr aus Verschulden des Schiffmanns
durch Ucberladung, unvorsichtige Fahrt, oder sonst veranlaßt
worden , andergestalt nicht Platz , als wenn der schuldhaste
Theil nicht mehr lolvenäo ist. Gleichwie übrigens ic>^ ge-

dacy-
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dachte I.ex kkocüa lediglich aus die natürliche Billichkeits-Re-
gul: Omnwm (^OMliburiOnc larcicnäum, quoä pro om-
nit)u5 impcnlum ctt, mithin auch aus obvcrstandenes pl inci '
p i um, daß keiner mit anderer Leut Schaden bereichert werden
solle, sich gründet, so wird dieselbe von verstandenen Schiff-
auch auf all andere Schäden, welche man nicht seines eignen
sondern gemeinschaftlichen Bestens wegen zu leiden hat, per
älßumcnmm^cßiz exren6irt/z.E.da einer um die ausgeschrie-
bene Brand-Steuer, oder andere Anlag für das ganze Vor f f
cxcqujlt/ oder bey entstandener Feuers-Brunst ein Haus nie-
dergerissen wi rd , um andere in grosser Gefahr stehende Hau-
ser oder Gebäude von dem Feuer dadurch zu retten / und der-
gleichen.

§. 5.

Was aus vermeintlicher Schltldigkeit und Irrthum m-
äcditc bezahlt oder gegeben wird , das muß der Empfänger
oder seine Erben auf Begehren cx (^onckAionc inclediri wie-
derum zurückgeben , wobey jedoch vier Haupt - Stücke zu be<
trachten scynd. 1 ^ Wenn das Inäebicum noch nicht wnrk-
lich bezahlt, oder gegeben, sondern nur als eine vermeinte
Schuld aus Verstoß mündlich oder schrifftlich versprochen oder
versichert worden , so hat lüoncljHio lndebin per ^locium
^Äjoniz zwar nicht, wol aber Lxccpcions-weis S t a t t , ohne
Unterschied, ob mau in lirrorc A Ißnoranciä ^uriz aur k'aäi
hierunter verlort habe. 2 ^ Was nicht als eine vermeinte
Schuld aus Irr thum und Unwissenheit, sondern wissentlich
inclcbicc bezahlt wird, das kan auch der bekannten Rechts-Regul
nach: (^ujus per Lrrorcm 6ati keperitw, Mu5 conlulco 6a-
t i Oonacio ctt, nicht mehr mittels gegenwärtiger CknckÄjon
zurückgefordert werden, wenn anders der Zahler eine Person
ist, welche mit Fug etwas verschenken oder vergeben tan, und
der Empfanger es auch seines Orts nur für eine Schankung
ausnimmt. 3'° Bleibt es mit Beyscitsetzung deren von denen
Rechts-Gelehrten beigebrachter vieler ViltmäiOnen bey der
in praxi bcwenhister Meinung, daß gegenwärtige (üoncliäio
nur in l impl ic i , das ist, in einem solchen lnckbjto Platz greift
fe , welches weder in Ob l i ^ rwne wamrali noch Qvi l i eini-
gen Grund hat, folglich ist auch eine blosse Qdlizario Nam-
l3ll8 zu Ausschliessung dieser Klag hinlänglich,ausgenommen in
Sachen, welche ^urc Qv i l i ausdrücklich verbotteu seynd,z.E.

u uuu!l 2 die



446 Vierten Theils, dreyzehendes (apitul

die von minderjährigen Personen ohne Vormundschaftlicher
^u t kon ra t , oder aber von Weibs-Personen ex ri6cjullion<-
beschehene Zahlungen und dergleichen , soviel endlich 4 " den
Beweis in sothaner ää ion belangt / siehe §""" 5^ . 6.

Von <2usli. Conttaälbu« überhaupt« 447

Von der

inäebm.
das

§. 6.

seynd folgende Fälle zu unterscheiden, i ^ Wenn
lcum nur aus Verstoß versprochen, und die aus-

Qdlizanon keine (üaulam 6cbencli in sich ha l t , so
muß jeuer, der sich hieraus beziehet, die Schuld beweisen,
ist aber die <^ula in der Obligation benannt, so muß der
andere, welcher sie für falsch und irrlg angiebt, den Beweis/
und zwar durch schrifftliche Documenta machen. 2 ^ Bey
Zuruckfordcrung eines bereits bezahlt - oder ausgehandigten
Incicdiri muß zusördcrst Kläger auf Wiedersprechen die Bezah-
lung oder Erlag nebst dem angeblichen I r r thum beweisen, und
wenn der Beklagte des Empfangs einmal überwiesen is t , so
liegt diesem alsdann der Beweis des Dcbiri ob. Gestehet er
aber Z"ö gleich anfänglich den Empfang, und wiederspricht nur
das eingeklagte incicdiwm, so muß dieses letztere von dem Kla-
ger ohne Unterschied bewiesen werden.

§. 7.

ob Die sogenannte (^onckäio <̂ au32 datä, lüauzä non se-
^ ^ . « , wodurch man eine Sach aus Mangel der Ursach, we-

°°" ""'gen welcher man siegegeben ha t , von dem Empfänger oder
stinen Erben wiederum zuruckbegehrt, hat nur unter folgenden
Kcqmlw3 Sta t t . 1"° M u ß die zuruckbegehru Sach durch
würtliche Uebergab, und zwar 2 ^ um einer künftig- und ehr-
barer, auch benannt- oder sonst gnugsam bekannter Ursach we-
gen an einen anderen gebracht worden seyen, ohne daß 3 " jetzt-
bemelte Ursach hieraus erfolgt, wobey jedoch folgende Fälle
wol von einander cklccrnirt werden müssen. Nemlich wenn
der Erfolg fürs E l s t e nur darum unterbleibt, weil der Em-
pfänger nickt wi l l , so hat diese Klag Sta t t . Fehlt es aber
zweytens nicht soviel an dem Willen als an der Macht,ent-
weder weil die (üaula gleich anfänglich aus der Unmöglichkeit
beruhet hat , oder aber erst heryach unmöglich worden, so hat
erstensalls die ( ^ o n M i o n nur alsdann Statt / wenn die Un-

mög-

Möglichkeit m kaäo bestanden, und dem Geber nicht bekannt
gcwest, oder aber wenn sie zwar m ^ure, jedoch nicht l i m .
pliciccr, sondern nur in Ansehen gewisser Personen obge-
waltet hat. Anderenfalls ist weiter und fürs D l l t t e zu
ckNmzuiren, ob sich die Unmöglichkeit aus Verschulden, oder
unversehenen Zufall ( Culpä vcl Calu ) ergeben habe, auf je-
nen Fall hat sie nur S ta t t , wenn die Schuld sich aus Seiten
des Empfängers bezeigt, nicht aber, wenn der Geber selbst
in lüulpä ist. Kommt hingegen Viertens die Unmöglich-
keit nur von unverschenem Zufall her, so greift donckKio
nicht mehr Platz. Gleichwie im übrigen fünf tens bereits
oben cap. 12. §. 1. n. 3. verstanden worden, daß die Reue
heut zu Tag in <^onrr2Älbll8 MliominItjz sowenig, als in
n o m i n a l mehr Platz greifte, so folgt von selbst, daß auch
gegenwartige Klag um blosser Reue willen nicht angestellt
werden könne.

§. 8.

I s t die Ursach, wegen welcher man etwas giebt, schan
lich und unehrbar, so ist zu unterscheiden, ob sie 1 " " auf
beeden, oder 2 " nur aus des Gebers, oder 3 " des Em-
pfängers Seiten allein also beschaffen seye. ^ 6 1°""° k̂ m
zwar der Geber das Gegebene, z. E. bezahltes Huren-Lohn
nicht wiederum zuruckbegehren, hingegen aber auch der Em-
pfanger solches nicht behaupten, sondern es fallt vielmehr
dem Nico heim. 46 2 ^ " da man, z. E. einem etwas giebt,
damit er seine Schuldigkeit thue, oder das Böse unterlasse/
so hat sowol gegen den Empfänger als seinen Erben l^oncli-
ä io ob w l p c m O u l a m Stat t . H6 Z""M wird um sowe-
niger eine Klag gestattet, als der Kläger seine eigene Schand
hierunter a l le ren muß.

§. 9.

Giebt man etwas ohne Ursach h in , so kan man auch
solches von dem Empfänger oder dessen Erben (^onckäionc
sine Cauzä, sofern kein anderes Rechts - Mi t te l zu solchem
Ende mehr übrig ist / wiederum forderm.
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§.

V o r das, was in öffentliche Wirths-Häuser und S ta l -
, oder aus das Schiff gebracht und angenommen wird,

stehet der W i r t h , relpcäivc Stall-Vermiether, oder Schiff-
Meister ohne Unterschied, ob er es selbst/ oder durch seine
Leut eingenommen hat, nicht nur g u t , sondern wenn der-
gleichen Dinge alldort Schaden leiden, oder etwan gar ver-
lohren gehen, so pr^lUrt er Uolum und alle (üulpam, so-
gar lev iMm^ ln , mit alleiniger Ausnahm unversehener Un-
glücks-Fallen.

§. n.

Durch die Kriegs - Befestigung oder I^itis (^omettation,
wird ebenfalls unter denen streittenden Theilen quall dahin
contrakirt, daß sie einander leisten wollen, was Recht und
Urtheil giebt. Es entspringt hieraus i " ^ ^Ajo 8.ci ^ucli-
carX, welche von der besonderen Würtung ist, daß sie die
vorige ^Ä ion und Obl igat ion, welche ein Thcil gegen den
anderen gehabt hat, noch mehr bestärkt, und sofern sie et-
wan nur rcmporalis gewest, von selber Zeit an aus vier-
zig Jahr pcrpcwirt und erstreckt. Hiernachst tan 2 " auch
derjenige, welcher sich nicht I^Indatar io, sondern proprio
Nomine für einen anderen bey dem Streit angegeben, und
I-iti oilcrirt hat, mittels dieser ^ H i o n cx koc (^uaa.Qon-
traÄu gleichfalls belangt werden, um dem wieder ihn aus-
gefallenen luckcato ein Gnügen zu leistm. Das übrige von
der Kriegs-Besestigung siehe in 606. ^ucl. cap. 6. §. 1. öcc.

§. 12.

Vormundjchafts-Verwalmng, wieauch Erbschafts-Aw
mg werden ebenfalls mit unter die (^uaN-lüonrrIÄuz

gerechnet, wovon aber bereits oben im ersten und dritten
Theil das nöthige versehen ist.

ierzehendes
V o n der A r t und Weis die Verbindlich-

keit wiederum aufzuheben/ sonderbar von der
Bezahlung.

§. 1.

Ahlung bedeutet eine Entrichtung dessen, was man jchul-
dig ist, josern solche in der M a s , wie es die Obliza-
non mit sich bringt, und in der Absicht, sich dersel-

ben zu erledigen, geschiehet.

§. 2.

1 " " Kan jeder Debitor für sich selbst soweit bezahlen, als
ihm die Rechten mit dem Seinigen frey zu walten und zu schal-
ten gestatten, derowegen 2 ^ teine Zahlung, welche z. E. nur
von minderjährig- oder anderen lüuracclmässigen Personen, oh-
ne Vormundschastlicher Hutkoncat, geschiehet, von Kraft und
Würtuug seyn tan. 3 ^ M ^ auch einer für dem anderen nur
soweit bezahlen, als man denselben von 8pecia1. Vollmacht,
diurarcl, Vormundschaft , oder Vatterlicher Gewalt wegen
zu vertretten hat. Wie weit aber solches von anderen Dr i t -
ten geschehen möge, siehe §""" lccz. 3.

Vierzehendes

§. 3.

Nachdem man der bekannten Rechts-Negul nach eines
Anderens «üonciirion zwar niemal schlechter, wol aber besser
machen kan, so mag auch 1"° ein Dritter, sowol mit-als ohne
oder gegen den Willen des Schuldners bezahlen, sosern er es
2 ^ nur aus eignen M i t t l c n , und statt des Dcbicoriz chut /
dann sonst tan" (r das Bezahlte per (üonäiäionem Incicbin
wiederum zurückforderen. Uebrigens hat 3'" die durch einen
Dr i t ten beschehene Zahlung zwar soviele Wür tung , daß der
Schuldner in Ansehen des Gläubigers ebenso / als wäre er

X x x x x 2 Selbst-
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Selbst-Zahler gewest, dadurch cntbundm wird. Soviel hin-
gegen 4<ö den Kczrcsz des Drittens an gedachten Schuldner
belangt/ seynd drey Falle zu ckKinzuiren, erstens ob er ge-
gen den Willen des Schuldners , oder zweytens nur ohne
seinem Vorwissen / oder d n t t e n ö wo nicht aus Befehl/ doch
wenigst mit Vorwissen desselben ohne Wiederred bezahlt habe.
Erstenfalls gebührt ihm gar tein Kegels mehr an ihn / son-
dern die Zahlung wird vielmehr für eine Schankung geachtet.
Zweytensalls aber tan er ihn ^ä ionc ^eZoriorum zclwrum^
und drittensalls cx ^ a n ä a w um die Schadloshaltung belan-
gen.

§. 4.

a» Derjenige, welcher bezahlt wird/ muß 1"° entweder Oc>
tbuntönn7? clitor selbst/ oder wenigst an der Ste l l des c>c6it0N3 seyn,

solchemnach tan zwar 2 " nicht nur einem (^orrco crc6cn6i,
(ÜelNonalio, oder 3c>luti0ni5 cau^ä acljcÄO^ das ist/ einem
solchen, welcher in der Obligation nur der Bezahlungs - Ein-
nahm halber mitbenannt ist, sondern auch Vormündern, oder
lüuracoribuz statt ihrer kuppillen oder Pfieg-Befohlener, ohne
daß es hiesigen Lands - Gebrauch nach eines Obrigkeitlichen
vccrcrs mehr hierzu bedarf, die Schuld allerdings bezahlt wer-
den. Ein gleiches mag 3"" auch an einen Bevollmächtigten /
sofern er anders entweder mit Accialer Vollmacht hierzu ver-
sehen, oder ihm die Verwaltung eines ganzen Vermögens an-
vertrauet ist, geschehen, und hindert nicht, daß sothane Vol l -
macht annoch vor würklicher Bezahlung von dem pnncjpalen
wiedcrruffen worden , es wäre dann, daß Bezahler dessen in
Zeiten gvcrmt gewest. Hingegen tan 4 " einem blossen Nc»
ßoriorum OcÜON, oder der nur ^lanclatum Oencralc hat /
wieauch einem dritten Briefs-Innhaber ohne anderweit- besse-
rer I^czirjmarion, Mtd eben sowenig dem Glaubiger des Gläu-
bigers ohne Obrigkeitlichen Befehl , ausser soweit etwan die
Schuld-Forderung des ersten gegen den anderen ganz richtig
und liquid ist, mit Gültigkeit bezahlt werden.

§. 5.
O§ einem

l ig

Wer nicht sreye ädminjttratjon seiner Guter hat, dem
kan auch ohne Wissen und Wil len derjenigen, worunter er ste-
het , mit Bestand und Sicherheit keine Schuld heimgezahlt

wer-
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werden. Was demnach 1"° an minderjährig - durztelmasstg-
oder unter Bäuerlicher Gewalt stehende Personen aus solche
Weis kommt, das wird für keine Zahlung geachtet, und hebt
mithin die Obligation nicht auf, tan auch das Bezahlt- oder
Erlegte von ermelten Personen nur soweit wiederum zurückge-
fordert werden, als sie etwan reicher dadurch worden, oder
die Sach gar noch m 5iawrä bey ihnen vorhanden ist.

§. 6.

kezulantcr muß I " " das nemliche, was man schuldig ist,Wa< bezahlt
und zwar 2 ^ ganz, auch z ^ mit eignen, nicht aber mit flem-"«?"""^
dcwMitt lcn bezahlt werden. Daraus folgt aä i " " " daß der
Gläubiger weder eins für das andere, ausser deren §"" lcq. 7.
bemerkter Fällen anzunehmen, noch a6 2 ^ " dem Schuldner
einige Zahlungs - Fristen oder Nachlaß zuzustehen verbunden
seye, ausgenommen soviel §"" lcq. 3. und w O 6 . juä. cgp.
18. §. 13. besonders deswegen versehen ist. ^ 6 z"um wird
durch die Zahlung, welche nicht aus eignen Mit t len geschie-
het, weder die Schuld ausgehoben, noch das Eigenthum des
erlegten Geld oder Guts aus den Glaubiger gebracht, es seye
dann donk ?i6c von ihm verzehrt, verjährt, oder mit ande-
rem Geld und G u t bereits dergestalt vermischt, daß man soh
ches nicht mehr zu unterscheiden weiß.

§. 7.

Obige Regul , daß man eins für das andere in Zahlun-FM, wor.«
gen anzunehmen nicht schuldig ist, leidet folgende Absätz: 1 ̂ ""d l c ' ^
wenn die Sach, welche man zu pr^Mren hat , nicht mehr ima^
Nawlä 'öc 5pccw zu haben i s t , z. E. in Vermächmuß frem-
der Sachen, welche von dem Eigenthümer vor billichen Preis
nicht zu bekommen und beyzuschaffen seynd. 2 " I n Schuld-
V b c h lch icht i ä i o sondern facicnclo
nicht zu bekommen und yzschff sy
Verbindlichkeiten / welche Nicht in äancio sondern
bestehe». 3"° In Oblißariombuz Ikcrnativis, worin nemlichh 3
laut obigen
W

t " §>j

F
. der Schuldner dielaut obigen i cap. 15 § 2

Wahl hat. 4«ö I n dem Fal l , wo es nach Masqab
cap. 18. §. 11. auf die llarionem m iioluv »m ankommt.
I n Geld-Schulden, welche ohne sonderbaren Geding nicht i
nemlicber 3pccie, sondern nur in nemlichcr ()u^nrttät ltn
gangbarer guter Münz bezahlt werden müssen, jedoch ocrgc-
stalt, daß man über fünf und zwanzig Gulden Schicd-Muuz
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in einer Zahlung anzimehmen nicht schuldig ist. Wo beno-
bens 6 " wegen deren zwischen der Obligation und' Zahlungs-
Zcit sich ergebenden Münz-Vcränderungen zu merken ist/ daß
man die Zahlung nach dem (^ourz, welchen das Geld ^ e m -
pore 80lmi0M5 hat, zu thun und anzunehmen habe, es seye
dann ein anderes ausdrücklich ä

§. 8.

F?lle, worin

zablung

Von der

Desgleichen wird obverstandene Regul, daß die Zahlung
ganz und aus einmal geschehen soll , solgendermassen l immn.
i " ° Wenn es besondere Geding also mit sich bringen, 2"" in
Schulden, welche theils l iqmci, theils illiquicl seynd, 3 ^ in
Bezahlungen, welche nicht an einem O r t allein , sondern an
mehr Orten geschehen sollen, 4 ^ in Fallen, wo Besag (üoä.
^ucl. cap. 18. §. 15. entweder von dem Ocäicore selbst, oder
dem mehreren Theil deren Gläubigern, oder von der Obrigtcit
Zahlungs - Fristen eingeräumt seynd.

§. 9.

i " " M u ß die Bezahlung zu recht- bequem- und gelegener
Zeit geschehen, folglich ist man solche z. E. an Sonn - und
Fcyenag, in spater Nacht, unter der Mahlzeit, oder anderen
Geschäften, sosern man es nicht selbst gern thut, anzunehmen
nicht schuldig. 2 " I n Schulden, welche auf gewisse Zeit nicht
eingeschränkt seynd, tan der Schuldner Vermög hiesigen Land-
Rechts nicht eheunter, als nach vierzehen Tagen von Zeit der
Obligat ion, um die Bezahlung belangt werden. 3 ^ Wenn
eine gewisse Zahlungs - Zeit bestimmt is t , so hat zwar Occk-
tor solche rczularitcl auszuwarten, Debitor hingegen tan
auch vor Ausgang derselben bezahlen, weil sie ihm zum Besten
bestimmt ist, folglich derselbe sich seiner Wohlthat auch alle-
mal wiederum begeben mag, es seye dann die vorläuffige Aus-
tündung, oder sonst ein anderes spccialicer bedungen,^oder ei-
ne Rechts - erhebliche Ursach z. E. die vor der Thür stehende
Münz-Devalvation vorhanden. 4 " D i e in der Obligation
enthaltene Wor t : D a ß /)e/??>O7- nach Gelegenheit /
und eigenen Belleben zahlen möge, würkm soviel,
daß die Bezahlung in Lebzeiten von ihm nicht, sondern erst
nach seinem Tod von denen Erben gefordert werden mag.

Von der A n und N?eis die Verbindlichkeit aufzuheben.

§. 10.

1"^ So l l jede Zahumg an dem bedungenen Or t gesche-Von
hen.. 2 " Dasern zwey Or t conjunÄive oder alternative in
der Qb l iM ion benannt seynd, so hat Debitor letzterensalls
die W a h l , erstensalls aber zahlt er an jedem O r t pro Kata.
3"^ Is t gar tein O r t bedungen, so zahlt man Oecktorem rc-
ßulciriter in l o r o Domicili i. Ueberhaupt aber muß 4'" der
Zahluuqs-Ort bequem und gelegen, mithin weder mit Pest/
Krieg, Ucbersihwemmung, noch anderen dergleichen
fnockcaten behaftet scyn. 5'" Stehet man bey ö
Wcrth, M a s , oder Gewicht aus den O r t , wo contrakirt
worden, es scye dann ein anderes bedungen.

§. 11.

Durch die in gebührender M a s beschehene Zahlung wird
1"° aus Seiten des Oc6icori5 das llomimum von der aus-
bezahlten Sach, oder sofern solche dem Zahler nicht eigemhüm-
lich gewest, wenigst d^onäicio ulucupicncii erlangt, aus Sei-
ten des Debitors hingegen erlöscht 2^" die Obligation sowol
im Haupt-Wert, als quo aä^ccclloria Oblißationiz, soviel
nemlich die Pfand, Bürgschaften und (^autioncs belangt, folg-
lich tan er auch 3"" die hierum ausgestellte Vert re ibung
nebst dem Pfand (^oncliäionc line O m a von dem gewesten
(üreclitorc zurnck- oder falls selbe verlohren gegangen , einen
klortiNcations - Schein oder kcvcrs forderen. Ueber dieses
muß er auch 4 " aus Begehren in k^orma quit t i r t , und sosern
die erste Quittung abgängig ist, eine anderwette von dem Q c -
ckrore ausgestellt werden, welchensalls jedoch zur Sicherheit
des Oc6itori5 rathsam ist, in der letzteren Quittung von der
ersten Meldung zu thun.

§. 12.

Zahlung ist kaHi und muß mithin ausallensalligen I
dersprnck bewiesen seyn, welches 1 " " nicht nur
gcn, sondern auch andere schrifftliche Urtunden, wie nicht we-
niger durch Gezeugen, Eids-Dclarion und dergleichen Probs-
mittcl bewürtt werden tan. Soviel 2 " die Anzahl deren Ge-
zcugen insonderheit betrift, bleibt es ohngeachc der gemeinen
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Rechts-Verordnung bey dem <üo^. ^u6. cap. i<D. §. iz . n. 4.
ohne Unterschied, ob die Obligation schrifftlich oder mündlich
contratm-t worden. 3 " I s t zwar rathsam, doch nicht nöthig,
in der Quittung die suminam oder (^ausam Oblizarionis
zu explimireu, sondern dontelNo 6enerali5 reicht allerdings
hin. 4'" Wer die Bezahlung boshafter Weis abläugnct, uud
derselben überwiesen is t , wird willkürlich hierum bestraft.

§. 13.

Oeffters wird die Bezahlung nur durch Muthmassungen
bewiest«, z.E. 1 ^ durch die Zurückgab des Schuld-Scheins,
sosern derselbe nicht in cluplo vorhanden, und ein Lxemplar
davon umbehalten worden, 2 ^ durch die lüassauon desselben,
wenn anders der callirte Schein sich noch in drs Oecktoriz
Händen besunden hat, und keine Anzeigung vorhanden ist, daß
er nicht der (^allirungs willen , sondern von ungesehr gesche-
hen seye. 3 " Wenn c^rcäitor drcy Jahr nacheinander die letz-
tere Zinsen oder prHttation« ohne sich des alteren Rückstands
halber zu verwahren annimmt, dann da wird dieser für bezahlt
geachtet. 4 " Wenn der Glaubiger dem llebitori um Ge-
gcn-Forderungen haftet, und denselben ohne Kompensation
oder Reservation hierin contentirt. 5 " Wenn Geld in ei-
nem verschlossenen Sack oder ?acquet ohne Auszehlung ange-
nommen wird, dann daraus entstehet gegen den ^cceptanten
soweit die rechtliche M m h m M m g , daß er alleusalls den an-
geblichen Abgang an dem empfangenen l)uanto beweisen muß.
6'" Wenn man ohne erheblich - und erweislicher Ursach mit
der Forderung nicht nur lange Zeit an sich halt, sondern auch
endlich den Debitoren, gar darüber absterben laßt, womit je-
doch der (^lu3 ?lXkl jpt iom3 nicht zu vermijchen,und wie m
all oblpecikcirten Fal len, also anch hierin billichm Gegen-
krXlumptionen Platz zu geben ist.

§. 14.

Bey mehr uud unterschiedlichen Schuld-Forderungen er-
giebt sich öffters ein Zweifel, nicht soviel um die Bezahlung
selbst, als was für eine Schuld dadurch entrichtet worden scpc,
und da seynd folgende Reguln zu beobachten. 1 " " Wi rd all-
zeit in llubio gemuthmassct, daß die Zahluug mehr den liqui-
den Ruckstand an Zinsen, als die Haupt-5ummam selbst be-

troffen
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troffen habe, immassen der drecktor auch das Kapital vor de-
nen Zinsen anzunehmen nicht schuldig ist, auch aus deu F a l l ,
wenn er solches gutwillig annimmt, Verwegen die verfallene
Ztnsen nicht verliehrt. 2 ^ Wi rd weiter genutthmasset, daß
das I^jquiäum vor dem I l l i q u i d , sodann umer mehr liquiäen
Schlllden die Beschwerlichere vor der minder Beschwerlichen ,
z. E. das Verzinsliche vor dem Unverzinslichen / ferner unter
gleich Beschwerlichen die Aeltere, und wenn endlich alles gleich
ist, jede Post pro karä bezahlt worden seye. Es wäre dann
3"" ein anderes bedungen, oder bey der Zahlung von Seiten
des lDebirorlZ erweislichermasscn ausdrücklich erklärt, und
solche von dem lürcckrorc nichtsdestoweniger gutwillig ange-
nommen worden.

§.

Oeäitor die osserirte Zahlung nicht an ,
Debitor solche bey Gericht thun, und diese wild alsdann l)e Md
poNtum 1uri3 genannt, wobey folgendes in Obacht zu neh- '
wen ist: 1 "^ Wer obgedachtermasscn zu bezahley nicht berech-
tiget i s t , der hat auch die Besugnuß nicht, die Zahlung zu
olleriren, und wem 2 ^ nicht bezahlt werden mag, dem mag
auch mit Recht die Oblation nicht geschehen. Ein abwesen-
der Q e ä i t o r , welcher 3"ö> feinen gnugsam bevollmächtigten
Auwald hinterlaßt, oder sonst hierinsalls der Gebühr nicht von
anderen vertretten ist, tan zu obigem Ende von seiner Obrig-
keit auf inttanz des Debitors citirt werden. 4 ^ M u ß die
Oblation nicht mit blossen Wor ten , sondern mittels Prosen-
cinmg der würklichen Erlag, und in der nemlichcn Masse, wie
man die Bezahlung selbst zu thun hat, in Beyseyn zwcycr Ge-
zeugcn geschehen. Und da 5^ dem ohngeacht die Annahm auf
Seiten des Oeäitoris ohne Rechts- erheblicher Urjach verwei-
gert w i r d , so soll das Oblawm in Gegenwart ermelter Ge-
zcugschaft obNznirt, und entweder vor des Oeckroris, oder
sein des Debitors selbst ordentlicher Obrigkeit äepomrt wer-
den. Dascrn nun 6 " sowol mit der Oblation, als Obslzna-
t ion uud l)epolirion auf jetztverstandene Ar t und Weis durch-
gehcnds verfahren wird, so thut es aus Seiten des l)ebirori3
den nemlichen LKcÄ , wie die Bezahlung selbst, und wenn
7"ü das 5)epolmim sofort verlohren gehet, oder beschädiget
wlrd, so hat Debitor nichts mehr hieran zu entgelden, ancr-

3 z z z z wogen
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wogen Occkcor von Zeit der DepoNclOn für den Eigemhw
wer des llcpoNri geachtet wird, folglich auch alle Gefahr hie-
rum aus sich hat. Wohingegen ihm 8"" dasselbe bey Gericht,
wo solches hinteriegt worden, auf Begehren gegen Schein un-
weigerlich abgesolgt werden soll. Meldet sich aber 9°" Depo
nenc selbst noch vorher, und ke acikuc ince^ra um die Wie-
deraussolglassung des Dcposit i , so soll man ihm auch damit
willfahren, welchensalls jedoch durch die ketrackrion das l)e>
bicum und all anderes ipso kaäo wiederum in vorigen Stany
kommt, wie es vor der Depolmon gewest, ausser soviel die
Pfand- und Bürgschaften betrift, welche ohne Erneuerung nicht
revivisciren.

§. 16.

Was im nächst vorhergehenden §"" von der real - und
aäualen Qblacion. erwehnt worden, verstehet sich i ^ nur
von Geld und anderen in blossen klobiljbuz bestehenden Schul-
den , maßen bey Immobilibuz oder Incorpolalibuz, wieauch/
soviel das Viehe betrift, zu obverständenen LsseH allerdings
hinreicht, wenn die Oblßnon bey dem lülccktorc, oder der
Obrigkeit nur mit Worten geschiehtt. Hiernächst würkt 2 "
jetztverstandene Verbal- Oblation auch in Geld - und anderen
Schulden wenigst soviel / daß dadurch Klora Debiroriz pur-
A r t , hingegen der verweigernde (^re^jtor in k loram contti-
t u l r t , sohin der weitere Lauf von denen Zinsen Ntt ir t , und
die Vertauffung des Pfands ausgehalten wird.

Fünfzchendes
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Westendes
Von denen übrigen

i , benanntllch der p
, Novation^ Delegation, 8arjz-
lllßnanon, Liberation, kenun-

ciacion, (^ontravention, Untergang oder
Mutation, in i n t ^ i i

und anderen mehr.
§. 1.

Ine rechtmassige (^ompenlktion ^ wodurch nemlich eine.V
Schuld gegen der anderen aufgehoben wi rd , thut die
nemliche W ü r t u n g , wie eine Bezahlung, erfordert

aber auch zu dem Ende allzeit mehr Schuldner und rcciprocir-
liche Forderungen, welche nemlich einer gegen den anderen,
und zwar gleich ohne weitlauffiger Prob aus liqmä - und kla-
ren Recht in Sachen von gleicher Ar t und Eigenschaft zu ma-
chen hat. Solchemnach liegt 1 " " nichts daran, von was Wür-
de , Wesen, Stand oder Alter dergleichen lcciprocirliche
Schuldner stynd, und hat mithin 2^° die (ÜOmpcnlarion nicht
nur gegen minderjährig- oder ̂ urarclmasstge Personen auf die
nemliche W e i s , wie gegen andere , sondern auch 3"" gegen
den ^iscum, jedoch niemal anders, als in der ncmlicli - Nlcaiz.
schcn Zrarion, oder wo des kilc^ens ? lX - und Gegen-?rX-
tenlwn ex eääcm lüausä entspringt, allerdings S t a t t , wcl-
ches 4 " in <^ompcn5rung gemeiner Stadt- oder Markt-Schul-
den gleichfalls so weit zu beobachten ist , daß sich liierm von
einer Zracion gegen die andere nicht compcnlircn lastt. Wo l
hingegen gehet dieses 5'" bey ?nvac Schulden dergestalt a n ,
daß, wenn z. E. ein Kauffmann mehr unterschiedliche Handluu-
ocn an einem oder mehr Orten ha t , wieauch wenn cm pup.

unter verschiedenen, und in der ^cilninittracion selbst ab-
Z z z z z 2 czcthcil-
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gecheilten Vormündern stehet / nichtsdestoweniger gegen den
neinlichm p^ppillen respcötive Kanffmann eine Handlnngs-
rclpeÄivc Vormnttdschafts-Schuld mit der anderen wolcom-
pcnlirt werden mag. 6 " Seynd unter rc^procirlichen Schul-
den und Forderungen nnr jene, welche der nemliche Occkcor
und Deb i to r , oder ihre Erben gegen einander haben / nicht
aber, was ihnen ein Dr i t te r , oder sie einem Dri t ten schuldig
seynd, verstanden. Kan also z. E. das, was der Vormund
oder Anwald nicht tmono oder manäatorio ^ iommc, som
dern sür seine eigne Person fordert, mit dem, was man etwan
an dcn Pupi l len, rcspcÄjvc principIlen, zn forderen hat, nicht
cvmpcnln-t werden. Desgleichen tan weder der M a n n mit
seiner Frauen, noch die Frau mit ihres Manns Forderung,und
eben sowenig eine ganze Gemeinde mit deme, was man eincm
allein in particulan schuldig is t , compcnliren. 7 " " Folgt
weiter, daß nnr eine Sach gegen die andere, nicht aber eine
Sach gegen ein 5aäum , oder dieses gegen ein anderes 5a-
ä u m / z . E. Schmach gegen Schmach, vielweniger Sachen
von unterschiedlichen Gattungen oder (Hualicäten, z. E. Del
mit B i e r , alter Wein mit neuen , oder Pferd mit Ochsen
compenlirt werden mögen. Der Unterschied in der (^uan-
tirat allein hindert 8 ^ ^ompcnlgcioncm nicht, sondern die-
selbe hat ohngeacbt dessen, jedoch weiter nicht, als pro c^uan<
ticare. Sta t t . 9 ^ Ist gleichgültig , ob ein oder anderes
Ocdicum aus einem kca ! . oder ?crson3l - Recht, (üontraH
oder Verbrechen herrühre , sofern es nur ein kräftiges und in
koro cxccrno keiner rechtmäßiger Lxccption unterworfenes
Recht, auch soviel die Oblizarionem cx Deliäo bemst, nur
das hierunter vcrNrende Inrcrcssc privarum angehet, massm
im übrigen die Verbrechen nicht miteinander compenNrt wer-
dcn. Insonderheit aber leidet i o ^ weder lü-mla 8polü aut
Attentat! noch Ocpositi, soweit es auf die keNitution in Ka-
turä ankommt, eine Kompensation, und die ncmliche Be-
schaffenheit hat es 11"° mit Schulden , welche entweder ob
Oicm vci (^onclitionem annoch in suspenso, oder w q u o ,
qu<,nro aut quali nicht richtig und liqmä, oder wenigst nicht
ohne weitlauffiger Prob alsobald zu Uquiclilen seynd, immajsen
sicl) das I^ic>ui6um sowol in Rechnungen, als sonst mit dem

ohnehin niemal sperren und aufhalten, geschweigcns
n laßt. 12^^ Is t nicht genug, daß man das l)c>

, womit ein anderes compcnlm werden solle, nur
/ sondern solches muß auch bewiesen seyn, und wenn
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Z " der Ocä i tO l ) welcher dem DcbitOri hinwiederum aus
mchlley (Dbllßanonen haftet, die Kompensation einmal in
einer Post entgegen gesetzt hat , so kan er. sich derselben in ei-
ner anderen nicht mehr bedienen. Wer auch endlich 14^ ei-
ne Schuld ssmpücirer ohne Verwahrung zu compcn^ren sucht,
der gestehet auch selbe eben dadurch ein. W ie weit übrigens
die (Kompensation von der KeconventloN) Kctcmion, (^on-
fuston unttrsthieden seye, siehe theils § ' " seq. 2. öc 3. cheils
in <üo6. ̂ uci. cgp. 8. §. I.

§. 2.

n , Vermög welcher das, was man von des Von
Sachen ilt Handeü ha t , demselben nur in solang"""

ansgchaltcn w i rd , bis man von ihm der Gebühr lmch besridi-
gct ist, gehört zwar nicht soviel unter die !Vlo6o3, eine Qbli-
ß^uon altfzuheben, als dieselbe in Sicherheit zu stellen, hat
aber glciclnvol mit der (Üompcnsanon grosse Aehnlichteit, und
ist folgendes hievon zu merken. 1^" Wird aus Seiten des
Kcrcnronz nicht nur die polleMon oder lletcntion der ausi
gehaltener Sacb, sondern auch daß 2 ^ solche nicht vitiozc und
ungerechter Weis erlangt worden seye, erfordert. 3"" Hat
das Û3 kctentionjz in l(e l e r t i i niemal S t a t t , sondern sie
muß dem Dcbitoli zugehören, und ist im übrigen 4'" gleich-
gült ig, ob sie in beweglich-oder unbeweglich-cörperlich-oder
uncörperlichen Dingen bestehe, soweit solche nicht besonders
ausgenommen scynd, wie z. E. Sachen, welche zur ^Umen-
rarion gehören, oder todtc Leichnam und dergleichen. 5" Hin-
dert auch nicht, daß selbe dem kctcntorl weder jemal verpfän-
det, oder von dem Debitors selbst eingehandiget, noch von
einerley Ar t und Gattung mit dem Dcdito, oder mit solchen
in gar keiner Konnexion seynd. 6^ Braucht zwar das De-
b i rum, warum man.suz I^etcntjonjz cxercirt, eben nicht jo
richtig und I l^mä, wie in (^ompcnlationc zn seyn , sondern
es findet sothancs Rccbt auch um Dcbita üliquicla, sosern sie
nur wahrscheinlich, :md nicht von offenbaren Ungrund seynd,
allerdings Platz. 7 " " Daurt selbes nnr solang, bis entwe-
der das Dcbirum selbst bezahlt ist, oder ein Dritter W don-
curlu ctwan ein stärkeres Recht daraus darthun tan. 8"° Kan
sich auch kctentor dcjlen mit Worten oder Werten begeben /
oder ihme endlich 9"" solches wegen schuldhaft - nnd merklichen
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Abschleiff von der Obrigkeit auf Inlwnz des DebitoriZ abges
nommen werden / Massen sich ic)""' allerwegen gebührt/ daß
Ketcntor mit der Sach Haus - wirthschaftlich handle / die al-
lenfalls davon erhobene Früchten und Nutzungen über Abzug
aller nöthig - und nußbarer Kosten dann abgetragener Bürden
dem Debiwri nach bezahlter Schuld rcüituire/ und getreulich
verrechne.

§. 3.

Wenn lura correlata in einer Person zusammen kommen,
so wird die Obligation dadurch ausgehoben / und ergiebt sich
dergleichen lüoniullo ^urium in perlonalikuä durch die 5uo
cclUoncm universalem, z. E. da der Ocäitor Ocbitorcm ,
oder vic iMm dieser jenen erbt / in kcalibus aber auch durch
die 8ucccllioncm sinzularcm in ^urc corrclato, z. E. da der
Eigenthümer des ?lXäii scrvicntiz das plZeäium Dominanz,
oder llominu3 6lleÄu5 zugleich Oon^linium Utile durch Kauj>
Tausch/ oder sonst an sich bringt. D ie besondere Falle/ wo-
rin die Obligation dnrch jetztverstandenen I^loclum entweder
gar nicht ansgchoben wird/ oder wenigst wiederum reviviscirt,
bestehen in folgenden: i""" in ttHlc6c Käuciario, sofern ihm
(Zuarta Ircdcllianica entweder gar nicht/ oder wenigst nicht
soviel dadurch zukommt, als seine gegen den Erblasser habende
Fordernngen ausmachen. 2 ^ Wenn der Erb nur in k c ccr-
ra inttiruirt ist/ und einen oder mehr CokXre6e3 hat / dann
da ceMrt die Odlization zwischen ihm und dem Erblasser nur
in kcalibus, welche aus selbiger Sach gehaftet haben / z. E.
in Dienstbarteiten/ Pfandschaften, tc. 3"° Wenn der Erben
mehr seynd , Massen alsdann die Obligation in kersonalibus
nur pro «.ata v e b i t i , nicht aber im Ueberrest consun6irt
wird. 4 ' " I n der Lehens - Folg, soviel die blosse ^Ilockal«
Schulden/ und hingegen in der ^llockal-8ucccllion die blosse
Lehen > Schulden betrift. 5'" I n getauft - oder verkauften Erb-
schaften / dann es bleiben sowol dem Kauffer als Verkaufter
ihre vorhin gegen einander gehabte Spruch und Forderungen
bevor. 6 " In Oblißationibuz accessoriiz von einerley A l t ,
z. E. wenn nur ein Bürg seinen lüonkäcjussorem erbt / als
wodurch Oblizatw kc^ejussolia weder zum Theil/ noch ganz
anshört/ ein anderes ist in dergleichen Oblizationiduä von un-
terschiedlicher A l t / z. E. da kiäejuttor Oreclicorem, oder vc-

bico-

bitorem principalem erbt. 7^" In dorrcal - z ,
sofern etwan ein (Ü0llcu3 des anderen Erb wird. 8 ^ I n dem
Fall / wenn die Erbschaft andergestalt nicht/ als cum Leneli-
ci0 Î eziä öc Invcnrarii angetretten wird / worinsalls also der
Erb seiner an dem Erblasser «gehabter Forderung halber in dion^
cur lu , wie jeder anderer cÄcckrol, nach der Priorität ange-
sehen zu werden pflegt. 9"° Wenn das 8uc«ll i0ns - Recht
in dem )ure correlaro entweder gar nicht zum Stand gekom-
men/ oder wiederum verlohren gegangen ist, z. E. in l^czato
conc!iri0narc) bey unerfüllter (^onclicion, oder in wiederrufli-
chen Eigenthnm nach dem Rucksall/ oder in Erbschaften/ wel<
che zwar angetretten / aber durch die kettirunonem in inre-,
^rum^ oder ()uerelam inossicioli wiederum umgestosscn wor-
den / und dergleichen / in welchen Fallen sodann auch die
^Ontusioncln erloschene Obligation alsofort wiederum
viscirt.

§. 4 .

Wi rd eine Schuld dergestalt erneuert / daß die alte gar Von v«
darüber erlöscht/ so geschehet solches entweder unter dem nem-"" " ' "
lichen Ocbitorc und Ocä i to rc , oder mittels einer dritten
Person / welche die Schuld statt des vorigen Debitors auf sich
nimmt. Erstensalls wird es Novatw) anderenfalls llelcza«
t i o , oder da dieses etwan ohne Wissen und Willen des Schuld-
ners vorgehet, LxprOmjllio genannt. Von becden letzteren
siehe s^"' seq. 5. öc 6. D ie erste aber hat folgend-Merkwürdiges
aus sich : 1 " " Muß solche ausdrücklich clcclarirt seyn , und
ist nicht genug / daß man sie nur aus dem Werk selbst muth-
maßlich zu folgeren sncht. 2 " Erfordert zwar selbe nach Rö-
mischen Recht eine Ztipulationem sollenncrn, wie aber diese
bereits überhaupt nicht mehr in Ulu ist, so brancht man sel-
be auch bey der Novation nicht mehr / sondern es tan nuclo
kaäo geschehen, zl'" Derjenige / welcher mittels der k'ovg.
tion eine neue Ob l i ^ t i on von dem anderen acquiriren w i l l ,
muß nicht nur Ocäitor von der alten Schuld / sondern auch
mit seiner Sach srey cksponiren zu können befugt seyn / doch
tan man von einem spccialiter hierzu bevollmächtigten / oder
über das gesammte Vermögen bestellten Anwald Hierinfalls ver-
tretten werden/ welches auch Vormündern und (üurItoribus,
soweit es ihren Pfieg - Befohlenen zum Besten gedeyet, von
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Reckts-wegen zustehet: 4 ^ Sta t t der alten eine neue
ßgtwn aus sich zu nehmen stehet jedem ftey, soweit er auch in
anderen Sachen handlen, und sich verbinden mag. 5^ A ^ m
rezularitcr alle lDblizariones ^arul^Iez^ Qviles und^ixrge,
sogar künftig - und conckcjQmrte, -eine I^ovarion ^ jedoch so-
viel diese letztere bcmft, erst von der Zeit an mit LtfcH ^ da
sie zu ihrer vollkommener Krafft gelangen. 6'" Wi rd durch
die Novation.nicht nur die vorige Haupt-Oblization ausgeho-
ben/ sondern es fallen zugleich alle ^ccessoria, z. E. Pfand-
und Bürgschaften, Privilegien und Pr^lgriorls-Rechten/ nebst
der Gefahr von der in Odl i^c ion gestandener Sach, uud all
anderen dommockz und Incommockz hinweg/ soweit man
nicht ein so anderes ausdrücklich hierunter vorbehalte»/ oder
bcduugeu hat. 7"" Dafcrn man mehr Oblizgrioncä cll3jua.
äivc novi l t / so wird nur jene sür erloschen geachtet / welche
der Debitor erwählet hat. 8"" Fangt die neue Qb l iM ion in
dem ziemlichen kunä an/ worin die alte erloschen ist.

S- 5.

Bkv der DeleZatlon müssen 1 ^ allzeit drey Personen
concurriren / und miteinander hierüber verstanden seyn / nem-
lich Vclcßgn5, das ist / der alte Schuldner, welcher ei-
nen anderen statt seiner stellt/sodann llelezatuz, welcher statt
des vorigen Schuldners bestellt ist / und endlich
welcher Delc^arum statt I>Icß3Mi3 annimmt / z. E.
tw3 ist ^ X v i o tausend Gulden / und eben soviel ^
t io schuldig. Seynd nun alle drey darin einig / daß
statt ^ i n i ^ X v i ^ m bezahlt / so ist es eine Delegation.
Erfordert dieselbe ebenfalls eine allerseits ausdrückliche

die ^ovacion, und wird in Zweifel mehr für eine
geachtet. Z"" Wird allemal s^pponirt/ daß l)e-

z desjenigen / dem er einen neuen l)ebiwrem statt sei-
ner stellet/ Schuldner seye/ ist auch einerley/ ob die Schuld
ex Qdüßgrionc princjpIli oder ^cccssoriä, z. E. von Bürg-
schaft herrühre/ uud kan die llclcssacion sowol ftr sich selbst/
als durch Auwald oder Vormünder geschehen. 4 " M a g De-
!c^3N3 nicht nur seinen Dedirorem , sondern auch einen an-
deren clclcziren / sosern nur dieser darauf einwilliget / und an-
ncbens eine Person tst/ welche von Rechts-wegen einwilligen
tan/ und darf. 5'" Muß (Ürccktor, welcher einen neuen

Schuld-
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Schuldner annehmen wi l l / liberam Dispositionem mit sei-
neu Sachen haben. 6'° Würkt eine vollkommene Delegation
soviel/ daß die alte Schuld mit allen ^ccessoriiz erlöscht, und
Occktor an DcleZanreln keinen l(egres3 mehr hat / wenn
gleich Delegatuz nicht lolvenäo ist / es wäre dann ein ande-
res bedungen/oder ^leäicol betrüglicher Weis eingeführt wor-
den. Dagegen tan auch 7"" Delezans Delc^amm weder
mehr belangen / noch selben an Bezahlung der Schuld hinde-
ren/ oder die Dclezarion nach geschehener Sach wiederum zu-
rücknehmen. 8"" Falls Dclezan5 nicht seinen Debicorem,
sondern einen anderen statt seiner cielezirt / so tan jener von
diesem um das / was er sür ihn zahlt / ^äione lUancl^i der
Schadloshaltllngs halber belangt werden. 9"° Erwachset^aus
der Delez^cion eine ganz neue Obligation zwischen dem
ciitorc und Dclezaro, folglich fallen auch alle kxc«
hinweg / welche DcleZaruä Dele^ami etwan vor der
rion für sich zu machen gehabt hat/ es wäre dann eine Weibs-
Person Imerccllions - weis/ oder ein Minderjähriger
worden.

s. 6.

M i t obvcrstandener TxpromiMon wird es 1 " z
dem lürccllwre und l^xpl0millc)lc ebenso, wie mit der Kovg
t w n zwischen dem Ocdirorc und lürcäicore beobachtet, 2 "
kommt LxplQmillon die denen Bürgen rczularircr zustehende
Lxccptio 0rc!im3 gegen d(N lüreclicorcm nicht zu Guten/ und
hat auch 3"" derselbe um das/ was er für Dcdiwrcm expro-
mi l lum bezahlt/ keinen anderen kczrcsz an ihn/ als jeder an-
derer ^czor iorum (-ettor obvcrstandencrmajscn gegen seinen

/ 4 " bey vorfallenden billichen Zweifel / ob man
p N oder k'iäcjuMonc vcr^rc/ wird allzeit mehr

das letztere als erste pr^lurnirt. Den Unterschied aber zwi-
schen gegenwärtiger Handlung/ dann einer blojsen ^ ^ r o l i u ^
l ion oder <Ü0nlwuc0i siehe oben cap. io . §. 22:

§. 7.

äMznatioN) wodurch Debimr seinen (ür^itOrem an ei'
nen Drit ten um die Bezahlung von ihm zu erholen anweiset /
ist zwar 1 " " an sich kein I^ocluZ solvencii Udl i^gci^ ' icm,
bahnt aber gleichwol den nächsten Wceg dazu / und concur-
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5iren dabey 2 ^ allzeit drcy Personen, wie bey einer
t ion, lzemlich Debitor als XMznant) türecktor als ^
tarius, und der Dritte/ an welchen die Anweisung geschehet,
als Debitor aMznamz. Z"" Wer zahlen tan) der tan auch
aMzmren / und wer mit Sicherheit bezahlt werden tan, dein
tan man auch eben so sicher eine Anweisung thun / sofern er
sich 4/ö anders anweisen lassen wi l l , Massen hierzu re^ilgritcr
Niemand verbunden ist, ausgenommen wenn der aMßmrte
Debitor gleich baar auszahlt / oder keine andere anständige
Zahlungs-Mittel vorhanden seynd/ welch- leßterensalls jedoch
5" ^MzngtIriuz uutcr mehr Schuldnern die Wahl hat, bcy
weichem er sich anweisen lasten wolle. 6'" Ist die Einwilli-
gung des Debitors aMßnari hierzu nicht erforderlich / weil
ihm allzeit gleichgültig seyn tan, ob er ^ l^namem oder äs-
liznatarium bezahlt. ^ ° Seynd alle Debita sowol ex (Üon-
rraÄu als DcliÄo, soviel wenigst von diesen letzteren das In-
teresse privatum betrift / ^Mßnations - massig. 8"" Wird
^Mßnant durch die alleinige ^Mznation seiner Schuld und
Oblißgtion nicht entbunden / sondern er bleibt ohngeacht de-
ren in denr Nexu solang, bis üMznatanuz entweder von ihm
selbst/ oder von dem Deduore aMzngro völlig entrichtet ist.
9"" Kan er auch die KMznation ohne Einverständnuß des ^5
^nacarli nicht zurücknehmen, er zahle ihn dann gleich baar
ans. l o " " Mag mehr erwehnter älliZnatgrius bey dem De-
bitorc alllßnato die Schuld gleich nach der aMZnation forde-
re«/ soweit keine Nachsicht oder Frist in der QbliMion selbst
oder Anweisung bedungen ist. Weigert nun n " ° derselbe die
Bezahlung/ so kan ̂ ll^natarmz sich an ^Mznanren halten,
und ist Nicht schuldig gegen älNßnatum Klag zu stellen, doch
wenn er Klag stellt/ so begiebt er sich dadurch seines Kegels
nicht, sondern es stehet ihm solcher allemal noch bevor, und
gehet 12"" alles aus die Gefahr des ^Mznamens / falls De-
ditor alNzn2tu5 nicht mehr solvencio ist 7 ausgenommen wenn
IZ"° ̂ ssißn2t2llU5 etwan in IVIorä exißenck) oder sonst desfalls
in (üulpä gewest, z. E. da er von der Auszüglichteit oder gänz-
licher Verweigerung der Bezahlung dem ^lNßnamen nicht
alsogleich Nachricht ertheilt. Ehe und bevor mm 14" der
AlNznirte Debitor von ^MznatIlio um die Zahlung juckcia.
licer. oder wenigst extrajuclicialitcr, belangt wird / hat obvcr-
standener ^ezrck gegen ̂ MZnanten nicht Statt. 15^ ^ ^ ,
het ̂ lllßnataljo frey / aus die ihm ali^mrtc Schuld allch ei-
nen anderen anzuweisen / welchensalls er respeäive pro

geachtet wird. 16'" I s t z ß
uln der angewissener Schuld wegen aus Belangen zu bezahlen
verbunden/ jedoch niemal änderst / als ausvorläuffig-gnugsa-
me Legitimation und Aushändigung der^lNznarion oder Be-
scheinuug. Einem anderen aber / welcher sich i / " ' " dessalls
nicht gnug zu lezitimiren weiß / bezahlt er mit Sicherheit
nicht / desgleichen ist er auch 18"° von der Zeit an / da ihm
die Anweisung notMcirt ist/ ^Mznanten selbst ohne Bewil-
ligung des ^Mßnat I r i i zu bezahlen nicht mehr befugt / muß
tcrowegen m lüoncursu diesen letzteren mit der Bezahlung prZe«
teriren. 19"" Seynd etwan mehr ^M^natari i auf die nemli^
che Schuld an ihn gewiesen / so zahlt er vorzüglich den / wel-
cher sich am ersten meldet / Lder wenn sie sich zugleich melden,
den alteren ^Mznatar ium, oder da sie auch hierin gleich seynd,
sammentliche pro katä. 2 0 ^ Wi rd er endlich durch die an
^Mznacal ium beschehene Zahlung nicht nur von ü M/ sondern
zugleich von ̂ Mznantcn der Schuld libenrt. 21^^ Erlöscht
die ^Mznat ion weder durch den Tod des ^Mzngmcns/ noch
^Mßnarar i j , oder Debitors aMznIt i , sondern erstreckt sich
ohne besonderen Geding allerseits auf die Erben. 22^° Erhel-
let hieraus von selbst / wie die ̂ M^nat ion von der D l

ez(^elNonc^ in 8olutum Datione-und^olutlo
cheäione hauptsächlich unterschieden seye / dann

hat gegen Delezantem gar keinen ^eßrek mehr/
N2liu3 oder Vl Folutum ^ccipienz aber gegen (üeclcntem vel
in Zolutum Dantem nur aus dem Fall/ wenn kein Debltum
vcrum ceäirt und überlassen worden / wohingegen H.MßN3N5
nicht nur verum, sondern auch donum Komen, das ist / ei-
ne wahr- und flüssige Schuld - Forderung pr^Mren muß, wo
im übrigen solmiomz causa ^cheäuz zwar die Bezahlung
annehmen/ nicht aber/ wie ^Mznatariug, forderen und sich
zueignen mag. 23"° Wird auch in Zweifel, und soweit weder
aus denen Worten noch Umstanden ein anderes erscheint / all-
zeit mehr eine blosse Anweisung als Dele^cion, (üelUon oder
in 3olurum Datio prslulnirt.

§. 8.

^cceptilatio bedeutet zwar 1"^ nach Römischen Recht"
nur jenen ^loäum solven6i Obltzgtionem, welcher durch
eine 8tipulauoliem soiennein geschiehet/ nachdem aber derglei-
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cljen 8rlpulationc3 offt verstandencrmassen in Teutsth- und hie-
sigen Landen niemal zur Uebung gekommen seynd, so fallt auch
die ^cccprilarion völlig weg, und wird es 2^" mit denen statt
ftlber gcbräuchigen ?3Äis I^berarorüs vd cis non pcrcnclo,
Krafft welcher man vcbirorcm loszehlt, oder die Schuld nicht
mchr von ihm forderen zu wollen verspricht / die nentliche Be-
wandnuß wie mit all anderen paÄiz und donv^nnoniduz über-
haupt, ist auch z"" uicht nöthig, die ̂ ausam cicbcncli, oder
warum und wie man der Schuld los worden, hierin anzufüh-
ren/ sondern lüonfclUo Hcnclaljä ist gnug.

§. 9.

Die begreift zwar in gemeinen Verstand
^^ ^ ^ ^ ^ ^ sondern auch mehr andere ^0603

Qdll^anoncm unter sich, im eng - und eigentlichen
Verstand aber nur jenen 1Vlo6uni allein , da man eben nicht
in der nemlichcn M a s , wie es die Obligation mit sich bringt,
sondern auf andere Weis begnügt uüd befriediget wird , wel-
ches jedoch nur in drey Fallen zu geschehen pflegt, nemlich da
mau 1"" das ncmliche in ^amrä nicht mehr prseNiren tan,
z. E. Sachen, welche gar nicht, oder wenigst nicht mchr in
<Ü0mmclci0 cxittiren. 2^" Da man gleich anfänglich zur
Nacui-Hl - prXlWtion nicht verbunden ist, sondern sreye Wahl
hat, ob lnan statt selber etwas anderes, oder nur Inccrctlc plX-
Nircn wolle, z. E. in obvcrstandenen ObljßIrionibuZ faciencli.
Z'° Da sich Qcäjror selbst statt des nemlichen auf ein ande-
res gutwillig einlaßt. I m übrigcu hat die 5ati5fIÄjon sovie-
le Würtuug, als eine Bezahlung, und wer bezahlen, oder be-
zahlt werden tan/ der tan auch rchcüivc äacktääion leisten
oder enlpfangcn.

§.

^ ̂  oder Verzicht / wodurch mau sich nemlich
und derben seines Rechts begiebt, gehölt ebenfalls mit unter die " '
" ^ " ' " ^ solvcnäi O!)!j^IN0ncm, und erfordert i '"" spcciälc ,

m m , sofern man von Amvaldschafts - wegen ren^nci.
Hat selbe sowol in zukünftig - als gegenwärtigen Rccsii
z"" Ist die (üerrioranon nicht hierzu vonnöthen / alljscr wo es
die Rechten h^cwliccr erforderen. 4'" Wird sie in ^
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c mrcrprctirt, und erstreckt sich mithin nicht leicht
von einem aus das andere, von Gegenwärtigen aus Zukünf-
tig- und Vergangenes, soweit nicht eins unter dem anderen
durch zcnerale Ausdruckungen begrieffen ist / 5" tan sogar
eine Ocncral Verzicht aus das, was allem Ansehen nach nicht
gedacht worden, oder etwan so beschaffen ist, daß die Rechten
Kenunciarionem lpecialem hierzu erforderen, Nicht ausge-
dahnt werden. 6 " Macht sie zwar eine Anzeigung, aber
nicht allzeit sicheren Beweis / daß man das Recht, worauf
die Verzicht lautet, würtlich gehabt/ oder gehofft habe. 7""
Bleibt der Kczrek auf das Verziehene nur soweit offen, als
er durch Gesatz oder Geding vorbehalten ist. 8"" Stehet die
Kelervacion , wodurch man sein ausser deme verlohren gegan-
genes Recht zu erhalten, und sich gegen besorglichen Schaden
zu verwahren sucht, der kenunciacion ihrer Natur und Ei-
genschaft nach ganz entgegen, und ist hierunter zusörderst 9^
der Unterschied zwischen einer kclcrvarion und eigentlicher
klocettatwn zu bemerken, dann durch diese letztere sucht man
nur zukünftig - durch jene aber gegenwartiges Recht in Sicher-
heit zu stellen. Beede müssen 10^^ durch ausscrliche Kennzei-
chen/ und zwar nicht erst nach geschehener Sach, sondern ke
26Kuc mtezrä gnugsam c^clarirt, ingleichen auch weder gegen
die vorgeschriebene dollenmcat oder Lubltamiam ^Äüs , noch
des procclUrend- oder selervllcnden Theils eigner That zuwi-
der seyn. n " ö Würkt der Vorbehalt nicht nur die lüonlcr-
vation des Rechts, welches man schon hat, oder wenigst an»
hofft, sondern er dient auch allenfalls zur Erläuterung selbiger
Sach, worin er geschieht/ und zur stillschweigender kenun-
ciarion aller zwar dahin gehörig - jedoch nickt vorbchaltener
?unÄeN/ hindert ingleichen sowol die k'osscMOn als pl^lcri.
prion, und verstehet sich allzeit nur aus das/ wovon eigentlich
gehandlet wird. 12"" I m übrigen hat es mit P^Hiz renun-
ciarivis und lclcrvativis die nemliche Bcwandnuß / wie mit
anderen ^onvcnrwmbus überhaupt/ sonderbar aber siehe von
Erbschasts - Verzichten , und hieraus vorbchaltcnen ^ s
Sprüchen oben t>. z. cap. 11. §"" 2. öc s

§. 11.

Es ist wol der Namr und Bittichteit nichts so
als daß die Sachen auf die nemliche Art / wie sie zusammen g e - V V ^
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kommen seynd, wiederum auseinander gehen, solchcmnach wird
auch i " " die Verbindlichkeit durch allerscitige Eiuverständuuß
derjenigen , welche sich zusammen verknust haben, ausgelöste,
sofort alles in den alten S t a n d , wie es vor der Obligation
gewesen, wiederum hergestellt. D ie einseitige Reu oder Ab-
weichung hingegen hebt 2 ^ die Verbindlichkeit nicht aus, son-
dern räumt dem anderen Theil nur Lxcepcionem non implc-
t i (^Ontragüz soweit ein, daß er seiner Seils zur Erfüllung
nicht angehalten werden kan, bis auch gegenthciliger SeitS
der Obligation ein Gnügen geschehen is t , und im Fall ein
Theil seine Schuldigkeit bereits vollkommen beobachtet ha t ,
so tan er wegen der von dem anderen Thcil begangener
travcmion weder die Zurückgab dessen, was schon
worden, noch sonstige Wiederausheb- und lügssirung des
traäs begehren, sondern derselbe muß vielmehr
ten aä Implcmcnmm belangen, es geschehe dann 3 " die
Contlgvcnrion entweder in einem Haupt - und HubNstnwl.
oder wenigst in einem solchen Neben-?unä, welcher als eine
(5c>n6jri0 line quä non ) oder gar tut) P2Ä0 I_c l̂3 (^Oln-
mil ldr iX der OblizattOn miteinvcrlcibt ist. 4 " Seynd die
wiederrufiiche Handlungen z. E. precarium, lVlancjgculn, 5o-
cietaz, Öommun io , und dergleichen ebenfalls soweit ausge-
nommen , daß ein Theil auch ohne des andercns Einstimmung
obverstandenermassen davon abgehen tan.

§. 12.

Durch den Untergang der Sach wird 1 ^ die
nur in folgenden Umständen aufgehoben , da man nem-

lich dieselbige Sach nicht in Lenere vel (^anricace, sondern
m Corpore öc 8pccnc schuldig gewcst , anncbcns der Unter-
gang weder ex IVlosä noch lüulpä, oder sonst ex pgHc) lDebi-
tOlis, und zwar an dcr ganzen Sach erfolgt, dann wenn sie
nur zum Thcil umcrqchet, so bleibt man doch des übrigen
Thcils halber in der Schuldigkeit, und da etwan ^ o r a . Oul-
P3 vcl ^3äum vedironä mituutcrlaust, so ist er wenigst zur
Schadloshaltung verbunden. Dem Untergang wird 2 ^ gleich
geachtet, wenn die Sach aus dem (üomsiicr^io Kumano
t r i t t , und da hicrnachst 3'" alle Verbindungen die c ü a u l u l ^
Kcdu5 ss^ ̂ n r i k u s stillschweigend in sich halten , so werden
solche auch durch die Veränderung der m Obligationen ge-

brachter
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brächter Sache, jedoch andergestalt nicht, als unter folgenden
trey I^equillriz aufgehoben, wenn nemlich erstens sothane
Veränderung weder ^ lorä noch (I^ulpä aut k'aäo Debitoris
veranlaßt worden, selbe auch zwkytens nicht leicht voraus zu
sehen gewest, und endlich d r i t t e n s von solcher Beschaffenheit
ist, daß, wenn Debitor solche voraus gewust hätte, er sich
nach unpartheyisch- und redlichen Gutachten verstandiger Leu-
ten nimmermehr hieraus eingelassen haben wurde, in welchen
Umstanden gleichwol noch zu richterlicher Ermässigung stehet,
ob die Oblizarion völlig aufgehoben, oder nur nach ?

der Veränderung gemassigct werden solle.

s. 13.

Wie weit man sowol minderjährig- als anderen Personen Vo« der «e.
in inregrurn in ^uckcialibus angedeyen lasse,ü,'r«"'"^"'

ist mit mehreren in lüockce ^udiciario verschen. Soviel d i e ^
L.xcl3jucljcj2l. Handlungen uyd Obiizacionez betrist, wird
zwischen Minderjährigen und anderen ein Unterschied gemacht.
Jene pflegen andergcstalt nicht, als nach Masgab obigen i^n
T h e i l s / " ^apituls 30'^« §" hicrinfalls rettimirt zu werden,
bey diesen aber ist in hiesigen Landen kekicurio in inrezrum
weder gebräuchig, noch nöthig oder zulässig , dann wem: sie
enormirer IZeclirt seynd, so kommt ihnen gestalten Dingen
nach die oben in cap. 3. §. 19. öc seq. beschriebene (Huercla
I^HsiOniä enormiz zu Gu ten , beschweren sie sich aber über
Zwang, I r r t hum, Betrug und andere dergleichen den <^0n»
lenz zum Theil, öder ganz ausschlicssende Umstände, so wird
nur das richterliche Amt implor i r t , und hieraus dem Befund
nach entweder die ganze Handlung für nichtig und ungültig er-
klärt , oder sonst nach Verordnung obigen 1"" Lapltuls 24.
und 25'll" §" hierunter verfahren.

§.

Oesstcrs wird die Obligation auch 1 " " durch die
jäh ruM, das Einstands-Recht, oder in Handlungen, welche
nur aus die Person eingeschränkt seynd/ durch den Tod, wic-

A c c c c c 2 auch
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e auch, wenn zweyerley <üaulH lucrarivge in der nemlichen Per-

Sch s
^ ? , H e auch, wenn zweyerley in der nemch Pe
d«runter zu son und Sach zusammen treffen, wiederum aufgelößt. V o n
wbachten. ^ ^ . ^ ^ obbemelten Gattungen aber scynd 2<" folgende

drey (-cncral Reguln zu merken: Ers tens reviviscirt die er-
loschene Obligation ausser deren besonders cxcwirter Fallen
niemal wiederum , und im Fall sich die Intcrcucmen neuer-
dings miteinander verstehen , wird dieselbe gleichwol für die
alte nicht mehr / sondern nur für eine ganz neue Obligation
geachtet. Zweytens ist heut zu Tag kein Unterschied mehr,
ob die Obligation ipso ^Ule, oder nur Ope Lxccplionis erlö^
sche. D r i t t e n s sobald die Haupt - Obligation einmal er-
löscht / so fallen auch sammentlich darin begrieffene

jene allein ausgenommen, worin etwan ein anderes
ausdrücklich versehen ist.

Schießendes
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eOHendes
Von Verbrechen / und der daraus ent-

sprigender Verbindlichkeit überhaupt.
cx

§.

was man gegen Gcsttz und Verbote aus freyen
Wil len thut oder unterlaßt, das heißt ein Verbrechen, M H
und ist entweder vcrum vel czuasl, publ icum velw'eviclerley?

p m DcliÄum. Der Unterschied zwischen vcri3 öc quaN
vcl iä is bestehet dar in , daß jene ans gefährlichen bösen Fur-
satz, ( D0I0 ) diese aber nur aus Fahrlässigkeit ( (^ulpä ) zu
Schulden gebracht werden. Unter den Desjgjz publinz stynd
zwar nach Römischen Recht nur jene, welche hauptsachlich zum
Schaden des gemeinen Wesens gereichen, und unter ?nv3cj5
all übrige Beschädigungen verstanden, welche durch R a u b ,
Dicbsstahl, oder Schmach an Leib, Ehr oder G u t zu gesche-
hen Pflegen, nach heutig- und hiesigen Lands - Gebrauch aber
verstehet man unter denen letzteren nur die sogenannte Frevel
und geringere Verbrechen, welche Vcrmög des (üociici^ Oi<
minaliz nicht peinlich und malcNzisch, sondern civiliccr und
niedergerichtlich verhandlet und abgestraft werden.

§. 2.

Wer ein Verbrechen begehet, der verbindet sich dadurch von
stillschweigend, und ipso 52Ä0 nicht nur gegen dic O b r i M t , «
sondern auch gegen den beschädigten Thcil zllr gebührender 83-
tizfaÄion, woraus mithin eine doppelte ^N ion , ncmlich pcr-
naliz öc pcrsccutorja entspringt, jene ziehlt hauvtsachlicb aus
die S t ra f des Delinquemens, diese hingegen auf die lxc i l i r^
N0n dessen, was er durch das Verbrechen an sich gebracht hat,
oder sofern er die Sach selbst nicht mehr in dem ncmlichsn
Stand beyzuschaffen vermag/ aus die Vergütung des W m b s ,

d d d d d wie
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wienichtweniger auf die Inäemnjsgnon all anderer etwan
rum erlittener Schaden und Kosten.

§. 3-

Von Verfolgung der St ra f , welche in IVlalcssz - Verbre-
shen entweder ausAntlag/ oder von Amts- und Inquiluions-
wegen zu geschehen pflegt, siehe <Üo6iccm Oimmalem. Vol t
Bestraffung Niedergerichtlicher Verbrechen aber ist folgendes
zu merken: 1"° Wi rd hierin durchaus von Amts - wegen ver-
fahren / und die schrifftliche Verantwortung nur denen von
Adel oder Siegelmässigen Personen gestattet/ andere Delin-
quemen aber pflegt man gleich mündlich/ jedoch mit Zulassung
eines Beystands/ sofern dergleichen begehrt wi rd / 26 p l o r o
collum zu vernehmen/ auch die Gezeugcn in geringeren Frev-
len / wo die St ra f f nicht über 50. st. gehet / niemal eidlich /
sondern nnr bey Gelübd an Eidsstatt zu verhören. 2 ^ Ob-
schon ein Klager vorhanden ist / so wird gleichwol nicht leicht
ein weitlauffiger Schriften - Wechsel gestattet, sondern viel-
mehr m Viä lummanll imä ö^ cOmmilIIc)N3lj,sohtN auch Mit
allensalligen Beweis durch Gezeugsthaft nach Anleitnng des
<üocl. ^u6, cap. io . §. 3. gleichfalls lummari'lNme verfahren/
es seye dann/ daß die Obrigkeit nach besonderer Beschaffenheit
der Sachen / Personen und Umstanden eine mehrere und or-
dentliche Untersuchung für nöthig findet. 3"" Hemmen der-
gleichen Klagen das Obrigkeitliche Amt sowenig/ als die pein-
liche Anklagen das ( M c i u m ^uclicis InquiNtonum, und kom-
men auch 4 ^ in Diämmg der S t ra f sowol mildercnd - als be-
schwerende Umstände in (^onllderanon, 5^ gebohlt der Obrig-
keit / weder ungewöhnliche Straffen zu verhängen / noch über
die in denen Lands-Verordnungen gesetzte Straffen hinauszu-
gehen/ oder von gemeinen Bürgers - und Bauers - Leuten für
einen niederen Gerichts - Wandel mehr als fünf Pfund Psen-
ning zu forderen/ ausgenommen soviel die einfache Ehetrucks-
Straffen vermöglicher Delinquenten und andere dergleichen
auf ein höheres 6eterminirte Falle betrist. 6^ Wi rd auf das,
was das Römische Recht von der pcrnä clupli, tripli, quaciru-
Z)li vielfältig Nacuirt, weder ln <Ü2lu InNciarioniz, noch sonst
ausser deren in hiesigen Lands - 5tacmj5 besonders ausgedruck-
ter Fällen mehr gesehen. 7"^ Haftet keiner für den anderen

O l l Ä , folglich auch weder Elteren für Kinder/ und eben
sowe-
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sowenig eine ganze Gemeinde für Mitglieder/ oder vice ver5Z.
8"" Kan keiner um das Verbrechen / weßwegcn er von der
rechtmässigen Obrigkeit schon einmal gestraft worden/ nochmal
gestraft werden, y"" Bleibt die Bemühung oder Beyhülf,
wieauch der Verdacht sowenig / als in denen Oimina l Fällen,
ungestraft. i o ^ Wird die S t ra f unter mehr Delinquenten
nicht getheilt / sondern jeder aus ihnen mit ganzer St ra f be-
lcgt/ folglich auch keiner durch des anderen Bestraffung libe-
r i n . 11'°° Hat es wegen Verfassung der Delinquenten /
welche extra I^ocum Domicil l i verbrechen/ unter Inlandischen
Obrigkeiten bey dem (^06. ^uä. cap. 1. §. 4 sein Bewenden,
und wenn 12"" das DeliHum aus der Granz/ oder an einem
der kosselNon halber streittigen Ör t begangen / oder aber an
einem O r t angefangen / an dem anderen vollendet wird / so
greift zwijchen denen coneurnrenden Obrigkeiten die pr^ven-

Platz. iz"° Gestattet man weder Vergleich/ noch pro-
, oder (^ompromlk zu ?lXjuc!lß des comperiren-

den Richters. 14^ Wer nicht ^url5cliäic)nem parrimonia«
lem hat/ der tan auch die diäirte Gcrichts-Straf/ ohne Lands-
herrschaftlichen Vorwissen/ weder massigen/, noch gar nachlas-
sen/ und eben sowenig sich solche zueignen. 15" Hört zwar
^Ä«0 p(Xna!i3 Vermög Römischen Rechts nach Verlaufeines
ganzen Jahrs aus. Nachdem aber der ^ociex lürjmjnaliz ? .
2. cgp. 11. §. 4- in geringeren stcijchlichcn Sünden / welche
nicht auf die Tods-Straf gehen / wenigst fünf Jahr zur ?rX>
scnpcion erfordert/ so laßt man es auch anderer niedcrgericht-
licher Verbrechen halber bey der nemltchcn Verordnung in
ßuia bewenden. Wie weit aber 16" die S t ra f r e z l
dnrch den Tod des Delinqucnccns erlösche / auch ob sie sich
auf Erben und 5uccelldre3 erstrecke / siehe (^0cl. > 6 . cl)p. 4«
§. 2, n. 6.

§. 4 .

Obwol i"ö ^ ä i o pcrngll3 und perlecutona zwe
schicdlicbe ^Älonez seynd/ und jede ihren besonderen Zwec
hat/ mithin auch eine durch die andere nicht ausgehoben wird,
so soll doch 2^" die letztere ex lüonnexiOnc (üaulH bey dem ko-
r o , wohin die erste von Rechts - wegen gehört / ebenfalls an-
gebracht / und soviel immer thuulich auf den nemli^en Fuß
llmulcanee alldort verhandlet/ und ausgemacht werden, z""
Wi rd der eingeklagte Schaden nach der Zeit/ wo er geschehen

D d d d d d 2 ist,
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i s t , geschätzt/ und hat 4 " sowol hierin , als sonst
t um in I^ircm gegen den Verbrecher S t a t t , soweit er etwan
in lDolo v?I (Üulpä lacä zll scyn befunden wird. 5'° Werden
hicrinsalls (^ompliccs DeliÄi denen l^orrcis clcd^ncli ex l^on-
vcmiOne gleich gehalten. 6'" Erlöstht diese ^ Ä w n nicbt in
fünf, sondern wie all andere ^Äwncz rezularircr, in dreyssig
Jahren / ohngeacht die pc^nalis schon würklich verjährt wor-
den, / " ö H^rt auH dieselbe nicht einmal durch die Tods- und
andere schwere O im ina i - geschweigend erst durch medcrgericht-
lich-und geringere Straffen aus, sondern bleibt nichtsdestowe-
niger gegen den Delinquenten, wieauch gegen seine Erben be-
vor , ohne Unterschied, ob sie durch das Verbrechen reicher,
und Ll3 mit dem Verstorbenen schon conteltirt worden, oder
nicht, Massen dasjenige, was in ( ^ . ^u6. c?.p. 4. §. 2. n. 5.
A 6. verordnet is t , nur von der?nna1 . ^ H i o n verstanden
werden soll.

§. 5.

von der ^ '

rum und
dMN.

I n Raub-und Diebstählen räumt zwar das Römische
dencn Vamnikcaris besondere ^H ioncs , benanntlich

. ̂  ^. furcivam, oder ^ä ioncm ? u r t i , und relpe-
"ptv. givc Vi L0N05UM raprorum e in , nachdem aber diese Vcr-
'"" ""'brechen heut zu Tag cnmmaliccr bestraft werden, anncbens

die p(Xna 6upli vcl qua^rupli obverstandenermasscn nicht mehr
Üblich ist , so bleibt in ?unÄo Damnorum, 83tj5s2äioni3,
auc l(eNitmi0M5 für jeßtermelte HÄian« nichts anderes übrig,
als was schon im nächst vorhergehenden §"° von der ^ä iane
pcrlecmoliä überhaupt angeführt worden, welche Beschaffen-
heit es auch mit der sogenannten ^Äionc I<crum amorarum,
/^ldorum turt im cZelarum, cic I^izno junÄo^und mehr der-
gleichen in lurc Kom^no zwar vorkommend - aber gar leicht
zu entbahrenden HHions-Formuln hat.

§. 6.

Daß i " " der Schaden, welcher einem anderen an Haab
und G u t ungerechter Weis zugefügt wird, von dem Damm-
Kcanren wiederum ersetzt und gut gemacht werden müsse , ist
zwar sowol in dem natürlich - als Römischen Recht offenbar
gegründet, wie aber 2 ^ das letzte durch die sogenannte I ^ c m

von dem ersten in vielen Stücken disfalls abweicht,
und
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und allerhand unnöchige 3ubtilitäten in sich hal t , so
mir t sich der heutige Gebrauch mehr mit jenem als diesem Recht,
und pflegt mithin 3"° bcy der ^ä ionc I ^ i 5 HquiliX all jenes,
was oben von der ^Äionc perlccucoriä überhaupt vorkommt,
ohne Unterschied der Sachen , oder Ar t und Weis , wie der
Schaden geschehen ist , wiederum beobachtet zu werden. 4 "
W i rd auch in Schaden, welche dem Menschen durch Wunden
und Todschläg zugehen, unter frey- und Leibeignen Leuten nicht
mehr <Minßmrt, folglich muß der Verwundete, wenn anders
der Thätcr in D0I0 vc! lüulpa ist / nicht nur deren aus die
Lhur verwendeter Kosten halber, sondern auch um all anderen
alt seiner prafcll inn und Nahrung etwan dadurch erlittenen
Schaden und Entgang lackkacirt werden , immasscn 5'° ein
gleiches in (üalu l^omiciäii ciololl vcl culpoll des Entleib-
tens hintcrlassenen Weib und Kind, soweit sie etwan durch den
Todschlag an der Hlimentation verkürzt seynd, ebenfalls ge-
bührt, und aus der nemlichen Ursach pfiegt man 6'° bey fleisch-
lichen Sünden nach Gestalt der Personen, Proben und Um-
standen aus die Ootarion oder älimencanon zu sprechen. I m
übrigen hat 7" " ^ ä i o Lczi3 üquiliX nicht nur um den llolo
vel lüulpä larä) sondern auch levi vcl IcvWmä entMder
commzrccn^o vel omicrenclo verursachten Schaden allerdings
S ta t t , jedoch mit Ausnahm all jener Handlungen, worin man
obverstandcnermasscn nur einen gewissen (3ra6um <üu!pX von
Rechts-wegen zu pr^lliren hat, und da mm 8 ^ Kinder und
Unsiunige aus Maugel des Verstands und sreyen Willens
weder lloli noch t^uIpX sahig seynd, so folgt von selbst, daß
die von ihnen herrührende Damnikcarion entweder gar nicht,
oder wenigst nicht aus ihren eigenen , sondern allenfalls aus
dem Vermögen derjenigen erstattet werde, welchen die Ob-
sorg über dergleichen Personen zwar obgelegen, aber nicht
mit gebührenden Fleiß geführt worden ist. 9 ^ Siehct man
zwar in Schaßung des Schadens lczulgnccr nur auf die Zeit,
wenn selber geschehen is t , jedoch dergestalt, daß bcy dem An-
schlag unzeiciger Früchten die Rucksicht aus das , was man
wahrschcinlichcrmasscn im Fa l l , da selbe zur Zeitigung gekom-
men waren, davon zu nutzen gebracht haben wurde, nicht völ-
l ig beyseitgesetzt wird.

§. 7.
Was i"5 das Römische Recht einer Herrschaft wegen

Vergütung des von ihrem Leibeignen verursachten Schadens
E e e e e e aufer-
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auserlegt, das ist von keinem Gebrauch mehr, und laßt sich
nicht einmal aus heutige Leibeigne / geschweigens auf Dieust-
bothen und Ehehalten appliciren. Soviel aber 2 " den dllrch
das Viehe verursachten Schaden bemft/wird solcher von demje-
nigen/ welchem dasselbe zugehört/ erstattet/ und ist 3 '" kein
Unterschied/ ob das Viehe ihrer Natur gemäß oder zuwieder
hierunter gethan hat/ folglich braucht man auch die besondere
ääioncrn c!c kattu nicht mehr/ wol hingegen hat 4 " der Ei-
genthümer des Viehe annoch heut zu Tag die Wahl / ob er
vammkcamm schadlos halten / oder das Viehe NoxX geben,
das ist/ für den Schaden auslieferen wolle/ welches sich 5 "
sowol von Weid- als all anderen von Natur oder Gewohnheit
zahmen Viehe verstehet. Ungezähmt - oder sonst gefährliche
böse Thier aber, welche nicht zum Nutzen seynd, ist 6 " Dam
nikcam^sür seinen Schaden anzunehmen nicht schuldig, son-
dern muß in anderweg vollständig l a r i ^ c i r t werden, welches
nur desto mehr Platz greif t , wenn der Thiers - Innhaber der
Abstell - oder besserer Bewahrung halber schon einmal erweis-
lichermassen erinnert worden. Gleiche Beschaffenheit hat es
7°>« mit dem zwar an sich zahm- oder sonst ungefährlich - doch
zu Fleiß gejagt- oder gehetzten Viehe/ dann da wird der Scha-
den nicht soviel dem Viche als jenem / der solches gejagt oder
gehetzt hat / beygemessen. Desgleichen verliehrt man 8"" ob-
gedachte Wahl / wenn man das. Eigenthum des Thiers bos-
hafter Weis abläugnet/ und dessen überwiesen wird. 9"° D a -
sern mehr Thier/ welche unterschiedliche Herren haben/ mitein-
ander rauffen/ so muß der Herr des Thiers/ welches dem an-
deren Schaden gethan hat/ solchen vergüten / oder das Thier
KoxZe geben / es tönte dann bewiesen werden / daß das Be-
schädigte angefangen hat. i o " " Verreckt das Thier noch vor
erhobener Klag und Kriegs-Befestigung / so erlöscht auch die
^VÄion in denen Fällen/ wo der Eigenthümcr obverstandcner-
massen die Wahl gehabt hätte. Von denen hierinsalls sehr ge-
wöhnlichen Pfändungen siehe oben ?. 2. cap. 6. §. 23.

§. 8.

der Wer i"ü an O r t und End / wo sreye passgze ist , im
vci Vorbcyqchcn von einem Haus begossen oder geworffen / und

. dadurch beschädiget w i rd / der tan den Haus- Herrn um die
Schadlochalttmg ^ä ionc 6e LÄulo vcl Ocjc^Q belangen /

und
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und mag 2 ^ dieser hernach seinen kezrek gleichwol bey jenem
suchen/ der den Guß oder Wurs gethan hat. z " Hat diese
^ ä i o n nicht S ta t t / wenn das Haus mit Ausstellung der ge-
wöhnlichen Bau-Zeichen gebauet oder ausgebessert wird. 4 "
Fallt solche ebenfalls weg/ wenn sich der Beschädigte schon un-
mittelbar an den Beschädiger einmal gehalten hat / immassen
ihm solches allerwegen srey stehet. 5^ Sosern aber nur et-
was an offenen fteyen Orten gefährlicher Weis ausgehenkt oder
aufgestellt wird / ohne daß schon würtlicher Schaden daraus
erfolgt ist, so braucht es heut zu Tag keiner besonderen kä jon
mehr / sondern nur der blossen Anzeig / damit die Obrigkeit
ihr Amt Hierinfalls vorkehre.

§. 9.

Um künftigen Schaden abzuwenden/ welcher envan aus Von der
des Nachbars vornehmenden Bau bevorstehet/ kan man i h m ^
1 " " N0vum Opus nunciren/das ist/ den Bau solang verbuchen
lassen/bis die?rXjuc!icial Frag/ob und wie weit er dessen berech-
tiget seye/behörig ausgemacht ist/ welches zwar 2 ^ nach Römi-
schen Recht sowol in- als aussergerichtlich/MitWorten oderWer-
ten/ z. E- durch einen Ste in- Wurf'/ heut zu Tag aber anderge-
stalt nicht als durch die ordentliche Obrigkeit entweder auf Än-
ruffen des intcrcMrten Theils/oder falls der Bau dem gemeinen
Wesen nachtheilig ist/von Amts-wegen geschehen mag. z''" Ste-
het auch I^unciacio nur dem Benachteiligten/ vorzüglich aber
dem Eigenthümer des Orts / deme dadurch pr^juclicirt wird/
von Rechts-wegen zu. 4 ^ Für andere tan 0pu5 novum nur
soweit nuncirt werden / als man sie von (üuracc!. Vormund-
oder Anwaldschafts>wegen zu vertrmen hat/ wozu man aber
keiner special Vollmacht bedarf. 5'" Das Wert selbst, wel-
ches man verbuchen lassen wi l l / muß nicht nur neu und pr^ .
iuckcirlich / sondern auch aus Grund und Boden / oder was
demselben anhangt/ angelegt/ annebens noch nicht vollendet,
sondern nur angefangen / und so beschaffen seyn , daß die vo-
rige Gestalt der Sach dadurch abgeändert wird. 6 " Opera
?ubl ica, welche dem gemeinen Wesen zum Besten geführt
werden, wicauch pnvara, welche obschwcbender Gefahr hal-
ber keinen Verjclmb leiden/ lassen keine l^^ncign^n zu. ^ ö
So l l dieselbe dem Bau-Herrn selbst/ wie all andere Obrigkeit-
liche Auftrag/ gebührend mrimirt werden,falls er aber an dem

E e e e e e 2 Or t ,
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O r t / wo der Bau geführt w i rd , nicht anwesend ist, so mag
die Imimation denen B a u - nnd Arbeits - Leuten geschehen.
D i e Würtung einer solch-förmlicher Nuncwnon ist 8""' daß
von Zeit obiger Imimation mit weiteren Bau alsosort einge-
halten werden muß, und zwar 9 ^ bey Vermeidung würtl i-
cher Niederreissung aus des wiederspänstig - und ungehorsamen
Theils Kosten. D ie prsejuäicial- Frag selbst aber, und wie
weit ncmlich i o " " NunciItu5 des unternommenen Ban be-
fugt seye oder nicht, soll mit summarisch- doch gnüglicher Ver-
nehmung sammentlich inrcreMrter Theilen, nach vorlänffigen
I^ocal-Augenschein, bald möglichst verhandlet und ausgemacht
werden. 1 1 " " Erstreckt sich das Verbott auch aus Erben und
Luccessores linßularcz, wird hingegen 12"^ durch des I^un-
ciamens freywillige Begebung, wienichtweniger 13"° durch
richterlichen Ausspruch bey befundenen Ungrund wiederum aus-
gehoben. Desgleichen fallt 14 " das Verbott weg, wenn
Nuncwms hinlängliche (Gurion leistet, daß er den Bau in
<^asu 8uccumbcnriX aus eigne Kosten niederreiten, und al-
les in vorigen Stand stellen wol le, welche (Üaurion jedoch
15" nnr bey anscheinenden Zweifel, nicht aber, wo ^uncians
bereits klar- und offenbares Recht für sich hat, angenommen
werden soll. Derowegen er auch 16 " gleich anfänglich bey
der ersten richterlichen Implnranon seine vermeinte Rechts-
Gründ, warum er den Bau für prXjuckcirlich und unberech-
tiget anstehet, anführen solle. 17"° Mehr unterschiedliche
Werk, welche nicht zusammen gehörig scynd, erforderen auch
unterschiedliche Nunciat ion«, und müssen lcparirt werden.
Soviel endlich 18"" den Bau betrist, welcher nicht auf eigen-
sondern aus fremden Grund zu pr^jucliß des Innhabers wie-
derrechtlich unternommen wi rd , braucht solcher keiner ttuncia-
t ion nnd Obrigkeitlichen Verbotts, sondern der Innhaber tan
sich bey seiner polleMon , jedoch andergestalt nicht, als in
(ÜOnfoi-mität des 2"° Theils, 5"° Lapimls P " §" 1 ^ » l^m.
gegen solch - nnrechtmassigen Eingrif f selbst eigenmächtiger
Weis handhaben.

ve n-mno

§.

Oamnum infeÄulT^ ist ein Scliade, der zwar nocb nicht
^ ^ aber doch sehr zu beförchten ist, z. E. von des Nach-
bars Haus, wenn sich solches in sehr baufällig - mü rumolcn

Stand
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Stand befindet, welchensalls man 1"° begehren kan, daß er
die Bausälligkeit wende, oder für allen daraus erfolgenden
Schaoen hinlängliche Kaution leiste. Falls mm 2"° weder
eins noch anderes geschiehet, so wird zwar nach Römischen
Recht lmplorant anfänglich ex pr imo, hernach cx sccuncio
Decrcw in das baufällige Haus zmmimrt , welches aber heut
zu Tag nicht mehr in Uebung ist , sondern wenn der disfalls
ergangen-Obrigkeitliche Auftrag nicht befolgt wird , so laßt
man z"ö die Bausälligkeit soweit,, als zu Verhütung des dem
Nachbarcn besorglichen Schadens nach, unpartheyischen Gut-
achten-Bau-verstäudiger Leuten erforderlich ist, von Amts-we-
gen wenden, und die nöthige Kosten von dem Innhabern des
baufälligen Hauses Executive einbringen, oder sosern er nicht
im Stand ist , das Haus quantt plunmi vertauffen, und
die nöthige Kcpararwn durch den Käuffer verfügen. 4'° W i rd
sowol mit Besichtigung der Bausälligteit, als sonst m punäo
ciaurionis und all übrigen lummaMimc hierunter verfahren.
5'° Daur t die allenfalls geleistete Kaution nicht für bestandig,
sondern nur aus gewisse Zeit oder Jahr nach richterlicher Er-
mässigung, sofern sich die Partbeyen nicht selbst in Güte darü-
ber verstehen tönten. 6 " Hat obige Verordnung nicht nur in
gefährlichen Baufälligkeiten benachbarter Häuseren, sondern
auch ex ^lßumcnro oc Kanone Î eziz in anderen dergleichen
besorglichen Schäden S ta t t , dergestalt, daß, wenn die Gefahr
sehr groß, oder der Schaden fast unvermeidlich ist, man nicht
einmal Kamionem zulaßt, sondern dem Befund nach alsogleich
völlige Abstellung hierunter vorkehrt, z. E. da an des Nach-
bars Wand ein l>nver, Backofen, oder Fenerstatt so nahe an-
gelegt w i rd , daß man dadurch in Feuers-Gefahr, oder andere
wiederrechtliche Ungeleqenhcit kommt, ircm da man so tief
arabt, daß des Nachbars Mauer darüber sinken muß, und der-
gleichen mehr. 7"^ Hastet der Richter selbst in 8ublicjjun,
um allen Schaden, welcher in dergleichen Fällen etwa« aus
seiner Fahrlässtgteit erfolgt.

§. 11.

Die sogenannte öä io ^ q u s pluviX arcendX ist eine5,
Ga«5ng von nächst vorhergehender ^Hi^ne Damni mfeHi.«,,.
und ziehtet zwar nach Römischen Recht eigentlich nur dahin,
daß der angelegte Damm, wodurch das schädliche Regen-Was-
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ser mit Gewalt auf andere Gründe getrieben wird, wiederum
abgestellt werde. Wie aber dergleichen nicht nur bey Regen,
sondern auch anderen fliesenden Wassern öffter zu geschehen
pflegt/ so seynd folgende Falle hierunter zu merken, i ^ Is t
ohne Vorwissen und Begnehmigung der gnädigisten Lands-
Herrsthaft in öffentlichen Flüssen und Schiff- reichen Wasser-
Ströhmen weder zu Schaden / und Abbruch der Schiffarth,
noch sonstiger Veränderung des Rinnsaals etwas zu ballen,
oder zu unternehmen erlaubt. 2 ^ M a g auch keiner an seinem
Gestatt ein sogenanntes Wurf-oder anderes Werk, wodurch
das Wasser mit Gewalt aus des Nachbars Seite hinüber ge-
trieben w i rd , anlegen. W o l hingegen tan 3"" der Nachbar
die Anlegung einer blossen Streich- oder Noch-Wehr, wodurch
man sich nur vor künftig- oder weiteren Wasser - Einbruch zu
bewahren sucht, keineswegs verhinderen, dann ob ihm schon
lnclircÄc dadurch Schaden zugehen mag, so wird doch solcher
demjenigen, der sich seines Rechts bedient, nach der bekann-
ten Recht Regul : ( ) m ^ure luo ut irur, Kemmi facic Inju«
r iam, nicht impulirt . 4 " Is t zwar ohne sonderbaren Gcdina
oder Herkommen Niemand zu Verwahr - und BeWachtuna
seines eignen Gestatts verbunden, wenn aber gleichwol ande-
ren Benachbarten daran gelegen ist , so seynd sie der Bill ich-
teits - Regul nach : ()uoä mik i pro6ett , alten non nocet
öcc. das fremde Gestatt aus eigne Kosten zu brschlachtm be-
fugt , ohngeacht eine 8ervicm deswegen nicht hieraus herqe-
bracht worden. 5 " Soviel die ^oncurrenz zu denen nöthi-
gen Beschleußt- und Wasser- Bau-Kosten belangt, ist zuför-
derst aus die Vertrag uud das Herkommen zu sehen. Fehlt
es aber an beedcn, so tragt derjenige, deme das Gcstatt zuae-
hört , die Kosten allein, und da er sich hierzu nicht entsMcs-
sen kan, stehet ihm gleichwol srey, seinen Grund zu verlas-
sen. 6'" Führt unter mehr Wasser- Bau - Interessenten jener
das O i r e ä o n u m , welcher die Gerichtsbarkeit an dem O r t
des vornehmenden Banes hergebracht hat. Von denen Was-
ser - Leitungen aus fremden Wasser oder über fremde Gründe
siehe oben?. 2. ^ 9 . 7 . §. 12.
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Mnzeßendes
Von der Schmach.

Siebenzehendes

§. 1.

ist ein Verbrechen, wodnrch man Jemand an Was und wi.
Ehr und guten Leumuch gemessener Weis angreift. ^ A p " ?
Sie wird hauptsächlich w Realem und Verbalem ge-

theilt. Jene geschiehet mit Werten / diese aber mit Worten /
Schrifften oder Gemählden.

§. 2.

Ueberhaupt und pro 1 " " wird eine Schmach verübet,Art «»d
wenn man gegen andere etwas spricht oder thut, was der ge>'A"^"^
meine vernünftige Welt-Brauch für verächtlich und Ehren-ver-"""«-
letzlich ausnimmt, insonderheit aber und soviel 2^" die Verbal-
Injurien belangt, durch allerhand Vorwürf und Inzichten von
Lastern und Missethaten, Leibs- oderGemüths-Manglen, in-
gleichen durch höhnisthe Lob^Sprüch und äar/ren, fentcr durch
grobe Zotten in Gegenwart ehrbarer Leuten, sonderbar Weibli-
chen Geschlechts, und dergleichen, z"" keal- Injurien hinge-
gen nicht nur durch ungebührliche Schläge, Stösse, W ü r s ,
Hieb, und dergleichen That-Handlungen, sondern auch durch
allerhand spöttische Zeichen oder Gebärden, unkeujche Anta-
stung ehrbarer Weibs - Personen, wieauch von der Obrigkeit
selbst aus pall ion verhengt-wiederrechtliche Straffen, ^.rre-
Nen und Verfügungen. 4 ^ Pflegen die Verbal- Injurien öff-
ters nur mit gewissen Bedinqnussen ausgestoistn zu werden /
und da ist zu unterscheiden, ob die ^oncliriOn aus künftig ge-
genwärtig - oder vergangene Zeit gerichtet seye. Erstcnfalls
bleibt die Injurie solang in 8ulpenld, bis die (^onclin^n
gleichwol ermanglet oder cxWrt. Zwcvt-und drittcnsalls aber
ist es entweder gleich eine oder keine Injuric, nacbdcm nemlich
die (üonclitwn sich verikcirt oder nicbt, Keal- Injurien wer-
den allzeit pro pur,5 geachter, sie mögen gielch mit oder ohne
l ü l i c i n verübt worden seyn.

F s f s s f 2 §.3.
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§. 3-

i " " Seynd Kinder und Unsinnige einer Schmach zwar
nicht aÄivc, wol aber palNvc, wie andere Lcut, fähig. 2""
Wi rd die Injurie sowol an gegenwärtigen, als. abwesenden,
nicht aber an Ungewissen Personen , viclweniger an solchen /
welche selbst daraus einwilligen, begangen, dann die Rechts-
Regul sagt: Volenti non Kr Injuria. Welches sich jedoch
nur von Sachen verstehet, die in des Bewilligers Macht und
Gewalt seynd. 3"" Pflegt man nicht nur unmittelbar selbst,
sondern auch öffters nur mittelbar an anderen beschimpft zu
werden, z. E. an Kindern, Elteren, Geschwistern , Ehegat-
ten , oder sonst nahe angehenden Personen, desgleichen an Be-
vollmächtigten, und nicht weniger an Bedienten oder Untcr-
thanen, sofern aus denen Umstanden erscheint, daß sie in Ab-
sicht aus die Herr-rcAcäivc klincjpalschaft injurirt seynd.

§. 4.

D a s Hauptstück, ohne welchem keine Injurie begangen
werden mag, bestehet in der Absicht und Intention Jemand
zu beschimpfen, ( ^ n i m o injurianck ) wenn derowegcn 1'"^ ei-
ner z. E. nur Scherz-weis, oder im Ringen, oder von Amts-
(üorrcÄions- oder Octenlions - wegen geschlagen oder geschol-
ten wi rd , so ist es keine Injurie. 2 " Die blojse P r o t e k t i o n ,
welche der That selbst zuwiederlauft, tan sowenig, als die Be-
nennung des äuckoriä, von welchen man die weiter getragene
schmähliche Inzicht empfangen hat, ^ n i m u m injurianck aus-
Messen oder entschuldigen. Desgleichen wird 3'" derselbe
durch die Wahrheit des angeschuldigten Lasters weder ausge-
schlossen noch cxculirt, weil man hierunter nicht soviel aus die
vorgeworffene That, als die Schmäh-Sucht zu sehen hat, aus-
genommen wenn die Inzicht nicht nur ein aus Leib und Leben
gehendes mIlcNziscbes Verbrechen betrift, sondern auch anne-
bens bey der behörigen Obrigkeit aus gebührende Weis ange-
zeigt wi rd , welcliensalls es mit der Prob, nach Masgab (^oci.
O i m . ?. 1. cap. 8. § 10 gehalten werden soll. Von dem
I r r t h u m , welcher 4'° in Injurien-Handlen öffters vorgeschützt
zu werden pftegt, ist wiederum das nemliche zu beobachten /
was der (^ocl. O i m . ?. 1. ca^. 1. §. 39. mit sich bringt.

§. 5.
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I"ü Ist der Injurignt nicht nur zum Wiederruf und lc-
_̂  Abbitt, sondern auch wenn die Injurie zu Geld ange-
schlagen wird , das raxirte (Quantum zu bezahlen verbunden,
des Endswegen die in §"" seq. 6. öc 7. mit mehreren beschrie-
bene ^ ä i o Injuriarum Xliimatorig^ rclpeäivc recantacoria
von dem beschimpften Theil wieder ihn Stat t hat , und zwar
2 ^ nicht nur cleäivö, sondern auch cumulativc. mithin der-
gestalt , daß eine ^ Ä i o n durch die andere nicht ausgehoben
wird. Nebst deme kau z"6 Injuriant in kcal-Injurien, z. E.
in Vcrwund - und Lähmungen um die Aur - und Baders-Ko-
sten- dann all andere dadurch erlittene Schäden, insonderheit
auch um den Entgang an der Nahrung öäionc I ^ i s ^qu i -
IiX belangt werden. Ueber dieses verfallt er 4 '" der Obrigkeit
um des verübten Verbrechens wegen in die Burgerlich - oder
gestalten Dingen nach gar in die peinliche S t r a f , Vermög
<^oä. O i m . ?. 1. cgp. 8. §. 9. Ob und wieweit endlich 5 "
die Klag cx I^ez. (Mamari hierin Stat t habe, siehe i^oä. ^uä.
cap. 1. §. 15. öc cap. 4. §. 5.

§. 6.

WclUt der beleidigte Theil die Injurie zu Geld
st muß crzwar 1"° das (Quantum zuförderst mit einem leibli-
chen Eid dahin betheuren, daß er lieber solche 5ummam ver-
lohren, als die ihm zugegangene Schmach erlitten haben wol-
te. Dem ohngeacht aber stehet gleichwol 2 ^ der Obrigkeit
noch bevor, das bcschworne l^uanrum, sofern ein Uebermas
hierin verspührt wird, zu rnoöeriren, wobey theils aus das
Vermögen des Injuriancens, theils aus die Grosse der Schmach
selbst zu sehen, solche aber hauptsächlich aus dem O r t , der
Person und Ze i t , dann anderen Umständen zu ermessen ist.
z"" Sofern (üonclcmnatuz nicht lolvcnclo ist, wird er statt
dessen durch Gesängnuß, oder sonst an der Haut gestraft. 4 "
Ziehet zwar diese ^ ä i o n Intamiam nach sich, man psicgt aber
dem con6emnirten Theil die Ehr gemeiniglich in der dcnccnz
vorzubehalten.

§. 7.
D ie Klag auf den Wiederruf hat 1"° nur in Verbal- und

solchen Injurien S ta t t , wodurch Jemand einer böscn That bc-
G g g g g g züchw
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züchtiget w i r d , wohingegen in «.eal Injurien, wieauch in je-
nen, wodurch nur Leibs- oder Gemüths -Mängel Svott-wcis
vorgeworffen werden, statt des Wiederrufs die lleplecailon
und Abbitt Platz greift. 2 " M u ß der Wiedcrrus allzeit in
eigner Person vor Gericht geschehen , die Oeprecaiion aber
wird richterlicher Ermässigung nach auch schrifftlich angenom«
wen. 3"° Bequemet sich der conclcmnirte Theil nicht gut-
wil l ig zur Kevocarion, so wird er durch Gesängnuß und
schmähte Kost dazu angehalten , oder man laßt aus weitere
Hartnäckigkeit endlich den Wiederrus statt seiner und in sciuer
Gegenwart durch Schergen oder EcharsriclM verrichten ,
welch < letzteres auch S ta t t hat, wenn Injulianc flüchtig is t ,
und aufvorläuffige Qcation nicht erscheint. 4 ^ P>legt man
aus den Wiederruf nicht leicht anders, als unter vorbchaltener
Ehr zu sprechen, und hat 5 " gegen leibliche Eltercn weder ge-
genwärtig-noch vorige ^ ä i o HttimÄtoria Platz.

§. 8.

D i e Beschimpfungen beruhen obgedachtermassen aufWor»
tcn oder Werten, welche mithin i°>° a l s l ^ « ^ 5 1 aus allen-
salligen Wiederspruch von dem Kläger bewiesen werden müs-
sen. 2'° Wenn die Wor t oder Werte von der Beschaffenheit
seynd, daß sie dem gemeinen Welt - Brauch nach für schmäh-
lich angesehen zu werde» rsicgen, so wird auch änimus inju-
r,2n6, b,s aufgnugsame Gegen-Prob allerwegen daraus p r« .
l u m i r t , bcy zweifelhaft- oder zweydeutigen Worten aber muß
3"" derselbe von dcme, der sich einer Injurie beklagt, erwiesen
werden, welches zwar auch durch redliche Muchmassungen und
inclicm bewerkstelliget werden mag, jedoch dergestalt, daß
man anderen billichen Vermuchungen ebenfalls dagegen Play
g,ebt. insonderheit haben 4'° sowol Eltern als Lehrmeister,
und Obngteiten soviele rrZelumption vor sich, daß vielmehr ei-
ne Unbejcheidenheit als ämmu« mjurjIncli von ihnen gemmh-
maj,et wird. 5 " Wer sich mit Scherz entsthuldiget, muß
lolcyen wenigst plHlumptivc beweisen.

§. 9.

Klagt einer den anderen um bcygebracbt- offene Wunden,
g er solche aus allensalligen Widerspruch mit seinem Eid

beweise», jedoch nur in dreyen Fallen. i ° " Wenn Beklagter
den
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den Rauf-Handel abläugnet, und dessen gnüglich überwiesen
wird. 2 " Wenn das Geraus von mehr Personen verübt wor-
ten, und der Beklagte erweislichermassen mit darunter gewest.
Z'" Wenn der Rans- Handel zwar ohne Zeugen fürgegangen,
gleichwol aber gegen den Beklagten ein sehr nahes Incliciuni
von verübter That obwaltet. Ausser jeßtgedachter drey Fallen
hat obgedachter Eid nicht S t a t t , sondern die Verwundung
muß in anderweg bewiesen werden.

§.

Gehört zwar die Wiederruss - Klag unter die
pellccucon25, wird aber gleichwol durch den Tod des In-

ausgehoben, und gehet niemal gegen seine Erben,
soviel hingegen 2 ^ die Obrigkeitliche S t r a f , wieauch
^t t ioncm M i m a r o r i a m belangt, gehet solche gegen die Er-
ben des lnjunamens nur soweit, als sich auch andere derglei-j"l,°c«n<?
chen ^ÄiOncs poenalcF dahin erstrecken mögen. 3"^ Hat die
^ Ä i 0 Î cßi3 ^quill 'X wegen der Schaden und Kosten hierin-
falls nichts Besonderes.

§. 11.

St i rbt der In junr te , ehe und bevor er geklagt hat, so Durch
bleibt zwar 1 " " die Obrigkeitliche Stras gegen I n j u r w m e n ^
nichtsdestoweniger bevor, 2^" tan er auch von denen Erben
^ H o n c I_ezi3 ^quil iX nm die Schaden und Kosten belangt
werden. D ie ^Lttimations - und Wirderruss - Klag hingegen
fallt 3 " hinweg, es seye dann die Injurie erst nach dem Tod
des Erblassers, entweder durch Mißhandlung seines Leichnams,
oder sonst in anderweg gegen ihn verübt worden.

§. 12.

Die Injunen werden 1"^ entweder ausdrücklich durch
Vergleich und Gcd ing, oder aber stillschweigend im Wcrt
selbst vergeben, und zwar 2 ^ aus die letzte A r t , wenn der
Beschimpfte mit dem Beschimpfer ohne gross- notwendiger Ur-
sach oder protcttarion wiederum öffentlich spcisct, trinkt, spielt,
oder sonst freundlichen Umgang und tüonverlarion psicgc, es
wäre dann die Klag schon würtlich bey Gericht angebracht,
welchenfalls die Injurie aus dergleichen stilljchweigellde Art
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nicht aufgehoben wird, z " prXiu6jcirt sothane Vergebungg 3 ^ s h g
oder Nachsicht dem Richter an der verdienten Straf nichts.

§.

1"° Mündliche Injurien werden verjährt / wenn man sie
nicht von Zeit erlangter Wissenschaft langst inner Jahrs-Frist
einklagt. Ein anderes ist 2 " in kcal- oder auch solchen Vcr-
da! - In)unen, welche nicht btos von M u n d aus, sondern z.E.
durch Schriften, oder Gemählde verübt werden / dann diese
fallen sowenig , als die Obrigkeitliche S t r a f , und obgedachte
^Hic> l.cZi3 ^huil iX durch die klXscrj^cioncm annalcm hin-
weg.

§. 14.

Durch die Deklaration wird eine Injurie in zweyenFäl-
len gehoben. 1 " " Wenn sich der Beklagte gleich in der ersten
Antwort selbst erklärt, daß ihm die ausgeflossene Schelt-Wort
aus Zorn oder Unbedachtsamkeit entwichen stynd, 2 ^ wenn
die Obrigkeit, statt des Wiederruss oder Abbitt, ciue solche Eh-
ren-Declararion austragt, wie es bey adeliclien oder anderen
ansehnlichen Personen gemeiniglich zu geschehen pflegt. So-
wol in dem i t " als 2^" Fall bleibt der Obrigkeit die S t r a f ,
und dem beleidigten Theil , soweit er in Schäden und Kosten
ist, mehr verstandene ^ ä i o 1 ^ 3 ^ u i l i X bevor.

§. 15.

Zuweilen betrist die Injurie mehr Personen zugleich, und
da seynd zweyerley Falle zu unterscheiden. Ob sie nemlich 1 " "
sammentlich clireäc, oder 2 ^ nur einige 6ircÄc, andere aber
inckreäe dadurch bett offen seynd. 1"° Falls seynd es sovicle In-
jurien und besondere ^Äwncz als Personen, folglich wird ei-
ne ^ ä i o n durch die andere weder verhindert, noch ausgescl'losi
sen oder ausgehoben. 2"° Falls können inclircÄc Betroffene
nur in 5ubücliuM) oder Intervcnrions-weis accclldlic klagen.

§. 16.

Gnädigste Lands - Herrschaft behalt sich hiermit noch
bevor, die Schmach-Klagm nach Gestalt der Sachen,

Pcr>o-
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Personen und Umstanden, sonderbar bey denen von Adel oder
nahen Anverwandten, auch wieder Willen der incercllmer
Theilen aus Lands-Fürstlicher Macht ganz und gar abzustel-
len , aufzuheben, und zu vernichten , welchensalls jedoch zu
Höchst-Deroselben erleuchtister Ertanntnuß und Ermässigung
stehet, ob uud wie weit sie ein oder anderen Theil der verüb-
ten Ungebühr halber ohne Verletzung der Ehre" bestrast wissen
wollen.

§. 17.

V o n Richterlichen Amts-wegen kan ohne
beeder Thcilen die Schmach - Klag nicht gegeneinander
hoben werden , ausgenommen in geringeren Injurien, oder
wenn das 5aÄum so zweifelhaft und unlauter ist , daß man
entweder den Ausanger nicht recht ergründen, oder sonst kein
sicheres Urtheil in Sachen fallen tan.

§. 18.

Durch die kewr l ion und Zumckschiebung der Schmach
wird dieselbe gleichfalls ausgehoben. Wobcy jedoch folgendes
zu beobachten kommt. 1 " " Bestehet die kccorNon darin, daß
man den Injurianten nicht nur Lügen straft, sondern zugleich
für den nemlichen erklärt, für welchen man von ihm gejchol-
ten worden. Solchemnach ist 2^° eine blosse (^ontrackäjon,
?l0tcttari0n und Lügen-Bestrassung keine ketorlion. -Des-
gleichen wird auch z''° für keine kc tor lwn aufgcnommen,wenn
man nicht das nemliche, was man empfangen hat, sondern
mehr oder minder zurückschiebt, uud z. E. demjenigen, von
welchem man für einen Ehebrecher angegeben worden, mit
Schelm-Dieb- und anderen dergleichen Schändungen begeg-
net. 4 " Hat kctorNo nur in blossen Vcrb^l - Injuricn, und
gegen Personen, welche hierum ^ä ionc ln^r iarum hätten,
belangt werden mögen, nicht aber in Kcal . Sckmaben Slat t .
5 " M u ß solche gleich mündlich aus der Stel l in Gegenwart
des Schmähers geschehen, ausser in Schmähen, welche nur
in Abwesenheit oder schrifftlicb zugefügt worden, dann diese
werden langst inner Monats-Frist von Zeit erlangter Wissen-
schaft , und sicherer Nachricht durch Schreiben oder Beschi-
ckung ehrbarer Leuten, oder welches am rachsamsten ist, durch
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o d e r ^

ein förmlich errichtet- und dem Schmaher zugefertigtes
riars - Inttrumcnr rctorquirt. Die Wültung einer lczZl - und
rechtmassiger KewrNon bestehet 6 ^ in obgedachter Aushebung
der Schmach, wohingegen aber auch sowol die HAimacions-
als Wiederrussungs-Klag dadurch wegfallt. Der Obrigkeit
bleibt 7"° dem ohngeacht die gebührende S t ra f gegen den
Schmaher bevor, und solang dieser 8"" das angeworben- und
zurückgeschobene Verbrechen nicht darthut, solang bleibt auch
die Schmach aus ihm liegen, y ^ A l l jetztbemelte Würtun-
gen erfolgen aus excclUv. oder sonst in vorgeschriebener M a s
nicht beschehener ketorNon keineswegs, sondern dieselbe wird
vielmehr für eine reci^rocirliche Injurie gehalten, und hat
mithin nicht nur Klag und Gegen > K lag , sondern auch auf
beeden Seiten die S t ra f Platz. I m übrigen ist auch i O ^
Ketorlio kctorlloniä nicht erlaubt, sondern es mag sich der/
demc die Injurie retorquirt worden, vor des kctorqucnrens
ordentlicher Obrigkeit gleichwol melden / und das ihm zurück-
geschobene Verbrechen darthun.

§. 19.

Soviel die verdeckter Weis ausgeübt- öffentliche Verbal-
Injurien betrist, bleibt es nicht nur der S t ra f halber bcy dem
<Üo6. Q i m . p. 1. cgp. 8 §. i l . sondern es hat auch hierin
sowol gegen den entdeckten paLquillanten als Divulzanren die

nemliche Htt imarions-und Wiederruffungs-Klag, wie in
anderen Vclda!-Injurien, Stat t .
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Vierten Theils,achtzehendes CapituI von Lehm-Recht. 483

Otzeymdes
Von dem Lehm - Recht.

§. 1.

h wird i '"" in unterschiedlichen Verstand/ und zwar Was
bald für den Lehens-ComraÄ, bald für das Lehmba^"
re Gu t / öffters aber auch für das hieraus habende

Recht genommen. Das letztere bestehet 2 ^ in dem unter-
odcr nußbaren Eigcnthum ( llommio ur i l i ) welches man aus
einem Gut unter dem Geding der dagegen zu leistender beson-
derer Treu erlangt hat. z"" W ^ h ^ Verleiher eines solchen
Rechts D0M1NU5 k'cuäi cllrcÄus oder Lehens-Herr/ dcr En^
pfanger hingegen Dommug mi l is , Vglallus, M a n n , oder
Lehen-Mann benamset. D ie sogenannte Zins - Lehen wer-
den 4 " nicht nach Lehen - Recht beurtheilt, gehören folglich
nicht Hieher. Vielweniger muß man 5 " das Pfarr - Lehen
(^u5 pgrronarüz) oder die V ier t l -Höf , welche mau hier zu
Land ebenfalls Lehen zu nennen pflegt / mit gegenwartigen
Lehen vermischen.

§. 2.

wird zwar in gemeinen Verstand nicht nur Und ^
dem Lehen / sondern auch dem t^clcommjsF) in eigentlichen"""'
aber nur dem ersten allein entgegen gesetzt, nnd hierunter ei-
ne Sach verstanden , worüber man entweder vollkommener
Herr und Eigcltthümcr ( Dominu3 plcnuz) is t , oder doch
wenigst ein auf andere Weis als in Lehens - Sachen einge-
schränktes Eiqcnthllm hat. Der Unterschied zwischen ^Iloclial
und Lehen erscheint aus folgenden §"'', und-wird übrigens in
Zweifel eine Sacl) allzeit mehr für ^llockal, als Lehen geachtet.

H h h h h h 2 §. 3-
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der
Von denen unterschiedlichen Gattungen deren Lehen seynd

hauptsachlich folgende, nemlich Ritter-und Beutel- neu-und
alt - erblich - oder aus Geding und Vorsehung der Voreltern
herrührend- M a n n - und Weiblich- gegeben- ausgetragen - oder
getauft - recht eigentlich - und uneigentliche Haupt - und Aff-
ter - Lehen, zu Latein kcu6a Lqncttlia ) Lursatica, N o v a ,
Antigua, I^Xleclicalia vci ?x ?3Ä0 öc?rc)viclcntiä ^la^orum
Acqullita, ^lascula, ?<Xminea ^ 6ata, odlata, Lmpta öc
8udtcu6a zu bemerken. Von denen letzteren siehe unten § "
6o . Von denen übrigen aber §"° seq. 4. Ac.

§. 4 .
Insonderheit 1^ " Wenn das Lehen so beschaffen is t , daß man Ritter-
!°5B<uttl'. Dienst hievon m leisten hat, so heißt es ein Ritter-oder Ade-
tehen, liches, sonst aber ein Beutel-oder gemeines Lehen, und wer-

den 2 ^ alle hierländische Lehen, wie sie immer Namen haben,
zu ein - oder anderer Gattung gerechnet. Bcy vorfallenden
Zweifel, zu was für einer von beeden Gattungen das Lehen
gehörig scye, muß 3"" die wahre Eigenschaft zufördersi aus
dem Lehen - B r i e f , oder wo dieser keine gnügliche Auskunft
giebt, aus denen Würkungen und anderen Umstanden ermesi
stn werden. 4'° D ie dem Lehen anncäirte ^unscüÄloN) wie-
auch der Personal-Adel des Lehen-Manns ist zwar in Zwei-
fel ein wahrscheinlich - aber kein nothwcndiges Mcrkmahl von
einem Ritter-Lehen, dann es tan ein Ritter-Lchcn auch oh-
ne - und hingegen ein Beutel-Lehen mit der )ulj5ckäl0n ver-
liehen werden. Desgleichen mag man 5" Beutel - Lehen ei-
nem Rittermassigen, und hingegen Ritter-Lehen einem Bur-
ger oder Bauern verleihen , ohne daß dieser dadurch geadlet
wi rd , oder das Lehen deswegen eine andere (^uaürat annimt.
6'" Seynd endlich weder Ritter-noch Beutel-Lehen mitFrey-
Lehcn ( kcuckä krancjs) zu confunckren. Dann obschon die
erste von dem Lehenreich , und die andere von dem Ritter-
Dienst besrcyet seynd, so ist man doch von Frey -Lehm weder
zu ein - noch anderen verbunden , und sofern ein Ritter - oder
Beutel-Lehen aus solche Ar t befteyet wird, so bleibt es nichts-
destoweniger in all anderen Stücken bey der gewöhnlicher Le-
hens - Ar t und Eigenschaft.

§. 5.

49!Von dem Lehen - Recht.

§. 5.

Neu Lehen heißt, welches der Lehen - Mann selbst
zuerst erlangt hat , alt Lehen aber, welches seinen Voreltern
schon verliehen gewest, und von denenselben durch die Lehens-
Folge weiter a i ^ ihn gekommen ist. Es tan 2 ^ mit Einver-
standnuß des Lehen-Herrns und Lehen-Manns, jedoch ohne
krXjucktz eines dritten Inrcrcsscnrens, ein neues Lehen für alt/
und hingegen ein altes für neu verliehen werden, wodurch mit-
hin auch Matura kcuck verändert, und rcspeäivc in ein alt-
oder neues Lehen verwandlet wird. Welches aber Z"ü jn dem
Lehen - Br ie f deutlich ausgedruckt werden m u ß / d a n n sonst
bleibt ein jedes Lehen vielmehr bey ihrer voriger ?latur. E i -
genthümliche Stück,welche etwan 4 ^ durch Auftrag, oder sonst
einem alten Lehen erst neuerlich einverleibt worden,nehmen da-
durch Naturam 5euck äntjqui nicht gleich a n , sondern blei-
ben an sich solang kcuda Kova. bis sie gleichwol mit der Zeit
durch die Lehcns-Folge ebenfalls keuäa ämlqua werden. E in
andere Beschaffenheit hat es 5 " mit dem blossen natürlichen
Lehens-Anwachs, ( Incrcmcnw keu6i) dann dieser richtet
sich nach der Natur des Haupt - Lehens - Guts. 6 ° I n billi-
chen Zweifel, ob das Lehen alt oder nm seye, wird ohne an-
deren vorwaltenden Muthmassungen weder eins noch anderes
pr^ lumi r t , sondern wer sich auf diese zufallige Eigenschaft be-
ziehet, muß solche behörig darthun. 7" " Seynd die alte Le-
hm von alt-Vatterlichen Stamm-Lehen, wie das ganze von
einem Theil unterschieden, dann alle alt-Vätterliche Stamm«
Lehcn seynd k'cuäa ^nr iqua, aber nicht alle kcu^a Antiqua
alt-Vatterliche Stamm-Lehen, anenvogen die von der M n t -
ter, Groß - M u t t e r , oder Uhr - Anftau herrührende Guntel-
Lehen ebenfalls unter die kcuäa Antiqua gehören.

§. 6.

i"5 Unterscheiden sich die Erb - von denen aus Geding
und Vorsehung der Elteren herrührenden Lehen hauptsächlich
in KI060 lucccdenäi) wie unten mit Mchreren zu vernehmen.
2 ^ Kan ein Erb-Lehen aus denen in dem Lehen-Briefenthal-""«
tenen Wottm: Für ihn, seine ErbtN/ und Rachkom-"
men ftwenig, als aus 5enen Worten: a l l - und jeden E r -
ben geschlossen werden, dann man verstehet ohne näherer Aus-

Iiiiii druckung
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drucknng keine andere, als Lehens- sahige Erben und Nachkom-
men darunter. W o l hingegen ergiebt sish )"° ein Erb-Lehen
aus denen Worten: A l l UNd M m sow0l M ' als aus'
wärtlgen Erben / i r e m W ^ e « / s . und natürli-
chen Erben und Nachkommen, wieauch aus denm Wor-
ten: zu rechten E rb 'Gu t / oder Erb-Lehen, oder aus
der Qäusul.daß man das Lehen frey verausseren darf/
und was dergleichen Ausdruckungen mehr seynd. 4 " W i rd
das Lehen durch diese beyfallige Hugluat in kein M o 6 m m ,
oder Eigenthum verwandlet, 5^. Seynd zwar alle Beutel-Le-
hen auch Ero-Lehen, aber nicht v i cWm alle Erb-Lehen zu-
gleich Beutel-Lehen, dann es kann auch ein Ritter-Lehen zu
Erb - Lehen' verliehen werden. Nicht weniger seynd 6^ alle
k'cucia alicnabilia, welche sich nemlich nach des Lehen-Manns
Belieben verausseren lassen, ebenfalls Erb - Lehen, aber nicht
vicillim. /"ü M^gt man kcuäa ex ?3Äo öc kroviöentlä,
auch umgehende Lehen zu nennen, ohne Unterschied, ob dem
Manns-Stammen überhaupt, oder nur einigen desselben, oder
auch dem Weiblichen Geschlecht 2 primo ^cyuircnte hierun-
ter vorgesehen worden.

§. 7.

I"ö Manns - Lehen heißt, was entweder von Manns-
'Personen ohne LxtcnNon auf die Weibliche Nachfolge, oder
aber von Weibs - Personen , jedoch mit ausdrücklicher Ein-
jchrantung auf die Mannliche LucceMon am ersten acquinrt
worden. Weiber - oder Guntel - Lehen hingegen ist 2"°, was
entweder eine Weibs - Person ohne obiger Einschränkung am
ersten erworben hat, oder worin wenigst die Weibliche 3uo
ccMon durch Gestih, Geding oder Herkommen fest gesetzt ist,
welches 3"° ans zweyerley Weis zu geschehen pflegt, nemlich
daß die Weibs-Personen nur aufAbgaug des Manns-Stam-
mens, oder aber zugleich mit selben succccjjren/ D ie von ieß-
tcrA Gattung werden insgemein durchgehende Mann - und
Weiber-Lehen, oder k'cuäa k'cemincI promiscua öc NlT^ul-
tanea genannt, jedoch in vub io allzeit mehr jene, als diese
psXlum,rt. 4'° Eichet man aus lie Person des Verleihers
hicrinsalls nicht, sondern was ein Weibsbild zu Lehen verlei-
het, das ist und bleibt nichtsdestoweniger ein Manns-Leden,

sosem
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sosern nicht der Lehen-Brief oder das Herkommen ein anderes
mit sich bringt. 5^ M ? Beutel-oder Erb-Lehen seynd auch
durchgehende Weiber-Lehen, aber nicht alle Weiber-Lehen hin-
wiederum auch Beutet- oder Erb-Lehen. 6'° Is t Manns-
und Ritter-Lehen nicht einerley, dann man pflegt auch Weibs-
Personen mit Ritter - Lehen zu belehnen , und gleichwie 7 ^
bereits oben verstanden worden, daß l)u2lica3 keuck^miqui
denen Weiber- oder Guntcl-Lehen sowenig, als denen Manns-
Lehen zuwieder ist, also auch hat man das nemliche von kcu-
cli5 ex P3H0 öc ?l()vj6crnj2 IVIajorum zu beobachten , weil
hierin nicht allemal für den Manns-Stammen allein, sondern
auch öffters für die Weibliche Nachkommenschaft gesorgt wird.
8 " Halt man jedes Lehen, ausscr obgedachter Beutel- oder Erb-
Lehen, solang pro k'cuöo klalculo , bis gleicbwol (Hualirg?
?cuc!i k^mine, gnugsam dargethan wird, y ^ Is t endlichen
auch bcy denen M a n n - und Stamm-Lehen zwischen dem?as>
iivo und KÄivo zu «MmZuircn, sohin des letzteren halber in-
sonderheit zu beobachten, was unten §"° 55. n. 2. von derglei-
chen zu <üonlcrv2N0n der Lehen - herrlichen Kamille errichte-
ten Stamm-Lehcnschaften bey Abgang des Manns-S tam-
mens bemerkt ist.

§. 8.

i"i> ^ u 6 u m v a t u m oder gegebenes Lehen wird genant,
welches der Lehm-Herr von seinem Eigenthum verleihet,
Wmm oder aufgetragenes hingegen, welches er nicht von dem
seimgcn, sondern von des Lehen-Manns selbst eigenen Ver-
mögen nach vorlanffigcn Auftrag in lÜonformjtIrc §"' seq.
19 demselben hinwiederum verleihet. Amer getauften Lehen
aber seynd 2 ^ all jene verstanden, welche der Lehen - Mann
entweder von dem Lehen-Herrn selbst, oder mit dessen Bewil-
ligung durch Kauf, Tausch, Pfand, oder sonst mit beschwerli-
chen Titul , jedoch allerwegen ^ c keu6i an sich bringt, es
scye dann in dem Lehen-Brief ausdrücklich enthalten, daß die
vorige Natur des Lehens nicht dadurch verändert seyn solle.

Recht- oder eigentliches Lehen ( keuäum k c ä u m v c l ^ ^
? l0prw ln muß I " " alle natürliche Stück und Eigenschaften e,qcntl,chel,
an sich haben, welche zu einem Lehen insgemein erfordert we r - ^ "

Iiiiii 2 den,
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den, ausser dessen aber und da etwas hieran ermanglet, wird
es nur für eilt uneigentliches Lehen geachtet, insonderheit ge-
hören 2 ^ obgcdachte Beutel- Erb- Frey- Guntel- getauft- oder
veräusserliche Lehen unter die kcuäa Improprw. 3"" W i rd
Ku lan te r allzeit mehr ein recht- und eigentlich- als uneigent-
liches Lehen p lH lum i r t , und wenn es gleich 4 ^ an einem
Stüct fehlt, so bleibt es doch im übrigen bey der natürlichen
Beschaffenheit eines rechten Lehens, soweit nicht das Wieder-
spiel auch sonst gnugsam gezeigt werden tan.

§. 10.

A l l andere bey denen lcucjisten findige Lehens - Arten
- seynd entwedH- hier zu Land nicht in Uebung, oder wenigst

u m n obvermelten Gattungen schon begriffen.

§.

, ,̂ von dem Seinigen, womit er
ftey zu cksponiren hat, Lehen verteilen, uud wird 2 ^ hier-
unter weder aus das Geschlecht, noch den Stand oder Würde
des Verleihers gefthen, folglich tonnen auch die von geringe-
ren Stand Vornehmeren, Ungeadlete Adelichen , Weltliche
Geistlichen, Weibs - Personen Mannsbildern , ja sogar der
Vasall selbst dem Lehen-Herrn auf einem anderen Gu t Lehen
geben. 3"" S ta t t andenr werden die Lehen nur von (üurarcl,

oder 8p<-ci2l > Vollmacht wegen verliehen.

§. 12.

Hbschon im folgenden 40N" § " verschiedene Personen
benannt seynd, welche dem Lehen - Recht nach nicht für 8 u o
cclNons - und Lehens - fähig geachtet werden, so verstehet sich
doch solches nur von der Lehens - Folge, nicht aber von der
Lehens-^cqmlirion, dann dazu seynd auch Weiber, Geistli-
che , und andere von der Lehens - Folg ausgeschlossene Perso-
nen ohne Unterschied fähig, und werden hierinsalls Kinder,
Minderjährige, unter der ^clmimür^tjon stehend - oder Ab-
wesende von ihren r c ^ Ä i v e Vä t t e rn , Vormündern, Vor-
stehern, Anwälden/ wie in all anderen, gebührend verwetten.

§. 13.

Von dem Tehen^ Recht.

§.

435

! "ü M a g alles, was nur dauerhaft is t , und durch den In was ss«
Gebrauch nicht verzehrt wird, zu Lehen gegeben werden, so lg-^"^ '
lich seynd auch 2^° uncörperliche Dinge nicht davon ausge-
schlossen , z. E. ^unZcjjÄionalm, kczalla , 8crvirutc3, oder
verzinsliche (^p i ta l ia , welch letztere mau insgemein den Le-
hen - Stamm zu nennen pflegt. 3 " Soviel das Vermögen
minderjährig- oder lüulatclmässiger Personen betrist, tan zwar
der ^urglor oder Vormund ein altes Lehen auf vorigen Fuß
hierin erneueren, nicht aber ein neues ertheilen, oder dem al-
ten eine beschwerlichere (Üonckrjon zum Nachtheil seines Pfieg-
Besohlcneus neuerlich beyfügen , ohne daß die zu dergleichen
Veräußerungen erforderliche zollenniräten hierunter beobachtet
werden, welche Beschaffenheit es auch 4 ^ mit der Belehnung
iu Kirchen - Gemeinden - oder anderen Milden - Stifftungs-
Gütern hat. 5'° Leidet endlich auch fremdes Gut zwar eine
Belehnschaft, jedoch dem wahren Eigentümer an seinem Recht
unabbrüchig, oder höchstens nur aä LKcäum rrNscriptioms,
und ist auch der Lehen-Herr zur Gewehrschafts-Leistung nicht
verbnnden, wenn das Lehen aus blosser Gnad und Wohlthat
verliehen ist, ausser dessen aber wird (Mmßmrt, ob der Lehen-
Mann das Gu t von dem Lehen - Herrn selbst , oder nur mit
dessen Bewilligung von einem anderen "Nwlo onerold an sich
gebracht habe. Erstensalls leistet der Lehen-Herr selbst die Ge-
wchrschaft, anderenfalls aber derjenige, von welchem man das
Lehen aus diese Weis erlangt hat.

§. 14.

Entweder wird ein neues Lehen errichtet, oder das er-
richtete von einem aus den anderen gebracht, das
hetdurch die Vclehnung, O invet t i ru r , Anwartschaft, Aus-«"«""
trag - oder Verjährung, das letztere zwar ebenfalls durch die
plXlcl ipcjon, gemeiniglich aber durch die Lehens - Folg oder
VcrausserungMes nach mehreren Innhalt folgender Ordnung.

§. 15.

I«ü Wi rd durch die blosse Zusag oder letzte Wi l lens-Ver<u^
ordnung, welche zuweilen vor dem Lehens-^onrraä und würk-3us" d
licher Belehnung herzugehen pflegt, das Lehen noch nicht e r - W

K t t t t t richtet,
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Durch die

richtet/ und zum völligen Stand gebracht/ sondern nur der
Weeg dazu gebahnt/ immassen man dadurch 2 " kein mchrcres
Recht erlangt/ als daß der Versprecher / oder dessen Erb um
die würkliche lnvcNiwr und Berichtigung des zugesagt- rcspe-
üivc vertettirt - oder verschaffen Lehens ^ä ionc personal ex
kaäO vcl icNamentO belangt werden tan. 3"" Dasern das
nemliche Lehen-Gut mehrern luccelllvc versprochen worden/
so hat der Aeltere das Vorrecht / es hätte dann der Folgcnd-
oder Jüngere die kollelNon , oder wenigst ein ^ 5 Kcalc vor-
aus erlangt/ welchensalls er zwar vor dem Ackeren den Vor-
zug hat/ diesem aber gleichwol der kcßrck wegen gebührender
Schadloshaltung an den Versprecher und seine Erben übrig
bleibt.

§. 16.

Lehms-Empsangnuß oder Belehnung/ (Invcssjtura k'eu.
äaliz) ist 1 ^ nichts anders/ als der zwischen dem Lehen-Herrn
und Lehen-Mann gepflogene Lehens-6ontraÄ, welcher haupt-
sächlich in drey Stücken / nemlich in württicher Verleihung
des Lehens/Erstattung der Lehens-Pflicht/und Ausfertigung
des Lehen-Briefs bestehet. Falls nun 2 ^ die Verleihung mit-
tels würtlicher Uebergab entweder per Icaäzcioncm vcram
oder KÄam geschiehet/ so ist es eine wahr- und vollkommene
Belehnnng (invclUtura propl ia) ohne sothaner Uebergab aber
ist sie Z"ü zwar nicht ungültig/ wird aber nur eine unvollkom-
mene Belehnung/ oder InvcNitura implOpria öc abuNvg, ge-
nannt. Durch diese letztere erlangt anch 4lö der Lehen-Mann
weder Domimum uUIc noch die pollcssion von dem Lehen /
sondern nur lug l^ealc, folglich die Besugnuß/ daß er entwe-
der selbst von dem Lehen / sofern possessio vacua ist / eigen-
machtiger Weis Besitz nehme«/ oder zu Erlangung dessen so-
wol gegen den Lehen-Herrn als den drittenInnhaber/ soweit
dieser kein alter- und besseres Recht darzuthun vermag/ rechtli-
che Klag stellen mag. Durch die Invcttituram proprem
aber wird 5 " sowol vomin ium utilc, als pollcllic) Matura-
Il3 öc Qvjliz erlangt/ wobey man jedoch allzeit lupponirt/ daß
zur Zeit sothaner Invcttimr fein Dri t ter im Besitz des Lehens
seye/ Massen solchenfalls die Uebergab eheunter nicht Stat t hat/
bis der Dr i t te sich entweder der P o l i c e n ftlbst gutwillig be-
giebt / oder derselben in Viä ^uri3 durch die Dbrigkcit entsetzt
wird. 6^ Is t einerley / ob die Uebergab bereits vor Erstat-
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tung der Lehens-Pflicht und Ausfertigung des Lehen- Briefs/
oder erst hernach geschehen seye. Vermög jetztgedachter Lchens-
Pflicftt verbindet sich / " " der LehewMann eidlich / oder nach
Gestalt des Lehens bey Hand-Streich an Eidsstatt gegen sei-
nen Lehen - Herrn zur besonderer Treu - Leistung / und pflegt
selbe entweder in Person / oder durch einen lpccia! bevollmäch-
tigten Anwald/ wieauch statt Minderjährig- oder (^ulacclmasi
siqcr durch die Vormünder oder (üurarorez an dem gewöhnli-
chen O r t abgelegt zu werden / worüber sohin 8"" der Lehen-
Brief nicht soviel der Tollcnmrät, als tünftigcr Prob halber ge-
gen Bezahlllng der gewöhnlicher Schreib - und Siegel - dann
anderer herkömmlicher Gebühr / wieauch gegen Ausstellung
eines Lehen-kcvcrz, soweit solcher Herkommens ist/ von dem
Lehen-Herrn selbst, oder sofern er keine Siegelmässtge Person
ist/ von der Obrigkeit/ worunter das Lehen liegt / in k'ormä
lolicä ausgefertigt wird / immassen derselbe 9"" bey vorfallen-
den Lehens- Irrungen der Rechts - Regul nach / quc>6 P^Äa
dcnr I^ezem (^onrraÄibu^, den vorzüglichen Ausschlag giebt/
auch in zweifelhaften Verstand zwar i Q"" allzeit genau/jedoch
mit Beobachtung dcsscn/ was eine vernünftige Interpretation
auch in anderen ?g< ĵ3 überhaupt mit sich bringt, sonderbar
aber nach der Natur des Lehens ausgelegt werden solle. Von
Erneuerung der Wvclwur und des Lehen - Briefs siehe unten
§"> 47. öcc.

§.

Die Mitbelehnschast oder gesammte Hand (
simultanca) ist 1 ^ nicht nach Sächsischen/ sondern nach ge-
meinen Lehen-Recht/ und alt üblichen Lands-Gebrauch zu be-
urtheilen. 2 " Erqiebt sich solche aus zweyerley Weis / wenn
nemUch mehr Personen mit dem nemlichen Lehen / und von
dem ncmlichen Lehen-Herrn dergestalt belehnt scynd / daß er-
stens der würkliche Lehen - Genuß und <Ü0n6omimum unle
sammentlichen (üoinvcNiciz, oder zweytens nur einem oder et-
welchen allein/ denen übrigen aber nicht zukommt. Diese letz-
tere wild 3 '̂" InvclUmra simultane cvcntualjz genannt/ und
mehr für eine Gattung von Anwartschaft oder Lxpcäanz ge-
achtet/ die erste hingegen heißt limulcanca limplcx öc pura,
und greift 4 " nnr in zwcy Fallen Platz / wenn nemlich alle
«üojnvcstiri ^urc 8uccciliom5 oder sonst gleiches Recht zu den
Lehen haben / oder wenigst allerseitige Intercüenten hieraus
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einwilligen. 5 " Giebt die Mitbelehnjchaft oder gesammte
Hand einem lüoinveMco gegen den anderen kein mchrcres
Recht, als was auch sonst die lüoinmunion oder lüonclomj.
n ium unter denen Theil-Haberen mit sich bringt, folglich suc
ccckrt auch 6 " ein (üoinveKimg in des anderen Antheil Kraft
der doinveKiml keineswegs , sofern es nicht ^urc 52n^umi5,
oder aus anderen Recht geschehen t an , also wenn z. E. M a n n
und Weib aus einem Gu t miteinander belehnt werden, so Wo
ceckrt das Ueberlebende in des verstorbenen Ehegattcns An-
theil Kraft der Oinvett irul- nicht, es seye dann in soliclum
oder wenigst cvenmalircr auch aus den anderen Theil comvc-
Kirt. I m übrigen hat es 7 ^ mit der ^omvcNimr die nemliche
Beschaffenheit, wie mit der InvclUmr, und wird 8"" nicht
allzeit ein besonderer Lehen-Brief hierüber errichtet, sondern
man pflegt (üoinveNiroz meistentheils nur dem Haupt - Br ief
einzuverleiben. 9"" Unterscheiden sich ^omvcNiti von lüon-
und Neben - Valallcn hanptsachlich darin, daß diese zwar den
nemlichen Lehen-Herrn, aber nicht, wie lüomvctticiz auch das
nemliche Lehen zusammen haben.

§. 18.

Lxpcäanz und Anwartschast, Kraft welcher man nem-
lich von dem Lehen-Herrn aus ein künftig-heimfalliges Lehen
versichert wird , pflegt 1 " " entweder durch blosse Zusag oder
cvcmunlc Invclticur mitgetheilt zu werden. Lctztcrensalls er-
langt 2 " der^xpeäam dadurch ein ^ 3 l(.c2le, dergestalt, daß
er t^su evenicrire nicht nur den Lehen-Herrn um die würtl i-
che Belehn- und Einräumung des erledigten Lehens, sondern
auch jeden dritten Besitzer, der kein besseres Recht hieraus dar-
zuthun hat, um die Abtrettung desselben belangen tan. Er-
stensalls aber hat er 3 " nur gegen den Lehen-Herrn und seine
Erben einen Personal-Anspruch. 4 ^ Unter mehr Lxlpcäivjr-
tcn wird die 8pcci3l - einer Qcneral - Lxpeäanz vorgezogen.
I n mehr LxpcÄanzen von gleicher Ar t aber gehet 5^ derjeni-
ge vor, welcher die?0lIcMon oder ^ 5 l^cale am ersten er-
langt hat, doch ist der Lehen - Herr solchenfalls denen alteren
Txlpcäamen Schadloshaltung und Inrcrcssc zu prsettiren
schuldig. 6 " G i l t eine mündliche LxpeÄanz soviel, als eine
schrifftliche, sofern nur jene gnugsam bewiesen werden tan.
D i e Lehens-Pfiicht aber legt 7" " Lxpeäivatu- vor erledigten
Fall nicht ab/ er werde dann zugleich

8'
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8"° Wird die Lxpeäanz in Zweifel ttnäillimc intcrpret!rt,
folglich auch von einem Lehen aus das andere nicht erstreckt /
ausgenommen bey c-encral-Anwartschaften, da man in Zwei-
fel allzeit das nächst vacirende Lehen hierunter verstehet. 9 "
Bedarf der Lehen-Herr zu Ertheilung der LxpcHanz den^on-
scnz des V a l e n s keineswegs, weil ihm selbe nichts prXjucli-,
c i r t , und erst nach erledigt - und heimgcsallenen Lehen ihre
Würtung erreicht. i o " ° St i rbt LxpcÄivawZ vor erledigten
F a l l , so N3N5mirtirt er nichtsdestoweniger das Txpeäanz-
Rccht auf seine Erben, wenn schon derselben in dem Brief
nicht gedacht worden, ohne Unterschied, ob die Anwartschaft
per?2Äum intcr Vivoz oder iVlornz cau^ä ertheilt worden.
11'"" Erlöscht die LxpcÄanz durch Absterben des Lehen-Herrns
nicht, sondern es haften auch seine Erben, nicht aber5uccc5
lorcä 5mzul3lc5 hierum , ausser soweit diese auch in anderen
Fallen seine Stel l zu vertretten haben. Sobald sich aber 12""
der <üalu3 LxpcÄIrivN ergiebt, muß sich LxpcHivams von
Zeit der Wissenstliaft inner Jahr und Tag bey Straf der Ver-
würtung um die Belchmmg bchörigen Hr ts anmelden, und

§. 19.

Nimmt der Lehen-Mann sein srey- eigenthumliches
von einem anderen zu Lehen, so heißt es 1"° ein Lehens-

Auftrag ( Oblario k'cucli) und begreift 2 ^ dreyerlcy Haild-
lungen m sich, nemlich fürs Erste die vorläuffige Abred we-
gen des künftigen Auft rags, M y t t t l s die Uebergab des
Ober-Eigenthums, oder llommü äircÄi von dem aufgetrage-
nen Out an den künftigen Lehen - Herrn, und dr i t tens die
würtliche Belehnung des neuen Lehen > Manns mit sothanen
Gut . I n dieser letzten Handlung allein bestehet 3 ^ ^e 'We-
senheit jetztbemelten Auftrags, und ist hierunter das ncmliche
zu beobachten, was auch in gegebenen Leben von der Invctti-
mr und Belehnnug oben versehen ist. D ie erste Handlung
ist 4 " nicht cle ljubüancm eines LehcwAuftrags,und erwach-
set auch allenfalls hieraus tein Mehreres, als ^ Ä w perknaliz
gegen den Versprecher und seine Erben um den versprochenen
Auftrag vollends ins Wert zu richten. D ie andere Handlung
ab<r pflegt 5" gemeiniglich zu gleicher Zeit und uno öäu mit
der Belehmmg zu geschehen , dann eben dadurch , daß man

L l l l l l das
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das ausgetragene G u t zu Lehen empfangt , wird auch dem
Lehen - Herrn brcvi Ivlanu das Domin ium (^jlcÄum. davon
übergeben. 6 " Geschehet der Auftrag bald mit-bald ohne
Beschwerde des Lehen - Herrns ( l i m l o oncrold vcl zrarui-

aus die erste W e i s , wenn er z. E. obverstandcues lDomi-
clircÄum von dem Lehen - M a n n erkauft, odcr etwas

anderes dagegen verspricht, auf die andere Weis ,- wenn der
Lehen-Mann sich ans blosser Freygebigkeit zu den Auftrag ein-
verstehet. 7 " " W i r d der Au f t r ag , welcher nicftt ganz klar
erscheint, in Zweifel n iemal , sondern vielmehr ein l ^uäu ln
D a m m , oder gar ein I r r thum prs lumir t . 8"" Kau ohne
Lands herrliche gnädigster Bewilligung kein Innländisches G m
an auswärtige Stände zu Lehen aufgetragen werden.

§. 2O.

5 i""> Wer sich aus einem G u t der Lehen- herrlichen Ge-
rechtsamen, z. E. durch Ersorderuug des Ri t ter -Dienst , Lehen-
Reichs, oder würklicher Belehnung ohne Verbote oder d ^ n -
t radWo l i anmasset, und von selber Zeit in dreyssigjährig - un-
unterbrochenen Besitz verbleibt, der hat das D o m i m u m 6irc-
Qum aus sothanen G u t sowol gegen den Lehen'Mann als ei-
nen Dr i t ten verjährt uud ersessen, ob sich schon hernach bc-
zeigt, daß das G u t entweder gar nicht, oder wenigst demsel-
ben nicht Lehenbar gewest seye. Gleiche Bcwandnuß hat es
2 ^ auf Seiten des Lehen - M a n n s , wenn cr sich ohne Ver-
bott oder Wiederred eines Gn ts nicht, als Eigen, sondern als
Lehen anmasset, sofort in dreyssig-jahrigen Besitz desselben ver-
bleibt, dann dadurch wird nicht nur gegen den Lehen-Herrn,
sondern auch gegen Dr i t t e das llomlnium ur i lc , soweit als
sich sein Besitz erstreckt h a t , gleichfalls verjährt und ersessen,
ohngeacht sich nach der Hand äussert, daß das G u t entweder
gar kein Lehen, oder wenigst ein anderer zum Thcil odcr ganz
davon Lehen - M a n n gewest seye. I n bceden Fallen ist Z""
aus das, was oben ?< 2. cap. 4. von der Verjährung überhaupt
versehen ist , mitzmeNcÄiren. V o n Aushebung eines Lehens
durch Verjährung siehe unten §"° 5 2.

§. 21.

Würk!m"n ^ k Haupt - Würkung eines Lehens bestehet I"ö aus
eines N"s, Seiten des Lehen - Herrns in dem Uol iun io öilcÄO) oder

Grund-
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Grund-und Ober-Eigenchum des Lehen-Guts, auf Seiten
des Lehen - Manns aber in dem lDommio m i l i , oder unter-
und nutzbaren Eigenthum. Vermög des letzteren hat 2 ^ der
Vasall das Lehen-Gut aus die nemliche A r t , wie es oben cap.
7. §. 7. dem Erb - Rechter bey dem Erb - Rechts - G u t von
Rechts-wegen zustehet, allerdings zu benutzen, und zwar z""
nicht cumularivc mit dem Lehen-Herrn, sondern privarive
mit Ausschluß desselben, jedoch 4'° dergestalt, daß das G u t
in wesentlichen Stand erhalten, sohin auch allgesährllch» oder
schuldhaftcr Abschleis bey Strasder kelonic hierunter vermie-
den werde, immasscn es aus dem Fa l l , wenn sich zwischen dem
Lehen-Herrn und Lehen-Mann eine I r rung dessalls ereignet,
hierin ebenso, wie zwischen dem Erb-Rechts-Herrn und Grund-
holden laut cap. 7. §" 8. gehalten werden soll.

§. 22.

1 " " Hat der Lehen-Mann nicht nur das, was in Anse-
hen des Lehen-Guts an Grund-Zinsen, Steurn , Anlagen ,
Scharwerten, Zehenden, und dergleichen zu entrichten ist ,
sondern auch was auf Erzieht - uud Einbringung deren Guts-
Früchten, oder zu dessen -̂nöthiger lüonscrvarion verwendet
w i r d , cx k'luctidus k'cuöi abzutragen. 2<l" Giebt er zwar
dem Lehen - Herrn / wo kein anders bcduugen odcr Herkom-
mens is t , weder S t i f t noch G i l t , oder andere jährliche ?lX>
ttariones von dem Lehen - G u t , wol aber ist cr zu Ritter-
Diensten, oder in Beutel-Lehen zum Lehen-Reich verbunden/
nach mehreren Innhalt §" lc^. 24. A 49.

^

§. 23.

Obwol 1 ^ jeder nach allgemein - natürlichen Pflichten
und Rechten seinem Neben-Menschen die Treue schuldig ist,
so wird doch der Lehen-Mann gegen seinen Lchen-Hcrrn durch
die ihm abgelegte besondere Lehens - Pflicht in weit höheren
Grad hierzu verbunden. Der Lehen - Herr hingegen ist 2 "
dem Valallen zur mehreren Treu als anderen nicht obl j^rt .
I m übrigen ist zwar auch 3"" die Lehens-Pflicht von der Un-
terthans-Pflicht unterschieden, aber mit selber in der ziemlichen
Person nicht mcompanbl 4 ^ Dhngeacht dem Lclxn-Mann
der gewöhnliche Lehens-Eid ctwan nachgelassen woroen, ist er
nichtsdestoweniger zur Treu-Leistung, und all anderer Lcl'cn-

L l l l l l 2 mänui-
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Von dem
Ritter-
Dienst.

mannischer Obliegenheit verbunden. 5^ Soweit nur die Alt-
gelobung/ statt cörperlichen Eids/ bishero üblich gewcst/ hat es
noch ferner dabey sein Verbleiben.

§. 24.

Die Personal-Lehens-Dienst werden von Beutel-Lehen
nicht/ wol aber von Ritter-Lehen pr^Nir t / wclcherwegcn es
auch lowol in Kriegs - als Friedens - Zeiten bey dem Herkom-
men sein Verbleiben hat.

§. 25.

Von derw D ie sogenannte Lehens - Vermundschaft ist in hiesigen
' Landen nicht üblich/ sondern wenn der Lehen-Mann mit Hin-

terlassung minderjähriger Kindern stirbt / so werden sie / wie
andere/ in Via orcknariä bevormundet.

§. 26.

siehe«. . die Rede nur von denen durch den Lehen-
gemachte«/ nicht aber von Lehen-Herrlichen Schulden,

sterGaltung, dann um diese letztere haftet das Lehen entweder gar nicht,
oder nur evenmakcer aus den Rückfall/ ausgenommen/ was
etwan sihon vor Errichtuug desselben kc acjkuc inc^rä förm-
lich hierauf versichert worden. Soviel aber 2^' die Schulden
des Lehen-Manns betrist / werden dieselbe in Erb - oder Lehen-
Schulden / und diese letztere wiederum in zwcverlcy Gattuu-
gen abgetheilt. Von denen Erb - Schulden siche folgenden
Listen ^«m ^ ^ ^^ LehewSchuldcn erster Gattung rechnet
man z " nur jene / welche zum beständigen - nnd erweislichen
Nutzen des Lehens/ z. E. aus Herstellung nützlicher Gebäu-
den / nöthigc procek - Kosten in Streitigkeiten / welche das
Lehen selbst betreffen/ iccm aus die in Ansehen dcjjclben erleg-
te feindliche ^onmdutioncg und Brand-Schätzungen / oder
aus gültig- und Rechts-beständige Ertauffuug des Lehens ver-
wendet worden. Um diese uud dergleichen in kem 5euck ver-
rirte Lehen-Schulden haftet 4'" das Lehen nicht nur quo aä
kruÄus, sondern auch hauptsächlich quö 2ä8u!)lt3nri3m und
dergestalt / daß das ^Uo^ium des Lehen - Manns nur zur
Hüls/ und soweit nemlich das Lehen nicht mehr hinreicht/ in
8 b l l execucivc hierum angegriffen und vcraussert wird-

.cc»
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5^ Hat es mit dem Zurrozato Debiti keudalig, welches nem-
lich zu Entrichtung sothancr Lehen - Schulden verwendet wor-
den / eben diese Beschaffenheit/ wohingegen 6^ der zu Erziehl-
oder Einbringung deren Früchten/ krXÜjrung des Ritter-
Dienstsoder Lehen-Reichs/ dann aus andere dergleichen 0 r -
dinari-Lehens - Bürden gemachte Aufwand nicht anhero ge*
rechnet wird. 7" " Greift unter mehr Lehen-Schulden in
lüoncurlu das Vorzugs-Recht bey dem Lehen aus die nemliche
A r t / wie unter HUockal-Schulden bey dem ^llocko Platz.

§. 27.

Unter die Lehen-Schulden von zweyter Gattung gehören 3»
i " " die conlcntirte Schulden/welche nemlich der Lehen-Mann ̂ """e.
mit ^onlen8 des Lehen-Herrns/ und all übriger Lehens-Imer-

gemacht hat/ wobey 2 ^ die in dem Lehen-Herrlichen
mitbeygesügte lülausula: H /^ /o I ^ e nicht im

stehet/ massen dem Lehen-Herrn dadurch ohne ander-
weit - ausdrücklicher kelervarwn nichts als das llommium
6ireÄum und die vorige Hualttät des Lehens vorbehalten wird.
Falls aber ^ " der lüonsens nur aus gewisse Zeit ertheilt ist /
so hört auch nach Ausgang sothaner Zeit ohne Auswürtung
weiterer prolon^acion die (^ualiras Oebiti k'euäaliz aus/ und
wird sofort aus einer Lehen in eine Erb - Schuld verwandlet.
4 " Erstreckt sich der lüonlenz von dem Opical auch auf das
Interesse, ohne Unterschied / ob solches ex ?aÄo vel IVlora
herrührt. Denen conlemirten Schulden pflegt man zwar 5'°
6e ^ure (üommuni gleichzuschätzM/was auf des Lehen-Manns
Begrabnuß, oder auch in Lebzeiten zu seiner Erhaltung in
ausserister Noch/ wieauch zu seiner Frauen und Kindern relpe-
äive Wit t ib - Sitz und bedürftiger HllmematlOli, oder Aus-
steurung deren Töchtern in gebührender Mas erlauft / hier zu
Land aber ist auch in all diesen Posten der ausdrücklich - Le-
hen-Herrliche lüonlcnä vonnöthen/ welcher jedoch in derglei-
chen Umständen nicht abgeschlagen zu werden pflegt. Der
Unterschied zwischen denen Lehen-Schulden von erst- und zwey-
ter Gattung bestehet 6 ^ darin / daß 8ubN2Mi2 keuck vor
die letztere nicht plincipalirer, wie vor die erste / sondern nur
zur Hülse/ und soweit nemlich weder die kruäu5 ?eu6i, noch
die ^l loäia!-Güter des Lehen-Manns mehr hinlänglich seynd/
in 5ubli6ium angegriffen und veraussert werden mag. 7 " "

M m m m m m Wei-
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Weichen die Schulden von zweym Gattung denen von erster
w cüonculsu sowol bey dem Lehen selbst, als denen kruäiduz
desselben allerdings aus / gehen hingegen unter sich nach dem
Vorzugs-Recht, uud tr i t t endlich 8 ^ das Zurrozatum ^ wo-
mit eine andere Lehen- Schuld von jetztberührt - zweyter Gat-
tung getilgt worden / allzeit in die nemliche S te l l und (Huali-

Ocbit i ein.

§. 28.

^ ^ ^ Scbulden / welche nicht zu einer von obigen
Erb-beeden Gattungen gehörig seynd, werden ^l lockal- oder Erb-

,Schulden genannt, und haftet i " " 8ubttanria?cu6i hierum
weder prinÄpalitcr noch in 3ubllclium ) sondern der Lehm-
Mann/welcher sie gemacht hat, bezahlt solche aus eignen M i t t -
len, mithin auch cx k'ruÄlbuz keuä i , soweit ihm dieselbe in
seinen Lebzeiten noch zu Guten gehen, jedoch 2 ^ dergestalt,
daß man ihn derwegcn weder aus der possclNon des Lehens
setzt, noch demselben alle Nutzungen benimmt, sondern soviel
davon übrig laßt, als zu Bestreittung des Lehen-Diensts er-
forderlich ist. Seine Lebens - Folger ( succcssdr« kcuä i ) mö-
gen 3"° um sothane Erb-Schulden nicht belangt werden, aus-
genommen wenn sie zugleich seine ^Iloclwl-Erben seynd. Bey
denen übrigen Lehens-Folgern aber, welche seine öl lockIl Er-
ben nicht seynd , ist 4 " zu ckNinzuiren, ob keiner oder sam-
memliche, oder nur einige aus ihnen conkmi r t haben,
stel t fa l ls kan anch keiner hierum belangt werden,
f a l l s ist es keine Erb - sondern eine Lehen - Schuld von zwey-
ter Gat tung, wenn anders der Lehen-Herrliche lHonscnz gleich-
falls mit dabey gewest, d N t t e n f a l l s haften nur die Konten-
tirende al le in, jedoch eheunter nicht, als bis das Lehen würk-
lich an sie kommt, auch uicht weiter, als pro Huarmtatc de-
ren ihnen zugehenden k r u ä u u m I^cu6l, nnd über Abzug des-
sen , was man ihnen zu Bestreittung des Lehen - Diensts da-
von übrig lassen muß. 5^ Weichen die Erb-Schulden des Le-
hen-Manns denen Lehm-Schulden in (^oncurlu auch ,n k>u-
äjdu3 k'cuäi allzeit aus. 6 ^ Werdm des Lehen - Manns
Schulden in Zweifel allemal mehr für Erb-a ls Lehen-Schul-
den geachtet. 7"° I s t endlich in Ansehen der Beutel- oder ver-
ausserlicher Lehen zwischen Erb- und Lehen-Schulden kein Uns
tcrschied, weil dergleichen Lehen um alle Schulden des Lehen-

Manns ,
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M a n n s , sie mögen beschaffen seyn, wie sie wol len, sowol in
k luä ibuz als 8ubK2nrjH aus die nemliche W e i s , wie andere
^I lockal 'Stück angegriffen uud veräussert werden mögen, der-
gestalt, daß zu sothaner Verausserung der Lehen-Herrliche (^on-
lenz bey denen veraujserlichen Lehen gar nicht, bey Beutel-
nnd Erb - Lehen hingegen zwar erforderlich, jedoch niemal zu
verweigeren ist.

§. 29.

1 " " D a r f weder der Lehen - Herr dem Lehen-Mann i U ^
vo rn in i o u r i l i , noch dieser dem Lehen- Herrn m Oomimoäufferuns
dircäo mit eigenmächtiger Beschwer - Schmahler - oder ganz-
licher Verausserung desselben vorgreiffen. 2 ^ I s t zwar die
Veräusscrung des lDomimi urilis an den Lehen - Herrn, oder
des clircÄi an den Lehen - M a n n keine verbottene Sach, die-
weil aber gleichwol eins mit dem anderen dadurch conldückrt,
uud das Lehen in Mockum verwandlet w i rd , so gehet solches
zu klXjucktz derjenigen, welche entweder ^urc sanzuimz vcl
co invc l t i ru lX ein Recht bey der Sach haben, keineswegs an.
z"° Stehet dem Lehen-Herrn srey, daß v a m m i u m 6ircÄum
an einen Dr i t ten zu verausseren, ohne daß er hiesigen Lands-
Branch nach des Lehen-Manns conlcnz hierzu bedarf. D
und wie weit aber 4 " der Lehen-Mann das llomimum
le an einen Dr i t ten mit oder ohne Lehm-Herrlichen lü
zu verausseren befugt seye, siehe mit Mehreren aus nächstfol-
genden § ^

§. 30.

Unter der im nächst vorhergehenden § " 29. Num. 4.
bemelter Veräusserung seynd i ' "" alle Handlungen verstanden ,
wodurch das Lehen - Guc selbst entweder gar von Händen
kommt, oder wenigst beschwert oder geschmählert wird. Sol-
chemnach werden 2 ^ nicht nur Kauf, Tausch, Schankung ,
Uebcrgab start barer Bezahlung, Vergleich, Anverheyrathung,
sondern auch die Erb-Rechts-Leib-Gedings-oder andereGe-
rechtigteits - Ertheilung , ircm die Verpfandung des Lehen-
G u t s , und nicht weniger die Ueberbürd - oder Auflegung von
Zins-oder Grund-Dienstbarkeiten, Austragen, und derglei-
chen Guts - Beschwcrnussen anhero gerechnet. Z"" Hhschon
durch die unter mehr Lehens-Folgern vornehmende Vertheilung

M m m m m m 3 nur
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nur jedem seine gebührende Lehens - (^uota angewiesen w i r d ,
so gehört doch solche nichtsdestoweniger nnter die Lehens-Ver-
ausserungen. Soviel hingegen 4 " nur den Pacht oder Be-
stand betrist/ wird solcher für keine ^lienarion geachtet/ weil
er nicht das Lehen - Gu t selbst, sondern nur die Fruchten und
Nutzungen, folglich blosse Hllockalien betrist / womit der Le-
hen-Mann nach eignen Belieben srey schalten und walten tan.
Von denen ^lienarioniduz per HAum KlortjZ c2U33> > wies
auch von Asster-Belchnungen siehe unten besonders.

§. 31.

Ietztgedachte Veräußerung kan 1 ^ ohne Lehen-Herrlicher
w Bewilligung weder ganz noch zum Theil bestehen/ und ist 2 ^

der stillschweigende Konsens, wieauch die blosse Lehen-Herrli-
che Besiegt- oder Bestattigung des lüomraäs, deme die Ver-
pfandung des Lehens cnvan nnr incicienrer miteinverleibt wor-
den / keineswegs hinreichend / sondern es muß ausdrücklich/
und annebens z"° auch schrifftlich geschehen / immassen der Le-
hen-Herr/ sofern er anders Siegelmassig ist/ oder die lunsck-
ü i o n über das Lehen hat/ den sogenannten Willen-Brief selbst
hierüber ausfertigen / oder solches durch eine andere Siegel-
massige Person verrichten lassen tan. 4 " M a g kein lüuraror
oder Vormund statt des minderjährigen Lehen - Herrns ohne
denen zu einer Verausserung gebrauchten 8oIIcnniraten Hierin-
falls conlenuren/ ausgenommen in denen §"" 5cq. 32. benann-
ten Fallen. 5^ Wi rd der (Unfein aus zweyerley Weis er-
theilt/ nemlich daß entweder das ganze Lehen sowol mit dem
Oomin io clircÄo als mM veräussert/ und allockal gemacht,
oder aber nur das Utilc allein an einen Dri t ten überlassen/Mit-
hin statt des vorigen ein anderer Vasall sublUmirt werde.
D a s letztere wird in Zweifel allzeit mehr / als das erste ge-
nmthmasset / souderbar wenn der (üon/cnz - Br ief die (^lauüi-
l am: 8a!v0 ^urc in sich halt / als welche zwar ohnehin schon
allzeit stillschweigend mitinbegriffen ist. 6 " Pflegt der (.on-
lcn3 in llubio genau inrerprerirt / mithin von einer benann-
ter 8pccie ^UcnarWniZ aus die andere / z. E. von Kauf aus
Tausch nickt ausgedehnt zu werden / und soviel 7 " " die Ver-
pfandung insonderheit betrist / wird solche nicht einmal unter
dem 26 alicnanäum ertheilten (General. (üonscnz verstanden /
im übrigen ist 8 ^ gleichgültig / ob nur der G/aubigcr / oder
der Schuldner/ oder beede zugleich den lüonknä acl oppizno-

ran«
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auswürfen. 9 ^ Hat aber der Herr einmal in die
Verpfändung gewilliget/ so bedarf es zu Vertauffung des Le-
hms um selbiger Schuld wegen eines neuen (üonlcns nicht
Mehr. IO"" plXjuclicirt der Konsensus 26 oppjznorgnclum
dem Lehen-Herrn und seinen Erben soweit, daß er hernach das
Lehen wegen ^a^ucirat oder sonstigen Rucksalls solang nicht
einziehen tan / bis der Pfand - Glaubiger befriediget ist / da-
hingegen schadet ihm 11 " " bemelter (üonlcnz an seinem Vor-
gangs-Recht wegen Rückständiger Grund - und Lehen-Herrli-
cher plXttacionen an Lehen-Reich oder Ritter-Diensten nichts.
12"" Kommt der Lehen-Herrliche donlcnä auch denen Erben
des Valallens zu Guten, und erlöscht ohne sonderbaren Gcding
durch den Tod nicht. 13"" Stehet selber denen Rechtmässlgen
Lehens-Folgern an dem laut folgenden fünf- und dreyssigisten
§" gebührenden Wiedcrruffuugs-Recht niemal entgegen / und
hat es auch 14^ mit dem donlcnlu concjitionaw die nemli-
cbe Beschaffenheit/ wie mit anderen conäiciomrten Handlun-
gen überhaupt.

§. 32.

In?eu6,3 Ilienadiliduz braucht man den Lehen-herrli-
chen <^0nscn8 aä alicnanclum weiter gar nicht mehr. Soviel
aber die Falle bctrist, worin bemelter ^onlenz zwar nicht um-
gangen, doch auch nicht abgeschlagen werden vars, bestehen
selbe hiesiger Oblcrvanz nach lediglich in Beutel-Lehen, ww
auch in Veräusscrungen nm obgedachter Lehen - Schulden we-
gen sowol von erst - als zweytcr Gattung / jedoch der letzten
halber nur in Ermanglung des ä ü c k i

§. 33

^ ' l l e , worin

herrlich^

D i e ohne Lehen-Herrlichen (üonlcnZ unternommene Le
Hens-Vcrausscrung hat 1"° nicht nur an sich keine Kraft
W ü r t u n g , sondern ist auch 2 ^ eine 8pccic3 r c l o m H ,
kommt hierunter all jenes, was unten § " 5 1 . von Kum. 3-A
bis I(D. inclulivc wegen <üa6ucicat und Heimfalligtcit des Lc-gen.
hens überhaupt verordnet ist, in schuldige Beobachtung, son-
derbar aber ist 3'" allhier zu merken / daß das Lehen dem Le-
ben-Herrn wegen vergangenen (üonlcnz nur alsdann Heim-
fällig w i rd , wenn das verausscrte Gu t per Iracknoncm vc-

würtltch ausgeliefert worden, solchemllach ziehet 4 ^ eine
N n n n n n blosse
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blosse Verkyporkccinmg des Lehens ohne württicher Einant^
wortung demselben/ wieauch die Beschliessung des Kauf, Tausch,
oder anderen dergleichen auf die ^lienacion ziehlenden Han-
dels zwar wol die »lullirät und willkürliche Straf/ nicht aber
erwehnte lüaöucirät nach sich, welche Beschaffenheit es auch
5" in (^alu "lraäinonjZ NÄX, die nur per lüonlUtutum
kol lel ldnum, oder sonst drcvi ^lanu geschiehet, wie nicht
weniger 6'" mit der Vererbrechtung eines Lehens, oder ande-
rer dergleichen Gerechtigkeit - Ertheilung hat/ ohngeacht die
Aushändigung etwan bey diesen letzteren per vcram Iracürio.
ncm hierunter geschehen ist. 7"" Die blosse Anzeig der vor-
habender Veräusserung oder auch das beschehene Ansuchen um
den Konsens ohne dessen würklichen Erfolg besreyet von der
lüaäucirat nicht. Vielwcniger dient 8^ zur Entschuldigung,
daß das veräusserte Lehen aus Reu wiederum zurückgenommen/
oder nur Bedingnuß-weis aus anhoffend-Lehen-Herrliche l<2ri-
Kat ion ausgehändiget worden / oder der neue Zucccssor vor-
hin schon in (^Olnmunionc des vcräusscrten Lehens gewest
seye. <)^ Hat serner sowol die ̂ ullicät als (Ü36ucitats-Stras
sogar in jenen Lehen/ worin sonst der Lehen-Herr obgedachter-
massen einzuwilligen schuldig ist / ebenfalls Platz , wenn der
Conlcn5 von dem Lehen - Mann nicht gesucht wird. 10"^
Falls man nicht das ganze Lehen, sondern nur einen Theil
ohne lüonscn5 alicmrt, so wird nur der aliemrte Thcil caäuc ^
soviel den Menanren hievon zugehörig gewest. Vascrn auch
I I " "aus mehr in (Hommumone Domimi clireäi stehenden
Lehen-Herrn nur ein-oder anderer mit dem (üonlcnz umgan-
gen worden/so haben obige Straffen weiter nicht als pro ka«
tä Statt. 12"" Ist die Befiraffung des I^oralii oder desje-
nigen/ welcher das Inttrument über dergleichen unerlaubte
Veräusserung ausgefertiget hat / hellt zu Tag eine blosse will-
kürliche Sach. 13 " Soviel denjenigen betrist / der das ver-
äusserte Gut an sich gebracht hat / ist m t n bonX vci malZe
?ic!ci Zucccssorcm zu 6ittinzuiren. Beede MÜssm das heim-
sättige Gut an den Lehen- Herrn ohne Erstattung des Kauf-
Schillings oder anderer Auslag abtretten / doch bleibt dem er-
sten seiner gebührender Schadloshaltnng halber der kezrek an
den ̂ licnancen und seine Erben bevor/ dem anderen aber nicht/
sondern der Kauf- Schilling oder anderes/ was er für das ver-
ausserte Gut gegeben hat/ fallt dem?isco anheim.

§. 34-
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§. 34-

i"b Kan zuförderst der Lehen - Mann selbst das ohne Le-
hen-Herrlichen 6onlen3 veräusserte Gut gegen Erstattung des
Empfangs wiederum vinckciren / wenn anders die Veräusse-
rung bonä 5iäc, und in der Meinung/ daß es ein M o M l c
seye/ von ihm geschehen/ solches auch aus Begehren mit sei'
nem Eid erhärtet werden tan / und die Verjährung noch nicht
vollstreckt ist. Falls aber 2 ^ der Lehen - Mann die Veräusse-
rung cx DclcÄu bonZc k^ci nicht mehr wiederruffen tan/ so
stehet alsdann dem Lehen-Herrn srcy/ das Gut von der Zeit
an/ da die l^lomc oder d^ucicät incullirt worden / inner
dreyssig Jahren allenthalben zll vmckciren / und an sich zu
bringen/ jedoch andergestalt nicht/ als lalvo^urc obberührter
Lehen-Schulden / soweit das verwürtte Lehen darum zu haften
bat, und ingleichen denen Rechtmässigen Lehens - Folgern an
ihrem Wiederruffungs-Recht in Conkolmicät nächstsolgendm
§" unabbrüchig.

§. 35-

Obwol i " " die Einwilligung derenjenigen / welche ent-Da„na»f
weder aus Geding und Vorsehung deren Vereiteren/ oder^'"""
von Mitbclehnscbaft wegen ein 8ucccMons-Rccht an dcm Le-
hen haben / bev dessen Veräusserung kein nothwendigcs kequi-
licum ist / so soll man doch um so mehr hieraus Bedacht neh-
men / als im wiederigcn Fall 2 ^ dcneuselbcn srcy stehet, das
veräusscrte Stück von jedem Innhabcr zu wiederruffen / und
hindert 3'" hieran nicht / daß der Lehen - Herr seines Otts in
die ^licnation gcwilliget hat/ Massen er ihnen an ihrem 3uo
ccMons-Recht nichts dadurch benehmen und pr^juäiciren tan.
4 ^ Muß unter mehr Lehens - Folgern die Ordnung bey dem
Wiederruf ebenso/ wie in der8uccclNon selbst/beobachtet wer-
de«/ so das der Nähere allzeit den Weiteren ausschlösset/ unter
gleichen aber der Wiederruf pro katä Statt Hat/Undzwar 5" oh-
ne Unterschied, ob das Lehen an einen aus ihnen selbst/ oder an
einen Auswärtigen aücnirt worden. 6^ Kommt selber denen
haaren und Lehens-Folgcrn von der Seitenlinie nicht allein/
sondern auch denenKindern oder llclccnclcnren des^Iicnanrens/
sofern sie sich der ̂ llocliIl Erbschaft entschlagen / vorzüglich zu
Guten. Ein blosser Anwartschafter hingegen hat 7 ^ tein ^ 3

n N N N u 2 rcvo
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revocan^j, er seye dann bereits cvcnwaliter comvcli irt,
dem er dadurch obverstaudcnermassen ein ^uz ^cale, folglich
auch wie andere Lehens - Folger ein Wiederruffungs - Recht
hieraus erlangt. 8 ^ Dafern der nächste Hucccllor entweder
nicht wiederruffen w i l l , oder nicht tau , so wird der folgende
in dem Wiederrus nicht dadurch ausgchalteu. 9"" Geschichct
solcher allzeit ohne Entgeld des Wiederruffers, und ist er den
Werth des Lehen zu erstatten nicht schuldig, sondern es stehet
dem Innhaber, welcher solches bonä r i6c und mit Lehen-Herr-
lichen <üonlcn3 an sich gebracht bat, der kezrck gleichwol an
^lienanren und seine Erben bevor. i o ^ Gehet der Wieder-
ruf bey Paltial-Veräusscrungen nicht auf das ganze Lehen, son-
dern nur aus das veräussctte Stuck allein. 1 1 ^ Pflegt man
die Wiederruss-Klag ^.Äioncm revOcaroliam zu nennen,und
wird es im übrigen mit selber, wie mit der Kci Vinäicanone
vcl kudlicianä gehalten, ausgenommen, daß in gegenwärti-
ger ^ Ä i o n die kruÄuä?cuck dem Kläger niemal weiter, als
von Zeit der gestellten Klag zuerkennt werden. D ie Fä l le ,
worin solche Klag nicht S ta t t hat, siehe §"° lccz. 36. und von
dem Wiederrus, welcher von Einstands-wegen geschiehet,siehe

§. 36.

Ermelter Wiederruf hat in folgenden Fällen nicht Sta t t .
I n Beutel- oder veräusserlichen Lehen, wieanch, wenn die

2,.^ . Nation ohnehin an den nächsten Lehens-Folger, oder we-
ms"'gen Lehen-Schulden geschehen, oder das verausserte Gu t noch

nicht würtlich extraäirt worden is t , nicht weniger in blosser
Vererbrecht - oder Gerechtigkeit - Ertheilung. 2 " Wenn der
Wiederruffer des ^üenancens ^Ilocljal > Erb ist. 3"" Nach
dreyssigjähriger klXlcrjption, welche jedoch jedem Lehens-Fol-
ger erst von der Zeit an , da das Iu5 gzcnck vcl revocanäi
der Ordnung nach an ihn gekommen ist, zu lauffen ansangt /
mithin denen anderen , welche die Ordnung noch nicht betros-
sen hat, nur soweit schadet, als sie desjenigen, gegen welchen
die Verjährung.bereits vollstreckt worden, Mockai - Erben
seynd. 4 ' " Wenn der Hlicnanr noch bey Leben ist, und zwar
ohne Unterschied, ob er mit oder ohne Lehen-Herrlichen c^on-
seng veräussert hat, dann erstensalls hat derjenige, welcher das
Lehen an sich gebracht, und anderenfalls der Lehen-Herr

F / worin
kehens-Fol-
aere das ver«
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k den Lehens-Genuß solang der Lehen-Mann lebt,
und greift also der Wiederruf von Seiten deren Lehens-Folgem
erst nach seinem Absterben Platz. 5^ Wenn diejenige, wel-
che wiederruffen wollen , bereits in die Vcrausserung gewilli-
get haben, wovon jedoch das mehrere im nächstfolgenden § "
zu ersehen ist.

§. 37.

Um verstandene Lehens-Folgere unter dem
sie bereits in die Lehens-Verausserung conlcnnrt haben, von»"^««-
dem Wiederrus auszuschlafen, wird 1 ^ erfordert, daß
c^onscnz ausdrücklich und schrifftlich geschehen seye, dann der^
stillschweigend-oder mündliche ist 2^° hierzu nicht hinlänglich,
folglich wenn z. E. der Lehens - Folger bey der Verausserung
gegenwartig ist, oder den Kaufs-Brief als Gezeug oder Bey-
stand unterschreibt, so begiebt er sich dadurch des Wiederruss
nicht. Desgleichen wenn er etwan 3"° das Kaufs - Anbott
nicht annimmt, so gehet zwar das Einstands- nicht aber gegen-
wärtiges Wicderruffungs - Recht verkehren. 4 " Kan wieder
Wil len Niemand zum Konsens gezwungen werden. 5^ Scha-
det derselbe nur dem Newilliger und seinen Erben allein, nicht
aber denen übrigen Lehens-Folgern, welche ihres Orts nicht

s haben. 6 " Gelten die klsjola gegen die Tillen-
Hierinfalls nicht. 7 ^ klXjuckcirt den ?uppi!Ien der

des Vormunds nur alsdann, wenn alle äolle
ten vorbanden seynd, welche w ^lienationc bonorum
pillarium erfordert werden, weil der lüonlcng 26
einer ^lienarion dissalls gleich geachtet wird. 8 ^ Wird ge<
genwarnger (^onscnä in vud io ebm so genau, als der Lehens
herrliche imcrprcrirt. Y"° Hat es mit dem donlcnlu concii-
nonaco derm Lehens - Folgern die nemliche Beschaffenheit ,
wie mit dergleichen Lehen-Herrlicher Einwilligung.

§. 38.

I n Lehen, welche mit Lehen-Herrlichen <^onsen8 ver
tauft worden, hat das Einstands-Recht S ta t t , und zwar auf
Seiten des Lehen - Herrns nach Masgab cap. pr^c. 5. § 14 ^
denm übrigen kcrrakenten aber gebührt selbes nur soweit, als
sie nach Lehen-Rechten in dem verkauften Lehen-Gm zu iuccc-

haben, und andergestalt nicht, als mit Beobachtung der
0 0 0 0 0 einen
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einen jeden betreffender Ordnung, so daß, der weitere Lehens-
Folger allemal durch den Naheren hierin ausgejchlo»cn wird.

§. 39-

Der Einstand ist von obigen Wiederrus in viele Weeg
merklich unterschieden. Dann 1 " " tan zwar der ^
selbst niemal einstehen, wol aber in dem §"" pr^c. ^4.
1. bemerkten Fall wiederruffen. 2^" Hindert die /Ulo^ial Erb-
schaft den Erben zwar an dem Wiederrus, nicht aber an dem
Einstand. 3"" Geschieht der Wiedcrrns allzeit ohne Emgeld
des Wiederruffers, der Einstand aber andergestalc nichc, als
gegen Erstattung des Kaus-Schilliugs und all anderen, was
das Einstand-Recht mit sich bringt. 4 " Hat dieses letztere
nur in dem Verkauf, jenes hingegen in all anderen Lehens-
Veräusserungen Stat t . 5'° Erstreckt sich der Einstand auch

uicht aber der Wicder-
rus , soviel wenigst die Lehens-Folgcr betrift. 6'" Lupponirt
der Einstand allzeit eine gültig - und Rechts - kräftige Hand-
luug, der Wiederrus hingegen gehet auch auf ungültige,;. E.
aus Veräusserungen ohne Lehen-Herrlichen (^onlcnz. / " " ^ ^
man nicht schuldig, mit dem Einstand bis aus des ^lienan«
tcns Tod zuzuwarten, wol aber mit dem Wiedcrruf. 8 " Er-
löscht jener nach Jahr und Tag, dieser aber erst nach dreyjsig
Jahren. 9"" Begießt mall sich des Wiederruss uur ausdrück-
lich uud schriftlich, des Einstands aber auch mündlich oder
stillschweigend. 10"° Schadet endlich die Bcgebuug des Ein-
stands nur dem kcnuncwnren für seine Person al lein, des
Wiederruss aber nicht nur ihm/ sondern auch seinen Erben..

§. 40.

8uccellio kcudgliz oder Lehens-Folg rührt entweder un-
mittelbar aus dem Gesäß selbst, oder vou parcicuIarDilpol i '
r ion und Anordnung her. D i e letztere siehe unten § " 46.
Soviel aber die erste betrift , lucccäirt man 1 " " in Beutel-
oder veräusscrlichen Lehen aus die nemliche A r t , wie in ^ l l o
ckal Gütern, welches sich jedoch nur von dencn ä pnmo ^ c -
qujrcmc Abstammenden verstehet. Bey all anderen Leben
aber beruhet 2 ^ die natürliche tiucccMon sowol nach gemcin-
als hiesigen Land-Recht zwar ebenfalls aus dem

Von dem Lehen -Recht. 51)

ni5 und der Sippschaft. Doch muß derjenige, welcher lucce-
diren wi l l , nicht nur von dem ersten Lehens - ^cquirenren
durch ehelich - und rechtmässige Geburt abstammen, sondern
auch zu Lehen - Diensten geschickt seyn. Solchemnach seynd
3"° sowol Stief- als Nähr-dann durch Taus, Firmung, ^ 6 0
pnon oder Eintindschast erlangte Kinder samt ihren Abtöm-
lingen ausgeschlossen, desgleichen 4 ^ all uneheliche Dclccn-
äcnz und Abkommenschaft, ausser soviel die per sublcqucnz
I^ I t l i l ^on ium I^ezirimirte betrist. 5^ Seynd ferner ausge-
schlossen Mönich und l(clißi0sen nach abgelegter Profession,
oder ausgestandenen Prob-Jahren ohne Unterschied, ob ihnen
das Lehen erst nach dem Antr i t t des Ordens, oder schon vor-
hero angefallen ist. 6 " D i e Welt - Geistliche, jedoch lalvä
OKlelvanciä) wo sich solche wiedcrig bezeigt,und mit Ausnahm
dcrcn bereits vor angetretenen lülericar erlangt- wieauch jener
Lehen, worin die Weibs-Personen zu lucceckren haben , als
welchen sie der Lehens ̂  Folg halber lczulanrer glcicbgehaltcn
werden, und seynd im übrigen weder die Teutsch- oder Malte-
ser, noch andere dergleichen Ordens-Ritter unter den Geist-
lichen Hierinfalls begriffen. 7 " " Stumm - Taub - Blind - oder
Unsinnige seynd ebenfalls ausgeschlossen, es seye dann, daß
sie erst uach erlangten Lehen in solchen Stand verfallen seynd/
welchenfalls ihnen das Lehen nichtsdestoweniger verbleibt.
V o n denen Weibs - Personen uud ihrer Abtommcnsthaft aber
siehe unten § " 44. und hat im übrigen 8"" die Lehens - Folg
mit der ^Il0cjl2l.8ucccNi()li keine Verknüpfung , sondern es
tan eine mit Ausschlagung der anderen sowol bcy Kindern als
c^oIIZreral - Befreunden ohne Unterschied deren Lehen Platz
greiften.

§.

Gleichwie die natürliche 8ucceMcws-Ordnnnq m
s vorzüglich an Kmder und llelccn6cmen tommt,

auch scynd sie die erste in der Lehens -Folge, und zwar, wo
kein Klaiolgt oder ?nmoZcmwr bey dem Lehen - Gut einge-
führt ist , mit dem gleichmassigen Unterschied , ob sie alle im
ersten Grad seynd , oder nicht, crstcnfalls succc^rcn sie w
(I^Ipira, anderenfalls in äcirp« ^ure I<cplXlcn^rj0ni> ^ als
welches in absteigender Linie ebenfalls, wie in der ^
LuccclNon > ohne Zieht und Einsthräutung Stat t hat.

und zwar

0 0 0 0 0 2 §. 42.
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§. 42.

in aufsteigender Linie succeckren lezularirer nicht,
folgende Fälle ausgenommen, i ^ Wenn sie von dem ersten
^cquilenren abstammen, oder 2^° das Lehen zu kavar deren
Oelccnclcnten refutiren, und diese noch in ihren Lebzeiten oh-
ne Hinterlassung Lehens - sähiger I)clccn6enz absterben, wel-
ches auch 3"° sogar bey Vatters -Bruder« Sta t t hat, sofern
er sich des Lehens zu kavor seines Bruders < Sohns begiebt.
4 " Wenn ein anderes in dem Lehen-Brief bedungen ist. 5 "
I n Lehen, welche dem Sohn wegen des Vatters Verdiensten
verliehen worden. I n diesen ssins Fällen werden die ^oüate.
ralcs ausgeschlossen, wohingegen diese in anderen nicht ausczc-
nommenen Fällen mit Ausschluß deren ^lccnäcnten gleich
nach der Delccnöeaz in keuäo - '

§. 43.

' ' « . s . ^ ^ hier nur von des letzt- gewesten rechtmWgen
i.ehen-Manns, mcht aber von des ersten äcauircntens < ĉ>I.
larergl. Beftcunden die Rede, dann diese letztere stammen von
«hm mcht ab, und seynd mithin nach der in §°° prZec. 40. n.
2. festgesetzten Regul ohne Unterschied, ob man in kcuöo No-
vo oder^ntiqu« vellire, von der Lehens-Folg ausgeMossm.
Sovle aber 2"° d.c erste betrift, ü . c«ä rm z,?förderst gedach-
ten Lehen-Manns Ehe-leibliche Brüder ohne Unterschied zwi-
schen ̂ m b u s Q e l m ^ n j z vel^onknzuineiz. das ist, solchen
Gebruderm, welche entweder einerley Vatter und M u t t e r ,
oder wenigst einerley Vatter miteinander gehabt haben, indem
stwol cm - als andere von dem ersten Hcquircnten abstammen
Dahingegen 3 ^ l ^ n L ^ r m i . welche ncmlich mit verstan.
denen letzten Lehen-Mann nur einerley Mutter haben, nicht
lucceckren, ausgenommen in denen von ihrer Mutter herrüh-
renden Gunrcl-Lehen, dann darin schliessen sie sogar conlan.
A ' « L « ' mit welchen sie nemlich nur einerley Vatter haben,
eben bemelter Ursach halber aus. 4« 8uc«ckrt man unter
Brüdern in d^gpita. unter Brüdern und Bruders. Söhnen
aber ,n « l r p « weil diese letztere ^ure keplHscntarion.z kom-
men, welches sich in k-euclalibu« gleichfalls aufGcsc5wistert.
Kuider, icdoch nicht weiter erstreckt. Seynd aber < ° lauter
Sohne von cmem oder mehr Brüdern vorhanden, so lucccckrt

man
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Man ebenfalls m lügpica. Nach denen Brüdern und Brüders-
Söhnen gehet 6'° die 5ucccll,ons - Ordnung ohne Einschrän-
kung aus alle übrige von dem ersten ^cczuircnten abstammen-
de aßnacen, und zwar 7 ^ ^^, nächsten Grad nach unter je-
nen, welche auch der Linie nach gleich seynd, ausser dessen aber
ziehet man 8 " die nähere Linie dem näheren Grad vor, und
ob man schon 9°° die Lehens<Folg hauptsächlich dem ersten ^ o
quircnren zu zuschreiben hat, so wird doch in der Ausrechnung
sowol des Grads als der Linie nicht mehr aus i h n , sondern
aus den letzt - gewesten rechtmäßigen Vasallen gesehen , sohin
derjenige, welcher ihm am nächsten gesivvt ist, denen anderen
Vorgezogen, und ist 10°°° unter der näheren Linie jene verstan-
den , nach welcher man nemlich mit erwehnt - letzteren Lehen-
M a n n einen näheren gemeinen Slam-Vatter hat, als andere,
z. E. wenn derselbe nach seinem Tod aus einer Seite Vatters-
Brudern,und andererseits Bruders-Entlen hinterlaßt, so schlies-
sen diese jenem aus, weil sie zwar dem Verstorbenen weiter in
(3r2clu,hingegen näher in L i n « verwandt seynd, indem der Ge-
meinschaftliche Stam'Vatter zwischen ihnen, und dem Verstor-
benen bey seinem V a t t e r , hingegen zwischen dem Verstorbe-
nen , und seines Vatters Brüdern weiter zurück bey seinem
Groß. Vatter anfangt. 1 1 " " Verfahrt man aus die nemliche
Ar^ auch in Ausrechnung der weiteren Lineal 8uc«l l ,on oh-
ne Einschränkung auf gewisse Linien, und wenn endlich 12"°
um die Nahe des Grads die Frag i s t , so wird nicht nach
Geist» sondern Weltlichen Recht hierinfalls gerechnet.

§. 44-

i ° " Seynd die Weibs-Personen in Lehen-Sachen nicht
einmal unter dem Namen der Erben überhaupt verstanden, so-
sern nicht ein anderes specialiter ausgedruckt ist, folglich wer-
den sie auch 2^° von der Lehens-Folg rezulantcr nicht nur für
ihre Person, sondern auch für ihre ganze, sowol Mann < als
Weibliche Desccnäcnz ausgeschlossen, welches jedoch Z"i> ^ H
Beschaffenheit des Lehens, sonderbar in Beutel-Lehen seincn
Absatz leidet, dann darin hat obverstandencrmassen die nemli-
che 8uccellic>ns - Ordnung / wie in der ^llacli»! - Vcrlassen-
schast, wenigst unter denen 5 p l imo ^cquircntc Abstammen-
den Stat t . Hiernächst lucceäiren 4 " die Weibs - Personen
auch in denen Guntel-Lehen, sofern sie von dem ersten ^cqui .

P p p p p v icncen
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abstammen/ jedoch mit dem bereits oben § " 7 " " n. 3.
bemerkten Unterschied, und dergestalten , daß sie in durchge^
henden M a n n - und Weiber- Lehen ( keucw promjscu^ öc ü-
multanciä) ebenso, wie die Mannsbilder, nnd mit denensel-
ben zugleich , in denen anderen Gnnkel-Lehen aber nur aus
Abgang des Manns - Stammens, jedoch im übrigen aus die
nemliche Weis 26 8ucceMonem zugelassen werden. Unter
diese letztere Gattnng gehören auch 5 " die gekaufte Lehen, mas-
sen die Weibs - Personen hierin ebenfalls aus Abgang des
Manns-Stammens znr Lehens-Folge kommen, ausgenomen,
wenn der Lehen-Herr nur mit der lÜOncktjon, daß das Lehen
nichtsdcstoweuiger bcy ihrer voriger Natur und Eigenschaft
verbleiben solle, in dem Verkauf conlcnr i r t , oder sich sonst
gegen die weibliche Xucccllion in dem Lehen - Br ief ausdrück-
lich vorgesehen, und verwahrt hat.

§. 45-

Sonderbar V o n Lehen/ worin die Weibs-Personen obgedachtermasi
" ^ / a ^ s e n nicht promilcue mit dem Manns-Stammen, sondern nur
M a n " " erst aus Abgang desselben lucccckren , ist folgendes insonder-
Stammen« heit zu merken. I " " W i l d hierin sogar eine näher gcsippte
Pl^ grM. Neibs-Person von einem w e ^

Erben, sofern er nur ebenfalls von dem ersten ^
abstammt, und auch sonst Lehens-sähig ist, in der
ausgeschlossen, z. E. wenn zwey Schwestern mit einem Leheti
belehnt worden, und eine hinterlaßt einen Sohn , die andere
eine Tochter, so Messet der Sohn die Tochter in dem Lehens-
Antheil ihrer Mutter aus, und bekommt das ganze Lehen, oder
wenn zwey Söhn in einem Gunkel-Lehen succcckren, deren
einer einen Sohn, der andere eine Tochter hinterlaßt, so schliesi
sct der Sohn die Tochter in ihres Bauers Antheil ebenfalls
aus, und lucccckrt in dem ganzen Lehen allein. 2 ^ Nach-
dem eiile Weibs - Person in dem Guntel - Lehen schon einmal
würklich lucccM-t hat, so bleibt sie auch dabey, ohngeacht et-
wan hernach erst ein Lehens - fähiger Manns -E rb gebohren
worden/ es wäre dann, daß er zur Zeit, da ihr das Lehen an-
gefallen ist , schon empfangen , und in Mut ter - Lcib gewest.
3 ' " Weibs-Personen, welche von dem Männlichen Geschlecht
in Weiber-Lehen schon einmal ausgeschlossen worden, können
aus Abgang desselben dennoch hierin iucccckren, wenn sie nur
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die Ordnung tr ist, und der letzt verstorbene Vasall keinen nä-
heren Lehens - Erben hinterlaßt, also wenn z. E. die Tochter
von Vatters - Brüdern in dem Guntel-Lehen ausgeschlossen
worden, und dieser hernach ohne weiteren Manns-Erben stirbt,
so lucceckrt sie ihm hierin, es wäre dann z.E. eine Tochter/
oder Entl in von ihm vorhanden, welche ihr in
als nähere Erben noch vorgehen tönten.

§. 4 6 .

1 " " Leßtwillige llilpolltiones oder
Lehen - Güter seynd ohne Lehen - herrlichen (üonlcns nur m

von einer Gültigkeit. 2^" I n Beutel-
!!

Lehen tan bemelter Konsens sowenig, "als bey denen
serungcn mter Vivo3, umgangen, hingegen aber auch
sowenig abgeschlagen werden, z«" I n alt - und solchen Lehen,
worm cx ?2Ä0 ö( ?lovic!cnri2 kiajorum succeclirt wird ,
ist nicht nur die Lehen-Herrliche, sondern auch all übriger Le-
hens - Interessenten Bewilligung erforderlich , wobey 4 ^ all
jenes wiederum in Beobachtung kommt, was oben §^" 31 n.
i . bis 6. und 5 " 37- n. 1. 2. 4. öc lcq sowol von einem als
anderen (70nlen3 versehen ist. 5 " Kan ausser obgedacht-
veräusserlichen Lehen eine letztwillige vi /polmon oder Erbei-
nigung ohne Lehen-Herrlicher Bewilligung nicht einmal in An-
sehen deren Kindern und Nelccnclenren, geschwcigcns der ^ z .
nacen oder Auswärtiger bestehen. 6 " Ziehet die Vernach-
lässigung sothanen 6onlen3 eben keine andere S t r a f , als die
Null i tät nach sich, und wird mithin durch dergleichen kraft-
lose Dilpolicioncs an obig - natürlicher Lehens - Folge nichts
akerirt. Wie und welchergestalten man aber 7"° durch An-
wartschaft oder Coinvelwur zur Lehens - Folge gelangen mö-
ge, siehe oben § " " 17. und 13.

§. 47-

1 " " S o offt sich ein Hanpt-Parriculas. und Neben-
Lehens-Fall ergiebt, so offt muß auch die Lehens. Erneuerung ̂
( kenovatio Invest i tur ) geschehen. 2^" Verstehet man un>'
ter dem Haupt-Fall nur den Tod des Lehen-Herrns, nmcr dcm
Neben- oder parricular- Fall aber alle Veränderungen, wcl-
che sich in der Person des Lehen-Manns sowol durch Tor-Fall
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als sonst ergeben, ausser dergleichen Fällen aber ist man
ohne sonderbaren Geding das Lehm zu erneueren nicht schul-
dig, und wird auch die blosse Verpfandung des Lehens für kei-
ne solche Veränderung angesehen, daß derwegen das Lehm er-
neuert werden müste. 4 " Bestehet die Erneuerung nicht nur
in der Lehens-Muthung, das ist, in gebührender keqmlirionl
besagter Lehens-Erneuer- und Erstattung der neuen Lehms-
Pf i icht , sondern auch 5'° in dem gewöhnlichen Lehm - Reich
und Ausfertigung des nmen Lehen-Briefs, wovon das Meh-
rere in §" ' seq. 48.49. 50. enthalten ist. 6'ü W i rd die Er-
neuerung in obgedachten Veränderung - Fällen ohne Unter-
schied deren Lehm erfordert, folglich seynd auch Erb - Beutel-
Frey-oder veräusserliche Lehen ohne sonderbaren Geding nicht
davon ausgenommm. 7" " Au f Absterben des Lehen- Hcrrns
liegt die Erneuerung dem überlebenden Vasallen, sofern ihm
der Todsall gebührend i nnm in oder kund worden ist, bey Ver-
änderung des Lehen-Manns aber demjenigen, welcher ihm in
dem Lehen nachfolgt, von Rechts-wegen ob. 8 " Hinterlaßt
der verstorbene Lehen - Herr mehr Erben, so wird die kcno-
vation nicht bey jedem aus ihnen, sondern nur bey demjenigen
allein, welchem das llominium clircHum plivarivc zutomt/
oder sofern sie in (üommunione seynd, bcy ihnen insgesamt
Vorgenommen, zu welchem Ende ein gemeinschaftlicher An-
wald entweder von ihnen selbst, oder da sie sich nicht hierüber
Vergleichen können, von Amts - wegen bestellt werden solle.
9°ü St i rb t einer aus mehr gemeinschaftlichen Lchm > Herren/
so wird das Lehen prokacä bey seinen Kindern, oder anderen
8uccessoribu3 erneuert, i c ) ^ ^lajorar- ^ H v Lehen erneuert
man nicht auf Absterben eines jeden von der kamMe, son-
dern des Majorats-Innhabers, und zwar bey seinem nächsten
Nachfolger in sothanm Stamm-Lehen, desgleichen geschiehet
i l " " bey St i f ten, Llösterm und anderen dergleichen unsterb-
lichen Lehen - Herrschaften die Renovation nur aus leibliches
Absterben des 26 lliez Vitge bestellten zeitlichen Vorstehers
bey seinem nächsten Amts-3ucccssore. 12"° I n particular-
Lehens - Veränderungen , welche sich aus Seiten des Lehen-
Manns durch Tod - oder andere Fälle ergeben, seynd die l)in-
tcrlassme Lehcns-Folger zur Erneuerung insgesamt verbunden,
und da einer aus ihnen stirbt, oder abgeändert wird , so ge-
sihichet die weitere Renovation von seinen 8ucccllonbu3 pro
Karä ohne Unterschied zwischen gctheilt- und ungetheiltm Be-
sitz. i ) "ö Wer Nicht Nmx'ljcirel, sondern nur cvcntualjrer

coin-
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ist, dem wird bey allen vorgehenden Veränderun-
gen die Miterneuenmg zwar nach Sächsischen , aber nicht
nach gemein- und hiesigen Lehen-Recht zugemuchet. Vielmin-
der liegt solche 14^ dem blossen Anwaltschafter, der noch nicht
einmal evencualem lüoinvettituram erlangt hat , und eben
sowenig 15" einem minderjährigen Vasallen wegen veränderter
Vormundschaft ob. Von der Lehens - Renovation bey verän-
derten Lehen-Träger siehe unten §"" 61.

§. 48.

Dbberuhrte Lehens - Muthung oder keqmlw'on um d i e » " " ^ «
Lehms - Erneuerung soll 1 ^ gehörigen O n s nach
nächst vorhergehenden §", und zwar 2 ^
Tag von der Zeit an, da man den Veränderung^ Fall in Er-
fahrung gebracht hat, geschehen. Gebührt auch 3 ^ vem Lehen-
Herrn nicht, diesen Termin ohne Einverständnuß des Lehen-
Manns einzuschränken. St i rb t aber 4 " der Lehen-Herr oder
Lehen-Mann unter dem Jahr, so fängt selbes von nmem an zu
lauffenMd wird die verflossene Zeit nicht miteingerechnet. 5^
Wer diesen Termin ohne Rechts-erheblicher Ursach verabsäumt/
fallt in willkürliche, oder 6 " bey anscheinender Gefährde und
GeftissPlheit wol gar in die S t ra f der keloniZe und Lehens-
( ^ u c i t ä t , welchenfalls jedoch jenes wol zu beobachten tomt,
was unten 3 " 51 n< 3. bis 10. incluNve von dieser S t ra f
überhaupt verordnet ist. Unter die hinlängliche Entsthuldi-
gungs - Ursachen, welche 7"° von aller S t ra f wegen verab-
säumten Termins besreyen, wird insonderheit gerechnet, wenn
der Lehen-Herr ohne Hinterlassung eines Anwalds Land-abwe-
send , oder mmorenn und unbevormundet, das Lehen im
S t r e i t , oder Kr ieg , Pest, und dergleichen ehehafte Hinder-
nuß im Weeg ist. 8"" Kan die Muthung sowol persönlich, als
durch einen Bevollmächtigten, mündlich oder schrifftlich ge-
schehen, und ist dagegen 9 ^ der Lchm-Herr nicht nur einen
Muthschein ausfolgen zu lassen schuldig, sondern er darf auch
i o " " die in geziemender Weis nachgesuchte Erneuerung ohne
erheblicher Ursach nicht abschlagen, da im wiederigen Fall das
Lehen i ! " " entweder auslnttanz des Lehen-Manns von der
Lands-Herrschaft ertheilt, oder auf vorläufige l^ommmarion
pro kenovato gehalten w i rd , bequemt sich aber 12"" der Le-
Hen-Herr selbst zur gebettmer Lehms-Renovation, so ist der
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Lehen-Mann inner dem ihm pr^ss^nen ^ r m i n entweder itt
Person / oder durch einen n:it Special - Vollmacht vcrjchenm
Anwald zn erstheinen, und die neue Lchens-Pflicht abzulegen
verbunden. Immassen er i z ' ° aus ungehorsames Ausbleiben
sub pcrnä ^aäuciraci^ cirirt, sofort auf die nemlicheArt/ nie
bey Verabjaumttng obigen Jahr und Tags wieder ihn verfah-
ren werden mag.

§. 49.

Von dem Lc. Qbschon das Lehen ihrem e rM l Ursprung nach eine Le-
^' hen-herrliche Gnad nnd Wohlthat i<t / so muß doch i" '" der

Lehen-Mann in all obverstandenen Veränderungs-Fällen/wo-
rin es nemlich aus eine Lehens-Erneuerung ankommt / der Le-
hen-Herrschaft den gewöhnlichen Lehen-Reim oder Hand-Lohn
( I^ludemium vel ^eicvium ) hiervor bezahlen, welcher 2 ^
rezulariter, wo kein mehr-oder minderes hergebracht ist/ bey
Ritter-Lehen lediglich in dem zn 7. fi. 14. kr. angeschlagenen
Schieß-Zcug/bcy Beutel-Lehm aber 3"° in sünfvon hundert/
was das Lehen-Gut zur Zeit des Lehen-Falls ohnpartheyischer
Schätzung nach werth ist/ bestehet. 4 " Nimmt man auf Ab-
sterben oder sonstige Veränderung des Lehen - Manns keinen
doppelten/ sondern nur einen einfachen Lehen-Reich von seinen
Erben oder äuccessorid^, doch wenn hernach einer au8 ihnen
das ganze Lehen durch Theiluug/oder sonst an stch bringt/so giebt
er einen neuen Lehen-Reich pro Karä derjenigen Antheilcn/wcl-
che seinen Miterben von dem Lehen zugekommen scynd. 5'«
Das Recht einen doppelten Lehen - Reich / oder ein höheres
(Huanmm, als fünf von hundert zu forderen/ tan andcrgestalt
nicht / als durch unfürdenkliche Zeit / hingegen aber ein min-
deres zugeben/ langst inner zo. Jahren pr^lcribirt werden,
sosern sich hierunter wenigst zwey ^Äug P o l i c e n ! ergeben
haben. 6 " Scynd Kinder und l)es(?en Renten sowenig / als
dollareral- und andere auswärtige 8uccessore5 des Lehen Reichs
bcfreyet. 7^^ St i rb t einer aus mehr gemeinschaftlichen Le-
hen - Herrn / oder ereignet sich eine Veränderung mit einem
aus mehr gemeinschaftlichen Vasallen/ so giebt man den Lehen-
Reich nur pro Kacä, ausgenommen in Ritter - Lehen / dann
darin giebt man den Schieß Zeug in obverstandenen Anschlag
allzeit ganz. 8 ^ Gehört der Lehen - Reich unter die Gnmd-
hcrrlicheForderungen/ wegen we lcher^ tacitZe ^/pockecge
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K auf dem Gu t zustehet. 9 " Was oben cap. 7.
§. 28. n 2. von der plivilezirt- Grundcherrlicher Selbst-Pfän-
dimg um rückständiger I^auclcmlI^prXltgtjoncn wegen verord-
net ist/ das hat anch bey dem rückständigen Lehen-Reich Platz.
i o " ° Is t kein gewis- lc^alcr Termin zu Ennichmng des Le-
hen - Reichs bestimmt / sondern solcher wird nach verflossenem
Jahr erst von dem Lehen - Herrn anberaumt / welcher sofort
von dem jaumigcn Lehen-Mann den Rückstand entweder mit-
tels der pl iv i l^ i r ten Auspfändung/ oder durch Obrigkeitliche
Hüls/ und zwar / wenn der Lehen-Mann zugleich unter seiner
^u l i ^ iä lon ist/ selbst cxccucivc von ihm einbringt/ oder bey

gar mit der ciaclucicät nach vorläus-
figer d'olnmmanon derselben gegen ihn verfahrt. i t " ° Wi rd
die Pl-Xttanon derwcgen / weil sich in kurzer Zeit mehr Ver-
ändcrungs-Fäll ergeben haben/ nicht nachgelassen/ oder gemin-
dert.

i" '" Is t nicht gnug/ daß der Lehen-Brief nur ansang-
lich bey Erricblllllg des Lehens ausgesernget werde / sondern
man muß solchen bey all obgedachten Verändcrullgs - Fällen
wiederum crneneren lassen / welches jedoch 2 ^ allzeit in vori-
ger Konformität geschehen/ sohin der neue Lehen-Brief nach
den ^enor der älteren ohne Veränderung eingerichtet werden
solle, es wäre dann 3 ^ ft^ol der Lehen-Herr als Lehen-Mann/
nnd all übrige Lehens-Interessenten selbst ans eine Mutation
hicrinftlls einverstanden/ aujser dessen pr^uclicirt selbe 4 ^ dĉ
mnjenigcn/ welche nicbt hierin eingewilligt haben/keineswegs/
und wenn 5^ der Wil le von allerscitigen Interessenten nicht
klar und offenbar disfalls am Tag liegt/ so halt man dafür/
daß die Abänderung nur aus Verstoß geschehen scy(/ und
wird solchemnach 6 " in diesem Zweifel auf den allerersten Le-
hen-Brief/ oder sosern sich solcher nicht mehr finden wil l / auf
den ältisten znrnckgegangen / welches sich aber 7"« nur von
solchen Lehens - Erneucrnngen verstehet / die der Lehen - Herr
in 5eu60 Hntiquo auf Anstichen deren rechtmässigen Lehens-
Folgern / mithin aus Schuldigkeit vornimmt. Ein anderes
ist/ was ctwan in lpc^o Novo aus blosser Gnad lllld Wohl-
that geschieht / z. E. bey weiterer Verleihung eines gänzlich
erledigt- und heimgefallenen/ oder aber an einen Lxtraneum
verausserten Lehens/ massen dieses nicht soviel für eine Lebens-
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Erlteucr - als erste Belehnung geachtet, folglich auch nicht
mehr aus die denen vorigen Lehens-Innhabern ertheilte Lehen-
Bne f zurückgesehen, sondern nur derjenige, welchen der neu
angehende Lehen - M a n n ex nova (-raria erhalten ha t , zur
Richt-Schuur geuommen, uud sür den ersten und ältisten ge-
halten wird. 8'" Werden cvcnrualircr (.omvcttiri aus allen-
falliges Anmelden zumal sie obverstandeuermaffcn zur ^.cno-
varion nicht verbllnden seynd, zwar dem erneuerten Lehen-
Br ief miteinverleibt, wodurch sie aber vor anderen teinenVor-
zug oder mchrercs Recht erlangen. 9"° Is t der Lehen - Herr
den Brief vor Entrichtung des Lehen Reichs und anderer Ge-
bühr ausfolgen zu lassen nicht schuldig. ic>"" Hat man das
ncmliche, was oben § " 16. n. 3. 9. i o. sowol von Lxpcäir-
alel Bcobacht - und Auslegung des ersten Lehen - Briefs vor-
kommt, auch bcy dergleichen erneuerten Briefen wiederum zu
bcmcttcn.

§. 51.

!̂  i ° " Was das gemeine Lehen-Recht von der kclonie des
'^ Lehen-Herrns und der daraus solgeuder Verwürtung des Le-
'ch hcncherrltchcn Ober-Eigenthums mit sich br ingt , ist hier zu
^ Land nicht in Uebung. Soviel aber 2 ^ die l^clonic des Le-

hm-Manns betrift, bestehet solche heutigem Gebrauch nach
nur uoch darin: E ls tenö in obgcdacht- eigenmächtiger Lehens-
Vcräusscrung , Zweytens in gefiiesscncr Abschwendung des
Lehen-Guts, oder grausamen I rgäamcnt deren dazu gehöri-
ger Umcrthanen, d r i t t ens in boshafter Unterlassung der ge-
zumendcr Lehens - Renovation . Viertens in hartnackiger
Verweigerung deren Personal Lehens-Diensten, oder da man
fünf tens den Lehen-Herrn an seiner Person selbst, oder an
denen Seinigen grob beschimpft, verrathet, oder gar um das
Lebcn bringt, scchstens in dem Laster beleidigter Majestät.
A l l jclMedachte Lehens-Verbrechen mm ziehen z"° die Lehens-
V m v m rung dergestalt nach sich, daß der Lehen - Herr das
Gu t von dcr Zelt an , da die (5a6ucirat jncurrjrt worden/
cmznhen, oder wenn er nicht zugleich ^ull5cliHzoncrn darüber
hat, von jedem Innhaber ohne Entgcld und Erstattung des
Wcrchs vincliciren tan. Es wird aber 4 " die (üaclucitat nie-
mal ^ l o Hure vci 5aHo, sondern in zweifelhaften Fallen erst

von
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von Zeit des m Kcm ^ucjicatain erwachsenen Spruchs, in
klar- uud offenbaren aber erst von Zeit der gestellten Klag in-
curnrt. 5 " Schadet die kelome nur dem Leheu-Mann,nicht
aber denen übrigen rechtmasstgen Lehens - Folgern , soweit sie
nicht zugleich seine ^IIockal-Erbcn seynd, doch müssen sie war-
ten, bis der Lehen - M a n n stirbt, mittler Wei l geniesset der
Lehen-Herr das verwürkte Lehen. 6 " Wi rd ein offenbarer
Volu3 zur O6ucicäts - S t ra f erfordert, ob (^ulpam hinge-
gen greift nur eine milde willkürliche St ra f Platz. 7" " Kan
der Lehen-Herr die ( ^uc i ca ts -S t ra f entweder ganz nachlasi
sen, oder selbe in eine andere leidentliche St ra f verkehren/ wo-
ran er auch von denen ^narcn oder Lehens - Folgern unter
dem Vorwand, daß ihnen dieses prXjuäjcjllich stye, nicht ge-
hindert werden mag, ohngeacht der in punäo kcloniX ergan-
gene richterliche Spruch bereits m kcm luäicatam erwachsen
ist , weil solcher lediglich dem Lehen-Herrn zu Guteu gehet,
mithin allzeit die stillschweigende <ÜIaulu!: wenn keine Gnad
erfolgt, in sich halt. 8"" Fallt die St ra f anch durch stillschwei-
genden Nachlaß hinweg, wenn z. E. der Lehen - Herr den Le-
Hens-Fchler weiß, glcichwol aber ohne procettation oder ke-
scrvacion weiteren Lehens-Dienst oder Lehen-Reich annimmt/
oder das Lehen erneuert. Desgleichen hört sie 9"" auf durch
Absterben des Lehcn-Herrns oder Lehen-Manns, sosern die Klag
nicht schon in ihren Lebzeiten angebracht worden, wienichtwe-
Niger endlich i O " " durch dreyssigjahrige

§. 52.

Durch die Verjährung kan ein Lehen auf dreyerley Weis
aufgehoben werden, 1 ^ auf Seiten des Lehen-Herrns, oder
2 ' " des Lehen-Manns, oder 3'^ eines Drittens. Das 1" er-
gicbt sich, wenn der Lehen-Herr sich des vollen Eigcnthums
von dem Lehen bonä f'iclc drcylsig ganzer Jahr hindurch an-
massct, und z. E. das Gu t selbst im Besitz hat, und sür das
Seinige gcnicsset, oder solches zwar dem Lehen-Mann, jedoch
nicht als Lehen- sondern Pacht- Erbrecht- oder aus andere Weis
überlaßt. Dahingegen wenn 2"°s der Lehen-Mann sich dreyst
sig ganzer Jahr hindurch in ruhigen Besitz des vollen Eigcn-
thums von dem Lehen bonä k'iclc befindet, lind alle Lchen-
männische Obliegenheiten hierunter völlig beyseitscyt, so ist
auch seines Orts das Lehen durch die Verjährung ausgehoben,
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und in ein ^I lockal . G u t verwandlet. Kommt aber endlich
N Az " " das Lehen unter dem Namen und Ansehen eines

Guts an einen Dr i t ten , und bleibt ihm auch in dieser ^
tat dreyssig Jahr hindurch bonä N6e in Händen, so ist solches
ebenfalls verjährt, und zu einen ^llockal - Gu t worden. I n
allen drey Fallen aber laust die Verjährung gegen ^znaren
oder Lehens - Folger eheunter nicht, bis jeden gleichwol das
^U3 azenäi vel scvocanck der Ordnung nach betrist, Massen
die gegen den Vorfahrer hierin vollstreckte pr^scnprion de-
nen Nachfolgern nur soweit entgegen stehet, als sie auch seine
^ I l c k l Erben seynd/ mithin in dessen Fußstapffen eimretten.

§. 53.

keinen Der Lehen-Mann sendet entweder i " " dem Lehm-Herrn
oder 2 " dem nächsten Lehms - Folger, oder 3"" einem

3̂ e7de< weiteren A n a l e n , oder 4 ^ gar einem Fremden und kxtra-
«A»<, neo das Lehm aus. I n dem 1"" Fall wird das Dominmm

urile mit dem Dominio ckreäo consolickrt, und hört folglich
das Lehen wenigst in solang , als der kcNznant lebt, oder
aber wenn kein anderer rechtmässiger Lehens-Folger ^urc 8an«
^uinis vel (üomvettirurge mehr vorhanden is t , für beständig
aus, stehet auch diese Aufsendung dem Lehm - Manu jederzeit
frey. I n dem 2 ^ Fall hört das Lehen zwar in Ansehen des
Keliznanrens, nicht aber in Ansehen des keNZnaralü uud
übriger rechtmäjsiger Lehens-Folgem aus, man hat auch des
Lchm-Herrns <üonlen3 zu solcher kellznanon nicht vonnöthen,
weil dadurch weder ihm, noch denen übrigen Lehms-Folgern,
etwas pl-Hjuclicirt wird. M i t dem 3"° und 4 ^ Fall aber hat
es die nemliche Bewandnuß, wie mit anderen dergleichen Le-
Hms-Verausserungen nach Masgab obigen 31'^« §" k seq.

§. 54.

u»d von Sendet der Lehm - He r r dem Lehm - M a n n das Lehen
b" aus, so erfolgt zwar ebmsalls eine Lehms-Consol ic janon hier-

aus , und w i rd das Lehen - G u t wenigst , solang der Lehen-
M a n n lebt, oder wenn keine recktmässige Lchms-Folger mehr
Vorhanden seynd, für beständig Hllockal gemacht.

§. 55.

Hm"
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Sti rbt der Lehm-Herr, und hinterlaßt weder Erben noch Dur«
p o n , wie es mit dem »omimo ckrcäo nach seinem

Tod gehalten werden solle, so fallt 1 ^ das Lehen-herrliche
Hber-Eigenthum weder in ausgetragen-noch gegebenen Lehen oh« Erbe«
dem Lehen - M a n n , sondern vielmehr dem kilco als ein L o
num vacan5 zu , und wird mithin nicht ausgehoben , indem
der ?jscu3 in die Stel l des Lehen-Herrns eintritt, folglich die
Erneuerung desselben fortan bey ihm zu suchen ist. Soviel
aber 2 " die sogenannte ^äiv-Stamm-Lehen betrist, bleibt es
hierinsalls auf Absterben der Lehen-Herrschaft ohne Manns-
Stammen bey der alten OKlcrvanz, Kraft welcher dem Thur-
fürstlichen Lehen-Hof dergleichen Lehen heimsallen, stirbt end-
lich 3"^ der Lehen Mann ohne Hinterlassung eines Lehen-säbi-
gen Erbens, so fallt das Lehen der Lehen-Herrschaft heim,und
wird aus solche Weis mittels der donloliciarjon Illoclial, es
seye dann, daß der Lehm-Mann, soviel die Beutel- oder ver-
ausserliche Lehm anlangt, andere Disposition gemacht hat.

3. 56.

Das Lehm wird serner aufgehoben 1 ^ durch Ermang-und.««»-
lung deren (kncücionen , unter welchen dasselbe gegeben """"""
worden. 2^° Durch die Consoliäatwn, da nemlich das l)o<
Min ium clircäumund utlle in einer Person durch gültig-und
Rechts-kräftige Handlung zusammen kommt. Z'" Durch völ-
ligen Untergang des Lehen-Guts. 4 ^ Durch eine toral- oder
solche ^l icnat ion, Kraft welcher nemlich das Lehm mit aller
Interessenten Bewilligung m Mockum verwandlet werden
soll, dann soviel obverstandene Ocknari Lehens-Veräusserun-
gen anlangt, wird das Lehen nicht dadurch ausgehoben, son-
dern nur die Person des Lehen - Manns abgeändert, und ein
anderer statt seiner aus die ncmltche oder andere Lehens
ckcion« wiederum subttiruirt.

§. 57-

Wenn der Lehen-Mann stirbt, oder noch in seinen Leb-
zeiten das Lehen auf einen anderen gebracht wird, so gehören
l " " siuntnentliche vor eröffneten Lehen gehoben- oder verfallene
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^aturalcs A Qvilc3 dem Lehen - Mann und seinen
- Erben von Rechts - wegen zu. 2 " w (^alu ^clomN

gehen alle von Zeit mcusrirtcr (Da^ucirat abfallende Früchten
dem Lehen-Herrn zu Guten. Auf Absterben des Lehen Manns
ist 3 " zu unterscheiden, ob er vor oder nach dem ersten Mer-
zen gestorben, lctztenfalls bleiben alle e>u<2u5 pcndcnrez.
natura!« öc inciulirialcs denen Moc i ia l . Erben, anderenfalls
aber denen Lchens-Folgern, jedoch gegen Erstattung deren ,
dura öc <üu!turä verwendeter Köjten. 4 ' " kruäuZ (7
welche in Lebzeiten des Vasallens, oder vor der Lehens

noch nicht verfallen seynd, werden zwischen denen
-Erben und Lehens-Folgern pro Kack lem^or is gecheilt.

§. 58.

M i t der Lehens-Besserung und denm hierauf verwende-
ten Kosten wird es zwischen dem Lehen-Mann, oder seinen ^l<
loclial. Erben, dann denen Lchcns - Folgern aus den ncmllchm
Fuß, wie oben Part. 3. cap. io . §. ^4. ,5 öc ib . zwischen ki«

" " > und Mockai-Erben, beobachtet.

§. 59-
^ 1 ^ D i e ^ a i o n « . welche gcsta'ten Dingen nach entwe-

der aus zugejagt- errichtet- oder wicdcraufgehobcnen Lehen ent-
stehen, haben nichts Besoudercs an sich, sondern wcrden über-
haupt, wie in ^ I lod io , bcurtheilt. 2^" Is t sowol der Lehen-
Herr dem Lehen-Mann, als dieser hinwiederum jenem die Le-
Hen-Brics und andere dahin einschlagend- gemeinschaftliche Do-
cumenra zu eckrcn, sonderbar aber der letztere die hierin idc«
ciNcirte Lchell Stück <amt ihren Granzcn, Zugchörungcn llnd
Amvachs, soviel ihm audcrst davon wissmd ist, aufBcgshrcn
getreulich, und gestalten Dingen nach eidlich zu mamfcüjrcn
verbunden. 3"" Was das I ^ r um ^ucialc in Paulis kcu6a>
Iibu5 bctrist, bleibt es hierin bcy der neu- verbesserten Hos-
Raths - Ordnung, und dem derselben wcitcrs W^Trireudm
<^0ä. 1u6. cap. 1. §. 13 n. 2. 4 ^ Zg.^cn die zwar an aus-
wärtige Lehen - Hös i-clcv.rcnd - abcr inner Lands gelegene
Lehen durchaus nach hiesigen Land-Rcchtcn von der Obngtcit/
worunter sie liegen, bcmchcllt. 5 " Finden sich übrigens bcy
dem ?loccs5 in Lehen-Sachen keine ant'cre ^arciculalia, als

wel-
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welche schon in
merkt worden seynd.

behörigm Orts be-

§.

D i e 8ubmfeu6atl0n oder Asfter-Belehnung, Kraft wel-
ther nemlich der Va^II das Lehen wiederum in weitere Hand
Lchens-weis verleihet, ist zwar i^"nach gemeinm Lel)en-Rech-
ten jedem Lehen-Mann, und zwar, sosern es aus die nemli-
che (Üonäjti0nc5, wie die Haupt-Belehnung selbst geschiehet,
auch ohne Lehen-Herrlichen (^onkn5 erlaubt, hier zu Land aber
wird solche 2 ^ ohne Unterschied, ob die Ajfter-Belehnung mit
dem ganzen Lehen, oder zum Theil, auf die nemlich - oder an-
dere (^oncjirjoncz geschiehet, für eine Gattung von Verausse-
rung geachtet, und trist mithin Z"° auch alles hierunter ein /
was oben von anderen Lehens-Verausserungen überhaupt ver-
sehen ist. 4 " Wenn die <Ü0n6ici0nc3 bey der Affter - Beleh-
nung nicht deutlich ausgedruckt seynd, so halt man dafür, es
seye dieselbe auf die nemliche A r t , wie die Haupt-Bclehnung
selbst geschehen, und wie nun 5" der Vasall bey dem Affter-Le-
hen eine doppelte Perstn zu vertretten hat, und in Ansehen des
Affter-Lehen-Manns oder 8ubvalÄli für den Lehen-Herrn, in
Ansehen des Ober-Lehen-Herrns hingegen für einen Vasallen
conliäcrirt w i rd , so treffen auch in verschiedener Absicht alle
Rechten und Pflichten Ku lan te r bey ihm ein, welche dem Le-
hen-Herrn gegen einen Vasallen, und hinwiederum diesem ge-
gen jenen zustehen. 6'" Is t der 8ubvalaII zwar auch dem Ober-
Leyen- Herrn so, wie dem unteren, zur Treu - Leistung ver-
bunden , begehet mithin durch desselben grobe Beschimpfung,
O i m e n kcloniX, und verwürtt sein bey den Affter-Lehen ha-
bendes Recht dadurch, welches jedoch solchenfalls nicht verstan-
denen Ober-und mittelbaren Lehen-Herrn, sondern dem unte-
ren und unmittelbaren heimsällig wird. I n Verausserungen
des Affter-Lehens ist 7 ^ weder die Einwilligung des Unter-
noch Ober-Lehen-Herrns Onlcn5 allein erklecklich, sondern
es seynd beede hierzu erforderlich. 8"" Soviel die Erneuerung
des Affter - Lehens bey vorgehenden Veranderungs - Fällen
b m i f t , ist zu unterscheiden, ob sich der Fall auf Seiten
des Ober - oder Unter - Lehen - Herrns, oder Affter - Lehen-
Manns ergiebt. Ers tenfü l ls ist der 5ubv2laII weder dem
Unter-noch Ober-Lehen-Herrn zur Lehens-Erneuerung ver-
bunden, wol hingegen erneuert solchenfalls der Unter-Lehen-
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Herr als Vasall das Lehen bey dem Ober-Lehen-Herrn. A l t -
d e n n f a ü ö wird die Erneuerung nicht nur von dem Sudvalal.
len bey dem Unter-Lehen-Herrn, sondern auch von diesem bey
jenem vorgenommen. D n t t e n f a l l s erneuert der 3ubvalall
das Lehen allein/ jedoch nur bey seinem Unter-Lehen-Herrn,
und hiernach rczulirt sich auch y"° der Lehen-Reich dergestalt/
daßdemjenigen/bey welchen dasAffter-Lehm rclpcHjvc erneuert
werden muß, auch der Lehm - Reich als das ^cccssorium zu-
gehet. IQ " " Verweigert etwan der Vasall dem Asster-Lehen-
M a n n die angcsuchte Lehens-Erneuerung ohne erheblicher Ur-
sach, so kan sie der Dber - Lehen - Herr aus geziemendes Ansti-
chen vornehmen, n " " Obwol verstandenermassen 3ubinfcu.
(lacio hiesigen Lands-Gebrauch nach 3pccic3 ^lienationiä ist,
so wird doch verwegen bey dem Ober-Lehen-Herrn weder das
Lehen erneuert, noch der Lehm-Reich bezahlt, weil dem ohn-
geacht der vorige Vasall bleibt, wie er vor der Affter - Belehr
nung gewest. 12"^ Falls der Vasall sein Recht an dem Le-
hm verliehrt, z. E. durch <üa6ucirat, so bleibt nichtsdestowe-
niger dem Affter-Lehen-Mann das Seinige in 5alvo, und
muß ihm solches von dem Ober- Lehen - Her rn , welchem das
Recht des Unter-Lehen-Herrns solchenfalls heimgesallen ist ,
auf die nemliche<Ü0n6iti0nc3,wie er es von dem Unter-Lehen-
Herrn vormals empfangen hat, wiederum erneuert, werden.
iz"ö Wi rd etwan der 8ubvasall aus dem Affter-Lehm um das,
was man hieraus gegen den Unter-Lehen-Herrn mit Recht zu
suchen gehabt hat, cxcquirt, so stehet jenem der keßlek ge-
gen diestn bevor. 1 4 " Schadet die Affter - Belehnung denen
rechtmassigm Lehens-Folgern, welche nicht hierin conlencirt
habm, an ihrem Recht sowenig, als andere dergleichen unbe-
willigte Veräußerungen. 15" Erstreckt sich korum kcuäalc
in c^ausiä rcuclalibuz bey dem Lhursürstlichen Lehm - Hof
Vermög der veneren und Qblcrvanz auch auf 8ubvasallen.
I m übrigen hat es 16" mit Affter-Lehen die nemliche Beschaf-
fenheit, wie mit Haupt - Lehen, und ist endlich 17"" 8ubm-
fcuäatjo zubjnfcudatloms oder Affter-Belehnung in die zweyt-
dritt- oder weitere Hand hier zu Land nicht mehr üblich.

§. 61.

Vorder le. Unter denen Lehm-Trägern verstehet man I " " in eigene
le^ ^" lichm Verstand nur jene, welche Vermög sonderbarer Bestes

lung den Vasallen in seinen L(l)ens,Obliegenhettm überhaupt,
und

Von dem Lehen - Recht. 529
und zwar rez^larircr solang, als sie leben, gebührend zu ver-
trcttcn haben. Dergleichen Bestellung ist zusörderst 2 " bey
Alöstern, St i f ten, und anderen niemal absterbenden Vasallen
nicht nur gewöhnlich, sondern auch nöthig, also und dergestal-
ten, daß , wenn sie sich nicht selbst gutwillig zu Bestellung
eines solchen Lehen - Trägers bequemen, man statt ihrer Je-
mand von Amts - wegen hierzu ernennen mag. 3 ^ Is t die
Lehen-Träqcrey zwar auch bey Familien, oder wo sonst mehr
Lehens-Folger zugleich vorhanden seynd, soweit im Gebrauch,
daß dieselbe gemeiniglich dem Aeltisten aus ihnen zu Vermei-
dung deren bey der Lehens - Erneuerung sich sonst ergebender
vieler Schwürigkeiten Nomwc Ommum übertragen zu wer-
den pflegt, welche man aber gleichwol ohne selbst gutwilliger
Emverständnuß weder aus Seiten deren Vasallen zu bestellen,
noch Lehen-Herrlicher SeitS anzunehmen verbunden ist. D ie
Würkung sothaner Lehen - Trägerey äussert sich 4 ^ hauptsäch-
lich bcy der Lehens - kcnovanon und Erstattung des Lehen-
Reichs, anerwogen hiermit in denen partlculal.Lehens- Fäl-
len nicht mehr aus den Vasallen , sondern nur aus den Lehen-
Träger gescheit, sohin weder das Lehen mehr erneuert, noch
das Kclcvmm gegeben wird, solang sich nicht entweder in der
Persoll mehr bemelten Lehen - Trägers ein karcicular - oder
durch Absterben des Lehen-Herrns ein Haupt-Lehen-Fall er-
giebt, es wäre dann ein anderes hergebracht. Derowegen
auch 5^ die Lehen Trägerey ohne atterseitiger Einwilligung vor
Absterbelt des Lehen-Trägers wenigst aä Kunc KKcäum nicht
abgeändert werden tan. 6'° die übrige, welche nicht Lebens-
länglich und überhaupt, sondern nur zu gewissen Lehens-Ver-
richtungen z.E. zu Ritter-Diensten, Lehens-Muthungen,Ab-
legung der Lehens-Pflicht, Bezahlung des Lehen-Reichs von
dem Vasallen bestellt seynd, werden zwar ebensallsLehewTrä-
ger genannt, in der That selbst aber nur anderen gemeinen
Anwälden gleich geachtet, und müssen auch von der Lehen-
Herrschaft unweigerlich angenommen werden , sofern sie nur
mit 8pccial - Vollmacht zu den ihnen commurirten ^ ä u m
versehen, und auch sonst keiner nchtmässiger Ausstellung un-
terworffen seynd.

§. 62.
So l l denen Murfürstlichen Ober- und lespcäivc Unter V«>°

Lehen - Höfen an ihren wol hergebracht - besonderen Gebräu-
chen durch gegenwärtige Verordnung nichts äero^irt styn.
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